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Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Ordentliche Winterfitzung. 18S8.

Kreisschreiben

an

sämmtliche Mitglieder des Großen Rathes.

Bern, den 2. Dezember 1858.

Herr Großrath!

Der Unterzeichnetes hat im Einverständnis 'mit dem Rc-
gierungsrathe beschlossen, ;den Großen Raths auf Montag den

t3. dieses MonaiS zu einer ordentlichen Sitzung einzuberufen.
Sie werden demnach eingeladen, sich an dem bezeichneten Tage,
des Vormittags um IV Uhr, im gewohnten Versammlungslokale
deS Großen Rathes auf dem Rathhause in Bern einzufinden.

Die Gegenstände, welche zur Behandlung kommen werden
sind folgende:

GesetzcSentwürfe.

». Solche, welche zur zweiten Berathung vorgelegt
werden:

Dekret über Aufhebung deS zweiten Alinea des j> 528
deS Strafprozesses.

t,. Solche, welche schon früher vorgelegt, aber
nicht in Behandlung genommen worden sind:

1) Gesetz über Wahlart und Besoldung der evangelischen

Geistlichen;
2) Gesetz über Einbürgerung der Heimathlosen und Land¬

saßen ;
Z) Dekret, betreffend Erhebung deS Charfreitags zu einem

Festtage.

Tazblatt des Großen AatheS tsss.

c. Solche, welche neu vorgelegt werden:

1) Dekret, betreffend Aufhebung deS Gesetzes über das
Vollziehungsverfahrcn in Schuldsachen von geringem
Werthe, vom 9. Dezember 1852;

2) Gesetz über die ökonomischen Verhältnisse der öffentlichen
Primärschulen;

3) Dekret über Vereinigung der OrtSgemeinden Jnner-
Blumcnstein und Tannenbühl mit der Kirchhöre-Ein-

»wohnergemeinde Blumenstein;
4) Dekret, betreffend Anerkennung der Schullehrcrkasse als

juristische Person.

v. Vor träge,

a. Des Regierungspräsidenten:

1) betreffend Verthcilung der Direktionen;
2) über das Gesuch von Bowyl und Oeschenbach um

Erhebung zu besondern politischen Versammlungen.

d. Der Justiz« und Polizeidirektion:

1) betreffend ein Naturalisationsbegehren;
2) „ Strafnachlaß« und Strafumwandlungsge-

suche;

3) „ Ergänzung des Gesetzes über die Thier¬
quälerei ;

4) „ ein Nachkreditbegehrcn für die Strafanstalten
in Bern.

c. Der Direktion des KirchenwesenS:

betreffend den Beitrag an die reformirte Kirche in Luzcrn.

à. Der Finanzdirektion:

1) betreffend Passation der StaatSrechnung pro 1857;
2) » Nachkreditbegehrcn:

a. für die Rechtskosten deS Staates,
b. für Sitzungsgelder und Rciseentschädigungen der

Mitglieder des Großen Rathes.
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c. Der Militärdirektion:

1) betreffend eine Uebereinkunft mit dem Königreich Wär-
temberg wegen der Militärsteuerpflicht;

2) idem mit der freien Stadt Bremen;
3) betreffend Nachkrcditbegehren.

k. Der Baudirektion:

t) eventuell: betreffend Krediterthcilung für die Brünig«
straße;

2) betreffend einen Beitrag an die Altenbergbrücke m Bern;
3) „ Kreditübertragungen und Nachkredite.

Der EntsumpfungS- und Eisenbahndirektisn:

betreffend Herstellung einer Dampfbaggermaschine.

O. Wahlen.

1) diejenige eines Mitgliedes deS ObergcrichtS;
2) » eines OberingenieurS.

Für die erste Sitzung werden auf die Tagesordnung gesetzt:

Vortrage des Regierungspräsidenten, der Direktionen der Justiz
und Polizei, des KirchcnwesenS und der Entsumpfungen und
Eisenbahnen.

Die Besetzung der Direktionen und die Wahlen werden
Mittwoch den 15. Dezember vorgenommen werden.

Mit Hochschätzung!

Der GroßrathSpräsident:

Niggeler

Crste Sitzung.

Montag den 13. Dezember 1853.

Morgens um 10 Uhr.

Unter dem Vorsitze deS Herrn Statthalter Revel.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mitEntschuldigung: die Herren Blösch, v. Gonzen«
bach, Gouvernon, Jmer, Kohli, Kurz, Müller, Arzt; Niggeler,
Regez, Ryser, Stockmar und v. Werth; ohne Entschuldigung:
die Herren Aebi, Affoltcr, Jakob; Affolter, Johann Rudolf;
Bärtschi, Batschelet, Botteron, Brand-Schmid, Brechet, Bucher,
Bühler, Bühlmann Bürki, Burger, Bützberger, Burn, Carlin,
Chevrolet, Chopard, Corbat, Funkhäuser, Feune, Fleury,
FrciburghauS, Friedli, Froidevaur, Geiser, Gerber, Gfeller zu
Wichtrach, Girardin, Gobat, Gruber, v. Grünigen, Gucnat.
v. Gunten, Hennemann. Hermann, Hirstg, Hofmeyer, Jaquet,
Jeannerat, Jmboden, Jmhoof, Bend.z Jndermühle, AmtSnotar;
Jngold, Joß, Känel, Käser, Kaiser, Karlen, Jakob; Karrer,
Kasser, Knechtenhofer, Hauptmannz Knuchel, König, Kohler,
Koller, Krebs in Albligen, Lehmann, Johann; Lehmann, Daniel;
Lempen, Lenz, Loviat, Luginbühl, Marquis, Marti, Meister,
Morel, Moser, Notar; Moser, alt-Statthalter; Moser, Jakob;
Moscr, Gottlieb; Moser, GemeindSprästdent; Müller in Su«
miSwald, Oeuvray, Pallain, Paulet, Probst, Prudon, Reichen«
bach, Karl; Riat, Ritler, Rohrer, Röthlisberger, Gustav;
RöthliSberger, Johann; Röthlisberger, Mathias; Roth in
Niederbipp, Roihenbühler, Salzmann, Schären, Schertenleib,
Schmid, Rudolf; Schmid, Andreas; Schrämli, Seiler, Seßler,
Siegenthalcr, Steiner, Oberst; Stcttler, Stocker, Streit, Bend.z
Streit, Hieronimus; Theurillal, Tiöche, Trorler, Wagner,
Wenger, Wüthrich und Wydcr.

Herr Statthalter Revel eröffnet die Sitzung mit
folgender Anrede:

Meine Herren! Ich eröffne die Sitzung, indem ich Sie
aufmerksam mache, daß kaum die rcglementarisch vorgeschriebene
Zahl von Mitgliedern anwesend ist, und erwarte daher von Ihnen
die erforderliche Ausdauer. Die Herren Niggeler und Kurz sind in
dringenden Berufsgeschäften abwesend, deßhalb wurde ich ersucht,
die Stelle des Präsidenten einstweilen zu vertreten. Wie Sie
aus dem Traktandenvcrzeichnisse entnommen haben, liegen einige
sehr wichtige Gesetze zur Behandlung vor, unter Anderm der
Entwurf über die Einbürgerung der Heimathlosen und Land«
saßen. Es ist eine heilige Pflicht für den Großen Rath, daß
er diesen Gegenstand einmal erledige, indem das Bundesgesetz
über Einbürgerung der Heimathlosen bereits im Jahre 1850
erlassen worden und der Kanton Bern seiner Obliegenheit in
dieser Beziehung noch nicht nachgekommen ist. Ich werde diesen
Gegenstand auf die Tagesordnung von morgen setzen. Auch
die Erlassung des Gesetzes über die ökonomischen Verhältnisse
der öffentlichen Primarlehrer thut noth, ferner ist eine Revision
der Besoldungsverhältnisse der Geistlichkett dringend. Gerne



hätte ich Ihnen die Staatsrechnung des letzten JahreS zur
Passation vorgelegt, leider vernahm ich aber, daß es in der

gegenwärtigen Siyung nicht geschehen könne, indem die StaatS-
wirthschaftSkommission wegen Abwesenheit mehrerer Mitglieder
den Gegenstand nicht behandeln konnte. Ebenso wäre cS wün-
schenSwerih gewesen, wenn das Budget dem Großen Rathe
hätte vorgelegt werden können, wie das Gesetz es vorschreibt,
indessen wird man die Behandlung desselben verschieben müssen,
bis ein neuer Finanzdirekior gewählt sein wird, welcher dann
die Leitung der Geschäfte übernehmen kann.

Tagesordnung:

Dekret/

betreffend die Aufhebung des zweiten Alinea dcS
Art. 528 dcS Strafprozesses.

(Zweite Berathung. Siehe Großraihsverhandlungen, laufenden
Jahrgang, S. 237 ff.)

Der Herr Justizd ircktor, als Berichterstatter, stellt
unter Hinweisung auf die Entstehung des Dekretes und auf
die Verhandlungen bei der ersten Berathung den Antrag, der
Große Rath möchte in die zweite Berathung eintreten, daS
Dekret in glabo behandeln und endlich genehmigen.

Sowohl daS Eintreten als die Behandlung des Dekretes
in glotio und dessen endliche Genehmigung wird ohne
Einsprache durch daS Handmehr beschlossen.

Dekrets-Entwurf/

betreffend

die Aufbebung deS Gesetzes über das Vollziehungsverfahren

in Schuldsachen von geringem Werthe
vom 9. Dezember 1852.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung,

daß durch das Gesetz über daS Voll.iehungSverfahren in
Schuldsacken von geringem Werthe vom 9. Dezember 1852
die in den Motiven desselben angegebene Absicht nicht erreicht
worden ist,

auf den Antrag deS RegierungSralheS

beschließt:

1) DaS Gesetz über daS VollziehungSverfakren in
Echuldsachen von geringem Werthe vom 9. Dezember 1852
tritt vom hinweg außer Kraft.
An seine Stelle treten die Bestimmungen deS VollziehungS-
verfahrcnS in Schuldsachen vom 2. April 1859 und des damals
gellenden Tarifs.
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2) Betreibungen, welche vor dem
nach dem Gesetze vom 9. Dezember 1852 bereits angehoben
worden, sind nach demselben auch noch zu Ende zu führen rc.

Gegeben in Bern

(Folgen die Unterschristen.)

(Erste Berathung.)

Migy, Justizdirektor, als Berichterstatter. Diese Vorlage
wurde durch einen von Ihnen in einer frühern Sitzung erheb,
lich erklärten Anzug veranlaßt, welcher dahin ging, es möchte
VaS Gesetz über das Vollziehungsverfahren in Schuldsachen
von geringem Werthe aufgehoben werden. Seither ist auch
eine mit vielen Unterschriften bedeckte Vorstellung eingelangt,
welche dasselbe Begehren enthält, und namentlich von den
Gemeinden Roggwyl, Lotzwpl, Aarwangen, Thunstetten, Klein-
Dietwyl, Rohrbach, Langcnthal, LeimiSwhl empfohlen ist. Der
Regierungsraih untersuchte die Sache und steal bei Ihnen den
Antrag, das Gesetz vom 9. Dezember 1852 sei aufzuheben.
Nun wollen wir die Frage in's Auge fassen, ob die Aufhebung
dieses Gesetzes wirklich zweckmäßig sei. Es ist bekannt, baß
jenes Gesetz in der Absicht erlassen wurde die ärmern Schuldner

zu schützen und zu begünstigen. Man stellte daher ein
neues Verfahren auf mit einer bedeutenden Verminderung von
Kosten und Vereinfachung deS Verfahrens selbst. Untersuchen
wir nun, ob der Hauptzweck, den man dabei im Äuge hatte,
erreicht worden sei. Wenn wir einen Blick auf die

Bestimmungen dieses Gesetzes werfen, so treffen wir zunächst die
Unterscheidung, daß für Forderungen, welche in der Kompetenz

des Friedensrichters liegen, (25 Fr. a. W zwei
verschiedene Verfahren aufgestellt werden und zwar für
Forderungen über 5 Fr. und für solche von 5 Fr. n. W. und weniger.
Hier finden Sie allerdings eine Vereinfachung deS Verfahrens,
aber auch eine Seite, die gefährlich ist, nämlich baß der Schuldner

bei ungenügender Kontrolle der Handlungen der Weibel
einer Gefahr ausgesetzt ist, indem der Weibel seine Vrrich-
tungen ohne eigentliche Konirolle und ohne Verbal vornimmt.
Zu welchem Zwecke? Zu Verminderung von Kosten Wüklich
dürfen nach Art. 19 dem Schuldner im Ganzen nur 1(l9 Rp.
Kosten angerechnet werden. Nun glaubte man, dem Schuldner
damit einen großen Dienst erwiesen zu haben. Das tnstreite
ich vollständig, und damit sind Alle einverstanden, die sich

täglich in der Praris mit derartigen Forderungen zu beschäftigen

im Falle waren. ES ist durch die Erfahrung hergestellt,
daß man sich mit solchen Forderungen nicht beschäftigen will
und nicht beschäftigen kann. Wollen S>e einem Werbet, der
den ganzen Tag laufen muß, zumurhen, daß er für 1 Fr. alle
Verrichtungen einer Betreibung besorge? Nach Art. 14 dürfen
außer den in den Art. 19 rinv 12 bestimmten Kosten vom
Schuldner keine andern weder gefordert noch verrechnet werben.
Die Folge ist die, daß Betreibungen für solche Beträge un.
möglich geworden sind und daß der Kredit dcS Schuldners
darunter litt. .Oft kommt ein Arbeiter in den Fall, von
Jemanden einige Franken zu entlehnen, um Lebensrnittel zu kaufen,

mit dem Versprechen, den Betrag zurückzuerstatten, sobald
er seinen Lohn erhalte. Wenn Sie nun dem Gläubiger nicht
Gelegenheit geben, sein Guihaben nöthigenfallS ohne Verlust
einzutreiben, so gibt er für kleine Beträge nicht mehr Kredit.
Wenn daS Gesetz schon sagt, die RcchtSagenten müssen allerlei
Betreibungen annehmen, so gibt cS doch keinen eigentlichen
Zwang, den man anwenden könnte. ES ging da im Kleinen,
wie seiner Zeit mit dem VollziehungSverfahren im Allgemeinen,
und die Erfahrung lehrt, daß, wenn ein BctreibungSgestz zum
Nachtheil deS Gläubigers eingerichtet ist, der Schuldner am
meisten darunter leiden muß. Denn was geschieht, wenn der

Gläubiger sieht, daß er erst nach vielen Umtrieben zu seiner

Sache gelangen kann? Die unbemittelten Leute werden kein

Geld mehr finden, weil man sich nicht allen Schwierigkeiten
aussetzen will. Das ist die Folge aller schlechten BetreibungS«



gesetzt. Bei der zweiten Kategorie von Forderungen, welche
5 Fr. und weniger betragen, kommen wir zu einer neuen
Theorie, die auf der einen Seite voriheilhaft für den Schuldner,
auf der andern Seite grausam für ihn ist. Bei Forderungen
der ersten Kategorie haben wir wenigstens noch ein gewisses

Verfahren. Aber für geringere Forderungen wird dem Schuldner
eine Frist von drei Monaren eingeräumt, nach deren Abfluß

der Richter den Geldstag erkennt, wenn der Schuldner seine

Säumniß nicht gehörig entschuldigt hat. Wäre eS nicht besser,

eine regelmäßige Pfändung vor sich gehen zu lassen, als für
so geringe Beträge über Jemanden den Geldstag, die
Güterabtretung zu verhängen? Nun bezieht der Wcibel für die

ganze Operation, für die Verrichtung der Zahlungsaufforderung,
für raS Ansuchen an den Richter, für die Vorladung, für die

Verrichtung derselben im Ganzen 79 Rp. Die Folge davon
ist, wie die Vorstellungen, von welchen ich Ihnen sprach, deutlich

hei verheben, daß Betreibungen für solche Beträge unmöglich
sind, es sei denn, daß der Gläubiger die Kosten selbst bezahle.
Ist daS gerecht? Und wohin kommt es? Der Kredit deS

Unbemittelten wird ruinirt, man vetraut ihm nichts mehr an,
weil der Gläubiger in die Lage kommt, auf sein Guthaben
zu verzichten oder die Kosten der Betreibung selbst zu bestrciten,
die vielleicht 5-6 Fr. betragen können. Glauben Sie, ärmere
Leute werden ferner beim Bäcker, beim Krämer w. Kredit finden,
wenn die Erfahrung lehrt, daß man nicht mehr zu seinem
Gelbe kommt? Das sind die Gründe, warum der Rcgterungs-
ralh glaubte, dem erheblich erklärten Anzüge Folge geben zu
sollen. DaS in Frage stehende Gesetz wurde schon bei seiner
Erlassung als praktisch nicht ausführbar und für die ärmere
Klasse verderblich bezeichnet, und die Erfahrung lehrte, daß man
den beabsichtigten Zweck damit nicht erreichte, abgesehen davon,
daß dasselbe ungerechte Bestimmungen enthält. Zudem sind
die außerordentlichen Umstände, welche die Erlassung deS

Gesetzes veranlaßten, und diesen Versuch rechtfertigten, nicht mehr
vorhanden. Ich stelle daher den Antrag, Sie möchten in die
Berathung deS vorliegenden Dekretes eintreten und cS i» glodo
behandeln.

Brunner. Ich bedaure im höchsten Grade, daß der
Regierungsraih sich veranlaßt sieht, dem Großen Rathe heute
einen solchen Antrag vorzulegen. Der Anzug, von welchem
der perr Berichterstatter sprach, wurde, gestützt auf eine aus
dem Oberaargau eingelangte Vorstellung, erheblich erklärt.
Wäre ich damals anwesend gewesen, so hätte ich die Erheblichkeit

deS Anzugcs schon bekämpfen müssen. Indessen handelt
cö sich heute um den Antrag, auf ein vom Regierungsrathe
vorgelegtes Dekret einzutreten. Was ist der Zweck eines Be-
rreibungsgesetzes? Dem Gläubiger die Möglichkeit zu geben,
vom Schuldner sein Guthaben zu erhallen. Ueber die Art
und Weise, wie dabei verfahren werden soll, kann man sehr
verschiedener Ansicht sein. Wir haben eine Menge Gesetze
darüber. Zuweilen kamen die Behörden auf ältere Gesetze
zurück, zuweilen erließen sie neue, aber immer war der Zweck,
den man dabei im Auge hatte, der, dem Gläubiger die
Möglichkeit zu geben, zu seinem Gelde zu gelangen. Auch bei der
Erlassung des Gesetzes vom 9. Dezember 5852 hatte man
diesen Zweck im Auge. Schon früher berücksichtigte der Gesetzgeber

besondere Verhältnisse, so bei Erlaß des StalutarrechtcS
für das Obersimmcnthal, welches mit Rücksicht auf die
eigenthümlichen Verhältnisse der dortigen Bevölkerung ganz besondere
Bestimmungen enthielt. Es wurde durch das allgemeine Gesetz
aufgehoben. Ich bedaure dieß. Es war sehr schönend für
den Schuldner, und doch kam der Gläubiger zu seiner Sache.
Die Verhältnisse im Oberlandc sind eben so beschaffen, daß
man nicht jede Woche Markt und Absatz der Produkte hat.
Der Hauptverkehr findet im Frühling und im Herbste statt;
in der Zwischenzeit gibt der Eine dem Andern Kredit, bis der
Zeitpunkt da ist, wo man sich gegenseitig bezahlt. Die
Verhältnisse sind heute noch die gleichen. Der Zweck des in Frage
stehenden Gesetzes bestand darin, daß man gegenüber dem

Schuldner ein schonendes Verfahren einführen und doch dem
Gläubiger Gelegenheit geben wollte, sich bezahlt zu machen.
Als man sich vor einiger Zeit in einer Versammlung darüber
berieth, ob man im Allgemeinen mit diesem Gesetze zufrieden
sei und es beizubehalten wünsche, erhoben sich alle Anwesenden
mit Ausnahme einer Stimme (cS war ein Schreiber) dafür, und
wurden wir ersucht, wir möchten uns dafür verwenden daß
daS Gesetz nicht aufgehoben werde. Und doch war Keiner dabei,
der sich betreiben ließe, sondern meistens solche, die im Falle
wären, zu betreiben. Es befand sich ein Gerichtspräsident
unter uns, den ich um seine Anficht fragte. Er erklärte, das
Gesetz sei eine Wohlthat für die Bevölkerung gewesen, sonst
hätten wir in den letzten Jahren Hunderte von Geldstagen
gehabt. Der Herr Berichterstatter stützte sich bei Kritisirung
deS Gesetzes hauptsächlich auf den Art. 19, welcher die Kosten
bestimmt. Er behauptete, es sei bei einem solchen Tarife
unmöglich, eine Betreibung vor sich gehen zu lassen. Allerdings
gebe ich zu, daß der Rcchtsagent für diese Gebühren nicht
gerne Betreibungen übernimmt. Aber warum soll es der
Gläubiger nicht selbst thun? Warum sollte er sich nicht die
Mühe nehmen, die Zahlungsaufforderung selbst auszufüllen
(man bat ja Formulare) und sie dem Weibel zu geben? Wir
haben in letzter Zeit daS Armengesetz erlassen, um der Armuth
zu steuern, heute wollen Sie ein Gesetz aufheben, das Hunderte
vor dem Ruin bewahrt hat. Ich wiederhole: wenn ein Gläubiger

sich die Mühe nimmt, die Zahlungsaufforderung selbst
auszufüllen, so kommt er leicht zu seiner Sache. Man erzählte
mir Beispiele vom Verfahren unter dem frühern Betreibungsgesetze,

als es noch auf geringe Beträge angewandt wurde.
ES kamen Fälle vor, wo für ganz kleine Forderungen, die
nicht mehr als 5 — 6 Rappen betrugen, Kosten bis zu 69 Fr.
gemacht wurden. Ich meinerseits würde lieber einen halben
Batzen schenken, als solche Kosten verursachen. Ein AmtS-
schaffncr, der eine Menge ganz kleiner Beträge einzukassircn
Halle, deren Gesammtsumme sich auf 299 Fr. belief, ließ
dieselben nach dem allgemeinen Betreibungsgesetze einkassiern; am
Ende kam der Fiuanzdireklion eine Forderung an den Staat
für den Rechtsagcnlen zu im Betrage von 399 Fr. Das
geschah^ unter dem frühern Gesetze, und eS kann wieder begegnen,
wenn «sie das vorliegende Dekret annehmen. Nach dem Gesetze
vom 9. Dezember 1852 ist eine solche Kostenmacherei ganz
unmöglich, der Gläubiger hat 79, höchstens 199 Rappen zu
bezahlen, dafür hat er die Zahlungsaufforderung selbst zu
besorgen. ES liegt also im Interesse deS Gläubigers, wie deS
Schuldners, daß ein solches Verfahren bestehe. Der Herr
Berichterstatter erblickt eine Gefahr darin, wenn der Geldstag
sofort verhängt werden könne. Ich mache Sie aus den Inhalt
des Art. 11 aufmerksam und frage Sie, ob derselbe so inhuman
sei, ob nicht dem Schuldner genug Schonung zu Theil werde.
Hat der Gläubiger nicht Gelegenheit, seine Forderung gellend
zu machen; der Schuldner, seine Verhältnisse zur Berücksichtigung

zu bringen; der Richter, schonend zu Werke zu gehen?
Eln Mann, der bei der erwähnten Versammlung anwesend
war, sagte, er habe bei der Liquidation der Hinterlassenschaft
sclneS Vaters viele Forderungen von kleinem Betrage einzu«
kasstren gehabt und sei von allen Schuldnern bezahlt worden,
während er sie nach dem frühern Gesetze zum GeldStage hätte
treiben müssen. Das sagt ein Gläubiger. Ich gebe zu, daß
der Kredit für geringe Beträge seit dem Erlasse des Gesetzes
geschmälert worden sei, und das ist sehr gut; denn das Kredit-
wefen hatte sich, namentlich im Obcrlande, so ausgebildet, daß
es ln verschiedenen Beziehungen einen sehr schädlichen Einfluß
hatte. Man gewöhnte sich daran, nichts zu zahlen bis im
Herbste, seilen bekam ein Krämer vorher Geld. Uebrigens
wirkte daS Gesetz nicht so, daß kein Armer mehr Kredit gehabt
hätte. WaS sagt die aus dem Oberaargau eingelangte
Vorstellung? Ich anerkenne, daß dort die Verhältnisse anders
beschaffen sind als in den obern Gegenden, aber ich möchte die
Herren aus dem Obcraargau beschwören, auch die Verhältnisse
ärmerer Kantonsgegenden zu berücksichtigen. Sie führen in



ihrer Vorstellung als Hauptgründe gegen das Gesetz an, daß
man für Teilbeträge unter 5 Fr. selten Bezahlung erhalte und
daß ärmere Leute bet Bäckern, Krämern rc. nicht mehr so leicht
Kredit erhalten, wie früher. Beide Einwendungen sind nicht
stichhaltig. Ich frage: ist eS eine absolute Nothwendigkeit, für
Teilbeträge von geringem Werthe jedes Mal zum Rechts.igen-
len zu laufen? Der Gemeindschreiber kann die Sache selbst
besorgen Auch die zweite Einwendung ist, wie ich schon gezeigt
habe, nicht stichhaltig. Ich mache noch auf die sogenannten
Geschäsilimacher aufmerksam. Es gab Leute, die früher zum
Bäcker, zum Krämer gingen und demselben baares Geld für
Forderungen gaben, um diese dann cinzukassiren. Für solche
Geschäsilimacher war es allerdings ein Gewinn, für die

Schuldner aber nicht. Das war ein Zustand, dessen Beibehaltung

nicht wünschenSwcrih wäre.

Gygar. Ich hatte die Absicht, den Antrag auf Nicht-
eintrelen zu stellen und bin sehr froh, daß Herr Brunncr es

vor mir gethan hat. Er entwickelte die Gründe, welche mich
dazu bewegen, der Hauptsache nach, daher kann ich sehr kurz
sein Ich möchte Sie daran erinnern, wie das in Frage
stehende Gesetz zu Stande kam. Damals war ich zum Theil
dagegen, weil ich glaubte, cS sei nicht gut, wenn man diesen
Weg betrete, namentlich deßhalb, weil diejenigen, welche das
Gesetz vorgelegt haben, viel höher, bis auf Fr. 59, gehen
wollten. Indessen ließ ich mich durch ein Votum deS Herrn
Blösch bestimmen, indem er eine Stelle auS der alten Gerichtssatzung

anführte, nach welcher für Forderungen, die nur 1—2
Pfund betrugen, ehemals ein ähnliches Verfahren bestand. Das
Gesetz wurde ausgeführt. Man klagt natürlich, wenn man
dem Rechlsagenlen den Lohn geben muß, wenn man die
Zahlungsaufforderung nicht selbst macht. Das ist der einzige
Umstand, über den man sich beschwert, aber das kann für mich
nicht maßgebend sein, ob jetzt ein paar Leute nicht zufrieden
seien. Ich habe die feste Ueberzeugung, daß daö Gesetz denen,
welche kleine Beträge schuldig sind, wohlthätig war. Die
Gründe, welche der Herr Berichterstatter zu Gunsten seines
Antrages anführte, sind durchaus nicht stichhaltig, sie sind
absolut auS der Luft gegriffen. Er behauptet, das Gesetz schade
den Armen am Kredite. Ich behaupte das bestimmte Gegentheil.

Ich kann Sie versichern, wenn Jemand von Einem
angesprochen wird, ihm einen Gegenstand um 2—3 Fr. auf
Kredit zu verkaufen, und er weiß, daß er den Betreffenden
dafür betreiben muß, so vertraut er eS ihm nicht an, weil er

weiß, daß er dabei immerhin zu schaden kommt. Wenn er
etwas auf Kredit gibt, so denkt er, der Käufer werde ihn schon
zahlen. Der Gläubiger hat, wenn er im Falle ist, eine
Betreibung anzuheben, nur das Formular auszufüllen, welches
er dem Weibel gibt, dieser besorgt dann seine Verrichtungen.
Wird die Zahlung nicht geleistet, so hat man höchstens kW Rp.
Kosten zu zahlen. DaS Gesetz liegt daher im Interesse des
Schuldners und deS Gläubigers. Äuch die Behauptung, als
seien die Termine zu lang, ist unrichtig. Bei dem allgemeinen
Betreibungsverfahren konnte der Schuldner unter Umständen
ebenfalls Slünvigung bis auf vier Monate hinaus erhalten.
Ich kenne Fälle, die Leute, welche in der Versammlung sitzen,
nahe angehen, Fälle, in denen der Gläubiger unter dem allge»
mesnen Belreibungsgesetze ein halbes Jahr warten mußte. Ging
er zum Agenten, so erhielt er auf dem Büreau die Antwort:
vous un pvuve/. rierr luire. Im Jura betreibt man für
Forderungen von 5 Fr. und weniger in der Regel nicht,
dagegen gehen sie dann dort vom Grundsatze aus, wenn Einer
49-69 Fr. zu fordern hat, daß man ein Jahr lang dafür
hingehalten werden könne. DaS kam mir schon öfter vor.
Ich möchte den Herrn Berichterstatter bitten, daö Gesetz bestehen

zu lassen, welches im Interesse deS Gläubigers und deS

Schuldners, dagegen allerdings nicht im Interesse des Rechls-
agenten ist. Ich glaube, diejenigen, welche die vorliegenden
Petitionen veranlaßt haben, seien meistens solche, die mit
Betreibungen zu schaffen haben.

Xagblall des Großen NatheS «K5«.
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Mösching. Ich könnte im Allgemeinen nicht alle
Bemerkungen theilen, welche Herr alt-RegierungSrath Brunner
machte. Ich bewohne auch eine Gegend des Oberlandes und
hatte Gelegenheit, die Wirkungen deS Gesetzes zu beobachten.
Es hatte hie und da eine vortheilhafte Wirkung, aber im
Allgemeinen sind die Nachtheile doch viel größer, daher ist cS

zweckmäßig, alle Betreibungen wieder unter daS allgemeine
Gesetz zu stellen. Wenn die Behauptung richtig wäre, daß der
Gläubiger die Zahlungsaufforderung selbst ausfüllen könne, so
könnte ich eS noch zugeben, aber eine Menge Leute wissen sich
nicht damit zu behelfen. Ich erinnere an eine Aeußerung des
Herrn Fürsprecher Stettier, welcher bei der Behandlung des
Betrelbungögesetzeö sagte: wenn man darauf bedacht sei, den
Schuldner zu erleichtern, so habe es die Wirkung, daß man
ihn schlage. Ich glaube, im vorliegenden Falle könne man gar
gut daS Gesetz aufheben und die Betreibungen unter das
allgemeine Gesetz stellen. Die Klagen sind im Allgemeinen nicht
so gar groß. Der Schuldner soll daö Gesetz so .gut kennen
alö der Gläubiger; ich sehe daher keine große» Schwierigkeiten.
Man hat nicht »nr reiche Gläubiger, sondern es find oft Leute,
die gar nicht vermöglich, selbst arm sind, im Falle eine Forderung

einkassiren zu lassen, und diese sollen ebenfalls
berücksichtigt werden. Aus allen diesen Gründen stimme ich zum
Antrage deö RegicrungSraihes.

Schneeb erger im Schwcikhof stimmt, als eines
derjenigen Mitglieder des Großen RathcS, welche den Anzug
unterzeichnet haben, ebenfalls zum Eintreten, allfällig mit der
Modifikation, daß die unter litt. -L im Gesetze vom 9.
Dezember 1352 bezeichneten Forderungen unter daS allgemeine
Gesetz gestellt würden, dagegen für Forderungen, wie die unter
litt, ö bezeichneten, die Kosten m i mehr als 1 Fr. betragen
dürften. Zum Schlüsse macht der Redner aufmerksam, daß es
nicht nur arme, sondern auch reiche Schuldner gebe, von Venen
ein armer Gläubiger oft nur mit großen Schwierigkeiten Bezahlung

erhallen könne.

Berger. Ich glauble nicht, daß dieser Gegenstand heute
vorkomme, und bln daher nicht präparirt, aber ich muß mir
gleichwohl ein Wort erlauben, selbst ans die Gefahr hin, von
Herrn Brunncr als Geschäfilünachcr und Rechtsagent bezeichnet
zu werben. Ich behaupte, baß das in Frage liegende Gesetz
bei unS das Gegentheil dessen, was man damit erreichen wollte,
erzwcckte. Ich befasse mich mit Betreibungen, und eS kam
mir oft vor, baß Leute, welche die Zahlungsaufforderung nicht
selbst auslülten konnten, eine Forderung einkassiren lassen wollten;
ich ließ dieselbe von dem Betreffenden unterzeichnen. Ost sah
ich, baß ein Schuldner lachte, wenn der Gläubiger ihm mir
Betreibung drohte. Betreibe mich! sagte er, man darf ja nicht
mehr als 79 oder 199 Rp. Kosten machen, und dann zahle
ich nicht. Sodann kommt man oft in den Fall, Porto und
die Nachnahmegebühr des Wnbels zahlen zu müssen. ES pas-
sirte mir, daß Weibe! den Empfang der Zahlungsaufforderung
verleugneten, und daß ich dieselbe wiederholt schicke» mußte. Ich
berufe mich aus diejenigen, welche wissen, waS das ist, kleine
Beträge einzukassiren. Ich sagte seiner Zeit, ich möchte nicht
ein Gesetz, das den Schuldner zu sehr begünstige, aber eines,
das ihm einen Nachtheil bringe, wenn er sein Wort nicht
halte. WaS die Slatularrechte betrifft, so behaupte ich, daß
gerade in den Gegenden, wo solche bestanden, sie für den
Schuldner von Nachtheil waren. Man gewöhnte sich daran.
Recht varzuschlagen, erwartete dann die Ferien und zahlte das
folgende Jahr. Daö ist aber nicht das Mittel, den Kredit Fu
heben. Ich verweise aus die Stellung vieler Aerzte. Ich kenne

solche, die erklärten, sie können nicht mehr dabei bestehen. ES
sind nicht etwa Schreiber und RechtSagenlen, welche die

Aufhebung des Gesetzes verlangen, sondern die betreffende
Vorstellung wurde von Bürgern vom Lande unterzeichnet. ES hat
eben nicht Jeder den Verkehr im Großen. Herr Brunner kann
den Engländern die Rechnung aussteile», und diese zahlen mit

N2
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Pfund Sterling. Die Verhältnisse deS Herrn Gygar kenne ich

nicht, aber ein Bäcker, ein Krämer muß eben im Kleinen Kredit
geben, unv dieser leidet darunter. Bei uns sagt man diesem

Gesetze im Allgemeinen das Lumpeng'setzli. Ich stimme zum
Antrage des Regicrungsraihes.

Herr Berichterstatter. Ich erlaube mir noch einige
kurze Bemerkungen, obschon die Hauptgründe, welche im Laufe
der Diskussion vorgebracht wurden, zu Gunsten des Antrages
der Regierung sprechen. Nur etwas erschien mir auffallend,
daß man hier den Jura in die Sache hineinziehen will, während

doch weder unter den Unterzeichnern des AnzugeS noch
der Vorstellungen ein Mitglied aus dem Jura sich befindet.
Damit will ich nicht sagen, daß man im Jura daS Gesetz von
1tz52 gerne sehe, im Gegentheil, dort bell achtel man es als
eine wahre Lächerlichkeit. Herr Lrunner machte das Zuge»
ständniß. daß es in gewisser Beziehung geschadet hat. Herr Gygar
bezeichnete die vom Berichterstatter angebrachten Motive als
auö der Luft gegriffen. Man darf indessen nur die praktische

Stellung deS Gläubigers unv des Schuldners iu's Auge fassen,

um einen klaren Begriff von der Sache zu haben. Wenn man
von einem Gläubiger redet, so glaubt man, es sei immer ein

Reicher, ein Millionär, und wenn von einem Schuldner die

Rede ist, so versteht mau darunter immer einen armen Mann.
DaS ijt aber in der Wirklichkeil nicht so, deßhalb will man
auch dem Armen gegenüber dem Reichen die Waffen des Gesetzes

tu die Hand geben, damit er sei» Recht geltend machen könne.

Wenn es sich um eine arme Magd, um einen Taglöhner
handelt, der vielleicht an einem sehr vermöglichen Manne einige
Franken zu fordern hat, so kann man ihm nicht zumulhen,
daß er die Zahlungsaufforderung selbst zu besorgen verstehe,

daß er damit zum Weibel laufe; er kennt die Formalitäten
nicht, welche dabei beobachtet werden müssen. Dadurch, daß
die Leute sich nicht selbst zu behelfen wissen, ist eine große Zahl
armer Leute rechtlos erklärt, denn sie können nicht zu ihrem
Guthaben gelangen. Ober wollen Sie voraussetzen, daß z. B.
etn Krämer, der im Laufe des Jahres eine Menge kleine Kredite

gewährt, am Ende des Jahres sich in einen BelreibungS-
ageniei, umwandle? Er wird sich für ein Gesetz bedanken,

das ihm keine andere Wahl läßt. Was ist die Folge? Unter
diesen Umständen sagt der Mann: ich gebe lieber keinen Kredit
mehr. Das Gesetz von l852 verletzt in seiner Wirkung die

Rechtsgleichheit, weil cS dem Unbemittelten die Möglichkeit
nimmt, zu seiner Sache zu gelangen, während oft sein ganzes
Vermögen in der Forderung weniger Franken besteht, die er

viel nöthiger hat, als ein Anderer 1UUU Fr. DaS Gesetz trug
schlechte Früchte, wo eS vollzogen wurde. Man führte das
Beispiel cineS AmtsschaffuerS an, welcher dem Staate durch
Einkasnrung von Forderungen im Betrage von 20t) Fr. Kosten
für 3l)U Fr. verursacht habe. Man hätte indessen beifügen
sollen, unter welchen Umständen die fraglichen Betreibungen
stattfanden, dann hätte man gesehen, daß entweder die Hälfte
der Forderungen unbegründet, oder die Mehrzahl der Schuldner
zahlungsunfähig war. Ich wiederhole daher, daß es gerade
die ärmere Klaffe ist, welche im Gesetze nicht Schutz findet.
Wollen Sie einem Holzhauer zumuthen, daß er die Borschriften
der Gesetze auswendig lerne, um die kleinen Forderungen selbst

cinzukassiren, welche er Hai? Ucbrigens war es nicht der
Regierungsrath, welcher die Initiative in dieser Sache ergriff,
sondern dieselbe wurde durch einen Anzug hier angeregt,
welchen der Große Rath erheblich erklärte. Der Rcgierungs-
rath ist der Gesetzmacherci sehr abhold, aber im vorliegenden
Falle liegt eine Aenderung im wahren Interesse des Schuldners
und des Gläubigers Mau erweist selbst der ärmern Klasse
einen Dienst, wenn man ihr. gleiche Waffen in die Hand gibt,
wie dem Reichen. Ich betrachte deßhalb die Einwendungen,
welche gegen den Antrag deö RegierungSraihes gemacht wurden,

nicht'als stichhaltig, vielmehr wäre die ärmere Klasse
großeinheils recht- und schutzlos, wie die Erfahrung hinlänglich

gelehrt hat. Aus diesen Gründen empfehle ich Ihnen den

Antrag deS Regierungsrathes zur Genehmigung.

A b st i m m >l n g: v
Für das Eintreten 7t Stimmen.
Dagegen

' 24 „
Für sofortiges Eintreten Gr. Mehrheit.
Für Behandlung deS Dekretes in glolao. Handmehr.

ES folgt nun die Umfrage über das Dekret selbst, in welcher

kein Gegenantrag gestellt wird, so daß dasselbe nach dem

Vorschlage des RegierungSraihes durch daS Handmehr genehmigt

wird. Es unterliegt einer zweiten Berathung.

Vortrag deS NegierungSralheS über daS Gesuch
einer Anzahl Betenten auS den Amtsbezirken Biel und Nldau,
betreffend eine Ergänzung des Gesetzes über die T hie r-
quälerei in dem Sinne, daß das Vorspannen der Hunde an
Karren zum Ziehen untersagt sein solle.

Der R egierungSr ath trägt darauf an, in dieses Gesuch
nicht einzutreten.

Migy, Justizdirektor, als Berichterstatter. Heute haben
wir es nicht mit den Fröschen zu thun, wie in einer frühern
Sitzung, sondern mit den Hunden. Im Lause des letzten Herbstes

gelangte nämlich eine Vorstellung von Biel und Umgebung
an den Großen Rath, welche daS Gesuch enthält, das Gesetz
über Thterquälerer set in dem Sinne zu ergänzen, baß der

Gebrauch der Hunde zum Anspannen oder Ziehen als strafbar
erklärt werde. Wenn man diesen Schluß nur liest, so sühil
man, daß er unter allen Umständen unzulässig ist, denn es wird
Niemanden in den Sinn kommen, eS als eine strafbare Handlung

zu bezeichnen, wenn man einen Hund an ein Wägelchen
spannt oder ihn einen Gegenstand ziehen läßt. Es ist nicht
im »er Thierquälerei, sondern Sie können einen Hund zu seiner
größten Freude anspannen. Die Petenlen gehen von der Ansicht
auS, diese Art, einen Hund zu benutzen, sei gegen die Natur
deS Thieres unv daher als Quälerei zu betrachten Woher
die Unterzeichner der Vorstellung diese Behauptung nehmen,
kann ich wirklich nicht begreisen, denn wer kann mit Grund
behaupten, daS Ziehen sei gegen die Natur deS Hundes? Wir
benutzen die Thiere nach unsern Bedürfnissen. ES gibt gewisse
Thiere, welche durch Dressur zu einem nützlichen oder künstlichen
Gebrauche abgerichtet werden. Ich erinnere daran', daß die

Bewohner gewisser Länder im Norden keine andern Zuglhiere
haben als die Hunde Die Behauptung, alS sei das Ziehen
gegen die Natur des HundeS, ist also ganz unstichhaliln. Auch
bezüglich der Form hätten die Petenien sich anders behelfen
sollen; denn eö ist nicht richtig, wenn man im Allgemeinen
behauptet, das Anspannen sei immer Thierquälerei. Wollen
Sie es als strafbar bezeichnen, wenn Jemand einen großen
Hund an ein kleines Kinderwägelchen spannt, währe nd derselbe
es mit Freuden zieht? Ich möchte wissen, wer eigentlich als
maßgebender Richter urtheilen kann, ob das Ziehen gegen die
Natur eines Thieres sei. Die Frage beschränkt sich einfach
darauf, daß daS Gesetz hinreichende Bestimmungen für Fälle
enthält, in denen ein Hund mißhandelt wird, sei eS, daß man
ihm die nöthige Nahrung entziehe oder illn durch Anstrengung
über seine Kräfte quäle. Diejenigen, welche so weichherzig
sind, mit Vorstellungen zu Schonung der Thiere an den Großen



Rath zu gelangen, sollten den Muth haben, sich bei vorkommenden

Fällen an den Richter zu wenden, damit die Fehlbaren
bestraft würden. Statt daß sie in ihren Zuschriften schildern,
wie sie einen Hund „mit keuchendem Athem und heraushängender

Zunge" ei» Wägelchen hätten ziehen sehen, und deßhalb
ein Gesetz vom Großen Rathe verlangen, sollten sie durch
Belehrung auf die Bevölkerung zu wirken suchen, und wenn
wirkliche Mißhandlungen vorkommen, den Muth haben, dem

Richter davon Anzeige zu machen. Wenn dieser erklären sollte,
er sehe sich nicht im Falle, das Gesetz anzuwenden, dann wäre
eS der Fall, an den Großen Rath zu gelangen und von ihm
Schutz zu verlangen. DaS ist der Weg, den man einzuschlagen
hat, wenn man nicht in die miserabelste Gesetzesmacherei
gerathen will. Wenn man heute auf ein solches Begehren
eintreten sollte, so würbe ich morgen den Antrag stellen, daß
cS auch untersagt sein soll, die Kuh zum Anspannen und Ziehen
zu gebrauchen, weil eS der Milchergiebigkeit Eintrag thut. Ist
es nicht besser, den Hund vor den Milchkarren zu spannen,
den er mit größter Freude und mit Leichtigkeit zieht, als ihn
auf der Jagd zu Tode zu Hetzen? Ich stelle daher Namens
des Regierungsralhes, in Betracht, daß das Gesetz über
Thierquälerei vollkommen genügt, den Antrag, Sie möchten über
das vorliegende Begehren zur Tagesordnung schreiten.

Mühlethaler unterstützt den Antrag des Regierung?«
rathcS mit der Bemerkung, daß man sich auch gegen die Menschen

der Humanität befleißen sollte, und daß eS gerade die

Jäger seien, welche sich die größten Tierquälereien zu Schulden
kommen lassen.

Der Antrag des Regierungsrathes wird ohne Ein-
prach e durch das Handmehr genehmigt.

Der Vortrag deS RegicrungSrathes über die

Vertheilung der Direktionen unter die Mitglieder deS

Rcgierungsrathes wird auf eine von Herrn Großrath Gan-
guillet erhobene Reklamation aus formellen Gründen
verschoben.
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Vortrag des Regierungsrathes, betreffend die
Fortsetzung eines Beitrages an die reformirte Kirche in
Luzern.

Der RegierungSrath stellt den Antrag, eS möchte in
Entsprechung deS Gesuches der Regierung von Zürich von
dem im Jahre 1854 von dem damaligen Großen Rathe
gemachten Vorbehalte Umgang genommen und der resorminen
Gemeinde in Luzern auch für die Jahre 1857, 1858 und 1859
der übliche Jahresbeitrag von Fr. 589 bewilligt werden.

Der Herr Präsident deS Regierungsralhes, als
Berichterstatter, empfiehlt auch diesen Antrag zur Genehmigung mit
Hinweisung auf die bisherigen Vorgänge, woraus sich ergibt,
daß die Besorgung des reformirten Gottesdienstes in Luzern
bisher durch Beiträge der Kantone Bern, Zürich, Baselstadt,
Baselland, Appenzell A Rh., Aargau, Thurgau, Ncuenburg,
Schaffhausen, Waadt, Graubünden und Glarus gedeckt wurde.
GlaruS und Graubünden erklärten mit Rücksicht auf ihre
besondern Verhältnisse den Rücktritt. Zürich und Baselland hatten
seiner Zeit einen ähnlichen Vorbehalt gemacht, wie Bern,
indessen fuhren sie fort, ihren Beitrag zu leisten. Ebenso Bern,
bis die Kantonsbuckhalterei im Jahre 1856 denselben verweigerte,

gestützt auf den Beschluß deS Großen Rathes von 1854,
welcher den StaatSbeitrag von der Mitwirkung sämmtlicher
bctheiligien Stände abhängig machte. Infolge dessen entstand
ein Ausfall in der Rechnung der reformirten Gemeinde in
Luzern, und die Regierung von Zürich wandte sich an diejenige
von Bern mit der Bemerkung, der im Jahre 1854 gemachte
Vorbehalt könne als stillschweigend zurückgenommen betrachtet
werden, weil Bern bis 1856 seinen Beitrag geleistet habe. Der
RegierungSrath ist der Ansicht, der Kanton Bern solle nicht
einzig jenem Borbehalte die strengste Anwendung geben, sondern
im Einverständnisse mit den andern Ständen seinen Beitrag
auch ferner leisten bis 1859, wo dann eine neue Uebereinkunft
getroffen werden müßte, um die reformirte Kirchgenossenschaft
in Luzern trotz des Rücktrittes der Stände GlaruS und
Graubünden nicht im Stiche zu lassen.

Auch dieser Antrag deS RegierungSrath eS wird durch
daS Handmehr genehmigt.

Vortrag des Regierungsrathes über Erhebung der
Gemeinden Bowyl und Oeschcnbach zu eigenen, von
Höchstetten und Rohrbach abgetrennten politischen Versammlungen.

Der Regierungsrath trägt darauf an, es sei auf daS

betreffende Gesuch nicht einzutreten.

Der Herr Präsident deS Regierungsrathes, als
Berichterstatter, empfiehlt diesen Antrag einerseits der Konsequenz

wegen gegenüber andern Ortschaften, die sich in der nämlichen
Lage befinden, andererseits mit Rücksicht auf den Charakter
kleiner Wahlversammlungen, in welchen die Unabhängigkeit der

Stimmgebnng nicht selten beeinträchtigt werde.

Der Antrag des Rcgierungsrathes wird ohne Ein-
lprache genehmigt.

Schluß der Sitzung: 1'/, Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. F aß bind.
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Zweite Sitzung.

Dienstag den 14. Dezember 1358.

Morgens um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Vizepräsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Blösch, Carlin,
v. Gonzenbach, Gouvernon, Jmer, Kohli, Marquis, Müller,
Arzt; Niggellr, Regez, Ryser und Stockmar; ohne Entschuldigung:

vle Herren Affolter, Jakob; Bärrschi, Batschelet,
Botlcron, Brand-Schmio, Brechet, Burger, Bützberger, Chevrolet,
Choparv, Feune, Fleury, Froidcvaur, Geiser, Girardin, Gobat,
Guenai, v. Gunten, Gyger, Hennemann, Hirsig, Hofmeyer,
Jmbvden, Jnvermühle, AmlSnotar; Känel, Kaisey, Karlen,
Jakob; Kasser, Knuchel, Kohler, Kolter, Lehmann, Daniel;
Loviat, Luginbühl, Marti, Meister, Morel, Moser im Schlupf,
Mvter in Koppigen, Müller in SumiSwalv, Oeuvray, Pallain,
Paulet, Prudon, Rcichenbach, Karl; Niat, Schären, Scher»
tenlctd, Schmiv, Rudolf; Schrämli, Seiler, Steiner, Oberst;
Stetster, Stocker, Theurillat, Trorler und Wyder.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

DaS Präsidium läßt einen Anzug der Herren Großräthe

v. Känel und Rösti verlesen, welcher dahin schließt:

Es sei litt, ck des 8 11 des Gesetzes vom 7 Oktober
1851, die Jnkompatibilität der Stellen eines Oberricht

er s und eines National rat he S betreffend,
aufzuheben.

Tagesordnung:
Entwurf-Gesetz,

über

die Einbürgerung der Heimathlosen und Land¬
saßen.

(Erste Berathung.)

Migy, Justizdirektor, als Berichterstatter. Ich glaube,
ich könne mich in Betreff der Eintretensfrage kurz fassen. Sie

wissen Alle, daß unterm 3V. Dezember 1856 ein Bundcsgesetz
erlassen wurde, welches den Kantonen zur Pflicht macht, ihre
Heimathloten einzubürgern. Der Art. 3 des Gesetzes enthält
nämlich folgende Bestimmung: „Für die Heimathlosen beider
Klassen'soll durch die Bundesbehörden ein KantonSbürgerrechr
und durch die beireffenden Kantone ein GemeinbSbürgerrecht
ausgemittelt werden." Man kann also hier nicht mehr die

Frage auswerfen: wollen wir zum Einbürgern der Heimathlosen

schreiten oder nicht? Die Frage deS Eintretens kann
um so weniger mehr in Erörterung kommen, als bald alle
Kantone ihre Heimalblosen eingebürgert haben, und der Kanton
Bern wie die übrigen rückständigen Kantone fortwährend von
den Bundesbehörden dazu gemahnt wird. Es ist also
nothwendig, daß der Kanton einmal den Bestimmungen des Bun-
deSgesetzes nachkomme Es ist aber nicht nur eine Pflicht
gegenüber den Bundesbehörden, die uns dazu bewegen soll,
sondern auch eine Pflicht der Menschlichkeit und eine Rücksicht
der Zweckmäßigkeit. Die Zweckmäßigkeit fordert es, weil es
eine Menge Leute gibt, die man doch dulden muß ohne daß
sie in Gemeinden eingetheilt sind. Die Humanität gebietet es,
den Betreffenden eine Heimath zu geben. Werfen wir nun
einen kurzen Blick auf den Entwurf, welcher der Berathung
zu Grunde gelegt wird. Zunächst unterscheidet man unter den
verschiedenen Kategorien von Heimathlosen. Die erste Kategorie
begreift die Heimathlosen im eigentlichen Sinne, die zweite
Kategorie die Landsaßcn. Wenn man es nur mit den eigentlichen

Heimathlosen zu thun hätte, deren Zahl noch nicht ganz
ausgemittelt ist (sie wild von 166 bis zu l56 Köpfen
verschieden angegeben), dann hätte man es nicht mit einer schwierigen

Operation zn thun. Aber die Nothwendigkeit eines
systematischen Gesetzes bringt es mit sich, daß wir auch den
Landsaßen, den sogenannten GlaSholzern u. s w. ein Hcimaihrecht
geben. Nach dem Verzeichnisse, welches mir ans Mute Oliober
letzthin vom Landsaßenbüreau zugestellt wurde, besteht diese

Korporation aus 29K4 Personen, nämlich aus 2899 eigentlichen
Lanbsaßen (1451 Männer und 1445 Weiber) und 65
sogenannten GlaSholzern (37 Männer und 28 Weiber). Darunter
befinden sich 59 Personen, deren Aufenthalt, Leben oder Tod
unbekannt ist; ferner 134, welche im Lause der Zeit nach Nordoder

Südamerika, theils auch nach Australien ausgewandert
sind. Sie sehen alw, daß wir es immerhin mit der Einbürgerung

von ungefähr 3666 Personen zu thun haben. Die
Zahl der eigentlichen Heimathlosen belauft sich nicht höher als
aus 166- 176 Köpfe. Nach dem Berichte der Zcniralpolizei
würde die Zahl derselben etwa 96 betragen, aber ich glaube,
sie sei etwas größer. Bevor man nun ein System der
Einbürgerung unter den Gemeinden ausstellt, ist ein Standpunkt
nicht aus den Augen zu verlieren. Man hat nämlich zu unter,
suchen, ob unter den Heimathlosen und namentlich unter den
Landsaßen sich solche befinden, welche durch Geburt, Herkunft
oder Abstammung einer bestimmten Gemeinde oder orisburgcr«
lichen Korporation angehören; ober ob sich von Einzelnen
nachweise» lasse, daß sie durch die Schuld einzelner Gemeinden,
sei es wegen mangelhafter Handhabung der Fremden-, Nieder«
lassungS- 'oder Ebepolizei, oder auS andern Gründen heimathlos
geworden sind. Diese Klasse» sind auseinander zu halten, und
wenn sie ausgemittelt sind, so werden die Beireffenden nach
besondern Bestimmungen behandelt. Bei der Veriheilung der

Heimathlosen unter die Gemeinden wird in ähnlicher Weise
verfahren, wie in andern Kantonen. Bei der Veriheilung der

Heimathlosen unter die Kantone entstanden viele Streitigkeiten;
natürlich wehrten sich alle Kantone mehr oder weniger, solche

anzunehmen; der Bundesrath ließ die Sache untersuchen, dann
kam sie vor daS Bundesgericht, welches die Verhältnisse ebenfalls

untersuchte und namentlich daraus Rücksicht nahm, ob

von Seite des betreffenden KantonS eine Nachlässigkeit in
Handhabung der Polizei vorliege, wo die in Frage stehende»
Personen am längsten geduldet worden seien u. dgl. Dabei wurde
dann auch das Verhältniß einzelner Gemeinden auögemittelt,
indem durch die bundesgerichtliche Untersuchung die nähern Umstände



konstaiirt wurden. Sodann kommt die ausnahmsweise Stellung

des Jura in Betracht. Sie entnehmen dem z 3 veS

vorliegenden Gesetzes, daß ver Jura unier eine spezielle Bestimmung

fällt, welche sich auf ein thatsächliches Verhältniß stützt.

Nachdem nämlich Vcr Jura vem Kanton Bern einverleibt war,,
ordnete die bernische Regierung im Jahre 1826 die Einbürgerung

der Heimarhlosen im Jura an und vollzog sie. In der

That war dort die Nothwendigkeit dringend. Man räumte
denjenigen, welche vorher französische Bürger waren, eine gewisse

Frist ein, binnen welcher sie sich zu erklären hatten, ob sie das
schweizerische oder das französische Bürgerrecht vorziehen. Ueber
die Heimathhörigkeil einer Anzahl Personen entstanden verschiedene

Zweifel. Wir entnehmen darüber aus dem Staatsver-
waltungSberichte von 1814 bis 1836 folgende Stelle: „In
dem Leberberge war, wie an einem andern Orte berichtet wird,
die Aufnahme der Fremden durch die Verordnung über die

Einbürgerung sehr erleichtert worden. Indessen befanden sich

nach dem Ablaufe der sechsjährigen Frist, welche eine allgemeine
Bestimmung des Pariser Friedens den Einwohnern der von
Frankreich getrennten Länder für die Wahl ihres bleibenden

Wohnsitzes stellte, noch eine große Zahl von Personen, die theils
von Frankreich nicht aufgenommen werden wollten, theils im
Lande kein Bürgerrecht aufwelsen konnten. Diesen mit
obrigkeitlicher Beihülfe eine bürgerliche Eristenz zu verschaffen, wurde
der Zentralpolizeidirektor in der besondern Stellung eines Re-
gierungskommissärS beauftragt. Es gelang seinen Bemühungen,
seit dem Anfange seiner Wirk>amketl im Frühjahr l 826 bis
den 1l. Brachmonat 1831 in den Gemeinden des neuen
Landestheils 886 heimathlose Familien, zusammen 2522 Köpfe
zählend, einzubürgern und 139 andern Familien mit 559 Köpfen,
zur Anerkennung des französischen Bürgerrechts zu verhelfen,
so daß in den leberbergtschen Aemtern sich keine Heimathlosen
mehr befinden, einige wenige Individuen ausgenommen, deren

Einbürgerung wegen Alter und Kinderlosigkeit nicht nöthig
gefunden wurde." Aus dem Detail entnimmt man, daß z. B.
der Amtsbezirk Pruntrut 757, DelSbcrg 693, Courtelary 218,
Münster 331, Freibcrgen 175, Nidau 227, Erlach 76, Büren
43 Köpfe erhielt. Nun ist es nur billigsund gerecht, daß man
Vem Jura, nachdem er bereits 2522 Personen eingebürgert hat,

' nicht neuerdings einen Theil von den 2961 Landsaßen zutheile,
um deren Einbürgerung es sich gegenwärtig handelt, sondern
eö muß für den Jura eme Ausnahme gemacht werden, weil
er bereits dasjenige gethan hat, waS dem alten Kantone noch

zu thun obliegt. Ich komme nun auf einige andere Punkte.
Man theilte Ihnen einige AbänderungSanträge mit, welche durch
eine Vorstellung der Landsaßen an den Großen Rath veranlaßt
wurden. Man hat bei der Einbürgerung zwischen zwei
Systemen zu wählen. DaS eine beruht einfach auf dem Bundes«
gcsetzc von 1856, welches zwar einerseits die Kantone verpflichtet,
die Heimathlosen einzubürgern, dagegen gewisse Beschränkungen
aufstellt. So enthält der Art. 4 die Bestimmung: „Die Ein.
bürgcrung in eine Gemeinde hat die Wirkung, daß der
Eingebürgerte mit Bezug auf die politischen und bürgerlichen Rechte,
die Gemeinds-, Kirchen- und Schulgenösstgkeit und den Genuß
der Unterstützung bei Verarmung, so wie hinsichtlich.der Pflichten
den übrigen Bürgern gleich gestellt ist." Dann folgt die
Ausnahme : „Mit diesen Rechten erwirbt er aber nicht zugleich den

Antheil an den allfällig vom Gemeinbegute durch Ueberlassung
oder Zutheilung unmittelbar herfließenden Burgernutzcn. Es ist

ihm jedoch der Einkauf in denselben um die Hälfte der gewöhnlichen

oder, wo solche nicht festgesetzt ist, um eine durch die

Behörden dcS betreffenden Kantons festzustellende Einkaufsumme
zu gestatte», welche die^älste des Kapitalwerihes des zu
erwerbenden Bürgernutzens nicht übersteigen darf." Dazu kommt
die fernere Bestimmung, baß Heimathlose, welche hinreichendes

Vermögen besitzen, je nach dem Belange desselben, zur
gänzlichen oder theilweiscn Bezahlung der Einkaufsiimme angehalten
werden können. Die ehelichen Kinder, welche ein Heimathloser
nach der Einbürgerung erhält, werden vollberechtigte Bürger
seiner Gemeinde; ebenso averden uneheliche Kinder eingebür-
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gertcr Heimathlosen derjenigen Gemeinde zugetheilt, welcher
sie nach der kantonalen Gesetzgebung zufallen. Das sind die
wesentlichen Grundsätze des BundesgesetzeS. Bei Ausarbeitung
des vorliegende» Entwurfes hielt die Justizdireklio» sich ganz
an dieses System, indem sie von der Ansicht ausging, es handle
sich um die Veriheilung einer großen Last unier die Gemeinden
des KantonS und wenn das BundeSgesetz gewisse Beschränkungen
gestatte, die geeignet sind, diese Last weniger drückend für die
Gemeinden zu machen, so solle man sich demselben anschließen.
Nun wurde Ihnen eine Vorstellung der Vertreter der Landsaßen

und Heimathlosen mitgetheilt, welche das Gesuch enthält,
die Behörden möchten diese Ausnahme fallen lassen. Der Re-
gierungSrath untersuchte die Frage, ob eS rarhsam sei, die
Betreffenden ohne Beschränkung als vollberechtigte Bürger
anzuerkennen. Die Ansichten der Mitglieder waren etwas
verschieden, indessen fand die Mehrheit, man wolle die Ausnahme
fallen lassen. Bei der artikelweisen Berathung des Entwurfs
werden Sie zwischen beiden Systemen zu wählen haben. Sie
wissen, welche Reibungen derartige Verhältnisse unter der Bevölkerung

veranlassen können, so daß es allerdings gut wäre, eine
vollständig geregelte slaaiSorganisation zu haben. Der Regie,
rungsrath hatte bei seinem Beschlusse wesentlich folgende Punkte
im Auge. Vorerst würden die Burgernutzungen durch
Einräumung VeS vollen Burgerrechts nicht in dem Maße in
Anspruch genommen, wie man befürchte, denn diejenigen Heimathlosen

oder Landsaßen, welche bereits irgendwo angesessen sind,
würden deßhalb ihre bisherige Eristenz nicht aufgeben, um in
ihrer Burgergemcinde etwa ein Klafter Holz zu erhalten u. dgl.
Da ferner infolge der Einführung der Oclsarmenpflege die

Armengenösstgkeit nicht mehr mit der Burgergemeinde
zusammenfällt, wie früher, so fällt auch in dieser Beziehung e'nc
Schwierigkeit dahin. Die Bertheilung der Heimathlosen unter
die Gemeinden verursachte im Regierungsraihe (noch während
der frühern AmtSperiode) lange Diskussionen, die wenigstens zwei
Wochen in Anspruch nahmen. Es fragte sich zunächst, nach
welchen Faktoren man bei der Einbürgerung progrediren wolle.
Als Maßstab wurde theils das Vermögen, theils die Bevölkerung

der Gemeinden zu Grunde gelegt. In ersterer Beziehung
muß eine gewisse Summe als Minimum festgesetzt werden
Der erste Entwurf setzte eS auf 56,666 Fr. fest, aber Vcr
Regier, ngsrath revuzirte es auf 25,666 Fr. In diesem Sinne
ist der 5 15 (erste Klasse) zu berichtigen, da sich ein Druckfehler

eingeschlichen hat. Abgesehen davon, übernimmt jede
Gemeinde, auch wenn sie nicht ein steuerbares Vermögen von
25,666 Fr. besitzt, einen Heimathlosen. Es liegt darin etwas
willkürliches, wenn Sie wollen, aber bei einer solchen
Veriheilung kann man unmöglich nach einem strengen Systeme
verfahren. Es bot sich auch die Frage, ob daS Verhältniß der

Burgernutzungen und der Vertheilung des Korporationsvermögens

nach Köpfen als Maßstab dienen soll, aber man sah

bald, daß ein solches Verfahren zu Absurditäten führen würde.
Vermögen und Bevölkerung bilden also die zwei Hauptfakioren
der Veriheilung. Die 88 15 und 16 geben hierüber Auskunft.
Das sind die HauptgesichtSpunkte des Gesetzes. Wenn eS sich

unz die Vertherlung der Heimathlosen unter die Gemeinden
handelt, so wird nach den Bestimmungen des § 3 verfahren.
ES soll dann ein übersichtliches Tableau ausgefertigt werden,
welches der Genehmigung des Regierungsrathes unterliegt.
ES versteht sich von selbst, daß man bei der Einbürgerung
selbst auf gewisse Verhältnisse Rücksicht zu nehmen hat, daß

man, wo eS geschehen kann, nicht die Glieder einer Familie
verschiedenen Gemeinden zutheilt. Nach der Einiheilung wird
vom HegierungSrathe ein Akt ausgestellt, welcher das Ganze
abschloßt. Auch daS Verhältniß der sogenannten ewigen
Einwohner und der allgemeinen Landleute der Thalschaft
Jnterlaken muß bei dieser Gelegenheit geregelt werden. Nun
fragt es sich, ob allfällige Anstünde dem Entscheide der
Gerichte unterliegen sollen. Der Rcgierungsrath fand aber, daß

in solchen Fällen die Administrativbchördcn zu entscheiden

haben, weil man bald, einsah, welche Kosten das entgegengesetzte
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Verfahren nach sich ziehen und wie sehr es die Sache in die

Länge ziehen würde. Ich mache Sie aufmerksam, daß bei den
Bundesvehörden die Sache noch nicht bereinigt ist, trotzdem
das betreffende BundeSgesey schon im Jahre 1859 eilassen
wurde. Eine Ausnahme enchält der § 29, indem er es
denjenigen Heimathlosen und Landsaßcn, welche auf das Burgerrecht

einer andern Gemeinde, als weicher sie zugetheilt sind,
Anspruch zu haben glauben, frei stellt, denselben vor dem

Zivilrichter gellend zu machen. Es erschiene nämlich zu hart,
wenn in solchen Fällen der Entscheid einfach der Administraliv-
gewalr anheimgestellt wäre. Sollte durch den Richlerspruch
eine andere Einlheilung erfolgen, so muß diese Regel machen.
DaS Gesetz schließt mit einer Bestimmuug, wodurch die Land-
saßenkorporation alS aufgehoben erklärt wird. Ich glaube,
Ihnen so kurz alS möglich die Hauptpunkte dargestellt zu
haben und schließe mit dem Antrage, Sie möchten in die

Berathung deS GesetzeSentwurfes eintreten und denselben
artikelweise behandeln.

DaS Eintreten und die artikelweise Berathung wird ohne
Einsprache durch das Handmehr beschlossen.

« t-

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph enthält
einfach die Definition derjenigen Heimathlosen welche
eingebürgert werben sollen, nämlich die durch die Bunvesbchörben
dem Kantone zugewiesenen und die Landsaßcn.

Der § 1 wird ohne Einsprache durch das Handmehr
genehmigt; ebenso 8 2.

ben sehr verschieden sind. Man wollte das Verschulden
gewisser Gemeinden nicht ganz ausschließen, und cS fragt sich

dann, wer zur Zeit die Polizei zu führen hatte. An vielen
Orten des alten KantonStheilS hat man keine eigentlichen
Burgergemeinden, sondern Einwohnergemeinden, Bäucrten W.
ES fragt sich: zu welcher Zeit hat daS Verschulden staltgefunden?

Wie hieß die betreffende Gemeinde? War cS eine

Einwohner-, eine Burgergemeinde? Diejenige Gemeinde,
welche das Verschulden auf sich hat, muß die Folgen tragen.
Ich glaube, der Ausdruck „Gemeinden" trage den bestehenden
Verhältnissen Rechnung.

Steiner, Müller. Ich frage nur: sollen die Burger-
gcmcinben für das Verschulden der Einwohnergemeinden
verantwortlich sein?

Herr Berichterstatter. Eine Gemeinde wird nicht für
die andere haftbar sein. Diejenige, welche das Verschulden
trifft, hat die Folgen zu tragen Es fragt sich: welche
Gemeinde hat gefehlt? ES kaun nicht davon die Rede sein, die

Hastbarkeil von einer Gemeinde auf die andere zu übertragen.

v. Bürcn. Ich möchte wirklich wünschen, daß der Herr
Berichterstatter sich bestimmt über die Frage deS Herrn Steiner
ausspieche, ob, wenn die Einwvhnergemeinde das Verschulden
hat, die Burgergemeinde dafür haftbar gemacht werden könne.

Herr Berichterstatter. Ich kann mich nicht deutlicher
aussprechcn, als ich es gethan, indessen kann ich den Antrag
des Herrn Siciner als erheblich zugeben, um die Sache noch
näher zu untersuchen.

Der § 3 wird mit dem Antrage des Herrn Steiner
durch das Handmehr genehmigt.

8 3.

Steiner, Müller. Mir scheint der Ausdruck „Gemeinden"

in diesem Paragraphen zu wenig bestimmt. Wenn hier
von Gemeinden die Rede ist, so wird man nicht Einwohnergemeinden

darunter verstehen, sondern Burgcrgemeinden. Nun
legt das Gesetz den Gemeinden, welche wegen mangelhafter
Handhabung der Polizei die Heimathlosigkcit einzelner Personen
veranlaßt haben, eine gewisse Verantwortlichkeit auf. Die
Burgergemeinden können früher allerdings auch im Falle
gewesen sein, sich ein Verschulden zur Last fallen zu lassen, aber
da seit längerer Zeit die Einwohnergemeinden neben den

Burgergemeinden bestehen und den erstem die Handhabung der

Polizei obliegt, so wäre es nicht billig, wenn die Burgerge-
mcinve für daS Verschulden der Einwohnergemeinde
verantwortlich gemacht werden könnte. Ich wünsche, daß der Herr
Berichterstatter sich darüber ausspreche; eventuell stelle ich ben

Antrag, die Ziff. l in dem Sinne zu ergänzen, daß die

Burgergemeinde nicht für das Verschulden der Einwohnergemeinde
verantwortlich gemacht werden könne.

Revel macht darauf aufmerksam, daß bei Ziff. 3 daS

Zitat deS 8 25 durch dasjenige dcö 8 24 ersetzt werden müsse.

Herr Berichterstatter. Die Bemerkung des Herrn
Revel ist ganz richtig. WaS die Einwendung des Herrn
Steiner betrifft, so liegt der Grund, warum daS Gesetz einfach
von „Gemeinden" spricht, darin, um einen möglichst allgemeinen
Ausdruck zu haben, weil die Verhältnisse einzelner Gemeinden

5 4.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Z 5.

Gfeller zu Wichtrach wünscht, daß hier auf den Z tll
hingewiesen werde, um die Fälle vorzubehalten, wo Heimathlose

hinreichendes Vermögen besitzen, um die Einkaufsumme
ganz oder theilweise zu bezahlen.

Herr Berichterstatter. Hier kann von einer Einkauf-
summe unter keinen Umständen die Rede sein. Denn eS wäre
ganz merkwürdig, zu sagen, daß eine Gemeinde, durch deren
Verschulden Jemand heimathlos geworden, noch Entschädigung
erhalte; sie hat vielmehr die Folgen ihreS Verschuldens zu
tragen.

Der § 5 wird durch das Handmehr genehmigt.



§ k.

Steiner, Müller Ich finde hier die gleiche Undent-
lichkeit, wie bei 8 3; eö ist auch hier einfach von „Gemeinden"

die Rede Aber ich habe »och etwas weiteres im Äuge.
Es gab eine Zeit, wo der Staat im Falle war, den Gemeinden
Lasten abzunehmen. Nun scheint wieder eine Zeit gekommen
zu sein, wo den Gemeinden wieder Lasten auferlegt werden
sollen. Ich kann nicht gegen diese Einbürgerung sein, sie ist
eine Nothwendigkeit der Zeit. Aber ich frage: ist es nicht ein
zu egoistisches Herfahren, wenn der Staat nach § 32 dieses
Gesetzes das Vermögen der Landsaßen einsackt und den
Gemeinden die ganze Last auflegt? Nach §3 des BundesgesetzcS
kann die Einbürgerung von Männern über 60 und von Weibern

über 50 Iahren unterlassen werden, ebenso die Einbürgerung

solcher Personen, welche eine kriminelle oder entehrende
Strafe erlitten haben, bis zu ihrer Rehabilitation. Ich begreife,
daß es im Interesse der StaatSadministration liegt, einmal
taffuia rasa zu machen. Ich finde jedoch, wenn man die Größe
der Last in's Auge faßt, welche den Gemeinden erwächst, so

sollte der Siaai die Männer über 60 und die Weiber über
50 Jahren, sowie die Kriminalistrten behalten. Dadurch würde
die Last der Gemeinden vermindert. Ein anderer Grund, der
mich zu einem Antrage in diesem Sinne veranlaßt, ist der, baß
dadurch eine gleichartigere Vertheilung zu Stande käme. Wenn
eine Gemeinde ein siebzigjähriges Weib erhält, wird sie nicht
lachen, wenn sie sieht, daß eine Nachbargemeinde jüngere Leute
einbürgern muß? Namentlich sollte auf die Einbürgerung von
Knminaltsirten Rücksicht genommen werden. Es ist keine

angenehme Sache, solche Leute in eine Gemeinde aufzunehmen;
der Staat könnte sie besser beaufsichtigen. Ich stelle daher den
Antrag, von der Ausnahme, welche der Art. 3 des Bundes-
gesctzes einräumt, Gebrauch zu mache» und den vorliegenden
Paragraphen in diesen Sinne zu modifiziren.

Herr Berichterstatter. Der RegiernngSralh fand, eS

sei von der im Art. 3 des Bundesgesetzes enthaltenen Ausnahme
nicht Gebrauch zu machen, sondern einmal aufzuränmen. Sie
können allerdings Männer über 60 und Weiber über 50 Jahre
von der Einbürgerung ausschließen. Aber warum sollen diese
Leute heimathlos bleiben? Bei der Vertheilung wird man
auch auf solche Verhältnisse Rücksicht rühmen Warum die
Kinder einer Familie in einer Gemeinde einbürgern, die Eltern
dagegen nicht? Der Regierungsraih fand es nicht rathsam,
solche Ausnahmen aufzustellen, und auch nach der allgemeinen
Einbürgerung »och Leute zu haben, die mtt einem Duldungsscheine

von Kanton zu Kanton ziehen. Aehnlich verhält es

sich 'mit der Ausnahme der Kriminalisirten. Es ist der Zweck
des Gesetzes, einmal diese Zustände zu beseitigen, und es liegt
im Interesse des Staates, daß es vollständig geschehe. Ich
zeigte Ihnen, wie seiner Zeit die Einbürgerung im Jura
stallfand. Flnben Sie dort eine Ausnahme? Und nun wollen
Sie hier eine solche aufnehmen? Deßhalb, weil das BundeS-
gesctz im Beginne der Einbürgerung die Sache möglichst erleichtern

zu sollen glaubte? Das hindert nicht, daß wir für uns
untersuchen, waö daS Wohl deS Staates erheische. Ist es daS

Wohl des Staates ober der Gemeinden, daS eine solche
Ausnahme erheischt? Wenn Sie demjenigen, welcher zu einer
entehrenden Strafe verurthcill ist, die Bürgerrechlsurkunde vor.
enthalten, glauben Sie, daß er deßhalb auS dem Kanton Bern,
aus der Gemeinde, wo er sich befindet, fortgewiesen sei? Wenn
die Gemeinde ihn fortweiscn könnte, so würde ich eS begreifen,
aber es handelt sich ebeu nur um solche Leute, die wir nicht
fortjagen dürfen. Der Zweck, den man im Auge hat, würbe
also verfehlt, weil die Betreffenden kraft der Duldung, welche
wir ihnen angedeihen lassen müssen, das Recht haben, im Kanton

zu bleiben. Das allgemeine Interesse des Staates erfordert,
daß wir die Einbürgerung allgemein machen. Ich gebe daher
den Antrag des Herrn Steiner nicht als erheblich zu. In
Betreff des Ausdruckes „Gemeinden" habe ich nur dasjenige
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zu wiederholen, waS ich bei einem frühern Artikel bemerkte.
Man suchte so viel als möglich die Nachtheile zu vermeiden,
welche durch spezielle Bezeichnung einer Art von Gemeinden
eintreten könnten, namentlich mit Rücksicht auf Landesgegenden
wo keine Burgergemcinden bestehen, wie z. B. im Emmenthale.
Wenn Sie den Ausdruck „Burgergemeinde" aufnehmen, so
könnten in dieser Beziehung Schwierigkeilen entstehen. Deßhalb
ist eS besser, die verschiedenen Verhältnisse der Gemeinden im
Auge zu behalten, Ich empfehle Ihnen daher den 8 6, wie er
vorliegt.

Abstimmung.
Für den § 6 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Antrag deS Herrn Sie in er 30 Stimmen.
Dagegen 64 „

8 7.

Herr Berichterstatter. Ich machte bereits in meinem
Eingangsrapporte aufmerksam auf den Unterschied, welcher
zwischen der Bestimmung des ursprünglichen Entwurfes und
dem Abänverungsantrage deS Regierungsrathes besteht, und
will allfällige Bemerkungen gewärtigen.

Stooß. Ich finde eS etwas fatal, wenn dem Großen
Rathe bei der Berathung eines so wichtigen Gesetzes am Morgen

des SitzungSrageS noch so wichtige Adänderungsanträge
vorgelegt werden, zu deren Untersuchung man nicht die nöthige
Zeit hat. Der Herr Berichterstatter sagte selbst, daß es sich

hler um zwei verschiedene Systeme handle, und ich muß gestehen,
daß die Abänderungen, welche der RegicrungSrach vorschlägt,
nachdem er uns seinen Entwurf mitgetheilt harte, nicht molivirt
sind. Er stützt sich auf eine Vorstellung der Lanbsaßen. WaS
sagen diese Herren? Sie wollen Rechtsgleichheit. Besteht diese

nicht nach 8 7 des Entwurfs? Wenn man unbedingte Gleichheit

einführen will, so müssen wir noch an vielen Orten
Aenderungen treffen. Ich erinnere z B. an das Seygut in Thun.
Der größte Unterschied besteht zwischen den Rechisamebesitzern und
den Rechisamclosen. Mir scheint, man sollte hier nicht so weit
gehen. Die Bundesversammlung har wohl erwogen, wie weit
man gehen soll, als sie einen gewissen Uebergang feststellte.
Der Große Rath beschloß einstimmig das Eintreten, gestützt
auf das Lundcsgesetz. Wollen wir hier nun eine sehr wichtige

Aenderung eintreten lassen? Ich Halle eS für einen Mißgriff,

an die Einbürgerung sofort den Genuß der Gemeinde,

gmer zu knüpfen; viele Bürgerschaften würden sich dadurch
verletzt fühlen. ES wäre ein Geschenk, das nicht einen guten
Eindruck auf die Gemeinden machen würde. Ich glaube daher,
eS sei am besten, den frühern Antrag deS Regierungsrathes
(8 7 des Entwurfes) festzuhalten, und nehme denselben auf.

Karr er. Ich habe wohl gedacht, der 8 7, wie er jetzt
vom Regierungsralhe vorgeschlagen wird, werde einigen Widerspruch

verursachen, und kann nicht verhehlen, daß er etwas
tief einschneiden mußte und scheinbar eine Undilligk.it enthält.
Indessen sind die Gründe des Herrn Präopinanien nickt der

Art, nnS das Gute, welches der Vorschlag deS Regierungs«
rathcs enthält, außer Acht lassen zu können. Vorerst mache
ich ^aufmerksam, daß, wenn auch der Paragraph nach dem

frühern Entwürfe angenommen würde, cg doch nur vorübergehend

wäre, indem nach dem BundeSgesctze die Kinder der

eingebürgerten Heimathlosen in alle Genüsse des Bürgerrechtes
treten. Der Unterschied wäre also nur dieser, daß die Betreffenden,

statt jetzt in die Burgernutzungcn einzutreten, erst nach
einer Reihe von Jahren eintreten würden. Nun fragt eS sich:

»
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ist der Nutzen einer solchen Beschränkung so groß, daß er die

Nachtheile, welche damit verbunden sind, aufwägen würde?
Ich glaube, nein. Das Gesetz wird bei der Erekution Widerwillen

erregen, die betreffenden Bürgerschaften werben unwillig.
Deßwegen werben sie es aber nicht mehr, ob man den
Eingebürgerten sofort den vollen Genuß des Bürgerrechts einräume
oder envaS später. Ich mache auf die Verhältnisse der Stadt
Bern aufmerksam. Wenn ich nicht sehr irre, so giebt es. hier
kein lsiavtbürgerrecht ohne daß der Betreffende gleichzeitig Burger

einer Gesellschaft (Zunft) ist. Wie wolle» Sie nun
Jemanden zum Stadtburger machen, ohne ihn gleichzeitig zum
Znnflburger zu machen? Sie hätten dann sogenannte Itadt-
burgcr, die keiner Zunft angehören würden, es sei denn, daß
man eine Zunft einrichten würde, welche keine Nutzungen hätte;
Sie hätten bann wieder ein Landsaßcnlhum oder Heimathlosen«
thum im Kleinen; Sie hätten Burger, welche nicht die gleichen
Rechte besäßen, wie die andern Burger, wieder eine Art von
rechtlosen Leuten. Ich glaube, wenn wir einmal daran sind,
mit dem Messer das Uebel wegzuschneiden, so sollen wir so

tief schneiden, daß nichts vom alten Uebel bleibt. Die
Einsetzung in das volle Bürgerrecht hebt die Bctrcffenhen nicht
nur materiell, sondern auch moralisch, während das Gegentheil
sie depumin. AnS diesen Gründen stimme ich mit voller
Ueberzeugung zum Antrage des RegicrungsratheS. Sie werden am
Ende diese Ansicht auch theilen. Wenn der Regierungsrath
den Antrag nicht gestellt hätte, so hätte ich ihn gestellt.

Fischer. Vor Allem eine Berichtigung. ES wurde
soeben behauptet, wenn der Artikel des Entwurfes angenommen
wurde im Gegensatze zu der beantragten Modifikation, so

würde in Bern und in andern Gemeinden ein Landsaßenthum
im Kleinen geschaffen. Darüber befindet Herr Karrer sick im
Irrthum. Ob Sie den einen oder den andern Antrag annehmen,

so ändert es an der Sache nichts. Eben weil man in
Beur nicht Burger sein kann, ohne Zunftgenosse zu sein, so

muß eine Veriheilung vom Staate auf die Stadt und von der
Stadt aus die Zünfte stattfinden. Daher wird an der Sache
nichts geändert. WaS den AbändcrungSantrag betrifft, so

mache ich Sie aufmerksam, daß der RegicrungSraih selbst fand,
cS sei billig und gerecht, wenn bei der Einbürgerung von
Personen, die bisher in keinem Nutzungsrechte standen, von
Seite derselben eine Art Gegenleistung stattfinde. Deßhalb
nahm der Regicruikgsrath im 8 9 die Bestimmung auf, daß
dieselben, um in den vollen Genuß deS Bürgerrechts zu gelangen,

mindestens etwas leisten sollen, und es schien mir, man
sei dabei sehr mäßig zu Werke gegangen, indem man die Hälfte
der gewöhnlichen Einkaussumme als Regel feststellte. Nun
finde ich das, was der Regierungsrath gestern recht und billig
fand, auch heule noch ganz recht, und muß daher für den
Fall, daß Sie hier den ÄbänderuygSantrag vorziehen sollten,
den Antrag stellen, die im § 9 bestimmte Einkaufsumme sei

vom Staate zu bezahlen. In der Hauptsache schließe ich mich
dem Voinm des Herrn Stooß an. Ich sehe die Nothwendigkeit

nicht ein, aus den neuen Vorschlag des Regierungsrathes
einzutreten Jedermann weiß, daß eS wichtig ist, bei
gesetzgeberischen Aenderungen die Uebergänge nicht allzuschroff zu
machen, und man ginge im vorliegenden Falle zu weit. Wir
haben sehr verschiedene Burgernutzungen in den Gemeinden,
und wenn Sie heute erkennen, daß die Eingebürgerten sofort
in den Genuß aller Rechte der Gemeindenutzungen treten sollen,
so begehen Sie die merkwürdigste Ungleichheit. Es ist mir
b.kannl, daß z. B. in der Gemeinde Belp zwei Klassen Burger
find ganze und halbe Burger. Wenn Sie nun nach dem
Vorschlage des RegicrungSraches verfahren, und der Gemeinde
Belp à-6 Landsaßen zugetheilt werden, mit der Bestimmung,
daß sie sofort unentgeltlich in die Nutzungsrechte eintreten, so
kommen die neu Eintretenden viel besser zu stehen als diejenigen,
welche bereits seit mehrern Generationen Burger, aber nur
Halb-Bnrger sind, die gleichwohl seiner Zeit ihr Halbburger-
recht mit schwerem Gelde erkaufen mußten. Ich bin überzeugt,

daß eS in vielen Gemeinden zu wahren Ungerechtigkeiten führt,
und könnte also unmöglich zu dieser Abänderung handbictcn.
Ich habe für Beibehaltung des ursprünglichen Entwurfs noch
einen letzten Grund, und das ist der Grundsatz der
Rechtsgleichheit. Wenn eS sich um die Anwendung eines Gesetzes

handelt, so stellt dasselbe sich oft als Rechisungleichheit heraus.
Das ist der Fall, wenn Sie die einen Gemeinden, welche große
KorporationSgüler besitzen, ganz gleich behandeln wollen, wie
diejenigen, welche kleine Güter haben. ES ist gar kein
Verhältniß in der Sache. Tritt ein Landsaße in eine wenig
bemittelte Gemeinde, so ist sein Genuß viel geringer, als der
Genuß desjenigen, welcher Burger einer reichen Gemeinde
wird. Daher sollte gegenüber den Gemeinden, welche große
Nutzungen gewähren, eher mehr geleistet werden. Dieses
Verhältniß wirb durch den neuen Antrag des Regierungsrathes
verletzt. Ich nehme den ursprünglichen Antrag deS RegicrungSraches

auf.

Revel. Die von Herrn Fischer angeführten Gründe
konnten mich nicht überzeugen, daß der ursprüngliche Entwurf
besser sei als die Modifikationen, welche man uns empfiehlt.
Das Gesetz von 1829 stellte für den Jura ähnliche Prinzipien
auf, wie der vorliegende Entwurf. Man sagte uns damals
auch, man solle den Heimathlosen die Freiheil lassen, die
Nutznießung der Burgcrgüter um die Hälfte deS EinkaufpreiseS zu
erwerben. Was war das Ergebniß dieser den Heimathlosen
eingeräumten Latilüde? Daß heute im Jura noch mehrere
Gemeinden bestehen, in welchen Kinder von Heimathlosen und
Landsaßen zur Stunde keinen Theil an den Gemeindenutzungen
haben, weil sie sich nicht aus die erforderliche Stufe deS

Wohlstandes emporschwingen konnten, um diese Rechte zu
erwerben. Dieses Beispiel ist schlagend, cS sollte genügen, um
die Genehmigung der Vorschläge der Regierung zu bewirken,
sonst sehen wir eine neue Klasse von Landsaßen in den
Gemeinden selbst entstehen^ welchen man solche zugetheilt hat.
Hüten mir uns also heute vor dem Fehler, den ich bezeichnet
habe, und genehmigen wir die beantragten Modifikationen, für
die ick mit voller Ueberzeugung stimme.

Herr Präsident des Regierungsrathes. Der ursprüngliche

Antrag des RegicrungsratheS hat sich allerdings einfach
an das BunbeSgesetz gelehnt, indem man es für das Einfachste
hielt, sich an Ine im Bundcsgesetze ausgestellten Schranken zu
halten. DaS BunvcSgesetz kam zu einer Zeit, wo der Gedanke
der Einbürgerung der Heimathlosen neu war, wo cS eines
ganz besondern Muthes in der Eidgenossenschaft bedürfte, um
das zu erklären, was damals erklärt wurde. DaS war ein
weit größerer und wüthigerer Akt als der, den wir hier
vorschlagen. Nun wäre es, oberflächlich betrachtet, das AUerein-
fachste und Bequemste gewesen, sich an das zu halten, was im
Bundesgesetze gegeben war, aber der Regierungsraih sah sich
aus mehrern Gründen veranlaßt, eine Abänderung zn treffen.
Vor Allem langte eine Vorstellung von Landsaßcn ein, welche
sagten: zwingt uns nicht, uns da einzukaufen, wo daö LovS
uns eintheilt. Bei manchem Landsaßen, der einiges Vermögen
hatte, entstand der Gedanke, er wolle sich lieber a» einem sehr
vermöglichen Orte einbürgern. Dieser Standpunkt war von
Seite der Landsaßen ein sehr begreiflicher, aber er hätte in
der Wirklichkeit zu sehr ungerechten Dingen geführt, nämlich
dahin, daß gerade wieder die begünstigten Gemeinden diejenigen
Landsaßen, welche einiges Vermögen besitzen, an sich gezogen
hätten, und der ganze Rest derjenigen, weiche nichts haben,
wieder den Gcmelnden zukäme, die ohnedieß genug solche Leute
haben. Damit hätte Bern nicht nur das gewonnen, daß es
die Besten, die Solidesten hätte auSlesen können, sondern cS

wäre bann noch dafür bezahlt worden, während die andern
Gemeinden, welche weniger günstig stehen, mir dem hätten
vorlicb nehmen müssen, was käme. Nun halte ich dafür, das
wäre nicht billig, daß die begünstigten Gemeinden in
ökonomischer und moralischer Beziehung das Gute an sich ziehen,



um das Andere den Landgemeinden zu überlassen. Daö ist
der eine Grund. Dazu kamen Erfahrungen in der Administration.

Es zeigte sich nämlich, daß an Orten, wo sogenannte
ewige Einwohner, halbberechtigte Burger neben ganz berechtigten

Bürgern bestehen, wie z. B. in letzter Zeit in Gurbrü, der
Genuß mag noch so klein sein, er genügte, solche Feindschaft,
solchen Haß unter die Bevölkerung zu bringen, daß fortwährend
Reibungen entstanden und daß man eines KlafterS Holz wegen
schoß, als würde eS sich um einen großen politischen Sieg
handeln. Aehnliche Erfahrungen haben Sie da, wo Rechi-
samebesitzer und Rechlsamelose neben einander bestehen. Ruhe
und Friede der Gemeinden wird dadurch gestört und die
Administration ist im höchsten Grade geplagt. Sie begreifen,
daß es der Regierung daran gelegen sein muß, unter den
Bewohnern der Gemeinden den Frieden zu erhalten, und daß
sie dabei viel besser wirken kann. Ich gebe zu, daß es im ersten
Augenblicke schwierig sei» wird, die Einbürgerung ganz zu
vollziehen, aber man wird sich daran gewöhnen. Der Kanton
Bern ist nun einmal genöthigt, ein Gesetz zu erlassen, wobei
wir nicht nur darauf sehen können, waS uns der Bund
verzeichne, sondern wir müssen unsere Verhältnisse in'S Auge
fassen. Wenn man bedenkt, daß diese kleine Zahl sich auf den

ganzen Kanton vertheilt, so ist es bestimmt nicht der Mühe
werth, eine solche Ungleichheit zu schaffen. WaS die Bemerkung
des Herrn Fischer über die Stellung der Halbburger betrifft,
so fällt sie vollständig dahin, wenn Sie den § 25 des
Entwurfes in'S Auge fassen. Wenn es sich darum handelt, mit
bestehenden Mißverhältnissen aufzuräumen und die nothwendige
Ordnung herzustellen, so ist eS eigentlich Pflicht der Behörden,
Ungleichheiten zu beseitigen. Ich würde nichiS sagen, wenn
man sich darüber streiten könnte, ob wir die uns dargebotene
Mirtur einnehmen wollen oder nicht Aber darum handelt es
sich nicht. Wir haben alljährlich immer Mahnungen von
Seile der Bundcsbehörden erhalten, unbegründete nach meiner
Ueberzeugung, weil wir vorerst unsere Arnunverhältniffe
bereinigen mußten, bevor wir zu dieser Einbürgerung schreiten
konnten. Die Mirtur muß nun genommen werden, und einmal
diese eingenommen, ist es besser, bei dieser Gelegenheit noch ein

paar kleine Pillen damit zu schlucken Das sind die Motive,
welche der vorgeschlagenen Abänderung zu Grunde liegen. ES
ist gewiß nicht die Tendenz, die Last für die Gemeinden zu
vergrößern. Wir sind froh, wenn wir daS Werk durchführen
können, ohne unnöthig zu verletzen. Aber ich glaube, man
würde es spater der Regierung zur Last legen, wenn sie diese

Gelegenheit hätte vorübergehen lassen, ohne einen durchgreifenden

Antrag zu stellen.

Stuber. Wir sind Alle einig über den Grundsatz, daß
die Einbürgerung nach dem Bunbesgesetze stattfinden muß. Es
bestehen bundeSgesetzliche Normen, an die wir uns halten müssen.

Hier handelt eS sich blos um eine transitorische Bestimmung.
Nach Art. 4 des Bundesgesetzes erhalten die ehelichen Kinder
der eingebürgerten Heimathlosen den Vollgenuß des Bürgerrechtes.

Ich glaube nun, man gehe viel zu weit, wenn man
behauptet, eS werde eine neue Klasse von Heimathlosen und
Landsaßen geschaffen, wenn man den ursprünglichen Vorschlag
des Regierungsrathes annimmt, denn alle werden eingebürgert,
und der einzige Unterschied ist der, ob der sofortige Eintritt in
die Gemeindenutzungen damit verbunden werden soll. Ich will
auf die Gründe, welche den RegicrungSrath zum neuen Antrage
veranlaßten, nicht eintreten, sondern nur einen Punkt hervorheben.

8 10, der nach dem neuen Antrage des RcgicrungS-
ratheS gestrichen werden sollte, enthält die Bestimmung, daß

Heimathlose, welche hinreichendes Vermögen besitzen, je nach
dem Belange desselben, zur gänzlichen oder theilweisen Bezahlung

der Einkaufsumme in daS volle Bürgerrecht angehalten
werden können. Wenn die Einkaufsumme nicht gesetzlich

bestimmt ist, so hätte der Regierungsrath auch hier die Bestimmung

vorzunehmen. Das ist ein Grundsatz, den ich unter allen
Umständen festhalten möchte. Es sind unter den Landsaßen
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solche, die Vermögen besitzen und sich ganz gut einkaufen können,

und ich glaube, es wäre eine flagrante Unbilligkeit gegenüber
den betreffenden Gemeinden, wenn man den letztern daS

Recht nehmen wollte, die Betreffenden dazu anzuhalten. DaS
würde allerdings an vielen Orten einen üblen Eindruck machen,
und namentlich dieser Grund bestimmt mich, zum ursprünglichen

Paragraphen zu stimmen.

Karlen, Regierungsrath. Schon bei der Berathung deS
ersten Entwurfs wurde die Frage, welche den Großen Rath
nun beschäftigt, im Regierungsrathe angeregt. Der Vorschlag,
welchen der Regierungsrath jetzt bringt, blieb damals in
Minderheit. Es werde» auch bei 8 t5 Abänderungen von
Mitgliedern deS RegierungsraiheS vorgeschlagen werden. Wenn
man den Artikel nach dem ursprünglichen Entwürfe annähme,
so würden Uebelstände eintreten, die nicht leicht zu beseitigen
wären. Die Kinder der Eingebürgerten würden also in die
Nutzungen eintreten In welchem Zeitpunkte würden die
Korporationen die Etntheilung in die Nutzung vornehmen? Wenn
die Betreffenden ein gewisses Aller erreicht hätten. In welcher
Lage wären dann die Eingebürgerten? Niemand nähme sich
ihrer an. WaS hätte der Landsaße, der Hetmaihlose, der seit
vielen Jahren daS Bedürfniß fühlt, ein Hcimalhrecht zu besitzen,
dann gewonnen? Er wäre nur einer Gemeinde zugetheilt, statt
dem ganzen Kantone, aber gar kein Recht, keinen Genuß davon
hätte er. Wenn wir uns ferner die Frage stellen: ist der Landsaße,

der Heimathlose an diesem Zustande schuld? und man
dieselbe mit Ja beantworten könnte, so könnte man strenger
sein; aber wenn man auf den Ursprung dieses Zustandes zurückgeht,

so soll man den Verhältnissen Rechnung tragen und
billig sein.

Lau ter bürg. Wenn je bei einem GesetzeSparagraphcn,
so habe ich bei diesem bedauert, daß von der Regierung nicht
über die wichtige Frage der Einbürgerung den Mitgliedern deS

Großen Rathes ein historischer Bericht mitgetheilt wurde, welcher

über die bestehenden Verhältnisse genauen Aufschluß gäbe.
ES wurde schon früher die Bemerkung gemacht, daß man über
die Motivirung wichtiger Gesetze, welche dem Großen Rathe
vorgelegt werden, nichts vernehme, wenn nicht in Zeitungen
hin und wieder etwas darüber erscheint. Eine sehr bedeutende
Ausnahme fand bei der Berathung des Armengesetzcs und
der Schulgesetze statt, und ich glaube, die Berathung dieser
Gesetze sei dadurch wesentlich gefördert worden. Ich bedaure
im höchsten Grade, daß der Große Rath bezüglich dieses wichtigen

Gesetzes sich in vielen Beziehungen im Dunkeln befinden,
und lediglich auf die Schriften der Beiheiligten verwiesen sein
soll. Ich sehe mich zu einigen Bemerkungen über den
vorliegenden Paragraphen veranlaßt, weil eS sich auch um die
Landsaßen handelt, die im Besitze eines gewissen Vermögens
sind. Ihre Zahl ist zwar nicht sehr bedeutend, doch ist ein
Theil derselben in dieser Lage. Gegenüber diesen finde ich eS

unbillig, wenn man denselben eigentlich als Geschenk den vollen
Burgernutzen auf dem Teller darbringt, und man wird sehen,
daß an vielen Orten diese Unbilligkeit empfunden werden wird.
ES ist freilich eine erlaubte Taktik, daß man auf die Stadt
Bern Hinweis«, aber eS wird sich zeigen, daß die Zahl der
Gemeinden, welche dadurch betroffen werden, bedeutend ist, un»
daß am Ende der Unwille bet vielen Burgergemeinden auf dem
Lande größer sein wird. Ich glaube daher, man solle sich bei
der ganzen Behandlung des Gesetzes wohl vorsehen, daß eS

nicht nur einzelne Gemeinden, sondern eine größere Zahl von
solchen angehl, und daß die Gemeinden, welche man hier im
Auge hat, ihre Last besser ertragen können als andere, an die
man jetzt nicht denkt. Es wurde Ihnen bereits gezeigt, wie
eS sich mit den ewigen Einwohnern, und mit den Halbdurgern
verhält, daß eS irrig ist, von Halbdurgern in dem Sinne zu
reden, wie Herr Karrer davon sprach; daß Herr Regierungsrath

Karlen sich völlig im Irrthume befindet, wenn er uns
glauben machen wollte, eS werde für diese Leute nicht gesorgt.
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Die Betreffenden sind immerhin in den Gemeinden armen-
genössig, und »veil dieß schon bisher der Fall war, so wirb
auch für sie gesorgt. Ich für mich glaube, im Gegensatze zu

Herrn Karrer, eS würde die Gelreffenden moralisch nicht heben,

»venn sie sofort in das volle NutzungSrechr eintreten könnten.

Finanziell wäre es ein Vortheil für sie, aber moralisch werden
die Strebsamern unter ihnen mehr gehoben, wenn sie sehen,

daß sie mit Bezahlung der halben Einkaufsumme vollberechtigte
Burger werden können. Wenn man ihnen diese bedeutende

Vergünstigung einräumt, so wird, wie ich glaube, mancher
davon Gebrauch machen, und ich Halle dafür, es sei eine ziemlich
beträchtliche Unzahl Lanbsaßen im Falle, mit einiger Anstrengung
sich einzukaufen. Man ginge zu weit, wenn man, entgegen
dem in andern Kantonen befolgten Verfahren, die Einbürgerung

so weit ausdehne» wüide, wie es vorgeschlagen ist. Man
soll nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, und nicht am
gleichen Mvrgen, wo uns eine so wichtige Aenderung
vorgeschlagen wurde, sofort darauf eingehen. Ich glaube, unter
solche» Umständen sei es wirklich billig, am ursprünglichen
Entwürfe der Regierung festzuhalten; der Große Rath würbe
dadurch manche Ünbilligkeit vennetden. Ich gebe zu, eS giebt
Umstände, wo eS zweckmäßig sein mag, mit der Mlrtur, die

man einnehmen muß, einige Pillen zu verschlucken, aber man
sollte solche Mittel sehr st tun zur Anwendung kommen lassen,

und den Gemeinden nicht ohne Noth bittere Pillen zu
verschlucken geben. Bequem ist eS, zu regieren und Lasten aufzulegen,

aber billig ist eS zrur dann, »venn die Verhälimsse Derer
berücksichtigt werden, denen schwere Lasten auferlegt werden,
und eS soll ein Uebergang stattfinden, um denselben die Last

zu erleichtern. Ich glaube daher, man könne eher billig und
gerecht stimmen, wenn man den ursprünglichen Antrag des

Regierungsrathes annimmt, als wenn man von Anfang an
AUeS über den gleichen Leisten schlägt.

Sahli, Regierungsrath. Ich glaube, man sei allseilig
darüber einverstanden, es sei dem Rechte und der Billigkeit
entsprechend, daß man die Landsaßen und die Heimathlosen
einbürgere, und zwar später mit vollem Nutzungsrechte. So
ist dieß in 8 11 bezüglich der Kinder ver Eingebürgerten bereits
ausgesprochen. Wenn man dieß bezüglich der Kinder einräumt,
so anerkennt man damit den Grundsatz, es wäre eigentlich auch

billig für die Eltern. Damit ist nicht gesagt, daß ein Gesetz

von solcher Wichtigkeit nicht auch Uebergangsbestimmungen
enthalte» soll, und ich gebe zu, baß solche zweckmäßig sein möchten,
»venn die betreffenden Beschränkungen für eine kurze Zeitdauer
aufgestellt werben könnten. Aber kann eS in der Aufgabe einer
gesetzgebenden Behörde liegen, Uebergangsbestimmungen
aufzustellen, welche auf 60-79, ja vielleicht für hundert Jahre
berechnet sind? Nein, Uebergangsbestimmunge» sollen nur eine

kurze Zeit dauern. Ich nehme an, eS werde ein Kind
eingebürgert; eS kann 70 60 Jahre alt werden, ohne daß es den Eintritt

in die Nutzungsbcrechtlgung erhält, »venn Sie die Beschränkungen

des ersten Entwurfes annehmen. Nehmen Sie an, eS

handle sich um die Einbürgerung eines Vaters mit drei Kindern;
diese bleiben dem Burgergenusse fremd; nachher folgen noch
mehr Kinder; die letzlern haben den Genuß der Gemeiudegüler.
Sie haben also in derselben Familie das Verhältniß, daß der
Vater mit drei Kindern kein Nutzungsrecht hat, die später
folgenden Kinder dagegen besitzen dieses Recht. Es wäre eine

vollständige Anomalie, die man nach meiner Ansicht nicht
festhalten könnte, so daß man in »venigen Jahren wieber die gleichen

Beschwerden und neue Petitionen hätte Ich glaube,
auch auS diesem Grunde sei eS wünschbar, nun einmal die
Sache recht zu machen, und halte dafür, die Nachtheile, welche
damit verbunden sein mögen, seien nicht so groß, wie man
befürchtet. Daher möchte ich Ihnen den nachträglichen Antrag
deS RegierungSraihes zur Genehmigung empfehlen.

W enger. Auch ich bin einer Derjenigen, welche zum
Eintreten gestimmt haben und zwar mit Freuden, wxst ich die

Ueberzeugung habe, daß jedenfalls Ordnung in die Sache
gebracht werden muß Indessen führt das mich doch nicht
dahin, zu allen Paragraphen zu stimmen, wie sie vorliegen,
ganz besonders zum 8 7- Man sagt zwar, wir sollen die
Sache recht machen, aufräumen u. dgl. Ich bin damit
einverstanden, so weit es sied thun läßt. Aber ich möchte nicht
nur die Sache recht, sondein auch gerecht machen, und da
komme ich auf die Burgergemeinden zu sprechen. Es wird
Ihnen vorgeschlagen, neu eintretenden Individuen, die bisher
jedem Gemeinveverbande fremd waren, den Genuß der Gemeindegüter,

»vie denjenigen, welche seit Jahren eingebürgert sind,
einzuräumen. Ich glaube, dadurch würde man den Betreffenden
nicht nur Rechte, sondern Vorrechte einräumen Von diesem
Standpunkte der Burgergüter aus möchte ich, so viel an »nir,
nicht zum Vorschlage der Regierung, »vie er uns nun misge.
theilt wurde, stimmen, sondern an der ursprünglichen Redaktion
festhatten.

Gygar. Das Gesetz, welches gegenwärtig in Berathung
liegt, wird fast in allen Burgcrgcmeindcn deS Kautons großen
Unwillen und Unzufriedenheit erregen. Wenn man die Sache
so hätte machen können, »vie ich wünschte, so wäre es besser

gegangen, aber eS scheint mir, dieser Weg sei nicht durchführbar.
Ich glaubte nämlich, die Einbürgerung der Heimathlosen und
Landsaßen sollte freiwillig geschehen, vielleicht durch ei» Anleihen.
Die Operation wäre ruhiger und friedlicher vorgegangen. Ich
weiß, daß man früher Versuche gemacht hat, und dazu kam,
die Einbürgerung auf dem Wege der Gewalt vorzunehmen.
Ich stelle mich nun auf diesen Standpunkt und frage: »vie

soll man es machen, daß es am allerwenigsten Rumor giebt?
Und da glaube ich, die schnelle Einbürgerung sei die beste.

Je länger man an einem Uebel leidet, desto schwerer empsiudet
man die Folgen davon. Ein Grund, der bisher nicht angeführt

wurde und der mich namentlich bestimmt, ist der: die

Heimathlosen und zum Theil die Landsaßen sind eine Art
vagirendeS Volk; man hat sie überall und nirgends. Wenn
sie auch eingebürgert werden, aber keinen materiellen Nutzen
davon haben, so werden sie daS Nomabenleben fortsetzen; es

wird Transport und Kosten geben, welche die Gemeinden zahlen
müsse», »vas vermieden werden kaun, »venn irgend ein materieller
Nutzen mit der Einbürgerung verbunden wird Ich weiß »vohl,
Vag eS in vielen Burgergemeinden nicht gar gutes Biut macht,
aber ich glaube, man werde in einem Jahre oder in zweien
die Sache eher verschmerzt haben, als »venn Sie nach 9 oder
oder 10 Jahren wieder auftreten unv daS Nutzungsrecht
verlange». Ich stimme namentlich auS diesem Grunde zum Antrage
deS Regierungsrathes.

Röthlisberger, alt-RegicrungSrath. Ich will gerade
da anfangen, wo Herr Gygar aufhörte Wir sind also damit
einverstanden, die Heimathlosen und die Laudsaßen in den
Besitz eines Bürgerrechts zu setzen; nur über die privairechtlichen
Nutzungen ist man nicht einverstanden. Ein materieller Nutzen
ist bereits mit dem OrtSburgerrechke verbunden durch
Einräumung der Armengenösstgkeil, der Schulgenössigkeit u. s. w,
und eS fragt sich nur noch: sollen wir heute so weit gehen,
auch vie Nutznießung der bürgerlichen Güter mir den Betreffenden

zu theilen? Ich bin der Erste, welcher den Ansprüchen
der Heimathlosen und Landsaßen alle mögliche Geltung möchte
zu Theil werden lassen, aber ich glaube, diese Geltung sei

bereits im Entwurf enthalten. Erstens wirb ihnen der Eintritt
in's Orrsburgerrechl angeboten, zweitens können sie die
Theilnahme an den Burgernutzungen um die Hälfte der Einkaufsumme

erwerben, drittens treten ihre ehelichen Kinder
unentgeltlich in das Nutzungsrecht. Ich frage: ist dadurch nicht
genügend dieser Klaffe der Bevölkerung Rechnung getragen?
Es ist ein sehr bedeutender Vortheil, den man ihr einräumt.
Ich setze den Fall, wir haben zwei Landesangehörige vor uns,
von denen der eine Landsaße ist, der andere nickt; der Erste
hat die Begünstigung, sich um die Hälfte des EinkauspreiseS



in das Nutzungsrecht einzukaufe», der Andere nicht, weil er
nicht das Glück hat, ein Landsaße zu sein. Ich halte daher
eine Gegenleistung für billig und habe die volle Ueberzeugung,
daß, es nach unsern Grundsätzen und Anschauungen recht und
billig sei. Einerseits tragen wir den Verbältnissen der
heimathlosen und Landsaßen Rechnung, andererseits auch der
Stellung der Gemeinden. Ich könnte daher nicht zum Antrage
der Regierung stimmen und schließe mich mit voller
Ueberzeugung der Redaktion des ersten Entwurfes an. ES wäre
eine zu weit getriebene Berücksichtigung der Heimathlosen und
der Landsaßen.

Geißbühler. Ich kann die Ansicht deS Herrn Präopi-
nanten auch theilen, und zwar habe ich einen ganz andern
Grund dafür. Man sprach bei den frühern Berathungen des
Nrmengeseycs von den bürgerlichen Verhältnissen, man ging
von der Ansicht aus, daß da, wo große Burgergüter bestehen,
am wenigsten Aufschwung sei, und diese Auffassung hat gewiß
ihren guten Grund. Das vorliegende Gesetz hat den Zweck,
dem Bundesgesetze nachzukommen, damit jedes Individuum
weiß, wo es daheim ist. Darin liegt nach meiner Ansicht
alles, was man schuldig ist. Wenn mau hier durch Annahme
deS regierungsräthlichen Vorschlages den Gemeinden zu nahe
zu treten glaubt, so bin ich der Erste, welcher dagegen stimmt.
ES wäre für die Betreffenden allerdings sehr schön, wenn sie

auS ihrem bisherigen Zustande in die schönsten Genüsse der

Burgergüter treten könnten. Man spricht so viel von Gleichheit,

aber ich mache Sie ans die Verschiedenheil der Verhältnisse

aufmerksam, wie sie im Emmenthale beschaffen sind, wo
keine Burgergüler bestehen, wo die Betreffenden keine Aussicht
haben, irgend eine Nutzung zu erhalten, während sie in Bern,
Thun u. s. w. die schönsten Genüsse erwarten. DaS ist gar
nicht gleich, und diesen Punkt müssen Sie auch berücksichtigen.
AuS diesen Gründen könnte ich nicht zum neuen Antrage des

Regierungsralhes stimmen, und muß schließlich noch bemerken,
daß es wir der Würde des Großen Rathes nicht angemessen
scheint, wenn der RegierungSrath, nachdem er einen Gefltzes-
entwurf vorgelegt hat, über Nacht so wichtige Abänderungen
vorschlägt, welche das ganze Prinzip auf die Seile stellen.

Nösti. Ich denke, es werde schwer halten, den 8 7 so

zu fassen, daß nicht Unzufriedenheit bei den Gemeinden entsteht.
Wenn der Artikel so angenommen wird, wie die Regierung ihn
vorschlägt, so begreife ich, daß die Gemeinden, welche eö betrifft,
nicht zufrieden sein werden, wenn sie den Eingebürgerlen sofort
den Eintritt in die Nutzungen gestatten müssen. Es hat aber
noch kein Mitglied darauf aufmerksam gemacht, was die
Gemeinden sagen würden, welche keine Nutzungen haben, wenn
der frühere Antrag des Regierungsralhes angenommen würde.
Sie würden fragen: geht eS uns nach dem Sprichwort: wer
hat, dem wird noch gegeben, wer nichts hat, dem wird noch
genommen? Die Gemeinden, welche Vermögen haben, erhalten
noch Entschädigung. Ich mache daher aufmerksam, wag die
ärmern Gemeinden dazu sagen würden. Die vermöglichen
Gemeinden werden die Last immer noch leichter tragen als die

unvermöglichen. Uebrigens kann man eS einrichten, wie man
will, so wird man über Unbilligkeit klagen hören und Interessen
verletzen. Ich stimme zum Antrage deS Regierungsralhes.

Sträub. Alles, waS angeführt wurde, um den Burger-
gcmeinden dieses NcujahrSgcschenk genehm zu machen, kann
mich nicht bewegen, den Antrag des RcgierungSratheS zu
avoptiren. Herr alt-Regierungsrath Rötblisberger sagte, die

Landsaßcn würden ein schönes Geschenk bekommen, wenn man
ihnen sofort den Eintritt in die Nutzungen gewähren würde.
Aber ich frage auf der andern Seire: ist es billig gegen die
Landsaßcn selbst, wenn wir den Paragraphen so fassn,, wie die

Regierung ihn vorschlägt? Liegt nicht darin selbst eine

Unbilligkeil, wenn der Eine zu Bern, der Andere zu Röthenbach
Burger wird? Dann frage ich ferner: ist es überall von
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Vortheil, burgergenössig zu sein? Nein, besonders für eine
gewisse Klasse von Leuten. Es ist erwiesen, daß eS an manchen
Orten besser wäre, sie hätten gar kein Burgergut. Ich kann
nicht zum Abändcrungsantrage stimmen.

Herr Berichterstatter. Nach der langen Berathung,
welche über den vorliegenden Paragraphen stattgefunden hat,
will ich die erhobenen Einwendungen so kurz als möglich durch,
gehen. Vorerst beklagte Herr Slooß sich darüber, daß die
Abänderungsanträge dem Großen Rathe etwas spät mitgetheilt
worden seien. Der RegierungSrath hielt letzten Freitag eine
Berathung darüber, veranlaßt durch eine eingelangte Vorstellung,
und die Behörde glaubte, es sei gut, diese Abänderungen
vorzuschlagen. Auch halte ich dattir, es werde kein Mitglied der
Veisammlung sich in Verlegenheit befinden, zwischen den beiden
Systemen zu wählen. Auf der einen Seite haben Sie das
System des ursprünglichen Entwurfs, auf der andern Seite
die Abänderungsanträge der Regierung, einerseits die Ausnahme
bezüglich der Nutzungsberechtigung, andererseits Streichung
dieser Ausnahme. Unter solchen Umständen ist man bald mit
sich im Reinen Herr Laulerburg beschwerte sich darüber, daß
kein schriftlicher Bericht der Regierung vorliege. Wenn der
Große Rath diesen Wunsch äußert, so wird man sich gerne
fügen, aber ob eS zweckmäßig sei. der Berathung eines Gesetzes
immer einen Bericht vorangehen zu lassen (mit Ausnahme
gewisser wichtiger Gesetze), bezweifle ich. Zudem habe ich die

Erfahrung gemacht, daß die ausgetheilten GesetzcSeniwürfe nicht
fleißig gelesen werden, so daß eS hinsichtlich der Berichte ebenfalls

kaum zu gewärtigen wäre. Ich will nun versuchen, den
wahren Standpunkt herzustellen, welchen der Große Rath bei
dieser Angelegenheit einnehmen soll Man sprach von Unbilligkeit

und verlangte, baß man den Eingebürgerten nicht sofort
den Eintritt in die Nutzungen gestatte, sondern die >m Entwürfe
aufgestellte Ausnahme vorbehalte. Das ist nicht der wahre
Standpunkt, den man einnebmen soll. Wenn man das Bun-
deSgesetz zur Hand nimmt, so kommt man zu dem Resultate,
daß die Kantone genöthigt sind, etwas zu thun, und wenn
dieses geschieht, so wird den Bargergütcrn eine Last aufirlegt.
Nach dem Bundesgesetze sollen die ehelichen Kinder der
Eingebürgerten vollberechtigte Bürger werden. Wenn man die
Sache so darstellt, als rufe man ungeladene Gaste zur Tafel,
die man nicht vorher in der Küche oder im Stalle warten
lasse so kann man auf der andern Seile fragen: warum soll
das Kind sofort in das Nutzungsrecht eintreten, der Vater aber
nicht? Wir haben eine Last, die wir unter die Gemeinden
vertheilen müssen; nach dem BunreSgesetzc können wir einige
Ausnahmen machen; nun fragt eS sich: ist es zweckmäßig, liegt
es im Interesse deS KanionS, d m ursprünglichen Einwürfe den
Vorzug zn geben, oder den Vorschlag deS RcgierungSratheS
anzunehmen? Wenn es sich darum bandelt, die ganze kommende
Generation mit dem vollen Nutzungsrechte einzubürgern, wie
kann man sich dann über Verletzung der Rechte der Gemeinden
beklagen, wenn man zugleich auch den Eltern dasselbe Recht
einräumt? Es ist immerhin etwas Unangenehmes, die Gemeinden

und Korporationen belasten zu müssen, aber unter den
obwaltenden Umständen bleibt uns nichts anderes übrig, und
Sie mögen es machen, wie Sie wollen, Jemand findet sich

verletzt. Ich muß gestehen, daß es sehr wünschenswerth ist,
die Sache einmal vollständig zu bereinigen. Wie erwerben
wir im Allgemeinen unser Bürgerrecht? Durch einen reinen
Zufall, durch den Zufall der Gebuct und zwar auch unent.
geltlich. Aeltere Familien wären in Verlegenheit zu beweisen,
wie sie zu ihrem Bürgerrechte gekommen sind. Nun sagt man,
es sei unbillig, daß der eine Landsaße in eine «ermögliche
Gemeinde, der andere in eine unvermögliche komme. Das ist
unvermeidlich, aber darin liegt keine Schuld der Bebörden.
Man wirb in Berücksichtigung der verschiedenen Verhältnisse
die einen Gemeinden mehr belasten, als die andern. Hatten
Sie bei Ihrer Geburt die Wahl deS Burgerrechts? Beklagt
man sich deßhalb über Unbilligkeit? Schreit man über Unbil-
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ligkcit, wenn infolge von Heirathen einer Gemeinde Kinder
zufallen? Die Heimathlosen und Landsaßen werden durch diesen

Akt neu geboren, wenn ich mich so ausdrücken darf, und einer
Gemeinde zugetheilt, wie eS auch mit uns bei der Geburt
geschah. Die gegen den Antrag des RegierungSratheS erhobenen
Einwendungen sind also unstichdaltig. Von anderer Seile
wurde verlangt, daß der Staat die Kosten zahle. DaS wäre
eine Unmöglichkeit und auch gegenüber andern Kantonen nicht
zu empfehlen. Die reichen Gemeinven würden große Einkaufsummen

fordern, und die Landsaßen würden verlangen, in solche

eingebürgert zu werden. Dann könnte man über Unbilligkeil
schreien. WaS würde man dabei gewinnen, wenn der Staat
die Kosten zahlen soll? Bon einer Uebergangsperiode kann
hier nicht wohl die Rede sein, weil eine solche nur von kurzer
Dauer sein könnte. Es ist nicht immer gut, große Burger-
nusungen zu haben. Ich könnte Ihnen Beispiele von Gemeinden

anführen, wo man sieht, daß die Bürgerschaften bei großen
Nutzungen nach und nach zusammenfallen. Endlich möchte ich

fragen, ob die Eingebürgerten deßhalb, um ein Klafter Holz
zu erhalten, sofort ihren bisherigen Wohnsitz ausgeben würden,
um sich in ihrer neuen Burgergcmeinde anzusiedeln. Ich glaube
es nicht. Ich halte daher die gegen die vollständige Einbürgerung
geäußerten Befürchtungen für unbegründet. Man hat sich einfach
zu fragen: was fordert daS Wohl des Kantons? Darüber
werden Alle mir mir einverstanden sein, daß die Heimaihlosen
einmal vollberechtigte Bürger werden müssen. Unter allen
Umständen wird es Gemeinden geben, die unbefriedigt sind. Ich
traue Ihnen daher genug Einsicht und Großmuth zu, um zu
begreifen, daß eS Aufgabe-der gesetzgebenden Behörde ist, die
allgemeinen Interessen des SlaawS und der Gemeinden in's
Auge zu fassen, und zu beschließen, was dem Lande frommt.

Abstimmung.

Für den 8 7 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Stooß 56 Stimmen.
Für den Antrag des RegierungSratheS 69 »

8 8.

v. Büren. Sie haben vorhin einen wichtigen Grundsatz
erkannt, auf den man nicht zurückkommen kann. Dagegen
erlaube ich mir, bezüglich dieses Paragraphen, der in enger
Verbindung mit dem vorhergehenden Artikel steht, einen Antrag
zu stellen. Er bezieht sich auf das Wort „unentgeldlich." ES
fragt sich, ob in dieser Beziehung gar nichts aufgenommen
werden soll. Vorhin wurde auch die Frage angeregt, ob nicht
der Staat die Einkaufsumme übernehmen soll. Der Herr
Berichterstatter erwiederte, eS könnte zu weit führen. Damit
bin ich einverstanden, aber eine andere Frage ist eS, ob nicht
wenigstens etwas geschehen sollte. ES wurde einerseits
aufmerksam gemacht auf die Last der Gemeinden, anderseits auf
den Gewinn, den der Staat dabei mache, indem er eine Ausgabe

weniger zu bestreiken habe als bisher. Ich stelle nun
den Antrag, das Wort „unentgeldlich" zu streichen und dafür
zu setzen: »ohne Entgelt» von seiner Seite, aber gegen einen
entsprechenden Antheil aus der bisher für die Lanbsaßen
verwendeten Summe." Ich weiß uicht, wie groß der Fond ist,
welcher bisher verwendet wurde, man könnte den Antheil nach
dem Durchschnitte einiger, meinetwegen zehn Jahre, berechnen.
Eine spezielle Bestimmung, wie der betreffende Betrag vertheilt
werden soll, kann hier nicht aufgenommen werden, sondern nur
der Grundsatz. Es fragt sich dann, ob die Kopfzahl allein
dafür maßgebend fein soll, oder ob auch das Vermögen der
betreffenden Korporation in Betracht komme. Ich glaube, die

nämlichen Grundsätze, auf welche die Vertheilung der Landsaßen
überhaupt sich stützt, sollen auch hier zur Anwendung kommen.

Revel. Ich muß die Versammlung auf die Konsequenzen
aufmerksam machen, welche sich aus der Annahme des von
Herrn v. Büren gestellten Antrages ergeben würben. Sie
wissen, daß die Ausgaben, welche der Staat für die Landsaßen
macht, in den für das Armenwescn bestimmten 466,666 Fr.
a, W. begriffen sind, und daß der Jura an diese Summe nicht
beiträgt. Wenn nun der Antrag des Herrn v. Büren
angenommen wird, so ist die Folge, daß der alte Kanton eine
erhöhte direkte Steuer zu zahlen fortfährt. Es ist daher kein
Vortheil barin, daß der Staatsantheil den Gemeinden verabfolgt

weroe, welche mit Landsaßen belastet werben. Besser ist
es, daS Bridget gänzlich davon zu entlasten. Der den
Gemeinden zukommende Theil wäre übrigens-sehr gering, während
es für den Staat ein beträchtlicher Vortheil wäre, davon
entlastet zu sein. Ich wünsche daher, daß man den Anträg deS

Herrn v. Büren nicht annehme.

Karlen, Regierungsrath. Ich muß mich auch gegen
den Antrag deS Herrn v. Büren aussprechen, und verweise
namentlich auf dasjenige, was Herr Rösti bei 8 7 gesagt hat,
indem er eine Begleichung zwischen armen und reichen
Gemeinden anstellte. Nach dem Antrage des Herrn v. Büren
würde die Sache sich so gestalten, daß die Gemeinden, deren
Burgerrecht etwas werth wäre, eine größere Einkaussumme
verlangen würden als diejenigen, welche wenig Burgergut haben.
Die reichen Gemeinden würden daS Landsaßengut »och ergreifen,
um ihr Burgergut zu vergrößern. wahrend die ärmer»
Gemeinden auf dem gleichen Punkte stehen blieben, wie bisher.
ES wäre bann, wie Herr Rösti sagte: wer viel hat, dem wird
noch vom StaalSvermögen gegeben, wer wenig oder nichts
hat, soll noch Burger annehmen ohne Entschädigung. Wenn
man den 8 7 mit so entschiedener Mehrheit nach Antrag deS

RegierungSratheS genehmigte, so erwarte ich, der Große Rath
werde auch den vorliegenden Paragraphen genehmigen.

v. Werbt. Was Herr RegierungSrath Karlen bemerkte,
ist grundsätzlich vollkommen richtig. Nachdem man den § 7
nach Antrag deS RegierungSratheS genehmigte, muß man
konsequent auch den vorliegenden Paragraphen annehmen. Ich
werbe dagegen stimmen, auS Gründen, welche schon bei dem
vorhergehenden Paragraphen auseinandergesetzt wurden.

Herr Berichterstatter. Wie ein Redner sehr richtig
bemerkt hat, kann, nachdem der § 7 nach Antrag des
RegierungSratheS genehmigt ist, hier nicht mehr die Rede davon
sein, etwas einzuschalten, was mit dem vorhergehenden
Paragraphen im Widersprüche stände. Entweder oder: entweder
muß man dem Staate die Pflicht auferlegen, die Heimathlosen
einzukaufen, und die nöthige Summe auf das Büdget setzen,
oder man muß ihnen die Einbürgerung unentgeltlich
ertheilen. Ich glaube, eS sei unzuläßig, jetzt auf die Summe
von 25 -36,666 Fr. zu greifen, welche der Staat jährlich für
die Landsaßenkorporation ausgab, weil es bei der Vertheilung
auf die Gemeinden große Undilligkeiten nach sich ziehen und
gegen die Grundsätze dieses Gesetzes verstoßen würde. Ich
kann daher den Antrag deS Herrn v. Büren nicht zugeben.

A b stim m u n g.

Für den 8 8 Mehrheit.
Für den Antrag deS Herrn v. Büren Minderheit.

Herr Vizepräsident. Ich nehme an, daß nach dem
Entscheide bei K 7 die 8s 9, 16, 11 und Zi nicht mehr in
Berathung sind; dte Regierung hat sie zurückgezogen.



8 12.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph ist vielleicht
der schwierigste, Venn eS lassen sich sehr verschiedene Ansichten
denken, welche Faktoren bei der Vertheilung der Heimathlosen
und Landsaßen zu Grunde gelegt werden sollen. Es kamen

im RegierungSraihe alle möglichen Versuche und Anträge zur
Sprache. Zunächst ging man von dem Standpunkte aus, die

ärmcrn Gemeinden sollen nicht unverhältnißmäßig belastet
werden und doch etwas erhalten - Daher wurde die Bestimmung
aufgenommen, jede Gemeinde übernehme, ohne Rücksicht auf
ihre Vermögens- und Bevölkerungsverhältnisse einen Heimathlosen.

Bezüglich der übrigen »Gemeinden nimmt man ein
Minimum von 25.000 Fr. steuerbares Vermögen an, und zwar
findet die Vertheilung statt nach dem Burgcrgut und nach der
Zahl der Orisburger, die an ihrem Heimalhsorie ansäßig sind.
Ich glaube, abgesehen von der Ziff. l, ist es fast nicht möglich,
eine andere Eintheilung zu machen. Wie bei der Erhebung
der Steuer diejenigen, welche am meisten besitze», am meisten
zahlen sollen, wird auch hier ei» ähnlicher Maßstab zu Grunde
gelegt. Indessen kann man nicht nur das Vermögen der
betreffenden Korporationen in Betracht ziehen, denn wir haben
Gemeinden, die nur aus wenigen Höfen bestehen, aber sehr

«ermöglich sind, daher soll man auch auf die Zahl der OrtS.
burger Rücksicht nehmen. Ich begreife sehr wohl, wenn andere
Ansichten sich gellend zu machen suchen, wie es seiner Zeit auch
im RegierungSraihe der Fall war, jedoch wird eS sehr schwer
sein, andere Faktoren anzuwenden, wenn man billig zu Werke
gehen will.

Wenger stellt die Anfrage an den Herrn Berichterstatter,
ob im ersten Alinea absichtlich nur von den Heimathlosen die

Rede, oder ob die Auslassung der Worte „und Landsaßen"
nur ein Versehen sei.

Der Herr Berichterstatter erwiedert, daß unter dem
Ausdrucke „Heimathlosen" auch die „Landsaßcn" begriffen seien;
übrigens solle der Artikel in diesem Sinne vervollständigt
werden.

v. Buren fragt, warum im ersten Alinea nicht auch die

Ziff. 3 des § 3 vorbehalten werde.

Herr Berichterstatter. Dieser Vorbehalt versteht sich

von selbst, ich glaubte, die Aufnahme desselben sei nicht nöthig.
ES handelt sich um die Einbürgerung der Heimathlosen im
Allgemeinen, und wenn es sich von Einzelnen herausstellen
sollte, daß sie dem Jura angehören, so wird darüber nach
besondern Bestimmungen verfügt werden. Dieses Gesetz
verweist auf einen Nachtrag, durch welchen die Verhältnisse deS

Jura besonders erledigt werden sollen. Ich gebe die von den

Herren Wenger und v. Büren angeregten Modifikationen als
erheblich zu.

Der 8 12 wird mit den zugegebenen Modifikationen durch
daS Handmehr genehmigt.

8 13.

Wird ohne Einsprache genehmigt; ebenso § H.

8 15.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph bestimmt den
Maßstab des steuerbaren Vermögens, »ach welchem die
Vertheilung der Heimathlosen auf die Gemeinden staitsinden soll.
Im deutschen Terie ist das Minimum (l. Klasse) von 50.000
auf 25,000 Fr. zu reduziren.

Karlen, Ncgierungsrath. ES sei mir erlaubt, bezüglich
des 8 15 einen Abänderungsantrag zu stellen, um so niebr,
als ich denselben jchon in der vvrberathenden Behörde gestellt
habe, wo er aber in Minderheit blieb Lie XXII. Klasse setzt
ein Marimum des steuerbaren Vermögens von vier Millionen
Franken fest, für welches die betreffenden Gemeinden Kl
Heimathlose übernehmen sollen. Wenn nun eine Burgergemcinde
7 Milllonen besitzt, so würde sie für die übrigen 3 Millionen
nicht belastet. Die vcrmöglichstcn Gemeinden hätten also für
einen beträchtlichen Theil ihres Vermögens nichts zu
übernehmen, während die mindervermöglichen für ihr ganzes
Vermögen belastet würden. Ich stelle daher den Antrag, kein
Marimum festzusetzen, sondern den Paragraphen in dem Sinne
zu modifiziren, daß tue Gemeinden für je Fr. Vermögen
einen Heimathlosen zu übernehmen haben. Ich glaube, man
gehe nicht zu weit, wenn man die Gemeinden nach Maßgabe
ihres Vermögens belastet, sondern eS liege dieß im Interesse
einer gleichen Behandlung der armen und reichen Gemeinden.

Revel. Ich hätte diesen Antrag auch stellen mögen, nur mit
dem Unterschiede, daß nicht 10,000, sondern 100,000 Fr. für
die Uebernahme eines Heimathlosen festgesetzt werden sollen.
Wenn Sie den Maßstab des Entwurfes annehmen, so würde
die Gemeinde Büren mit einem Vermögen von 5—6 Millionen
so viel Heimathlole bekommen, wie Bern mit einem Vermögen
von 28—30 Millionen.

Karlen, RegierungSrath, erklärt, daß er sich nur
versprochen habe und das Verhältniß von 100,000 Fr, für je
einen Heimathlosen gellen solle.

Herr Berichterstatter. Der Grund, warum der
Regierungsrath den § 15 so faßte, wie er vorliegt, besteht darin,
daß man eine bestimmte Summe festfitzen und die Progression
nicht zu weit fortschreiten lassen wollte. Man fand nämlich,
so gut die armen Gemeinden von der Vertheilung ausgeschlossen
seien (mit der erwähnten Modifikation), sei eS billig, bei den
reichen eine gewisse Summe alS Marimum festzusetzen.

A b st i m m il n g:

Für den 8 15 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
„ „ „ nach Antrag des Regierungsrathes

Minderheit.
Für den Antrag des Herrn RegierungSrath

Karlen ^ Mehrheit.

8 16.

Wird ohne Einsprache genehmigt.
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8 17.

Herr Berichterstatter. Ich möchte hier nur aufctwaS
aufmerksam machen. Die Vertheilung wird also nach den
Bestimmungen der 88 12 bis 16 vorgenommen werden. Wenn
nun alte Gemeinden im Verhältnisse zu ihrem Vermögen und

zu der Zahl der Ortsburger eine gewisse Zahl Heimathlose
übernommen haben, so kann am Ende eine Reftan; übrig
bleiben. Nun fragt eS sich: wie soll diese Restanz vertheilt
werden? Darüber spricht sich der vorliegende Paragraph aus.
ES werden für jede Gemeinde so viel Loose gemacht, als sie

noch Individuen zu übernehmen hat. Die Reihenfolge, in
welcher die einzelnen Loose auS der Gesammtzahl der Loose
aller betheiligten Gemeinden herauskommen, bildet die Reihenfolge

der Zuscheidung der denselben zufallenden Heimathlosen.
Man wollte zuerst ein anderes System aufstellen, aber man
fand, daß dieses das billigste sei, wodurch keiner Gemeinde
Unrecht geschehe.

We n g er. Ich glaube, dieser Paragraph enthalte eine
Lücke. Offenbar haben neben den betreffenden Individuen, um
deren Einbürgerung es sich handelt, die betheiligten Gemeinden
das größte Interesse. Run finde ich nirgends, daß denselben
eine entsprechende Mitwirkung zugesichert sei. Daher wünsche
ich die Aufnahme einer Vervollständigung in dem ^inne, daß
die Gemeinden sowohl bei der Zutheilung der Heimathlosen
als bei der Organisation der Behörden ein Glied bilden, welches
dabei mitzuwirken hat. Die 88 17, 2V und 27 wären also
in dem Sinne zu modifiziren, daß der Intervention der betreffenden

Gemeinden gerufen werde.

Flück wünscht darüber Auskunft zu erhalten, wie eS

gehalten sein soll, wenn eine einzubürgernde Familie aus mehrern
Personen besteht, ob die Glieder derselben an verschiedenen
Orten eingebürgert werden sollen, was der Sprechende für
einen Ucbelstand betrachten würde.

v. Büren. Der 8 17 ist einer derjenigen Paragraphen,
die ich gar nicht begriffen habe, daher kann ich nicht viel
dagegen sagen Ich möchte jedoch den Antrag des Herrn
Wenger auch auf den 8 22 ausdehnen, dessen Z>ff. 3 zu
unbestimmt gefaßt ist und den Behörden eine außerordentlich
große Befugniß einräumt. Bei einer solchen Vertheilung sollen
die betheiligten Gemeinden vertreten sein und zwar im
Verhältniß zur Zahl der ihnen zugetheilten Heimathlosen.

Herr Berichterstatter. Ich kann den Antrag des Herrn
Wenger als erheblich zugeben. ES ist ein Punkt, welcher der
Untersuchung werth ist, obschon ich dafür halte, daß der
Entwurf hinlänglich sei. Zuerst wird ein übersichtliches Tableau
aller Heimathlosen aufgestellt und von der Regierung genehmigt.

Es ist nicht möglich, dabei alle Verhältnisse so in Rechnung

zu bringen, daß man die Gemeinden nicht aus
irgend eine Weise begrüßen müßte. Sollten sich dabei Anständc
erheben, so sind dieselben auf dem Administrativwege zu
erledigen WaS die Folgen betrifft, welche für einzelne Familien
aus dieser Vertheilung durch das LooS entstehen können, so

müssen dieselben sich in GotteS Namen unterziehen. Denn eS

gibt gar kein anderes Mittel, den Rest zu vertheilen als durch
das LooS. Wenn z B. 56 Köpfe übrig blieben, wie wollen
Sie dieselben anders vertheilen? Wie wollen Sie eine
Gemeinde anhalten, einen Theil davon zu übernehmen?
Deßhalb fand man es zweckmäßig, alle Gemeinden auf die
gleiche Linie zu stellen. ES versteht sich von selbst, daß
man bei der Einbürgerung den bestehenden Verhältnissen
möglichst Rechnung tragen wird, so daß die Uebclstgnde nicht
5o groß sein werden.

Der 8 17 wird mit der zugegebenen Modifikation durch
das Handmehr genehmigt.

8 13.

Herr Berichterstatter. Dieser Artikel bezieht sich auf
die Burgcrgemeinden, welche auS einer Mehrzahl engerer ortS-
bürgerlicher Korporationen bestehen. Die Vertheilung der
Eingebürgerten unter dieselben geschieht ebenfalls nach den Grundsätzen

der 88 12 bis 17. Sollten Anstünde zwischen den
verschiedenen Korporationen entstehen, so entscheidet die Avmini«
strativbehörde darüber.

Der 8 18 wird ohne Einsprache genehmigt.

8 19.

Herr Berichterstatter. Der Regierungsrath fand, eS
sei zweckmäßig, in Hinsicht auf die gegenwärtigen Findelkinder
dieselben Grundsätze zu befolgen, wie bezüglich der übrigen
Heimathlosen, für die Zukunft dagegen vorzuschreiben, daß die
Findelkinder derjenigen Gemeinde verbleiben sollen, in welcher
sie ausgesetzt worden sind. Man wird vielleicht einwenden,
dieß sei von einem gewissen Gesichtspunkte aus nicht ganz recht,
weil eine Person ihr Kind in einer andern Gemeinde aussetzen
könnte als in derjenigen, wo sie geboren hat. Ich bestreike
dieß nicht, aber in der Regel wird eS nicht staltfinden, weil
die Entfernung zu groß ist. DaS beste Auskunftsmittel liegt
darin, zu bestimmen: wo die Vorsehung ein solches armes Kind
bringt, soll eS in Gottes Namen Burger sein, betrachte man
eS als ein Unglück oder als einen Segen. Der Regierungs-
rath fand, dieses Versahren sei besser, als die Findelkinder
heimathlos zu erklären und die Gemeinden darum loosen zu lassen.

Geiß bühler Ich finde nach meiner Auffassuyg diesen

Paragraphen wichtig und bedeutend. Ich begreife gar wohl,
ein Schlußstein muß gemacht werden, aber der vorliegende
Paragraph macht den ganzen Kanton zu einem Findelhause,
und wenn wir in den letzten Jahren wenig Findelkinder haben
mußten, so werden wir künftig solche in progressivem Verhältnisse
bekommen. Ich möchte daher den zweiten Satz deS Artikels
in dem Sinne modifiziren, daß die Findelkinder auf den ganzen
Kanton vertheilt werden sollen. Der Herr Berichterstatter sagte
freilich, eS sei eine providentielle Bescherung, wenn eine
Gemeinde ein Findelkind erhält, aber ich halte die Folgen für zu
bedeutend, als daß man die Redaktion so annehmen könnte,
wie sie vorliegt. Es kann Gemeinden geben, wo das Aussetzen
von Kindern sehr erleichtert ist. Wenn Sie darauf Rücksicht
nehmen, wie ungeheuer demoralisirend die unehelichen Kinder
auf die Bevölkerung gewirkt haben, so können Sie nicht genug
Vorsichtsmaßregeln treffen Um daher nicht einzelne Gemeinden
unverhästnißmäßig auszusetzen, wünsche ich, daß auch bei der
Vertheilung der Findelkinder das LooS entscheide. ES ginge
dabei, wie bei der Vertheilung der Vervingkinder, wobei einzelne
Höfe leer ausgehen.

Gfeller zu Wicktrach unterstützt den Antrag des Herrn
Gcißbühler mit Rücksicht auf die nachtheiligen Folgen, welche
der 8 19 in seiner vorliegenden Fassung für einzelne
Gemeinden haben könnte.



Revtl. Die Voraussetzung, welche dem Antrage deS

Herrn Geißbühler zu Grunde liegt, ist nicht richtig. Ich bin
überzeugt, wenn derselbe angenommen wird, so würden die
Aussetzungen eher begünstigt. Diese sind glücklicher Weise eine
Ausnahme. In den meisten Fallen gelingt es der Polizei, die
Mutter zu entdecken, dann fällt das Kind ihrer Gemeinde zu.
Machen wir unS daher kein Schreckbild von diesem Artikel.
Ich stimme zu demselben, wie er vorliegt.

v. Werbt. Ich kann die Ansicht des Herrn Präopinanten
nicht theilen, sondern muß den Antrag des Herrn Geißbühler
unterstützen. Ich hätte aber gerne wissen mögen, wie eS in
dieser Beziehung in den benachbarten Kantonen gehalten ist
und zwar im Hinblick auf den § 23 des BunbeSgesetzes. Ich
glaube, eö hänge viel davon ab, wie eS sich in den benachbarten
Kantonen verhalte. Wenn wir das künftige Loos der Findelkinder

günstiger machen würden, als eS infolge gesetzlicher
Bestimmungen anderer Kantone der Fall wäre, so riskinen die

Grenzgememven, von Dirnen, die etwas weiter denken, leicht
eine solche Bescherung zu erhalten. Dann könnte daS
eintreten, was Herr Geißbühler befürchtet, der Kanton würde dann
zu einem großen Findelhause. Ich stimme daher zum Antrage
des Herrn Geißbühler.

Herr P räsident des RcgierungSratheS. Glücklicher Weise
ist, wie Herr Revel bereits bemerkte, dasjenige, um waS eS

sich hier handelt, eine Ausnahme, und hängt es gar nicht so vom
Gutdünken einer einzelnen Person ab. Es handelt sich hier
mehr um die allgemeine Moralität eines ganzen Landes, die,
wenn sie eine gewisse Stufe erreicht hat, selbst es verhindert,
wenn die allergrößte Leichtigkeit wäre, Kinder auszusetzen. Bis
jetzt war das Verhältniß ganz gleich. Wenn ein Kind gefunden

wurde, sv nahm es die Landsaßenkorporation auf, und
wenn man hätte fpekuliren wollen, so hätte eS noch viel besser

bisher geschehen können, indem man hätte sagen können: der
Staat Bern erhält das Kind, er hat gute Anstalten u. s. f.,
und gerade der Umstand, weil eS den Staat im Allgemeinen,
nicht eine Gemeinde treffe, wäre geeignet gewesen, ein Motiv
zu bilden, die Sache leicht zu nehmen. Aber trotz dieses Um«
standes kam die Aussetzung sehr selten vor, nicht sowohl wegen
der Schränken menschlicher als göttlicher Gesetze, die im Menschen

sind. Wenn man einen Blick aus die französischen
Einrichtungen wirft, so sieht man, daß sich z. B. an die Aufhebung

der Findelhäuser nicht die Folgen knüpften, welche man
vorher befürchtete. Man verrechnet sich daher, wenn man
spckulirt, ohne auf die natürlichen und göttlichen Gesetze, welche
im Menschcnherzen liegen, zu achten. Das Votum deS Herrn
Geißbühler mahnte mich an einen Vorgang bei der Berathung
deS Armengesetzes in Bezug auf den auswärtigen Armenctat.
ES ist ein ähnliches Gefühl, welches Herrn Geißbühler hier
leitet. ES ist nur zu bedenken, daß der Regierungsrath nicht
einer Gemeinde ein Kind zutheilen kann, ohne ein Gesetz zu
haben; der Große Rath hat sich daher auSzusprechen. Will
man den Ausdruck „Findelkind" vermeiden und eine andere
Bezeichnung dafür aufnehmen, so mag man eS erwägen. WaS
den zweiten Satz deS § i9 betrifft, so habe ich im RegierungS-
rathe allerdings dazu gestimmt, indessen ist mir seither etwas
aufgefallen. Es heißt im Gemeindegcsetze: wo ein Unbemittelter

stirbt, wird er beerdigt. Wie ging eS? Ein Leichnam
wird von der Aare fortgeschwemmt und bleibt in einer Bucht
bei Aarberg liegen; den ersten, zweiten, dritten beerdigt man,
aber dann kam eS vor, daß man einen solchen Leichnam wieder
in'S Wasser hinausstieß, damit er in einer andern Gemeinde
ankomme. Der RegierungSrath glaubte, câ liege im Interesse
der Menschlichkeit, gegen solche Vorgänge sofort einzuschreiten.
ES ist dieß auch hier zu bedenken, wenn in irgend einer
Gemeinde ein Kind ausgesetzt wird. Ich nehme an, eS wäre
ru, Mitglied deS GcmeinderatheS für das Interesse seiner
Gemeinde besonders besorgt, — käme der Betreffende nicht in
Versuchung, in einem solchen Falle, wenigstens wenn da? Kind
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am Sterben wäre, nickt AllcS zu thun, um es zu retten? Ein
todtes Kind ist weniger lästig als ein lebendes. Um daher
nicht solche Dinge gewärtigen zu müssen, soll das Gesetz die
erforderlichen Bestimmungen aufstellen; wir haben dann nicht
zu riskiren, daß ein Verbrechen begangen werde, bloß um daS
Interesse einer Gemeinde zu begünstigen ES wird immer
Ausnahme bleiben.

v. Bürcn. Der Herr Regierungspräsident hat eine große
Wahrheit ausgesprochen, als er sagte, die göttlichen Gesetze
seien mächtiger als die menschlichen. Aber auch der Satz ist
zu beherzigen: führe unS nicht in Versuchung. Daher sollen
wir nicht Gesetze erlassen, die Jemanden in Versuchung führen
könnten. Ich möchte den ersten Satz des 8 19 beibehalten,
daß die gegenwärtigen Finvelkinder gleich gehalten werden, wie
alle Heimathlosen; aber für die Zukunft ist es wichtig welche
Regel aufgestellt werde. Wir haben es nicht nur mit denen zu
thun, welche ein Kind finden, sondern auch mit denen, welche
es aussetzen. Wir wollen, daß es Ausnahme bleibe, daß die
Aussetzung nickt häufiger werde. Es wurde darauf aufmerksam
gemacht, daß die Finvelkinder bisher in die Landsaßenkorporation
aufgenommen wurden und daß es lockend gewesen sei, solche auf
diese Weise dem Staate aufzubürden. Ganz anders aber ist
die Versuchung, wenn man sagt, ein Findelkind sei Burger
derjenigen Gemeinde, wo man es finde. Die Versuchung liegt
für eine Person unter solchen Umständen nahe, zu denken:
waS wird auS dem armen Kinde werden, wenn ich es behalte?
Es ist viel besser versorgt, wenn eS Burger einer vermöglichen
Gemeinde werden kann. DaS soll man nicht begünstigen. ES
liegt daher im Interesse des Landes, daß der zweite Satz deS

8 19 gestrichen werde. Ich möchte die Einbürgerung der
Findelkinder nur insofern der Regierung überKissen, daß das Loos
entscheiden soll, so daß der Reihenfolge nach sämmtliche
Gemeinden deS Landes allmälig haftbar würden. Es mag Jedermann

seine eigenen Gefühle haben, welcher Maßstab billig sei.

Der Maßstab des Vermögens der Korporationen kann einmal
zu Durchführung einer großen Maßregel benutzt werden, er
darf aber für die Zukunft nicht Regel machen. Ich möchte
daher den Maßstab zur Anwendung dringen, welchen der § 16
aufstellt, und stelle den Antrag, daß nach Mugabe desselben
für die Zukunft die Findelkinder durch das LooS unter die
Gemeinden vertheilt werden sollen, wobei jedoch keiner Gemeinde
ein zweites Kind zugetheilt werden dürfe, bis jede der andern
Gemeinden eines durch daS LooS erhalten hat und die Reihenfolge

erschöpft ist.

Herr Berichterstatter. Sie wissen, daß vor der Erlassung

deS Bundesgesetzes und seither die Finvelkinder einfach
der Landsaßenkorporation zugetheilt wurde» ; der Staat hat also
diese Last übernommen. Nun hat man sich einfach zu fragen,
ob man nach der Redaktion des Enimurfs das Kind in der
Gemeinde einbürgern wolle, wo es gefunden wurde, oder ob

man es vorziehe, die Finvelkinder als später zum Vorschein
kommende Heimathlose zu behandeln, so daß sie unter die
Bestimmung des 8 39 fallen würden In diesem Falle ist der

Antrag des Herrn v. Büren nicht nöthig, indem dann für
solche Spczi.Ufälle daS nämliche Verfahren befolgt würde, wie
bei der Einbürgerung von Heimathlosen im Allgemeinen. ES
verstände sich dann von selbst, eS wäre nur eine Fortsetzung
der Liquidation und es bedürfte nach meiner Ansicht keiner

wettern Vorschrift Sie haben nun zu entscheiden, welches
System Sie vorziehen; dagegen könnte ich den Antrag, ein
neues System einzuführen, nicht zugeben. Die im Laufe der
Diskussion von mehreren Seiten geäußerten Befürchtungen, an
welchen etwas Wahres ist, sind indessen sehr übertrieben. Wäre
ein Gemeindevorgcsetzter schlecht genug, ein ausgesetztes Kind
von einer Gemeinde in die andere zu schieben, so würde er
als Mitschuldiger an der Aussetzung mit Zuchthaus bestraft.
Haben Sie je gehört, daß an der Grenze, wo man auch kür

die Interessen der Gemeinden zu sorgen weiß, ein einziger Fall



vorgekommen wäre, wo ein Kind auS Spekulation in eine

andere Gemeinde geschoben würbe? ES verstößt eine solche

Handlung sich so sehr gegen die Natur, und sie ist im Strafgesetze

so sehr mit Strafe bedroht, daß man nicht annehmen
kann, als würden solche Fälle sich künftig infolge dieses
Gesetzes aus Spekulation vermehren. Gegen eine solche Voraussetzung

proiestire ich feierlich im Namen der Mvraliiät der
Gemeinden und ihrer Vorgesetzten. Die Erfahrung lehrt, daß
in Ländern, wo die größte Leichtigkeit der Aussetzung besteht,
die Zahl der unehelichen Kinder verhältnißmäßig nicht größer
ist als anderwärts. Glauben Sie, daß der § t9 die Herzen
von Müttern unehelicher Kinder im Kanton Bern so erniedrigen

werte, daß sie, um ihrem Kinde ein besseres Bürgerrecht
zu geben, dasselbe aussetzen? Nein; ich würde bedauern, unter
einem solchen Volke zu leben. Sie mögen eine Gesetzgebung
haben, welche Sie wollen, Ausnahmen gibt es immer. Das
BundeSgesetz sagt, Findelkinder seien in dem Kantone
einzubürgern, in welchem sie ausgesetzt werden. Haben Sie je
gehört, daß eine Gemeinde einen verbrecherischen Handel an
der Grenze damit getrieben hätte? Davon haben Sie nie
gehört und werden Sie nie hören. Ich empfehle Ihnen daher
den § 19, wie er vorliegt. Sollte jedoch der Schlußsatz gestrichen
werben, so wäre eS leicht, Findelkinder als künftig zum
Vorschein kommende Heimathlose nach § 39 dieses Gesetzes zu
behandeln.

Geißbü er. Nach der vom Herrn Berichterstatter erhaltenen

Auskunft nehme ich'den § 39 als Antrag auf zum Eisatze
deS zweiten Satzes dcS § 13.

Der Herr Präsident des RegierungSratheS erklärt sich

mit Herrn Geißbühler einverstanden, ebenso Herr v. Büren.

A b st im m u n g.

Für den ersten Satz des § 19 Handmehr.

„ „ zweilcn „ „ „ Minderheit.
Für den Antrag deS Herrn Geißbühler. Gr. Mehrheit.

8 29.

Wird ohne Einsprache genehmigt; ebenso die 8§ 2t, 22
und 23.

' /I. -
'

f? ' è.'

8 24.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph bezieht sich

auf die besondere Stellung des Jura. Wie ich bereits bemerkte,
kann der Jura, welcher bereits 2599 Heimathlose eingebürgert
hat, nicht nach den allgemeinen Grundsätzen dieses Gesetzes

behandelt, sondern muß zu dessen Gunsten eine Ausnahme
gemacht werden. Der Jura wird sich also in derjenigen
Stellung befinden, wo man über eine Restanz zu verfügen hat,
die unter keinen Umständen groß sein wird. ES werden daher
spezielle Bestimmungen nöthig sein, welche den Verhältnissen
dieses Lanbestheiles Rechnung tragen. Als bereits im Re«

gierungSrathe der Antrag gestellt war, auch hier das allgemeine
Verfahren nach dem vorliegenden Gesetze als Regel gelten zu
lassen, fand die Behörde, eS sei besser, vorerst diejenigen Fälle
von Heiinathlofigkcit auszumitteln, welche dem Jura speziell
zur Last fallen, und dieselben dann durch einen besondern
Nachtrag zu erledigen. Herr Blösch war selbst damit
einverstanden.

Revel. Ich bedaure, daß hier von einem Nachtrage zum
vorliegenden Gesetze die Rede ist, welcher auf die Stellung deS

Jura Bezug haben soll. Ich hätte vorgezogen, im Entwürfe
einige Artikel zu sehen, damit man von nun an wüßte, woran
man sich zu halten habe und damit diese Angelegenheit nicht,
wie es schon oft geschah, aus unbestimmte Zeit verschoben
würde. Aber da eS sich nun anders verhält, so beschränke ich
mich darauf, den Wunsch auSzusprechen, daß der fragliche
Nachtrag dem Großen Rathe bei der zweiren Berathung deS

Gesetzes über Einbürgerung der Heimathlosen und Landsaßcn
vorgelegt werden möchte.

v. Büren. .Ich möchte fragen, wie eS bezüglich der
künftigen Fälle von Heimathlosigkeil im Jura zu halten sei.

Es ist im vorliegenden Ariikel eines Zeitpunktes erwähnt, in
welchem der Jura seine Schuldigkeit hinsichtlich der Einbürgerung

der Heimachlosen bereits erfüllt habe. Seit >829 sind
aber bereits 38 Jahre verflossen und ich weiß nicht, ob sich im
Jura seilher die Zahl der Heimathlosen vermehrt hat. Wenn
ja, so muß bei der Veriheilung auf den ganzen Kanton daraus
Rücksicht genommen werden. Es ist nicht gut, die Scheidewand
zwischen beiden Landcöiheilen weiter auszudehnen.

Herr Berichterstatter. Ich antworte Herrn Revel
nur, daß, weil die Liquidation der Heimathlosen im Jura bereits
kraft der Gesetze und Beschlüsse von 1816 und 1829 stattgefunden

hat, es einleuchtend ist, daß man erst nach AuSmiitlung
der Zahl der noch nicht vertheilten Individuen dieselben auf
die Gemeinden vertheilen kann. Da jedoch der neue KanlonS«
theil gegenüber den Heimathlosen bereits seine Schuldigkeit
gethan hat, so könne» die Bestimmungen dieses Gesetzes auf
ihn nicht Anwendung finden, wie auf den alten KamonStheil;
eS ist daher nöthig, einen Nachtrag mit den ergänzenden und
modifizirenven Bestimmungen zu erlassen, welche die besondere
Stellung des Jura erheischt. Was die von Herrn Revel
geäußerte Besorgniß bezüglich der Verschiebung dieses Gegenstandes

auf unbestimmte Zeit betrifft, so bemerke ich, daß man
doch gewiß für den Fall, wo der Jura sich in der Lage befinden
sollte, nachträglich dieses oder jenes Individuum oder eine
Familie einzubürgern, der Behörde Zeit geben muß, die Sachlage

in dieser Landesgcgend zu konstatircn, und daß gerade zu
diesem Zwecke die Justiz- und Polizeidirektion ermächtigt wird,
einen Speziatkommissär beizuziehen und einer Kommission die
Untersuchung der einlangenden Berichte zu übertragen. Ist
einmal das Generaltableau aller Heimathlosen deS KantonS
ausgefertigt, so wird die Regierung diejenigen, welche dem
Jura zukommen, vertheilen müssen, wie die andern. Ich denke

übrigens nicht, daß diese Arbeit so beträchtlich sei, um die
Verschiebung des fraglichen Nachtrages auf unbestimmte Zeit
veranlassen zu können. WaS den Vorschlag deS Herrn v. Büren
betrifft, so muß ich darauf entgegnen, daß nach Vertheilung
aller Heimathlosen nur noch von Zeit zu Zeit einzelne Fälle
vorkommen können, so daß keine Gemeinde angehalten werden
kann, nachträglich mehr Individuen zu übernehmen, als eS ihr
nach dem steuerbaren Vermögen betrifft. Ich sehe daher die
Nothwendigkeit nicht ein, in diesem Momente zu erkennen, daS
Gesetz müsse in dieser oder jener Weise angewandt werden.
Der Antheil eines Jeden wird ausgemittelt, und man wird zu
Werke gehen, wie im Kanton Solothurn, wo daS Loos unter
den Gemeinden entscheidet, welche von ihnen daS Individuum
aufnehmen müsse.

Der 8 24 wird durch das Handmehr genehmigt.



8 25.

Maurer. Ich sehe mich veranlaßt, hier einen Zusatz

vorzuschlagen. Das Bundesgesetz hat uns verpflichtet, dieses

Gesetz zu erlassen. Ersteres beschlägt die ewigen Einwohner
nicht, nur die Heimathlosen und Landsaßen. Hier kommen wir
zu einer eigenen Klasse, und es ist recht, daß die sogenannten
ewigen Einwohner wirklich auch eingebürgert werden. Insoweit
bin ich für den Artikel, er ist aber nicht umfassend genug. Ich
stelle daher den Antrag, nach den Worten „angehalten wurden"
einzuschalten: „und diejenigen Burger von Gemeinden, welche
bis dahin nicht zum vollen Burgergenuß berechtigt waren."
Ich will ein Beispiel anführen. T»e Gemeinde Bclp hat
zweierlei Burger, eigentliche Burger und Halbburger; die letz«

tern sind Burger der Gemeinde, haben aber kernen Genuß am
Burgcrgute. Ich glaube, das sei ein Uebelstand. Belp ist

übrigens nicht die einzige Gemeinde, welche sich in dieser Lage
befindet. Gurbrü befindet sich in ähnlicher Lage. Dagegen
Möchte ich auf Streichung der Stelle amragen: „Auf diese

Einbürgerung soll jedoch bei der Repartition der übrigen
Heimathlosen nicht Rücksicht genommen werben." Der 8 3 stellt
die Grundsätze auf, nach welchen bei der Einbürgerung
verfahren werben soll. Es handelt sich um Leute, die zwar Burger,
aber zu keinem Genusse an den Gemcindegülern berechtigt sind,
eine Art ewiger Einsaßen, in Betreff welcher die betreffenden
Gemeinden kein Verschulden trifft. Ich glaube nun, die Gerechtigkeit

fordere, daß die fraglichen Gemeinden nicht ohne Rücksicht

auf solche Verhältnisse noch mehr belastet werben, und
verlange, daß man bei der Einbürgerung der übrigen Heimathlosen

billige Rücksicht darauf nehme. Bezüglich der Redaktion
will ich gewärtigen, welcher Vorschlag allsällig gemacht wird.

Fischer. Ich könnte dem soeben gestellten Antrage nicht
beipflichten. Es würde dadurch ein Mißverhältniß gegenüber
der Vorschrift des 8 26 geschaffen. Dort handelt es sich um
die allgemeinen Landleute der Thalschafr Interlaken, die ohne

Anrechnung bei der allgemeinen Reparution unter die Gemeinden

dieses landschaftlichen Verbandes vertheilt werden sollen.
Nach dem nämlichen Grundsätze möchte ich die Gemeinde Belp
und andere Gemeinden auch behandelt wissen, und es wäre
ein Uebelstand, wenn die eine Gemeinde so, die andere anders

behandelt würde. Das Verhältniß der Gemeinde Belp ändert
an der heuligen Frage durchaus nichts. Es stehen Leute in
Frage, die zwar Burger, aber nicht allmenvgenössig sind. Wenn
nun diese Halbburger in den Allmendgenuß aufgenommen und
bei der allgemeinen Vertheilung der Heimathlose» abgerechnet
würden, so würde die Gemeinde Belp das Geschäft machen,

Diejenigen, welche schon ihre Burger sind, zu beHallen, und
dafür um so weniger Heimathlose übernehmen zu müssen. Das
wird Ihnen kaum belieben wollen, cS wäre ein AusnahmS-
Verhältniß, das mit dem § 26 in Widerspruch stände. Ich
könnte daher nicht zum Antrage deS Herrn Maurer stimmG.

Herr Präsident des Regierungsrathes ES ist insofern
etwas Neues an dem, waS vorhin gesagt wurde, als die Halb-
burgcr hier nicht vorgesehen und, so viel ich mich erinnere, die

Verhältnisse derselben bei der 'Abfassung dieses Paragraphen
nicht besprochen worden sind. Ich erblicke also wenigstens
darin einen Grund, den Amrag deS Herrn Maurer erheblich

erklären zu lassen, denn ich hörte erst während der heutigen

Sitzung noch Näheres über das fragliche Verhältniß, und es

scheint.mir jedenfalls wichtig genug, um untersucht zu werden.

Maurer modisizirt seinen Antrag, betreffend die Streichung
deS SatzeS „Auf diese genommen werden," — dahin,
daß derselbe auch auf den 8 26 Bezug haben solle.

Sträub. Die Bemerkung deS Herrn alt-RegierungSrath
Fischer, als erhielte die Gemeinde Belp durch Annahme deS

Antrages des Herrn Maurer einen Vortheil, ist nicht ganz

Tagblatt des Großen Rathes tsss.
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richtig. Dieses Gesetz bringt den Gemeinden eine Last, und
ich glaube, eS liege im Willen deS Großen Rathes, fie so

gleichmäßig als möglich zu vertheilen. Nun frage ich. ob die
Gemeinde Belp nicht mehr belastet werde alS andere Gemeinden,

wenn sie neben ihren Halbburgern noch eine Anzahl
Heimathlose übernehmen muß. Ich unlerstüße daher den Antrag
des Herrn Maurer, daß auf dieses Verhältniß billige Rücksicht
genommen werde.

Herr Berichterstatter. Bei der Vorberathung des
Gesetzes dachte man gar nicht an die Halbburger. Bezüglich
der ewigen Einwohner glaube ich, der Grundsatz deS 8 26,
daß bei der allgemeinen Repartition der Heimathlosen auf
solche SpezialVerhältnisse keine Rücksicht zu nehmen sei, soll
Regel machen Angenommen, die ewigen Einwohner wären
ganz heimathlos geworden, so würden sie infolge dieses Gesetzes
vorab den Gemeinden zugetheilt, wo sie ihren beständigen
Ausenthalt hatten. Etwas verschieden ist die Stellung der
Halbburger, indem sie bereits ein Bürgerrecht haben, und nur in
Bezug auf die Nutzungen beschränkt sind. Es ist die Frage,
ob dieses Verhältniß nicht zivilrechtlicher Natur werden könnte.
Da ich in dieser Beziehung nicht ganz im Klaren bin, so gebe
ich die Erheblichkeit des ersten Antrages des Herrn Maurer zu

Abstimmung:
Für den 8 25 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den ersten Antrag des Herrn Maurer

(betreffend die Halbburger) „
Für den zweiten Antrag des Herrn Maurer Minderheit.
Dagegen Gr. Mehrheit.

8 26.

glück. ES heißt in diesem Paragraphen, daß die
allgemeinen Laudleure der Thalschaft Interlaken den Gemeinden
dieses landschaftlichen Verbandes zugetheilt werden sollen, ohne
Anrechnung bei der allgemeinen Repartition. Ich kann
unmöglich zu diesem Vorbehalte stimmen. Die allgemeinen
Landleute von Interlaken sind in gleicher Lage, wie die
Heimathlosen und Lanbsaßen überhaupt. Daher wüßte ich nicht,
warum die Erster» vorab der Thalschaft zugetheilt werden und
diese dann erst noch andere Heimathlose übernehmen sollte.
Ich glaube, Interlaken soll gleich gehalten werden, wie alle
andern Oderämter, und stelle daher den Antrag, den 8 26 in
dem Sinne zu movifiziren, daß bei der Repartition der andern
Lanvsaßen auf dieses Verhältniß billige Rücksicht genommen
werden soll

Herr Berichterstatter. Ich bemerke nur, daß zur Zeit
der Vorberathung deS Gesetzes im Regierungsrathe die Interessen

deS Oberlandes in dieser Behörde sehr stark vertreten-
waren, und daß doch ein solcher Antrag, wie derjenige deS

Herrn glück, nicht gestellt wurde. Schon darin, daß der Herr
Antragsteller die Betreffenden der Thalschaft Interlaken zutheilen
will, liegt der Beweis, daß man diese Leute >atS näher zu
derselben gehörend betrachtet. Ich glaube daher, man soll hier
nicht eine Ausnahme mache», sondern die allgemeinen Landleute
gleich behandeln, wie die ewigen Einwohner. ES sind nicht
eigentliche Landsaßen, und der Beweis, daß sie weder vom
Staate noch von den Gemeinden je als solche behandelt wurden,
liegt in der Thatsache, daß sie nicht der Landsaßenkorporation
einverleibt find. Aus diesen Gründen glaube ich, durch die

Bestimmung deS Entwurfs werde ein natürliches Verhältniß
hergestellt. Wenn wir hier eine Ausnahme gestatten, so müssen

wir auch andere Gemeinden berücksichtigen, sei eS, daß sie ihre
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speziellen Verhältnisse unter dem Titel von Halbburgern oder

auf andere Weise geltend machen.

Der § 26 wird mit großer Mehrheit nach Antrag des

Regierungsrath es genehmigt, der Antrag des Herrn Flück
bleibt in Minderheit.

8 27.

Wird ohne Einsprache genehmigt; ebenso die 88 28 und 29.

8 30.

Revel bemerkt, es wäre logischer, den Antrag des Herrn
Geißbühler bei 8 !9 fallen zu lassen, um denselben bei 8 30
aufzunehmen.

Der Herr Berichterstatter erklärt, daß er in Bezug
auf die Redaktion untersuchen werde, an welcher Stelle dem

Antrage am geeignetsten Rechnung getragen werben könne.

Stooß. Ich glaube, ich sei mit dem Herrn Berichterstatter

einverstanden über den Sinn deS vorliegenden Paragraphen.
Dagegen halte ich dafür, cS möchte vielleicht doch gut sein,
einen kleinen Zusatz aufzunehmen. Ich nehme an, wenn die

Liquidation nach dem Bundesgesetze durchgeführt ist, so soll eS

keine Heimathlose mehr geben als solche, die durch Verschulden
der Gemeinden entstehen. Nun hat das Gesetz nach meiner
Auffassung den Sinn, daß, wenn unter solchen Umständen
Heimathlose entstehen, sie der betreffenden Gemeinde zugetheilt
werden sollen. Ganz sicher haben wir eine Menge Heimathlose,

die auf solche Art entstanden sind. Damit man nun
nicht glaube, daß auch für folche Fälle das Loossystcm zur
Anwendung komme, stelle ich den Antrag, die Bestimmung des
8 3 Ziff. Í hier vorzubehalten, um gewissermaßen eine
Strafbestimmung für die betreffenden Gemeinden aufzustellen.

Herr 'Berichterstatter. Um jeden Zweifel für die

Zukunft zu beseitigen, bin ick damit einverstanden, daß hier
auf den 8 3 bingewiesen werde. Der 8 30 hat diesen Sinn.
Von der Aufnahme einer eigentlichen Strasbestimmung für die
betreffenden Gemeinden möchte ich abrathen. ES mögen, wie
in unsern Nachbarkanlonen, hin und wieder einzelne Fälle von
Heimathlosigkeit infolge Verumständungen, welche im Auslande
vielleicht bestehen, eintreten, aber der Vortheil für Staat und
Gemeinden wird dann der sein, daß, sobald man einen solchen
Fall entdeckt, die sofortige Liquidation nach dem Gesetze zur
nothwendigen Regel und die Sache nicht mehr bis zu einer
allgemeinen Liquidation verschoben wird. Die sofortige
Untersuchung der Verhältnisse wird bald dazu führen, ein allfälliges
Verschulden der Gemeinde zu entdecken. Würde man eine
Strafe;festsetzen, so müßte dann der Richter einschreiten, während
cS Administralivfache ist.k'i^ j ' -u !n.', '

« j Der 8 30 wird mit dem zugegebenen Antrage deö Herrn
Stooß durch das Handmehr genehmigt.

§ 3t.

Fällt dahin.

§ 32.

Geißbühler. Ich möchte nur fragen, wie groß das
Aktivvermögen der Landsaßenkorporation sei, welches der Staat
übernimmt. Ich hörte, es fei von einiger Bedeutung, und möchte
gerne vernehmen, zu welchem Zwecke dieses Korporationsgut
verwendet werden soll, indem ich mir vorbehalte, aUfällig einen
Antrag zu stellen.

Herr Präsident des RegierungSratheS. Ich könnte in
dieser Beziehung nicht genau Aufschluß geben, nur das kann
ich erklären, daß das Vermögen der Landsaßenkorporation sehr
unbedeutend ist. Die einzige beträchtliche Einnahmsquelle find
die Etnzuggeloer, und diese sind zum Theil verbraucht. Das
können Sie daraus entnehmen, daß der Staat jährlich 30,000 Fr.
zusetzt. Jedenfalls sind nur wenige tausend Franken vorhanden,
und bis die Liquidation vollendet ist, wird so ziemlich Null
von Null aufgehen.

Geißbühler zieht aus diese Erklärung seinen Vorbehalt
zurück.

Der 8 32 wird durch daS Handmehr genehmigt; ebenso
8 33, mit Vorbehalt von Rcdaklionsverbcsserungen, und der
Eingang.

Zusätze werden nicht beantragt.

Hierauf wird noch eine Interpellation des Herrn
Großralh Karrer verlesen, dahin gehend:

Herr Regierungspräsident Schenk sei eingeladen, gegenüber

der Erklärung deS päpstlichen Geschäftsträgers in
Luzern und der Beschuldigung, als hätte er bei seiner
Berichterstattung über den Vertrag bezüglich der Errichtung

eines Priesterseminars in Solothurn die
Unwarheit gesagt, dem Großen Rathe mit den Akten in
der Hand Auskunft zu ertheilen

»

Schluß der Sitzung: 2 Uhr Nachmittags.

k" Der Redaktor:

Ar. Faß bind.



Dritte Sitzung.

Mittwoch den 15. Dezember 185S.

Morgens um 3 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Nig geler.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Blösch, v. Gonzen-
bach, Gouvernon, Karlen, Johann Gotil.; Moser, Gottlieb;
Müller, Arzt, und Slockuiar; ohne Entschuldigung: die Herren
Bangerier, Bocteron, Brechet, Burger, Bützberger, Carlin,
Chevrolet, Feller, Feune, Fleury, Froidevaur, ^irardin, Gobat,
Guenat, v. Gunten, Hennemann, Hirsig, Hofmeyer, Inder-
mühle, Amlsnorar; Känel, Kaiser, Karlen, Jakob; Kasser,
Knechienhvfer, Wilhelm; Kohler, Koller, Loviat, Luginbühl,
Marquis, Marti, Meister, Morel, Moser im Schlupf, Moser,
Jakob; Moser in Koppigen, Oeuvray, Pallain, Paulet, Prudon,
Riat, RöihliSberger, Jsak; Schären, Schrämli, Seiler, Stettler,
Stocker, Theurillat, Trvrler und v. Wattenwyl in Rubigen.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Interpellation
»es Herrn Großrath Karrer, betreffend die Erklärung des

Herrn Regierungspräsidenten Schenk über das Benehmen

des päpstlichen Geschäftsträgers in der

Seminarfrage.

(Siebe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Session und
der gestrigen Sitzung, Seite 435 ff. und Seite 46V.)

Karrer. Es wurde gestern eine Interpellation eingereicht,
betreffend eine Erklärung, welche der päpstliche NunliuS in
letzter Zeit mit Namensunterschrift veröffentlichte, und die Bezug
hat, auf eine Aeußerung des Herrn Regierungspräsidenten
Schenk bei Anlaß der Behandlung des Vertrages zwischen
den Diözesanständen des BiSlhumS Basel und dem Bischöfe
über Errichtung eines Priestcrseminars in Solothurn. Herr
Regierungspräsident Schenk erklärte nämlich, es sei bereits im
Jahre 1856 infolge einer damals stattgehabten Konferenz der
Diözesauständc ein Vertrag zu Stande gekommen, von welchem
der päpstliche Nuntius sich eine Abschrift zu verschaffen gewußt,
die er gegen den Willen deS Bischofs nach Rom geschickt habe,
und von don sei in sehr kurzer Zeit das Veto gekommen.

46 t

Gegen diese Erklärung tritt nun der Nuntius in der „katholischen

Kirchcnzeitung" auf und erklärt, eS sei unwahr: „l. daß
er von Herrn Kanzler Düret eine Abschrift der fraglichen
Uebercinkunft nachgesucht oder gar erschlichen, oder überhaupt
ohne Wissen des hochw. Bischofs von Solothurn eine solche
erhalten; 2. d«ß derselbe ohne Wissen deS hochw- Bischofs eine
Abschrift der Uebercinkunft nach Rom geschickt habe; 3. daß
die Verwerfung einer solchen Uebercinkunft von Seite deS hl.
Stuhls auffallend schnell in der Schweiz angekommen sei."
Diese Erklärung des NunliuS veranlaßte mehrere Blätter, den
Präsidenten der bernischen Regierung der Unwahrheit zu be.
schuldigen; man muß dieselbe mehr oder weniger als eine
amtliche ansehen. Sie steht aber in unmittelbarem Widerspruch
mit dem, was der Präsident der Regierung hier im Großen
Rathe erklärt hat. Es liegt somit eine Anklage gegen den
ersten Beamten der Republik Bern darin, und ich glaube daher,
eS sei unsere Pflicht, ihm Gelegenheit zu geben, sich hier offen
vor der ganzen Versammlung darüber auszusprechen und mit
den Akten in der Hand dem Großen Rathe Auskunft zu geben.
Die Ebre des Kantons fordert es, unsern ersten Beamten nicht
unter dem Gewichte dieser Anklage zu lassen. Das ist der
Grund, warum diese Interpellation eingereicht wurde. Ich
ersuche also Herrn Regierungspräsidenten Schenk, der
Versammlung Auskunft zu ertheilen und die Akten vorzulegen.

Herr Präsident des Regierungsrathes Ich verdanke
diese Interpellation, ich finde sie sehr begreiflich und wohl
begründet. Ich halte dafür, wenn Angaben, die in amtlicher
Stellung hier tm Großen Rathe gemacht werden, von amtlichen
Personen, von Vertretern fremder Mächte so offen als unrichtig
erklärt werden, so erheische es die Ebre deS Großen RatheS
und der Regierung, daß darüber Rede und Antwort gege--
den werde. Ich hoffe, Sie werden durch diese Interpellation
noch besser über das fragliche Verhältniß edifizirt werden, als
Sie es bei der frühern Berichterstattung wurden. Es wird
für die Sache selbst gut sein. Wenn bei der ersten Berathung
manches nur angedeutet worden, so will ich es heute noch viel
klarer darstellen, und wenn ich damals auf einzelne Vorgänge
nur einen Blick geworfen, so werde ich heute mit Fingern
daraus hinweisen. Der Hergang ist folgender. Ich hatte die
Ehre, Ihnen in einer frühern Sitzung den Vertrag über Errichtung

eines Priesterseminars in Solothurn vorzulege» un ddarüber
Beucht zu erstallen Ich begann damit, daß ich die Vorgänge
seit 1828 kurz anführte und Auskunft gab, warum erst üach
Verfluß von dreißig Jahren die Errichtung eines Seminars
zu Stande kam. Endlich kam ich auf die neueste Zeit zu
sprechen, auf die Uebercinkunft von 1856, ich sagte dem Großen
Rathe, warum nun plötzlich das Resultat der damaligen
Konferenz dahingefallen und neue Konferenzen haben stattfinden
müssen, warum ein neuer Vertrag zu Stande gekommen, und
theilte allerdings bei der Berührung dieser beiden auffallenden
Punkte der Versammlung mit, wem diese neue Störung zu
verdanken sei. Hier ist das stenographische Protokoll, welches
darüber Auskunft giebt Die betreffende Stelle lautet, wie
folgt: „Man strebte also dahin, daß der katholische KleruS
seine Seminarbildung im Lande selbst erhalten könne. Infolgedessen

wurde im Jahre 1856 eine Konferenz gehalten, in welcher

die Stände sich über einen Vertrag verständigten; dieser
wurde dem Bischöfe vorgelegt^ welcher ihn adoptirte, und di«
Sache wäre damit im Reinen gewesen: Was geschieht? Der
Geschäftsträger des päpstlichen Stuhles erhält Mittheilung
davon, Herr Bovieri kommt nach Solothurn, verschafft sich
eine Abschrift der Uebercinkunft, schickt sie nach Rom, und in
sehr kurzer Zeit ist die Erklärung von Rom da, daß die
Uebercinkunft vom Papste nicht genehmigt werde." Das sind die
Worte, welcher ich mich damals bediente. Ick halte dafür,
daß es Pflicht deS Beamten, welcher die Regierung bei der
Konferenz vertreten hat, war, hier diese Mittheilung zu
machen, solche Vorfälle nicht mit dem Schleier zu verhüllen,
sondern sie zur Kenntniß der obersten Landesbehörde zu bringen,
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welche über das Wohl und Wehe des Landes zu wachen hat.
Ich bälie mich durchaus nicht verwundert, wenn der Antrag
gestellt worden wäre, die Sache nicht auf sich beruhen zu lassen,
sondern dem Bundesrathe davon Mittheilung zu machen und
gegen das Verfahren deS Geschäftsträgers des päpstlichen
Stuhls Beschwerde zu führen. Ich halte dafür, diese Offenheit

gezieme gegenüber dem Großen Rathe, namentlich in
unsern Zeilen, und wenn Konferenzmitglieder anderer Kantone
sick zu solchen Mittheilungen nicht veranlaßt sahen, so ist daS

durchaus kein Grund für mich, den Großen Rath von Bern
in Unkenntniß darüber zu lassen. Was geschah? Sobald die

erwähnte Berichterstattung über den Seminarvertrag hier
stattgefunden hatte, erfolgten Angriffe aus den Berichterstatter;
dann gab der päpstliche Geschäftsträger seine Erklärung in
der Kirchenzeilurrg ab. Hierauf erklärten die Andern offen, es

sei unrichtig, was hier gesagt worden. Nun folgte die
Interpellation. Ich erkläre im Allgemeinen, daß cS mir nicht schwer
fällt, gegenüber der Erklärung deS päpstlichen Geschäftsträgers
mit den Akten in der Hand Punkt für Punkt nachzuweisen,
daß dasjenige, was ich hier sagte, wahr ist. Ich berufe mich
dabei aus daS Protokoll der Diözcsankonfercnz vom >6. und
17. September 1858, welches vom Präsidenten und Sekretär
der Konferenz in Solothurn unterzeichnet ist, vom Präsidenten,
der unmittelbar mit dem Bischöfe unterhandelte und der
Konferenz mittheilte, was der Bischof auf gewisse Punkte erwiederte.
Das Protokoll wurde von den übrigen Mitgliedern der
Konferenz, d h. von Mitgliedern der Regierungen der sieben bei
der Diözese beihctligten Kantone, als richtig betrachtet, und die

Erklärungen des Bischofs, wie sie vom Präsidenten mitgetheilt
worden, sind in diesem Protokolle eingetragen. Gestützt auf
dieses Protokoll, wiederhole ich: die Uebereinkunft von 1856
ist durch Einmischung des päpstlichen Stuhles zerstört worden.
Das Protokoll enthält darüber folgende Stelle: „Dem hochw.
Bischöfe wurde zum voraus eröffnet: die Konferenz habe die
Ansicht ausgesprochen, daß sie eine Einmischung des päpstlichen
Stuhls in dieser Angelegenheit befremdlich gesunden und nicht
zugeben könne, weil die Verfügung über Errichtung und
Einrichtung von Priesterscminarien nach den kanonischen
Vorschriften der bischöflichen Gewalt anheimgestellt sei." Ich denke,
damit sei bewiesen, daß eine Einmischung des päpstlichen Stuhls
stattgefunden hat, sonst würde die Konferenz kaum sich dahin
geäußert haben, daß sie ein solches Zwischenhineindrängen
zwischen den Landesbischof und die Diözesanstände nicht
zugeben könne. Ich sage serner, diese Intervention wurde
durch den päpstlichen Geschäftsträger provozirt. Das Protokoll
enthält nämlich in Betreff des § 4 der Uebereinkunft (Wahl
dcö Regens und Subregens) folgende Stelle: „Der Bischof
erklärt: er für seine Person sei überzeugt und geneigt, zu den
hier bezeichneten Stellen nur solche Männer wählen zu dürfen
welche den Diözesanständen genehm seien; allein beider —
infolge der durch die Nuntiatur provozirten Intervention —
ihm gewordenen Stellung könne er die Bestimmung der
Graluiläl der zu wählenden Personen nicht zugestehen." Er
sagt also, ihm sei eine besondere Stellung geworden und zwar
dutch die von der Nuntiatur provozirte Intervention. Ich
berufe mich aber noch auf eine deutlichere Stelle deS Protokolls.
Als nämlich die Konferenz ihr Befremden über die Einmischung
des päpstlichen Stuhls ausgesprochen, heißt es: „Von Seite
des hochw. Bischofs wurde hierauf erwidert: er habe nicht
beabsichtigt, davon nach Rom Mittheilung zu machen; die
Nuntiatur in Luzern habe sich eine Abschrift der Uebereinkunft
verschafft und solche nach Rom befördert, obwohl er auf
Mittheilung dieses Vorhabens wiederholt davon abgerathen habe.
Auf die zweite Gegenvorstellung sei von der Nuntiatur die
Antwort erfolgt: es sei (die Versendung nach Rom) bereits
erfolgt." Es wurde also diese Intervention durch den päpstlichen

Geschäftsträger provozirt, und sie erfolgte gegen den
Willen des Bischofs. Ich behaupte noch einmal, daß der
päpstliche Geschäftsträger sich eine Abschrift der Uebereinkunft
verschaffte und sie nach Rom sandte, ohne daß die Versendung

dem Bischöfe bekannt war. Wäre sie ihm bekannt gewesen, so
hätte er die zweite Gegenvorstellung nicht gemacht. Was nun
den letzten Punkt betrifft, daß die Verwerfung der Uebereinkunft
durch den Papst schnell von Rom gekommen sei, so kann man
darüber, ob etwas schnell geschehen oder nicht verschiedene
Ansichten haben Mir schien die Verfügung des Papstes
allerdings schnell angekommen zu sein, wenn ich bedenke, daß
einst schweizerische Schultheißen monatelang in Rom anticham,
brrren mußten, bevor sie zu einer Audienz beim Papste gelang,
ten. Ich srage nun: darf man nicht mit der Hand auf dem
Protokoll zu dem stehen, was ich gesagt habe? Ich frage
ferner, ob wohl diesem KonferenzprotokoUe, unterschrieben von
etls Ehrenmännern der sieben Kantone der Diözese, Glauben
beizumessen sei? Das Urtheil über die ganze Anschuldigung
darf lch Ihnen überlassen. Ich erlaube mir nur noch ein
kurzes Wort. Man wollte die hier gemachte Mittheilung als
einen Angriff oder als eine Herausforderung gegen die katholische

Kirche auslegen. Ich erkläre nun, daß eine solche
Auslegung durchaus unrichtig ist, daß es mir ferne liegt, den
Katholiken, unsern Mitgenossen, irgendwie zu nahe zu treten.
Ich kann mich auf ein Stellung berufen, welche ich bei der
Behandlung der Scminarfrage in Solothurn eingenommen.
Ich kann mich auf ei» Zeugniß von anderer Seite berufen, es
geschieh! aber nur nothgedrungen, und ich möchte Sie ersuchen,
dieses Zeugniß über die von mir eingenommene Stellung nicht
als gesuchtes Lob zu betrachten. Unmittelbar nach der
Konferenz wurde mir die „Neue Zugcr-Zeilung" zugeschickt. Der
Beweis, daß die Quelle, aus der ich hier schöpfe, unverfänglich
ist, liegt in folgender Stelle: „Die Ursache, warum gewisse
Blätter den päpstlichen Gesandten und Rom überhaupt nicht
leiden mögen, ist keine andere, als der Haß gegen die katholische
Kirche. Dieser Kirche aber hat jüngsthin ein erklärter Feind
(Prvudhon, der Gottesleugner) folgendes glänzende Zeugniß
ausgestellt, daß es nämlich für den tiefer Denkenden keine Wahl
gebe, alS Gottesleugner oder als Katholik zu bleibe» oder zu
werben." Dieses Blatt nun theilt über daS Ergebniß der
Konfeicnz mit, was folgt: „Die am 16. und 17. d. in
Solothurn versammelte Konferenz der Diözesanstände hat mit dem
Bischöfe von Basel auf Grundlage des frühern Entwurfs über
die Errichtung deö Priestciscminars eine Uebereinkunft vereinbart,

welche den allseitigen Rechten und Beziehungen in solcher
Weise entspricht, daß dieselbe sowohl vom Bischöfe als den
Abgeordneten unterzeichnet werden konnte. Zu diesem schönen
Reiullaie hat namentlich das edle Benehmen deS RegicrungS-
abgeordneien von Bern, des Herrn Regierungspräsidenten
Schenk, sehr Vieles beigetragen." Es ist wahr, ich suchte
damals dazu beizutragen, dap man den Bischof von Solothurn
gegenüber den'Anfechtungen, die er von anderer Seite über
seine Kompetenz zu erleiden hat, nicht in eine allzu schwierige
Lage versetze baß die Diözesanstände sich um ihn sammeln,
denn das ilt unsere Ausgabe, die Stellung und Kompetenz
unserer eigenen Bischöfe zu schützen, ein Beweis, daß eS mir
durchaus nicht daran liegt, Itmanden zu nahe zu treten. Wohl
aber werbe ich mich gegen fremde Einmischung, wodurch die
Stellung unserer Landesbtschöse verletzt wirb, wie hier, wo der
Bischof erklärt, er sei gegen die Sendung der Uebereinkunft
nach Rom gewesen, der päpstliche Geschäftsträger habe sich
eine Abschrift davon verschafft, — gegen eine solche Einmischung,
sage ich, werde ich mich wehren, so lange ich Gelegenheit dazu
habe. Denn das ist eben das Gefährliche, daß Sachen, die
im Lande bleiben sollten, ultru montes geschickt werden. Jeder
mag bei seiner Konfession bleiben, aber das Zwischcnhinein-
drängen Anderer möchte ich nicht dulden. (Vielseitiger Beifall.)



Wahlen.
Schneeberger im Schweikhof spricht den Wunsch aus,

daß die auf der Tagesordnung stehende Wahl eines Oberin-
genieurS einstweilen verschoben und der Regierungsraih
eingeladen werde, Bericht zu erstatten, ob diese Stelle nicht
aufgehoben werben könne.

Die Wahl wird verschoben.

Wahl eines OberrichterS

an der Stelle des zum Regierungsrathe erwählten Herrn Schärz.

Von 159 Stimmenden erhalten im ersten Wahlgange:

Herr Haas, Bezirksprokurator 33 Stimmen.

„ Hermann, Gencralprokurator 39 „
„ Blumenstein, Gerichtspräsident 26 „
„ Ritschard, gews, Oberlichter 18 „
„ Maurer, alt-Gerichtöpräsidenl 15 ' „
„ Funk, Bczirksprokurator 9 „
» Ingold, Gerichtspräsident 7 „

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.

Da keiner dieser Herren daS absolute Mehr erhalten hat,
so wird zum zweiten Wahlgange geschritten.
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Zum Direktor des Innern:
Herr Regierungsrath Kurz mit lvk Stimmen von 111

Stimmenden.
Zum Direktor der Justiz und Polizei:
Herr Regierungsraih Migy mit 91 Stimmen von 95

Stimmenden.
Zum Direktor der Finanzen:
Herr Regierungsraih Schärz mil 74 Stimmen von 35

Stimmenden.
Zum Direktor der Erziehung:
Herr Regierungsraih Dr. Lehmann mit 88 Stimmen

von 91 Stimmenden.
Zum Direktor des Militärs;
Herr Regierungsraih Karlen mit 85 Stimmen von 9?

Stimmenden.
Zum Direktor der öffentlichen Bauten:
Herr Regierungsrath Kilian mit 95 Stimmen von 97

Stimmenden.

Alle diese Wahlen erfolgten im ersten Wahlgange.

Die Bestellung der Abtheilungen einzelner
Direktionen, nämlich des Armenwesens, des SanilälswcsenS,
deS KirchenwescnS, der Forsten und Domänen, sowie
der Eisenbahnen und Ein sumpfungen wird, der bis
jetzt befolgten Uebung gemäß, dem RegierungSraihe überlassen.

Von 159 Stimmenden erhalten im zweiten Wahlgange:

Herr Haas
„ Blumenstein

„ Hermann
„ Ritschard

42 Stimmen.
69 „
30 „
27

Da auch dieser Wahlgang ohne definitives Resultat
geblieben ist, so wird zum dritten geschritten.

Von 156 Stimmenden erhalten im dritten Wahlgange:

Herr Blumcnstein
» Hermann
„ HaaS

80 Stimmen.
43 „
33

Erwählt ist somit Herr Gerichtspräsident Rudolf
Blumenstein »r Ridau.

Hierauf werden in der verfassungsmäßigen Reihenfolge
die Direktionen deS Regierungsrathes bestellt, wie
folgt :

ES werden nach Antrag deS RegicrungSratheS erwählt:

T«gdlalt des Großen Rathes tLZS.

Gesetzesentwurf

über

die ökonomischen Verhältnisse der öffentlichen
Primärschulen.

(Erste Berathung

Die Erziehungsdirektion erstattete darüber an den

Regierungsrath folgenden

Bericht:

Herr Präsident!
Meine Herren!

Die vollständige Reform deS PrimarschulwcsenS im Kanton
Bern, namentlich aber die Verbesserung der ökonomischen Lage
der Lehrer, ist eine für die Gestaltung und die Leistungen der
Volksschule so wichtige, und übcrdieß seil vielen Jahren schon
für so dringend nothwendig erachtete und sehnlichst erwartete
Maßregel, daß die Erziehungsdircktion es sich zur Pflicht macht,
Ihnen mit der gegenwärtigen Vorlage deS Gesetzesentwurfes
einerseits die Gründe der Vielen so auffallend erscheinenden
Verspätung derselben anzugeben, und anderseits zum Verständniß
deS Entwurfes selbst, wenigstens seiner Hauplbestimmungen
und deren Konsequenzen, die nothwendigen erläuternden Notizen
mitzutheilen.

Nachdem im Jahre 1856 die Gesetze über die Organisation
deS Schulwesens, sowie über die Sekundär - und KantonS-
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schulen erlassen und später die in denselben vorgesehenen
reglementarischen Bestimmungen von kompetenter Behörde aufgestellt
und in Wirksamkeit gesetzt worden waren, bedarf es nun noch

zur Vollendung der Reform dcS gesammien öffentlichen
Schulwesens des KanlonS Bern der auf die Primärschulen bezüglichen
besondern Bestimmungen, soweit dieselben nicht im Organisa-
lionsgcsetz enthalten sind. ES sind dieß namentlich erstens

diejenigen über die ökonomischen Verhältnisse, sodann diejenigen
über die Handhabung des Schulbesuches, über die Schulzeit,
die Ferien, die Prüfungen, und endlich diejenigen über die

Bildung, die Anstellung, die Rechte und Pflichten der Lehrer,
deren Entlassung u. s. w.

Die ErziehungSbirektion hätte zwar sehr gewünscht, das
in ihrem gedruckten Berichte vom November 1855 gegebene

Versprechen halten zu können, dahin lautend! „Ihnen sofort
die auf die Primärschulen bezüglichen Vorlagen, vorzüglich
diejenige über Verbesserung der ökonoimschen Verhältnisse der

Schulen und der Lehrer zu machen." Allein, abgesehen noch

von den sehr bedeutenden Arbeiten, welche die in Folge der

neuen Gesetze erforderlichen Vollztehungsverorbnungcn und
Maßregeln aller Art dringend erheischten, und die nebst den

sonstigen laufenden Geschäften einzig schon die volle Zeit und

Thätigkeit des Erziehungedirektors in Anspruch nahmen, machten
unüberwindliche Schwierigkellen anderer Art eS demselben

geradezu unmöglich, sein Besprechen zu erfüllen.
Eine alle Verhältnisse der Primärschulen aufklärende

Statistik und das erste Projektgesetz wären freilich zur sofortigen
Behandlung vorbereitet gewesen. Es war jedoch damals die

Zeit des Großen Rathes von den auf die brennende Frage des

Armen- und Niederlassungswesens bezüglichen Arbeiten so sehr
in Anspruch genommen, daß es für diese schon außerordentlicher
Sitzungen und ungewöhnlicher Anstrengungen bedürfte, um
dieselben während der jüngsthin abgelaufenen Verwaltungsperiode

noch zu vollenden. Zudem war die allgemeine
Aufmerksamkeit in solchem Grade ausschließlich auf die erwähnten
Berathungen hingelenkt, waren vielseitige bedeutende Interessen
der Plivaten, der Gemeinden und des Staates so sehr in Frage
gestellt, daß auch schon die Klugheit zu gebieten schien, die

nunmehr vorliegende, die Gemeinden wie den Staat zu neuen
namhaften Opfern veranlassende Frage zu snSpendiren, und
dieselbe zu einer geeigneteren Zeit den obern Behörden zur
Behandlung vorzulegen.

Der Erziehungsdirektion erschien diese Verschiebung so

nothwendig, ja tm Interesse der Lehrer selbst liegend, daß sie

sich unbedenklich dazu entschloß, ungeachtet der Obiosität der
Maßregel in den Augen der Lehrer, so wie der sicher
vorauszusehenden, von daher entspringenden Anfeindung, welche denn
auch rn der Folge der Erziehungsdirektion im Uebermaß zu
Theil geworben ist Männer, denen die lebhafteste Theilnahme
an der gedrückten Lage der Lehrer nicht abgesprochen werben
darf; Männer, die bis auf diese Stunde mit Recht sich der
ungetdeilten Achtung und Gewogenheit nicht nur der gesammten
Lehrerschaft, sondern auch deren Wortführer erfreuen, erklärten
nch jedoch unbedingt mit der. einstweiligen Verschiebung
einverstanden.

Um aber sobald als möglich in der gegenwärtigen neuen
VcrwaltungSperiodc daö Versäumte nachholen zu können, wurde
schon im Laufe Dezembers deS vorigen Jahres das Gutachten
der Vorsteherschafl der Schulsynode über das Projekt, betreffend
die ökonomischen Verhältnisse der öffentlichen Primärschulen
verlangt, und zu diesem Zwecke dasselbe nach Vorschrift des
Z 7 des Svnodalgcsetzes behufs Vorberaihung in den KreiS-
syuoden sämmtlichen Lehrern mitgetheilt. Die Vorsteherschaft
bezeichnete daraufhin dc» Kreissynoden eine Frist biö zum 1.
Januar des lausenden JahreS zur Einreichung von allfälligen
sachbczüglichen Bemerkungen und berieth sodann auf Grundlage

der Letztem das Projekt der Erziehungsdirektion am 19.
Juni abbin. Das Gutachten der Vorsteherschafl kam der Er-
"cbungSdirekrion erst am 17. Juli zu.

Die Behörden beschränkten sich aber nicht nur darauf, die
Nachtheile der verspäteten Vorlage des Gesetzesenlwurfcs durch
vorbereitende Anordnungen aller Art möglichst gut zu machen,
sondern es wurde üvervieß kein Anlaß versäumt, um die
Gemeinden zur Aufbesserung der ökonomischen Lage ihrer Lehrer
zu veranlassen. Auch von Seile des Staates geschah Letzteres,
indem der Große Rath auf den Antrag der Eiziehungödireklion
und des RegierungsralheS' den Kredit für Verbesserung der
Lehrergehalle in ärmeren Gemeinden, — welcher nach § 89 deS

Piimarlchulgesetzes nnv nach s 7 des Dekretes vom 28. Feb.
1837 ausgesetzt werden kann, aber erst im Jahr 1854 zum
ersten Mal, und seither alljährlich, ausgerichtet worden war,
— pro 1858 von Fr. 5900 aus Fr. 10,000 erhöhte. ES
wurden von dieser Summe im Laufe dcS Monats November
275 Lehrer nur außelvidentlichen Gehaltszulagen bedacht, und
zwar in folgender Welse:

2 Lehrer mit je 15 Fr.
37 „ A „ 20 „6 „ „ „ 25 „^ » v 30 „93 „ „ „ 40 5
39 „ z „ 50 „

o » „ 00 „Es ist der ErziehungSbirektion sehr angenehm, von diesen
allseitigen Bemühungen Kenntniß geben zu können. Im
Bewußtsein, auch ihrerseits nach Kränen das Mögliche gethan
zu haben, gereicht ihr jeneS Resultat zum Trost für ore Angriffe,
welche sie von vielen Seiren erfahren mußte. Der berichterstattende

Erziehungsbtrcklor will es nicht verhehlen, daß er stolz
daraus ist, hervorheben zu können, daß unier seiner Verwaltung
— (Dank hauptsachlich dem neuen Institute der Schulinspek-
lorale) — und zwar noch vor Erlassuug eines neuen Gesetzes,
der Betrag des GehaiicS der Lehrer, bis zum 1. November
letzthin berechnet, um Fr. 57,215. 20 Ct. verbessert werden
konnte, — eine Summe, welche belnahe diejenige erreicht, um
welche »ach seinem ersten Projekte die Ausgaben vermehrt
worden wären.

Nichts war mehr geeignet als dieses Ergebniß, ihn in
der Ueberzeugung zu bestärken, daß im Verzug nicht nur kein
Nachtheil, sondern eher ein Vortheil lag, und baß nunmehr
der rechte Zeitpunkt gekommen set, wo ein anständiges Besoi-
dungöuünlmum nebst Zugaben gesetzlich eingeführt werden könne.

In den meisten und bedeutendsten Gemeinden gibt sich ein
wahrhast rühmliches Bestreben kunv, das freilich vorbereitet
und iialurnvthwendig herbeigeführt war nicht allein durch die
Noth vteler L.hrer, sondern ebenso sehr durch den fühlbaren
Mangel an tüchtigen Lehrern. Manche Ge neinbeu ließen sich
sehr empfindliche Opfer nicht gereuen, um damit tüchtige Lehrer
zu fesseln oder anzuziehen, und nicht nur mit „Lückenbüßern"
verlieb nehmen zu müssen; andere schämlen sich ihrer sruchr-
loscn, alljährlich wiederholten Schulausschreibungen und lhaten
das Mögliche, um patentirle Lehrer für ihre Schulen zu
gewinnen. Ein edler Wetteifer entstand und griff »m sich in
vielen Gemeinden, um begründeten Ansprüchen möglichst Rechnung

zu tragen; in andern, weiche brö dahin noch zurückgeblieben

sind, entwickelt sich nachgerade eine Disposition, welche
an der glücklichen Ausführung des neuen Gesetzes nicht zweifeln
läßt.

Wenn eê nun bereits möglich gewesen, ohne neue gesetzliche
Vorschriften so bedeutende GehallSverbesserungen, wie folgende
Uebersicht nachweist, zu erlangen, so ist mit Gewißheit
anzunehmen, daß die Opfer, welche das Projekt erheischt, zwar
nicht ganz leicht, aber sicherlich mit gutem Willen werden
übernommen werden, z Siehe Beilage Nr 1.)

Nachdem das Gutachten der Vorsteherschaft der Lehrersynode
der ErziehungSbirektion eingereicht worden war (Beilage 2),
bestrebte sich Letztere, den darin gestellten Anträgen nach
Möglichkeit Rechnung zu tragen. In wie weit dieses geschehen ist,
wird auö der Vergleichung des genannten Gutachtens (daö zu
diesem Zwecke dem vorliegenden Bericht beigedruckt ist) mit dem



Projekte leicht entnommen werden können. Warum das Ge-
setzeSprojckl nicht schon in der eisten Hälfte der abgelaufenen
Verwaltungspeliode Ihnen vorgelegt wurde, darüber ist bereits
s. Z. ber ber Porlage bes Organlsallonsgesetzes Auskunft
gegeben woiden.

Um ein bie ökonomischen Verhältnisse ordnendes Gesetz zu
bearbeiten und den Veryallnisseii des Landes möglichst
anzupassen, dasselbe in seinen verschiedenen Bestimmungen gründlich
zu beleuchten, zu mollvllen, und die Tragweile der letziern für
die dabei zu belheiligenden Familien und Gemeinden sowie für
den Staar nachzuweisen, war das im Archiv der Erztehungö-
direklion vorhandene, verfügbare Material schlechterdings
ungenügend und unzulänglich. ES mutzte demnach das ei forderliche

Material theils ergänzt, theils erst noch größtenthetls neu
herbeigeschafft werden. Zu dem Ende wurde den damals
sunklionlrenben Echulkommissären eine Menge aus daS

Rechnungswesen der Schulbezirke und namentlich der Lehreibesvl-

dungen bezügliebe Krage» zur Beaniwvrlung vorgelegt, und
den Schultommisstviien, wie auch den Lehrern, Weisung ei theilt,
den Beauftragten bei jener Arbeit Hand zu bieten.

Auf Grundlage der von daher eingelangten Berichte und
Tabellen wurde sodann vom vamalissen Seminarlehrcr und
nunmehrigen Herrn Schulinspekior Egger eine sehr umfaffenbe,
werihvolle Statistik der Primärschulen nach den Schulkieisen,
Gemeinden, Amtsbezirken und Landestheilen bearbeitet, und im
Kernern nach derselben die finanziellen Konsequenzen der

Bestimmungen VeS ProjeklgesetzeS in Bezug aus Kamillen, Schulkreise,

Gemeinden, Amtsbezirke und Landesiheile berechnet.
Aus dem hieraus entstandenen Gesammtbilve unserer

Schulzustände soll im Folgenden Dasjenige herausgehoben
werden, was auf die verschiedenen Bestimmungen deS Projektes
Bezug hat. Dadurch werden Sie, Tit., in Stand gesetzt sein,
mit Leichtigkeit selbst die finanziellen Folgen berechnen zu können,
welche aus den Bestimmungen, die Ihnen vorgeschlagen werden,
hervorgehen.

Nach diesem etwas langen einleitenden Vorwort gehen
wir zur einläßlichen Behandlung der vorliegenden Ausgabe
selbst über.

Bet Anlaß der Vorlage des Organisalionsgesctzes wurden
im Bericht der unterzeichneten Direktion an den Großen Raih
als vouviegende Ucbâstande im bernischen Schulwesen
hervorgehoben:

1) der Mangel einer rationellen Organisation des Schulwesens,
einer gehörigen Gliederung, Uebereinstimmung und eines

einheitlichen Ineinandergreifens der össeniltchen Bildungs-
anstallen;

2) die mangelhafte Beaufsichtigung und Leitung derselben;
3) der Mangel an genauen Bestimmungen über die

Handhabung deS Schulbesuches in Primärschulen, und
4) die Ueberfüllung der Primärschulen. Ganz besonders aber

wurde
5) als „Hauptübelstand" bezeichnet: „die durchschnittlich sehr

armseligen ökonomischen Verhältnisse der Primailehrer,"
welchem Uebelstand abgeholfen werden müsse, wenn der

Erfolg aller sonstige» Bemühungen zur Hebung des Pri-
marschulwesens ein sicherer und erwünschter sein soll. —
Es darf angenommen werden, dap durch Eilastung und

Vollziehung des OrganisativnSgcsetzeS den Art. 1, 2 und 4

Rechnung getragen worden sei.

Was den Art 3 anbelangt, so wird dieser Punkt, nebst

andern ähnlichen, im letzten Theil deS PrimarfchulgesetzeS seine

Erledigung finden. ES werden nämlich in diesen Theil alle
diejenigen Verhältnisse ausgenommen werden, zu deren Regllrung
vor Allem aus die Erfahrungen » welche die Schulinspeltoren
während zwei bis drei Jahren ihrer Amtsführung machten,

gewärtig! und iiothwcudlgeiwelse in Betracht gezogen werden
müssen.

Der Art. 5 hingegen kaun als Hauptgegcnstand des nun
in Frage liegenden Entwurfes angesehen werden. Zugleich soll

jedoch derselbe den angemessenen Unterhalt der Primärschulen
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überhaupt, und zu besserer Erreichung dieser Zwecke, die Bildung
und Aeufnung der Sckulgüicr sichern.

Einer Meilern Begründung der Nothwendigkeit und Dringlichkeit

der Vorlage eines solchen, namentlich das Besoldungswesen

der Lehrer ordnenden Gesetzes, enthält sich die Erziehungsdirektion

vorläufig, indem sie dem Organ der Lehrerschaft, der
Synode selbst, so wie auch, in Betracht der Eigenthümlichkeit
der jurassischen Verhältnisse, der Association clos instituteur»
clu äura bernois das Wort lassen will.

Aus diesem Grunde ist dem Bericht
1) die Adresse der jurassischen Lehrerschaft an die ErziehungS«

direkiion vom 22. Juni 1837, und
2) die ehrerbietige Vorstellung der Synode an den Großen

Raih vom 26. Au.,ust 1857
beigedlucki worden. (Liehe Beilagen 3 und 4.)

Zu leichlerer Orientirung in denjenigen Verhältnissen der
Schulen, auf welche sich das Projekt bezieht, und zu besserer

Würdigung der Bestimmungen desselben, folgen nun die
Mittheilungen aus der vor zwei Jahren bearbeiteten Schulstatisttk
deS Kantons Bern, wobei jedoch darauf aufmerksam gemacht
wird, baß seither bereits manche Verhältnisse sich verändert
haben. Wir schicken zuerst einige Ergebnisse der Statistik über
Zahl der Schulen und der Schüler voraus, und weroen alsdann
die weitern Angaben, nach den bezüglichen Abschnitten deS

Projektes selbst eingetheilt, folgen lassen.

Allgemeines.

Im Jahre 1856 zählte der Kanton Bern, in 256
Kirchgemeinden und 524 Eiiiwohnergemeinden, bei einer Bevölkerung
von 453.366 Seelen (Volkszählung von 1856) in 769 Schulkreisen

1276 Primaischulen mit 88,4l8 schulpflichtigen Kindern,
welche von 125 Kirchgcmeinde- und von 416 Schulkreiskom-
missionen überwacht wurden. Durchschnittlich kommt also auf
je 359 Seelen der. Gesammibcvölkcrung eine Schule, und auf
etwas mehr alS 5 Seelen ein Schulkind. Am meisten Primärschulen

hat der Amtsbezirk Bern, nämlich 91, am wenigsten
der Amtsbezirk Biel, nämlich nur ll. Der Amisbezirk Bern
zählt unter Andern» auch wegen der vielen höher» Schulen
557 Seelen auf eine Primärschule, der Amtsbezirk Münster
dagegen nur 222. Im Amtsbezirk Biel kommt, hauptsächlich
aus gleichen Gründen wie im Ämtsbezilk Bern, je eine Schule
aus 468 Seelen, im ÄmlSbeziik Signau dagegen eine auf 421,
uilb ln Jnterlaken eine auf 338 Seelen.

Hinsichtlich der Kmberzuhl in den einzelnen Schulen
ergeben sich folgende Resultate: Der Kanton Bern zählt
durchschnittlich 69 Kinder auf je eine Schule. DaS Emmenthal und
daS Mittelland haben die größten Schulen, der Jura und daS
Seeland die kleinsten. Der Amtsbezirk Signau zählt
durchschnittlich 96 Kinder auf eine Schule, der Amtsbezirk Dels-
bcrg nur 33. Im Ganzen gibt eS 298 Schulen mit weniger
als 56 Kindern, 488 mir 56 bis 75, 328 mit 76 bis 166,
136 mit 166 bis 125, 25 mit 125 bis 156 und 7 mit über
156 Kindern.

Nach Schulstufen unterschieden gibt eS 539 gemischte, 431
zweithctlige, 177 dreuheilige, 89 viertheilige und 46 mehr-
«heilige Schulen. Am meisten gemischte Schulen haben der
Jura und das Oberland; der Jura 182, »veil er nach
Geschlechtern trcnn.l Der Oberaargau dagegen zählt nur 34
gemischte Schulen.

Hinsichtlich der Schultrcnnung nach Geschlechtern zählt
der Kanton 1677 Schulen mit Knaben und Mädchen, 99
Knabenschulen und 166 Mädchenschulen, welch' letztere meist dem

Jura angehören.
Htnsschllich der Konfessionen sind zu unterscheiden 1165

reformirte und 171 katholische «schulen; der Jura hat nebst

diesen letzter» noch 81 reformirte Schulen.
Hinsichtlich der Sprachen sind zu unterscheiden 1636 deutsche

und 246 französische Schulen.
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Ueberhaupt zählt der Kanton Bern 1626 deulsche-refor-
mirte, 85 französischc-reformirte, 16 deutsche-katholische und
155 französische-katholische Schulen. G

Zum ersten Abschnitt.

Allgemeines über den Unterhalt der Schulen.

Die 88. 1 bis 16 mögen folgende Angaben über das
Rechnungswesen ver Schulbezirke, weil einiges Interesse bietend,
begleiien.

Die Gemeinden deS ganzen KantonS verwenden jährlich
Fr: 516,5-16 auf vie Vrimarschulen. Die ordentliche StaaiS-
zulage von Fr. 265,611. 86 unv vie außerordentliche Zulage
von Fr. 5666 ist vadei nicht inbegriffen, wohl aber alle Nutzungen

(nämlich Wohnung, Garten, Holz, Land u. s. w.) ihrem
Werthanschlage nach berechne!. Bon den Kosten der Gemeinden

kommen auf je 1 Schule durchschnittlich Fr 165, im Amtsbezirk

Evurtelary Fr, 836, im Amisbezirk Oberhasli nur Fr.
136. Von den Fr. 516.519 fallen Fr. I3l,2l3 auf allgemeine
Auslagen fur Schulholz, Lehrmittet, Unterhalt der Lokale ic.,
das Uebrige, also Fr, 335,336, wird sür die Lehrerbesoldungen
verwende!. Die meisten Auslagen der erstem Art hat wieder

Counelary, nämlich durchschnittlich Fr 226 auf je eine

Schule, am wenigsten der Amtsbezirk Oberhasle mit nur
Franken 46.

WaS die Einnahmsquellen anbelangt, aus denen die Schulen

unterhalten werden, so herrscht hiebet in den einzelnen Lan-
deStheilen eine große Verschiedenheit.

Von den Fr. 165, welche die Gemeinden des KantonS
durchschnittlich für je eine Schule jährlich verwenden, fließen
Fr. 166 aus Teilen, Fr. 114 von Zuschüssen aus den

Gemeindegütern, Fr. 96 aus dem Ertrag der Schulgüter und
Fr. 35 aus Schulgeldern.

Die Teile herrscht vor im Emmenthal, welches die Schul«
anSgaben fast einzig aus dieser EinnahmSquelle deckt; beinahe
keine Teilen bezieh! der Jura, welcher jene Schulausgaben so

ziemlich gleichmäßig aus den übrigen drei Einuahmsquellen
bestr.ilcl; die übrigen LandeSrheile schöpfen ihre Mittel aus
allen vier oben angegebenen Quellen. Das Mittelland jedoch

bezieht wenig Schulgelder, und der Oberaargau besitzt viele

Schulgüter, weniger zwar an Kapitalien, als vielmehr an
Schultand, Schulholz, Lehrerwohnungen, Gctretdelicserun-
gen u, s. w.

Von den 769 Schulkreisen und Schulbezirken deS KantonS
beziehen im Ganzen 168 Schulkrcise und Bezirke Fr. 215,861
an Tellen, die zu Schulzwecken verwendet werden, unv zwar
durchfchniitlich Rp. 66 vom Tausend des Vermögens. Die
Telle beträgt im Emmenthal durchschnittlich Rp. 63, in den
Amtsbezirken Pruntrul und Courtclary dagegen durchschnittlich
Rp. 2l7; sie steigt im Emmenihal bis zu einem Marimum
von Rp. 156, und sinkt im Oberland zu einem Minimum von
Rp. 6 herab.

Die Zuschüsse aus andern Gemeindegülern für das Schulwesen

beiragen für den ganzen Kanton Fr. 143,386. Sie
werden haupijächlich in Stadien und industriellen Ortschaften
verabreicht

Die Schulgüter, die bis jetzt nicht ganz genau auSgcmit-
tclt werden konnten und hauplsächlich dem Seeland unv dem

Oberaargau angehören, betragen im ganzen Kanton annähernd
zwei Millionen Franken an Kapitalien. Rechnet man die

Nutzungen an Schulland, Schulholz, Schullokalien :c noch
hinzu, so steigt obige Summe auf drei Millionen Franken,
welche einen Ertrag von Fr. 122,971 abwirft

Wie sehr der Kanton Bern gegenüber andern Kantonen
in der Bildung und Aeufnung von Schulgütern zurückgeblieben
ist, ergibt sich aus folgenden Angaben.

An Primarschulgütern besitzen:

Aargau Fr 3,656,315. 21
Zürich 2,866,187. -Svlo>hurn„ 1,276,713. —

Wenn im Allgemeinen angenommen wird, die Schulgelder
seien in unserm Kanion etwas NeueS, so ist dieß sehr irrihüm«
lich; denn bereits decken ganze LandcSiheile und Amtsbezirke
ihre Schulausgaben theilweise aus Schulgeldern. Nur sind
diese nicht, wie in andern Kantonen, vom Staat obligatorisch
angeordnet, sondern wurden früher mehr der Willkür einzelner
Schulkreise überlassen. Erst in den jüngsten Zeiten wird hiezu
die Genehmigung des Regicrungsrathes eingeholt.

Der Ertrag der Schulgelder beläuft sich auf Fr. 11,556.
Sie werden in 296 Schulkreisen und Bezirken bezogen, und
zwar in 269 Schulfreisen nur von den Kindern, von jedem
durchschnittlich Rp 166; in 127 Schulkreisen von den
Haushaltungen, auch wenn sie keine Kinder in die Schule schicken,

von jeder durchschnittlich Rp. 155; in 16 Schulkreisen sogar
von Beiden zugleich. Der Betrag deS jährlichen Schulgeldes
ist sehr verschieden; er varirt zwischen Fr. 12 und Rp. 14 per
Kind. Besonders hoch bcläuft sich das Schulgeld in einigen
Amtsbezirken des Jura."

In den Kantonen Thurgau und Zürich, wo die Schulgelder

obligatorisch sind, zahlt das Kind jährlich im erster»
Fr. 3, 2 und 1, im letztern >/? biS 1 Schilling wöchentlich,
gleich Fr 3 jährlich, für Alliagsschulen. - In Zürich trägt
durchschnittlich die Familie 25 'X> an die Besoldung bei,
während 15 °/<, der Gemeinde und 36 ^ dem Staate als
Leistung ausfallen.

Zum zweiten Abschnitt

Lehrerbesoldungen. (§8. 11—26.)

Für sämmtliche >276 Schulen verwenden Staat und Gemeinden,

alle Leistungen nach ihrer gegenwärtigen Schätzung
inbegriffen, Fr. 661,717, durchschnittlich auf ein« Schule also Fr.
519. Von diesen Fr. 519 fallen auf Pie Gemeinde Fr. 299,
also nicht ganz --/z (vas Schulgeld inbegriffen). Am tiefsten
unter diesem Durchschnitt stehen die Besoldungen deS
Oberlandes, am höchsten übersteigen ihn diejenige» des OberaargaucS.
Im Amtsbezirk Sannen bezieht ein Lehrer von der Gemeinde
durchschnittlich nur Fr 136, im Amt Courlelary dagegen Fr.
6!1. In Baar zahlen die Gemeinden des Kantons den Lehrern

Fr. 296,275, also auf eine Schule durchschnittlich Fr. 228.
Der Unterschied dieses Durchschnitts von demjenigen von Fr.
299 gleich Fr. 71, ist der Werth oder vielmehr die Schätzung
der Nutzungen in Wohnung, Land und Narurallieserungen.
Fast einzig in baarem Gelbe bestehen die Besoldungen im
Emmenihal; nicht viel besser steht es in dieser Beziehung im Oberland;

selten Land haben die Lehrer im Jura; am reichlichsten
mit Zulagen in Nutzungen bedacht sind die Lehrer des
Oderaargaues und nächst ihnen diejenigen VcS SeelandeS.

Die Gesammtleistung in Land an die Lchrerbesoldungen
beträgt circa 166 Jucharten, geschätzt sür Fr. 17,155. Auf eine
Schule kommt also durchschnittlich zu Fr. 11 Land. Die
durchschnittliche Schätzung einer Jucharle beträgt Fr. 13; die
niedrigste Fr. 1, die höchste Fr. 181. Die durchschnittliche
Schätzung beträgt im Oberland Fr. 56, im Emmenthal Fr.
16, im Oberaargau Fr. 11, im Jura Fr. 39 und im Seeland

und Mittclland Fr. 33. 833 Lehrer deS Kantons haben
kein Land.

Die Gesammtleistung in Holz an die Lehrerbesoldungen
beträgt circa 1869 Klafter, geschätzt zu Fr. 22 127. Auf eine
Schule kommt demnach sür Fr. 13 Holz. Das Klafter Holz
ist durchschnittlich für Fr. 12 angeschlagen und varirt im
Anschlagpreise von Fr. 4 bis auf Fr. 16. In den verschiedenen
Landestheilen beträgt die Durchschnittsschatzung deö Klafters



gelieferten HolzeS: im Oberaargau Fr. tZ, im Seeland Fr. 14,
im Emmenthal Fr. 12, im Mmelland Fr. 11, im Oberland
Fr. 8 und im Jura Fr. 14 685 Lehrer haben kein Holz.

Sämmliiche den Lehrern zur Benutzung angewiesenen
Wohnungen und Gärien sind geschätzt für Fr. 51,194, was
auf die Schule Fr. 49 dringt. - Die Anschlagspreise der

Wohnungen stehen zwischen Fr. 5 und Fr. 326. Der
durchschnittliche AnschlagsprciS beträgt im Mittelland Fr. 61, im
Oberland Fr. 23. 349 Lehrer, hauptsächlich deS Emmenthals
und deS Oberlandes, haben keine Wohnungen; zu 369
Lehrerwohnungen gehören keine Gälten und 493 Schulhäuser find
ohne Scheuerwcik.

Für kirchliche Funktionen beziehen sämmtliche Lehrer deS

Kantons Fr. 8642. ein Lehrer also Fr. 7.

Gratifikationen find >m Ganzen an Lehrer verabfolgt worden

Fr. 4398, durchschnittlich also einem Lehrer Fr. 4.
Die Lehrerbesoldungen von Seile der Gemeinde gruppiren

sich hinsichtlich ihrer Größe folgendermaßen:
19 stehen unier Fr. 199

169 zwischen „ 199 und Fr. 159

186 „ „ » 159 „ „ 299
259 „ » „ 299 „ „ 259
294 A » » 259 „ „ 399
112 „ „ » 399 „ „ 359
112 „ „ ,/ 359 „ » 499
191 y „ „ 499 „ „ 599

56 „ „ „ 599 „ „ 699
67 „ über „ 699.

Die höchste Besoldung gibt Sonvillier mit Fr. 1349

(nunmehr St. Immer mir Fr. 1789, und einer schönen

Wohnung), die niedrigste Achseten im Amtsbezirk Fruligen
mit Fr. 42 (nunmehr Slein im Amtsbezirk Oberhasle mit
Fr. 44. 19).

Ans dieser Uebersicht ergibt sich nun, daß über 999 Lehrer
mit Sraaiszulage und Nutzungen weniger als Fr. 699 Besoldung

beziehend)
Diese Thalsache allein ist Beweis genug für die

Nothwendigkeit und Dringlichkeit einer Berbessrrung unserer Pri-
marlehrerbesoldungen. Und vergleichen wir den Durchschnitt
unserer Lebrervesoldungen mit denjenigen der im Volksschul-
wesen fortgeschrittenen Kantone, so muß man gestehen, daß

Bern vielen nachsteht.
So zahli Aargau im Durchschnitt, allfällige Nutzungen

inbegriffen, Fr 553, Baselland, ebenfalls Nutzungen inbegns-
fen. Fr. 621. 95 (höchste Besoldung alle Fr. 5tt8 49 oder

neue Fr. 839 29, niedrigste alte Fr. 396. 49 ober neue Franken

437. 61), Thurgau AUeS in Allem in Baar Fr. 499.
Bevor nun zu den Vorschlägen deS Entwurfs selbst

übergegangen wird, soll zur bessern Beleuchtung der

vorliegenden Frage noch ein flüchtiger Blick aus die historische
Entwicklung der ökonomischen Verhältnisse der Pnmarlehrer
geworfen werden.

Vor den Drcißigerjahren waren die Besoldungen der Lehrer

sehr gering und standen etwa zwischen 19 und 199 Kronen.

Nur wenige reichere, meistens städtische Ortschaften gien-
gen darüber hinaus. Die Besoldungen entsprachen übrigens
auch ganz den damaligen Leistungen; denn gewöhnlich ward
nur im Winter Schule gehalten und für das Wenige, waS
geleistet wurde, war der Lehrer, der in der Regel nur auf einer

sehr niedrigen Bildungsstufe stund und auf sehr einfache, wenig

kostspielige Weise auf dieselbe gelangte, mehr als bezahlt

genug; ja er kam verhältnißmäßig weit besser aus, als die

*) Seit der Berechnung dteflr Verhältnisse im Herbst isss
haben steh dieselben zwar etwas geändert, indem seit jener Zeit die
Besoldungen im Ganzen um Kr ZS,-il!>. «2 «rböht wurden und der
Staat jährlich eine Summe von Kr. so o für Gehaltszulagen mehr
auswarf; auf die Hauptverhältnisse jedoch hak dieß nur geringen
Einfluß.
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Lehrer der gegenwärtigen Zeit, indem er nebenbei etwa ein
Handwerk, oder Landwirthschaft treiben konnte, oder auch im
Gemeindewesen thätig war, und so ein ehrliches Auskommen

fand.
In den Dreißigerjahren forderte das neue Schulgesetz, daß

mit Ausnahme von acht Wochen Ferien das ganze Jahr
hindurch Schule gehalten werde, daß sich also der Lehrer der
Schule vollständig widme, und daß er auf seine Ausbildung
die gehörige Sorgfalt verwende. Der Staat versprach dann
als Aequivalent für diese strengen Forderungen die Staais-
zulage, gab aber dadurch mit der einen Hand vielleicht nicht,
was er mit der andern forderte. Der Lehrer war von nun an
für seinen Unterhalt ausschließlich auf seine unter solchen
Umständen zu kärgliche Besoldung angewiesen, und die bisherigen
Erwerbsquellen und Nebeneinkünsle fielen zum größten Theil
weg. Dieses Verhältniß hätte damals leicht, und auf eine für
alle Zukunft fortwirkende Weise ausgeglichen werden können,
wenn gesetzlich ein gewisses Minimum der Besoldung festgc«
stellt, die Ausrichtung der Staaiszulage an gewisse Bedingungen

geknüpft, und wenn nameniltch die nöthigen Vorkehren zur
Bildung und Aeusnung von Schälgütern getroffen worden
wären. Das wäre zu jenen Zelten um so leich er gewesen,
als sich im ganzen Kanion überall eine sehr günstige Stimmung

zu Hebung der Schule und zur Förderung der Jugendbildung

kuno gab; während später durch den Druck'der Zelten,
durch tue Ungunst der Verhältnisse und durch die vielen
materiellen Unterliehmungen, die alle verfügbaren Kräfte in
Anspruch nahmen, eine fast rückgängige Bewegung und eine theilweise

ungünstige Sllinmung gegen die Schule sich zeigten.
Während also in jener Periode deS geistigen Aufschwungs die
Kanione Zürich, Thurgau, Baselland und andere, durch
vorsorgliche Maßregeln jeder Art, die Schule auf einen für alle
Zukunft gesicherten Grund und Boden zu stellen wußten, wurde
im Kanton Bern unterlassen, die finanzielle» Kräsle des Staates

mit denjenigen der Gemeinde und Familie, als den drei
natürlichen Trägern der Schule, zu vereinigen und zu
verbinden.

Die frühern Unterlassungssünden hatten die spätern
Behörden schwer zu büßen, indem sie noihgebrungen in viel schwierigern

Zeiten Das versuchen und ausführen sollten, was früher
so leicht geschehen wäre.

Jnvejsen, wenn auch bei Einführung deS Schulgesetzes
vom Jahre 1835 versäumt wurde, den Levrer äußerlich so zu
stellen, daß er mit Freuden dem schönen Werke der Jugend«
bildung hätte obliegen können, mochte er doch aus mehreren
Gründen, wenigstens für die nächste Folgezeit, diesen Mangel
noch nicht so ttcf empfinden. Denn cinesthetls waren die Zeiten

noch so ganz leidlich, so daß er sich seine Bedürfnisse leicht
verschaffen konnte; zudem herrschte damals mehr noch als später

die löbliche Sitte, die dem Lehrer von Gemeinde und
Privaten Manches neben seiner Besoldung zufließen ließ; dann
war anverniheils mancher Lehrer ohne große Unkosten, etwa
mit Hülfe von Bildungskursen, zu seinem Patente gelangt,
und mochte sich so noch gegenüber andern Berufsartcn, in
denen die Meisterschaft well schwerer zu erlangen ist, im Vortheil

befinden, und zwar um so mehr, als ihm nicht gleich
Anfangs mit der vollen Strenge der Gesetze jede NebenerwerbS-
quelle abgeschnitten wurde; endlich — und das ist für die
gcgenwärltge Lage wohl zu beachten — strömten damals
Söhne aus der hablicheren Mittelklasse dem Lehrerstande zu,
die also außer der Besoldung noch über eigene Mittel verfügen
konnten.

Alles dieses hat sich seither geändert, wesentlich geändert,
und die damals erträgliche Lage des LehrcrstaudeS ist bereits
seit mehreren Jahren eine ganz andere geworden. Auf bessere

Zeiten folgten nach einander, von der Mitte der Vierzigerjahre
an, Krieg, Erbäpfclnoth, Theuruug, polirische Wirren, bedeutende

Zunahme der Bevölkerung, und als Folge alles dessen
das drohende Gespenst der Armennoth. Schwer lasteten die

Folgen hievon auf Schule und Lchrerstand, indem einerseits
118
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unter dem Druck der äußern Verhältnisse die Theilnahme dcS

Volkes für die Schule und die-Träger derselben immer mehr
erkaltete, und undersells der Lehrer selbst aus elner eiiräglichen
je länger je mehr in eine armselige, bedürftige und bcdauerns-

werthe Lage gerielh. Denn während die Bewldunge» der
bereits bestehenden Schulen sich gleich blieben, rertheuerten sich

die ersten Lebensbedürfnisse von Jahr zu Jahr altmälig
wenigstens um '/z, oder, was aus dasselbe herauskömml, der

nunmehrige Realwenh von Fr. 666 Besoldung sank altmälig auf
den von Fr. 466 der frühern bessern Heil herab. Noch mehr:
infolge der starken Bevölkerungszunahme rnußien überall eine

große Zahl neuer Schulen errichtet werben, wobei dann häufig
ine Oberlchrcrstclle diese oder jene Genüsse der neuen Uuler-
lehrerstelle abzulre>en Halle. DaS geschah meist mu Umgehung
der Behörden, aber mit Einwilligung des betreffenden Lehrers,
indem derselbe oft nicht anders als durch finauzielle Einbuße
der Körper und Geist gleich,eilig erdrückenden Last der allzu
großen Schule los werden konnte. Der Unverstand pflegte
dieses erst noch damir zu beschönigen, baß er vorgab, dem

Lehrer sei ja nun auch um so viel besser.

Noch schlimmer für den Lehrerstand, und namentlich für
die jüngern Lehrer war der Umstand, daß jene große Zahl von
neu errichtelen Lehrerstellcn als Unterlehrerstellcn sehr spärlich
bedacht wurden. Mau belrachlcle dieselben als Auffallen der

absoluten Nothwendigkeit und wies ihnen nicht mehr Besoldung
zu, als durchaus nothwendig war, um sie nvihvürflig besehen

zu könne». Gewöhntich stund eine solche von' der Gemeinde
angewiesene Besoldung zwischen Fr U1t> und Fr. 260, und so

erhielten die schlechter besoldeten Stellen gegenüber den andern
ein ausfallendes Uebergcwichr Die bessern Stellen waren sehr

gesucht, und wurden bet soristeigender Konkurrenz immer
gesuchter; schlechtere Stellen gab cö in Menge, und der angehende
Lehrer erblickte in denselben eine magere und troülose Zukunft
und wenig Hoffnung zu einem billigen Avancement. Aus diese

Weise ist es erklärlich, daß je länger je mehr nur junge Leute
auS den ärmlichsten Verhältnissen, in der Negel ohne jede
Erziehung von Hause aus, und ohne die nöthige Schulbildung, —
auS purer Noth, weil sie sonst nichts Anderes anzufangen
wußten, sich zum Lehrerstand hindrängten.

Vergebens wurden schon früher wiederholt ehrcnwerthe
Versuche gemacht, die Schule, und namentlich auch rue äußere
Lage der Lehrer mit den sehr veränderten Zeuverhältnissen
wieder einigermaßen auszugleichen; die polnischen Leidenschaften
ließen eine solche Besserung nicht auskommen. Gegenwärtig
ist der günstige Moment zum Handeln endlich wirklich da: die

Vernünftigen und Billigen aller Panheie» werden sich zur
Besserstellung der Schule und ihrer Lehrer willig die Hände
reichen; die Gemeinden sehen ein, daß endlich geholten werden
muß, ja viele find dem Gesetz auf rühmliche Weise vorangeeilt,
indem sie ihre Lehrerbcsvldungcn bereits bedeutend erhöht haben.

Daß die bessere Regltrung der ökonomischen Verhältnisse
der Primärschule nothwendig und dringlich sei, wird wohl
Niemand mehr in Abrede stellen, der eS mit Schule und
Volksbildung gut meint. Kann aber da geholfen werden, so

ist der wundeste Fleck unseres bisherigen Schulwesens geheilt;
dann wird der Lehrer mit neuem Muth und neuer Begeisterung
daS schwierige Werk des Unterrichts und der Bildung unserer
Jugend an die Hand nehmen; dann werden sich nicht fast
ausschließlich verwahrloste junge Leute auS den untersten
Schichten der Bevölkerung nach den Seminarien hindrängen,
wie dieß in den letzten Jahren in so auffallender Weise bemerkt
werden mußte; sondern bei einiger Aussicht auf ein ehrliches,
anständiges, wenn auch bescheidenes Auskommen, wird sich der
Lchrerstand, was sehr zu wünschen ist, auch aus dem Mittelstände,

aus den hablichercn Familien rckrutireir, wovon die

wohlthätigen Folgen, wenn auch nicht plötzlich, doch bald sich

zeigen müßten; dann wird endlich die Schule nicht mehr Gefahr
laufen, daß viele der tüchtigsten Lehrer sich nach anderem Be-
rufsvcrdienst umzusehen gezwungen sind, sondern dieselben
«erden selbst dann, wenn auch in ökonomischer Beziehung in

andern Stellungen etwas mehr zu gewinnen wäre, mit Treue
und Aufopferung fortfahren, ihre ganze Kraft ferner dem Lehramt«!

zu widmen.
Zu den wichtigsten Konsequenzen in Betreff der

Besoldungsverhältnisse führt der 8 1l des neuen Entwurfs, in
welchem nach Vorgang der meisten im Schulwesen gut bestellten
Kantone ein Minimum der Besoldungen festgestellt wird. Ueber
das Mehr oder Weniger können hiebet die Ansichten wohl sehr
aus einander gehen; jedenfalls ist zu hoffen, daß sich die meisten
Gemeinden werden angelegen sein lassen, nicht beim Minimum
stehen «u bleiben, das nur für die absoluten Bedürfnisse der
Lehrer berechnet ist. Tüchtige, pflichtgctrcue Lehrer verdienen
unzweifelhaft mehr; daher steht zu erwarten. baß mit der
steigenden Anerkennung des Werthes guter VolkSschullehrer auch
deren finanzielle Stellung immer mehr sich bessern werde.

Um die vorgeschlagenen Minima zu würdigen, wird eS

zweckmäßig sein, vorerst zu untersuchen, was andere Kantone
und fremde Staaten in dieser Beziehung leisten, und welche
Minima frühere Schulgesetz-Projekte für den Kanton Bern
verlangt haben.

Das zürcherische Besoldunsminimum beträgt seit 1856
Fr. 5l4. 28, nebst Wohnung, 2 Klafter Brennholz und
Juchart Pflanzland.

Aargau. Das Minimum eines PrimarlehrcrS beträgt
nach dem Gesetz von t835:

s. bei weniger als 56 Kindern Fr. 256 a. W. — Fr. 357. 14.
Ebensoviel für den Lehrer einer uniern oder mittlern Klasse;

6. bei mehr als 56 Kindern Fr. 366 a. W. — Fr. 428. 57.
Ebensoviel für den Oberlehrer. Da wo es ohne
Gemeindesteuern möglich ist, soll die Besoldung altmälig auf
Fr. 466 a. W. — Fr. 571 43 gebracht werden. DaS
Gesetz von 1855 bestimmt für jeden definitiv angestellten
Lehrer, dessen Besoldung Fr. 666 nicht erreicht, eine jähr,
liche SiaatSzulage von 56 Fr., nebstvem von Seite der
Gemeinde entweder eine Juchart Pflanzland, oder ein
Aequivalent von Fr 56.
Demnach gelten im Aargau drei Minima:

s. Fr. 357. 14 -s- 160 Fr. — Fr. 457. 14.
b. „ 428. 57 -ss 166 „ - „ 528. 57.
«-. „ 571. 43 -ch 166 „ „ d7l. 43.

In diesen Minima scheinen aber Wohnung, Garten,
Pflanzland und polz inbegriffen zu sein.

Nach dem Jahresbericht von 1855/56 betrug die höchste
Besoldung auf dem Lande Fr. 683, in Städten Fr. 1853,
durchschnittlich Fr. 553.

Thurgau. Die Gemeinden und der Staat leisten zusammen
nach dem Gesetz von 1853:

s. ein Minimum von Fr. 320;
6. dazu kommt das Schulgeld von 1 bis 3 Fr., je nachdem

das Kind die Schule das ganze Jahr, oder nur im Sommer
oder im Winter besucht;

c. auch erhält jeder Lehrer Wohnung und Juchart Pflanzland.

Waadt. Nach dem Dekret vom 2. Dezember 1857 beträgt
daS fire Besoldungsminimum eineS definitiven Lehrers Fr. 566,
einer Lehrerin oder eines provisorischen Lehrers Fr. 366.

Ueberdieß hat jede Gemeinde dem Lehrer eine Zulage von
Fr. 3 per Schüler zu machen, und Wohnung nebst Garten
und Pflanzland zu leisten. DaS Holz wird jedoch nur für
den Schulofen bestimmt.

Freiburg. Nach dem Gesetz von 1843 beträgt daS
Minimum Fr. 466 a. W. ^ Fr. 571. 43 für einen definitiv
angestellten Lehrer, und Fr. 366 a. W — Fr 428. 57 für
eine Lehrerin oder einen provisorischen Lehrer. Die Erziehungsdirektion

kann eine Erhöhung bis auf 1666 Fr. verlangen;
überdieß Wohnung, s/j Juchart Pflanzland und 2 Klafter Holz.

In letzter Zeit sollen die Besoldungöverhältnisse folgendermaßen

verändert worden sein:
Warimum Fr. 666.
Minimum Fr. 256.



DaS Marimum erhält nur derjenige Lehrer, in dessen

Schule 2/z Kinder lesen und schreiben können.
Luzern. Nach dem Gesetz vom Jahr 1848 beträgt daS

Minimum für eine Winter- und Sommerschule Fr 256 a. W.
— Fr. 357. 14, für eine Wtnlerschule Fr 15t) a. W. —
Fr. 214. 23. für eine Sommerschule Fr. 1l)t)a W.—Fr. 142.86.
Dazu Wohnung und 2 Klafter Holz.

Nach der Schrifl über daS Erziehungswesen der Schweiz
von Gruuholzer und Mann erhält üderdieß jeder Lehrer, wenn
er in der Sommerschule mehr als 46, in der Winterschulc mehr
als 66 Schüler hat, eine verhältnißmäßige Zulage von 5-36Fr.
a. W. — Fr. 7. 14 bis Fr. 42. 86.

Solorhurn. Nach dem Gesetz von 1853 beträgt daS
Minimum

I. Für Schulamtskandidaten je nach der Zahl der Schüler
Fr. 486—536

II. Für defiiiititve Lehrer Fr. 526—576.
Dazu Wohnung, nebst Scheune und Stallung, Holz wie

für einen Burger.
Schaffhausen In einer Gesammtschule beträgt das

Minimum Fr. 646. In den untersten Klassen von mehrklassigen
Schulen Fr. 476. Wenn keine Sommerschule geHallen wird
Fr. 235, In den höhern Klaffen steigt das Minimum bis
auf 966 Fr., und ist je nach der Stufe stritt. Wohnung nebst
etwas Pflanzlaud hat nur der Oberlehrer.

Bafelstadl. Nach dem Gesetz vom Jahr 1852 beträgt die

Besoldung an Gemeindeschulen:
s. für den Oberlehrer Fr 1. 66 per Lekrstunde;
d. für den Unterlehrer Fr. 1. 56 per Lehrftunde.

Ncuenburg. Nach dem Gesey vom Jahr 1851 besteht
daselbst ein sehr komplizirtes Besoldungssystem.

Die Besoldungen der Lehrer variren nach der Serie und
der Bedeutung der Schulen. Das Gesetz stellt nämlich zwei
Serien auf, in welchen die Schulen wieder nach der Stufe
und nach dem Geschlecht der Schüler in Klassen zerfallen.

Die erste Serie enthält die permanenten Schulen, deren

Besoldungen für Lehrerinnen 666 bis 1266 Fr. und für Lehrer
Fr. 766 bis 2666 beträgt.

Baselland. Nach dem Gesetz von 1835 beträgt daS

Minimum Fr. 357. 14. Dazu Schulgeld Fr. 3 43 per
Alltagsschüler, und Fr. 1. 72 per Repeiirschüler. Uebcrdieß
freie Wohnung, 2 Jucharten Pflanzland, 2 Klafter Holz (266
Wellen scheinen für den Schulolew bestimmt zu sein). In
letzter Zeit soll eine Zulage für jeden Lehrer dazu gekommen
sein.

Großherzogthum Baden. Vier Minima für Hauptlehrer
von 175, 266, 256 und 356 Gulden, also in Fr. 371, 424,
536, 742.

Für Unterlehrer 45 Gulden nebst freier Station, oder

Gitldentschädtgung von 96 bis 156 Gulden,

45) 45)
also > bis l Gulden oder

96^ 156)

95. 46) 95. 40
Fr. bis Fr.

190. 36) 318. —

Dazu ein Schulgeld von 48 Kreuzern bis 4 Gulden per
Kind. (Fr. 1. 75 bis Fr. 8. 48.)

Nach dem Gesetzesentwurfe vom Jahr 1847 von Herrn
Erziehungsdireklor Schneider sel., sollte ein Lehrer 466 a. Fr.
— Fr. 571. 43, freie Wohnung mit Garten, und das nöthige
Brennholz erhallen. Der Entwurf vom Jahr 1849 von Herrn
Erziehungsdireklor Jmobersteg fordert ebenfalls 466 a. Fr. —
Fr. 571. 43, freie Wohnung, das nöthige Brennholz und eine

Jucharte gut gelegenes Pflanzland. Im Regierungsrath wurde
der Baarbetrag auf 456 a. Fr. — Fr. 642. 86 erhöht, aber
in der Großrathskommisston wieder auf Fr. 356 a. W —
Fr. 560 herabgesetzt.
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Der Entwurf deS Regierungsrathes vom Jahr 1851
(Redakior Herr Erziehungsdirektor Moschard) setzt als Minimum
466 n. Fr. für die ersten 8 Jahre «Schuldienst fest, 456 Fr.
für die folgenden 8 Jahre, 566 Fr. für noch weitere 8 Jahre,
und endlich 550 Fr. für die noch übrige Zeit, Wohnung und
andere Nutzungen inbegriffen

Da es bei den verschiedenen Verhältnissen unseres KantonS
ungemein schwer hält, ein Minimum festzustellen, welches
eiuestheils die ärmeren Gemeinden des Oberlandes, Millellan-
deS und EmmenthalcS nicht zu hart drückt und doch auch
andernideils für die wohlhabenden Ortschaften, namestilich deS

Oberaargaueö, des Seelandes und des Jura hinreiche, so wurden

ursprünglich drei verschiedene Minima beabsichtigt, und
sämmtliche Schulen in drei Klassen getheilt, mit Berücksichtigung
der ökonomischen Kräfte der Schulkreise, der bisherigen Besoldung,

der Schülerzahl und der schulstufe. Nebst freier Wohnung

und 3 Klarier Holz hätten die Schulen erster Klasse
466 Fr, die Schulen zweiter Klasse 566 Fr. und die Schulen
dritter Klasse Fr 666, die Staatszulage inbcgriffen, erhalten;
nur vorübergehend war für die ärmsten Gemeinden ein Minimum
von 356 Fr. vorgefthen.

Eine vorläufige Klassifikation der Schulen nach den dabei
zu berücksichtigenden Faktoren, wonach 634 Schulen in die erste

(unterste), (davon 157 in die vorübergehende erste à Fr. 356),
439 in die zweite und 263 Schulen in die dritte Klaffe gefallen
wären, hat gezeigt, daß von den 1276 Schulen des KantonS
949 das Mlnimum nicht erreicht und eine Mehrbesoldung von
71,217 Fr. (bei Ausstellung des provisorischen Minimums von
Fr. 386 Fr. 63.667), wobei Wohnung und Holz, durchichnitt--
lich zu 86 Fr. veranschlagt, Inbegriffen sind, verlangt hätten.
Davon wären 544 Schulen in die erste Klasse mit einem
Mehrbedarf von Fr. 33,659 — 384 Schulen in die zweite
Klasse mit Fr. 25,773, — und 71 Schulen in die dritte Klasse
mit Fr. 4235 - gekommen Bei Zutheilung an jede Schule
von einer halben Jucharte Pflanzlaud wäre die Mehrausgabc
auf Fr. 96,737 (die Jucharte durchschnittlich auf 40 Fr
veranschlagt) gestiegen. Diese Verhältnisse sind seither wesentlich
verändert und günstiger geworden infolge der bedeutenden Be-
soldungSerhöhunge» seit zwei Jahren.

Weil die Schwierigkeiten einer gerechten Klassifikation
sämmtlicher Schulen zu groß und auch die Administration im
Allgemeinen etwas erschwert und komplizirt werden müßte, so

wurde von obigen drei Klassen, obschon Vieles dafür spräche,
abstrahirt und in 8 11 und 14 nur ein Minimum aufgestellt,
nämlich von 500 Fr. in Baar (380 Fr. bei provisorischer
Anstellung), freie Wohnung mit Garten und wo möglich Be«
scheurung, 3 Klafter Holz und eine halbe Jucharte gutes
Pflanzland. Wie schon das bisherige Piimarschulgesetz, will
auch der § 11 dieses Projektes als Regel, daß überhaupt die

Lehrerbesoldungcn nicht herabgesetzt werden dürfen. ES war
diese Bestimmung jetzt um so nothwendiger, damit der Glaube
nicht aufkomme, daß nun die bereits Höher stehenden
Besoldungen auf das Minimum reduzirt werden dürfen. Die
Vortheile nuhrerer Bcsoldungsminima sollen die §§ 12 und 16
möglichst sichern, indem nach 8 12 solche Sàlbezirke, wo die
Verhältnisse es durchaus fordern, zu einer über das Minimum
hinausgehenden Verbesserung der Besoldungen angehalten werden

können, während in § 16 der Staat den ärmern Bezirken,
die obiges Minimum nicht erschwingen könnten, mit 46.666 Fr.
außerordentlicher Unterstützung zu Hülfe kommt. Im Uebrigen
wird nach § 18 die bisherige ordentliche Staatszulage an die

Lehrerbesoldungcn nur arrondirt, nämlich für definitiv angestellte
Lehrer à Fr. 226 stall à Fr 218 bestimmt; für provisorische
dagegen von 145 Fr. auf 166 Fr. herabgesetzt; Letzteres, um
die provisorischen Anstellungen, die nicht im Interesse eincS gut
geregelten Schulwesens sind, in etwas zu erschweren.

Nach 8 17 übernimmt der Staat eine neue Last, indem er
an Lehrer, die 16 Jahre Dienst an der gleichen Schule haben,
56 Fr., und an verdiente Lehrer, die überhaupt 26 Jahre Dienst
haben, 56 Fr. jährlich auszahlen soll. Diese Bestimmungen
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sollen hauptsächlich dazu dienen, um dem beständigen Lehrer,
Wechsel in etwas zu steuern, und um zu Ausdauer und Pflichteifer

in dem einmal übernommenen Berufe zu crmuntern.
So viel über die wesentlichsten Bestimmungen betreffend

die Besoldungsverhältnisse nach dem Gesetzesentwurf. ES wird
nun noch nachtuweisen sein, welche finanzielle Opfer in Folge
derselben für den Staat einerseits, und die Gemeinden anderseits

nothwendig werden.
Vorausgesetzt, daß nach den Bestimmungen der 8§ 12

und 14 jeder Schulbezirk mit der St.wiszulage wenigstens
Fr. 500 in Baar, nebst Wohnung, Garten, 3 Klafter Holz
und einer halben Juchane Land zu geben habe, wobei
durchschnittlich die Wohnung zu 50 Fr., daS Holz zu 30 Fr.
(bisheriger Durchschnitt) und das Land zu 20 Fr angeschlagen
und also diese Nutzungen, wo sie nicht vorhanden, zu obigen
Anschlagspreisen verrechnet i» dem Mehrbedarf auch inbegrif-
fen sind, so erfordern:
155 Schulen mlt weniger als 244 Fr. 5) Baarbcsoldung ein

Mehr von Fr. 30,590
420 Schulen mit weniger als 328 Fr. Baarbc¬

soldung ein Mehr von „ 72,261
335 »schulen mir weniger als 403 Fr. Baarbc¬

soldung ein Mehr von „ 32,473v

910 Schule» bedürfen also, die Nutzungen ein¬

gerechnet, ein Mehr von Fr. 141,324

Das vorliegende Besoldungsgesetz verlangt also in Aus,
führung der 88 l2 und 14 eine Mehrausgabe von Fr. 141,324,
welche Staat und Gemeinden mit einander, außer den bisherigen

Leistungen, zu tragen hätten. So bedeutend dieses Opfer
auf den ersten Blick erscheint, so ist es dennoch, bei näherer
Untersuchung der Verhältnisse, ein die finanziellen Kräfte VeS

SiaalcS und der Gemeinden nickt überschreitendes.
Untersuchen wir zuerst die finanziellen Folgen für die

Gemeinden Da nach 8 16 der Staat 40,000 Fr. an der ganzen
Summe zu tragen hätte, so bliebe für die Gemeinden noch eine

Summe von Fr l0t,324, theils in Nutzungen, theils in Baa-
rem, zu decken übrig. Die in 8- 14 vorgeschriebenen Nutzungen,

welche in obigen Berechnungen zu Fr. 100 veranschlagt
sind, betragen für die 910 Schulen, welche von sämmtlichen
1276 Schulen unter das Besvldungsmtnimum fallen, die Summe
von 9l,000 Fr., wobei jedoch in Abrechnung zu bringen ist
der Betrag der seit zwei Jahren stattgehabten BesoldungSer-
höhungen, soweit es Gemeinden betrifft, welche unter dem
Minin,um stehen.

Was nun die 91,000 Fr. für Nutzungen anbetrifft, so ist
dabei zu bedenken, baß eS für gar viele Gemeinden, namentlich

des Oberlandes und auch anderer Landesiherle, leichter ist,
Wohnung, Garten 3 Klafter Holz und s/, Jucharie Land zu
verabfolgen, als den dafür berechneten Mschlagsprctö von
100 Fr. in Baarem zu zahlen. Uebrigens ist, wie schon auS

Obigem hervorgeht, das Ganze nicht so zu verstehen, als ob

sämmtliche 910 Schulen, die unter dem Minimum sind, keine

Nutzungen hätten. Nur circa 2/z derselben haben gar kein Land,
etwas mehr als die Hälfte gar lein Holz, und circa >/z keine

Wohnungen. Diejenige» Schulen, die also drese Nutzungen
ganz oder theilweise hätten, und dennoch unter dem Minimum
sind, stehen dann im Baarbeirag zu weil zurück und würben
ungefähr das Einsprechende in Baarem, daS unter jener
Summe von 91,000 Fr. milverrechnet werden mußte, zu leisten
haben.

Faßt man also die Folgen, die das neue Gesetz für die
Gemeinden hat, die unter dem Minimum stehen, in Kürze zusammen,

so läßt sich wohl aus Obigem ersehen, daß namentlich

den ärmern Gemeinden durchschnittlich nicht große neue Opfer
zugemulhet werden. DaS Hauptsächlichste wird sein, was der
8 14 an Nutzungen von ihnen fordert, sei eS dann, daß die
Erhöhung der Besoldung in wirklichen Nutzungen an Wohnung,
Holz uno Land, wo dieselben ganz oder theilweise vorhanden
sind, noch an Baarem bis auf 100 Fr., wenn man sich
an dem bisherigen Durchschnittspreise hält, zugelegt werden
müßte.

Damit soll also gleichsam daS Maß der weiteren Leistungen

für ärmere Gemeinden ausgedrückt sein, wobei natürlich
vorausgesetzt wird, daß da, wo die ordentliche Staats,ulage
und die eigenen Kräfte von Gemeinden nicht hinreichen, der
Staat aus dem Kredit der Fr. 40,000 daS Fehlende zu
leisten hätte.

In Betreff der Folgen des vorliegenden Besoldungsgesetzes
für den Staat, so wird derselbe vorerst nach 8 16 außerordentlicher

Welse Fr. 40,000 an ärmere Gemeinden zu zahlen haben,
was unumgänglich nothwendig ist, wenn überhaupt die
Durchführung elnes BesolbungSminunums möglich sein soll. Da
jedoch bisbahin zu gleichem Zwecke Fr. 10,000 ausgegeben
wurden, so beträgt die Mehrausgabe nur Fr. 30,000.-i-)

Ferner würbe nach 8 l8, wegen Arrondirung der StaatS-
zulagen an definitiv angesttllle Lehrer, der Staat mehr zu
leisten haben bei derjenigen Zahl von definitiven Lehrern, welche
noch 1857 dieselbe erhielten: 1203 mal 2 gleich Fr 2406. Da-
gegen an 91 provisorische Lehrer weniger 91 mal 45 gleich
Fr. 4095. Der Staat würde allo bei einer gleichen Zahl pro-
vlsoilscher Lehrer eine Ersparnis von Fr. 1689 machen.

Endlich entsteht nach 8 18 durch die Alterszulagen eine weitere

Last für den Staat. Gegenwärtig gibt eS 270 Lehrer, die
über 10 Jahre Dienst an der gleichen Schule geleistet haben.
Die jährliche Alterözulage auf Fr. 30 gerechnet, wird also für
dieselben em Betrag von Fr. 8l00 erforderlich Feiner sind
223 Lehrer, die überhaupt mehr als 20 Jahre Schuldienst ha-
ben; tue jährliche AlterSzulage zu Fr. 50 gerechnet, wird für
dieselben ein Betrag von Fr. 11,150 nothwendig Es hätte
also der Staat für die Alicrszulagen ein weiteres Opfer von
Fr. 19,250 zu tragen.

Was dte Alierszulagcn in andern Kantonen betrifft, so
find folgende Angaben zu bemerken.

Zürich. Nach 10 Jahren Dienst erhöht der Staat daS
Minimum von L. 360 a. W. gleich Fr. 514. 28 n. W. auf
L. 400 a. W. gleich Fr. 571. 43 n. W.

Thurgau nach 10 Dienstjahren Fr. 20—30.
» 20 „ „ 30-40.

Waabt „ 10 „ „ 50.
20 „ „ 100.

Luzern „ 5 „ L. 10-40 a. W. gleich
Fr. 14. 40 bis Fr. 59 n. W.

Ueberall leistet der Staat die Alterszulagcn.
Faßt man nun die Mehlleistungen des Staates zusammen,

welche ihm infolge des Gesetzesentwurfes erwachsen, so
betragen dieselben:

s. in Folge deS § 16 Fr. 30,000
6. in Folge des 8 17 „ 19,250

in Summa: Fr. 49,250
Will man nach 8 18 die Ersparniß von „ 1,689

in Rechnung bringen, so beträgt die

Mehrleistung Fr. 47,561

*) In ähnlicher Weise unterstützen außerordentlich die Kantone
Thurgau, Waadr und Neuenburg.

*) In dieser Summe ist die StaatSzulage inbegriffen, und die
AnschlagSpreise für Wohnung, Holz und Land, wo diese Nutzungen
nicht vorhanden, bereits abgerechnet.
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Herr Präsident!

Meine Herren!

Der Berichterstatter will sich auf daS Vorhergehende
beschränken und die weitern Erörterungen auf den mündlichen
Rapport «ersparen. Er hofft, daß das Gesagte genügen werde,
die vollständige Begründerheit der Klagen der Berner-Primar-
lehrer über ihre ökonomische Stellung und daher die Nothwendigkeit,

ja Dringlichkeit der Besserstellung derselben außer Zweifel

zu setzen. Ist eS ihm gelungen, Sie, Tit., davon zu
überzeugen, so zweifelt er keinen Augenblick daran, daß Sie auch
diejenigen Beschlüsse fassen werden, welche die Billigkeit und
Gerechtigkeit im Interesse der Lehrer und der Schule gebieten.

Mit Hochachtung!

Bern, den 27. November 1H58.

Der Direktor der Erziehung:

Dr. Lehman«.

K e i l a g e n.

Vom Regierungsrathe genehmigt und mit dem Gesetzesentwurf

über die ökonomischen Verhältnisse der öffentlichen
Primärschulen des KantonS Bern vor den Großen Rath
gewiesen.

Bern, den 29. November 1358.

Namens des RegierungSrathcs:
Der Präsident:

Schenk.
Der Rathschreiber:

Bircher.

I.
Zusammenstellung der Besoldungserhöhung der Primar-

lehrer seit 1854 (1. Juni) bis 7. November
1856, als dem Zeitpunkt des Amtsantritts der
Schulinspektoren, ö. vom 8. November 1856 bis
Ende Oktober 1858.

Vom 1. Juni 1854 bis und mit 7. November
1856.

Amtsbezirke:
Aarberg
Aarwangen
Bern (Stadt- und Landgemeinden)
Biel
Büren
Burgdorf
Counelary
Delsberg
Erlach
Fraubrunnen
Fretbergen
Frutigen
Jntertaken
Konolsingen
Laufen
Laupen
Münster
Neuenstadt
Nidau
OberhaSle
Prunlrut
Saanen
Schwarzenburg
Seftigen
Signau
Obersimmcnthal
Niedersimmenthal
Thun
Trachselwald
Wangen

Summa für die erste Periode

L. Vom 8. November 1856
bis und mit 30. Oktober
1853.

Schultnspektorat Oberland

„ Mittelland

„ Emmenthal

„ Oberaargau

„ Seeland

» Jura
Summe für die letzte Periode

BesHldungSerhohung im Ganzen

Fr. Rp.
151 86
551 10

3,157 23
160 43
484 23
405 35
654 11
122 96
85 78

273 13
321 13

88 87
302 20
469 57
459 10
205 07
417 91

290 82
40 18

225 74
127 97
296 39
424 30

73 12
226 96
756 24
383 27
640 53

3,018 96
6,038 84
6,128 31
5,375 68
5,984 39
8,823 44

Fr. Rp.

11,795 58

35,419 62

47,215 20

Naâèt des Großen UsthêS t85S, tIS
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II.

Gutachten der Vorsteherschaft der bernischen Schul-
synode über den Gesetzesentwurf betreffend die
ökonomischen Verhältnisse der öffentlichen Primärschulen

an die Tit. Direktion der Erziehung des
Kantons Bern.

Herr Erziehungsdirektor!

DaS Gedeihen unserer Volksschule kann wohl auf keine

Weise gründlicher und nachhalliger gefördert werden, als durch
eine wirksame Besserstellung der ökonomischen Verhältnisse der

Schule und ihrer Lehrer. Die endliche Erledigung dieser Lebensfrage

ist ein Akt der Nothwendigkeit geworden. Ueber die

Dringlichkeit ist man allseitig einverstanden; nur in Betreff der

Feststellung der Grundsätze und ihrer^praktischen Ausführung
gehen einzig noch die Ansichten auseinander.

Gemeinde und Familie haben ein hoheS Interesse an der

Schule, namentlich in demokratischen Freistaaten; der Staat
soll deßhalb nicht alles allein thun; er soll nur fördern, leiten,
unterstützen. Der Gesetzgeber hat die hochwichtige Ausgabe,
durch weise Gesetzesbestimmungen einen OrgaKiSmuS zu
erstellen, der eine entsprechende, wirksame Bethätigung der
Gemeinden und Familien ermöglicht. Wir bemerken mit
Vergnügen, daß der vorliegende Gesetzesentwurf auf dieser Grundlage

beruht und deßhalb die Bedingungen zu einer gesunden,
naturgemäßen Fortentwicklung unseres Volksschulwesens enthält.
Staat Gemeinde und Familie wirken vereint, und der

Vereinigung dieser drei Hauplfakioren eines geordneten Gemeindewesens

kann nur Hell entsprießen. Zudem beabsichtigt der

Entwurf nicht bloß momentane oder einstweilige Abhülfe,
sondern sucht namentlich durch eine reiche Dosirung der SchulfondS
den steigenden Ve>Hältnissen der Zukunft zu begegnen. Wir
erblicken auch in diesem Punkte einen wesentlichen Fortschritt.

Was nun die Ausführbarkeit der im Entwürfe
niedergelegten Grundsätze betrifft, so halten wir dafür, der Stand
Bern besitze ebensowohl die nöthigen Mittel zur finanziellen
Besserstellung der Volsschule und ihrer Lehrer, als andere
schweizerische Kantone ober selbst monarchische Staaten, wie
Würiemderg, Hessen u. a m. Am guten Willen der Behörden
wollen wir gar nicht zweifeln; ist doch eine gute Volkserziehung
die erste und beste Grundlage der Volkswohlfahrt, und wer
könnte denn den Zweck anstreben und das geeignetste Mittel zu
Erreichung desselben nicht wollen! — DaS Vorgehen der Tit.
ErzlehungSdireknon in dieser Angelegenheit garantftt uns eine

ernstliche Anhanvnahme seitens unserer obersten Behörden zu
Beseitigung des herrschenden Nothstandes unter den Primär«
lehren,. Eine radikale Abhülfe dieser vandeskalamität ist un-
adweislich. DaS Bernervolk hat durch die letzten Wahlen
glänzend seine liberale, dem Fortschritte freundliche Gesinnung
an den Tag gelegt. Wenn je, so darf gerade jetzt mit allem
Recht der gedrückte Lehrerstand auf Erhörung seiner gerechten
Bitten hoffen. Es haben zwar, besonders in neuerer Zeit, an
einzelnen Orten namhafte Aufbesserungen der Lehrcrbesoldungen
ftaliaesunden; doch stehen diese anerkennenswcrthen Bestrebungen
allzuvereinzelt da, als daß davon eine merkliche Verbesserung
im Allgemeinen zu erwarten wäre. Diese kann nur durch
energische Maßregeln des Staates bewirkt werden.

Die Vorsteherschaft der Schulsynobe hat nach Anhörung
eines Referats über die eingelangten 23 Gutachten der Kreis-
fynodcn den vorliegenden Entwurf gründlich und allseitig durch-
deralhen. Sie ist mit der Anlage des Gesetzes, den leitenden

Grundsätzen im Allgemeinen einverstanden; ihre Abänderung»«
anlrägc betreffen vorzüglich nur die Firirung eines einzign,
Minimums oder dann untergeordnete Punkte. Mit der Mehrzahl

der Paragraphen durchaus einig gehend, beschränkt sich
Zieles Gutachten darauf, die Abändcrungsanträge bei den be¬

treffenden Paragraphen anzugeben und dieselben in Kürze zu
begründen.

8 2, Ziffer 4. Zu den allgemeinen Schulbedürfnissen ist
auch das nöthige Material zu Reinigung der Schulzimmer
zu rechnen. Das Heizmaterial soll „gerüstet" und frei, zum
Hause geliefert werden.

Ziffer 5. Zu Vermeidung eines allfälligen Mißverständnisses.

als gehörten nur die hier aufgezählten Gegenstände zu
den allgemeinen Lehrmitteln, soll nach dem Worte „dienen"
die Conjunction „wie" eingeschaltet werden.

8 3. Da die Besoldungen und Schullokalien den Staat
auch betreffen und gestützt auf 8 61 der SlaatSverfassung soll
hier ausdrücklich und zwar in erster Linie auch des Staates
erwähnt werben.

8 5 Derselbe soll so lauten:
„Die Erziehungsdircktion hat dafür zu sorgen, daß die all-

gemeinen Lehrmittel und eingeführten Schulbücher um möglichst
billige Preise zu erhallen sind, zu welchem Zwecke derselben
ein jährlicher Kredit auszusetzen ist."

Die Verwendung dieses Kredits zu möglichster Verwohl-
feilerung der Lehrmittel muß viel segensreicher und nachhaltiger
wirken, als vereinzelte Geschenke an besonders eifrige oder
dürftige Gemeinden, die leicht aus unpassenden Sachen
bestehen könnten, zu denen auch weniger Sorge getragen würde,
als zu eigenen u. f. w.

8 6 Statt des allegirten g 3 ist § 2 zu setzen.

8 12. Nur ein Minimum und zwar von 5tft1 Fr.
Die Eintheilung sämmtlicher Schulen in 3 Klassen in

Berücksichtigung aller Umstände, welche die ökonomischen Kräfte
der Schulkretse bedingen, ist mit beinahe unübersteiglichen
Hindernissen verbunden und kaum ausführbar. Die komplizirte
Klassencintheilung erschwert die Ueberwachung und Leitung.
Viele Gemeinden, deren Schulen der II. und 111. Klasse
zugetheilt wären, würben fälschlich glauben, schon ein Marimum
zu haben und daher für Erhöhung der Besoldungen nichts
oder wenig mehr thun. Die Schulen des niedrigsten Ansatzes
würden in der Regel von allen bessern Kräften des Lehrerstandes

gemieden und einem fast unheilbaren Siechlhum
verfallen.

8 13. Dieser ist entschieden zu streichen, da er für eine
große Zahl von Schalen den in diesem Gesetze enthaltenen
Fortschritt neuerdings in Frage stellt und illusorisch macht.
Er wäre zu remplaciren durch folgenden Antrag:

„Schulkreise, welche sich in der Unmöglichkeit befinden,
daS Minimum zu erreichen, sollen durch Ertrabeilräge des
Staates unterstützt werden, bis zur gehöriger Aeufnuiig des
Schulguts."

8 15, Ziffer 1. Einer anständigen freien Wohnung mit
Garten ist noch beizufügen: „wo möglich etwas Besckeurung."

Ziffer 3 soll lauien: „Eine Juchart gut gelegenes Pflanzland
ober entsprechende Entschädigung in baar.

Wohl der übergroßen Mehrzahl von Schulkreisen wäre
die Erfüllung' dieses dringenden Bedürfnisses leicht möglich,
wenn nur die gesetzliche Veranlassung vorhanden ist. Wir
möchten die Ermögtlchung von einer Juchart Pflanstand sehr
betonen, als einer nachdrücklichen Ausbesserung der Lehrergehalte;
doch ist dieß Pflanzland als integrircnder Theil der Besoldung
zu bewachten und nicht um billige Schätzung auf Rechnung
zu setzen.

8 18. (Logischer Ordnung halber, sollten die 88 12, 13,
15 und 18 unmittelbar aufeinander folgen, also nicht durch
Zwischenparagraphen getrennt sein.)

lütt. 1». Um den häufigen Provisorien zu wehren, sollte
der Staalsdeilrag bei provisorischer Anstellung nur Fr. 10V

betragen; dagegen möchte der bereits bestehende Kredit für
außerordentliche Unterstützungen erhöht und namentlich auch zu
Belohnungen für Fleiß, Treue und Ausharren im Schuldienste
verwendet werden.

8 19. Um auch bei den Gemeinden, wo der Ertrag der
im 8 6, Ziffer 1 bezeichneten Quellen zu Bestreitung der



Ausgaben genügt und zufolge diesem Paragraphen der Staat
keinen Beilrag leistet, einen Fortschritt zu ermöglichen, sollte in
Berücksichtigung deS UmslandeS, daß unvermögenden Schulkreisen

vom Staate Enrabeiträge ausgerichtet werden, der
Staalsbeitrag nicht gänzlich entzogen, wenn vielleicht auch
etwas vermindert werden Es sind diese Gemeinden in der
Regel auch die, welche am meisten zu den Staatseinkünften
beitragen; eine zu schroffe Ausschließung würde somit entmu-
thigend und nachiheiltg wirken.

§ 23. Das fakultative „kann" dieses Paragraphen ist in
ein peremplorischeS „soll" umzuwandeln, weil lässige Schulkreise
sich leicht dahinter verschanzen könnten. Daß gleichwohl nicht
AlieS auf einmal geschehen kann, ist klar; eine strikte
Verpflichtung für Alle ist jedoch höchst nothwendig.

§ 27. Die Eliilheüung „Dritter Abschnitt, Primarschul-
güter und Verwaltung derselben" entspricht dem Inhaltsverzeichnisse

nicht.
8 23. Bildung und Aeufnung der Schulgüter-
Ziffer 2. Es sollen hier GemeindSeinwohner verstanden

sein, die keine Noth-Erbe» hinterlassen.
Ziffer 3. In Bezug auf die neue Armengesetzgebung ist

diese HeiraihSgebühr der Wohnsttzgemeinde des Betreffenden zu
bezahlen.

Der Schlußsatz ist abzuändern, wie folgt:
„Schulgüter dürfen ohne Bewilligung des RegierungSratheS

ihrem Zwecke nie entfremdet, noch angegriffen werden."
Ferner ist beizufügen:
„Die Gelder dürfen nur gegen genügende Sicherheit

angelegt werde»."
8 29. Ist mit 8 13 in Einklang zu bringen, wie der

dort angebrachte Äoänderungsanirag eS erheischt.
Im Schlußsatze ist stau 8 13 8 12 zu allegiren und daS

Wort „eventuell" zu streichen.
8 36. In Betracht der Dringlichkeit der Aufbesserung der

Lehrerbesoldungen ist sehr wünschenswerth, daß dieses Gesetz
in allen seinen Theilen sofort in Kraft trete. Die
Ausnahmsbestimmungen wären demnach wegzulassen.

Mit vollkommener Hochachtung zeichnen Namens der
Vorsteherschast der Schulsynode

Bern, den 15. Juli 1858.

Der Präsident derselben:

Jmobersteg.
Der Sekretär:

Fd. Mlirfct, Sekundarlehrer.

III.

Die Versammlung der Lehrer des beimischen Jura an
den Tit Regierungsrath und Erziehungsdirektor
Or-. Lehmann.

Hochgeachteter Herr Direktor!

Die Primarlehrer deS bernischcn Jura haben in ihrer, auf
Anregung der Kreissynode Prumrut, bezüglich einer

Besoldungserhöhung stattgehabten Versammlung zu Undervillier, den

22. Juni, für zweckdienlich gesunden, Ihnen folgende Vorstellungen

und Ansuchen einzureichen.
Die Regierung deS KantonS Bern, die obgedachten Lehrer

beeilen sich, dieß anzuerkennen, hat seit 1835 von ihrem hohen

Eifer für das Unterrichiswescn beständig Beweise gegeben, be-
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sonders hat sie in Betreff der Lchrerstellung treffliche und an- '
erkennenSwerlhe Aenderungen eintreten lassen.

Wenn also der gegenwärtige Zustand der Dinge nicht
geeignet ist, eine Aufmunterung zu bieten, und, man muß eS

eingestehcn, dem Lehrwesen die nöthigen Garantien zu gewähren,
um die fähigern Männer herbeizuziehen, und so Fortschritt und
Aufklärung zu fördern, — so ist der Grund davon nicht bei
den obern Kantonalbehörden zu suchen.

Trotz der Entwicklung des Volksgeistes, ungeachtet der
gänzlichen Umgestaltung der Verhältnisse, zumal in Bezug der
Subsistenzmittel, haben sich dennoch die meisten Ortschaften
nicht entschließen können, den Lehrern ihre Besoldungen den
Bedürfnissen entsprechend zu erhöhen. In einem fast unerklärlichen

Vorurtheil hallen sie dafür, es sei für die Gemeinde
reiner Gewinn, was sie dem Lehrer vorenthält. Herrscht va
nicht ein trauriger Irrthum, im Widerspruch mit den
Thatsachen, wie sie sich anders gestallen? Sollten die Gemeinden
nicht vielmehr einsehen, daß die Opfer, die sie sich zur
Förderung, Entwicklung mid Befestigung der Erziehung ihrer
Kinder auferlegen, für sie die bcstangelegten Kapitalien sind?
Welches sind hierin Heulzulage die Länder ersten Ranges?
Bedauern Preußen, Holland und Belgien ihre jährlichen
Verausgabungen der beträchtlichen Summen für dtesen Zweig
öffentlicher Verwaltung? Frankreich hat durch ein neulich
erlassenes Gesetz das Minimum der Besoldung eines
Dorfschullehrers auf Fr. 669 festgesetzt. In den vorgeichrillenen
Schweizerkantonen beeifern sich Staat und Gemeinden um die

Wette, ihren Leistungen entsprechend, den Lehrern eine ehrenhafte

Stellung zu verschaffen; kurz, überall, wo man aufrichtig
den Fortschritt will, begabt man die Schule mit den nöthigen
Einkünften. Freilich haben auch im Kanton Bern einige
Ortschaften in diese bessere Richtung eingelenkt; sie haben begriffen,

daß das, was man vor zehn Jahren als eine billige
Maßregel erachtet, jetzt zur dringenden Nothwendigkeit geworden

ist; zumal die Besoldungen, die schon 1846 als ungenügend

erschienen, sich in sofern verringert haben, als sonst Alles
gestiegen ist.

Der erhöhte Preis der Lebensmittel und AUeS dessen, was
zum Unterhalt nöthig ist, hat nun die große Mehrzahl der
bernischen Primarlehrer in dürftige Lage gebracht, welche mit
den daherigen Hülfsmitteln in keinem Verhältniß steht, die

Selbstvervollkommnung hindert, wie auch die zur Erfüllung
der Pflichten einem Lehrer so nöthige Freiheit ihm raubt.

Sollte dieser Zustand einer müh- und kummervollen Eri-
stenz für die Mehrzahl der bernischen Lehrer und ihrer etwaigen
Familie noch einige Zeit fortdauern, so bleibt jenen keine
andere Alternative, als entweder ihr Vaterland zu verlassen oder

nothgedrungen für ihr Fach gleichgültig zu werden und nur
halb eine Aufgabe zu erfüllen, die sie sonst mit Pflichteifer
erfüllt hätten.

In Hinweisung auf dieses Hinderniß und die Entwicklung

der VolkSerztchung haben die Lehrer keineswegs sich

ausschließlich von ihrem eigenen Interesse leiten lassen. Sie sehen

nicht ohne Wehmnth die ihnen anvertraute Jugenderziehung
wesentlich bloßgestellt, sofern man der gegenwärtigen Sachlage

nicht abhilft, und nehmen daher sowohl als Bürger, wie
auch die meisten Familienväter hochachtungsvoll die Freiheit,
Ihnen, Herr Ersiehungsdirektor, obige Erwägungen zu
unterbreiten. Wenn die jurassischen Lehrer heute mit der Bitte vor
Sie treten, gütigst ihre Wünsche zur Geltung bringen zu wollen,

so geschieht dieß in der zuversichtlichsten Ueberzeugu..g,
daß diese Interessen keinem bessern Schutze hätten anvertraut
werden können, und daß Sie, Herr ErzichungSdireklor, all'
Ihren Einfluß dafür verwenden werden, um längst genährte
und erst nur in wenigen Ortschaften realistrte Hoffnungen zu
verwirklichen.

Die jurassischen Primarlehrer sind leicht zur Annahme
geneigt, daß daS Volk, wie auch die KantonSbehörden nach einer

nähern Prüfung der Sache und der Folgerichtigkeit ihrer Be-
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hehren, die Einsicht gewinnen werden, sie seien einer ernsten
und dringenden Ueberzeugung gefolgt, welche durch die

Billigkeit und den aufrichtigen Wunsch eingegeben worden, ihre
und die Bedürfnisse der Schule (denn beide sind unzertrennlich)

mit den Hülfsmitteln der Gemeinden in Einklang zu
setzen.

Sie stellen daher daS Gesuch, daS Minimum der

Besoldung ab Seite der geringsten Gemeinden möchte nicht unter
466 Fr. zu stehen kommen, wonach sich dann, sammt dem

StaalSbeMag, die niedrigste Besoldung auf 618 Fr. belaufen
würbe. Würde man einen solchen Gehalt etwa zu hoch finden
können, der doch nie so hoch sein würde, als der der Lehrer
in der Franche-Comlö, wo übrigens daS Leben im Allgemeinen
billiger ist, als in unserm Jura?

Sie verlangen indeß nicht, daß diese Summe gänzlich in
Baarschaft zu bestehen habe. Um die Sache zu erleichtern,
könnte eine Gemeinde mit ihrem Lehrer sich dahin abfinden,
daß sie ihm ihetlweise an Zahlungsstatt Land abtreten, oder
ein gewisses Quantum Holz verabreichen würde, je nachdem
es sich eben am Besten thun ließe.

Die obcrwähnie Summe wird aber in den Städten und
industliellen Ortschaften nicht ausreichen. Anstand und Billigkeit,

wie die voihanbenen Bedürfnisse, fordern, daß da ein
erhöhtes Minimum angenommen werbe. ES will daher den in
Undervillier versammelten Lehrern, um eineslheilS der Aufsichtsbehörde

geziemend ein möglichst freies Verfügungsrechl
einzuräumen, und um andcrntheils die Gemeindevorsteher einer nicht
zu strengen Vorschrift zu unterwerfen, geeignet erscheinen, wenn
für die Gemeinden ein Besolbungsmintnium zwischen 466 und
UM Fr ausgestellt würde. Letztere «summe würde sich auf
die jurassischen Städte und industriellen Ortschaften beziehen,
weil da erhöhte Auslagen unvermeidlich sind.

Bisdahin haben die Gemeinden zur Anschaffung von
Büchern oder Schulmaterialien der Schule willkürlich in ihren
Budgets eine Summe angewiesen, und deßhalb sind auch viele
Schulen nicht einmal mit den nöthigsten Lehrmitteln verschen.
Die Lehrer nehmen daher die ehrerbietige Freiheit, Ihre
Aufmerksamkeit, Herr Erztehungsdirektor, auch auf diesen wichtigen
Punkt hinzulenken. Ohne das nöthige Werkzeug kann der beste

Arbeiter nicklS ausrichten. Wenn die Schüler nicht mit guten
Büchern versebcn sind, wird dann eine Schule in der Ordnung
geführt werden können? Die vorgeschlagene Maßregel würde

gar keine ernstliche Schwierigkeit darbieten, sofern die Herren
Regierungsstallhalter in der Beaufsichtigung der Gemetndebüd-

gelö über deren strenge Durch- und Ausführung wachen würden.
Schließlich hat die Versammlung zu Undervillier die Ehre,

Ihnen, Herr ErztehungSdirektor, die nachstehenden Gesuchsvor-
stellungen mit der Bitte einzureichen: Sie möchten selbe bei

dem hohen Regierungsralh und Großen Rath gütigst zur Geltung

bringen.
1^) ES möchte das LehrcrbesoldungSgesetz wenigstens dret

Minima festsetzen: ein niederstes Minimum für die
kleinern Ortschaften von wenigstens 466 Fr.; den

Staatsbeitrag, die Lehrerwohnung und das daherige
Brennholz nicht mitgerechnet; ein höchstes Minimum
für die Städte und industriellen Ortschaften von we.
nigstenS 1666 Fr.; ein mittleres Minimum von
wenigstens 766 Fr., mit der Befugniß für die Gemeinden

auf dem Lande, daran einen Theil, unter
Genehmigung der Oberbehörde, in naturs, wie durch
Verabfolgung von Holz oder Anweisung von Land zu
bezahlen.

2) Es soll jährlich im Gemeindebüdget obligatorisch eine

Summe bestimmt werden:
». für die gewöhnlichen Schulbcdürfnisse, besonders zu

Gunsten der ärmern Kindern;
b. für Anschaffung von Büchern, zur Erhaltung von

Schulbibliotheken.
Indem die unterzeichneten Mitglieder des Büreau der

gedachten Versammlung das hohe Interesse kennen, welches Sie,

Herr Erziehungsdirektor, am Erziehungswesen nehmen, und in
der Ueberzeugung, daß Sie das ehrerbietige Begehren der
115 in Undervillier versammelten Lehrer günstigst aufnehmen,
schließen sie mit der Bitte, Herr Erziehungsdirektor, um
Genehmigung der Versicherung ihrer aufrichtigen und tiefsten
Hochachtung.

Undervillier, den 22. Juni 1857.

Namens der Versammlung,
Der Präsident:

Dupasquier.
Der Sekretär:

Friche.

IV.

Ehrerbietige Vorstellung der bernifchen Schulsynode cm

den Tit. Großen Rath des Kantons Lern.

Herr Präsident!
Herren Großräthe!

Der 8 5 des Gesetzes über unsere Schulsynode sichert uns
daS Recht zu: „Schulsachen beschlagende Wünsche und Anträge
an die Staatsbehörden gelangen zu lassen."

Bis dahin hat die Lehrerschaft von diesem Rechte nur
selten Gebrauch gemacht. Um so eher dürfen wir daher hoffen,
Sie, Tit.i werden der nachstehenden Vorstellung die wünschbare
Beachtung nicht versagen.

Wir müssen zwar in derselben einen Uebelstand zur
Sprache bringen, der alt ist und bereits so oft schon besprochen
wurde, daß wir uns fast der Gefahr aussetzen, nur Unpopuläres
und Triviales zu reproduziren und dadurch unangenehm zu
werden. Wir meinen die unzureichende Besoldung unserer
Primarlehrer.

Entgegnen Sie nicht, Tit.! daß sich Angesichts deö so

überschwenglich reichen diesjährigen ErnlcsegenS und des damit
in Verbindung stehenden Sinkens der Lcbensmittelpreise, eine

Petition um Erhöhung der Primarlehrerbesoldungen nicht wohl
rechtfertigen lasse. Die Lehrer sind in den vorausgegangenen
Theurungsjahren sehr hart mitgenommen worden. Viele haben
ihren früher zusammengesparten Zehrpfennig für das Alter
vollständig aufgebraucht; andere auch die unentbehrlichsten
Anschaffungen in ihrem Haushalte aufgeschoben; manche sich in
bedeutende Schulden gestürzt.

Der Mangel am Nothwendigsten, oft sogar bittere Armuth,
haben in nicht wenigen Lehrerfamilien eine bedauerliche
Niedergeschlagenheit hervorgerufen und Nahrungssorgen den Lehrern
den Muth geraubt, die Geisteskräfte gelähmt, den heitern Sinn,
der in der Schule nicht fehlen darf, zerstört. Mißbehagen und
Mißtrauen wachsen unter der Lehrerschaft von Tage zu Tage
und vernichten wie ein ätzend Gift jedes Keimchen geistiger
Frische. Nur denen, die eine seltene Kraft und eine noch
seltenere Unbeugsamkeit deS Willens besitzen, ist es gelungen,
bei allem irdischen Elend dennoch freudig dem mühsamen und
sorgenvollen Lehrerberuf obzuliegen.

In die Zukunft blicken die meisten Lehrer trübe, weil
LebenSmittcl, KleidungSstoffe, Holz, Arbeitslöhne :c. um 26 bis
36 Prozent gestiegen sind und bei der konstalirlen Verminderung
deS Geldwerthes nie wieder auf frühere Preise herabsinken
werden. Zudem hat der steigende Materialismus, wie allen
andern Ständen, so auch dem Lehrerstande Bedürfnisse
aufgenöthigt, die er früher nicht kannte und denen er beim besten
Willen nicht ausweichen kann.



Während nun jeder andere Berufsmann seine Preise nach

denjenigen der Lebensbedürfnisse erhöht Hal, sind sich unterdessen
die meisten Lehrerbesvldungen gleich geblieben, oder richtiger
gesagt, sie sind i» den letzten Jahrzehnten um 20 bis 30 Prozent

gesunken, so daß eine Erhöhung um eben so viele Prozente
im Grunde noch gar keine Erhöhung, sondern bloß eine
Herstellung der frühern Besoldung ist

In den meisten regenerirlen Kantonen hat man die Schul«
löhne längst schon auf dem Wege der Gesetzgebung den Lebens-
verhälinissen angepaßt. So haben z. B. die Kantone
Schaffhausen, Thurgau und Solothurn das Minimum jeder Primär-
lehrerbesolvung auf 500; Zürich und Aargau auf 550; Freiburg

auf 500; Baselland auf 686; Neuenburg auf 900 und
Genf auf 1150 Franken festgesetzt.

Im Kanton Bern gibt eS heute noch eine Gemeinde, die

ihrem Lehrer den jährlichen Almosengehalt von 46 Fr. verabfolgt.

Rechnen wir die StaatSzulage von 218 Fr. dazu, so

steigt die ganze Besoldung auf 264 Franken — DaS Kostgeld
kömmt an demselben Orte auf 5 Frankan wöchentlich, mithin
auf 260 Franke» jährlich. Da bleiben nun dem armen Lehrer
für Kleidung, Logis, Wäsche, Anschaffung von Büchern,
Entrichtung der Staats-, Gemeind- und Militärsteuern,
Unterhaltungsgelder der Schullehrerkasse w. jährlich 4 Franken. Von
einem zurückzulegenden Sparpfennig für die allen Tage wird
da wohl kaum die Rede sein können! —

An einem andern Orte ist der Schullohn 60 Franken.
Dafür muß aber der Lehrer nicht nur die gesetzlichen Pflichten
erfüllen, sond.rn auch noch das Schullokal und das Beheizungs-
matcrtal liefern. Das Kostgeld beträgt dort über 5 Franken
wöchentlich.

Die Besvldungsstatistik der Primarlehrer Berns weist
nach, daß heule noch 19 Lehrer unter 100; 169 Lehrer unter
150; 186 Lehrer unier 200; 249 Lehrer unter 250; 201 Lehrer
unter 300; mithin über 800 Lehrer nicht einmal 300 Franken
jährliche Besoldung von der Gemeinde beziehen.

Der durchschnittliche Lohn eines bernischen PrimarlehrerS,
Staatszulage uibegnffen, ist 519 Franken. In GlaruS steigt
derselbe auf 675; m Baselland auf 932; in Baselstadt sogar
auf 1057 Franken an. Eine noch weiter gehende Vergleichung
hätte für Bern ein fast ehrenrühriges Resultat, wir wollen sie

daher einstellen.
Dagegen können wir nicht unterlassen, noch einige bedenkliche

Erscheinungen anzuführen, die sich an unsere allzugeringen
Schullöhne knüpfen. So rekruliren sich z. B. die Lehrer-
seminanen meist aus ganz mittelmäßigen Köpfen der untersten
Volksschichten. — Wer aus dem Dienste der Schule treten
kann, thut es. — Viele tüchtige Kräfte haben bereits den
Schuldienst mit einem ergiebigern Berufe vertauscht. Solche,
die vom Lehrer zum Landjäger avanciren, werden von der
Lehrerschaft beneidet. Ueber 100 Schulstellen des KantonS
sind im Moment nur provisorisch besetzt, viele davon mit
Lehrern, d. h. Knaben, die bet der Prüfung zur Aufnahme ins
Seminar durchgefallen sind. Manche Schule hat seit längerer
Zeit gar keinen Lehrer. Bei den meisten Eramen finden sich

für minder besoldete Stellen keine Bewerber mehr. Fast alle
Primarlehrer sind zur Betreibung von Nebenbeschäftigungen
gezwungen; manchen muß die Schule bloß Nebensache bleiben.
Wie groß die Leistungen da sind, wo man mit dem einen Fuße
in, mit dem andern außer der Schule steht, ist bald erwogen.
Daß da viele Lehrer versauern oder verallen, verkümmern oder
verknöchern, versumpfen, vertrocknen oder versiegen müssen, liegt
auf der Hand. Die materielle Armuth hat meist auch die
geistige Verarmung zur Folge und eS gibt, Herr Präsident,
Herren Großrälhe! eine Gränze, an welcher der Mangel ein
Unglück wird. Ein großer Theil unserer intelligenten Jugend
leidet unter diesem Unglück.

Wenn eS nun wahr ist, daß man an der Art und Weise,
wie eine Nation ihre Lehrer behandelt, den Grad ihrer Bildung
besser messen kann als an allem Andern, so könnte bei uns
wirklich die Frage entstehen, ob wir nicht noch sehr weit zurück
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475

wären? — Wenn eS ferner wahr ist, daß man mit der Hebung
und Veredlung der Lehrerschaft auch das Volk hebe und
veredle, so könnte man fast glauben, wir begehrten weder Hebung
noch Veredlung. Sagt man endlich, die Kargheit eines Volkes
im Erziehungswesen strafe sich an ihm selbst, so liegt die Frage
nicht weit weg, ob wir uns nicht auf eine noch härtere Strafe
als diejenige unserer Armennoih gefaßt zu machen haben.

Es sei ferne von uns, die Lehrerschaft aus ihren bescheidenen

einfachen Verhältnissen herausziehen zu wollen. Jede
daherige Befürchtung ist ungegründet. Aber aus der bitlern
Armuth, der Noth und dem Elende muß sie einmal herausgehoben

werden. Gerechtigkeit und Humanität verlangen dieS.
Die Schullöhne der Gemeinden dürfen cö einem Lehrer, dem
neuere Gesetze wesentlich mehr Pflichten auferlege» als frühere,
in Zukunft nicht mehr unmöglich machen, eine Familie mit
Gott und Ehren durchzubringen.

Auf welche Weise eine genügende Aufbesserung der Primar«
lehrerbesoldungen zu bewerkstelligen sein möchte, können wir
Ihrer Einsicht, Tit.! zrurauensvoll anheimstellen Wir haben
an die Festsetzung eines entsprechenden Minimums für die
verschiedenen Landesgegenden durch ein mit aller Beförderung zu
erlassendes Besoldungsgesetz gedacht.

Herr Präsident, Herren Großräthe! Man hat eS nicht
ungern gehört, als bei der jüngsten Erhebung des Schweizervolkes

gesagt wurde: der Kanton Bern sei ein großer Herr;
sein Kredit sei unbegränzt, wenn eS gelte, sich polnisch
unabhängig zu erhallen. Die geistige Unabhängigkeit unseres Volkes
steht aber nicht minder hoch. Die Schule kämpft dafür. Ihre
immense Bedeutung ist konstatirt. Heben Sie das ihrer vollen
Wirksamkeit im Wege stehende Hauplhinverniß. Geben Sie
auf väterliche Weise und im wohlverstandenen Interesse des

ganzen Landes, das über 90,000 Primarschüler zählt, durch
ein Besoldungsgesetz zu verstehen, daß die Bedürfnisse der Zeit
höhere Leistungen von den Lehrern, vor allem «der auch höhere
Leistungen von den Gemeinden verlangen. Der größte und
sicher auch ehrbarste Theil unseres Volkes würde einen solchen
Schritt billigen und sich nicht abgeneigt zeigen, ein etwaS
größeres Opfer als bisher für die zeilgemäße Bildung unserer
hoffnungsvollen Jugend zu bringen. Manche einsichtigere
Gemeinde ist ja bereits in erfreulichster Weise freiwillig
vorausgegangen. Wer einer Verbesserung des Schulwesens das Wort
redet, spricht am wirksamsten für Hebung der Armennoth.
Eine wirkliche Verbesserung unseres Schulwesens tritt aber erst
dann ein, wenn die Besoldungsfrage der Primarlehrer eine
den Zcitbedürfnissen entsprechende Lösung gefunden hat.

Im vollsten Vertrauen auf Ihre bereitwillige Hülfe zur
Hebung eines Uebels, das jedes gedeihliche Wirken in den
Primärschulen hemmt, haben wir die Ehre zu verharren.

Mit ausgezeichneter Hochachtung!
Bern, den 20. August 1857.

Namens der bernischcn Schulsynode:

Der Präsident:

Im oberstes, alt-Reg.-Rath.
Der Sekretär:

I Antenen.

Or. Lehmann, Erziehungsdirektor, als Berichterstatter.
Herr Präsident, meine Herren! Es handelt sich vorläufig blos
um die Einlretenöfrage, und eS wird daher zunächst meine
Aufgabe sein, Ihnen über die Motive und den Inhalt deS

vorliegenden Gesetzes Auskunft zu geben. Sie sollen dadurch
in den Stand gesetzt werden, zu entscheiden, ob die Erlassung
eines solchen Gesetzes nothwendig und ob die Bestimmungen

1LU
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desselben unsern Verhältnissen und Bedürfnissen angemessen seien.

Ich hoffe, Sie mn meinem EingangSrappone nicht allzulange
aufhallen zu müssen. Ich kann mich auf den Beucht ver

ErziehungSdirekiion beuchen, der Ihnen gedruckt mitgetheilt
wuive, und in welchem vieles enthalten ist, waS zur Aufklärung
der zu entscheidenden Fragen vienl. Slatiftilche Ergebnisse
sprechen oft eindringlicher und vei.ilicher über eine Sache als
pie längsten Reden unv weitläufigsten Raisonnements. Das
vorliegende Projekt bildet den zwetien Theil ves neuen Primär.
schulgesetzeS, dessen ersten Theil ich in dem Gesetze über die

Organisation des Schulwesens sehe, das vor zwei Iahren
erlaffen wurde, und dessen dritten und letzten Theil ich Ihnen
noch vorzulegen habe. Es beschränkt dieser Eulwurf sich bloS

auf die Reglliung der ökonomnchen Verhältnisse der Primär«
lehrer. Man fand es für wichtig genug und für angemessen,
diese in einem besondern Gesetze zu ordnen. Der Große Rath
war vor zwei Jahren damit einverstanden. Dieser Entwurf
zerfällt in drei Abschnitte, wovon der erste das Allgemeine über
den Unterhalt der Primärschulen, der zweite die besondern
Bestimmungen über Lehrerbesolvungen, Schullokalien und Schul-
güler und der letzte Abschnitt einige S ulußbestimmungen
enthält. Als allgemeiner Zweck des Unterhaltes der Pumar-
schulen ist ausgestellt der ungehinderte und gnie Fortgang des

öffentlichen Unterrichts. DaS Gesetz soll den verfassungsmäßigen
Zweck des VolkSunterrichiS zu verwirklichen suchen durch Her-
belschaffung der materiellen Mittel, welche dazu nothwendig
find Zu diesem Ende wurden die Bedürfnisse der Primär«
schulen auSgemittell, und diese find im Entwürfe ausgezählt.
ES ist auch gesagt, wer für Bestreitung dieser Bedürfnisse zu
sorgen hat, und find sur die Gemeinden die Quellen bezeichnet,

aus denen sie «chöpsen könne». Zu den allgemeinen Schulbe-
dürsnissen gehören vor Allem: die Besoldungen und sonstigen
Leistungen an die Lehrer, ferner die Bestellung, Unterhaltung,
Ausrüstung, Heizung und Reinigung der Schullokale, die
Lieferung der rehrmluel, endlich die Eramenkosten. Als Quellen,
auS denen diese Schulbedärsntsse bestrillen weiden sollen,
bezeichnet vas Gesetz: den Ertrag der Schulgüler unv anderer
Stiftungen zu Gunsten der Schule, serner Beiträge auS andern
Gemeindegütern, wie aus dem Kirchengui. Burgergul rc.; ferner
die gesetzlichen SlaaiSveilrage und Zuschüsse aus der Gemeinbs.
kasse, die, wenn nöthig, durch Testen herbeigeschafft werden
sollen; serner den Ertrag der Schulgelder, endlich Gaben und
Vermächtnisse, die ausdrücklich für tue laufensen Ausgaben
bestimm, sind. Es wird im vorliegenden Gesetze dafür gesorgt,
was bisher nicht der Fall war, den Schulgüler» neue Zuflüsse
zu verschaffen, gerner find neue Borschriften über die Schulgelder

aulgenommen. Die Schulgelder werden wahrscheinlich
die bcstiillenste Frage des etsten Abschnittes sein. Deßhalb sei

eS mir erlaubt, kurz die Anschauungsweise zu entwickeln, auf
welcher die Bestimmungen des Entwurfes beruhen. Es fragte
sich, woher die finanziellen Mittel zu Bestreitung der Schul«
devürsnisse da genommen werden sollen, wo der Ertrag der
gesetzlichen Hülfsquellen nicht ausreicht, ob man nur aus die
Gemeindskasse, resp Gemeindetellen, oder auch auf Schulgelder
oder aus beides hinweisen solle. ES wurden nämlich bis dahin
rn und außer dem Kantone beide Wege benutzt an Orten, wo
vie ordentlichen Hülssquellen nicht ausreichten. Die Erzie-
hungsdircklion und der Regierungsralh haben sich in erster
Linie für Beiträge aus der Gemeindekasse ausgesprochen, ohne
jedoch die Schulgelder zu untersagen. Es liegt dieß im Sinne
des Gemeindegesetzes, welches das Schulwesen als Angelegen»
heit der Gemeinde erklärt und denn auch vorsieht, wie die
Mittel zu Bestreitung ihrer Bedürfnisse herbeigeschafft werden
sollen. Viele Lehrer haben sich in erster Linie für Schulgelder
ausgesprochen und zwar für obligatorische Schulgelder, und
erst in zweiter Linie für Gemeindetellen. Die Vorsteherschaft
der Schullynode dagegen scheint mit dem vorliegende»
Entwürfe einverstanden zu sein, denn das Gutachten derselben geht
stillschweigend darüber hinweg. Jene Lehrer halten dafür, daß
Pte Schulgelder für die Schulen wohlthätig seien, indem sie

das Interesse an denselben erhöhen, dieselben den Eltern und
Kinder werther machen und auf diese Welse zur Hebung der
Schulen bellragen. Diejenigen, welche diese Ansicht geltend
machten, beriefen sich aus daS Betspiel anderer Kaiuonr, wie
Zürich unv Thurgau, wo die Schulgelder obligatorisch sind
und behaupten, daß eben deßwegen dorr das Schulwesen höher
stebe. ES mag zur Bestärkung in dieser Ausichi der Umstand
beigetragen haben, daß die betreffenden Lehrer befürchteten,
wenn dieß nicht geschehe, so werbe die Lage der Lehrer nicht
in dem Maße verbessert werden, wie eS wünschenswert!) sei.
Ich kann im Allgemeinen diese Ansicht über die Schulgelder
Nicht theilen. Ich sehe dieselben vielmehr als ein nothwendiges
Uebel an, wie die Tellcn auch. Ich glaube, man nehme die
Leute nicht, wie sie sind, wenn man dafüihält. sie haue» lieber
etwas, das Geld kostet, als waS nichts kofier; namentlich
möchte dieses da nicht der Fall sein, wo eS sich um öffentliche
Rechte und Vortheile handelt. Diese schätzt man nicht nach
dem, was sie kosten, und Viele wissen solchen Vortheilen gar
keinen Werth abzugewinnen Auch dieser Umstand soll bei der
Frage der Schulgelder in's Auge gefaßt werden. Der Schul»
zwang ist noch für sehr viele Eltern eine sehr lästige Sache.
Viele vermögen in den Schulen noch nicht das wohlthätige
Institut zu erblicken, dessen sich nur die gebildetsten, glücklichsten
Völker erfreuen, und daS namentlich in Republiken zur Er«
Haltung und Fortentwicklung eines freien, wohl geordneten
StaaislebenS und deö allgemeinen Wohlstandes dient UebrigenS
glaube ich, man soll bet der Frage der Schulgelder auch in'S
Auge fassen, daß für Viele die Kinder eine sehr schw.re Last
sind, bis sie erzogen sind Für diese könnten Schulgelder, wenn
sie obligatorisch gemacht, eine fast unerträgliche Last w.rven ES
ist auch billig zu berücksichtige», daß ein Vaier, der viele Kinder
Hai und sie gut erzieht, für Gemeinde und Staat ein sehr
nützlicher Bürger ist gegenüber kinderlosen Eltern und
Hagestolze» Es wäre daher nicht billig, einen solchen Vater für
ein öffentliches Bedürfniß verhältnißmäßig mehr in Anspruch
zu nehmen, als solche, die keine Kinder haben. Man kann
ferner geltend mache», die Versassung übertrage die Sorge für
das Schulwesen dem Sraaie und den Gemeinden AuS allen
diesen Gründen wollie der Regierungsralh die Schulgelder
nicht obligatorisch machen. Man hätte sie lieber ganz fallen
lassen, wenn man nicht gefürchtet hätte, daß dadurch die

Durchführung des Gesetzes in den Gemeinden sehr erschwert
werde. Man wollte ferner, daß die Schulgelder nicht hoch
seien, und daß, bevor sie eingeführt werden, vorerst erhebliche
Beiträge aus der Gemeindckasse oder sonst geleistet werden.
Sodann verlangte man für einen Gcmeindebcschluß über
Einfuhrung von Schulgeldern eine Mehrheit von 2/z ver Stim«
wenden; endlich ist die Genehmigung des Reg>er»ngSratheS
vorbehalten. Im Weilern ist die Vorschrift ausgenommen, daß
Arme (Rotharme und Kinder von Unterstützten) von den
Schulgeldern befreit seien. Ich glaube, das sei nicht zweifel«
haft, daß es Gegenden gibt, wo man eine schwere Roch hat,
wenn obligatorische Schulgelder eingeführt werden, während
umgekehrt in andern Gegenden man die Tellen ungerne sieht.
Zu den erstem Gegenden zähle ich das Emmenthal, auch daS
Mittelland, den Oberaargau und daS Oberland, zu den letzlern
den Jura und das Seeland, wo die Schulgelder gebräuchlich
sind. Man glaubte daher, daS gemischte System beibehalten
zu sollen, wobei den Gemeinden die Latitüde gelassen würde,
zu beschließen, was ihnen beliebt. Man wollte sich zufrieden
geben, wenn nur irgendwie die nöthigen Mittel sich finden,
und nicht so genau darauf achten, woher sie fließen, wenn
nur nicht dabei der Zweck der Schule selbst gefährdet und die
Armen belästigt werden. Den Vermöglichern glaubte man
die Besorgung ihrer Interessen überlassen zu dürfen, da sie

Gelegenheit haben, für das zu stimmen, was ihnen besser kon-
venirt. So viel über die Schulgelder. Der zwelie Abschnitt
des Entwurfs enthält die besondern Bestimmungen über
Lehrerbesoldungen, Schullokalien und Schulgüter. In Betreff der
Besoldungen wird Ihnen vor Allem die Beibehaltung der



bisherigen Vorschrift vorgeschlagen, daß keine Lehrerbcsoldung
ohne besondere Bewilligung herabgesetzt werden dürfe, auch da
nicht, wo dw Besoldungen bereits über dem Minimum stehen.
Die Haupibesliinmungen dieses Abschnittes betreffen daS
Minimum der Lehrerbesoldung, die ordentlichen und
außerordentlichen SiaatSzulagen und die AlterSzulagen, welche der
Staat zu leisten hat. Als Minimum wird für definitiv angestellte

Lehrer eine Besoldung von 500 Fr., für provisorisch
angestellte 380 Fr. festgesetzt, nicht inbegriffen die Nutzungen,
welche die Gemeinden zu liefern haben, bestehend in freier
Wohnung mlt Garten und wo möglich Bescheurung, ferner in
drei Klaftern Tannenholz oder einem diesem Quantum
entsprechenden Maaß cineö andern Brennmaterials, und in einer
halhen Jucharie guten Pstanzlanoeg. DaS wären die Leistungen,

welche den Gemeinden obliegen, so weit sie nicht durch
außerorbentltcke Siaalsbeiträge gebeckt werden können. Mit
der Aufstellung eines Besvldungsminimums bezweckte man
haupljächtich, die Lehrer in denjenigen Gemeinden besser zu
stellen, wo eS von Seile der Gemeinden bisher nicht ftldst in
dem Maße geschah, daß die Lehrer eine bescheidene Eristenz
erhalten hätten. Durch daS Minimum soll durchaus nicht die
Arbeit der Lehrer tarirl werden; es soll nur dazu dienen,
denselben eine Eristenz zu sichern, bei der sie nicht fortwährenden
Nahrungssorge» ausgesetzt sind. Die Arbeit deS LehrerS ist
eine geistige und kann nicht wie bei andern Arbeiten nach dem
genau zu berechnenden Geldwerthe geschätzt werden. Die Be-
soldung kann daher nicht als Aequivalent für den innern
Gehalt der Leistungen eines pflichtgelreuen Lehrers betrachtet
werden. Es soll den Lehrern aber doch so viel geboten werden,
daß sie dabei leben können und eine Eristenz haben, die ihrer
Stellung und dem Aufwanbe von Zeit und Kräften möglichst
entspricht. Diese letztere Stellung wünsche ich rucht nur der
Lehrer wegen, sondern der Sache selbst, der Schule wegen
von der Ansicht ausgehend, baß wer unsere Jugend mit heiterm
liebevollem Ernst und Eifer zu unterrichten und zu erziehen
habe, nicht in beständigem Unmmhe wegen täglicher und stündlicher

Noth in semer Familie sein und Allem grollen dürfe,
was in ihrer Nähe ist und vor sich geht, wie es leider bei vielen
Lehretn der Fall ist. Bei einem Minimum können nicht alle
Lehrer gewinnen, es soll dasselbe, wie gesagt, nur da helfen,
wo eS absolut nöthig ist, wo die Gemeinden nicht von sich auS
den Verstand haben, es nach Kräften zu thun. Es wird sich,
fragen, ob das vorgeschlagene Minimum mit den Weilern
Nutzungen genüge, um den Lehrern ein solches Auskommen zu
sichern, wie ich es als nothwendig betrachte. Ich darf diese

Frage insofern bejahen, als die Bestimmungen, welche
vorgeschlagen werden, so ziemlich den Wünschen der Lehrer
entsprechen, wte sie im Gutachten der Vorsteherschaft der Synode
enthalten sind Auch haben sich in letzter Zeit die beiden

Organe der Lehrerschaft im Kantone ziemlich beruhigt, nachdem
sie früher über das erste Projekt sehr ungehalten waren. Allerdings

waren meine ersten Minima sehr bescheiden, aber ich
muß aus die Verschiedenheit der Verhältnisse zwischen damals
und jetzt aufmerksam machen. Damals waren die Lehrer
allerdings berechtigt, sich wegen der Lebensmittelpreise zu beschweren,
man bleic ihnen zu wenig, anderseits mußte die Erziehungsdirekiion
die Nothverhältnisse vieler Gemeinden und des Staates
berücksichtigen Glücklicherweise schenkte die Vorsehung unS auf viele
böse Jahre wieder gesegnete Ernte», so baß der Ertrag, der in
bösen Zeilen für den Lehrer ungenügend gewesen wäre, obschon

er den Gemeinden schwer ausgefallen wäre, nunmehr besser

ausreicht, und anderseits die Opter, welche damit verbunden
find, leichler ertragen werden. Hätte ich nur darauf gesehen,
als großherziger Gönner der Lehrer zu gelten, ich hätte eS

ganz anders gemacht. Ich wollte aber die Lehrer nicht täuschen,
ich wollte ihnen nicht etwas nur für den Augenblick
Erquickendes in Aussicht stellen, sondern 'etwas, was ich für
möglich hielt. Wenn eS auch nichts Großes und Bedeutendes

war, so hielt ich eS deßwegen für um so sicherer und für
besser als viel Bedeutenderes, das früher vorgeschlagen wurde,
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aber nicht erlangt werden konnte. Immerhin hätte man
weniger geringschätzend darüber sprechen können, denn mein erstes
Projekt hätte, in Verbindung wit der Aeufnung der Sckul-
güler, eine Mehrausgabe von cirea 80.000 Fr. zur Folge ge- -
habt. Die ErziehungSdireklion mußte damals dafür halten,
der Fortschritt sei ein bedeutender, wenn so viel verlangt werde.
Für Weiteres glaubte sie, einstweile» die Lehrerschaft aus den
Verstand und die Billigkeit eines unS eben durch die Lehrer
zu bildenden tüchtigen Nachwuchses im Volke verirö/ten zu
dürfen, sowie auf den zunehmenden Wohlstand. Die Er-
ziehungSdirektion schätzt sich aber fthr glücklich, daß sie schon
nach zwei Jahren etwas weiter gehen und dem Reg. Rathe
ein Minimum vorschlagen konnte, wie es hier vorliegt. Sie
glaubte es thun zu können infolge günstigerer allgemeiner
Verhältnisse, besonders aber ermuntert durch das höchst rühm,
liche Streben im Lande, ohne gesetzlichen Zwang die Lehier-
besoldungen zu verbessern. Ich mache auf das dem gebruckten
Berichte beigegebene Tableau aufmerksam, woraus Sie sehen,
daß seit 1854 über 57 000 Fr. für Lchrerbesolvunaen mehr ge-
leleister wird, von welcher Summe wenigstens 40,000 Fr. nur
seit der Zeit her fließen, wo die Schuliuspektoreu in's Amt
traten. Ich glaube diese Zahlen sprechen sehr günstig für das
ganze Land, und hauptsächlich auf dies.S Resultat geiiützt. nach
welchem die Stimmung für Besserstellung der Lehrer im Lande
günstiger geworden ist, getraute ich mir. ein Minimum von
50(1 Ar, ohne die damit verbundenen Nutzungen, vorzuschlagen.
Ich glaubte, wenn Sie mit dem Minimum deS Entwurfs
einverstanden wären, so könnte man sagen, der größere Tdeil der
Lehrerschaft wäre einmal befriedigt. Unzufriedene wird eS zwar
immer geben, man mag bieten, was man will, und auf ewige
Zeiten wird auch in dieser Beziehung der Friede und die Ruhe
nicht hergestellt sein; denn wenn schon vor einigen Tagen in
einem Blatte (im Oberländer Anzeiger) gesagt wurde, man biete
den Lehrern fette Besoldungen ln diesem Entwürfe, so muß
man doch, wer billig sein will, anerkennen, daß ihnen immer
noch eiwaS Bescheidenes geboten wird. Sie können sich
davon aus dem gedruckten Berichte überzeugen, wenn Sie
vergleichen, was nicht nur in andern Kantonen, sondern auch in
auswärtigen Staaten darauf verwendet wird Es ist immerhin

eiwas bescheideneres und geringeres als in manchen andern
Schweizerkanionen. Immerhin kann man sicher sein, daß die
am meisten noihletdenden Lehrer in den ärmern Gemeinden be.
friedigt sein werden. In den wohlhabender» dagegen sind die
Besoldungen schon vielseitig verbessert worden, so daß dieselben
das Minimum bereits übersteigen; in andern wird es nicht
schwer hallen, eine weitere Verbesserung derselben zu erlangen.
Es sind dieß Gemeinden, die einiehe», waS ihr Interesse ist,
und die auch die Mittel dazu haben Es lst ein Glück, wenn
einmal die Lehrerschaft zufrieden gestellt werden kann, und ich
halte dafür, die Mehrheit der Lehrerschaft werde dankbar
anerkennen, daß Staat und Gemeinden, um ihnen das zu leisten,
was der Entwurf bietet, sich sehr bedeutend anstrengen müssen.

Sie, Tit. kennen die Opfer, die diese Bestimmungen für Staat
und Gemeinden zur Folge haben werden. Ich zweifle nicht
daran, daß Sie mit mir und dem Reg Nathe finden werden,
der Kanton Bern vermöge dieselben zu ertragen; er sei nicht zu

arm, um einem Stande, der seiner Aufgabe nach so wichtig
und segensreich ist, wie der Lehrerstand, einmal das zu bieten, waS
die Gerechtigkeit und Billigkeit längst verlangt hat. Was die

ordentliche Staatszulage für definitiv angestellte Lehrer betrifft,
so wird sie nur erhöht, um die Summe zu arrondtrcn; die

Erhöhung beträgt zwei Franken. Es geschah dieß, weil man fand,
die Leistungen des Staates seien in einem billigen Verhältniß
zu dem, was die meisten Gemeinden geleistet haben, und weil
unser Siaaisbeilrag sich neben denjenigen der meisten andern
Staaten stellen läßt. ES werden wenige Kantone in der

Schweiz sein, die mehr leisten als wir. Für provisorisch
angestellte Lehrer hat man, auf den Vorschlag der Vorsteherschaft
der Schulsynode, den Staatsbeiirag aus Fr. 100 Herabgesetz«,

also um 45 Fr. vermindert. Es geschah dieß, weil man g laubie
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Provisorien on Schulen seien nicht zu begünstigen, und es

bleibe für solche Subjekte, die sich gewöhnlich dafür melden,

genug, sie verdienen niât mehr, weil diese Leute in der Regel
sehr wenig leisten, ES sind meistens jüngere, erst admitline
Leute, die entweder mcht die nöthigen Mittel, oder nichr baS

Alter, oder nicht die nöthigen Borkenntnisse für den Eintritt
in das Seminar haben, oder solche, die trotz ihres Patentes
von den Gemeinden nicht angestellt werden wollen Zu
Ausrichtung außerordentlicher Staaisbeiträge wird ein Kredit von
49,999 Fr. verlangt. Man wird damit diejenigen Gemeinden
unterstützen, Venen eS schwer, ja fast unmöglich ist, aus den

gesetzlichen Quellen die nöthigen Mittel z» schöpfen, um die

gesetzlichen Leistungen an die Lehrer zu bestreuen. Ich halte
dafür, wenn der Staat den Gemetnben so große Opfer zumuthet,
wie hier, das er dann selbst auch einen Theil der Last
übernehmen soll; es sel dieß im Willen der Perfassung und eS

werde dazu beitragen, daß die Gemeinden um so bereitwilliger
seien, die ihnen zufallende Last zu übernehmen. Nach dem
Entwürfe würde der Staat überdies AlterSzulagen leisten. Beides
zusammen Halle für denselben eine Mehrausgabe von etwa
49,999 Fr. zur Folge Die außerordentlichen Staaiszulagen
halte ich für eine absolute Bedingung einer raschen und
allgemeinen Durchführung des Minimums. Die Alierszulagen aber
sollen eine Ermunterung sein für treue, pflichteifrige Lehrer, die,
fei es in ihrer einmal übernommenen Stellung oder in ihrem
Berufe überhaupt, ausharren. Ich glaube, diese Zulagen wer.
den nicht nur ihrem Betrage nach nützen, sondern den Gemeinden

und Lehrern dadurch weiter» Nutzen bringen, baß sie den

allzuhäufigen fatalen Stellenwechsel der Lehrer vermindern und
dadurch den Gemeinden und den Lehrern Ersparnisse möglich
machen werden. Im voiigen Jahre haben circa 399 Lehrer
ihre Stellen gewechselt. Dann halte ich dafür, es sei ohnehin
billig und im Interesse der Schule, wenn man den Behörden
Mittel an die Hand gibt, pflichteifrige Lehrer zu ermuntern.
Was die Schullokalien und Lehrmittel betrifft, so bleiben die

Bestimmungen wesentlich die bisherigen. Ich will hier nicht
weiter darauf eintreten und behalte mir vor, bei der artikelweisen

Berathung in nähere Erörterungen darüber einzutreten.
Wichtige neue Bestimmungen dagegen enthält der Entwurf über
die Schulgütcr. Um den Ertrag derselben entsprechend zu
erhöhen, legte man großes Gewicht auf die Bildung, Erhaltung
und Aeufnung der Schulgüter. Diese sollen nicht angegriffen,
ihrem Zwecke nicht entfremdet, und wo sie mit andern Gemeinde-
gütern vermischt sind, sollen sie ausgeschieden und besonders
verwaltet und besondere Rechnung darüber gelegt werben. Zu
Bildung und Aeufnung der Schulgüter werden in diesem
Entwürfe neue Quellen angewiesen. Ich glaube, diese Porschriften
werben von den wichtigsten und wohlthätigsten des Entwurfes
sein. Sie sind sämmtlich der Art, daß sie Niemanden empfindliche

Lasten auferlegen, und doch vermögen, eine erhebliche
Speisung der Schulgüter zu erzwecken. Ich wünsche sehr, baß
Sie diese Bestimmungen genehmigen möchten Ich will
vorläufig nicht näher in die einzelnen Artikel des Projektes
eintreten, dagegen sollte ich Ihnen vielleicht noch die Nothwendigkeit

und Dnnglichkeit der Erlassung eines solchen Gesetzes an's
Herz legen; ich sollte Ihnen vielleicht die Noch der Lehrer mit
lebhafter» Farben schildern, als eS geschehen. Indessen glaube
ich, mich dessen enthalten zu können, nachdem ich die Lehrerschaft

selbst zu Ihnen habe sprechen lassen, indem ich Ihnen
die Vorstellungen derselben aus beiden Kantonstheilen gedruckt
in die Hände legte. Uebrigens nehme ich an, es sei Ihnen
bekannt, daß sehr viele Lehrer sich sehr einschränken müssen und
viele sogar am Hungerluche nagen; es sei Ihnen bekannt, daß
die Einnahmen sehr vieler Lehrer den Bedürfnissen eines
bescheidenen Hauswesens nicht entsprechen, man mag rechnen, wie
man will, daß sie zur Stunde schlechter bezahlt sind nicht nur
als andere Angestellte, sondern als andere Berufsleute, schlechter
als die Lehrer in den meisten andern Kantonen und sogar als
in auswärtigen Staaten, wo man etwas auf dem Volksunter-
richl hält. Man hat mich versichert, daß in der letzten Zeit

sogar in Frankreich, wenigstens in der Franche-Comté daS
Minimum der Lehrerbesoldung auf 699 Fr. erhöht worden sei.

In Baden wurde eS längst erhöht. Wir müssen uns fast schämen,

daß wir gegen diese Staaten zurückflehen, in welchen doch
ein tüchtiger Polksunterricdl nicht so wichtig ist wie in
Republiken. Es ist Ihnen bekannt, daß drei meiner Porgänger
(die Herren Schneider,.Jmobersteg und Moschard) der obern
Behörde Entwürfe vorgelegt haben, wodurch die Stellung der
Lehrer wesentlich verbessert worden wäre. Bereits im Jahre
1849 wurde auch im Regiernngsrathe ein Projekt berathen,
wodurch daS Minimum der Besoldung bedeutend hätte erhöht
werben sollen, und eine Grvßrathskvmmisston, welcher die Sache
überwiesen worden, schlug damals ein Minimum vor, welches
demjenigen deS vorliegenden Entwurfes fast gleich kam. AlleS
dieses geschah etwa zehn Jahre nachdem der Große Rath Anno
1837 den Siaaisbeitrag an die Lehrerbesoldungen (gegenwärtig

etwa 279,999 Fr. betragend) dekretirt halte. Ungeachtet
dieses großen Opfeis des Staates hatten alle ErziehungSdirek-
toren seit 1846 die Ueberzeugung, daß dennoch die Lage der

Lehrer nicht in dem Maße verbessert worden sei, wie sie auf der
andern Seite durch größere Ansprüche.und Bedürfnisse
verschlimmert wurde. Die Folgen dieser ungünstigen Stellung
werden von Niemanden besliitlen. Vor Allem haben wir großen
Mangel an Lehrern. Ziemlich viele Schulen können gar nicht
besetzt werden, bei hundert sind immer provisorisch besetzt. Ein
noch schlimmerer Uebelstand ist der, daß von Jahr zu Jahr die
Qualität derjenigen Leute, die sich zur Aufnahme in's Seminar
meldeten, verringert wurde. Immer mehr melden sich Leute
aus den armseligsten Verhältnissen mit sehr mangelhafter Vor.
bilvung und Erziehung. Es ist dieß eine Klage, die ich
vielleicht hier nicht angeführt hätte, wenn sie nicht von vielen
Lehrern selbst erhoben worden wäre. Ein weiterer Uebelstand
ist der, daß die Lehrer nicht die Mittel baben, an ihrer eigenen
Bildung fortzuarberten. ES ist daher erklärlich, wenn man
vielen Halbwisserei und daraus hervorgehenden Dünkel
vorwirft. Hätten sie die Mittel, sich fortzubilden, so würden sie

einsehen, wie viel ihnen abgeht, und daS ist das beste Mittel
gegen Dünkel. Ferner ein großer Uedelstand ist der, daß viele
Lehrer zu allerlei Nebengewerben ihre Zuflucht nehmen müssen,

zu Arbeiten, die sie nicht nur von der Schule abziehen, sondern
sie auch häufig geistig und körperlich erschöpfen. Ein Schriftsteller

macht aufmerksam auf die vielen Privalstunde», mit
denen sich die Lehrer aushelfen müssen, die aber für viele eine

eigentliche ^gua toàna seien Derselbe Schriftsteller (ein
Doktor der Theologie in Deutschland) macht ferner aufmerksam
auf einen letzten Uebelstand, dessen ich als Folge der ungünstigen

Stellung der Lehrer erwähne: daß die Lehrer eben deßwegen

nicht die rechten Frauen fänden. Er achtet daS Walten
eines guten, ächten und rechten Weibes, namentlich einer Pri-
marlehrersfrau so hoch, daß er auf diesen Punkt großes
Gewicht legt; in seinen Augen ist eine gnte und rechte Frau die
Sonne eines Hauses. Ich finde dieß entschieden wahr, und
wenn es auch einzelne Mitglieder der Versammlung lächerlich
finden mögen. Ich halte diesen Umstand für sehr beachiens-
werth und möchte auch deßwegen den Lehrern eine günstigere
und geachlelere Stellung zu verschaffen suchen. Diesen
Uebelständen sollte einmal abgeholfen und dazu muß vor Allem die
ökonomische Lage der Lehrer verbessert werden. Ich zweifle
nicht daran, Tit., daß Sie den Willen dazu haben, und daß
Sie daher in die Berathung des Entwurfs eintreten werden.
Ich schließe daher meinen Eingangsrapport und möchte Ihnen
nur zum Schlüsse, einerseits aus Respekt vor dem PctitionS-
recht, andererseits nn, die Dringlichkeit der Sache noch klarer
zu machen, Kenntniß von einigen Vorstellungen geben. Zwei
Vorstellungen haben Sie gedruckt in den Händen. Ferner sind

eingelangt: eine Borstellung der evangelisch reformirten Kirchensynode,

eine zweite von den Lehrern des bernischen Oberlandes,
unterzeichnet und empfohlen von fünfzehn Großräthen, eine
dritte von der Kreissynode des Amtsbezirks Laupen, ebenfalls
unterzeichnet und empfohlen von den Großräthen dieses AmtS«
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bezirkS. Ich wünsche, daß diese drei Eingaben abgelesen werden

möchten. Ich schließe hiemit und empfehle Ihnen das
Eintreten auf das Dringenste, sowie die anikelweise Berathung.

Mühlethaler. Vor Allem möchte ich meine Anerkennung

der rastlosen Thätigkeit des Herrn ErziehungsbirekiorS
aussprechen, der uns einen Entwurf zur Besserstellung der
Lehrer vorlegt, einen Entwurf, der zwischen den Klippen wird
durchgehen können. Zwar hat die Auswauungswelsc sich da

und dort zu Gunsten der Lehrer geändert Man nimmt eS

nicht mehr übel, wenn ein Lehrer euren feinern Rock irägl.
Gleichwohl sino dieselben noch mchi so gestellt, wie rhr Beruf
es erfordert, so daß Einem ost VaS Herz diuret, wenn man
Ausschreibungen liest. Ich vergleiche das Schulwesen mit
einem Baumgarten, der bei nicht gehöriger Pflege in einen
üblen Zustand geräih, welcher, einmal vernachlapigt, nicht zu
verbessern ist. Ich stimme daher zum Eintreten in den Eniwurf.

Fischer, Wenn man den gedruckten Vorlrag der Er-
jichungödireklion gelesen und den mündlichen Bericht angehört
hat, so begreift man, daß Vorschläge in dieser ober jener Art
gemacht werden müssen, und wenn ich das Wort ergreise, so

geschi.hl es nicht, um gegen das Eintreten zu sprechen,

wogegen finde ich eine Lücke. Die Sache Hai nämlich zwei
Seiten, wie jeder andere Gegenstand. Wenn etnetftus die

ökonomische Lage der Lehrer in Frage kommt, so haben wir
auf der andern Seue den Standpunkt des Großen Rathes >m

Auge zu beHallen, der einen Uebcrbiick über das Ganze haben
soll. Wir können uns nicht verhehlen, daß die ganze
Angelegenheit in letzter Linie doch auf eine Geldfrage hlnanSgeht.
Eö wurde Ihnen gesagt, da? die Beslimmnngeu des frühern
Entwurfs eine Mehrausgabe von etwa Fr. für Staat
und Gemeinden zur Folge gehabt hätten, während der

vorliegende Entwurf eine Mehrarfsgabe von ungesähr k4i),lMl Fr.
nach sich ziehen würbe. Es ist sehr wohl möglich, daß
Anträge fallen, die Ausgaben zu mvdlstziren ober zu erhöhen, die

Verrheilung zu ändern in dem Sinne, daß man den Gemeinden

etwas weniger uno desto mehr dem Sl.nue zumulhen würde.
Genug, man mag es nehmen, wie man will, so geht es auf
eine Gelbfrage hinaus. Run erblicke ich hier eine Lücke, die

ich ausgefüllt wlssen möchte. Wir sind am Schlüsse dcS

Jahres, nach dem Gesetze hätte der Voranschlag fur das künftige

Jahr vorgelegt werden sollen. Das ist nicht geschehen;

ich bedaure es. Aber es wäre einigermaßen noch möglich
gewesen, dem Uebelstauve abzuhelfen, wenn doch wenigstens der

Vortrag der Erzreyntigödlietlivii der Fiuanzvirekiton zum Mit«
rapporte überwiesen worden wäre. Iw> halte dafür, der
regelmäßige Geschäftsgang verlange, daß Gegenstände, die solche

bleibende Ausgaben nach sich ziehen, mchi vor den Großen
Rath gebrach, weroen. bevor das Gutachten der Flnanzdireklwn
vorliegt. So viel ich weiß, ist dieses Guiachten nicht da,
hingegen kann insoweit nachgeholfen werden, wenn der Re-
gierungsrath über die gegenwärtige Fmanzlage desKanlonS uns
einige Auvkunsl gibt, vaunt wir nicht im Zweifel sind über
die Summen, welche nöthig sind, damit wir wlssen, aus welchem
Boden wir stehen; damit wir wisse», ob, wenn die Summen
erhöht werben »rüsten, uns nicht noch von anderer Seite her
auch noch solche Kolgen erwarten. Wenn wir mit Sorgfalt
und nicht leichtsinnig zu Werke gehen wollen, so müssen wir
Auskunft cwruoer er hall. n. Ich bin daher so fiel, an den

Herrn Berichlelstuiier ober an die Regierung die Bitte zu

richten, daß «te uns vor der ariikelwcisen Berathung des

Entwurfs Auskunft ei theile über den gegenwärtigen Stand der

Finanzen des Kantons, und namentlich die Frage beantworte,
ob das, was wir heute für baS Schulwesen erkennen, eine

Vermehrung der Steuer zur Folge habe ober nicht, und ob

von anderer Seite eine Vermehrung der LlaatSauSgaben
bevorstehe ober Niwt. Je nachdem die Antwort ausfallen wird,
kann ich für höhere oder geringere Ansätze stimmen.

Tagblan des Großen Rathes t8S8.

Herr Berichterstatter. Herr Regierungsrath Fischer
bemerkte einerseits, eS handle sich um eine Geldfrage, und
verlangte deßhalb Ausschluß, ob infolge dieses Gesetzes eine
Erhöhung der Steuer und ob von anderer Seite noch vermehrte
Ausgaben i» Aussicht stehen. WaS vie letztere Frage beiriffl,
so wllb man nnr die Antwort erlaube», daß es nicht metnc
Sache ist, varauf zu erwteber». ES m freilich möglich, baß
noch Anträge erfolge», tue für den Staat größere Opfer nach
sich ziehen, àr fetzt bürfen wir niwl so weit gehen- Ich
beschränke mich varauf, Herrn Fischer zu uiiiworten/baß infolge
dieses Gesetzes nicht eine Erhöhung der Slaaiösteuer nöthig
sei. Sie haben gestern ein Gesetz angenommen, durch das Sie
dem Staate berelis 3ii,l)ftl) Ar, welche er lusher für die Landsaßen

ausgab, erübrigten. Dann glaube ich, eS gebe Mittel
uno Wege, den Ertrag der jetzigen Steuer zu erhöhen. ES
>st bekannt, dag man sett vielen Jahren vaiftn strebt, ein
billigeres Gesetz über tue Einkommeiissten r zu erhallen. Wie
gegenwärtig bus Verhältniß ist, weiden Sie einigen Nummern
ennö hlellgen BlutleS (der „Republik") entnommen haben,
worin Auszüge aus ben Sleueriegistern mitgetheilt werden.
Vorläufig hatte ich die vorhandenen Mmel für genügend, um
das, was der Staut hier mehr ausgibt, zu vecken. Wenn
man das Gutachten der Fuiauzdirrkno» vermißt, so soll man
andererletls den Verhältnissen der letzten Zeit Rechnung tragen,
indem bekuiintlich diese Direktion bis in die allerletzte Zen nur
prvvlsvrifch besetzt war. Dann glaube ich, der gedruckte
Bericht gebe denn doch auch ziemlich ausführliche Auskunft über
die finanzielle Konsequenz des Projekts. Zubern wirb zwischen
der erste» und zweiten Berwhuug dieses Gesetzes das Bnvgcl
vorgelegt werden, wo Sie dann noch frühe genug genügende
Auskunft werben erhallen können. Endlich muß ich dre
Behauptung beftleiien, als handle es sich hier nur um eine
Gelds, age. Es handelt sich >n erster Lune um eine viel wich-
ligere Frage, um eine Erziehungssrage, und ich glaube, die
Pfltchr und oie Ehre des Großen Naives gebieten es, sie einmal

zu erledigen. Es gibt gewisse Bebürsnlsse, absolute
Bedürfnisse, die Opfer erfordern, denen man nicht ausweichen
kann. ES ist erue Anslandssache, eine Ehrensache, daß man
namenMch hier es nrchr ihue. Ich glaube daher, Ver Große
Rath sollte sich beruhigen und sich über diese Skrupel hinwegsetzen

können. Ich zweifle nicht daran, der Kanion Bern ist
Nicht zu arm, daS zu trifte», waö von Srite der Gemeinden
und des Staates verlangt wird. Man darf das Gegentheil
nicht annehmen, wenn viel weniger vermöchlichere Kainone
uno Staaten, die weniger Staats- und Privaivermögen und
höhere Steuern haben, ihre Lehrer viel besser zu stellen vermögen.
Ich empfehle ihnen das Eiulrelen.

Das Eintreten und die artikelweise Berathung wird durch
daS Handmehr beschlossen.

Erster Abschnitt.

Allgemeines über den Unterhalt der Primärschulen.

§ t.

Jede öffentliche Pnmaishule soll in Bezug auf den innern
und äußetn Bestand so unierhalten und mit allem Nöthigen
verfthen sein, baß der Unterricht seinen ungehinberien und
guten Fortgang haben kann.

Herr Berichterstatter. In diesem Paragraphen ist
der Zweck des ganzen Geietzes ausgesprochen. Es soll gesetzlich

Voriorge getroffen werden, daß cie Primärschulen mit allem
zu einem gedeihlichen Fortgange des Unterrichtes Nothwendigen
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versehen seien. Dieses Ziel ist ein hoheS und wichtiges, und
um es zu erreichen, genügte eS nicht, den frühern Zustand der
Schulen beizubehalten, daß man nur den Heidelberger
auswendig lerne, elwaS Lesen, Rechnen, Gesang u. s. w. treibe.
Die Ausgabe der Schule ist eine Höhere geivarden, daher müssen

auch die Mittel zu Bestreitung ihrer Bedürfnisse erhöht werden.
Der 8 45 deS bisherigen Schulgesetzes enthält zwar eine

allgemeine Vorschrift darüber, aber eS darf nicht bei einer
solchen Vorschrift bleiben, sondern die nöthigen Mittel müssen

genau angegeben weiden. Zu diesem Zwecke wurden die
unentbehrlichsten Mittel zu Bestreitung der Schulbedürfnisse
ermittelt und in den folgenden Paragraphen die Quellen
bezeichnet, aus welchen die Mittel geschöpft werden sollen.

Der § 1 wird ohne Einsprache durch daS Handmehr
genehmigt.

8 2.

Zu den allgemeinen Sckulbedürfnissen gehören:
1) Die Besoldungen und sonstigen Leistungen an die Lehrer;
2) das Schullokal und dessen Unterhaltung;
3) die Schulgeräihschaften, wie Tische, Bänke u dgl.;
4) daS zu Beheizung der Schulzimmer nöthige Material zu-

gerüstet und frei zum Hause geliefert, so wie auch das
Material zu deren Reinigung;

5) die Lehrmittel, welche zum allgemeinen Gebrauch in der
Schule dienen, wie Wandtafeln, Karten, Tabellen, Schul-
rödel, Tagebücher u. dgl.;

6) allfällige Eramenkosten.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph detaillirt die

allgemeinen Bedürfnisse jeder Schule als Ganzes im Gegensatze

zu den Bedürfnissen der einzelnen Schüler. Hier sollen alle
Bedingungen vorgesehen sein, ohne welche daS Ziel einer guten
Volksschule nicht erreicht werden kann.

Wird ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

5 3.

Die Sorge für die allgemeinen Bedürfnisse der öffentlichen
Primärschulen ist »Heils Sache deS Staates, theils Sache der
Einwohnergemeinden (8 81 der Verfassung) oder der besondern
Schulbezirke, wo solche bestehen, sei eS, daß dieselben bloß
Theile einer Gemeinde in sich begreifen, oder über die Grenzen
derselben reichen (§8 3, 6 und 15 deS Gemeindegesetzes).

Herr Berichterstatter. Der § 3 sagt, wem die Sorge
für die allgemeinen Schulbedürfnisse obliegen soll. Nach F 81
der Verfassung ist eS Pflicht des Staates und der Gemeinden,
die Volksschulen möglichst zu vervollkommnen, und es soll daS
Gesetz das nähere Verhältniß, in welchem es geschehen soll,
bestimmen. Schon bisher, seit dem Anfang des vorigen
Jahrhunderts, enthielt das Gesetz Bestimmungen hierüber, der Staat
unterstützte früher theils durch Beiträge an die Schulhausbau»
ten, theils an die Lehrerbesoldungen und durch Geschenke an
Lehrmitteln. Es geschah alles dieses indessen bis zum Jahre
1839 in sehr bescheidenem Maße, indem der Staat von 18>4
bis 1839 durchschnittlich im Jahre nur Fr. 15,147. Rp. 64 für
das Schulwesen ausgab. Seil 1839 wurde die Ausgabe deS
Staates für das Schulwesen eine verfassungsmäßige und be¬

trug von 1839 bis 1854 durchschnittlich per Jahr Fr. 237,6tö
Rp. 28. Daneben leesteten die Gemeinden nach einer statistischen

Zusammenstellung im Ganzen Fr. 516.549 während dieses

Zeitraumes an die Primärschulen, wovon Fr. 131,2l3 für
die allgemeinen Schulbedürfnisse und Fr. 385,336 für
Besoldungen verwendet wurven. Nach der letzten StaalSrechnung
gtbt der Staat gegenwärtig für daS Primarschnlwesen viel
mehr aus als der frühere Durchschnitt. Ohne die Ausgaben
für Lehrerbildung und die Synode betragen seine Ausgaben
Fr. 323,594, worunter für Besoldungen Fr. 292,362. Die
Gemeinden sind bei den Besoldungen mit 56 «<>, der Staat ist
dabei mit 44 °/o beiheiligt, bei den allgemeinen Schulbedürfnissen

beträgt die Betheiligung der Gemeinden 58, die deS
Staates 42 «/,, worunter jedoch begriffen sind die Kosten jür
die Inspektoren, für die Synode, und für die Lehrerbildung.
Ich glaube, eS sei billig, dieß hervorzuheben und will auf
die Verhältnisse anderer Kantone aufmeiksam machen. So
leistet in Zürich der Staat 39, die Gemeinden leisten 45
und die Familien 25 °/,. Der Kanton Zürich leistete nach
der Slaatsrechnung von 1853 an das Volksschulwesen Franken

223,776 ohne die Sekundärschulen, ohne das Seminar und
die SHnvde. Im Kanton Thurgau sind die Leistungen deS
Staates verhälinißmäßig noch bedeutender. Der Staat leistet
dort an daS Volksschulwesen, mit Inbegriff der Sekundärschulen.

Fr. 99,999. Nach dem Verhältniß der Bevölkerung
(89,999) würbe eS dem Kanion Bern, wenn in jener Summe
auch die Sekundärschulen und die Seminare begriffen sind, viel
mehr treffen, als er wirklich leistet. Diese Angaben sollen Ihnen
zeigen, daß, was Ihnen hier vorgeschlagen wird, den Verhältnissen

billige Rechnung trägt.

v. Grünigen. Der § 3 enthält den Grundsatz, daß die
Sorge für die allgemeinen Bedürfnisse der Primärschulen theils
Sache des StaaieS, theils Sache der Einwohnergemeinden sei.
Ich halte dafür, der Staat solle sich dabei mehr beihciligen,
als es nach diesem Entwürfe geschieht. Der 8 3 steht mit den
folgenden Paragraphen, wo die Bestreitung der Bedürfnisse der
Primärschulen hauptsächlich den Gemeinden obliegt, nicht dem
Staate, im Wiccrspruch. Ich bin aber der Ansicht, der Staat
soll die Sorge dafür besonders übernehmen und zwar aus
folgenden Gründen. Man strebte in neuerer Zeit dahin, die öf.
fenllichen Lasten zu zentralistren, so z. B. im Slraßenwcscn.
Ich frage: ist eine einzige Gemeinde im Kanion, die damit
nicht einverstanden wäre? Ich glaube, nein. Ferner wurde
in Bezug auf die Armenlast ebenfalls dieser Grundsatz
angenommen, und wurden schon früher vom Staate 359,999 Fr.
dafür ausgesetzt; in neuerer Zeit dehnte man den Siaaisbei-
trag noch weiter aus, um die Summe gleichmäßiger zu
verwenden, und erst seither wurde der Staatsbeitrag gleichmäßiger
verwendet. Früher konnten die Gemeinden nur die Hälfte der
Armen verdingen, die andere Hälfte mußten sie auf die Güter
vertheilen. Nun steht das Schulwesen in engem Zusammenhange

mit dem Armenwesen. Damit, daß der Staat bedeutende

Summen für das Armenwesen ausgibt, ist nur Palliativ
geholfen, er soll die Schulen heben Durch die Ausgabe
einer ersprießlichen Summe für das Schulwesen wird die Zahr
der Armen vermindert. Es gibt noch eine andere Last, wo dee

gleiche Grundsatz zur Anwendung gebracht ist, die AuSgale
für die Kirche, wo Niemand glaubt, daß es nicht am Ort«
sei. Der Staat konnte seiner Zeit damit ein gutes Geschäft
machen, hier ist dieß nicht der Fall. Ich frage: was will der
Staat nach diesem Entwürfe künftig leisten? Er will nur eine

Zulage von 2 Fr. an die Besoldung der definitiv angestellten
Lehrer leisten ; statt Fr 218 wird eine Staaiszulage von 229 Fr.
vorgeschlagen. Das ist zu wenig, wenn man die Verhältnisse
der Lehrer verbessern will, namentlich in einer Zeit, wo der
Staat Millionen für Eisenbahnen zur Verfügung hat. Der
Staat macht ein Gesetz und diktirt den Gemeinden, wie viel
Schulbäuser sie haben, wie sie dieselben einrichten, verbessern
sollen ?c.; im günstigsten Falle gibt er ihnen einen Beitrag



von 1l) °/o dafür, wenn der RegierungSrath ihnen gut will.
Das Spiichwort sagt: wer befiehlt, der zahlt. Hier ist daS

Gegentheil: der Staat befiehlt, die Gemeinden müssen zahlen.
UcbrigenS machen wir eine süße Miene zu den 4V,Ml) Fr.,
welche als außerordentliche SiaatSzulage ausgesetzt werben
sollen. Ick halte das für eine Ungleichheit, da die Gemeinden
nicht das Nöthige erhalten können. Was leistet der Staat für
höhere Schulen, für Mittelschulen, für die Hochschule? Wenn
nicht das Ganze, doch die Hälfte. Wer besucht diese Schulen?
Die Kinder der ^ermöglichen, während die Kinder der Armen
zu »/,<> die Primärschulen besuchen. Das ist eine Ungleichheit,
eine Ungerechtigkeit gegenüber der Bevölkerung des Landes;
diese der Bevölkerung zahlen dem Staate auch etwas an
indirekten Steuern. Die direkten Steuern tragen etwa 1 Million

ab, die indirekten ungefähr l'/z Millionen. Ich frage:
wer zahlt die letztem? Der größere Theil der Bevölkerung,
deren Einnahmsquellen nicht so groß sind. Uebrigens glaube
ich, die e Last, welche dem Staate auferlegt werden soll, bringe
demselben keinen Nachtheil Die Kosten der Primärschulen
vertheilen sich auf das ganze Land Man sah bisher, wie die Lehrer,

wenn sie sich in einer ungünstigen Stellung befinden, von
einer Stelle zur andern wa»dern. Das hört auf, wenn der
Staat die Last übernimmt und den Lehrern erträgliche Stellen
gibt. Die Verfassung sagt im 8 81: „Es ist Pflicht des

Staates und der Gemeinden, die Volksschulen möglichst zu
vervollkommnen." Sie bleibt aber nicht dabei stehen, sondern
sagt ferner: „Das Gesetz bestimmt das BeitragSverhältruß der
Gemeinden." Nun frage ich: steht eS mit dieser Bestimmung

"im Einklang, wenn die Gemeinden den größten Theil der Last

tragen, während sie nach der Verfassung nur einen Beitrag zu
leisten haben? Wenn eS so wäre, so müßte die Verfassung
umgekehrt lauten. Ich halte dafür, der gegenwärtige Entwurf
sei nicht im Sinne und Geiste der Verfassung. Ich stimmte
zum Eintreten, nicht weil ich mit dem Entwürfe einverstanden
war, sondern weil ich eS für nöthig halte, daß man den Lehrern

einmal entspreche. Es ist dieß nothwendiger als bei
Staatsbeamten. Man soll den Lehrern eine anständige Stellung
verschaffen, damit sie leben und sich ihrem Berufe mit vervielfachtem

Fleiße hingeben können. Ich stelle daher den Antrag, den

Paragraphen also zu fassen: „Die Sorge für die allgemeinen

Bedürfnisse der öffentlichen Primärschulen ist Sacke deS

Staates." Alles Andere würde gestrichen, dann wäre der
Verfassung Genüge geleistet.'

Herr Berichterstatter. Ich hätte geglaubt, auf diesen

hochwichtigen Antrag, welchen Herr v. Grünigen stellte, würden

andere Mitglieder der Versammlung antworten. Wenn ich
mich einseitig aus den Standpunkt der Schulen und der Lehrer
stellen wollte, so könnte ich sagen: das ist ein prächtiger
Antrag. Ich zweifle auch nicht daran, wenn Herr v. Grünigen
denselben vor einer Volksversammlung, vor einer Landsgemeinde
entwickelt hätte, so wäre ein einstimmiges Hallo erfolgt, der
Erziehungsdireklor hätte neben ihm nicht auskommen können.

Ich hoffe aber, hier im Großen Rathe sei es anders, man werde
nicht auf solche Anträge eingehen, namentlich wenn sie von
einer Seile herkommen, wo man zuerst über Erhöhung der
StaatSsteuer schreien würde. ES gab eine Zeit, wo Herr v.
Grünigen auch in dieses Geschrei einstimmte. Ich hoffe, der
Große Rath werde die Versassung nicht so auslegen, wie der

Herr Antragsteller Wo bleibt Herr v. Grünigen mit der
Verfassung, wenn diese sagt, das Gesetz werde das BeitragSver-
hältniß der Gemeinden bestimmen? DaS geschieht hier eben in
diesem Gesetze, während er den Gemeinden Alles abnehmen will.
Wenn übrigens das Gesetz das Beitragsverhältniß bestimmen
soll, so ist damit nicht gesagt, daß daS Beireffniß deS Staates
höher als dasjenige der Gemeinden sein soll. Also ist der
Vorschlag des Entwurfs kein verfassungswidriger, wenn auch der

Staat nach demselben nicht so viel als die Gemeinden leistet.

Herr v. Grünigen führte noch andere Unrichtigkeiten an; so

sagte er, das Siraßenwescn sei zentralisirt. DaS ist nicht rich-
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tig. Gewisse Straßen baut der Staat, die Gemeindcstraßen
aber nicht; ja selbst an öffentliche Straßen, welche der Staat
zu unterhalten hat, leisten oft Gemeinden Beiträge an die Baukosten

Auch das Armenwcsen ist nicht zentralisirt; darüber hat
seiner Zeit eine lange Verhandlung im Verfassungsrathe von
1846 stattgefunden. Man wollte das Armenwesen nickt zentra-
lisiren, und es ist nicht zentraltsiri, eS bleibt den Gemeinden
noch viel zu thun. Wenn bann Herr v. Grünigen tagt, der
Staat leiste nach dem vorliegenden Entwürfe nur 2 Fr. mehr
als bisher an die Lehrerbesoldnng, so ist das eine Uebertreibung.
Ick glaube nicht, daß man mit solchen Uebertreibungen großen
Eindruck machen werde. Man muß vor Allem sich nicht vom
Thatsächlichen entfernen, namentlich nicht in solchen Sachen.
Ich glaube, ich könne mich aus diese Bemerkungen beschränken.
Ich habe übrigens schon vorhin mcbrereS gesagt, was den
fraglichen Antrag aufklärt. Ich empfehle Ihnen den 8 3, wie er
vorliegt.

Der § 3 wird mit großer Mehrheit nach Antrag des

Regierungsrathes genehmigt, der Antrag deS Herrn
v. Grünt gen bleibt in Minderheit.

8 4.

Die Anschaffung der Schulbedürfnisse für die einzelnen
Schüler dagegen, wie Schulbücher, Schreibmaterialien u. f. w.
kommt den betreffenden Eltern oder deren Stellvertretern zu.

Nur bei Noiharmen oder Kindern von Unterstützten treten
die Gemeinden oder Schulbezirke an ihre Stelle, um daS

Nöthige anzuschaffen. Wenn vermögliche Eltern oder deren
Stellvertreter ihre Kinder nicht mit den erforderlichen Lehrmitteln
für die Schule versehen, so hat die Schulbehörve auf Rechnung
der Pflichtigen zu sorgen.

Herr Berichterstatter. Neu in diesem Paragraphen,
der sich auf die Bedürsntsse der einzelnen Schüler bezicht, ist
nur die Verpflichtung der Schulbehörden, eventuel Kindern von
»ermöglichen Eltern, die nicht mit den erforderlichen Lehrmitteln
für die Schule versehen sind, solche auf Rechnung der Pflichtigen

anschaffen zu lassen. Diese Bestimmung wird wohl
gerechtfertigt sein, denn auch in andern Fällen haben die
Gemeinden als Stellvertreter der Eltern für deren Kinder zu
sorgen; warum hier nicht? Wenn die Verfassungövorschrift
zur Wahrheil werden soll, so muß es auch Mittel geben, sie

zu vollziehen, um den Nachtheil, welcher durch die Pflichlver-
säumniß einzelner Eltern entsteht, zu heben. Die übrigen
Bestimmungen des Paragraphen stimmen mit dem 8 "13 des bis,
herigen Gesetzes überein, namentlich so weit eS die Vorschrift
betrifft, daß die Gemeinden für die Armen die Schulbedürfnisse
anzuschaffen haben. Damit kein Zweifel bestelle, wer unter
„Armen" zu verstehen sei, sagt das Gesetz: „Notharme oder
Kinder von Unterstützten."

Mösching. Ich habe bezüglich deS zweiten Satzes des
8 4 einige Bedenken. Vorerst möchte ich fragen, ob auch
diejenigen, welche bisher spendgenössig waren, unter den
„Unterstützten" verstanden sein sollen. Ferner begreise ich, daß in
Fällen, wo die Eltern oder deren Stellvertreter nickt für die
Schulbedürfnisse der Kinder sorgen, etwas geschehen muß, aber
der Ausdruck „vermögliche Eltern" ist sehr unbestimmt. In
der einen Gemeinde gilt der Besitz von 5—6(1l) Fr. schon für
ein Vermögen, in andern Gemeinden nicht; es sollte daher em
geeigneterer Ausdruck dafür in daS Gesetz aufgenommen werden,
aus welchem' sick ergibt, daß die säumigen Eltern a.if gütlichem
oder rechtlichem Wege belangt werden können. Sodann möchte
ich den Herrn Berichterstatter fragen, wie es gehalten sei, wenn
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die Schulbehördc einmal den Vorschuß gemacht bat; bat sie

daS Rechi, die beireffenden Eltern, wen» sie nicht zahlen wollen,
zu betreiben? Endlich bemerkte ich vorhin, daß der Herr
Berichterstatter den Antrag des Herrn v. Grünigen übel
aufnahm ; aber dafür ist der Große Rath da, um sich über die

verschiedenen Bestimmungen des Gesetzes zu berathen. Zwar
ging der Antrag dcö Herrn v. Grünigen weit, aber beim ganzen
Gesetze sieht man, daß meistens die Gemeinden belastet werden;
so beim 8 >5, wo der Staat für provisorisch angestellte Lehrer
weniger leistet als früher; er sollte doch etwas mehr thun.

G fell er zu Wichtrach. Der Entwurf spricht von „Noth-
armen oder Kindern von Unterstützten." Nun weiß man nicht
genau, ob die Uniersiützungsliste als Regel gelte und auch
die von der Spendkasse Unterstützten darunter begriffen sein

sollen. Ich fasse die Sache so auf, daß letzteres der Fall sei,

sonst könnte das Gesetz sehr ungleich angewendet werden. Ich
stelle daher den Antrag, vor dem Worte „Unterstützte" zu
setzen: „von der Spendkasse"

Berg er. Der erste Satz des zweiten Alinea erweckt in
mir ziemlich Bedenken, namentlich mit Rücksicht auf die Armen-
Verhältnisse verschiedener Gegenden. Die Notharmen müssen

unterstützt, die Kinder in die Schule geschickt und ihnen die

nöthigen Bücher angeschafft werden. Ich bin auch überzeugt,
daß Keiner, der ein notharmes Kind zu verpflegen hat, eS ohne
die nöthigen Bücher schicken würbe. Deßwegen möchte ich den
ersten Satz des zweiten Alinea streichen. Nehmen wir denselben

an, so fragt es sich: woraus soll die Gemeinde unterstützen?
Im Gesetze ist eS bereits vorgesehen, weitere Mitlei hat die
Gemeinde nicht. Aebnlich verhält es sich mit den aus der
Spendkasse Unterstützten. Ich komme aus einer Gegend, wo
viele arme Kinder die Schule besuchen, ich sah nicht, baß sie

Mangel an Lehrmitteln hätten. Viel besser als die Bestimmung

des 8 4 wäre eine Vorschrift, wodurch die Schulen
geradezu aidgHKlten würden, aus dem Schulvermögen alle
Lehrmittel anzuschaffen. Endlich möchte ich auch das Wort
„vermögliche" vor „Eltern" streichen, weil der Begriff sehr relativ
ist und die Tendenz, von der Gemeinde etwas zu erhallen,
geweckt werden könnte. Ich möchte doch die Last der Gemeinden
nicht zu groß machen.

Regez erklärt sich mit Herrn Berger einverstanden, daß
die Gmeinden durch dieses Gesetz sehr belastet werden, und
stellt den Antrag, im ersten Alinea nach dem Worte
„Stellvertretern" beizufügen: „inbegriffen diejenigen, welche noth,
arme Kinder zu verpflegen haben;" ferner im zweiten Alinea
vor dem Worte „Unterstützten" einzuschalten: „auS der Spendkasse."

Im er beantragt, die Reihenfolge der Artikel so zu verändern'
daß die 88 4 und 5 erst nach 8 6 zu stehen kommen, weis
dieselben weüiger wichtig seien als der § 6 und die folgen,
den Bestimmungen.

Buch er möchte das Wort „Unterstützten" ohne Ergänzung

beibehalten, weil es nicht nur auS der Spendkasse, sondern
auch aus der Krankenkasse unterstützte Leute gebe; übrigens
sei es an der Schulbehörde, für die Schulbedürfnisse der
Kinder zu sorgen.

Herr Berichterstatter. Herr Mösching stößt sich an
dem Worte „vermögliche." Ich kann vorläufig den Antrag
als erheblich zugeben, daß man uniersuche, ob dieser Ausdruck
durch einen passender» ersetzt werden könne. Man wirb z. B.
sagen können (es soll auch so verstanden sein), baß es Eltern
sind, die weder als Notharme noch auS der Spendtasse unterstützt

werben. Wenn Herr Mösching ferner fragt, ob eine
Gemeinde das Recht habe, wenn sie für Kinder solcher Eltern
Lehrmittel angeschafft hat/ die Ellern dafür zu betreiben, so

zweifle ich nicht daran. Wenn Jemand nach dem Gesetze zu
etwas verpflichtet ist und es nicht thut, so glaube ich, ma»
habe daö Recht, ihn dazu anzuhalten. Herr Mösching
bemerkte, ich hätte es dem Herrn v Grünigen nicht übel nehmen
sollen, daß er seinen Antrag stellte. Ich weiß nicht, woher
Herr Mösching das Recht nimmt, mir daö vorzuwerfen. Etwa
deßwegen, weil ich etwas laut redete? Ein wenig entrüstet
durste ich mich wohl schien auf einen so enormen Antrag,
auf eure solche Interpretation der Verfassung. Es wurde die
Frage gestellt, ob der Ausdruck „Unterstützten" sich auch auf
die Sp>ndkasse beziehe. Ich glaube, wenn einerseits von den
„Notharmen," anderseits von „Unterstützten" die Rede ist, so

seien allerdings die auö der Spendkasse Unterstützten inbegriffen.
Ein anderes Mitglied erinnerte, daß es auch ans der Krankenkasse

unterstützte Leute gebe. Man dachte aber hier nur an
die Spendkasse, dagegen sollen momentane Unterstützungen aus
der Krankenlasse nicht in Betracht kommen. Die Bestimmung,
welche Herr Berger angriff, ist nicht neu; es ist ein alter
Brauch, der sich nicht so schwer macht, wie der genannte
Redner annimmt. Jedenfalls glaube ich, es wäre eine Armen-
unlerstützung, wie eure andere, man könnte sie also auS den
gleichen Mitteln leisten. Aber ich denke, in der Regel werden
solve Unrernützungcn aus der Schul- oder Gemeindekasse
geleistet werden, und wie diese gesplesen werden soll, sagt das
Gemeinbegesetz Diese Last wirb für die Gemeinden auch
deßhalb nicht bedeutend sein, weil der Staat von jeher ärmere
Gemeinden, namentlich solche, die für die Anschaffung von
Lehrmitteln Ausgaben haben, unterstützte. Es wurden bisher
ö — 7ttl)Fr. jahrlich dafür verwendet. WaS den Antrag des

Herrn Regez betrifft, so sehe ich nicht ein, daß dadurch die
Redaktion verbessert würde. In Betreff der Verpflichtung von
Seite der Pflegetteru glaube ich, sie verstehe sich von selbst.
Wenn Jemand ein Kind zur Verpflegung übernimmt, so ist er
verpflichtet, alles zu leisten, was nothwendig ist Die
Gemeinde gibt euren Beitrag, das Andere ist seine Sache. Herr
Jmer möchte mit Rücksicht auf die Wichtigkeit einzelner
Paragraphen deren Relhensotge abändern. Ich saßie bie^ Einlhei-
lung so auf: erstens seien die Mittel zu bezeichnen/aus welchen

die Schulbedürsmsse bestritten werden sollen; zweitens sei

anzugeben, wer die Mittel herbeizuschaffen habe; drittens, aus
welchen Quellen sie geschöpft werden sollen,

A b st i in m u ng.

Für den § 4 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den zugegebenen Antrag des Herrn Mö schi n g „
Für den Antrag des Herrn G seller Minderheit.
„ „ » » „Berger „
„ „ „ „„^îkgez „
„ „ „ „„Jmer »

8 5.

Die ErzichungSdirekiion hat dafür zu sorgen, daß die
allgemeinen Lehrmittel und eingeführten Schulbücher um möglichst

billige Preise zu erhalten sind. Sie kann auch für daS
Swnlwesen besonders eifrige oder dürftige Schulfreist' mit
Geschenken an Lehrmitteln unterstützen und ermuntern. Zu diesem
wie zu jenem Zwecke ist derselben ein jährlicher Kredit auszusetzen.

Herr Berichterstatter Dieser Paragraph bezieht sich
ans die spezielle Betheiligung der Erziehungsdirekiion, respektive
des Siaaies bei der Anschaffung von Lehrmitteln. Diese
Bestimmungen sind nicht neu. Bisher hat das Gesetz sogar die
Erztehungödireklion verpflichtet, für wohlfeile Schulmalerialien
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zu sorgen. Eine solche Vorschrift hielt man nicht mehr für
nothwendig. Den Antrag der Schulsynode, künftig keine

Geschenke an Lehrmitteln mehr zu verabfolgen, glaubte man
nicht empfehlen zu sollen Auch bisher waren zu diesem
Zwecke schon jährliche Kredite ausgesetzt, um für wohlfeile
Lehrmittel zu sorgen und Geschenke zu geben. Die Erziehungsdirektion

müßte es als einen bedeutenden Mißgriff ansehen,
wenn man ihr die Möglichkeit entziehen würde, eifrigen und
dürftigen Gemeinden solche Geschenke zu geben. Sie ist überzeugt

daß durch diese Beiträge viel mehr geleistet wird, als
die kleine Ausgabe betrug. Es ist eine der zweckmäßigsten
und wohlthätigsten Unterstützungen von Seite des Staates und
eine der ältesten. Die Befürchtung des SynvdalvorstandeS,
daß die Geschenke aus unpassenden Lehrmitteln bestehen könnten,
daß man zu Geschenken weniger Sorge trage als zu selbst
gekauften Sachen, ist unbegründet. Diese Geschenke werden nach
dem Gutachten der Schulinspektoren gegeben. In der Regel
verlangt man, daß die Gemeinden darüber Auskunft geben,
was sie haben, waS sie selbst beitragen; dann weiß man
ungefähr, waö nöthig ist. Ebenso gut könnte man sagen, man
solle den ganzen Kredit streichen, weil man befürchten könnte,
daß unpassende Lehrmittel angeschafft würden. Nach den

Erfahrungen, welche die Erziehungövirektion in den letzten Jahren
machte, bin ich überzeugt, daß durch zweckmäßige Geschenke,
die nicht in'S Blaue hinein gemacht werden, viel bewirkt wurde.
Tausende von Schulbüchern, Lesebüchern (in letzter Zeit das
Tschubische), Gesangbüchern, Landkarten u. s. w. wurden von
Gemeinden auf Anregung der Behörde angeschafft. So ordnete

eine der ärmsten Gemeinden, Guggisberg, jüngsthin eine
Kollekte an, die Fr. 175. 4l) abwarf, worauf für ungefähr
25V Fr. Lehrmittel angeschafft werben konnten. Es gibt
Gemeinden, wo solche Aufmunterungen geschehen müssen, ES
bedarf überhaupt noch der Anstrengung, um vielen Schülern
zu den nöthigen Lehrmitteln zu verhelfen, und es wäre im
höchsten Grabe zu bedauern, wenn man die Mittel, welche
bisher der Er-tehungSbireklion zu Gebote standen, schmälern
würde.

Rösti ist mit dem Herrn Berichterstatter ganz
einverstanden, daß die in Frage liegende Unterstützung fortbestehen
soll, nur möchte er, um die Verabreichung einer solchen nicht
der Willkür der Erziehungsbirektion zu überlassen, im zweiten
Satze baS Wort „kann" durch „soll" ersetzen oder sagen:
„Sie hat rc."

glaube, es sei zwischen 6V0 und 7V0 Fr. Es ist nicht leicht
zu sagen, wie viel auf den Franken hinaus verwendet wurde,
weil die betreffende Summe in einem größern Kredite begriffen
ist. Ich empfehle Ihnen daher den Paragraphen unverändert.

Abstimmung.

Für den 8 5 mit oder ohne Abänderung
Für den Antrag des Herrn Rösti
„ „ „ „ „ Känel

Handmehr.
Minderheit.

Der Herr Berichterstatter wünscht nun die gleichzeitige
Berathung der 8s 6 bis und mit 1v und wegen vorgerückter
Zeit deren Verschiebung auf morgen.

Es wird keine Einsprache dagegen erhoben.

Schluß der Sitzung: 1Hz Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

- --sK-r - F a ß b i n d.

v. Känel wünscht, daß im Gesetze selbst die Summe deS

jährlich zu verwendenden Kredites ausgesetzt werbe und zwar
in der Weise, daß der Durchschnitt der letzten fünf Jahre als
Marimum angenommen würde.

Herr Berichterstatter. Herr Rösti möchte die Bestimmung

des zweiten Satzes imperanv stellen. Ich glaube, es sei

besser, die Redaktion stehen zu lassen, wie sie ist, denn Sie
dürfen von der Erziehungsdirekiion ohnedieß annehmen, daß sie

da unterstütze, wo eS nöthig ist. Ich kann so viel sagen, daß
ich die Verhältnisse immer genau untersuchte und in der Regel
verlangte, daß die Gemeinden zuerst etwas thun. Ich glaube
nicht, daß einer Gemeinde, die darum nachsuchte, eine solche

Unterstützung verweigert worden sei. Allerdings erließ ich ein
Zirkular, daß solche Begehren nicht direkt an die Erziehungsdirektion,

sondern vorerst an die Schulinspektoren gerichtet
werden sollen, die sie zu begutachten haben. WaS den Antrag
des Herrn v. Känel betrifft, so möchte ich sehr davor warnen.
Es kann sehr wohl der Fall sein, daß in nächster Zeit, wo
eS sich um die Anschaffung neuer Lehrmittel handelt (es sind
gegenwärtig zwei zum Drucke bereit: die Kinderbibel und
Schreibvorlagen), mehr nöthig sein wird. Wenn ich nicht irre,
so ist im gedruckten Berichte irgendwo gesagt, wie viel
durchschnittlich bisher zu diesem Zwecke verbraucht wurde. Ich
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Vierte Sitzung.

Donnerstag den 16. Dezember 1358.

Morgens um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Ni g geler.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Blösch, Carlin,
v. Gonzenbach, Moscr, Gottlieb, und Stockmar; ohne Ent.
schuldigung: die Herren Bangerter, Botteron, Brechet, Brügger,
Burger, Corbat, Feller, Feune, Fleury, Froidevaur, Ganguillet,
Gerber, Girardin, Gobat, Guenat, Hennemann, Hirsig,
Hofmeyer, Joß, Kaiser, Karlen, Jakob; Kasser, Kohler,
Koller, Loviat, Marquis, Maurer, Meister, Morel, Moser,

alt-Statthalter; Moser, Jakob; Moser, Gemeindspräsident;
Müller in Sumiswald, Pallain, Paulet, Prudon, Nohrer,
RölhliSberger, Jsak; Schären, Schmutz, Schneeberger im Spych,
Schrämli, Schürch, Seiler, Theurillat und Trorler.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und

ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt. -

Tagesordnung:
Fortsetzung der ersten Berathung des Gesetzes

über die ökonomischen Verhältnisse der
öffentlichen Primärschulen.

(Siehe Großraihsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seite 463 ff.)

Die §8 6, 7, 8, 9 und 16 werden zusammen in Berathung
genommen.

§ 6.

Die im § 2 bezeichneten Schulbedürfnisse werden bestritten:
1) Aus dem Ertrag der Schulgüter und anderer Stiftungen

zu Gunsten der Schule;
2) aus all fälligen Beiträgen anderer Gemeindegüter;
3) aus den gesetzlichen Staatsbciträgen;
4) aus Zuschüssen der Gemeindekaffa;
5) aus dem Ertrag der Schulgelder;
6) auS Gaben und Vermächtnissen, welche ausdrücklich für

die lausenden Ausgaben bestimmt sind.

§ 7.

Wenn der Ertrag des Schulguts und anderer zum Besten
der Schule bestehenden urbarifirten Stiftungen und Leistungen

zu Bestreitung der allgemeinen Schulbedürfnisse nicht genügt,
so sind für den Mehrbedarf in der betreffenden Gemeinde oder
dem Schulbezirke Zuschüsse aus der Gemcindekassa zu leisten.
ES können auch Schulgelder nach den hienach folgenden Be?

stimmungen erhoben werden.

§ 8.

Schulgelder können nur mit Bewilligung deS RegierungS-
rathS bezogen werden. Diese Bewilligung wird ertheilt:

1) wenn bereits ein erheblicher Theil der Schulbedürfnisse
durch Beiträge aus der Gemeindekassa oder durch Zuschüsse

aus andern als Schälgütern bestrillen wird; oder

2) wo bisher Schulgelder erhoben wurden. In beiden Fällen
ist jedoch ein von ^ der Stimmenden gefaßter Gemeindebeschluß

nothwendig.
Von Noiharmen oder Kindern von Unterstützten soll kein

Schulgeld bezogen werden.

8 9.

Der Betrag des Schulgelds soll Fr. 1, und wenn mehrere
Kinder einer Familie eine Schule desselben Schulkreises besuchen,

Fr. 2 jährlich für die Faimlie nicht übersteigen, mit Ausnahme
derjenigen Schulen, in welchen schon biSvahin ein höheres
Schulgeld bezahlt worden. Die Festsetzung des Betrags innert
der gegebenen Grenze ist Sache der betreffenden Gemeinde.
Wo man ein höheres Schulgeld fortzubeziehen wünscht, hat
der Regierungsraih über den Betrag zu entscheiden.

Für Kinder, welche außer dem Schulkreise wohnen, darf
ein jährliches Schulgeld bis auf Fr. 6 gefordert werden.

8 10.

Das Schulgeld wird jährlich an den dafür bezeichneten
Gemeindsbeamten bezahlt.

Beim Wegbleiben von der Schule wegen Krankheit oder
andern Gründen findet keine Rückvergütung statt.

Dr. Lehmann, Erziehungsdiercktor, als Berichterstatter.
Der 8 6 bezeichnet die Quellen, auö Venen die nothwendigen
finanziellen Mittel zu Bestreitung der Schulbedürfnisse geschöpft
werden sollen. Als ordentliche Quellen sehe ich an: den
Ertrag der Schulgüter, die Beiträge anderer Gemeindegüter und
die gesetzlichen Slaatsbeiträge. Mehr als außerordentliche Quellen
sind anzusehen die Zuschüsse auS der Gemeindekasse, namentlich
wenn sie durch Teilen geleistet werden, sowie Gaben und
Vermächtnisse. Vor Allem soll der Ertrag des SchulgutcS und
der besondern Stiftungen zu Gunsten der Schule verwendet
werden. Wenn nach Anwendung der ordentlichen HülfS-
quellen noch etwas nöthig ist, so soll die Gemcindekasse, resp,
die Orts- oder Einwohnerkasse, aushelfen. Der Gemeinde
liegt daher ob, für die nöthigen Mittel zu sorgen. Der Z 7
enthält nähere Bestimmungen darüber und sagt überdieß, daß
auch Schulgelder bezogen werden können. Der 8 8 setzt die
Bedingungen fest, unter welchen der Bezug von Schulgeldern
gestattet ist. Daß solche nur mit Bewilligung des RegierungS-
rathes bezogen werden können, ist begründet, auch war cS bisher,

wenigstens seit mehreren Jahren, so gehalten ES "ist eine
Art Steuer. Die übrigen Bedingungen bezwecken, daß die

Schulgelder nicht allzuleicht erhoben, daß sie nicht allzuhoch
werden können. Daher wird vorgeschrieben, daß zu einem
solchen Beschlusse der Stimmenden erforderlich seien Man
wollte die Schulgelder nicht begünstigen und ich sähe es lieber,
wenn daS Fehlende aus der Gemeindekasse geliefert würde.
Indessen fand man, eS sei doch gur, Gemeinden zu
berücksichtigen, welche sich bisher à taut pr!x der Teilen erwehrt
haben, wie es im Jura und im Seeland deren viele gibt.
Nach 8 9 sollen die Schulgelder 1 Fr., und wenn mehrere
Kinder einer Familie eine Schule desselben SchulkreiseS be-



suchen, 2 Fr. jährlich nicht übersteigen. Da wo bisher ein
höheres Schulgeld bezogen wurde, soll es mit Bewilligung deS

Regierungsraihes ferner geschehen können. Er hat in diesen
letztern Fällen das Recht, das Schulgeld zu bestimmen, und
soll dabei die Verhältnisse der Gemeinden berücksichiigen. Daß
Kinder, die nichr dem Schulkreise angehören, ein höheres Schulgeld

bezahlen sollen, ist billig. Hingegen glaube ich, es sei

besser, den Belrag nicht im Gesetze zu bestimmen, und trage
daher an, die Redaktion des Schlußsatzes also zu fassen:
„Für Kinder, welche außer dem Schulkreise wohnen, darf ein
höherers Schulgeld gefordert werden." Ich möchte diese
Modifikation deßhalb aufnehmen, weil es im Jura Gemeinden
gibt, wo selbst Kinder, die am betreffenden Orte daheim sind,
ein höheres Schulgeld als 6 Fr. bezahlen. Es wäre daher
nicht billig, wenn Auswärtige weniger zahlen müßten. Der
Der § 10 hält das Versahren fest, wie es bisher gehalten
war. So viel über die mehr accessorischen Bestimmungen
bezüglich der Schulgelder. Die Hauptfrage bleibt immer die,
ob man überhaupt Schulgelder wolle. Der Regierungsrath
war darüber nicht einstimmig; es war eine Minorität, welche
die Schulgelder prinzipiell verwarf. Ich bin daher im Falle,
Ihnen die Gründe für und gegen mitzutheilen. Gegen die

Schulgelder wurde geltend gemacht: erstens stimmen sie nicht
überein mir den sonstigen billigen und gerechten Grundsätzen im
Staats» und Gemeindesteuerwesen; sie seien unbillig, weil sie

den unbemittelten Familienvater gleich belasten, wie den Reichen;
fie seien eine drückende und gehässige Last für nicht besteuerte,
aber unvermögliche, mit Kindern gesegnete Familienväter,
überhaupt für die Klasse der Bevölkerung, welche vom täglichen
Verdienste lebe, sür Handwerker u. s. w. Zweitens sei die

Schule nicht nur da für Diejenigen, die mit Kinder gesegnet
seien; es sei ein öffentliches Institut, das auch im Interesse derer
liege, die keine Kinder haben; daher sei es auch billig, baß
diese auch an die Bestreitung der Ausgaben beitragen, gleich
wie für andere öffentliche Lasten. Man sagte serner : nach der
Verfassung sei die Schule Sache des Staates und der Gemeinden ; wenn
die vorhandenen Mittel nicht genügen, so sei es zunächst Sache
der Gemeinden, das Nöthige herbeizuschaffen. Sodann wurde
geltend gemacht: wenn man den Leuten etwas aufdränge,was durch
den Schulzwang geschehe, so sei es nicht schicklich, sie dafür
zahlen zu lassen. Ferner: die Bevölkerung zahle lieber in der
Form von Teilen als von Schulgeldern, man machte deßwegen
gellend, daß die durchschnittliche Einnahme einer Schule 4l5 Fr.
betrage, wovon nur 35 Fr. von Schuldern herrühren; ja eS

gebe Landestheile, wo Schulgelber nicht durchführbar wären;
von 769 Schulkreisen und Bezirken beziehen nur 296 Schulgelder

und nur in 209 derselben werde das Schulgeld von den
Kindern bezogen, in den übrigen von den Familien; die Achtung

vor dem Lehrer leide darunter; der Schulbesuch sei leichter

zu handhaben, wo er unemgeldlich sei; das Gehässige der

Erhebung eines Schulgeldes falle gar leicht auf den Lehrer
zurück. Endlich sagte man: wenn in einzelnen Kantonen, wo
Schulgelder bezogen werden, das Schulwesen höher stehe als
bei uns, so seien daran nicht die Schulgelder Schuld. Ob-
schon die ErziehungSdircktion diese Ansichten meistens theilte
und unter keinen Umständen obligatorische Schulgelder ein.

führen lnöchte, so glaubte sie doch, dieselben wenigstens als
zulässig erklären zu sollen, wie nach dem bisherigen Primar-
schulgesetze; sie hat daher einen Mittelweg eingeschlagen. Mein
Raisonnement war folgendes, und die Mehrheil deS Regie-
rungSrathes war, wie es scheint, damit einverstandeu. Ungeachtet

die Schulgelder bisher nicht obligatorisch, ' sondern nach

8 77 deS Prtmarschulgesetzes nur zulässig waren, so gelangten
fie doch für einzelne Lanbestheile zu einer gewissen Bedeutung.
So wurden bisher an Schulgeldern jährlich bezogen: im Jura
24,648 Fr., tm Seeland 3786 Fr., im Oberland 4470 Fr.,
im Oberaargau 2868 Fr., im Mittclland 2497 Fr., im
im Emmenthal 299 Fr. Ich glaubte, wenn man den Bezug
von Schulgeldern verweigere, so liege sür viele Gemeinden die

Nothwendigkeit nahe, Teilen zu beziehen, besonders im See-
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land und im Jura. Ich fürchtete nun, die Durchführung deS

Gesetzes möchte in solchen Gemeinden schwer werden, und daß
die Schulen selbst darunter leiden würden, auch die Stellung
der Lehrer; denn an vielen Orten ist die Besserstellung
derselben nur durch Schulgelder möglich geworden. Ich bemerkte
im Eingangsrapporte, daß in finanziellen Fragen namentlich
es klug sei, bestehende alte hergebrachte Verhältnisse möglichst
zu berücksichtigen, wo nicht darüber geklagt werde. In den
meisten Gemeinden werden immerhin Tellen besser zusagen als
Schulgelder; man dürfe es den Gemeinden wohl überlassen,
zwischen beiden zu wählen. Am Ende sei es die Hauptsache,
die nöthigen Mittel zu finden, auf die Quellen komme es

weniger an. Endlich fand ich, daß die Schulgelder viel von
ihrer Gehässigkeit verlieren, wenn die Nolharmen und Kinder
von Unterstützten ausgenommen werden, wenn sie ferner
möglichst niedrig seien, wie man eS nach diesen Paragraphen
beabsichtigt. Ich halte dafür, wenn die Einführung von Schul,
geldern in einer Gemeinde von einer Mehrheit von Vs der
Stimmenden abhängig gemacht werde, und sich in einer
Gemeinde eine so große Mehrheit dafür finde, so seien dieselben
nicht so gefährlich. Ich habe Ihnen nun die Gründe für und
wider die Schulgelder mitgetheilt, wie sie im Regierungsrathe
geltend gemacht wurden. Sie werden entscheiden. Ich empfehle
Ihnen die Annahme der fünf Paragraphen, wie sie find, mit
Ausnahme der bei 8 9 beantragten Modifikation.

v. Känel. Was im Allgemeinen die Frage über die

Schulgelder betrifft, so bin ich mit dem Herrn Berichterstatter
einverstanden. Der Staat hat ein Interesse, daß die Schule
gut gehe; er zahlt seinen Beilrag. Auch die Gemeinden haben
ein Interesse daran; sie zahlen ebenfalls. Ebenso hat die
Familie ein Interesse am Gedeihen der Schule, und ich kann
daher nicht begreifen, warum sie nicht beitragen soll. Nur
eine spezielle Bemerkung möchte ich mir erlauben. Es wird
vorgeschlagen-, daß die Einführung von Schulgeldern von einer
Zweidrittelmehrheit abhängig gemacht werde. Ich finde eS

nicht unzweckmäßig, daß eine Schranke aufgestellt werde, aber
ich möchte noch eine andere aufstellen, die auch im GemeinvS-
gesetze enthalten ist, nämlich die Bestimmung, daß die Behandlung

so wichtiger Gegenstände durch das Amtsblatt publizirt
werden solle. Ich glaube, es sei zweckmäßiger, diese

Zweidrittelmehrheit zu streichen und sie durch eine Bestimmung deS

Inhaltes zu ersetzen, daß der Gegenstand vorher durch das
Amtsblatt publizirt werden soll. Was den 8 9 betrifft, so

wird daS Schulgeld von den Familien erhoben, und wie es

scheint, auch von solchen, die keine Kinder haben. Das scheint

mir unbillig, weil diese Familien schon an die allgemeinen
Tellen beitragen. Ich wünsche daher, daß die Schulgelder
von den Kindern bezogen werden, nicht von den Familien (Fr. 1

und wenn mehrere Kinder einer Familie die nämliche Schule
besuchen nicht über 50 Rp. für das Kind jährlich).

Mühlethaler. Ich habe das Gegentheil dessen im Auge,
waS der Herr Präopinant beantragte. Ich wäre im Grundsatze

gegen die Schulgelder, aber wie der Herr Berichterstalter
sagte, würde die Abschaffung derselben auf große Schwierigkeiten

stoßen, besonders im Jura. Ich kann sie also gestatten
helfen. Aber ich möchte die Schulgelder von den Familien
erheben, abgesehen davon, ob sie Kinder haben oder nicht.
Wer keine Kinder hat, zahlt leichter ein Schulgeld als
Derjenige, welcher ein halbes Dutzend hat. So war es bisher
bei uns gehalten. Ich stelle daher den Antrag, den 8 9 in
dem Sinne zu modifiziren, daß die Schulgelder von den

Familien, nicht von den Kindern bezogen werden sollen.

Mösching. Bevor ich wußte, daß im Regierungsrathe
eine Minderheit gegen die Schulgelder sei, hatte ich mir
vorgenommen, hier eine Abänderung vorzuschlagen. Ick fand
nämlich, in Gemeinden, die Tellen» beziehen, sei eS zu schwer

für die Betreffenden, überdieß noch Schulgelder zu bezahlen.
Erstens müssen sie Tellen bezahlen, zweitens Schulgelder, drittens

Eintrittsgelder. Ebenso ist es für Vögle sehr lästig, wenn
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sie mehrmals bezahlen müssen. Die Schulgelder dienen denn
auch nicht zur Hebung des Schulwesens, und wir sollten in
dieser Beziehung behutsam sein. Das Richtigste ist immerhin
die Erhebung einer Telle vom fruchttragenden Vermögen, wie
bei den allgemeinen Teilen. Ferner weiß ich nicht, wie es in
einzelnen Fällen gehalten werden soll, wenn ein Familienvater
mehrere Kinder hat und, wie es in Berggegenden häufig
geschieht, von einer Bäuert in die andere zieht, ob er das Schulgeld

neuerdings entrichten müsse. Ebenso verhält es sich mit
den Eintrittsgeldern. Ich stelle daher den Antrag, die Ziff. 5
des § 6 zu streichen; dann würden die §8 3, 9 und 1(1

wegfallen.

Karlen, RegierungSralh. Ich verdanke dem Herrn
Berichterstatter, daß er die Gründe, welche im Regierungsrathe
gegen die Schulgelder geltend gemacht wurden, so ausführlich
entwickelt hat. Ich erklärte bei der Vorberathung des Gesetzes,
entwurfcs, ich werde hier auf Streichung der Schulgelder
antragen. Diese haben eine üble Wirkung, weil man den Lehrer
ansieht, als würde er direkt von den armen Leuten bezahlt;
es lähmt ihn. Ich stelle mich auf deu Boden der armen
Bevölkerung. Für deu Reichen hat der Betrag von t Fr. keinen

großen Werth, wohl aber für den Armen. Wenn man nun
bedenkt, wie schwer daS Schulgeld dem armen Familienvater
fällt, daß er mehrere Tage dafür arbeiten, möglicher Weise es
den Kindern am Munde abziehen muß; wenn man weiter in
Betracht zieht, daß der Wenigervermögliche im Schulkreise dem
Vermöglichern nicht gerne entgegensteht, weil er befürchtet, es
könnte ihm am Verdienste schaben; daß der Arme dagegen für
die Vertheidigung des Vaterlandes einstehen muß, wie der
Reiche, daß er das Eigenthum des letztern schützen helfen muß,
so ist eS bislig, daß der Vermöglichere nach seinen Kräften zu
Bestreitung der Schulbedürsnisse beilrage. Das ist ein Grund,
der noch nicht geltend gemacht wurde Ich bin entschieden
gegen die Schulgelder und zwar ebenso entschieden dagegen, daß
man sie fakultativ lasse. Es entstehen dadurch Ungleichheiten.
Ich kenne zwei Gemeinden von ziemlich gleichen Verhältnissen
im Simmenthal, von denen die eine Schulgelder bezog, die
andere nicht. Wir sollen in der Gesetzgebung dahin wirken, baß
alle gleich gehalten werden. Läßt man eS fakultativ, so wirb
es in den Gemeinden ungleich gehalten. Man sieht, wie
ungleich die Schulgelder bezogen werden, daß das Emmenthal
sozusagen nichts bezieht, der Jura dagegen eine hohe Summe.
Ich bedaure immer, daß man dieses Doppelverhältniß in der
Gesetzgebung gegenüber dem Jura hat. Ich unterstütze daher
den Antrag des Herrn Mösching.

Geißbühler. Ich komme aus einer Gegend, wo bisher
kein Batzen Schulgeld bezogen wurde. Ich bin mit dem Herrn
Vräopitlanten nicht einverstanden, sondern glaube, der Entwurf
sei klug gefaßt und trage den bestehenden Verhältnissen billige
Rechnung. Ich möchte dabei bleiben und den Gemeinden, wie
bisher völlige Freiheil lassen. Denjenigen, welche bisher Schulgelder

bezogen haben, möchte ich die Besugniß dazu lassen,
dagegen soll man diejenigen, denen es nicht möglich war, wie
z. B. im Emmenthal, nicht dazu zwingen, wenn man nicht
will, daß eine Revolution entstehe. ES wäre zu stark, gegenüber

Gemeinden, die 89-9(1 vermögenslose Familienväter
haben, die mit der größten Mühe ihren Unterhalt finden, noch ein
Schulgeld zu fordern. Uebrigcns möchte ich auf den § 27
aufmerksam machen, nach welchem von jedem neu in die Schule
eintretenden Kinde 1 Fr. zur Aeufnung der Schulgüter gefordert
wird; das ist für ärmere Familien schon genug und ich möchte
nicht weiter gehen.

Röthlisberger, alt-Regierungsrath, findet eS, in
Uebereinstimmung mit dem Herr» Berichterstatter, billig, daß der
Familienvater, der ein unendlich größeres Interesse am Gedeihen der
Schule hat als derjenige, welcher keine Kinder hat, sein Scherf-
lein beitrage; dagegen möchte der Sprechende die Verhältnisse

des Armen möglichst berücksichtigen und stellt daher den Antrag,
zum 8 8 einen Zusatz deS Inhaltes aufzunehmen: „Für Kinder

von anerkannt Armen (auch wenn sie nicht unterstützt werden)

ist der Gemeinderath ermächtigt, daS Schulgeld zu
erlassen."

v. Werdt schließt sich dem Votum deS Herrn Röthlisberger

an, von der Ansicht ausgehend, daß, wer die Vortheile
einer Anstalt genießt, dieselbe auch nach Kräften unterstützen
soll, und daß namentlich diejenigen, welche im Stande sind,
ohne große Aufopferung ihren Beitrag zu leisten, helfen sollen.
Deßhalb stellt der Sprechende den Antrag, den 8 abzuändern,
wie folgt: „Wenn zu Bestreitung der allgemeinen Schulbedürf«
uisse der Ertrag des SchulguteS und anderer zum Besten der
Schule bestehenden urbarisinen Stiftungen und Leistungen nicht
genügt, so sind für den Mehrbedarf in der betreffenden Ge.
meiude oder dem Schulbezirke Zuschüsse aus der Gemeinbskasse

zu leisten und »ach Art. 1 Schulgelber zu beziehen. Von
Notharmen oder Kindern Unterstützter soll kein Schulgeld bezogen
werden." Dann würde der 8 8 ganz gestrichen.

Wenger. So wohlgemeint der letztgefallene Antrag ist,
so könnte ich denselben doch nicht unterstützen, weil er nicht
ausführbar wäre. Ich glaube, man solle sich hier an ein
Prinzip halten. Nach Ziff. 4 des 8 6 sollen Zuschüsse aus
der Gemeindekasse geleistet werden, und der 8 7 enthält eine
erläuternde Vorschrift darüber. In dieser Beziehung möchte
ich mir eine Bemerkung erlauben. Bekanntlich haben wir
Einwohnergemeinben, die in verschiedene Schuldeziike zerfallen,
die aber nur eine Gemeindekasse haben. Diese leistet jedem
Schulbezirk einen verhältnißmäßigen Beilrag; den Schulbezirken
wird überlassen, selbst für das zu sorgen, was fehlt. In den
einzelnen Schulbezirken werden ebenfalls Telle» bezogen und
wird, je nach den Verhältnissen, eine Schulkaffe gebildet. An
den einen Orten haben sie Schulgut, an andern nicht. Wenn
man nun die Ziff. 4 des 8 6 und den § 7 so annähme, wie
sie vorliegen, so müßten wir folgerichtig daraus schließen, daß
alles Fehlende aus der Gemeindekasse gedeckt werden müßte.
DaS würde gegen das Bestehende verstoßen. Daher wünsche
ich, daß der Bezug von Teilen in einzelnen Schulbezirken, wie
bisher, auch serner fortbestehe, und bei Ziff. 4 des 8 6 nach
dem Worte „Gemeindekasse" beigefügt werde: „oder Schulbe-
ztrkskaffe", denn beide werden durch Teilen gespiescn.

Revel. Mitten in diesem Kreuzfeuer von Anträgen, die
alle auf Abänderung der Oekonomie deS Entwurfs hinzielen,
ist vorauszusehen, daß am Ende die vorliegenden Artikel
unverändert angenommen werden. Es leuchtet ein, daß, wenn
wir gute Schulen haben wollen, jeder Familienvater ein direktes
Interesse daran haben muß, was einzig durch den Bezug eineS
Schulgeldes zu Deckung der Kosten geschehen kann. Ein
Familienvater wird am Gange und am Gedeihen Vrr Schule
ein viel-,größeres Interesse nehmen, wenn er ein Schulgeld zu
zahlen verpflichtet ist, als wenn er gar nichts zahlt. Man
sagt, diese Abgabe sei für viele Leute lästig. Im Jura wenigstens

beklagt man sich nicht darüber, sondern man wünscht die
Beibehaltung derselben. Aber ich möchte fragen, wstcher
Familienvater nicht 1-2 Fr. im Jahr ersparen könne, um daS
Schulgeld zu zahlen? Man sagt uns, daß er zum Behuf einer
solchen Ersparniß mehrere Tage arbeiten müßte. Nein, meine
Herren, es wird meistens genügen, daß ein Familienvater zehn«
oder zwölfmal weniger in'S Wirthshaus.gehe. Der größere
Theil der Familienväter, deren Interesse man so sehr zu Herzen
nimmt, sind in der Regel WirlhShaussitzer. Ich denke daher,
der vorliegende Entwurf Halle die richtige Mitte zwischen allen
Anträgen, die gestellt wurden. Nichtsdestoweniger enthält der
8 9 eine Bestimmung, deren Modifikation im Interesse deS
Unterrichts und der Gemeinden läge, welche den Bezug eines
höhern Schulgeldes für zweckmäßig erachten. Wenn man nun
die Redaktion dieses Artikels beibehält, wie sie im Entwürfe



steht, so begeht man eine Ungerechtigkeit gegenüber den
Gemeinden, wctche daS Bedürfniß fühlen, andere UnlerrichtSzweige
einzuführen. In mehrern Ortschaften des Jura z. B. halt
man viel darauf, daß vie Primarschüter neben den gewöhnlichen
UnternchtSzweigen auch die deutsche Sprache erlernen, die

heutzutage allgemein nothwendig ist. Gleich wird cS sich mit
dem Unlerrichl in der französischen Sprache im deutschen

Kantsnstheile verhallen. Sie werden gewiß nicht hindern
wollen, daß Eltern und Gemeinden den Unterricht in diesen
beiden Naitonalfprachen Pflegen, sowie andere Zweige, die

vielleicht nicht obligatorisch sind, und daher zur Besoldung des
mit dem fraglichen Unterrichte beauftragten Lehrers vielleicht
ein höheres Schulgeld bezichen. Um nun den Gemeinden diese

Möglichkeit zu geben, stelle ich den Antrag, den § 9 folgendermaßen

zu modisiziren: „Der Beirag deS Schulgeldes soll

Fr. 1 für ein Kind, und wenn mehrere Kinder einer Familie
eine Schule desselben Schulkreises besuchen, Fr. 2 jährlich für
die Familie mchi übersteigen In den Gemeinden, wo man
ein höheres Schulgeld zu beziehe» wünscht, hat der Regierungs-
rath über den Betrag zu entscheiden." Der übrige Theil deS

Artikels würde dann gestrichen und die Gemeinden, welche
höhere Schulgelder einführen möchten, hätten nicht durch daS
Gesetz gebundene Hände.

Roth von B>PP bezweifelt, ob die Schulgelder so diückend
und unbillig seien, wie man von anderer Seite darstellen wolle,
und müßte großes Bedenken tragen, wenn man dieselben
abschaffen würde. Der" Redner ist der Ansicht, daß man den

Verhältnissen einzelner Landesiheile Rechnung tragen solle,
namentlich gegenüber größer» Gemeinden, wo keine Schälgüter
bestehen und keine andern Hülsöquellen vorhanden wären, wo
Tellen bezogen werde» müßten, indem einzelne Gemeinden
bereits '/z pro ruillo für Schulbcdürfnisse beziehen. Dieselben
Gemeinden erheben noch Schulgelder, und wenn man sie

verbieten würde, so müßte» sie fast ^ pro millo zahlen, was der

Sprechende nicht für billig hielte, um so weniger, aiS der

Bettäg'der Si^gîWîî^Mtcht sehr hoch sei und die Armen in
der Regel VMM picht bedrückt würden. Dagegen möchte
derselbe den Bezug Von Schulgelbern, wo er bis dahin stattgefunden

hat, iklcht von einer Mehrheit abhängig machen, weil
er fürchtet, wenn man den Gemeinden dieses Recht einräume,
so könnten die Schulgelder selbst da, wo sie bisher bezogen
worden und wo sie absolut nöthig seien, abgeschafft werden;
Vorurtheil und böser Wille könnten es leicht zu einem solchen
Gemeindsbeschlusse biingen. Daher wird der Antrag gestellt,
den Schlußsatz der Ziff. 2 des § 8 („In beiden Fällen u. s. w."ß
zu streichen und die Zweidrittelmehrheit nur da vorzuschreiben,
wo bisher noch keine Schulgelber bezogen worden sind.

Gfellcr zu Wichtrach hält dafür, der G.esetzeSentwurf,
wie er vorliege, sei im Allgemeinen sehr passend,"und möchte

in Berücksichtigung der Verschiedenheit der bestHeNden
Verhältnisse die Schulgelder bestehen lassen, indem e.r eS für billig
erachtet, daß diejenigen, welche im Grande sind,'ejnîchckl'gèld
zu entrichten, wie bi^jw ein solches zahlen.

Büybergcr. Ich erkläre von vornherein, daß ich für
die Paragraphen, wie sie hier vorliegen, nicht stimme, weil ich

glaube, es würde unter Umständen ein Schulgelb, eine bedeutende

Härte ausmachen, welche die Gemeinden gegenüber Aer-
inern begehen müßten, wenn blos die Kinder von Notharmen
oder Unterstützten ausgenommen würden. ES gibt nämlich viele

.Dürftige, denen es sehr schwer fallen würde. Wenn allfällig
der Antrag deS Herrn RöthliSbcrgcr angenommen werden könnte,
so könnte ich dazu stimme»; aber die Herren wissen, wie schwer

^ es in den Gemeinden ist, zu klassifiziren, und daß es leicht zu
Schwierigkeiten und Unbilligkeiten führt. Daher glaube ich,
eS sei am besten, man abstrahire von einem Schulgelde. Warum
verlangt man ein solches? Hauptsächlich aus zwei Gründen.
Der erste besteht darin, weil bisher in sielen Gemeinden, be-.
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sondcrS im Jura, Schulgelder bezogen wurden und der Bezug
solcher den Gemeinden fakultativ gelassen werde; der zweite
Grund liegt darin, daß man glaubt, es sei billig und gerecht,
daß die, welche den Nutzen haben, auch an der Last Theil
nehmen, während bisher viele, welche die Schulen benutzten, gar
nichts zahlten Erlauben S>e mir, mit einigen Worten diese

AufsassungSweise zu widerlegen. Was vorerst die Behauptung
betrifft, es sei den Gemeinden anheimgestellt, so habe ich darauf
Folgendes zu erwiedern.' erstens dürfen diejenigen, welche es

am meisten treffen würde, nicht mitstimmen. In Gemeinbean-
gelegcnheit besteht bekanntlich ein Zensus bezüglich des S"mm-
rechteS. Wenn S>e daher gerecht und billig sein wollten, so

müßten Sie sage»! gegenüber den dürstigen Einwohnern sollen
bei der Entscheidung über daS Schulgelb die Beschränkungen
deS Siimmrechis nipt gelten; sonst würden vorzugsweise
diejenigen, welche das Schulgeld nicht drückt, den Bezug eineS
solchen beschließen. Zweitens beruft man sich aus den Jura.
Ich gebe zu, daß hauptsächlich dort Schulgelder bezogen werden.

Aber man hörte sie nur von denen vertheidigen, die sie

zu zahlen vermögen; diejenigen, welche es drückt, haben hier
keine Vertreter; sie würden vielleicht sagen: schafft eS ab, es

ist xine Härte! Man sagt ferner, es sei billig, daß diejenigen
beitragen, welche den Nutzen haben. Dagegen habe ich zweierlei
zu entgegnen. Erstens gilt dieser Grundsatz im Staats- und
Gemeindehaushalle nicht. Wenn S'.e denselben als Regel
aufstelle» wollen, so müssen Sie ein ganz anderes System im
Sieuerwesen des Staates und der Gemeinden einführen. Einer,
der kein Haus besitzt, hat kein Interesse an der Löschanstalt;
Einer der kein Vermögen besitzt, hat kein Interesse an der
Polizei; Einer der überhaupt nichts zu schützen Hai, hat kein In.
tereffe, clnzrstehen, wenn Noth an Mann kommt und daS Eigenthum

bedroht ist. Abgesehen davon, werden alle in
Mitleidenschaft gezogen. Es wird uns eine Ausnahme, die
sich nicht rechtfertigen läßt, bezüglich des Schulwesens
vorgeschlagen Ich gehe weiter: nicht nur sind die, welche Kinder
in die Schule zu schicken haben, an derselben betheiligr, sondern
das,gauze Volk; nicht nur sie haben ein Jnrerrff? mn Meveihen
der Schule, sondern jeder Bürger hat dieses Interesse solidarisch:
dafar zu sorgen, daß die Jugend gehörig erzogen werde. Ich
brauche Sie nicht aufmerksam zu machen aus die fatalen Folgen,

wenn die Schule vernachläßigt wird. Daher ist cS nicht
richtig, wen» man sagt, baß diejenigen, welche Kinder in die

Schstle zu schicken haben, zunächst und vorzugsweise betheiligt
seiM. Ein zweiter Gesichtspunkt ist folgender: in den letzten
Jachrzehnden wurden von Seite der Gemeinde» und des Staates

allerlei Anstrengungen gemacht, um das Wohl der Bevölkerung

nach allen Richtungen zu fördern. Wir sehen dieß an
der Erstellung der Eisenbahnen. Wir setzen alljährlich bestimmte
Summen für Viehprämien, zur Hebung von Ackerbau u. s w.
auS. Alle diese Anstrengungen kommen vorzugsweise denen zu
Nutzen, welche ohncdicß schon in einem gewissen Verhältnisse
von Wohlstand sind. Für die armen Taglöhner ist bisher
nichts erfunden worden, waS ihre Lage wesentlich hebt Wenn
Siè nun beim Genusse dieses einzigen Gutes, welches sie mit
den andern Bürgern gemein haben, den Armen eine Telle (ich
wesß, daß Reiche dagegen murrten) und bei der Erziehung der
Kinder.ihnen noch eine Last auflegen, so ist es nicht billig.
Deßhalb stimme ich nicht für Schulgelder Wenn die vorhandenen

Mittel nicht hinreichen, so soll das Fehlende durch Tellen

gedeckt werden, damit die, welche etwas haben, beitragen,
und diejenigen, welche nichts haben, nicht belastet werden.

Sträub. Ich frage vor Allem: welchen Zweck hat das
Gesetz, und welche Folgen wird es haben? Den Zweck, welchen

das Gesetz hat, billige ich ganz, nämlich die Bildung der
Jugend durch Erhöhung der Lehrerbesoldung zu fördern. Die
Folgen davon sind, daß man den Gemeinden, dem Staate und
den Einzelnen eine Last auflegt. Hier ist mir nicht ganz
gleichgültig, von wem sie getragen werde. Der Entwurf vertheilt
dieselbe, aber cS fragt sich, ob es in's Gleiche hinauskommt,
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wenn der Staat eS nicht bezahlt, daß die Gemeinde es tragen
muß. Eben nicht. Die GemeindSlellen werden nicht nach dem

Vermögen bezogen, die Schulden müssen auch teilen. Wenn ich

also diesen großen Unterschied in's Auge fassx, so leuchtet beim

ersten Anblick ei», daß derjenige zahlen solle, welcher die Schule
benutzt. Auch der Arme hat sein Interesse dabei, wie an den

Straßen, Eisenbahnen, an Handel und Industrie. Denn wo
der Wohlstand blüht wird Hie Armuth weichen. Zudem ist
das Slimmrecht in den Gemeinden nicht so beschränkt, wie man
behauptete. Ich erblicke keine große Gesahr darin für den
Armen, und finde im Allgemeinen, eS sei nicht Sache des Großen
Rathes, die Gemeinden so zu rcglcmeiniren, so einzujochen durch
das Gesetz, daß sie nichts mehr für sich thun können. Deßhalb

muß ich dem Herrn ErziehungSdirektor sehr dankbar sein,
er läßt den Gemeinden freien Willen; sie können Schulgelder
beziehen oder nicht. Man soll ihnen doch gewiß auch einiges
Zutrauen schenke» und sie nicht so einschränken, daß sie gar
keine Bewegung mehr haben. Ich stimme daher zum
Entwürfe.

Berger. Im Allgemeinen bin ich mit den vorliegenden
Paragraphen einverstanden und kann nicht begreifen, mit welchen

Scheiugründen man sie bekämpft. Es ist Herrn Bützber-
gcr gewiß nicht ernst, wenn er sagt, die Armen haben kein
Interesse an den Löschanstalien u. s. w. Ich habe noch nie
gehört, daß die Armen so in Löchern wohnen, daß sie Troglodyien
seien. Wenn ihnen die Wohnung über dem Kopfe zuiammen-
brcnnt, so ist es ihnen nicht gleichgültig. Es wird viel davon
abhängen, wie das Gesetz ausgenommen wird. Bor einigen
Tagen sagte ein Mitglied des Großen RarheS, wenn man einen
Pfahl in den Boden schlagen wolle, so müsse man denselben

zuerst spitzen. So hier, man muß den bisherigen Verhältnissen
Rechnung «ragen. Wirklich kam es schon vor, daß die Schulgelder

zu drückend wurden, auch bei uns. Man bezog ein
Schulgeld von 5 Fr. In den Vierzigcrjahren wurde die Sache
untersucht, »ud so kam man dazu, die Bedürfnisse durch Teilen
zu decken, ..sp daß wir bis 2 pro mille bezahlten. Nach Deckung
der Defizit« kamen wir aus t pro mille herab; jetzt werden
wir noch etwas höher gehen müssen. Wir bezahlten 5 Bätzen
Schulgeld per Haushaltung, welches die Armen gerne bezahlten
gegenüber den frühern 5 Fr. Ich möchte daher beim Schulgeld

bleiben Derjenige, welcher es zahlt, wird dadurch moralisch

gehoben; er hat ein Interesse dabei und denkt, er habe
dann auch ein Wort dazu zu sagen; sonst werden die Hute
gleichgültig gegen Alles. Bezüglich der Redaktion gefiel mir
der Vorschlag dcS Herrn Wenger am besten; er würde den
Verhältnissen besser entsprechen als der'Entwurf. Auch mit
dem Antrage des Herrn Mühlethaler, die Schulgelder nach
Familien zu beziehen, bin ich einverstanden. Dieser Grundsatz ist
ebenso richtig, als derjenige des Tellbezuges, und der Befürchtung

des Herrn Negierungöraih Karlen ist dadurch vorgebeugt,

daß man nicht höher als auf 2 Fr. gehen darf Von
Erdrückung der Armen kann hier nicht die Rede sein. Die
Gemeinde weiß gar gut, mit wem sie es zu thun hat, und man
soll ihr gegenüber so viel BtUigkeilssinn voraussetzen. Ich
würde sehr bedauern, wenn man von den Schulgeldern ab-
strahircn sollte; eS würde bei »ns nicht sehr gutes Blut machen,
und ich glaube, jeder Hausvater werde gerne das Seinige dazu
beitragen. Ich schließe mied den Anträgen der Herren Wenger
und Mühlethaler grundsätzlich an und stimme im Ucbrigen zu
den vorliegenden Paragraphen.

Buch er wünscht ebenfalls, daß der Herr Berichterstatter
den Antrag des Herrn Wenger zugebe, und fährt dann fort,
wie folgt: Es ist aber noch ein anderer Grund, der mich
bestimmt, bei s 6 einen Antrag zu stellen. ES heißt nämlich,
die Schulbedürfnisse werden besinnen: „Ziff. 2. Aus allsälligen
Beiträgen anderer Gemeindegüter." Wir haben das Verhältniß,
daß alljährlich ein Beitrag auS dem Kirchengute gegeben wird.
Wenn eS den Sinn hat, daß es auch ferner geschehen kaun,

fo wünsche ich, daß gesagt werde: „Gemeinde- oder Kirchengüter."

Nach 8 8 soll der Bezug von Schulgeldern von der
Bewilligung des Regierungsraihes abhängig gemacht werden.
Das dünkt mich nicht ganz richtig. Ich finde, es wäre
zweckmäßig, den 8 8 einfach so zu redigiren: „Schulgelder können
bezogen werden." Dann würden die Ziff. t und 2 folgen,
und die Bewilligung des Regierungsraihes fiele weg. Ich
finde es gerechtfertigt, daß auch diejenigen, welche keine Kinder tn
die Schule schicken, das Schulgeld zahlen. Mr haben dieses
Verhältniß und Niemand beklagt sich darüber. Bei 8 1t> möchte
ich im ersten Alinea das Wort „jährlich" ersetzen durch
„halbjährlich." Bei uns wirb eö so gehalten, daß man im Winter
und im Sommer den Schullohn getrennt einzieht.

Flück ist damit einverstanden, daß man die Lage der

Lehrer verbessere, gibt aber zu bedenken, daß damit die Lage
der dürftigen Bevölkerung ganz eng verbunden sei, und stellt
daher den Antrag, den 8 8 in dem Sn>ne zu modifiztren, daß
im Falle des Bezugs von Schulgeldern diejenigen, welche
weniger als 1 Fr. Staalösteucr oder Gemeindetellen bezahlen,
vom Schulgelde befreit sein sollen. Im nämlichen Sinn«
wäre die Ziff. 6 des 8 27 zu modifisiren. Der Sprechende
möchte dadurch namentlich die Klasse der Bevölkerung
berücksichtigen, welche vom Taglohne leben muß und eine zahlreiche
Fauitlie hat. Zudem sei zu bedenken, daß an viele» Orten
beim Bau von Schulhäusern Tagwerke geleistet werden müssen,
was für den Familienvater ebenfalls eine schwere Last werden
könne.

Bernard. Ich hatte die Absicht, das Wort zu ergreifen
über die 88 6, 7, 8 und 9, aber da Herr Revel die im Jura
vorherrschende Meinung ausgesprochen hat, so hätte ich mich
enthalten, wenn Herr Bützderger bei seiner Erwiederung nicht
behauptet hätte, daß wir nicht die Meinung der ganzen jurassischen

Bevölkerung vertreten, d. h. mit andern Worten, wir
feien nicht die Vertreter der ganzen Bevölkerung dieses Landes-
lheils, als würden die armen Leute aM.chem.Jula, wenn sie

hier über das im 8 9 festgesetzte Schulgeld miistrmmen könnten,
dasselbe verwerfen. Ich begreife, daß man vielleicht in Langen-
lhal so raisonniren kann. Ich glaube indessen, daß die
Abgeordneten des Jura, sowie diejenigen des alien Kantonstheils
im Großen Rathe nicht eine einzelne Klasse von Bürgern
vertreten, Arme oder Reiche, sondern die Gesammtbevölkerung deS

Landes, daß also ihr Mandat die Interessen aller Klassen der
Gesellschaft umfaßt. Für mich wenigstens nehme ich daS
Recht in Anspruch, hier im Namen des Volkes zu reden und
nicht einer einzelnen Fraktion desselben. Was mich betrifft,
so hätte ich den Gemeinden daö Recht einräumen mögen, statt
der Schulgelder eine Gemeinvetelle zu erheben, ohne dazn einer
Bewilligung des Regierungsrathes zu bedürfen. Bedenke» Sie
wohl, dap wir gegenwärtig in mehreren Gemeinden deS Jura
Lehrer haben, die eine Besoldung bis auf vier und fünfhundert
Franken beziehen, so daß sich das nöthige Geld für diese Summe
finden muß. Woher soll man eS nehmen, wenn die Gemeinden
auf eine solche Zahl beschränkt sind, wie der Entwurf sie

enthält^ Gegenüber dem Staaisdcitrage svAen die Familienväter
die Schnlkosten tragen. Ich wünsche ferner: daß bu 8 9 die
Bestimmung, nach welcher für außer dem Schulkreise wohnende
Kinder ein Schulgeld von t> Fr. bezogen werden könne,
gestrichen werde. Es ist eine Bestimmung, die ich nrcht begreife,
und die nach meiner Ansicht ein Unsinn ist, denn sie könnte
in manchen Fällen Kinder am Besuche solcher Schulen
hindern, wo sie einen ihren Bedürfnissen entsprechenden Unterricht
erhallen.

Seßler. Ich wäre in erster Linie dafür, kein Schulgeld
zu beziehen, von der Ansicht ausgehend, wenn man auf der ^
einen Seite den Schulzwang habe, so soll man auf der andern
Seite nicht sagen: ihr müßt dafür noch zahlen. Für den Fall
aber, daß dieser Grundsatz in Minderheit bliebe, möchte ich
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Antrag, daß im s 9 die Ermächtigung des RegierungSralheö,
höhere Schulgelder zu beziehen, gestrichen werde. Ich würde
viel lieber dazu Hand bieten, ein Maximum von 3 Fr zu
bestimmen, als dem Regierungsraihe diese Ermächtigung geben.
Ich war auch schon bei einer Diskussion über Schulgelder
und sah, daß man leicht zu Uebertreibungen kommt. Ich stelle
den Antrag, ein Minimum und ein Marimum festzusetze» und
die Ermächrigung des Regierungsrathcs zu streichen.

La uter b u rg. Die Beantwortung der Frage, ob Schulgelder

bezogen werden sollen oder nicht, will ich dem Herrn
Berichterstalter überlassen, er wird darin nicht verlegen sein,
aber einige Bemerkungen möchte ich mir darüber erlauben. ES
wurde vorhin die Sache so dargestellt, als wollte man die
Armen brücken, daß man sich verwundern muß, Man muß sich

deßwegen verwundern, wenn man sieht/ wie es in andern
Kantonen gehalten ist, wo man auch Arme hat, und doch

Schulgelder bezieht. Dort hält man sich nicht darüber auf,
nur diejenigen, welche sich vorzugsweise als Ärmenfreunde
hervorthun wollen, lassen von Zeit zu Zeit einen Herzseufzer
hören. In Kantonen, wo die Armenzustände noch schlimmer
sind als hier, werden Schulgelder bezogen. Eine andere
Bemerkung besieht darin, daß ich nicht begreifen kaun, wie man
hier Aeußerungen hört, die in der Tendenz dahingehen, die
Gemeinden so einzuschränken, daß sie in ihren Angelegenheilen
nicht mehr verfügen können. Ich gehöre zu denen, welche den
Gemeinden billige und vernünftige Rechte lassen wollen. Zu
diesen Rechten gehört denn auch, daß den Gemeinden gestattet
sei, unter so einschränkenden und schützenden Bestimmungen
gegenüber den wirklich Armen, wie sie der vorliegende Entwurf
enthält, ein Schulgeld zu beziehen Wenn gesagt wäre, es soll
ein solches bezogen werden, so wäre ich nicht dafür, weil ein
Zwang stattfinden könnte. Aber darum handelt es sich nicht,
sondern daß man in den Gemeinden, wo bisher Schulgelder
bezogen wurden, fortfahren könne, solche zu beziehen, und daß
in andern Gemeinden, wo man es gut findet, Schulgelder
eingeführt werden können. Einzig möchte ich einige Redaktions-
veränderunge» vorschlagen und zwar zunächst bei § 6. Ich
stelle den Antrag, bei Ziff. 5 vor dem Worte „Ertrag"
einzuschalten „allsälligcn", weil die Schulgelder nur fakultativ
sind, Herr v. Werdl möchte das Schulgeld nur von den Eltern
beziehen, die im Stande sind eS zu zahlen. Das ist sicher sehr

gut gemeint, aber in der Prans sehr schwer zu unterscheiden,
wie hier, wo 2300 Kinder die Primärschule besuchen; da wäre
es sehr schwer, überaß die Berhäiimsse zu ermitteln. Bei § 9
sollte nach dem Worte „Schulgelds" eingeschaltet werden „für
ein Kind," Dieser Paragraph enthält eine sehr weise Bestimmung,

indem er vorschreibt, daß der Betrag des Schulgeldes
1 Fr. nicht übersteigen dürfe. ES steht also jeder Gemeinde

frei, wenn sie will, nur 19 oder 5 Centimen von einem Kind
zu verlangen Es ist nicht gesagt, sie müsse 1 Fr. beziehen,
sondern dieser Betrag darf nicht überschritten werden. Dagegen
möchte ich bei diesem Anlasse den Herrn Berichterstatter fragen,
ob er cS nicht für zweckmäßig erachtet, den Bezug eines höhern
Schulgelds zu gestatten. Es gibt Gegenden, wo 1 Fr. einen

großen Werth hat, während dieß an andern Orten nicht der

Fall ist. Wo die Uhrenindustrie blüht, kann z B. Einer sehr
leicht 2—3 Fr. erschwingen, während er an andern Orten schon

Mühe häite, 59 Cennnun zu verdienen. Wo der Wohlstand
so allgemein verbreitet ist, daß eine geringe Anzahl Arme in
einer Gemeinde sind, wären die Betreffenden durch das Gesetz

genirt, wenn es ihnen gut schiene, etwas mehr zu beziehen.

Ich habe schon Aeußerungen von Bätern gehört, welche

sagten, sie würden gerne ein paar Franken im Ihre zahlen,
wenn gewisse Verbesserungen eingeführt würben. Ueberhaupt
habe ich die Erfahrung gemacht, daß auch unbemittelte Väter
einen großen Werth darauf setzen ihre Kinder gut bilden zu
lassen. Ich möchte eS den Gemeinden möglich machen, bei

auSnahmsweisen Verhältnissen einen etwas höhern Betrag zu
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beziehen, immerhin unter den gleichen schützenden Bestimmungen
und mit Bewilligung der obern Behörde. Im § 19 heißt es,
beim Wegbleiben von der Schule wegen Krankheit oder andern
Gründen finde keine Rückvergütung Stall. Da scheint mir, eS

sollte eine Ausnahme gestattet werden. Es sind mir Fälle
bekannt, wo Kinder nicht nur einige Monate, ein halbes Jahr
sogar wegen Krankheit die Schule nicht besuchen konnten. Da
scheint mir, eS sollte der Schulkommission oder dem Gemeinde»
raihe unbenommen sein, einer solchen Familie das Schulgeld
zurückzuerstatten. Daher möchte ich in der letzten Zeile nach
dem Worte „findet" einschalten „in der Regel", und dann am
Ende beifügen: „Ueber Ausnahmen entscheidet die Schulkommission."

Diese wird wohl im Interesse der Schule und der
Finanzen solche Ausnahmen nicht leicht eintreten lassen. Im
Allgemeinen glaube ich, daß der Bezug von Schulgeldern unter
solchen Bedingungen, wie sie im Entwürfe aufgestellt sind, unsern
demokratischen Verhältnissen entspreche.

Girard. Obwohl diese Diskussion schon sehr lange
gedauert hat, so fühle ich dennoch das Bedürfniß, auch einige
Worte zu sagen, weil ich der gewerbthärigsten Gegend des
Jura angehöre und auf der andern Seite alle andern Landestheile

auch ihr Wort über die Frage gesagt haben. Es scheint
mir, der Gesctzesentwurf trage den Interessen aller KantonSiheile
ziemlich Rechnung. Rein grundsätzlich betrachtet, wäre lch mir
der Ansicht des Herrn Bützberger einverstanden, welcher bei uns
schon in mehreren Gemeinden Rechnung getragen wurde. In
einer derselben, wo mau 6999 Fr. für die Schulen ausgab,
wurde beschlossen, alle diese Kosten aus der Gemeindekasse zu
bestreiken. Andersens aber wachsen die Bedürfnisse der Schulen
mit den Bedürfnissen der Ortschaften. Wie sollte man den
neuen Bedürfnissen begegnen, wenn nicht durch Beiträge von
der Gemeindekasse? Dagegen wäre es praktisch, wie man
beantragte, neue Schulgelder einzuführen, die auf 3, 4, 5 Fr.
gehen könnten, d. h. auf einen Betrag, der nicht allzulästig
wäre für die Bevölkerung. Verständige Familienväter würden
dann, statt ihre Kinder in Pensionate zu schicken, vorziehen, daS
Opfer eines etwas höhern Schulgeldes zu bringen und einen
besondern Lehrer zu haben, der Unterricht im Deutschen und in
der Mathematik ertheilen würde, um den Kinoern den Eintritt
in die Kantonsschulen möglich zu machen Es gibt noch einen
Punkt, auf den ich die Aufmcrksamkell der Versammlung lenken
möchte; ich spreche von einem Bedürfnisse, das sich in
industriellen Ortschaften fühlbar macht. AUeS ist da von der
Industrie beschäftigt und man hat sehr wenig Zeit zur Ueber-
wachung der Kinder. Dann errichtet man Kleinkinderschulen,
welche die Kinder auf Kosten der Väter ausnehmen. Im
St. Jmmerthal z. B. ist eine Lehrerin für den Unterricht und
die Uederwachung solcher Kinder während 3—4 Stunden des
Tages angestellt. Sie lehrt dieselben die AnfangSgrünve der
Sprache. Ich bin grundsätzlich für Beibehaltung der Schulgelder

in dem Maße, wie der Entwurf es vorschlägt. Diese
Schulgelder werden nur auf denen lasten, welche die Mittel
haben zu zahlen. Ich möchte Herrn Bernard, welcher fragte,
warum man einen Betrag von 6 Ar. von den Schülern fordern
könne, die nicht im Schulkreise wohnen, antworten, daß wir
Schüler haben, deren Eltern jenseits der Grenze wohnen, die
aber unsre Schulen besuchen, weil eS für sie bequemer ist. Ist
es dann nicht zweckmäßiger, daß sie ein entsprechendes Schulgeld

zahle», als lur Vortheile zu entbehren, welche ihnen unsere

Anstalten gewähren,? Der Entwurf entspricht also in dieser

Beziehung den wirklichen Bedürfnissen. Ich schließe dahin, daß
ich den Antrag des Herrn Revel unterstütze und mit Vorbehalt
dieser Modifikation zu den Artikeln stimme, wie sie vorliegen.

I)r. Tiöche. Ich könnte mich enthalten das Wort zu
ergreifen, weil dadurch die Sache nicht sehr gefördert wird.
Zwei Grundsätze liegen vor: derjenige des Schulgeldes un»
derjenige der Befreiung der armen Kinder. Herr Revel hat
uns mit vieler Wahrheit gesagt, warum er am Schulgelde
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festhalte. Es ist wirklich nöthig, daß der Familienvater, der

seine Kinder der Schule anvertraut, ein direktes Interesse am
Gedeihen dreser Ansiall habe, und das kann nicht besser

stattfinden, als mittelst eines Schulgeldes, das ihm auferlegt wird.
Der vorliegende Entwurf enthält Lebensbedingungen, deren

Beibehaltung wichtig ist. Der Antrag deS Herrn Bützbcrger
würbe die Oekonomie des Gesetzes zerstören, wenn er

angenommen würde. Ich war sehr überrascht, diesen Autrag von
ihm zu hören. Ich war erstaunt, ihn sagen zu hören, die

Unbemittelten seien hier nicht vertreten, die Anstalten, welche
der Staat gegründet hat und mit seineu Beiträgen unterstützt,
seien nur im Interesse der Aristokratie. Ich könnte diese

Ansicht nicht theilen. Alle sozialen Stellungen sind im Schooße
dieser Versammlung vereinigt, und unter allen Umständen,
bei alten Gegenständen, über welche der Große Rath zu
entscheiden berufen ist, hatte er immer die Wahrung der Interessen
der unbemiitelten Klasse der Bevölkerung im Auge. Wir
wären ur unsern jurassischen Verhältnissen völlig gestört, wenn
man heute die Bestimmungen des Entwurfs streichen würde.
Man darf nicht übersehen, daß wir im Jura reiche und arme
Gemeinde» haben, Gemeinden, die Vermögen besitzen, und
andere, die kein solches haben; nun wären die letzter» in der

Unmöglichkeit, ihre Ausgaben zu bestreuen, wenn die Bestimmungen
des Entwurfs abgeändert würden. Ich sage daher, daß, weil
dieselben nicht ohne Gefahr verworfen werden können, man
sie annehmen soll, ohne ein Wort daran zu ändern. Ich kann
nicht zu dem Antrage stimmen, welchen Herr Bernard bei

§ 9 stellte, denn eS wäre nicht billig, daß ein Kino, welches
der Wohlthat und der Vortheile einer Schule außerhalb seines

Schulreifes genießt, nichts bezahle. Aus allen diesen Gründen

emprehle ich dem Großen Rathe den ganzen Entwurf zur
Genehmigung.

Bützbcrger. Erlauben Sie mir noch ein paar
Bemerkungen. Es haben verschiedene Präopinanten die von mir
geäußerte Ansicht aus eine Weise bekämpft, wie ich es nicht
erwartete. Ich hatte nur die Sache im Auge und durchaus
keine persönlichen Rücksichten. Es steht jedem Milgliede der

Versammlung das Recht zu, seine Ansicht hier zu begründen.
Will man Schulgelder, so stimme man zum Entwürfe; will
man sie nicht, so mag der Betreffende seine Gründe dafür
angeben Herr Berger ist sehr gegen die hierseilige Meinung.
Ich möchte aber fragen, was schlagender für meine Ansicht
spreche als dasjenige, was er anführte. Er erzählte, wie man
in Frutigen ein Schulgeld von 5 Fr. hatte, wie es unerschwinglich

geworden, so daß man es auf 5 Btz. herabsetzte. So gut
aber 5 Fr. unerschwinglich sind, können unter Umständen auch
5 Btz. unerschwinglich werden. Herr Berger und andere Redner,

welche die Ausnahme ausdenen möchten, zeigen damit,
daß das Prinzip unrrchirg ist, daß unter Umständen gewiße
Härten mitunterlausen, und wenn man gar sagt, daß auch
die Familien, welche keine Kinder haben, Schulgelder zahlen
sollen, so sage ich, das heißt das Prinzip umgekehrt; dann ist
eS eine Telle. Denn das Schulgeld läßt sich bloß von dem
Standpunkte aus rechtfertigen, daß es auf denen lasten soll,
welche zunächst den Nutzen von der Schule haben. Viel rationeller

aber lst es, wenn man von den Haushaltungen eine
Teile im Verhältniß zum Vermögen beziehr. Daß die Herren
auS dem Jura gegen meine Ansicht sind, begreife ich wohl,
denn eS ist bekannt, daß, wenn hier irgend eine Aenderung
dessen, was im Jura besteht, die man nicht gerne sieht,
beantragt wird, man natürlich dagegen ist. Man ist sogar so

weit gegangen, daß man sich von Seite des Jura bei
Behandlung von Gesetzen förmlich verwahrte. Man hat eS so

weil getrieben, daß alleö, was gegen den Locke geht, nicht für
den Jura gelten soll; baß bei Einführung eines neuen Steuer-
gesetzeS der Redaktor eines jurassischen BlatteS sagte, daS Gesetz

habe bedeutende Mängel, für den alten Kanton möge es passen,
aber für den Jura nicht. Auf die Bemerkung des Herrn
Lauterburg erwiedere ich, daß es mir gar nicht darum zu thun

ist, einen Stoßseufzer zu Gunsten der Armen gehen zu lassen;
wenn er einen solchen zu Gunsten der Reichen anbringen will,
so ist eS seine Sache. Das ist meine Meinung.

Dr. Schneider. Auf das letzte Votum erlaube ich mir
auch ein Wort. Ich komme aus einer Gegend, wo Schulgelder

erhoben werden, und in dieser Beziehung könnte man
mich zu den Jurassiern zählen. Jede Sache hat zwei Seilen.
Ich könnte begreifen, wenn man gegen die Einführung
obligatorischer Schulgelder wäre, aber das begreife ich nicht, daß
man den Gemeinden, welche bisher Schulgelber halten, das
Recht nehmen will, ferner solche zu beziehen. Es ist gar
schön, den Armen zu helfen, aber es fragt sich: wie ist eS

zweckmäßiger? Ist es zweckmäßig, wenn man den Armen alle
Lasten abnimmt, wen» man ihnen alles schenkt? Nein, so

machen Sie die dieselben zu Paria, zu Sklaven, nicht zu freien
Bürgern. Das ist meine Ansicht. Im Seeland und im Jura
zahlt jeder Familienvater sein Schulgeld, er fühlt sich als
Mitbürger, der auch etwas zu den Gemeindeangelegenheilen zu
sagen hat. Man nehme also den Gemeinden, welche bisher
Schulgelder hatten, dieses Recht nicht. Ich weiß, was l bis
2 Fr. sind für einen Familienvater, der vielleicht keine 365 Fr.
im Jahre verdient und für 5, 6 Kinder zu sorgen hat; aber
ich sage, es gibt keinen so armen Familienvater (denn die Noth-
armen und Unterstützten sind ausgenommen), der nicht im Falle
wäre, den Betrag von 1 bis 2 Fr. auf einer kleinern oder
größcrn LuruSauSgabe zu ersparen, um in der Gemeinde als
Mitbürger auftreten zu können. Ich habe hierin meine
Erfahrungen als Arzt, und könnte einen andern Arzt nennen,
der noch mehr Ersahrungen hat und der sagte: wenn ich den
Leuten den Fischthran unentgeldlich verschreibe, so weiß ich nie,
ob sie ihn schlucken; aber daß sie ihn verbrennen und zum
Schuhsalben brauchen, habe ich schon gesehen; wenn sie aber
denselben zahlen müssen, so weiß ich, daß sie ihn schlucken.
Das, wofür man ein kleines Opfer gebracht hat, wirb einem
lieber.

Girard. Herr Bützbcrger erblickte in der Meinungsäußerung

der jurassischen Mitglieder etwas Persönliches. Ich
gestehe, daß auch wir unsererseits etwas Persönliches in der
Art und Weise erblicken, wie er den jurassischen Abgeordneten

erwiedert hat. Ich betrachte den von Herrn Bützberger
gegen den Jura gerichteten Vorwurf als unbegründet; auch
muß ich denselben förmlich' zurückweisen und erklären, daß
ich grundsätzlich immer für eine möglichst gleichförmige
Gesetzgebung für beide LandeStheile bin. Ich wünsche auch die
Vermögenssteuer im ganzen Kanton eingeführt zu sehen.

Herr Berichterstatter. ES haben 23 Redner über die
vorliegenden Paragraphen daS Wort ergriffen. Ich täuschte
mich gestern also nicht, als ich sagte, eS möchte gut sein, diesen

Gegenstand auf heute zu verschieben. Es ist mir durchaus
nicht unerwartet, daß es so kam. Die Frage, um die eS sich

handelt, ist eine sehr wichtige. ES hat in letzter Zeit ein Kanton,

welcher die Verfassung revidirle, es für wichtig genug
erachtet, bezügliche Bestimmungen in die Verfassung aufzunehmen.
Für den Berichterstalter ist eS eine sehr schwierige Aufgabe,
auf AlleS, was im Laufe der Diskussion angeführt wurde, zu
antworten; für mich besonders ist es schwierig, und ich rechne
daher aus ihre Nachsicht. Ich habe zwar nicht im Stirne, gar
weitläufig zu sein. Ich habe im Eingangsrapporte die Gründe
hervorgehoben, welche für und gegen die Schulgelder sprechen,
und finde, es seien eigentlich wenig neue geltend gemacht worden;

so weit es geschehen, ist sofort in meinem Sinne daraus
geantwortet worden. Hingegen bin ich schuldig, aus die gefallenen

Anträge zu antworten. Ich muß einen Redner nach dem
andern nehme», und beginne mit Herrn v. Känel, welcher die

Schulgelder vertheidigte, dagegen den Antrag stellte, die
Zweidrittelmehrheit zu streichen, dafür aber das im Gemeindegcfttze
für die Behandlung wichtiger Gemeindeangelegenheilen verge-



schrieben? Verfahren aufzunehmen, nämlich die Bekanntmachung
durch daS Amtsblatt unter Angabe des Gegenstandes. Ich gebe

nun das Eine zu, baß allerdings der Gegenstand im AmiSblatt
angegeben werden soll, dagegen möchte lch die Mehrheit von
2/z der Stimmenden beibehalten. ES hat diese Bestimmung den

Zweck, nur da, wo eine große Mehrheit dafür ist, den Bezug
von Schulgeldern zu gestallen und zwar im Interesse derjenigen,
für weiche das Schulgeld hauptsächlich eine Last ist. Herr v.
Känel sprach von Familienschulgclbern, aber er befindet sich in
dieser Beziehung im Irrthume. Der Z 9 hat keine Familien»
schulgelder im Auge. Da jedoch von anderer Seite beantragt
wurde, daß Familtenschulgelver bezogen werden sollen, so kann
ich die von den Herren Müylethaler, Berger und von anderer
Seile gestellten Anträge in dem Sinne zugeben, daß untersucht
werde, ob es zweckmäßig sei, die Schulgelder auch von den

Familien zu erheben, abgesehen davon, ob sie Kinder haben oder

nicht. Ich halte es für einen Mittelweg. Ich glaube, es seien
bei 69 Gemeinden, in welchen das Schulgeld so bezogen wird.
Herr Mühlethaler wünscht überdieß, daß Kinder, welche außer
dem Schulkreise wohnen, gleich behandelt werden, wie die im
Schulkrclse wohnenden. Das wird dann mit der Frage der
Schulgelder untersucht werden, obschon das Verhältniß ein
anderes ist, und da von einer Berechtigung nicht die Rede sein
kann, (Herr Mühlethaler erklärt, er lasse den letztern Punkt
fallen Herr Mösching führte mehrere Gründe gegen die

Schulgelder an, auf die ich bereits im EingangSrapport
erwiedert habe. Er verlangte speziell darüber Auskunft, wie es

gehalten sei, wenn die Kinder einer Familie während eines

Schuljahres mehrere Schulen besuchen. Es können solche
abnorme Verhältnisse bestehen, aber man kann im Gesetze nicht
immer darauf Rücksicht nehmen. Ich denke, das wird sich

einfach machen. Wenn die Schulen im gleichen Gemeindsbezirke
sind, so wird wohl eine Verrechnung stattfinden können. Wenn
übrigens die Ansicht des Herrn Mösching über die Schulgelder
in Saanen vorherrschend ist, so ist nicht zu fürchten, daß dort
Schulgelder eingeführt werden. Deßhalb ist eS nicht bedenklich
für die dortige Gegend, wenn eö auch im Gesetze liegt. Sie
werden einfach nicht Schulgelder beschließen, sondern das
Fehlende aus der Gemeindekasse decken. Herr Regierungsrath Karlen

hat sich lebhaft gegen die Schulgelder ausgesprochen und
besonders auf die Ungleichheit hingewiesen, welche dadurch ent»

stehen werde. Man kann in Gottes Namen nicht alles über
den gleichen Leisten schlagen; das ist nicht möglich und nicht
gut. Es ist oft eine Ungleichheit geradezu gerechter und
billiger, und ich möchte das vorhandene Verhältniß fortbestehen
lassen. Wenn man, ohne einer Sache zu schaden, etwas
zugeben kann, wenn es auch mit gewissen Ansichten im Widerspruch

ist, so möchte ich eS thun; und hier ist es der Fall. Die
Ansichten über die Schulgelder sind sehr verschieden. Ich möchte
es möglichst beim Bisherigen bewenden lassen. Hier ist der

Fortbestand des bisherigen Verhältnisses besonders wichtig, weil
die Sache darunter leidet, wenn alles gleich gemacht wird.
Die Schule, der Lehrer werden darunter leiden, die
Durchführung des Gesetzes würde bedeutend erschwert. Herr Röth-
lisbcrger stellte den Antrag, noch weitere Ausnahmen zu machen
als nur bezüglich der Nvlharmcn und Kinder von Unterstützten.
Er nimmt mit andern Rebnern an, es gebe zwischen solchen
und Verm?glichen noch eine Mittelklasse, die er möglichst schonen

möchte. Er sagt, man solle die Armen überhaupt vom
Schulgelde ausnchmen. Unter »Dürsiigen" versteht man solche,
die aus der Svendkasse unterstützt werden. Ich glaube daher,
es sei nicht nöthig, eine solche Ergänzung aufzunehmen, es sei

bereiis im Gesetz enthalten. Ich könnte deßhalb diesen Antrag
nicht zugeben. Wir haben für die Bezeichnung der Armen
keinen weiiern Begriff als den des ArmengesetzeS, Nolharme und

Dürftige. Wäre es leicht gewesen, die Schranke noch etwas
zu erweitern, so hätte ich es gerne zugegeben. Wenn damit
geholfen gewesen wäre, zu sagen, daß man diejenigen, welche
keine Gemeinbs- und StaatSsteuer zahlen, vom Schulgelde
ausnehme, so hätte ich es zugeben können. Indessen komme ich
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dann noch auf Anträge zurück, die sich demjenigen des Herrn
Röthlisberger nähern. Herr v. Werbt, welcher in der Hauptsache

zum Entwürfe stimmt, schlug NebakiionSveräriderungen
vor, die aber sehr unbestimmt sind. Es wäre nicht gesagt, wer
im Stande sei, das Schulgelb zu bezahlen und wer darüber zu
entscheiden habe. Ich möchte die Verlegenheiten, welche auS
einer solchen Vorschrift entstehen könnten, vermeiden. Im Ganzen

halte ich die Anträge, welche Herr v. Werdt stellte, nicht
für Verbesserungen und könnte sie nicht zugeben. Namentlich
glaube ich, es sei besser, die Bedingungen über Erhebung von
Schulgeldern in einem besondern Paragraphen zusammenzustellen.
Herr Wengcr machte auf die verschiedenen Verhältnisse der
Gemeinden aufmerksam, wo außer den Beiträgen der GemeindS-
kasse an die SchulbezirkSkassen noch besondere Teller, bezogen
werben. Ich gebe seinen Antrag, bei Ziffer 4 des 8 6 einzu-
schalten: „oder Schulbezirkskasse" vorläufig zu. Es sollte auch
so verstanden sein. Herr Revel wollte bei s 9 die Möglichkeit
geben, ein höheres Schulgeld zu beziehen. Es war für mich
eine Hauptrücksicht, wenn ich mich für Schulgelder aussprach,
daß sie möglichst niedrig bleiben. Mit dem Anträge des Herrn
Revel würde gerade das Gegentheil bezweckt. Ich lege großes
Gewicht darauf, daß da, wo bisher keine Schulgelder eingeführt

waren, dieselben nicht über eine gewisse Schranke hinausgehen

Deßhalb möchte ich beim Paragraphen bleiben. Herr
Roth von Bipp stellte den Antrag, die Eihebung von
Schulgelbern nicht von einer Mehrheil von -/, der Stimmenden
abhängig zu machen und daher den § 8 wesentlich zu modifiziren.
Das kann ich nicht zugeben, aus Gründen, die ich schon oft
entwickelt habe. Ich will die Erhebung von Schulgeldern eher
erschweren alS erleichtern, deßhalb halte ich an den Vz fest.
Auch da, wo bereits schon Schulgelder eingeführt waren, ist
es von großem Werthe, baß eine große Mehrheit darüber ent»
scheide. Herr Bützberger bekämpfte die Schulgelder und äußerte
die Befürchtung, baß von Seile der Gemeinden gegenüber den
Dürftigen Härten stattfinden könnten. Ich konnte Herr»
Bützberger witklich nicht ganz begreifen, wie er im Anfange
seines Votums sich ziemlich für die Erhebung von Schulgeldern
unter gewissen Uniständen erklärte, aber dann dazu kain, am
Schlüsse sie ganz zu verwerfen. Ich glaube, wenn er zu einem
Antrage hätte stimmen können, wie zu demjenigen des Herrn
Röthlisberger, so Härte ihn die Schwierigkeit, die Schranke zu
finden, nicht abhalten sollen, wodurch die Leute, die er besonders
im Auge hat, berücksichtigt würden. Er hat meinen EingangSrapport

nicht angehört, in welchem ich zeigte, daß die Verhältnisse
gewisser Landesthcile Berücksichtigungverbienen, und daß die Schul-
gciber da, wo bisher solche bezogen wurde», auch ferner gestattet
werden sollen. Ich erlaube mir nur noch eine Bemerkung über die
Behauptung des Herrn Bützberger, als käme die Förderung
gemeinnütziger Sachen, wie der Eisenbahnen u. s. w nur den
Reichen zu gut, den Armen, den Dürftigen, den Unvermög-
lichcn werde eine neue Last aufgelegt, man stelle sie übler als
bisher. Wäre er im Anfange der Sitzung hier gewesen, so

hätte er gehört, daß es sich durchaus nicht darum Handell,
eine neue Last einzuführen, diese Leute ungünstiger zu stellen
als bisher. Wenn Herr Bützberger die bisherigen Verhältnisse

berücksichtigt, so wird er sich überzeugen, daß den Dürftigen

nicht nur feine neue Last aufgelegt wird, im Gegentheil,
man stellt im Gesetze schützende Bestimmungen auf, man
erschwert die Erhebung von Schulgeldern, aber man läßt sie

den Gemeinden, wo seit längerer Zeit solche bezogen wurden,
wo sie begründet sind. Die Besorgniß des Herrn Bützberger
ist daher unbegründet. Er ging wahrscheinlich von der irrigen
Voraussetzung aus, es handle sich um obligatorische Schulgelder.

Gegen diese wäre ich entschieden, obschon sie in
mehreren Kantonen, wie Zürich und Thurgau, bestehen. Ich glaube,
er habe Verhältnisse aus dem Auge verloren, denen man Rechnung

tragen muß, namentlich im Jura und im Seeland.
Man darf nicht immer Alles ausführen, wofür sich theoretisch
viel sagen läßt, sondern es ist Pflicht der Staatsbehörden, die
Verhältnisse, wie sie sich seit langem in der PrariS gestaltet
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haben, zu berücksichtigen, und wenn irgendwo, so ist es hier
der Fall; die Härten können vermieden werden durch die

vorliegenden Bestimmungen, Wenn übrigens Herr Bützberger
sich auf den Jura bezog und bemerkte, daß die Jurassier
sich immer gegen Aenderungen des Bestehenden sträuben, so

mache ich aufmerksam, daß ebenso lebhaft Mitglieder aus
andern Kantonstheilen für Schulgelder sind. Herr Bucher stellte
einen Haufen Anträge Vorerst will er bet Ziff. 2 deS § 6
beifügen: „oder Kirchengüter." Hier möchte ich nur bemerken,
daß nach meiner Ansicht die Kirchengüter auch Gemeinvegüter
und daher unter Ziff. 2 begriffen find. Ferner will er die

Bewilligung des RegierungSralhes streichen. Diese Bewilligung
war schon seit längerer Zeit gebräuchlich, und ich möchte den

bisherigen ModuS beibehalten. Ich glaube auch, es könne
Verhältnisse geben, wo eS wünschenSwerlh sei, daß eine solche

Vorschrift bestehe, und halte sie für ebenso zweckmäßig, wie
bei Tellreglementen überhaupt. Ich könnte also auch diesen

Antrag nicht zugeben. Herr Bucher beantragte sodann, bei

8 19 den Bezug des Schulgeldes „halbjährlich" zu bestimmen.

Ich habe gefunden, weil die Schulgelder ihrem Betrage nach
minim seien, so sei es fast nickt der Mühe werth, den Bezug
zu theilen. Ich kann auch diesen Antrag nicht zugeben. Herr
Flück möchte diejenigen vom Schulgelde auönehmen, welche
weniger als l Fr. Staats - oder Gemeindesteuer zahlen. Da
von mehreren Seilen ähnliche Anträge gestellt wurden, so will
ich vorläufig die Erheblichkeil und damit eine nähere
Untersuchung zugeben. Herr Bernard stellte den Antrag, daß letzte
Alinea des U 9 zu streichen und bezeichnete es als „rion-sens."
Herr Girard hat ihm bereits erwiedert und gezeigt, daß eS

nicht ein Unsinn sei, Herr Seßler findet, eS schicke sich nicht,
die Leute zu etwas zu zwingen und dann ihnen noch etwas
dafür zu fordern Um möglichst viel vom Grundsätze zu
retten, will er die Befugniß des Regierungsrathes, höhere
Schulgelder zu gestatten, streichen. Ich kann das nicht
zugeben, weil es im Effekte an vielen Orten dahin führt, wie
die Streichung der Schulgelder überhaupt. Es würde dieser
Antrag Gemeinden, die sich bisher der Teilen erwehrt haben,
dazu nöthigen, Zellen zu beziehen. Den Antrag des Herrn
Lauterburg, bei Ziff. 5 VeS 8 6 vor dem Worte „Ertrag"
einzuschalten: „allfälligen" gebe ich als erheblich zu; ebenso
den Antrag, vor „1 Fr." im 8 9 einzuschalten: „für ein Kind,"
Bezüglich seiner Frage, ob es nicht zweckmäßig sei, etwas höher
zu gehen, habe ich schon bei andern Rednern erwiedert, daß
es für mich immer eine Hauptrückficht war, die Schulgelder
so niedrig als möglich zu stellen. Es ist etwas anderes, da,
wo man seit langen Jahren daran gewohnt ist, wie im
Seeland und im Jura, welchen Gemeinden ich aus Rücksicht,
das sie sich so lange der Teilen zu erwehren wußten, die
Schulgelder lassen möchte. Ein vierter Antrag desselben Redners

geht dahin, in der letzten Zeile des 8 l9 vor dem Worte
„keine" einzuschalten: „in der Regel" und den Entscheid der
rrchulkommissivn zu überlassen. Auch das kann ich als
erheblich zugeben. ES mag Verhältnisse geben, wo Rücksicht zu
tragen ist. ES kamen ähnliche Fälle bei Sekundärschulen
vor. Fälle, wo eS Einem wehe that, nach dem Buchstaben des
Gesetzes verfahren zu müssen. Herr Girard stellte keinen
Antrag, sondern nahm auf die Kleinkinderschulen Bezug. Ich
mache aufmerksam, daß die Unterstützung solcher Schulen
bereits im Schulgesetze vorgesehen ist. Obschon man sie im Ganzen
nicht gar gern sieht, so sind sie doch in einzelnen Gegenden,
namentlich im St Jmmerihale gut. Nun möchte ich ich Ihnen
dje Genehmigung dieser fünf Paragraphen mit Vorbehalt der
zugcbenen Anträge empfehlen.

Bucher zieht seinen Antrag bezüglich des 8 6 Ziff, 2,
zurück.

Abstimmung:
Für den 8 6 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für die zugegebenen Anträge des Herrn Weng er „

Für den Antrag des Herrn Mösching (Strei,
chung der Ziff. 5, d. h. der Schulgelder
überhaupt) 23 Stimmen.

Für Beibehaltung der Schulgelder nach dem

Entwürfe 132 „
Für de» zugegebenen Antrag des Herr Lauter«

bu rg(Einschaltung des Wortes „allfälligen"
vor „Ertrag") Handmehr,

Für den 8 7 mit oder ohne Abänderung „
Für die von Herrn v. Werbt beantragte Redaktion Minderheit.
Für den 8 8 mir oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Buch er (den Bezug

eines -Schulgeldes nicht von der Bewilligung
des RegicrungSrathes abhängig zu machen) Minderheit.

Für den Autrag des Herrn Roth (Beschränkung
der Zweidrittelmehrheit auf die Gemeinden, wo
bisher keine Schulgelder bezogen worden) „Für den Antrag des Herrn v. Känel (Publikation
im Amlsbiatte) Handmehr.

Für den Antrag des Herrn v. Känel (Streichung
der Zweidruielmehiheit) Minderheit.

Für den Antrag des Herrn Röthllsberger
(Ausnahme der Kinder von anerkannt Armen) Handmehr

Für den Antrag des Herrn Flück (Bednigung
einer Staats- oder Gemeindesteuer von wenigstens

l Fr „
Für den 8 9 mit oder ohne Abänderung, den Antrag deS

Herrn Berichterstatters inbegiiffen „
Für den Antrag deS Herrn Lau ter bürg (Ein.

schaltung der Worte „für ein Kind" in der
ersten Zeile) „

Für den Antrag deS Herrn v. Känel (Schulgeld
von 59 Rappen für mehrere Kinder einer
Familie) Minderheit.

Für den Antrag des Herrn Müle thaler (bezüglich
der Famtltenschulgelver) Handmehr.

Für den Antrag deS Herrn Revel Minderheit.
Für den Antrag deS Herrn Seßler „
Für den 8 19 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Autrag des Herrn Bucher (Ersetzung des

Wortes „jährlich" durch „halbjährlich" Minderheit.
Für den Antrag des Herrn Laute r bürg (Gestat¬

tung von Ausnahmen) Handmehr.

Zweiter Abschnitt
Besondere Bestimmungen über L ehrer besoldungen,

Schullokalien und Schulgüter.

à. Lehrerbcsoldungen.

8 lt.
Die Besoldung eines öffentlichen Primarlehrers beträgt

jährlich wenigstens, bei definitiver Anstellung, Fr. 599, bei
provisorischer Anstellung Fr. 389,

Da wo dieselbe bereits diese Summe übersteigt, darf sie

in keiner Weise, ohne Genehmigung der ErziehungSdireklion
vermindert werden.

Die Gemeinde oder der Schulbezirk hat für die Besoldung
zu sorgen, so weit sie nicht durch den SlaatSdeiirag (§ 15)
bestrikten wird.

Herr Berichterstatter. Jh werde vorläufig zu diesem
Paragraphen wenig bemerken. Wie ich dazu kam, die
vorgeschlagenen drei oder vorübergehend vier Minima fallen zu



lassen, darüber habe ich bereits im gedruckten Berichte und im
EingangSrapporte Auskunft gegeben; auch darüber, warum ein
niedrigeres Minimum für provisorisch angestellte Lehrer
festgesetzt wird. Auch habe ick gesagt, warum die Besoldungen
ohne Genehmigung der Erziehungsdireklion nickt herabgesetzt
werden darf. Ich glaube, diese Bestimmung sei nöthiger als
früher. Die Verminderung einer Besoldung darf aber nicht
unbedingt untersagt werden, weil bei der Organisation einer
Schule eine billige Ausgleichung nöthig sein kann. Bezüglich
des dritten Alinea des § 11 stelle ich den Antrag, die
Einschaltung des § 15 in Klammern zu streichen, weil nicht nur
dort, fondern auch im 8 16 davon die Rede ist. Es ist besser,

im letzten Lemma zu sagen: „so weit sie nicht durch den ordentlichen

oder außerordentlichen StaatSbeitrag bestrillen wird."
Damit ist dann gesagt, daß die Alterszulagen nicht in Berechnung

kommen sollen.

Bernard. Niemand mehr als ich ist durch den Vorschlag
des Herrn Erziehungsdircktors bezüglich der Erhöhung der
Besoldung der Pnmarlehrer erfreut. Man fühlt das Bedürfniß
seit sehr langer Zeit in vielen Ortschaften, wo die Lehrer wie
Ziegenhirten gehalten sind. Um diesem Zustande abzuhelfen,
schlägt man uns für den definitiv angestellten Lehrer ein
Minimum von 500 Fr., und ein anderes von 380 Fr. für den
provisorisch angestellten vor. Ich wünschte diese Gleichheit
festhalten zu können, allein wie man vorhin bemerkt hat, gibt
eS gewisse Gegenden, welche eingewurzelte Gewohnheiten haben,
denen man ebenfalls Rechnung tragen muß. Wie will man
nun da alle Lehrer auf den gleichen Fuß stellen? Das ist
sehr schwierig, selbst unmöglich. Um alle Lehrer gleich zu
besolden, müßte jeder 500 Fr. erhalten und müßten alle Schulen
die gleiche Zahl Kinder haben. Aber so ist es nicht. Wir
haben im Jura kleine Ortschaften, mit wenigen Kindern, arme
Schulkreise, die mit ihren Hülfsmitteln allein nie eine
Besoldung von 506 Fr. leisten können. Es ist daher nöthig, daß
der Staat ihnen zu Hülfe komme, oder die Schulen können
nicht bestehen. Nun scheint es mir passend und im Interesse
des öffentlichen Unterrichts so wie der Lehrer zu liegen, einen
Zusatz des Inhaltes aufzunehmen r „Nichtsdestoweniger kann
dieses Minimum auf 400 Fr. herabgesetzt werden für Schulen,
deren Schülerzahl 30 nicht übersteigt, und auf 300 Fr., wenn
diese Schulen nur provisorisch besetzt sind." Wenn der Staat
nicht beträchtlichere Opfer bringt, als das Gesetz sie vorsteht,
so können mehrere Schulen nicht 500 Fr. für die Besoldung
ihres Lehrers liefern.

Lau ter bürg. Im § 11 heißt eS, die Besoldung eines
öffentlichen Primarlehrers betrage jährlich wenigstens so und
so viel Wenn man weiter liest, so wird eS ziemlich klar, daß
auch vom StaaiSbeitrage die Rede ist. Aber deutlicher wäre
eS zu sagen, daß die Gesammtbesoldnng unter diesem Minimum
verstanden sei. Ich stelle daher den Antrag, das Wort
„Besoldung" zu ersetzen durch „Gesammtbesoldring."

Lempen. Ich erlaube mir nur die Frage an den Herrn
Berichterstatter zu stellen, ob ein Lehrer, der bereits 6—7—800
Franken Besoldung hat, gleichwohl die im 8 14 vorgesehenen
Zulagen, nämlich eine anständige freie Wohnung u. s. w.,
erhalten soll oder nicht.

Girard. Ich muß den Antrag des Herrn Bernard
bekämpfen. Wenn ein Lehrer weniger Schüler hat, so vermindert
das seine persönlichen Bedürfnisse durchaus nicht; das muß
man besonders in Betracht ziehen. Man soll daher dem Gc-
setzeöeniwurfe treu bleiben. Ich wünschte nur ein Minimum,
von 500 Fr. für den patentirten Lehrer, wie für die nicht
patentirtcn. Bezüglich der kleinen Gemeinden, von denen Herr
Bernard sprach, möchte ich bemerken, daß sie, um die Lehrer-
desoldung aufzubringen, aus einem andern Beutel schöpfen,

wo genug vorhanden ist; ich rede von ihren Waldungen, aus
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denen man alljährlich Holzlvose zum Vertheilen nimmt. Das
ist gerade der Beutel, wo die Gemeinden die Mittel finden,
ihre Lehrer anständig zu besolden. Die Gemeinden mögen
nur ein wenig minder Holz unter ihre Angehörigen vertheilen
und ein wenig verkaufen, um die Lehrer daraus zu besolden.

Bernard. Herr Girard spricht so, als hätten in
Wirklichkeit alle Gemeinden Holz zu verkaufen. Ich sage aber,
wir haben Gemeinden, die kein Holz besitzen, und die solches
zu kaufen genöthigt wären, wenn sie Holzlvose unter ihre
Angehörigen vertheilen müßten. Herr Girard hat meine
Ansicht nicht widerlegt. Ich habe den Unterschied aufgestellt, baß
gewisse Lehrer ihrer Gesundheit wegen nicht im Stande sind,
große Schulen zu halten, aber daß die nämlichen Lehrer weniger
zahlreiche Schulen mit einer geringern Besoldung halten könnten,
das leuchtet vollständig ein.

Mösching. Ich will bezüglich des z 11 an dem
Vorschlage der Regierung festhalten helfen. Es ist allerdings nöthig,
daß man einen Schritt weiter gehe, um das Gedeihen des
Schulwesens zu fördern. Indessen ist nicht zu verkenne», vaß
die Lage der Lehrer an vielen Orten nicht so schlimm ist, wie
im Allgemeinen das Geschrei geht. Die Lehrer können allerlei
Nebenbeschäftigung treiben, Posthallerstellen versehen, Kramladen

halten, sich mit Messen von Heu, Land und dergleichen
abgeben; überdieß wird in Berggegenven mehrere Monate keine
Schule gehalten. Die Sache ist daher nicht so bös. ES ist
aber den Lehrern nicht übel zu nehmen, wenn sich eine gewisse
Begehrlichkeit gellend macht. Der Vorschlag des RcgierungS-
ralhes ist ziemlich billig und ich stimme dazu mit dem Vorbehalte,

daß man bei 8 14 andere Anträge stellen könne, damit
die Gemeinden nicht so belastet werden.

N ö sti. Ich bin so frei, bei 8 kt den Zusatz zu
beantragen: „In besondern Fällen kann die Erziehungsdirektion
Ausnahmen gestatten." Ich stelle den Antrag nicht deßhalb,
weil ich im Allgemeinen gegen die Erhöhung der Lehrerbcsol-
dungen wäre, im Gegentheil, ich könnte noch höher gehen als
der Entwurf, wenn lch wüßte, woher die Mittel nehmen. Ich
habe aber ausnahmsweise Verhältnisse im Auge. So hat die
Gemeinde Avelvoben, welche in fünf 'Lauerten zerfällt, fünf
Lehrer, meistens ältere Männer; es sind Banern mit einem
artigen Viehstande, wenn auch nicht reich; sie besorgen die
Schule, jeder hat bloß etwa 70 Fr. Besoldung und die Schule
leide nicht darunter. Bei der Ausschreibung wird Mancher
gedacht haben: wie leben die Lehrer dort? Ich versichere aber,
daß alle diese Lehrer mit ihrer Lage sehr zufrieden waren, baß
man in Rachbargemeinden sagte, sie haben noch zu viel. Ich
wünsche also, baß, so lang diese ältern Lehrer in der Gemeinde
sind, man die letztere nicht absolut zwinge, bis ans die volle
Summe des Entwurfes gehen zu müssen, wenn die Lehrer es
nicht wünschen. Sobald diese ältern Lehrer die Schule verlassen
und jüngere nachkommen, versteht es sich von selbst, daß von
der Ausnahme nicht mehr Gebrauch gemacht wird. Es ist
nur eine Art Uebergang. Einige Erhöhung der Besoldung
würde allfäilig stallfinden, aber nicht biö auf die ganze Summe
des Entwurfs Ich mache aufmerksam, daß eS vielen Gemeinden

ziemlich schwer fallen wird, diese Lasten auf sich zu nehmen.
Wir haben bisher die 70 Fr. für jede» Lehrer aus dem Schul-
fvnd bestlilten, wenn aber die volle Summe ausgesetzt wgrden
müßte, so müßten wir eine Telle beziehen, die ungefähr so

hoch zu stehen käme als die Giund- und Kapitalstem?. Das
wäre in einer Thalschaft, die nicht reich ist, wo die Lehrer es
nicht verlangen, etwas stark. Deßhalb glaube ich, es könnte »ichtS
schaden, eine solche Ausnahme zu gestatten, weil sie keimn
Bezug auf andere Ortschaften hätte, eS sei denn, daß gleiche
Verhältnisse vorhanden wären.

G äffn er unterstützt die Ansicht des Herrn Mösching
wesentlich aus dem Grunde, weil der 8 l4 den Gemeinden
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schwere Lasten auferleae, und macht die Versammlung darauf
aufmerksam, daß eS vielen Gemeinven unmöglich sei, den

Lehrern, außer der Baarbcsoldung noch eine freie Wohnung mit
Garten und Bescheurung, 3 Klafter Holz und eine halbe
Jucharte Pflanzlanv zu liefern,

Dr. Schneider. Ich glaube, eS walte bei den Herren
Präopinanlen ein Irrthum ob. Sie haben solche Lokalitäten
im Auge, wo die Schulen sehr klein und die betreffenden Eltern
nicht im Falle sind, bedeutende Beiträge zu leisten. Aber mir
scheint, dieß sei im Gesetze vorgesehen und zwar im § 16.
Die betreffenden Gemeinden haben sich nur auszuweisen, daß
sie nicht im Falle sind, die erforderliche Summe zu leisten, so

werden sie aus den 46,666 Fr. unterstützt. Ich halte dafür,
weiter herabzugehen als auf 566 Fr, sei gewiß nicht am Orte.
Wir wollen jetzt nicht mit den Ausnahmen in den alten
Zustand zurückfallen, sondern die Lehrer in eine würdige Stellung
zu bringen suchen, um tüchtige Lehrer zu erhalten. Das von
Herrn Möschtng angeführte Beispiel beweist, daß die Leute
ein Hauptgeschäft treiben und nebenbei Schule halten; aber
das soll eben nicht sein. Wir sollen ihnen eine Stellung geben,
daß sie vor allem Schullehrer sein können, und ihnen daher
eine anständige Besoldung verschaffen. Weil ich also der
Ansicht bin, daß das Gesetz die erwähnten Fälle vorsieht, so möchte
ich den 8 11 unverändert beibehalten.

G fellcr von Wichtrach. Ich anerkenne auch vollständig,
daß sich im Allgemeinen viel dafür sagen läßt, die Besoldung
der Lehrer zu verbessern; ich anerkenne auch die Mühseligkeit
ihres Berufes. Hingegen darf man nicht vergessen, baß eS

auch mühselig ist, daS Geld zusammenzulegen. Man spricht
von einem Minimum von 566 Fr., mir scheint aber, es komme

auf 626 Fr. mit Rücksicht aus den § 14. Deßhalb möchte ich

hier das Minimum auf 556 Fr. stellen, worin Behausung,
Holz und Land begriffen wäre. Man darf nicht vergessen,
daß an manchen Orten neue Schulen errichtet werden müssen.
Bei uns hat man die Kleinkinderschulen gerne, sie stehen unter
der Leitung von Lehrerinnen, die meistens ledige Töchter sind.
Ich glaube, für diese sei hinlänglich gesorgt, wenn das Minimum

auf 556 Fr. festgesetzt werde, alles inbegriffen.

Bützberger stellt die Ordnungsmotion, die 88 11 und 14
zusammen zu berathen, weil einzelne Redner nur unter
Borbehalt deS 8 14 zum 8 H stimmen, und möglicher Weise ein
anderes Resultat herauskäme, als wenn beide Paragraphen
zusammen in Beraihnng genommen werden.

Der Herr Berichterstatter gibt den Antrag des Herrn
Bützberger zu.

Der Herr Vizepräsident, welcher den Vorsitz
übernommen hat, erklärt sich damit einverstanden, ersucht jedoch
den Herrn Berichterstatter, nachträglich noch seinen Eingangsrapport

über den 8 14 zu hallen.

8 14.

Außer der in 8 11 bestimmten Besoldung soll jeder Lehrer
von der Gemeinde oder dem Schulbezirke erhalten:

1) Eine anständige freie Wohnung mit Garten, und wo
möglich Bescheurung;

2) drei Klafter Tannenholz oder ein diesem Quantum ent¬

sprechendes Maaß eines andern Brennmaterials;
3) eine halbe Jucharte gutes Pflanzlanv.

Statt Ziffer 1, 2 und 3 kann nach Uebereinkunst eine
angemessene Vergütung geleistet w.rdcn

Die Benutzung der Jauche und Asche im Schulgcbäude
steht 'dem Lehrer zu, wogegen er die Sorge für Beheizung und
Reinigung übernimmt.

Herr Berichterstatter. Der 8 14 bezieht sich auf die
Nutzungen als Zugaben, auf welche die Lehrer berechtigt werden
sollen, außer der Besoldung, von welcher im 8 11 die Rede
ist. DaS bisherige Gesetz hat nebst der Besoldung eine
anständige Wohnung für den Lehrer verlangt, weitere Nutzungen
mcht. Das Pnmarschulgesitz gestattete, daß die Besoldung aus
verschiedenen Nutzungen bestehen konnte, so daß an den meisten
Orten AUeö und Jedes in der ausgeschriebenen Besoldung
begriffen werden kann. Häufig gab es wegen solcher Nutzungen

Streitigkeiten, wen» irgendwelche Aenderungen mit der
Wohnung oder andern Nutzungen vorgenommen wurden. Auch
waren die Gemeinven hin und wieder versucht, durch höheru
Anschlag der Nutzungen den Lehrern Sand in die Augen zn
streuen. Deßhalb fand ich es zweckmäßig, die Baarbcsoldung
für ßch zu bestimmen und, als selbstverständlich zn einer Schule
gehörend, die Nutzungen vorzuschreiben. Ich hätte geglaubt,
gegen daS Eine und Andere sollte man nicht viel einwenden
können, indessen bemerkte ich heute schon früh, baß man
Verschiedenes auszusetzen hat. Daß man einem Lehrer eine Wohnung

anweise, glaube ich, sei wünschenswerth aus verschiedenen
Gründen. Einmal ist es gut, wenn der Lehrer im Schul.

hau,c oder in der Nahe desselben wohnt. Das ist nur möglich

wenn die Gemeinde dafür sorgt. Zweitens würde der
Lehrer, wenn er selcht für die Wohnung sorgen müßte, theurer
dazu kommeil. Frei soll die Wohnung lein, um ungestört von
dritten Perionen zu sein. Wo möglich etwas Bescheurung
wird verlangt, mit Rücksicht auf das Land. Es gibt Gegenden,

wo die Lehrer ziemlich Land haben. Ein Garten wird
verlangt, damit die Lehrer nicht alles Gemüse kaufen müssen,
und überhaupt als nothwendige Zubehörde einer Wohnung auf
dem Lande. Auch Holz bedarf der Lehrer. Wird es ihm nicht
von der Gemeinde geliefert, so müßte er es viel theurer
anschaffen, als vie anfällige Geldenischädigung dafür betragen
würbe, llebrigens gibt es gar viele Gemeinden, denen die
Lieferung des Holzes nicht so schwer fällt. In Betreff des
Quantums wird man nicht sagen können, daß das Verlangte
zu viel sei. Bezüglich deS Landes wird Gewicht darauf
gelegt, daß die Lehrer selbst etwas pflanzen können und lanb-
wtrlhjchasllichc Kenntnlsse und Fertigkeiten besitzen; das liegt
sowohl im Interesse der Schule als im finanziellen und sani-
tarischen Interesse der Lehrer. Ohne bestimmte Vorschrift im
Gesetze aber würde eS vielen schwer fallen, Land zu bekommen.
Daß in einzelnen Fällen eine konventionelle Vergütung für die
eine oder andere Nutzung an den Lehrer stattfinden könne,
scheint wünschenSwerih, z. B. wenn ein Lehrer bei seinen Eltern
oder sonst bei einer guten Familie wohnt, oder in Fällen, wie
Herr Röstl solche ansührte, wo der Lehrer ein eigenes HauS
hat. Darüber, daß in einem Gesetze von so minimen und
unsaubern Dingen, wie Jauche und Asche, die Rede ist, glaubten
sich viele scandalistren zu sollen. Indessen hat dieser Punkt
auch in andern Schulgesetzen regulirt werden müssen, namentlich

erwähnt ein von einem der anerkanntesten Schulmänner
herrührendes Schulgesetz, nämlich das thurgauisede, daS
wahrscheinlich von Th. Schcrr entworfen wurde, desselben
auch, was gewiß seinen Grund haben wird. Ich glaube, eS

sei dieses geschehen und sei auch hier nothwendig wegen der
kleinlichen Art und Weise der dabei Betheiligten, und wohl
auch, weil diese Artikel für die Landwirthschaft von Bedeutung
sind. Aus diesen Gründen mag denn auch die Synodalvor-
steherschaft nichiS dagegen eingewendet haben.

Geiß bühler. Ueber diesen Kardinalparagraphen des
ganzen Gesetzes muß ich mir auch einige Worte erlauben.
Ich gehe noch weiter als Herr Bernard. ES handelt sich hier
nicht um einzelne Schulen. Ich fasse die Sache so ans, daß
man, um den Lehrerstand in eine unabhängigere Stellung zu
bringen, hier im Gesetze nicht Ausnahmen machen kann, daß
man ein Minimum bestimmen muß. Aber ich bin mit Herrn
Gfeller einverstanden, daß der 8 11 zum 8 14 gehört. Erstens
sehen Sie aus dem gedruckten Berichte der Erziehungsdirektion,



wie großen Werth man darauf legt, welche durchschnittliche
Besoldung dieser und jener Kanton habe. Der Bericht schätzt
die in 8 14 bezeichneten Nutzungen auf 100 Fr.; ich würde die
Lieferung dafür nicht übernehmen. Wenn Sie nun den § 14
so annehmen, wie er vorliegt, so müssen Sie den Gemeinden
auch das ErpropriationSrechi einräumen, denn in vielen Ge-
meinden ist das Pflanzland so gesucht, daß die Leute es um
keinen Preis hergeben möchten. Ich mache auf das Verhältniß
zwischen den Gemeinden und Lehrern aufmerksam. DaS
Minimum wird bedeutend erhöht. Nach dem Berichte beträgt
der Durchschnitt aller Lehrerbesoldungen 510 Fr Wenn man
nun nach dem Antrage deS Herrn Gfeller das Minimum auf
550 Fr. festsetzt, alles inbegriffcn, so ist dieß ein ziemlich hoher
Betrag. Ich glaube, Sie würden dem ganzen Lehrerstande
kein großes Gefallen erweisen, wenn Sie allzuschroff zu Werke
gingen. ES gibt Gemeinden, die es einsehen werden, aber auch

solche, die dem Lehrer dann feindselig entgegentreten. Wenn
eS gut gehen soll, so müssen Haus, Schule und Kirche zusammen
wirken. Trennen Sie daher nicht Schule und Haus. Deßhalb
möchte ich nicht weiter gehen. Wenn Herr Gteller nicht den
bestimmten Antrag gestellt hat, so stelle ich denselben in dem
Sinne, den 8 14 mit dem 8 1t zu verschmelzen und dann ein
Minimum von 550 Fr. festzusetzen, alles inbegriffen, wie bisher.
Berücksichtige man die Gemeinden ein wenig, übertreibe man
eS nicht; man kann alles übertreiben. Schließlich bin ich so

frei, den Herrn Berichterstatter zu fragen, welche Aussicht wir
auf einen Gegenwerts) haben. Ich hörte vor nicht langer Zeit,
der Herr Berichterstatter habe einen allgemeinen Unlerrichtsplan
der Lehrerschaft übergeben, der sehr gut sein soll. Ich hörte
aber, die Lehrer (nicht alle) hätten sich sehr feindselig, nicht
nur gegen den Unlerrichtsplan, sondern auch gegen die
Erziehungsdirektion ausgesprochen. Solche Erscheinungen dienen
dann wirklich nicht dazu, auf der andern Seite die Besoldungen
so zu erhöhen, wobei die Gemeinden schwer mitgenommen
würden. Ich möchte daher fragen, inwiefern' eine Beruhigung
für uns selbst darin liege, denn wir haben die Verantwortung.
Wir müssen alle Stände berücksichtigen.

Mühlethaler stimmt hingegen zu den zwei Paragraphen
wie sie vorliegen, stellt jedoch den Antrag, die Ziff. 2 des § 4
in dem Sinne zu ergänzen, daß dem Lehrer noch 200 Wedelen
geliefert werden sollen, damit nicht bei ungenügendem
Holzvorrathe entweder die Haushaltung deS Lehrers oder die Kinder
darunter leiden müssen.

Lenz schließt sich vorläufig dem Antrage deS Herrn Gfeller
an, stellt jedoch für den Fall, daß er nicht angenommen werden

sollte, den fernern Antrag, die Ziff. 2 und 3 des 8 l4 zu
streichen, von der Ansicht ausgehend, es genüge, dem Lehrer
eine anständige freie Wohnung mit Garten anzuweisen; an
den wenigsten Orten finde sich Pflanzland in der Nähe der

Schulhäuser; die Gemeinden wären dabei einer bedeutenden

Mehrausgabe ausgesetzt; zudem führten viele Lehrer nicht eigene

HauShaliuNg. hätten daher nicht Brennholz, Pflanzland u. s. m.
nöthig. Bezüglich VcS von Herrn Mühlethaler gestellten
Antrages bemerkt der Sprechende, daS zu liefernde Brennholz
wäre nicht für den Schulofen, sondern für den Bedarf des
Lehrers bestimmt. Eventuell stellt derselbe den Antrag, einen
Zusatz des Inhaltes aufzunehmen: „die, unter Ziff. 2 und 3
erwähnten Gegenstände können dem Lehrer an seiner Baar-
besoldung nach einer billigen Schätzung angerechnet werden."

Müh le thaler zieht seinen Antrag, als in Ziff. 2 deS

8 14 vorgesehen, zurück.

Wenger macht auf besondere Verhältnisse in Gegenden
aufmerksam, wo eigene Waldnutzungsrechte bestehen, in deren

Mitgenuß der Lehrer bei seiner Anstellung tritt; nach der Ansicht

deS Sprechenden müssen solche Nutzungsrechte bei der
Besoldung ebenfalls in Anrechnung gebracht werden.

Togblatt des Großen Rathe« tsss.

Mösching spricht sich ebenfalls in dem Sinne auS, daß
man die mit Teilen belasteten Gemeinden berücksichtige, weil
dieselben durch die Bestimmungen des 8 l-4 allzusehr belastet
würden. Die Lehrer sollen besser gestellt werden, dagegen auch
mehr leisten und bescheiden sein. Von jeder Nebenbeschäftigung
möchte der Redner sie nicht ausschließen. Er unterstützt den
Antrag des Herrn Gteller und könnte selbst noch weiter gehen
in dem Sinne, daß man lieber daö Minimum der Besoldung
auf 600 Fr. festsetze und den 8 t4 ganz streiche.

Rösti stellt für den Fall, daß der 8 14 grundsätzlich
angenommen wird, den Antrag, ein Marimum und ein Minimum
festzusetzen, um die Verhältnisse derjenigen Gegenden zu
berücksichtigen in welchen die Lieferung von Pflanzland für die
Gemeinde schwierig ist. Der Redner kommt wiederholt auf
die auSnahmSweisen Verhältnisse der Gegend zurück, welcher
er angehört und bezeichnet die Bemerkung des Herrn Dr.
Schneider, daß man bei einer höhern Besoldung bessere Lehrer
bekäme, als unrichtig, weil auch bei höherer Besoldung kein
anderer Lehrer sich melden würde; auch die Einwendung, als könne
man einer einzelnen Gemeinde wegen keine Ausnahme in das Gesetz
aufnehmen, bezeichnet der Sprechende als unrichtig, indem er
bemerkt, jede Gemeinde sei ein Glied des Staates und eS
könnten anderwärts ähnliche Verhältnisse bestehen. Würde
durch Nichlannahme deS bei 8 H gestellten Antrages bewirkt,
daß die betreffende Thalschaft bessere Lehrer bekäme, so hätte
er nichts dagegen, aber davon sei keine Rede.

Büy berger. Die Einwürfe, welche von mehreren Rednern

erhoben wurden, sind doppelter Art. Die einen sind gegen
den 8 14 gerichtet, nicht sowohl deßhalb, weil die Besoldung
mit Rücksicht auf die fraglichen Nutzungen um 100 Fr. erhöht
wird, sondern weil namentlich Holz und Pflanzland an einigen
Orten schwierig aufzutreiben sind. Namentlich Herr Geiß-
bühler hob diesen Punkt hervor. Ich anerkenne, daß eS an
einzelnen Orten schwierig sein wird, Pflanzland zu liefern,
weniger schwierig wird es sein, das Brennmaterial herbeizuschaffen.

Ich könnte, um diesem Umstände Rechnung zu tragen,
zu einem Antrage in dem Sinne handbieten, daß eS der
Gemeinde freistehen soll, für diese Nutzungen eine entsprechende
Entschädigung zu leisten. Was die andern Einwürfe betrifft,
so sind sie weniger begründet. Eine Wohnung muß man dem
Lehrer geben und wo es schwierig, ist es um so nothwendiger,
demselben eine solche zu verschaffen. Es ist anzuerkennen, daß
diejenigen, welche gegen daS vorgeschlagene Minimum oppo-
nirt haben, sehr nachsichtig aufgetreten sind. Ich glaube ab er
eine Besoldung von 600 Fr. (mit Inbegriff der Nutzungen) sei
nicht zu viel und würde es bedauern, wenn mau an diesem
Gesetze rütteln würde, sei eS, daß man daS Minimum herabsetzen

oder Ausnahmen gestalten sollte, wie Herr Rösti solche
vorschlägt. Denn nach meiner Aufsafsungswcise der Stellung
eines LehrerS und ihrer Pflichten, sind lM Fr. nicht zu viel.
Von der Wichtigkeit der Erziehung der Jugend will ich nicht
reden, daS wissen Sie Alle, es ist heutigen Tages anerkannt,
selbst von Leuten die früher dagegen waren Darüber sind
wir einig, und wenn wir lange darüber reden würden, so wäre
eS eine Demüthigung für das ganze Land. DaS Geschäft des

'

Lehrers, namentlich des PrimarlehrerS, ist eines der wichtigsten
im Staate. WaS ist nöthig, um eS gehörig zu verrichten?
Eine gehörige Bildung. Ich bitte hier nicht zu verwechseln
zwischen den fähigen Lehrern und denjenigen, welche nicht die
gehörige Bildung haben. Ich bitte, die erstern nicht mit den
alien Schullchrern in Adelboden zu vergleichen, die vielleicht
nur dort Schule halten können, an andern Orten nicht. Ich
bitte Sie, dafür zu sorgen, daß die Lehrer, welche unfähig
sind, so bald als möglich entfernt, dagegen die übrigen so gut
als möglich gestellt werden. Wenn übrigens einem alten
Manne etwas mehr zukommt, als er verdient, so will ich eS

lieber verschmerzen, als wenn ein Dutzend oder auch nur Einer
nicht erhält, was er verdient. Wenn wir annehmen, wir

1S5
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haben es mit einem Lehrerstande zu thun (wenn er nicht da ist,

so hoffe ich, wir werven dazu komme»), der seiner Aufgabe ge-
wachsen ist, so finde ich eine Besoldung von 666 Fr. nicht zu
viel. Wo Gewerbe und Wohlstand blühen, werben sie schwerlich

eine Schule finden, deren Lehrer eine Besoldung unier
566 Fr. hätte. Diejenigen Gemeinden, welche die Wichtigkeit
der Pnmarbilvung einsahen, haben die Besoldungen ihrer
Lehrer längst verbessert. Wo man cS nicht einsah, blieb man

zum Schaden der Gemeinde selbst zurück. Nehmen Sie a»,
daß ein Lehrer anständig gekleidet sein muß, daß er nicht in
Lumpen herumlausen kann, daß er hin und wieder ein Buch
anschaffen muß, um sich auszubilden, daß ein Lehrer, wenn er

seine Pflicht erfüllen will, schlechterdings nicht ein anderes

Geschäft neben seinem Berufe treiben kann, so sind 666 Fr.
nicht einmal 2 Fr. per Tag. Das ist wahrlich nicht zu viel,
es ist nicht im Verhältniß zur Bezahlung anderer Arbeiten.
Jeder Eisenbahnwärtep; der nichts anderes zu thun hat, als
auf der Bahn herumzuspaziercn, Hai 666 Fr. Besoldung und
freie Wohnung. Ich glaube, ein Lehrer sollte nicht schlechter

bezahlt sein als ein Bahnwärter. Jeder Landjäger bezieht

wenigstens ebensoviel und ich glaube, der Lehrer, welcher die

Kinder unterrichtet, sollte wenigstens so gut besoldet sein als
der Schelmenfanger. In letzter Zeit haben Sie gesehen, daß
die Lehrer vielfach ihren Stand verlassen, wenn sie Gelegenheil
haben, sich einem andern Berufe zu widmen. Wenn einer

auf der Eisenbahn, in der Uhrenindustrie oder antzeröwo sein

Auskommen finden kann, so ergreift er es, und es ist sehr

erklärlich. Es ist keine Kleinigkeit, den ganzen Tag Schule zu

hallen, 46 bis 66 Kinder zu unterrichten. Daher sehen wir
auch, daß viele ältere Lehrer hinsiechen. Endlich sollen wir
auch mit den andern Kantonen, mit den bessern, Schritt halten.
Ich glaube, wir würden es bedauern, wenn wir das Minimum
herabsetzen würben. Ich glaube, wir können eS verantworten
vor unsern Wählern und am besten vor unserm Gewissen,

wenn wir zum Vorschlage der Regierung stimmen. Ich
empfehle Ihnen die beiden Paragraphen zur Genehmigung.

Lempen stellt den Antrag, das Minimum auf 556 Fr.
festzusetzen, dagegen die Ziffern 2 und 3 des § 4 zu streichen

und zwar mit Rücksicht aus diejenigen Gegenden, denen die

Lieferung von Holz und Pflanzland sehr schwer fiele. Der
Reoner zitirt eine Gemeinde, die nicht weniger als acht Lehrer

hat, dagegen fast kein Holz besitzt, so daß es ihr fast unmöglich

sei, jedem Lehrer drei Klafter zu liefern, eS wäre denn,
daß man die Gemeinde in wenigen Jahren ausbeuten wollte;
zudem bedürfe ein unverheiralheler Lehrer nicht der fraglichen
Nutzungen und würde durch den gestellten Antrag an der Sache
selbst nichts vermindert.

Lauter bürg. Ich glaube allerdings, eS sei ein richtiges
Gefühl, wenn man sagt, daß von den vorliegenden Paragraphen,
namentlich vom z 14, viel abHange, wie daS Gesetz im Volke
ausgenommen werde, und daß man daher mit Umsicht zu Werke
gehen solle. Ich bekenne mich im Allgemeinen zu den Grundsätzen

des Entwurfs und Halle eine Trennung der beiden

Paragraphen für zweckmäßig. Meine Ansicht über dem § 14
bestimmte mich, bet § 11 das Minimum von 566 Fr. stehen zu
lassen und zuerst die Baarbesoldung zu erlebigen. Wenn ich

mir einige tadelnde Bemerkungen über die Bestimmungen des
K 14 erlaube, so beziehen fie sich auf besondere Verhältnisse.
ES wird erstens vorgeschlagen: eine anständige freie Wohnung
mit Garten und wo möglich etwas Bescheurung. DaS ist eine

billige Forderung, aber an vielen Orten ist sie gar nicht
durchführbar. Ich erinnere an Bern. Wir haben 36 Lehrer in der
Stadt. Wie wäre eS der Gemeinde möglich, 36 Lehrerwohnungen

zur Verfügung zu stellen? Noch weniger möglich wäre
eS, allen diesen Lehrerfamilien einen Garten zu geben. Ich
sage daS nur, um zu zeigen, wie außerordentlich verschieden
die Verhältnisse sind und- wie man bei der Beurtheilung der
Accedentien dieselben billig berücksichtigen muß. Ich stelle daher

den Autrag, nach dem Worte „Wohnung" einzuschalten „wo
möglich". Ueber die Lieferung von Brennholz will ich nichts
sagen; ebenso wäre eS hier unmöglich, jedem Lehrer Pflanzland
zu verschaffen, wie es die Ztffcr 3 vorschreibt. Nun kommt
der Zusatz, baß statt der erwähnten Nutzungen eine angemessene
Vergütung nach Uebereinkunfl geleistet werden könne. In die.
ser Beziehung stimme ich mit den Ansichten der Herren Gfeller,
Gcißbühler und anderer Mitglieder übcrein, daß man als
Minimum der Entschädigung 56 Fr. festsetzen soll. Aber ich
begreife, daß man mir sagen wird, in gewissen Gegenden könne
ein Lehrer mit diesem Betrage nicht auskommen. Ich sehe dann
auch aus dem Berichte der ErziehungSdirektion, daß diese
Accedentien auf 166 Fr. geschätzt werden. Ich könnte noch weiter

gehen und Halle dafür, es sei, mit Berücksichtigung
der ökonomischen Verhältnisse, ein gewisser Spielraum zu
bezeichnen. Daher möchte ich die zu leistende Vergütung auf
56 bis 156 Fr. festsetzen. ES wird daraus hervorgehen, daß
man hierseits den billigen Forderungen der Lehrerschaft Rechnung

zu tragen bereit ist. Wenn man damit nicht einverstanden

sein sollte, so mache ich aufmerksam, daß eS immerhin nur
ein Minimum ist, welches erhöht werden kaun Ich glaube,
in diesem Abschnitte sollten die Worte „nach Uebereinkunfl"
gestrichen werden. Ich halte es für besser, geradezu im Gesetze

zu bestimmen, daß eine solche Vergütung geleistet werden könne
und stelle den Antrag, den Zusatz also zu fassen: „Statt Ziffer
2 und 3 kann je nach den örtlichen oder persönlichen
Verhältnissen eine angemessene Vergütung von 56 bis 156 Fr.
geleistet werben." Tue Gemeinde wird sich dabei nicht beklagen
können und der Lehrer nicht. Ich wünsche schon deßwegen die
Uebereinkunfl zu streichen, und von vornherein eine Summe
festzusetzen, um den Lehrer nicht in seinem neuen Wirkungskreise

in Zänkereien zu verwickeln. Hingegen begreife ich, daß
man wegen des Spielraums verschiedener Ansicht sein kann.
Auch halte ich dafür, es sei zweckmäßig und liege im Interesse
der Gemeinde, daß im Falle von Anstanden der RegierungS-
statthalter den Entscheid zu fällen habe. Ich glaube, es sei

gut, die gleiche Person auch hier, wie in den in § 13 erschei.
nenden Fällen entscheiden zu lassen. Ein Grund, daß ich bis
auf 156 Fr. gehen möchte, liegt auch darin, daß ein Lehrer,
der eine größere Familie hat, nicht dem gleich gestellt werde,
der keine ober eine kleinere Familie hat. Beim erstern wird
die Gemeinde im eigenen Interesse dafür sorgen, daß eine höhere
Vergütung stattfinde. Ich komme zu dem übelriechenden
Zusätze, wo von Jauche die Rede ist. Ich möchte nicht in einem
Schulgesetze, selbst wenn im thurgauischen davon die Rede ist,
solche Sachen anführen; ich finve es nicht anständig unv möchte
sie daher weglassen. Wir haben daS Verhältniß, daß ein Oberlehrer

eine schöne Wohnung im Schulhause hat; ihm käme also
nach diesem Artikel die Benutzung der Jauche zu, und eS würde
sich dann fragen, ob nicht den andern Lehrern dafür eine
entsprechende Vergütung geleistet werden müßte. Ferner haben
wir Einrichtungen die Jauche abzuführen, nicht sie aufzubehalten.

Jedenfalls wäre es gut, im Schlußsätze die Worte
„wogegen er" zu ersetzen durch „welcher". Endlich möchte ich
noch vor dem Worte „übernimmt" einschalten „unentgeldlich.
Wenn dem Lehrer dieser große Genuß zu Theil wird, so ist eS

billig, daß er anderseits die Beheizung und Reinigung
unentgeldlich übernehme.

Schneider, Johann, schließt sich dem Antrage deS Herrn
Bützberger an mit dem Vorbehalte, daß in der Summe von
666 Fr. Wohnung, Holz und Land begriffen sein sollen und
macht noch aus den Umstand aufmerksam, daß die Beschaffenheit

deS PflanzlandeS in den Gemeinden sehr verschieden sei,
indem die eine Gemeinde gutes, die andere schlechtes Land habe,
so daß dieselben mit den Lehrern leicht in Konflikt gerathen
könnten.

Herr Berichterstatter. Alle Bemerkungen, die im Laufe
der Diskussion angebracht wurden, drehen sich eigentlich um die



Frage, ob man den Lehrern mehr oder weniger geben solle,
ob sie mehr oder weniger nothwendig haben. Ich begreife wohl,
daß dasjenige, was das Gesetz von den Gemeinden verlangt,
vielen Mitgliedern bange macht. Es ging mir selbst so. Ader
man will ja gerade solche Gemeinden, denen diese Opfer
besonders schwer fallen, unterstützen; sie haben die Last nicht
einzig zu tragen. In einem folgenden Paragraphen wird ein
Kredit verlangt, aus dem man die Gemeinden bedeutend
unterstützen kann. Man sollte daher über diese Bedenken hinweggehen.

Ich will nicht näher darauf eintreten, Herr Bützberger
hat dieselben auf eine Weisen widerlegt, daß ich eS nicht so gut
kann. Ich berufe mich auf Alles, was er über die Lage der
Lehrer und über die Motive des Gesetzes gesagt hat, und gehe

zu den einzelnen Anträgen über. Herr Bernard will einen
Unterschied im Minimum aufstellen und dasjenige des s 11 nur
da geben, wo die Schule mehr als 3l) Schüler hat. Wenn
man ein so hohes Minimum vorgeschlagen hätte, daß es mehr
betragen würde, als zu einer bescheidenen Eristen; nöthig ist,
dann könnte ich die Erheblichkeit des Antrages zugeben; aber
da es ein Minimum ist, das meiner Ueberzeugung nach gerade
nur zu einer bescheidenen Eristenz genügt, so finde ich, man
könne keinen Unterschied machen, ob ein Lehrer eine größere oder
kleinere Anzahl von Schülern habe; er muß deßhalb gleich
leben und hat die gleichen Bedürfnisse. Herr Mösching
bemerkte, der Schrei über die Noth der Lehrer sei nicht so groß.
Tit. Ich wollte früher ein anderes Minimum und überdicß die

Schulgüter durch Staatsbeiträge speisen; aber gerade vom Oberland

her ertönte ein lauter Schrei. Auf der Stelle war eine

Versammlung von Lehrern veranstaltet, welche gegen das vor,
geschlagene Minimum protestirte. Herr Lauterburg
beantragte bei §11 eine RcdaklionSveränderung, indem er das
Wort „Besoldung" durch „Gesammtbesoldung" ersetzen möchte.
Ich bemerke aber im Vorbeigehen, daß das nicht nur eine

Abänderung der Redaktion, sondern eine wesentliche Aenderung ist
und komme später darauf zurück. Herr Lempcn fragte, ob ein
Lehrer, der mehr als 800 Fr. Besoldung habe, auch die im
8 14 erwähnten Nutzungen beanspruchen könne. Das glaube
ich nicht, und um die Sache klar zu machen, gebe ich eine

nähere Untersuchung dieses Punktes zu. Herr Mösching
bemerkte ferner, die Roth der Lehrer sei nicht so groß, weil sie

allerlei Nebenverdienst hätten. Ich gebe zu, daß dieß in den
obern Gegenden, die er im Auge Hat, der Fall ist. Aber ich

frage: wie steht es dort mit den Schulen? Da sollten Sie die

Schulkommissäre und den Schulinspektor fragen, dann würden
Sie sehen, wie die Schulen unter dem Nebenverdienste leiden
müssen. Ich möchte daher die Lehrer nicht auf den Nebenverdienst

vertrösten. Herr Rösti will der Erziehungsdirektion die

Befugniß geben, Ausnahmen zu gestalten, indem er die
Verhältnisse älterer Lehrer berücksichtigen möchte. Ich danke für
daS Zutrauen, das Herr Rösti der Erziehungsdirektion erweiSt,
aber ich will lieber die Befugniß, mehr geben zu können, als
weniger. Ich wäre da in einer sehr fatalen Stellung gegenüber

gewissen Gemeinden und Lehrern. Er sagte, in seiner
Gemeinde seien alle Lehrer Bauern. Ich muß auch hier,
gestützt auf die Berichte der Schulkommisstonen auf Uebelstände
hinweisen, die zeigen, daß die Schule unter diesen Verhältnissen
leidet, und kann daher den gestellten Antrag nicht zugeben.
Herr Gfeller stellte den wichtigen Antrag, daS Minimum auf
550 Fr. festzusetzen, alleS inbegriffen, und sagte namentlich, für
Lehrerinnen sei das ganz genügend. Ich will mir nicht Mühe
geben, Ihnen vorzurechnen, waS ein Lehrer bedarf; es wurde
bereits gezeigt, wie es sich mit dem Auskommen der Lekrer
verhält, in den eigenen Vorstellungen derselben. Ich glaube jeden,
falls, sie erhalten nach dem, was das Gesetz ihnen anweisen

will, nicht zu viel, und verweise wiederholt darauf, daß wir
noch bedeutend unter dem bleiben, waS in einzelnen andern
Kantonen geleistet wird. In letzter Zeit z. B. hat der Kanton
Waadt das Besoldungswesen der Lehrer regulirt und die

Besoldungen derselben bedeutend hoher gestellt; ich kann dahc auch
diesen Antrag nicht zugeben. Herr Geißbühler führte Einiges

an, auf daS ich nicht schweigen kann, und bemerkte namentlich,
mit der Schätzung der Nutzungen, wie sie im gedruckten
Berichte enthalten ist, könne man nicht überall auskommen. Das
ist richtig. Er machte aufmerksam, daß die Gemeinden an
vielen Orten kein Pflanzland haben. Ich gebe zu, baß
dieser Punkt schwieriger ist, als Viele glauben; aber dieser
Verlegenheit würde begegnet durch mehrere Anträge, die ich
bann als erheblich zugeben kann. Die Schätzungen, wie sie
im Berichte enthalten sind, sollen nicht maßgebend sein,
sondern es ist nur gesagt, wie das Verhältniß sich durchschnittlich

nach den cknsher von den Gemeinden ausgesetzten
Besoldungen gestalte. Herr Geißbühler unterstützte dann den
Vorschlag beö Herrn Gfeller und sagte dabei etwas, das doch
sicher nicht richtig ist, nämlich: weiteres sei Uebertreibung.
Daß es nicht Uebertreibung ist, beweist wohl die Thatsache,
daß viele Gemeinden freiwillig darüber hinausgehen, zum Theil
in armen Gegenden, sowie auch der Umstand dagegen spricht,
daß in andern Schweizerkantonen und in andern Staaten weit
mehr geleistet wird. Man hat mir von Prumrut aus mitgetheilt,

daß z. B. in letzter Zeit in Frankreich das Minimum
auf 600 Fr. festgesetzt wurde. DaS ist ein Faktum, über das
cS sich der Mühe lohnt nachzudenken. UebrigenS hat Herr
Bützberger schon gezeigt, in welchem Verhältnisse die Lehrer
gegenüber den Landjägern, den Eisenbahnwärtern, ben Ange,
stellten der Waldau, der Insel und anderer Anstalten besoldet
sind. Ich.glaube, es sei besser, die Vergleichung nicht weiter
zu treiben. Einzelne» Gemeinden mag vaS, was das Gesetz
verlangt, schwer fallen, solche werden sich aber der außerordentlichen

Staatszulage zu trösten haben. Herr Geißbühler be-
merkte ferner, die Lehrerschaft habe sich feindselig gegen den
Unterrichtsplan gezeigt. Da kann ich ja und nein sagen. AIS
der Umerrichtsplan ausgearbeitet war. ersuchten mich Lehrer und
Schulinspektoren, denselben provisorisch in Kraft zu setzen Ich
machte sie aufmerksam, die Synode habe sich noch nicht darüber
ausgesprochen und müsse vorerst gehört werden. Man erwiederte

mir, so lange derselbe nur versuchsweise eingeführt sei,
werde kein vernünftiger Mensch dagegen sein. Um diese Zeit
war gerade die Synode versammelt und ich verlangte, baß
derselben der Umerrichtsplan vorgelegt werde. Da brach ein
Sturm loS, daß man allerdings hätte glauben sollen, die Lehrerschaft

sei feindselig gegen den Untcnichtsplan gestimmt, aber
es galt mehr der Erziehungsvirekiion, weil man glaubte,
derselbe hätte zuerst den einzelnen Mitgliedern der Synode mitgetheilt

werben sollen, was unmöglich war. Da wurde in Blättern

und anderwärts gesagt, die ErziehungSbircktion babe den
Umerrichtsplan oklroiren wollen und vergleichen. Nachdem man
jedoch großen Lärm gemacht und in den Bezirkssynoden den
UnterrichtSplan berathen halte, wobei ich glaubte, es bleibe
nichts daran, wurde derselbe am Ende mit nicht gar vielen
Aenderungen zur Einführung empfohlen. Das Gutachten der
Vorstehcrschaft liegt vor und der Umerrichtsplan wird nun in
der nächsten Zeit für den deutschen KantonSrheil definitiv
eingeführt werden; tur den Jura wird er gegenwärtig übersetzt
und einer Kommission zugewiesen werden, um ihn den speziellen
Verhältnissen dieses KamonStheilS anzupassen. Wenn Herr
Geißbühler ferner sagt, daß die Gegenleistungen der Lehrer nicht
überall entsprechen, so erwiedere ich ihm, daß eS vor allem
nöthig ist, sie besser zu stellen. Sobald dieß geschehen, werden
sich wieder andere Leute dem Lehrerstande widmen, wie früher.
Herr Wenger wies auf besondere Verhältnisse von Gemeinden
hin, wo die Lehrer an gewissen Nutzungen theilnedmen DaS
ist allerdings ein Fall, der häufig vorkommt. Solche Nutzungen
werden in Rechnung gebracht, sofern sie in Land oder Holz
bestehen. Ich will gerne zugeben, daß dieser Punkt näher
untersucht werde. Herr Mösching erklärte, er könnte mit dem
Minimum bis auf 600 Fr. gehen, möchte dann aber den § 14
streichen. Dieser Antrag fäll, mit andern zusammen, wie
derjenige deS Herrn Rösti, des Herrn Bützberger und anderer
Mitglieder, denen ich dann Rechnung tragen werde. Herr Rösti
sagte, wenn alle Schnlen in Avelboden mit höhern Besoldungen
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ausgeschrieben würden, so würden dennoch nickt andere Lehrer
kommen, um sich zu melden. Entweder thun die dortigen Lehrer ihre
Pflicht oder nicht. Thun sie dieselbe, so verdienen sie ihren Lohn,
thun sie dieselbe nicht, so müßte man andere Lehrer zu bekommen
suchen und durch Besserstellung derselben dahin wirken, daß solche
kämen, »amentlich aber, daß mehr als bisher fähige Leute in baS

Seminar treten. Sind die Lehrer einmal besser gestellt, so hat
man Aussicht, fähigere Leute zu bekommen. Herr Bützberger
stellte den Antrag, den Gemeinden freizustellen, den Lehrern sür
Holz und Land eine Entschädigung zu geben, und dieß nicht
einer Uebeinkanfl zu überlassen, tue Lieferung dagegen als
absolut vorzuschreiben. Ich kann diesen Antrag als erheblich
zugeben, weil damit keine Verminderung der Leistungen, wie ich
sie den Lehrern sichern möchte, verbunden ist. Der Antrag
des Herrn Berger säur damit ziemlich zusammen, und ich gebe
daher denselben ebenfalls zu. Herr Laulerburg stellte mehrere
Anträge. Er geht von der Ansicht aus, es sei in Bern unmöglich,
allen Lehrern Wohnung und Garten zu geben, nnd möchte daher

nach dem Worte „Wohnung" einschalten: „wo möglich."
Ich glaube, diesem Bedenken werde durch die zugegebenen
Anträge begegnet, nach welchen den Gemeinden freigestellt würde,
den Lehrern eine Entschädigung für die betreffenden Nutzungen
zu geben. Man schlug diese Entschädigung zuerst aus 5t) Fr.
an, und stieg dann bis aus 150 Fr. Ovschon dieß ordentlich
über den Durchschnitt hinaus geht, so könnte ich doch ein
solches Manmum und Minimum nicht zugeben. ES genügt
jedenfalls an gewissen Orten nicht, namentlich im Seeland
Und im Jura, wo es Ortschaften gibt, in denen die Wohnung
auf 2 blS 300 Fr. zu stehen kommt. Ich ziehe daher den

Antrag des Herrn Bützberger vor, weil nach demselben die

Entschädigung nach den Verhältnissen des betreffenden OrteS be.

stimmt wird. Um Verwicklungen zu verhüten, wäre es gut
gewesen, die Entschädigung im Gesetze selbst zu bestimmen,
aber die Hauptsache ist, daß sie möglichst billig für die Lehrer
ausfalle. UebrigenS ist jedenfalls der RegierungSstaithaller
da, welcher im Falle von Streitigkeiten zu entscheiden hat.
Bezüglich der übeliiechenden Zusätze zum § 14 will ich nichts
weiter sagen, sondern dem Großen Rathe den Entscheid
überlassen. Nur aufeine Konsequenz möchte ich noch aufmerksam machen.
Bis dahin wurde bei jeder Ausschreibung im AmtSblatte der
Benutzung der betreffenden Gegenstände erwähnt. Wenn Sie
im Gesetze nichts sagen, so wird man damit fortfahren müssen,
und ich glaube, eS sei dieses anstößiger, als wenn die Sache
selbst im Gesetze regulirt ist. Wenn Herr Lauterburg meint,
es könnten da Schwierigkeiten entstehen, wo mehrere Lehrer
sind, oder wo die Jauche abfließt, so halte ich dafür, wo nichts
ist, habe der Kaiser das Recht verloren; Schwierigkeilen
befürchte ich nicht. Bezüglich deS letzten Lemma des § 14 glaube
ich, waS Herr Lauterburg bezwecke, sei bereits in demselben
enthalten, eö verstehe sich von selbst, daß der Lehrer unentgeld-
lich für Beheizung und Reinigung zu sorgen habe; es sei nicht
nöthig, dieß besonders auszudrücken. Damit habe ich, wie
ich glaube, auf alle Anträge geantwortet und empfehle Ihnen
die 88 11 und 14 mit den zugegebenen Modifikationen.

A b st im m u n g.

Für den 11 mit oder ohne Abänderung

„ „ Antrag deS Herrn Rösti
„ „ „ „ „ Bernard
„ „ » » » Lempen
„ »/ v » » Gseller
„ „ § 14 mit oder ohne Abänderung

„ „ Antrag deS Herrn Laulerbur.g (Ein¬
schaltung der Worte „wo möglich" nach dein
Worte „Wohnung" bei Ziff. 1)

Für den Antrag des Herrn Lau ter burg (Ver.
gülung der Nutzungen zu 50 bis 150 Fr.)

Für den Antrag deS Herrn Lauterburg sMo-
difikaiion des Schlußsatzes)

Für den Antrag deS Herrn Wenger

Handmehr.
Minderheit.

Handmehr.
Minderheit.
Handmehr.

Handmehr.

Die Anträge der Herren Bützberger und Lenz fallen
mit den erheblich erklärten Anträgen der Herren Lauterburg
und Lempen zusammen.

Schluß dor Sitzung: 2^ Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

Fünfte Sitzung.

Freitag den 17. Dezember 1858.

Morgens um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze deS Herrn Vizepräsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Blösch, Carlin,
v. Gvnzenbach, Hermann, Meister, Moser, Gottlieb, und
Stockmar; ohne Entschuldigung: die Herren Botteron, Brechet,
Brügger, Burger, Bützberger, Burri, Corbat, Fankhauser, Fenne,
Fleury, FreiburghauS, Froidevaur, Geiser, Gerber, Girardin,
Gobat, Guenat, Hennemann, Hirsig, Hofmeyer, Hoffmann,
Jmhoof, Benedikl; Joß, Kaiser, Karlen, Jakob; Kohler,
Koller, Lehmann, Johann; Loviat, Marquis, Morel, Moser
im Schlupf, Moser, Jakob; Müller, Jakob; Niggcler, Pallain,
Paulet, Prudvn, Reichenbach, Karl; Ritter, Ryser, Salfisberg,
Schären, Schertenleib, Schmied, AndreaS; Schorl, Friedrich;
Schori, Johann; Schürch, Seiler, Thcurillat, Trorler, v. Wat.
tenwhl in Rubigen und Widmer.



Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und

ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:

Vor trag des Regierungsrathes über Bewilligung eines

Nachkredites von 24,666 Fr. für die Zuchthausverwaltung.

Der Regierungsrath empfiehlt die Bewilligung dieses

Kredites, und der Herr Direktor der Justiz und Polizei,
als Berichterstatter, motivirt diesen Antrag mit Hinweisung auf
die Beschränkung des für die Zuchihausverwaltung erforderlichen
Kredites, indem für 1856 94,966 Fr. bewilligt wurden (dieser
Kredit wurde um 37,666 Fr. überschritten) und das Bridget
für 1857 95,666 Fr. aussetzte, während für daS laufende Jahr
nur 62,666 Fr. angewiesen wurden, so daß die Nothwendigkeit
eines Nachkredites vorauszusehen war. Auf den Antrag der

Finanzbirektion wird die Hälfte des in Frage stehenden
Nachkredites im Betrage von 12,666 Fr. zu Deckung des infolge
des Brandeö der Schloßscheuer zu Köniz entstandenen Verlurstes
verwendet.

Der Antrag des Regierungsrathes wird ohne
Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Naturalisationsgesuche:
1) DeS Herrn Ursus Viktor Gallus Franziskus Maria

v. Tschann von Solothurn, gewesener Hauptmann und
dermalen Banquier in Bern, katholischer Konfession, verheirathet,
Bater von zwei Kindern, welchem das OrtSburgerrecht der

Stadt Bern, Gesellschaft zum Mohren, zugesichert ist.

Der Regierungsrath stellt den Antrag auf Ertheilung
der Naturalisation und der Herr Direktor der Justiz und

Polizei, als Berichterstatter, unterstützt diesen Antrag im

Hinblick auf die finanziellen und moralischen Garantien, welche

der Petent bietet.

Abstimmung.

Von 139 Stimmen fallen:

Für Willfahr 124 Stimmen.
Für Abschlag 15 „
Herr v. Tschann ist somit naturalisirt.

2) Des Herrn Karl Franz Ferry von Colmar im Elsaß,
Schuhmachcrmeister in Aarberg, katholischer Konfession,
verheirathet, Vater von zwei Kindern, welchem das OrtSburgerrecht

der Gemeinde Seedorf zugesichert ist.

Der Regier u n g s r ath stellt auch hier den Antrag auf
Ertheilung der Naturalisation und der Herr Berichterstatter empfiehlt
denselben mit Hinweisung auf die thatsächlichen Verhältnisse, welche

zu Gunsten des Petenlen sprechen, der im Jahre 1867 in Aarberg
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geboren, seit 1829 als Meister daselbst etablirt, dort Grund-
eigenlhum erworben hat, mit einer Bernerin verheirathet ist
und von den Lokalbehörden empfohlen wird.

Abstimmung.

Von 119 Stimmen fallen:
Für Willfahr 165 Stimmen.
Für Abschlag 14 „
Auch Herr Ferry ist also mit der gesetzlichen Stimmen-

zahl naturalisirt, jedoch mit Ausschluß des ältern, in Neapel
angesessenen Sohnes Karl Samuel Ferry und dessen Familie,
welche laut beigebrachter förmlicher Erklärung vom 16. Nov.
laufenden JahreS auf die Naturalisation verzichten.

Dekrets-Entwurf,

betreffend

die Anerkennung der bernischen Schullehrerkassa
als juristische Person.

Der Große Rath des Kantons Bern,

auf daS von der Verwaltungskommisston der bernischen
Schullehrerkässa eingereichte Ansuchen, daß diesem Institute
die Eigenschaft einer juristischen Person ertheilt werden möchte;

in Betrachtung,

daß durch den in den letzten Jahren sowohl hinsichtlich
der Mitgliederzahl als des Vermögensbestandes bedeutend
vergrößerten Umfang der Schullehrerkässa eine Erleichterung der
Verwaltung dringend wünschbar geworden ist, und daß eine
solche Erleichterung durch die Anerkennung als moralische
Person gegeben wird,

auf den Antrag der Direktion der Justiz und Polizei und
nach geschehener Vorberathung durch den Regierungsrath,

beschließt:

8 1.

Die bernische Schullehrerkassa ist von nun an in dem
Sinne als juristische Person anerkannt, baß sie auf ihren
eigenen Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten eingehen
kann.

s 2.

Für jede Erwerbung von Grundeigenthum hat dieselbe
jedoch die Genehmigung des RegierungSratheS einzuholen.

s 3.

Sie hat serner dem Rcgierungsrathe ihre Statuten zur
Sanktion vorzulegen und darf ohne dessen Zustimmung sie nicht
abändern.

s 4.

Die Rechnungen dieses Instituts sollen alljährlich der
Direktion des Innern mitgetheilt werden.
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s 5

Eine Ausfertigung dieses Dekretes wird der Vcrwaltungs-
kommission der bernischen Schullehrerkassa übergeben.

Es soll in die Sammlung der Gesetze und Dekrete

aufgenommen werden.
Bern, den

(Folgen die Unterschriften.)

Der Herr Justizdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
die Genehmigung des Dekretes und führt zu dessen Begründung
im Wesentliches Folgendes an. Die Schullchrerkasse wurde im
Jahre 1818 gestiftet und beruht auf Statuten, welche damals
sanktionirt, im Jahre 1839 erneuert und 18-10 abermals vom
Regierungsrathe sanktionirt wurden. Seither hat sich das

Vermögen ver Anstalt bedeutend vermehrt, so daß eS, namentlich
infolge des großartigen Vermächtnisses des verstorbenen Herrn
Fuchs gegenwärtig über 300,000 Fr. beträgt und mehr als
800 Lehrer der Kasse als Mitglieder angehören. Nun kam

die Anstalt in den Fall, Liegenschaften übernehmen zu müssen,

und bedarf dazu der Genehmigung des Großen RatheS, eS sei

denn, daß dieselben nach dem Gesetze von 1817 binnen Jahresfrist

wieder veräußert werden. Die Anstalt verlangt daher die

Anerkennung als juristische Person und der Regierungsrath
legt zu diesem Zwecke obiges Dekret vor.

Sowohl das Eintreten als die Behandlung des Dekretes
in glvhn und dessen Genehmigung wird ohne Einsprache durch
vaS Handmehr beschlossen.

Fortsetzung der ersten Berathung des Gesetzes
über die ökonomischen Verhältnisse der
öffentlichen Primärschulen.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seite 131 ff.)

8 12.

Sobald im Interesse der Schule eine Erhöhung der Leh.
rerbesoldung nöthig ist, soll diese stattfinden. In diesem Falle
wird die Erziehungsdirektion die Gemeinde oder den Schulbezirk
dazu anhalten, die Besoldung, mit Berücksichtigung sowohl der
Leistungen des Lehrers als der Verhältnisse der Schule und der
Gemeinde oder des Schulbezirks zu bestimmen. In streitigen
Fällen hat der Regierungsrath zu entscheiden.

Or. Lehmann, Erziehungsdirektor, als Berichterstatter.
ES liegt Ihnen nun der s 12 vor, nach welchem der Er,
ziehungSdircktion die Befugniß zustehen soll, unter gewissen
Verhältnissen eine höhere Besoldung als daS Minimum zu
verlangen. Z. B. da, wo der Lebensunterhalt an einem Orte
sehr theuer ist, fand man eS zweckmäßig, der Erziehungsdirektion
dieses Recht einzuräumen, wenn die Gemeinden von sich aus die
Besoldung nicht angemessen erhöhen. Man hatte dabei vorzüglich
die Verhältnisse des Jura im Auge, aber dann auch diejenigen
in den Städten des alten Kantons, der Ortschaften überhaupt, in
denen mit dem gesetzlichen Minimum nicht auszukommen ist.
Man ging von der Anficht aus, daß ein Theil der Lehrerschaft,
namentlich des Jura, Ursache hätte, sich zu beschweren, wenn
nicht etwas weiter gegangen würde. Ich mache in dieser
Beziehung aufmerksam auf die Petition der jurassischen Lehrerschaft

(der Redner zitirt mehrere in der gedruckten Borstellung
enthaltene Stellen und fährt dann fort, wie folgt): Hauptsächlich um
diesen begründeten Bemerkungen bis auf einen gewissen Punkt
Rechnung tragen zu können, wurde der § 12 vorgeschlagen.

Man wünscht diese Bestimmung, um Unbilligkeiten, die möglich
werden können, zu heben, und wollte der jurassischen Lehrerschaft

gerecht werden. In vielen Beziehungen sind die dort
bestehenden Einrichtungen denjenigen deS Kantons Neuenburg
ähnlich. Nun mache ich Sie aufmerksam, baß laut dem Ihnen
mitgetheilten Berichte die Schulen der ersten Serie Besoldungen

von 600 bis 1200 Fr. für Lehrerinnen und von 700 bis
2000 Fr. für Lehrer haben. Sie sehen daraus, wie an
gewissen Orten die Lehrer mit dem Minimum und den allfälligen
Nutzungen zu stehen kämen Ich wollte mit diesem
Paragraphen erreichen, was ich mit dem höchsten Minimum des
ersten Projektes bezweckte. Sie werden nun entscheiden. Zu
meiner großen Verwunderung hörte ich, man finde den
Paragraphen gefährlich;-man hat eö sogar ausfallend gefunden,
daß die Regierung ihn vorschlage. Gefährliches liegt darin
nichts, wenn man worauSsetzt, daß verständige Leute in den
Behörden sitzen. Auch nichts Neues enthält derselbe. Ich
ersuche Sie, den s 77 des Primarschulgesetzes nachzulesen. Daß
dieser für die Gemeinden niodt gefährlich war, beweist, daß
die Besoldungen an vielen Orten so außerordentlich niedrig
blieben. Jahrelang wurde derselbe nie angewandt, und ich
benutzte denselben seil einigen Jahren dazu, um die Gemeinden,
deren Lehrerbesoldungen unter 150 Fr. betrugen, wenigstens zu
eiuer Erhöhung bis auf 150 Fr. zu veranlassen. Wenn es
sich um eine Ausschreibung handelte, so brachte ich den Paraphe»

zur Anwendung und kam mit den betreffenden Gemeinden
ziemlich zum Zwecke. Eine einzige drohte mir mit Beschwerve-
sührung beim Regierungsrathe, stand aber davon ad. Eine
andere Gemeinde wies nach, daß ihr die Erhöhung der
Besoldung schwer falle; da half man auf andere Weise. Uebri-
gens ist eS für die Behörde nicht augenehm, Besoldungserhöhungen

zu verlangen, daher thut man es nur, wo eS

absolut nöthig ist. Soviel zur Beruhigung der verehrten
Mitglieder des Großen Rathes, die eine Gefahr im 8 12 erblicken.

Gfeller zu Wichtrgch. Dieser Paragraph ist sehr wichtig,

er enthält Bestimmungen, die eine Bevogiung der Gemeinden
zur Folge haben. Ich kann unmöglich dazu stimmen und stelle
daher den Antrag, den Paragraphen ganz zu streichen. Was
enthält er? Die Befugniß, die Lehrerbesoldung zu erhöhen, so
bald die ErziehungSdireklion es nöthig findet. Wenn aber die
betreffende Gemeinde glaubt, es sei nicht nöthig und nicht
zweckmäßig, so könnte die Erziehungsdirektion dennoch dazu
schreiten; die Gemeinde, welche zahlen soll, hat nichts dazu zu
sagen. In streitigen Fällen, heißt es, entscheidet der Regic-
rungörath. Nachdem man gestern die Stellung der Lehrerschaft
durch ein Minimum gesichert hat, kann ich gar nicht begreifen,
daß man diesen Artikel vorlegt. Es ist hier kein Marimum
bestimmt. Wo es nöthig ist und das Interesse der Gemeinde
eS erfordert, werden die Gemeinden von sich aus eine Erhöhung

der Besoldungen vornehmen, wie eS seit längerer Zeit
geschah. Man liest in den Blättern, daß solche Fälle häufig
vorkommen, und die Gemeinden werden auch künftig von sich
auS zu helfen wissen.

Mösching. Wir haben gestern bei den §8 11 und 14
die Besoldung der Lehrer auf eine Weise festgestellt, daß sie die
Lehrerschaft im Allgemeinen befriedigen soll. Ich mag es den
Lehrern gar wohl gönnen, wenn sie ihre Pflicht erfüllen uns
ihre Aufgabe gewissenhaft lösen. Nun will man ader durch
den § 12 noch weiter gehen. Sie müssen jedoch bedenken, daß
durch den gestrigen Beschluß viele Ortschaften schwer belastet
werden. Ich könnte mich allfällig damit befreunden, wenn ich
sähe, daß der Staat in gleicher Weise sich bcthciligen würde,
wie die Gemeinden; das ist aber nicht der Fall. Vergessen
wir nicht, daß wir unbescheidenen Begehrlichkeiten nicht das
Messer in die Hand geben dürfen. Ich hin überzeugt, daß ist

Ortschaften, wo die Lehrer mit ihrer Besoldung nicht
auskommen es Privaten gibt, die ihnen nachhelfen und glaube,
eS sei nicht so gefährlich. Ich stelle in zweiter Linie den Antrag,



daß im Falle der Erhöhung, der Staat zur Halste derselben
verpflichtet sei. Bezüglich der vom Herrn Berichterstatter gemachten

Bemerkungen über die Schulen des Amtsbezirks Saanen,
kann ich mich auf den AuSspruch von Fachmännern berufen,
welche sagten, daß unsere Schulen in mehreren wichtigern
Fächern gegenüber den Schulen anderer Gegenden nicht
zurückstehen. Wenn ich die Personen nennen würde, so hätte der
Herr Berichterstatter keinen Grund zu widersprechen.

Sträub. Nach dem vorliegenden Paragraphen sollte
man glauben, um das Interesse der Schule zu wahren, brauche
eS nichts, als die Besoldung der Lehrer zu erhöhen. Wenn
aber das Interesse der Schule, erfordern würde, einen Lehrer
zu entlassen, wo hat die Gemeinde die Garantie, es thun zu
können? Sie hat keine. Man geht von der Voraussetzung aus,
wenn man eine schöne Besoldung ausschreibe, so bekomme man
einen guten Lehrer. Das ist nicht immer der Fall. Mancher
Lehrer macht ein prächtiges Eramen, wenn er aber vor die
Kinder kommt, so leistet er nicht viel. Es ist nicht Jedermann
gegeben, mitzutheilen, was er weiß. Vielen Lehrern fehlt die
Liebe zu den Kindern, sie haben keinen moralischen Einfluß
auf dieselben außerhalb der Schule. DaS sieht man, wenn
man nach der Schule durch ein Dorf kommt und es unter
den Kindern hergeht, wie wenn ein Landsturm daher käme.
Man soll es den Kindern außerhalb der Schule ansehen, daß
der Lehrer in der Schule Ordnung hat. Ich will recht
besoldete und gute Lehrer und die Gemeinden nicht an schlechte
Lehrer binden. Ich will dem Herrn Berichterstatter nicht nahe
treten, sondern ihm überlassen, bei der zweiten Berathung einen

Paragraphen vorzulegen, in welchem diese Garantie für die
Gemeinden gegeben ist.

Wenger. Ich möchte mich dem, was gegen den
Paragraphen angebracht wurde, ganz anschließen, indem er den
Rechten der Gemeinden zu nahe tritt. Sollte indessen der
Antrag auf Streichung nicht angenommen werden, so stelle ich
einen eventuellen Antrag. Ich finde nämlich am Schluße des

Paragraphen die Bestimmung, daß in streitigen Fällen der
Rcgierungörath zu entscheiden habe. Das stimmt meiner
Ansicht nach nicht mir bestehenden Gesetzen übcrein. Die Leistungen

von Gemeinden und Privaten an öffentliche Primärschulen
sind offenbar öffentlicher Natur, die unter das Gesetz vom
2l). März 1854 fallen. Nach Art. 19 dieses Gesetzes gehören
zu den öffentlichen Leistungen alle Lasten und Beschwerden, zu
denen der Verpflichtungsgrund in einem Verwaltungsgesetze
oder in einer andern VerwaltungSvorschrift beruht, namentlich
die Pflicht zur Unterhaltung öffentlicher Straßen, Brücken
u. s. w., ebenso alle Staats- oder Gemeindeabgaben, Teilen,
Gemeindewerke u. dgl. Nun sind alle Leistungen, die aus dem
vorliegenden Gesetze entspringen, öffentlicher Natur, und müssen

daher nach dem Gesetze über das Verfahren bei öffentlichen
Leistungen behandelt werden. Die Pflichtigen sollen das Recht
haben, ihre Gründe vollständig geltend zu machen. Für den

Fall, daß der 8 12 angenommen werden sollte, ist das
Verfahren nach dem Gesetze vom 2(1 März 1854 zu beobachten.
Ich stelle hier den Antrag, weil hier zum ersten Male von dem

Verfahren die Rede ist. Es folgen noch andere Paragraphen,
in denen dieser Punkt bald so, bald anders regulirt ist; eS ist
keine Konsequenz darin. Ich wünsche daher, daß in allen
vorkommenden Fällen nach dem zilirlen Gesetze verfahren
werde.

Sahli, Regierungsrath. Ich will zunächst bloß aus
den Amrag des Herrn Wenger antworten. Auf den ersten
Blick begreift man denselben gar wohl, untersucht man ihn
aber näher, so könnte ich doch nicht dazu stimmen und möchte
davor warnen. Das Gesetz über öffentliche Leistungen ist ein
sehr komplizirtcS Gesetz, daS ein vollständiges Prozeßverfahren
vor der Adminlstrativbehörhe voraussetzt. Wenn Sie den

Antrag des Herrn Wenger annehmen, so würden Sie damit sagen,

50 l
die Gemeinden müssen über eine Sache prozediren, die am
Ende doch vom Regierungsrath zu entscheiden wäre. Was
würden sie dabei gewinnen? Nichts, als daß man ein paar
Wochen vor der Administrativbehörde herumziehen müßte. Ich
würde den Vorschlag begreifen, wenn am Ende eine andere
Behörde entscheiden würde als der RegierungSrath; aber daS
ist eben nicht der Fall. Den Gemeinden selbst würde damit
ein schlechter Dienst geleistet. WaS den § l2 selbst betrifft,
so glaube ich, man solle denselben festhalten. In solchen Dingen
ist die Erfahrung das Beste. Nun ist die gleiche Bestimmung
im frühern Primarschulgcsetz enthalten, man hatte seit 1835
verschiedene Verhältnisse und das Bedürfniß, die Besoldungen
zu erhöhen, war in viel größerem Maße vorhanden, als eS

vom Erlaß dieses Gesetzes an der Fall sein wird. Wenn nun
seil 1835 nie ein derartiger Gebrauch von dieser
Gesetzesbestimmung gemacht wurde, daß sie stoßend hätte wirken können,
so glaube ich, man solle nicht eine Beschränkung der Gemeinde»
darin erblicken. Sie könnten sich denn doch denken, daß es
irgend eine einzelne renitente Gemeinde geben kann, und da
muß die Behörde ein Mittel haben, ein gleichmäßiges
Verfahren einzuschlagen. Ich halte den Paragraphen seiner
Fassung nach als für Ausnahmen berechnet, deßwegen glaube
ich, er werde nicht gefährlich sein, sondern als ein nothwendiges

Ventil zur Ausgleichung der Verhältnisse dienen. Herr
Sträub bemerkte, die Gemeinden hätten kein Recht gegen saumselige

Lehrer einzuschreiten. Dafür ist gesorgt. Wir haben
das AdberufungSgesetz; freilich, kommt dann der Fall vor
Gericht, aber davon bin ich überzeugt, wenn man. nachweisen
kann, daß der betreffende Lehrer seine Pflicht nicht erfülle, so

wird die Behörde einschreiten. Uebrigens ist der vorliegende
Artikel nicht darauf berechnet, unfähigen Lehrern die Besoldung
zu erhöhen, sondern er soll nur in Fällen zur Anwendung
kommen, wo er von äußerst wohlthätiger Wirkung sein kann,
deßhalb möchte ich denselben zur Genehmigung empfehlen.

Röthlisberger, alt-RegierungSrath. Ich bin mit dem
Herrn Präopinannten ganz einverstanden in Bezug auf das,
was er über den Antrag des Herrn Wenger sagte, nicht
einverstanden dagegen bin ich mit seiner Ansicht über den
Paragraphen selbst. Der Herr Berichterstatter hat uns gesagt, wie
außerordentlich selten derselbe angewandt werde, und ich bin
insofern damit einverstanden. Jedenfalls, wenn Herr
Regierungsrath Lehmann im »er Erziehungsdireklor wäre, so würve
nichts gefährliches darin liegen, aber das Sprichwort sagt:
les institutions restent et les hommes pussent. Darin liegt
aber für mich nicht das Hauptmotiv. Ich sehe darin durchaus
keinen praktischen Nutzen und habe die Ueberzeugung, daß der
Paragraph nicht in Anwendung gebracht werden wird, wenn
die Erziehungsdireklion Recht und Billigkeit im Auge hat. Die
Gemeinden stehen heute auf ganz anderm Boden, sie müssen
die Besoldung der Lehrer im Minimum auf 50(1 F. stellen mithin

kann ich mir den Fall nicht denken, daß die Erziehungsdirektion

je in die Lage kommen könnte, den Paragraphen
anzuwenden; es wäre eine außerordentliche Zumuthung von Seite
des Staates gegen die Gemeinden. Auf der andern Seite ist
es im Interesse jeves Gesetzes, so kurz als möglich zu sein, und
es wird die Gemeinden beruhigen, wenn nicht Bestimmungen
varin vorkommen, die Besorgniß erregen können. Man soll die
Gemeinden nicht mehr beschränken, als nach Verfassung und
Gesetz nöthig ist. Ich bitte den Herrn Berichterstatter, den

Paragraphen zurückzuziehen.

Lauterburg. ES wurde zwar von mehrerer» Rednern
auf die Gefährlichkeit des 8 12 hingewiesen, aber Sie wissen
alle, daß der Herr Berichterstatter daS letzte Wort hat und
durch seinen Schlußrapport den Eindruck der vorhergehenden
Berathung verwischen kann. Ich halte es daher für Pflicht,
alle Gründe, die irgendwie geltend gemacht werden könnten,
vorzubringen. Der Paragraph ist vom Standpunkte des Schulwesens

aus sicher gut gemeint, aber wir haben noch andere Rück-
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sichten im Auge zu behalten. Wenn der Herr Berichterstatter
zum Vortheile der Schulen anführte, waS er konnte, so haben
wir das Interesse der Gemeinden zu wahren. Der Paragraph
kommt mir vor, wie ein Strick, den man zusammenziehen kann;
wer nun Lust hat, den Kopf hineinzustecken, mag seine
Gemeinde dreinstecken. Man sagt, der Strick eristire bereits 30 Jahre
lang. DaS ist wahr, aber damals konnte man sagen, der
Zustand der Volksbildung verlange, daß den Behörden im Jn-
leresse eines bessern Primarunterrichts den Gemeinden gegenüber
eine gewisse Besugniß zustehe. Seilher hat sich daS Verhältniß
sehr geändert. Was halte man damals für Besoldungen?
Man verwundert sich über die geringen Besoldungen, bei welchen
viele Lehrer nicht eristiren konnten. Heute ist das nicht mehr
so. Ein anderer Grund ist der: wir haben im neuen
Gesetze Bestimmungen erhalten, die den Behörden mehr Besugniß
übertrage» als früher, namentlich durch die Einrichtung der
Schuliuspektorate, die nichts anderes zu thun haben, als ein
wachsames Auge über das gesammte Schulwesen zu haben.
Schon diese Gesichtspunkte sind für mich genügend, um zu
sage», wir stehen heute auf einem ganz andern Boden, als vor
30 Jahren, Ich komme auf eine Bemerkung, welche der Herr
Berichterstatter im Eingangsrapporte machte, indem er sagte,
es gebe Gegenden im Kautone, wo das Minimum schlechterdings

nicht genüge. Ich will das nicht bestreiken, eS ist möglich,

daß der Herr Berichterstatter darin recht habe. Aber jetzt
machen wir ein Gesetz über die ökonomischen Verhältnisse der
Primärschule», jetzt sollen wir untersuchen, ob daS Minimum
nicht genüge und wenn wir die Ueberzeugung haben, es
genüge da und da nicht, so sollen wir jetzt die nöthige Summe
festsetzen. Sie haben gestern gesunden, das festgesetzte Minimum

sei einerseits für die Lehrer genügend, anderseits auch
gegenüber den Gemeinden zu rechtfertigen. Wenn wir nun
die Ansicht haben, die gestern bestimmte Summe genüge nicht,
so wollen wir sie jetzt ändern^ nicht alle Augenblicke sie anders
bestimmen. Haben sie aber die Ansicht, das Minimum genüge,
so soll eS dabei bleiben. Ich komme zur Frage, wer soll
entscheiden? Die eigentliche Behörde, welche über die Besoldung
entscheiden soll, ist die Gemeinde; der Staat soll in seinem
Verhältnisse zur Gemeinde unterstützen. Aber die Gemeinde
lst der Herr, der hier befiehlt. Sie bezahlt die Besoldung, sie

ordnet und regelt diese Schulverhältnisse, und nur als helfender
Freund steht der Staat ihr zur Seite. Wenn ich den 8 12
ins Auge fasse, so sehe ich, daß eine andere Hauptperson
hervortritt, und daß die Gemeinde irgendwie geschützt werden soll.
Es ist hier vorausgesetzt, daß eine Gemeinde das Bedürfniß
der BesoldungSerhöhung nicht einsehen wolle, daher ist gesagt,
eS soll von oben herab der Druck gegen die Gemeinde kommen.
Wann ist daS nöthig Die Antwort liegt im Paragraphen selbst:
wenn es der obern Behörde in ihrer Willkür passend erscheint.
ES ist kein Wort gesagt über irgendwie schützende Bedingungen
gegenüber der Gemeinde, ob ein Eramcn stallfinden soll u, s. w.
So wie der Paragraph lautet, ist der Willkür Thür' und Thor
geöffnet. Ich erkläre hier öffentlich, daß nach dem ganzen
Versahren, welches der Herr ErziehungSdirektvr in neuerer Zeit
eingeschlagen hat, ich für mich die Ueberzeugung haben könnte,
es sei kein Mißbrauch bezüglich dcS vorliegenden Paragraphen zu
befürchten, so lange die Leitung deS KrziehungswesenS in seiner
Hand ist; er legte gegenüber den Gemeinden eine Mäßigung
au den Tag, die aneikennenSwerth ist. Ich möchte jedoch an
die Beweglichkeit unserer Verhältnisse erinnern, wobei man nicht
weiß, wer heule und wer morgen regiert. Die Personen gehen
vorbei, die Gesetze bleiben. Beachten Sie das Drängen gewisser
Personen, die viel weniger an die Gemeinden denken als an
die Person des Lehrers, so werden Sie zugeben, daß wir
Bestimmungen im Gesetze haben müssen, welche die Gemeinden
schützen. Keiner finde ich im 8 12 mehrere unbestimmte
Ausdrücke. So heißt eS: die Erhöhung der Besoldung könne
verlangt werden, sobald man eS „im Interesse" der Schule nöthig
finde. Der Eine versteht dieses, der Andere jenes darunter.
Wer soll da entscheiden? Auch die Punkte, auf welche dabei

Rücksicht genommen werden soll, sind zu unbestimmt angedeutet,
Es heißt, die Leistungen des LehrerS sollen berücksichtigt werden.
Was ist das? Versteht man darunter den Umfang der Pflichten,
die Stundenzahl, die Zahl der Schüler, oder waS? es ist wieder

ein allgemeiner Begriff, ebenso der Ausdruck „Verhältnisse
der Schule". Was läßt sich nicht alles darunter denken? ich
glaube daher, eS sollte genügen, daß wir gestern ein Minimum
festgesetzt haben, auf das der Lehrer Anspruch machen darf für
eine ehrenhaste Eristenz. Vergessen wir nicht, es ist ja ein
Minimum, das man ihm jedenfalls geben muß, und haben wir
Vertrauen auf die Gemeinden, daß sie da, wo es nöthig ist,
freiwillig ein MehrereS thun. Ich glaube ferner, daß auch
die Behörden, deren Aufgabe es ist, ein wachsames Auge auf
das Schulwesen zu haben, das Nöthige thun. Vermeiden wir
auch den Schein, als wollten wir die Gemeinden irgendwie
reglementiren. Endlich mache ich zum Schlüsse noch aufmerksam,

daß der 8 12 nicht nur gefährlich, sondern geradezu
unnöthig ist. Was haben wir in den letzten zwei Jahren gesehen?
Daß durch die Bemühungen theils der Erziehungsbireklion, theils
der Schulinspektoren die Besoldungen der Lehrer von den
Gemeinden freiwillig um 35,419 Fr, in allen Landestheilen
erhöht worden find. Ich glaube, bei diesem Resultate sei es am
Großen Rathe, öffentlich gleichsam zu erklären: wir haben
Vertrauen zu den Gemeinden, daß sie im Interesse des Schulwesens

nicht nur daS Minimum geben, sondern nöihigenfalls
höher gehen, sie werden ihre Pflicht kennen. Nachdem wir
ihnen von unserm Standpunkte aus bedeutende Lasten auferlegt

haben, sollen wir uns damit begnügen und aus den guten
Geist des Volkes vertrauen.

Herr Berichterstatter. ES steht schlecht mit diesem
Paragraphen, nur Herr Regierungsrath Sahli hat sich seiner
treu angenommen. Man erblickte solche Gefahren darin, daß cS

mir selbst fast davor fürchtet, aber diese Gefahren sind der Art,
daß man sie zum Theil erfinden mußte. Eine dreißigjährige
Erfahrung spricht dafür. Wie gesagt, ich traue dem Paragraphen
nicht, möchte aber doch noch auf einige Einwürfe etwas
erwiedern. Herr Gfeller spricht von Bevogtung der Gemeinde».
Wenn diese vorhanden wäre, so wäre sie nicht besonders lästig
für die Gemeinden gewesen, weil sie 30 Jahre lang darunter
gelebt haben, ohne sich zu beklagen. Er sprach von einem
Marimum, das man ausstellen sollte. Ich glaube, es sei nur
ein einziger Kanton, der diese Idee hatte, der Kanton Freiburg,
und ich muß gestehen, den will ich nicht nachahmen. Herr
Gfeller wollte damit wahrscheinlich sagen, eS soll ein Marimum
des Minimums festgesetzt werden, wie im Kanton Neuenburg,
aber ich wollte diese Summe nicht im Gesetze bestimmen, weil
ich glaubte, dann könnte die Folge eintreten, die man befürchtete,
daß die Behörden darauf dringen würden, daS Marimum zu
erhalten, und dann wäre mgn allerdings in einer schiefen
Stellung. Herr Mösching machte auf die Schwierigkeilen
aufmerksam, welche für viele Gemeinden erwachsen würden. Ich
möchte daraus nur erwiedern, daß der 8 12 für ausnahmsweise

Verhältnisse gilt, die im Jura hauptsächlich, nicht in den
obern Gegenden vorkommen. In zweiter Linie beantragt Herr
Mösching, daß der Staat im gleichen Verhältnisse, wie die
Gemeinden, sich betheilige. Das hätte ich jedenfalls nicht zugeben
können, weil es sich hier um Gemeinden handelt, die nicht im
Falle sind, außerordentliche Staatsbciträge zu erhalten, meistens
um große Gemeinden, die nicht verlegen sind, die. nöthigen
Mittel zu finden Herr Sträub sagte, das Gesetz enthalte keine
Garantie für die Gemeinden gegenüber schlechten Lehrern,
Diese weitern Garantien, welche Herr Sträub wünscht,
gehören jedenfalls nicht in das Besoldungsgesetz, sondern ebcr in
daS Seminargesetz oder in den letzten Theil deS Schulgesetzes,
den ich noch vorzulegen habe. UebrigenS ist die Möglichkeit
gegeben, unfähige Lehrer von ihrer Stelle zu entfernen. Die
Lehrer stehen unter dem Abberufungsgesetze und Unfähigkeit

ist ein Grund zur Abberufung. Herr Sträub bemerkte
ferner (und daS war etwas stark), den Lehrern fehle dieses und



jenes, namentlich hätten sie nicht den nöthigen Einfluß auf die
Kinder außer der Schule, und es schien mir, als wolle Herr
Sträub es den Lehrern zur Last legen, wenn eö auf der Gasse

etwas lärmend zugehr. Da finde ich, man erwarte etwas zu
viel von den Lehrern, wenn man von ihnen verlangt, daß die
Kinder wie ruhige Schäflein nach Hause gehen und einander
nicht einwenig in die Finger nehmen, Der Lehrer soll Einfluß
haben auf die Kinder, aber die Hauptsache bezüglich ihres
Betragens außer der Schule liegt den Eltern ob; sie haben mehr
Zeit und größere Pflichten, die Kinder zu überwachen. Wenn
eS also in dieser Beziehung fehlt, so wende man sich nicht nur
an die Lehrer, sondern auch an die Eltern. Herr Wenger
möchte in streitigen Fällen das Gesetz über die öffentlichen
Leistungen zur Anwendung bringen. Herr Sahli hat ihm geant-
worrct und ich kann mich auf das von ihm Gesagte beziehen.
Ich füge nur noch die Bemerkung bei, baß der Regierungsstail-
halter, im Einverständnisse mit dem Schulinspekior, mehrfach
mitzuwirken hätte, wenn es sich darum hanbUn würde, in einer
Gemeinde, wo das Minimum nicht genügt, dasselbe zu erhöhen,
Herr alt-Regierungsraih Röthlisberger sprach sich gegen den

Paragraphen aus und bemerkte, von heute an stehen die
Gemeinden aus einem ganz andern Boden, chas ist richtig für
die Mehrzahl der Gemeinden, nicht aber für diejenigen, auf
welche sich der 8 12 bezieht. Das ist nun einmal ausgemacht,
solche Gemeinden gibt eS, wo daS Minimum nicht genügt.
Der Beweis, daß es im Jura solche Gemeinden glbi, haben sie an
den neuenburgischen Verhältnissen, die denjenigen rm Jura ziemlich

ähnlich und und wo den Behörden die Latitude zusteht, bei der
Festsetzung der Besoldungen von 699 aus 129t) Fr. für Lehrerinnen
und von 79t) bis 2999 Fr. für die Lehrer zu geben. Herr Lau-
rerburg resunurte ziemlich dasjenige, waS andere Rebner Gefährliches

im Paragraphen erblickten und geht von dem Standpunkte
aus, damit, daß wir ein Gesetz über die ökonomischen Verhältnisse

der Primärschulen erlassen, sei alles gethan, was man
billigerweise verlangen könne. Ausnahmen aber gibt es immer,
und eS ist ein Mangel, wenn in einem Gesetze, das gewisse
Verhältnisse reguliren soll, solche wichtige und ausnahmsweise
Verhältnisse nicht geregell werden. Herr Laulei bürg erblickte
eine Gefahr darin, baß man den Gemeinden so etwas zumuihe.
Ich will den Gemeinden auch einen möglichst freien Spielraum
lassen, aber der Regierung wird nicht ohne Grund das Ober-
aujstchlSrecht zustehen; eö wird seinen guten Grund und den
Zweck haben, da wo die Gemeinden nicht wollen, sie zur Pflicht
anzuhalten, um den verfassungsmäßigen Zweck beS Jugendun-
terrichtS zu erreichen. Von Willkür kann in der Anwendung
deS 8 12 keine Rede sein, sonst »väre es eine Willkür, die bisher

wenigen wehe gethan hat. Ich erblicke um so weniger
Gefahr darin, als die Regierung am Ende zu entscheiden hat.

G feller zu Wichtrach erklärt zur Berichtigung, daß er
nicht die Festsetzung eincS Maximums verlange, sonvern eine

allfällige BesoldungSerhöhung den Gemeinden anheimstellen
möchte.

A b st i m u, u n g:

Für den 8 12 mit oder ohne Abänderung Minderheit.
Für Streichung desselben Gr. Mehrheit.

Damit fallen die Anträge der Herren Mösching nnd Wenger

dahin.

Der Herr Vizepräsident unterbricht hierauf die

Berathung mit der Umfrage über die Ordnungsmotivn, ob man
künftige Woche mrit den Sitzungen des Großen Rathes
fortfahren oder dieselben nächsten Samstag schließen wolle.

Tagblatt des Großen Rathes rsss.
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ES wird ein Schreiben des Regierungsrathes verlesen,
in Welchem diese Behörde den Wunsch ausspricht, daß die Sitzungen

behufS Vollendung der begonnenen ersten Berathung einiger
Gesetze, sowie der Erledigung anderer Geschäfte noch einige
Tage fortgesetzt werden möchten.

Lauterburg spricht sich für Schluß der Sitzung aus,
mit der Bemerkung, die endliche Redaktion der eisten Berathung
der fraglichen Gesetze könne mit der zweiten Berathung
zusammenfallen; zudem sei es nicht wünschbar, daß ein so wichtiges
Gesetz wie dasjenige über die Wahl und Besoldung der Geistlichen
am Schlüsse einer Sitzung behandelt werde, vielmehr sei dasselbe
um einige Monate zu verschieben, damit eS bet Anwesenheit
einer größern Milglieverzahl grünblich behandelt werden könne.

Mühle thaler unterstützt dagegen den Antrag deS Re-
gierungsraihs mit Hinwcisung aus den geschwornen AmtSeid
und aus die Pflicht des Großen Ralheö zu arbeiten.

v. Känel stimmt zum Antrage deS Herrn Lauterburg und
zwar wesentlich aus dem Grunbe, weit der Gesetzesentwurf
über die Wahl und Besoldung der Geistlichen den neuen
Mitgliedern des Großen Rathes erst vor einigen Tagen ausgetheilt
worden sei.

Im nämlichen Sinne, wie der Präopinanl, spricht sich

auch Herr Girard aus.

A b st i m m u n g.

Für Fortsetzung der Sitzung 78 Stimmen.
» Schluß derselben auf morgen ^ 67 „

Hierauf wird die Berathung deS Gesetzes über die
ökonomischen Verhältnisse der Primärschulen forlgesetzt.

8 13.

Die Besoldung kann mit Zustimmung der Erziehungs«
dircktion Ihcilweise in verschiedenen Benutzungen oder Natural-
lieferungen bestehen. Dieselben sollen zu einem billigen Schaz-
zungswerthe berechnet werden, welcher tm Falle von Anstünden
dem Regierungsstatihalter zu bestimmen obliegt.

Herr Berichterstatter. Ich finde keine weitere
Begründung dieses Paragraphen nöthig, er ist ganz gleichlautend,
wie der 8 77 des bisherigen Gesetzes.

Der s 13 wird ohne Einsprache genehmigt.

8 15.

Der Staat trägt an die Besoldung eines öffentlichen
Primarschullehrers vom Amtsantritt desselben bis aus den Tag
seiner Entlassung jährlich dei:

. wenn er definitiv angestellt ist Fr. 229

. bci provisorischer Anstellung „ 199
Für Unpalentirte soll der letztere Beitrag nur dann geleistet

werden, wenn nach wiederholter Ausschreibung kein patentirter
Lehrer erhältljch ist.

Wird ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

127
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s 16.

In ärmern Gemeinden oder Schulbczirkcn, wo die
bisherige Gcmeindebesolbung nebst der Staatszulage (8 15) den

im Z 11 vorgeschriebenen Betrag des BesolvungSminimumS nicht
erreicht und der Ertrag der übrigen in H 6 erwähnten Quellen
es nicht erlaubt, das festgesetzte Minimum auszurichten, wird
der Staat einen außerordentlichen Beitrag leisten, zu welchem
Zwecke ein jährlicher Kredit von Fr. 40,(1(16 auszusetzen ist.

Der Regierungsrath wird diejenigen Gemeinden bezeichnen,
denen außerordentliche Beiträge zukommen sollen und auch den

Betrag der letztern bestimmen.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph bezieht sich

auf die außerordentlichen Slaatsbeiträge. Bor Allem erlaube
ich mir eine Redaklionsverbesserung vorzuschlagen. Nach dem
Worte „Gemeinvebesoldung" wäre einzuschalten: „mit Nutzungen;"

ferner nach dem Worte „Besoldungsminimum:" „nebst
den im § 14 vorgeschriebenen Nutzungen;" ferner würde nach
dem Worte „erlaubt" eingeschaltet: „diese Leistungen an den

Lehrer zu bestreiken." Es genügt nämlich nicht, im vorliegenden

Paragraphen, wie es geschehen ist, einfach zu sagen, da

wo daS Besoldungöminimum nicht erreicht wird, müsse dann
das und das geschehen, man muß sich auch auf die Nutzungen,
Wovon im 8 14 die Rede ist, beziehen. Was den Inhalt des

Paragraphen betrifft, so halte ich die außerordentlichen Slaatsbeiträge

für nöthig, wenn das Minimum durchgeführt werden
soll. ES gibt Gemeinden, denen es unmöglich wäre, das
gesetzliche Besoldungsminimum ohne solche zu leisten.
Außerordentliche Slaatsbeiträge waren übrigens auch schon im Gesetze

über die >SlaatSzulage von 1837 vorgesehen, indem dort
ein Kredit von 1(1,(1(1(1 Fr, a. W., dafür ausgesetzt war, um
den Gemeinden in außerordentlichen Fällen zu helfen. War
es damals nöthig, so ist es jetzt noch viel mehr der Fall, wo
man die Anforderungen an die Gemeinden bedeutend erhöht.
Daß die Bestimmung und Zuwendung solcher Bciiräge dem
Regierungsrathe überlassen sein soll, damit wird man
einverstanden sein, weil es schwer wäre, dieß im Gesetze selbst zu
bestimmen. Die Verhältnisse sind mehr oder weniger veränderlich,

und wenn ich auch nicht der Meinung bin, baß diese

Summe alle Jahre anders vertheilt werben soll, so muß man
im Gesetze den Behörden doch die Möglichkeit einräumen,
darauf Rücksicht zu. nehmen. Es wird nach Erlassung des
Gesetzes, Aufgabe des RegierungSrathcs sein, die Gemeinden
auözumitteln, welche aus außerordentliche Slaatsbeiträge
Anspruch haben. Worauf der RegierungSrath hauptsächlich zu
sehen hat, ist im 8 6 angedeutet. ES fragt sich: wie steht es

mit dem Ertrag der Schälgüter, mit der Steuerkrafr der
Bevölkerung, mit der Zahl der Kinder? Alle möglichen Verhältnissen

müssen in's Auge gefaßt werden. Durch diesen
Paragraphen wird dem Staate eine Mehrausgabe von 3(1,0(1(1 Fr.
erwachsen, weil der Kredit für außerordenrliche Slaatsbeiträge
nach dem letzten Bridget schon 10,000 Fr. beträgt. Wenn man
die Alterszulagcn nach 8 17 hinzurechnet, so ergibt sich eine
GcsammtmehrauSgabe von circa 40,000 Fr D.er RegierungSrath
hielt dafür, da der Staat verpflichtet sei, mn den Gemeinden

für Vervollkommnung des öffentlichen Unterrichts zu sorgen,
so sei eS nicht unbillig, daß er an die Mehrausgaben der
Gemeinden etwa einen Drittheil leiste. Wenn man überigenS
berücksichtigt, daß während der letzten zwei Jahre die Besoldungen

der Lehrer weientlich veibffp-rt wurden, so gestaltet sich das
Verhältniß des Staatsbeitrages zu oen Ausgaben der Gemeinden

noch günstiger; die Mehrleistungen der Gemeinde» werden
anS diesem Grunde bedeutend niedriger ausfallen, als nach
der Statistik von 1856 berechnet wurde. Ich bin überzeugt,
diese Mehrausgaben der Gemeinden werden sich infolge der
bereits erfolgten Besoldungszulagen auf circa 80,000 Fr. redu-
ziren. Bei den aus die Statistik von 1856 sich stützenden
Berechnungen sind die Nutzungen auf 100 Fr. tarirt. Nun sind
sie aber in den obern Gegenden namentlich durchschnittlich

niedriger geschätzt. Wenn man daher z. B. für die Wohnung
50 Fr. berechnet, während sie im Oberland oft für 25 bis 30 Fr.
angeschlagen ist, so steht die Gemeinde um so viel günstiger
als die Differenz beträgt.

Bühler. Es ist unbestritten, daß die Nothwendigkeit
der Verbesserung der ökonnomischen Lage der Lehrer vorhanden
ist, daß viele derselben wegen der Nahruugssorgen, die sie

drückten, ihre Pflicht vernachläßigen mußten, und wenn dazu
kommt, daß durch diese Verhältnisse ihnen der Weg versperrt
war, zu einer liebenswürdigen Frau zu gelangen, so muß ich
die Ausarbeitung des vorliegenden Entwurfes höflich verdanken.
Wenn man aber den vorliegenden Paragraphen in'S Auge
faßt, so fällt auf, daß der Staat nicht mehr beiträgt. Nach
der Verfassung ist eS Pflicht des Staates, für den VolkS-
unterricht zu sorgen, und daS Gesetz bestimmt den Beitrag der
Gemeinden. Hier ist eS umgekehrt. Ich glaube, der Staat
soll mehr als 2 Fr. per Lehrer beitragen. Abgesehen davon,
ist es die Volksstimmung, die eine größere Beiheiligung dcS
Staates verlangt. Die Bauern begehren auf mit geballten
Fäusten, und wenn die Schüttelte höher ist, als die staats-
steuer, so kann es nicht gehen. Man bestürmt die armen
Großrälhe, wenn sie heimkommen, sie riskiren daS Laudrecht
zu verlieren, wenn sie auf die Volksstimmung nicht Rücksicht
nehmen. Ich erlaube mir daher den Amrag zu stellen, daß
der StaatSbeitrag für definuiv angestell.e Lehrer auf 250 Fr.
festgesetzt werde.

Der Herr Vizepräsident erklärt dem Redner, daß der
8 15, bei welchem sein Antrag hätte gestellt werden können,
bereits erledigt sei.

Gygar. Der 8 16 erregt bei mir einiges Bedenken. Er
veranlaßt eine Mehrausgabe von 40,000 Fr., das ist der ZinS
einer Million. Bevor man eine so große Ausgabe beschließt,
die jährlich wiederkehrt, (oll man die Sache genau prüfen, ob
Gründ dazu vorhanden sei. Wenn ich den Paragraphen durchgehe,

so finde >ch, daß die außerordentlichen Staaisbeilräge
denjenigen Gemeinden zukommen sollen, denen es nichi möglich
ist, das Minimum der Lehrerbesoldungen zu erschwingen. Der
8 6 zähl: sechs Hülfsquellen aus, auö denen die Schulbedürfnisse

besinnen wcroen können. Wenn alle fünf andern Artikel
erlchöpfr sind, so bleibt immer noch oie Ziff. 4: „Zuschüsse der
Gemcinsekasse " Ich gehöre einer Gemeinde an, wo man gar
keine Hülssquellen hat als die Zuschüsse der Gemeindekasse durch
Teilen. Man wird solchen Gemernden einfach sagen: ihr habt
schon lange ge.elle, ihr seid es gewohnt, kellet in GotteS Namen
fort. Hingegen erner Gemeinde, die bisher nicht Teilen
bezogen und eine kleine Lehrerbesoloung aus ihrem Fond gedeckt
hat, wird man sagen: es ist bedenklich, wenn ihr jetzt teilen
müßt. So könnten dann die Gemeinden, die bisher Testen
bezogen die Ehre haben, ihre eigenen Lehrer durch Teilen zu
befahlen, und bei erhöhter Staalösteuer andern Gemeinden die
Lehrer bezahlen zu helfen. Das hätte den Schein, als würde
man Einem zumulhen, seine Kinder zu erziehen, und diejenigen
Anderer erziehen zu helfen. Ich will einen sehr billigen
Antrag stellen, und beantrage die Reduktion eines außerordentlichen

SlaalSbeiirages um 20,000 Fr. Ich will auch
nachhelfen, aber nur da, wo es nörhig ist, und glaube, daß man
mir 20,0(10 Fr. auskommt. Wenn man nichr Teilen beziehen
wist, so führe man Schulgelder ein, dann wird das Minimum
von 500 Fr. schon erreicht.

Mösching. Mit dem letzten Redner könnte ich mich
nicht einverstanden erklären. Ich finde nicht, daß man mit
dem außerordentlichen Staatsbcitrage zu hoch gehe, im Gegentheil

möchre ich die Gemeinden, welche große Lasten zu tragen
haben, mehr berücksichtigen. Der Große Rarh hat dieser Tage
eine erfreuliche Gesinnung kund gegeben. Die Gemeinden
haben die Pflicht, zu Verbesserung der Lehrerbesoldungen bei-



iutragen, sie sollen auch Rechte haben. Auch der Staat soll
sich bestreben, an die Heranbildung braver und gut unterrichteter

Staatsbürger beizutragen. Hüte man sich, die Gemeinde

zu sehr in Anspruch zu nehmen, damit die Entwicklung deS

Schulwesens nickt gestört werbe. ES ist mir leid, daß ich bei
der Behanvlung des 8 15 nicht gerave anwesend war, sonst
hätte ich einen Antrag gestellt Ich bin nun so frei, die

Erhöhung des StaatsbcilrageS auf 60,WO Fr. zu beantragen.

Mühleth aler. Ich möchte hingegen einen versöhnenden
Antrag stellen, daß gar keine bestimmte Summe in das Gesetz

aufgenommen werbe, weil man nicht weiß, was nöthig ist.
Es heißt: zu wenig und zu viel verderbt alles Spiel. Ich
möchte bei jeder Büdgetberathung dem Großen Rathe anheimstellen,

das Nöthige zu bestimmen.

Verger. Die Gespenster, welche Herr Gygar zu sehen

meint, sind nicht vorhanden, aber das große Gespenst, welches

zum Vorschein kommt, wenn sein Antrag angenommen würbe,
steht er nicht. Er meint, die Gemeinden, welche bereits Teilen
bezogen haben, werden nicht berücksichtigt. So verstehe ich
es auch nicht. Wir haben bei uns bisher 2 pro miilo vom
rohen Vermögen bezahlt, also weil mehr als die Staaissteuer.
Nun frage ich: soll es jetzt noch höher kommen? Nein. Wenn
man das Gesetz vollziehen will, so muß man den Paragraphen
annehmen, wre er vorliegt, oder allsällig nach dem Antrage des

Herrn Mühlethalcr. Wollen Sie daS Gesetz sonst ausführen,
so müssen ste Bataillone aufmarschiren lassen, oder den
spanischen Stock anwenden, oder wie die Engländer in Indien
verfahren. Man muß die Verhältnisse kennen. Wenn kleine

Gemeinden bei einer Telle von 2 pro mille vom rohen
Vermögen nicht auf 2t)i) Fr. kommen die ste haben müssen, soll
dann der Staat ihnen nicht beispringen? Ein einziges
Bedenken habe ich gegen den Antrag des Herrn Mühlethaler, es

gibt dann bet jeder Büdgetberathung ein Markten. Glaube
man nicht, daß die Regierung die 40,0(10 Fr. mir nichts dir
nichts hinauswerfe; ste wirb die Verhältnisse untersuchen. In
dieser Beziehung könnte ich nicht anders als zum Paragraphen
stimmen, wie er lautet, ober dann zum Antrage des Herrn
Mühlethalcr allsällig, sonst ist das Gesetz nicht durchzuführen.

Rösti. Ich möchte vorerst die Worte „wird der Staat"
ersetzen durch: „hat der Staat u. s. w. zu leisten". WaS die

Sache selbst betrifft, so finde ich, wie Herr Mösching, eine

Summe von 40,000 Fr. sei eher zu wenig als zu viel. Ich
betrachte denn doch die Bestimmung der Verfassung einigerinaßen
anders als einige dieser Herren, und glaube der Ausdruck,
baß der Staat zunächst für den Vvlköumerricht zu sorgen habe,
habe auch seine Bedeutung. Wenn man den Paragraphen
annimmt, so ist schon gesagt, daß viele Gemeinden Tellen
beziehen müssen. Ich glaube, es sei billig und recht, daß man
hier nachhelfe. Ich habe hier noch etwas Anderes im Auge,
und mache aufmerksam auf die Verhältnisse des SieuergesctzcS
ES ist unbillig, daß die Gemeindetellen nach dem rothen
Vermögen bezogen werden, daß Derjenige, welcher verschuldet ist,
gleichviel zahlen muß, wie Derjenige, der keine Schulden Hai.
Die Verhältnisse der Gemeinden sind sehr ungleich. Wir haben
kleine Gemeinden, die sehr arm sind, die durch Erstellung eines

SchulhauseS, durch Erhöhung der Besoldungen in eine Lage
kommen, die unerträglich wird. In solchen Bezirken würbe
das Gesetz unausführbar. Vor einigen Tagen haben Sie ein
Gesetz angenommen, welches den Gemeinden auch Lasten
auferlegt, wobei der Staat aber 32,000 Fr. weniger Ausgaben hat.
Nun glaube ich, es sei nicht unbillig, daß er dafür an andern
Orten etwas zahle, und stimme grundsätzlich zum Antrage deS

Herrn Mühlethalcr, nur möchte ich den Kredit auf 40 bis
00,000 Fr. festsetze».

Bernard. Ich hatte bereits Gelegenheit, auf die Schwierigkeiten

aufmerksam zu machen, welche aus der Vollziehung
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des vorliegenden Gesetzes für die kleinen Gemeinden deS Jura
und des Oberlandes entstehen werden; diese Schwierigkeiten
bestehen bei ihnen wie bei uns für die kleinen Schulen. Der
s 16 ist ein Palliativmittel für das bestehende Uebel. Es ist
darin gesagt, daß ein jährlicher Kredit von 40,000 Fr. zu jem
Zwecke eröffnet werden soll, um armen Gemeinden oder Schulkreisen

außerordentliche StaatSbeiträge zu leisten, und denselben
die Erreichung des Besoldungsminimums für ihre Lehrer möglich
zu machen. Ich bin damit einverstanden, daß der Staat, da
man nun ein Minimum festgesetzt hat, den unbemittelten
Gemeinden zu Hülfe komme. Ich erlaube mir keine Kritik über
den vorgeschlagenen Kredit, aber ich fürchte, die Vertheilung
dieser 40,000 Fr. möchte nicht auf billige Weise geschehen.
Man sollte sich klar machen, was man unter ärmern
Schulbezirken verstehe. In diesem Punkte erblicke ich die Schwierigkeit,

denn es könnte begegnen, baß derjenige, der einen Pathen
im Regierungsrathe hätte, das NeujahrSgeschcnk erhielte, während

derjenige, welcher keinen Heiligen anzurufen hat, vielleicht
nichtS erhielte. Nun möchte ich diesem Uebelstande begegnen,
und wünsche daher, die Redaktion deS in Berathung liegenden
Artikels in dem Sinne modifizirt zu sehen, daß sie nicht eine
doppelte Auslegung über den nämlichen Punkt zulasse, so baß
alle Kantonstheile an dieser Unterstützung Theil nehmen können.
Wir haben im Jura arme Gemeinden, welche bisher beträchtliche
Opfer brachten, um die Schulbedürfnisse zu bestreilen. Um
nun das vorliegende Gesetz auszuführen, müßte man in gewissen
Ortschaften bis 25 und 30 Fr. per Kind bezahlen, um die
Summe.von 500 Fr. zu erreichen. DaS ist die Lage, in der
wir uns befinden. Ich überlasse diese Bemerkungen dem
Gutfinden des Herrn Erziehungsoirekiors, damit das Wort „ärmern"
für den ganzen Kanton eine gleichmäßige Auslegung finde,
und alle armen Gemeinden etwas erhallen; eS ist gerecht, daß
alle ärmern Schulkreise vom Staate eine Unterstützung erhalten.
Ich stelle keinen Antrag in dieser Beziehung, ich beschränke
mich nur darauf, die Aufmerksamkeit und die Verwendung
der Erziehungsdirektion auf diesen Punkt zu lenken.

v. Känel. Herr Gygar kommt auS einer Gegend, wo
man zu den 40,000 Fr. mehr beitragen muß, als man davon
erhält. Ich komme auS einer gleichen Gegend; aber es handelt
sich hier nicht sowohl um Geld als um den Zweck des Gesetzes,
und wenn man den Zweck will, wird man auch die Mittel
wollen müssen. Herr Mühlethalcr will die Summe unbestimmt
lassen, ich hingegen möchte sie bestimmen, damit man wisse,

woran man ist. Ich stimme daher zum Antrage der Regierung,
weil ich glaube, sie habe die Verhältnisse untersucht. Sollten
Zeilen kommen, wo sich andere Ansichten im Schulwesen geltend
machen und andere Verhältnisse eintreten, so bedarf eS nur
eines Großrathsbeschlusses, um die Summe herabzusetzen.

Kasser. Vor allem verdanke ich den edlen Sinn, den die

Versammlung an den Tag gelegt, namentlich die Bemühungen
desHrn Erziehungsdireklors. Der Beschluß,welchergestern gefaßt
wurde, hat mich überrascht und gefreut. Wenn er nun aber
ausgeführt werden soll, so darf man diese 40,000 Fr. nicht
streichen. Ich kenne Gemeinden, denen es fast nicht möglich
ist, die Besoldungen zu erschwingen, und bin überzeugt, wenn
man ein wenig ökonomisch zu Werke geht, so wird eS sich schon
machen, ohne baß man eine besondere Steuer erheben muß.
Ich möchte daher der Versammlung den 8 16 sehr dringend
empfehlen, wenn man glaubt, man dürfe nicht noch etwas
höher gehen.

Wenger. Mit dem Grundsatze des 8 l6 bin ich

einverstanden/ dagegen scheint mir das Maaß, die Art und Weise,
nach welcher Unterstützungen an ärmere Gemeinden verabfolgt
werden sollen, zu wenig genau bestimmt. Unter den im s 6
erwähnten Quellen sind auch die Zuschüsse aus der GemeindS«
kafsa (Tellen) aufgezählt, von denen man nicht sagen kann,
daß der Ertrag derselben eS nicht erlaube, weiter zu gehen.
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Unter Umständen tellt man, bis eS genügt. EtwaS anderes
ist eS, baß die Steuerkrafl der Bevölkerung nickt über Gebühr
in Anspruch genommen werde. Ich fände es richtiger, zu
sagen, der Staat werde einen außerordentlichen Beitrag leisten,

wenn die andern Hülfsmittel nicht hinreichen und die Telle
ein gewisses Maß übersteigt. Ich würde daher die Redaktion
des Paragraphen also fassen: „In ärmern Gemeinden oder
Schulkreisen, wo die bisherige Gemetndebcsoldung nebst der

Staarszulage den im s It vorgeschriebenen Betrag des Besol-
dungSminimums nicht erreicht und der Ertrag der Einkünfte des

§ 6 mit Einrechnung einer Telle von 2 pro mille (mindestens
t pro mille) es nickt erlaubt, das festgesetzte Minimum
auszurichten, kann der Staat u. s. w."

Lempen unterstützt die Genehmigung des § t6 und
möchte den Kredit von 40,(100 Fr. jedenfalls nicht reduzircn,
von der Ansicht ausgehend, der Staat bringe dabei kein großes
Opfer, indem er bisher bereits t0,000 Fr. für außerordentliche
Zulagen ausgesetzt habe, dagegen auf der Staatszulage für
provisorisch angestellte Lehrer durch deren Verminderung um
45 Fr. eine beträchtliche Summe gewinne, so daß die
Mehrausgabe am Ende sich so zu sagen auf nichts reduzire und in
der Wirklichkeil höchstens 10,000 Fr. betrage. Der Redner
stellt daher den Antrag, ein Minimum von 40,000 Fr. und ein
Marimum von 60,000 Fr. festzusetzen.

Bühler stimmt in erster Linie zum Antrage deS Regie-
rungêraihes, in zweiter Linie zu demjenigen des Herrn Lempen,
mit der Erklärung, die Bewilligung des Kredites diene zur
Beruhigung der ärmern Gemeinden, und der Große Rath sei

denselben diese Beruhigung schuldig mit Rücksicht auf die
Lasten, welche sie übernehmen müssen. Wenn der Herr
Berichterstatter (so schließt der Sprechende) vorgestern sagte, der
Vortrug des Herrn v. Grünigen würde sich vor einer
Volksversammlung gut machen, so muß ich Sie erinnern, daß der
Große Rath auch vor einer Volksversammlung steht, die seiner
Zeit applaudiren oder ein Percat rufen wird.

Im er, obwohl aus einer Gegend kommend, die keinen

großen Gebrauch vom 8 16 machen werde, weil der Jura auö
seinen eigenen Mitteln zu leben suche, unterstützt dennoch den
Artikel und zwar von dem Standpunkte aus: eö liege im
Interesse der Gesellschaft, daß die Schulen blühen; wenn es auch
in erster Linie an den Eltern, dann an den Gemeinden sei, für
den Unterricht der Kinder zu sorgen, so habe der Staat als
Familie im Großen die Pflicht, denselben darin zu Hülfe zu
kommen. Schließlich erinnert der Redner an die großen Summen,

welche alljährlich für daS Armen- und Militärwesen, für
Gegenstände, deren Wichtigkeit dem Schulwesen nachstehe,
ausgesetzt werden, und stimmt für Bewilligung eines Kredites von
40,000 bis 60,000 Fr.

Herr Präsident deS Regierungsrathes. ES hat sich bei

Festsetzung des Artikels darum gehandelt, zwei Faktoren, von
denen jeder vollkommen berechtigt ist, zu berücksichtigen. Der
erste betrifft die Anschauungsweise, welche Herr Gygar vertritt.
Er stellt sich auf den Standpunkt der allgemeinen Oekonomte
deS Staates und der allgemeinen Steuer. Ich bin überzeugt,
Sie wissen sich mit ihm auf diesen Standpunkt zu stellen und
gar wohl zu beurtheilen, welche Bedeutung eS Hai, wenn durch
Erkennung einer AuSgabe plötzlich eine Erhöhung der allgemeinen

Steuer stattfinden müßte. Sie wissen, was vaö Volk dazu
sagen würde; das hat der RegierungSrath nicht aus den Augen
verloren: Auf der andern Seite hat der andere Standpunkt
ebenfalls seine große Bedeutung, nämlich die Rücksicht, daß
eö für viele Gemeinden nicht wohl möglich sei, daS Gesetz

auszuführen, wenn nicht ein bestimmter Beitrag des Staates

geleistet werde. Es ist richtig, daß der Unterschied, welcher
nach diesem Gesetze für eine Anzahl Gemeinden entsteht, nicht
bedeutend ist. Aber eS gibt Gemeinden, die kein Vermögen

haben, kleine Schulbezirke, die ihrem Lehrer bisher 70 Fr.
gaben, an die nun aber das Gesetz große Anforderungen stellt, und
ich begreife gar wohl, wenn von solchen Gegenden reklamirt
wird. Deßhalb suchte die Regierung zwischen diesen zwei
Faktoren die richtige Mitte zu halten, zwischen diesen zwei Klippen
hindurch zu schiffen. Wir glaubten, mit dieser Summe sollte

man eS machen können. Auf der einen Seite sind unsere
Slaaissinanzen so beschaffen, daß nmn denselben für diesen
Zweck etwas zumrtthen darf und doch stehen sie nicht so, daß
man zu weit gehen könnte. Auf der andern Seile macht es

für die Gemeinden eine ziemlich große Ausgabe. Indessen wenn
man bedenkt, daß den Gemeinden durch diesen StaalSbeilrag
eine Erleichterung zu Theil wild, wenn man die Lasten, welche
unsere Gemeinden zu tragen haben, mit denjenigen anderer
Kantone vergleicht, so muß man zugestehen, daß eö möglich ist,
sie zu tragen Es ist allerdings wahr, daß man bei uns an
vielen Orten keinen Begriff hat von dem, was die Gemeinden
anderer Kantone tragen müssen, von Gemeinden, die auf 24

pro mille Armensteuer bezahlen müssen, wie im Kamon Lu-
zern, von Gemeinden, die 12 bis 15 pro mille zahlen, wie an
vielen Orten des Kantons St. Gallen, wozu noch 6 bis 8 pro
mille Schulsteuer kommen. Ich halte dafür, beide Faktoren
seien hier berücksichtigt. Der RegierungSrath hat sich darüber
reiflich berathen, welche Summe auszusetzen fei; ich glaube,
diese Summe entspreche dem Bedürfnisse, und mö ltte Sie dlß-
halb bitten, ja nicht einen einseitigen Weg einzuschlagen, sei

es im Sinne des Herrn Gygar, daß man gar nichts thue, oder
in Befolgung anderer Vorschläge, daß man gar zu weit gehe.
Sie werden der Sache und dem Volke damit am besten dienen,
wenn Sie den Mittelweg einschlagen.

Herr Berichterstatter. ES freute mich sehr zu
bemerken, daß Niemand eigentlich gegen einen außerordentlichen
Staatsbeitrag ist. Die Einen wollen mehr, die Andern
weniger. Diejenigen, welche mehr bewilligen wollen, als der
Entwurf vorschlägt, sprechen sich alle im gleichen Sinne auö:
man muthe den Gemeinden in diesem Gesetze zu viel zu, der
Staat trage in zu geringem Maße bei; sie sind dafür, den
Gemeinden möglichst viel zu geben und wollen entweder 40 bis
60,000 Fr. festfetzen, oder wie Herr Mühlethaler, die Summe
gar nicht bestimmen, und jährlich bei der Büvgetberathung
darauf zurückkommen. Ich muß vor Allem an der Suznme
festhallen, wie sie der Regierungsrath vorschlägt, so gern ich
im Interesse der Gemeinden weiter gegangen wäre und so wohl
man es brauchen könnte. Aber der Erziehungsdirektor ist auch
Mitglied der Regierung und hat noch andere Rücksichten in'S
Auge zu fassen. Daher muß ich sowohl gegenüber denjenigen
Anträgen, die weiter gehen wollen, beim Entwürfe bleiben,
als auch gegenüber denen, die weniger wollen. Gegenüber
den Erster» muß ich sagen, daß der Staat wirklich viel leistet,
und mit Ausnahme von Zürich gibt eö wahlscheinlich keinen
Staat, der an das Volköschulwesen so viel leistet. Er ist zwar
allerdings verfassungsmäßig dazu verpflichtet, allein Diejenigen
befinden sich sehr im Irrthume, welche glauben, der Staat
leiste nicht, was er nach der Verfassung leisten soll, wenn er
nicht mehr gebe. Die Versassung sagt: der Staat und die
Gemeinden haben für den Volksunterricht zu sorgen, und eS

ist eine irrige Interpretation, wenn man behauptet, der Staat
habe die Hauptsache zu leisten. Er hat einen Beitrag zu
leisten, und ob dieser oder die Hälfte oder Vs, mehr oder
weniger betrage, eS ist immerhin ein Beilrag an die Kosten,
der gleich verfassungsgemäß ist. Herr Gygar wollte tiefer
gehen, es wuide ihm darauf geantwortet, daß der Regierungs-
rath sich in sehr mäßigen Schranken gehalten hat. Der
genannte Redner fürchtet, man werde denjenigen Gemeinden
außerordentliche Beiträge geben, die vielleicht noch keine Tellen
bezogen haben, um denselben Verlegenheiten zu ersparen. Ich
glaube, das werden eben nicht die Gemeinden sein, die viel
von diesen außerordentlichen Beiträgen bekommen werden, welche
noch keine Testen beziehen müßen. Ich will nicht sagen, daß
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es keine gebe, aber eö werden sicher Ausnahmen sein. Allen
Gemeinden kann man nicht außerordentliche Beiträge leisten,
der Staat soll nur da auShelfen, wo die eigenen Kräfte der
Gemeinden und der Privaten nicht hinreichen, also wird er
nur da Beiträge leisten, wo die Gemeinden mehr oder weniger
bedrängt sind. Uebrigens hat man immer dafür gehalten, es

sei nicht billig überall gleichviel zu geben, abgesehen von den
Verhältnissen. Ich glaube, man war hier ziemlich einig
darüber, daß es besser gewesen wäre, seiner Zeit die bisherigen
ordentlichen StaatSbeiträge nach den Verhältnissen der
Gemeinden zu bestimmen und daher auf die Bedürfnisse der Schulen,

auf Tellen, Steuerkraft der Bevölkerung, Zahl der Kinder
Rücksicht zu nehmen, so baß z. B. ein Bezirk, der 7 biö 30
Kinder hat, nicht gleichviel bekommt, wie einer der 120 Kinder
hat. Jedesmal, wenn von den ökonomischen Verhältnissen die
Rede war, sprach man sich dahinaus (sowohl Herr Jmobersteg
als Herr Moschard war der Ansicht), man soll den einen
Gemeinden mehr, den anvern weniger geben. Man würde cS

damals schon natürlich gefunden haben, als das Gesetz erlassen

wurde. Wahrscheinlich bezweckte auch der Gesetzgeber damals,
den Kredit für außerordentliche StaatSbeiträge da auszugleichen,
wo die Unbilligkeit auffallend war. Der Fehler war, daß
der dazu ausgesetzte Kredit erst von 1854 hinweg verwendet
wurde und zwar immer zum kleinern Theil. Deßwegen
wollte man nun die Sache für die Zukunft billiger einrichten,
und verlangte zu diesem Zwecke den Kredit von 40,000 Fr
Eine Ausgleichung, wie sie im Projekte des Herrn Moschard
vorgeschlagen wurde, finde ich unbillig und unklug, sie wäre
gehässig. ES würden darnach z. B. Gemeinden, die bisher
eine Siaatszulage von 218 Fr. erhielten, künftig nur 150 Fr.
oder noch weniger erhalten. Das läßt sich nicht wohl thun in
einem Momente, wo man den Gemeinden größere Opfer zu-
muthel; das wäre schlechterdings nicht durchführbar. Ich war
immer gegen eine solche Ausgleichung, hingegen mit einem
Kredite von 40,000 Fr. kann man den Verhältnissen Rechnung
tragen. Den Antrag deS Herrn Mühlethaler möchte ich sehr
bekämpfen, und zwar im Interesse der Staatskasse, der
Gemeinden und namentlich der Erziehnngsdirckiion. Das gäbe
alle Jahre ein Markten, bei dem ich nicht gerne sein möchte,
und es wäre ebenso gui möglich, daß je nach dem Wind, der

gerade wehen würbe, der Kredit auf Rechnung des Staates
erhöht, als auf Rechnung der Gemeinden reduzirt werden könnte.
WaS die von Herrn Rösti vorgeschlagene Rcdakiionsveränbe-
rung betrifft, so sehe ich nicht ein, was damit gewonnen wäre.
Ich glaube sogar, er würde den Zweck nicht erreichen Die
im Entwurf enthaltene Form ist wenigstens ebenso gebietend
nlS die von ihm beantragte. Herr Bernard befürchtet, man
möchte bei Vertheilnng dieser Beiträge nicht billig sein und hätte

gerne wissen mögen, was man unter ärmern Gemeinden
verstehe. Ich glaube, darunter seien die Gemeinden zu verstehen,
in welchen cS schwer hätt, die nöthigen Mittel zu erschwingen,
um die Leistungen, welche das Gesetz verlangt, bestreuen zu
können. Die Gemeinden, wo wenig oder kein Schulgu», keine

andern Gemeindcgüter, auS denen Beiträge geleistet werden
könnten, vorhanden sind, wo die Sleuerkrafl der Privaten
gering ist, wo bereits schwere Gemeindesteuern erhoben werden
u. f. w., das sind melires ErachtenS die ärmern Gemeinden.
Es ist übrigens schwer, da ganz genau zu sein Ich habe
ziemlich die Verbaltcn des Gesetzes von 1837 benutzt, etwas
muß man immer den; Takte und der Billigkeit der Behörden
überlassen. Herr Wengcr behauptete, cS sel nicht richtig zu
sagen, die Gemcinbekasse (Testen r erlaube eö nicht, das festgesetzte

Minimum auszurichten. Ich möchte aber diese Ansicht
bestreuen. Da wo gar schwere Tellen erhoben werden müssen,

nehme ich an, daß die" Gcmeindekasse nicht erlaube, weiter zu
gehen, weil es unmöglich ist, mehr Teller, zu beziehen Herr
Wengcr wollte einen Maßstab festsetzen, und beantragte zuerst
2 pro mille, nachher modifizirte er denselben auf 1 pro mille
Das ist auch unbestimmt und jedenfalls unbillig, nehmen Sie
1 oder 2 pro mille an. Für die eine Gemeinde ist diese Teste

Tagblalt des Großen Rathe«

leicht, für die andere ist sie sehr schwer; daher möchte ich nicht
irgend ein Maaß festsetzen. Da eS sich um die Gemeindekasse
handelt, würbe er natürlich nur die Gemeindetellen im Auge
haben. Nun sind aber noch andere Verhältnisse in der
Gemeinde zu berücksichtigen, z. B. im Armenwesen, und ich halte
dafür, es wäre nicht gut und nicht billig, eine solche Schranke
aufzustellen. Wenn er dann das Wörtchen „wird" durch „kann"
ersetzen will, so muß ich mich diesem Antrage ebenso entschieden
widersetzen. Das wäre gerade so gefährlich, wie der Antrag
des Herrn Mühlethaler; man könnte sich alle Jahre darüber
streiten. Wenn sodann Herr Lempen behauptete, der Staat
leiste gerade so viel als nichts, so ist das elwaS zu viel gesagt.
Wie ich schon gezeigt habe, gibt der Staat viel und in
billigem Verhältnisse zu den Gemeinden. Ich bitte übrigens nicht
zu vergessen, daß der Staat außerdem, was er für das Primar-
schulwesen ausgibt, noch weiteres- für das Volksschulwesen
leistet. Dazu gehört auch das Sekundarschulwesen, für welches
eine beträchtliche Ausgabe erforderlich ist, an die sehr viele
Gemeinden nichts leisten. Dann kommen auch die Ausgaben
des Staates für Lehrerbildung in Betracht, die sehr bedeutend
sind und noch bedeutender werden können; überhaupt hat der
Staat gar viele Ausgaben für das Primarschulwesen, die ihrer
Natur nach immer wachsen. Einige Redner haben die Sache
als sehr gefährlich dargestellt, wenn man nicht weiter gehe.
Ich bin überzeugt, in einzelnen Gemeinden wird dieses Gesetz
manchem Schulfreunde, der hier dazu stimmt, Verdruß und
schwere Stunden machen. Aber wenn man mit den Leuten redet
und ihnen die Sache vorstellt, wie sie ist, so ist es nicht so

gefährlich. Im Ganzen herrschen im Volke viel verständigere
unir billigere Ansichten über das Schulwesen, als noch vor
einigen Jahren. Das beweist die Stimmung, in welcher viele
Gemeinden bereits die Stellung ihrer Lehrer auf sehr aner-
kennenswerthe Weife verbessert haben. Ich glaube, das sollte
denn doch jene Herren beruhigen. Ich empfehle Ihnen daher
den § 16 zur Genehmigung.

A b st i m m u n g.

Für den 8 16 mit oder ohne Abänderung
Für Aufnahme einer Summe in das Gesetz

Für den Antrag des Herrn Mühlethaler
Für einen Beilrag von 20,000 Fr.
„ „ „ „ 40,000 „
„ „ „ „ 60.000 A

Für den Antrag des Herrn Wenger (Fest¬
setzung eines Teilbetrags)

Für den Antrag des Herrn Wen g er (Er¬
setzung des Wortes „wird" durch „kann")

Für den Antrag des Herrn Rösti

Handmehr.
Gr. Mehrheit.
Minderheit
19 Stimmen.
99 „
24 „

Minderheit.

8 17.

Ueberdieß leistet der Staat folgende jährliche AlterSzulagen
an Lehrer öffentlicher Primärschulen deS Kantons, welche sich
darüber ausweisen können, baß sie mit Pflichttreue, Fleiß und
nach^Kräften ihren Dienst versehen Habens

. Nach 10 Jahre» Dienst-an der gleichen Schule Fr. 30.

. Nach 20 Jahren Dienst an öffentlichen Primärschulen
überhaupt Fr. 50.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt diesen Paragraphen
mit Rücksicht auf die im gedruckten Berichte und im Eingangsrapporte

ertheilten Aufschlüsse zur Genehmigung.

Lempen. Ich erlaube mir nur eine Frage an den Herrn
Berichterstatter: hat der 8 17 rückwirkende Kraft? Wenn das

128
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Gesetz mit dem 1. Juni in Kraft tritt, wird die Dienstzeit eines
Lehrers von diesem Tage an, oder vom Zeitpunkte seiner An«
stellung an berechnet? Wenn cS den crstern Sinn haben sollte,
so stelle ich den Antrag, die Dienstzeit des LehrerS von seinem
ersten Schuljahre an zu berechnen.

Gygar. Ich bin im Falle, die Streichung dieses

Paragraphen zu beantragen. Durch die so eben erlittene Niederlage
bin ich nicht entmuihigl, im Gegentheil gestärkt. Ich glaube,
diejenigen, welche vorhin gesiegt haben, werden nun zufrieden
sein und die Staatskasse nicht weiter in Anspruch nehmen.
Der Grund, warum ich diesen Antrag stelle, ist einfach der:
es ist der Anfang zu einem Pensionirungssystem, und dieses

ist in einer Republik gefährlich, es ist etwas Neues und
Verderbliches. Wenn man die Schullehrer nach zehn Jahren
Dienstzeit pensioniren will, warum nicht auch andere Beamte,
z. B. die Regierungsräihe; die würden wohl etwa 2000 Fr.
verdienen; sie wissen, wie man es machen muß, um etwas
durchzusetzen, wie man lange EingangSrappvne, lange Reben
llält. Wenn man das nicht will, so pensionne man doch die

Negierungsstatihalter, die im Verhältniß zu ihrer Stellung
weniger Lohn bekommen als ein Lehrer auf einer guten Schule.

Berg er unterstützt den Antrag des Herrn Gygar wesentlich
auS zwei Gründen, einerseits weil der auS dem Seminar
tretende Schullehrer sich gefallen lassen müsse, von der Er-
ziehungsdirekiion in irgend eine Gemeinde versetzt zu werden
und leicht veranlaßt werden könne, seine Stelle zu wechseln,
wenn er nicht in eine angenehme Gemeinde komme; andererseits
sei namentlich für ältere und invalide Lehrer durch die Schul,
lehrerkasse in ihrem gegenwärtigen Bestände ziemlich gesorgt.
Endlich befürchtet der Sprechende, durch den vorliegenden
Paragraphen würde das Budget des Staates erheblich belastet
und stellt daher in zweiter Linie den Antrag, wenigstens die
silt, s zu streichen.

Mösching erklärt, unmöglich die Ansicht der beiden

Präopinanten theilen zu können, weil die Stellung cineS Lehrers
durchaus nicht mit derjenigen anderer Staatsbeamten auf die
gleiche Linie gestellt werben könne, indem die Lehrer sich ihrem
Berufe gänzlich widmen müssen, was bei den übrigen Beamten
nicht der Fall sei.

Girard bemerkt, cS liege ohne Zweifel in der Absicht deS

Rcgiernngsrathes, sowie des Herrn Berichterstatters, daß die
Lehrerinnen von der Wohlthat des § 17 nicht ausgeschlossen
sein sollen, und beantragt in dieser Voraussetzung die Ergänzung
desselben in entsprechendem S>»ne.

Wenger schließt sich dem Votum deS Herrn Mösching
an und unterstützt den § 17 als eine Zierde deS Gesetzes und
als Aufmunterung für langjährige Dienstleistung der Lehrer.

G eißb übler stimmt dagegen zum Antrage des Herrn
Gygar wegen der Konsequenzen, welche nach seiner Ansicht im
8 17 liegen, und weist darauf hin, daß der Lehrerschaft infolge
eincS großartigen Vermächtnisses ein bedeutendes Kapital in
der Schullehrcrkasse zu Gebote stehe und daß man die Lehrer
verpflichten sollte, derselben obligatorisch beizutreten, sonst könnten
die Konsequenzen dahin führen, daß jeder Beamte, jeder
Wegkriecht, der während einer langen Reihe von Jahren seine Stelle
gut versehen hat, dieselben Ansprüche an den Staat machen
könnte, ein System, gegen das sich der Sprechende verwahren
möchte.

Herr Berichterstatter. Herr Lempen fragte, ob der
8 17 rückwirkend sei. Darauf antworte ich, nein. Aber ich
glaube doch, die Anwendung des Paragraphen werde die Folge
baden, die er wünscht. Seine Auslegung ist der Sinn des
Paragraphen, davon können Sie sich aus dem Berichte der

Erziehungsdirektion überzeugen. Wenn daS Gesetz in Kraft
tritt, wird man ermitteln, wie viele Lehrer 10 oder 20 Jahre
Dienstzeit haben. Herr Gygar hat sich etwas spitzig geäußert
gegen diejenigen, welche nach seinem Erachten durch Annahme
des vorhergehenden Paragraphen gesiegt haben. Es ist mlr
leid, baß er eS übel nimmt, daß sein Antrag verworfen wurde,
er ist im vollständigsten Irrthum, wie die Herren Geißbühler
und Berger, wenn sie behaupten, daß hier von einem
Pensionirungssystem die Rede sei. Wir haben dieses System übrigens
seit langer Zeit; ich erinnere an das Gesetz Ziber die Lcibge-
dinge. Seil vielen Jahren figurirt ein Kredit dafür im Bridget

und im Gesetze über Organisation deS Schulwesens haben
Sie die Bestimmung, daß daS Gesetz von 1837 maßgebend sei,
bis die Schullehrerkasse die Unterstützung der Lehrer übernommen

haben wird, welche nach jenem Gesetze Anspruch auf
SlaatSunterstützung haben; dann soll der Siaat der
Schullehrerkasse einen jährlichen Zuschuß leiste». Ist das etwas so

Schreckliches? Schauen Sie sich in der Schweiz und auöwärlö
um, wo Sie wollen, wo man die Wichtigkeit des VolkSunter-
rlchteS einsteht, besteht AehnlicheS. Der Kanton Zürich leistet
Alterszulagcn bis auf 300 und -100 Fr. Gehen Sie über den
Rhein, gehen Sie nach Frankreich und Deutschland, um zu
sehen, wie die Lehrer dort im Alter gehalten sind und Sie werden

finden, daß an den meisten Orten sowohl Alterszulagen als
Ruhegehalte geleistet werden. Diese Einwendung zieht also
nicht mehr. Die Verhältnisse sind so, daß man zur Ueberzeugung

kam, daß etwas geschehen müsse. ES ist billig und
gerecht, den ältern Lehrern etwas zukommen zu lassen Hier handelt

es sich nicht um ein Pensionirungssystem, eS sind
Alterszulagen, die schon in mehreren Kantonen bestehen. Ich habe
in meinem Berichte gezeigt, wie eS in Zürich, Waadt, Thurgau,
Luzern gehalten ist. Welches Gewicht man anderwärts darauf
setzt, beweist Ihnen ein Antrag, den jüngst die Erziehungöbe-
hörve von Basel gestellt hat, indem sie 400 Fr. als AllcrSzu«
lagen für Lehrer nach 10 Jahren und 500 Fr. nach 15 Jahren

Dienst vorschlägt Diesen Antrag stellte sie, während nach
dem Gesetze von 1852 die Besoldung an den Gemeindeschulen
1 Fr. 60 für den Oberlehrer und 1 Fr. 50 für den Unterlehrer

per Lehrstunde beträgt. Man wird vielleicht sagen, die
Verhältnisse der Stadt Bafel können nicht maßgebend für uns
sei»; nun ja, aber dann sehen Sie, wie eS in Zürich, Thurgau
und Waadt gehalten ist. Ich habe gefunden, eS sei sehr
nothwendig etwas auszunehmen, es liege nicht nur im Interesse der
Lehrer selbst, sondern auch der Gemeinden, um dem häufigen
Stellenwechsel, der sehr fatale Folgen hat, vorzubeugen. Ich
glaube, wenn man dem Lehrer, der eine lange Reihe von Jahren

treu an seiner Stelle aushielt, etwas gibt, so wird er
ermuntert, er wird weniger wechseln. Durch diesen sehr fatalen
Stellenwechsel entstehen für die Gemeinden und die Lehrer große
Ausgaben, die wahrscheinlich durch solche AltcrSzulagen bedeutend

vermindert werden dürften. Wenn dann Herr Gygar fand,
man halte Hierseils lange Reden, so erwiedere ich hierauf, daß
es nicht Jedermanns Sache ist, kurz und 'pitzig zu reden, wie
er es so gut versteht Herr Girard fragte, ob der 8 17 auch
auf die Lehrerinnen Bezug habe. Der 8 31 gibt darüber die
Auskunft, daß dieß der Fall ist. Ich möchte Ihnen den
vorliegenden Paragraphen sehr empfehlen.

Abstimmung:
Für den 8 17 mit oder ohne Abänderung 82 Stimmen.
Für den Antrag deS Herrn Gygar 41 „
Für Beibehaltung der lit. s 50 „
Für den Antrag des Herrn Berg er 50 »

Herr Vizepräsident Kurz entscheidet für Beibehaltung der
lit. a.
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z 18.

Die Besoldung soll den Lehrern vollständig und ohne
Unkosten entrichtet werden, und zwar die Naturalliefcrungcn zu
den dafür üblichen Zeiten, und die Baarbcsoldung in
vierteljährlichen Terminen.

Wo dieses nicht geschieht, hat der RegierungSstatthalter
ans gemachte Anzeige hin die Fehlbaren zu Erfüllung ihrer
Pflicht anzuhalten.

Wenn die Baarbcsoldung einen Monat nach dem Verfalltag
nicht bezahlt ist, so trägt sie dem Lehrer 5 Prozent Zins.

Vorbehalten bleibt immerhin die Besoldung zu Gunsten
der Wittwe und der Kinder eines verstorbenen LehrerS, im 8 39
des Gesetzes über die Organisation des Schulwesens.

Geißbühlcr stellt, mit Rücksicht darauf, daß bereits vor
zwei Jahren eine ähnliche Bestimmung vorgeschlagen, aber
verworfen wurde, den Antrag, das dritte Alinea zu streichen und
zwar aus dem Grunde, weil es entwürdigend sei für die
Gemeinde, wenn sie die Besoldung des Lehrers verzinsen müsse;
lieber würde der sprechende peremptorisch vorschreiben, daß die
Gemeinde dieselbe aus den Verfalltag entrichten soll.

Regez bekämpft den Antrag des Präopinantcn und unterstützt

die Annahme des § 18 mit der Bemerkung, er könnte
Gemeinden nennen, wo der Lehrer fast auf den Knien um
Verabreichung der Besoldung anhalten mußte; dieses Verhältniß

sei gegenüber den Staatsbeamten, welche ihre Besoldung
vierteljährlich erhalten, unbillig; werde eine Zinsverpflichtung
vorgeschrieben, so entrichte der betreffende Gemeindebeamte die

Besoldung desto genauer, weil die Verantwortlichkeit im Falle
von Säumniß auf ihm laste.

Buch er stellt den Antrag, im ersten Alinea auch halb-
jährliche Zahlungstermine zuzugeben, um den Verhältnissen
derjenigen Gemeinden Rechnung zu tragen, welche die Zahlungen

halbjährlich leisten.

Gygar verlangt Auskunft über die Bedeutung der im
eisten Alinea enthaltenen Vorschrift, daß die Besoldungen „ohne
Unkosten" entrichtet werden sollen. Daß man dem Lehrer Pflanzland,

Wohnung, Garten und Baarbcsoldung ohne Unkosten
verabfolge, daß man ihn nicht vom Pflanzland Teilen, von
der Wohnung die Brandassekuranzgebühr zahlen lasse,
begreift der Redner; anders aber verhalte es sich mit dem Holz,
indem an den meisten Orten die Uebung bestehe, daß man dem

Lehrer ein Loos »erzeige und er eS auf eigene Koste» nach

Hause führen müsse; er stellt daher für den Fall, daß der Paragraph

den Sinn hätte, .das Holz müsse dem Lehrer unentgeld-
lich zum Hause geführt werden, den Antrag, den Gemeinden
das Recht einzuräumen, das Holz in irgend einem Gemeinde«

bezirke zu verzeigen.

Herr Berichterstatter. Die Bestimmung, auf welche

sich der Antrag des Herrn Gygar bezieht, ist die gleiche, wie
sie im § 75 des bisherigen Gesetzes enthalten war. Nun weiß

man, wie es ging. Ich gebe zu, daß es an einigen Orten so

gehalten war, wie Herr Gygar sagte, aber ich glaube, die

Lehrer hätten daS Recht gehabt, zu verlangen, daß das Holz
ihnen kostenfrei zum Hause geliefert werde. Ein Unterschied

dagegen besteht da, wo eS heißt: der Lehrer beziehe „Holz wie
ein Burger." Ich könnte also den Antrag des Herrn Gygar
nicht zugeben, mit Ausnahme des soeben erwähnten Verhältnisses,

wo der Lehrer Holz wie ein Burger bezicht, sondern
möchte es dabei bewenden lassen, wie bei § 2, bezüglich deS

Brennmaterials für die Schulzimmer, welches zugerüstet und
frei zum Hause geliefert werden muß. Herr Bücher erneuerte
seinen gestern gestellten Antrag, bezüglich der halbjährlichen
Zahlungstermine. Ich habe nur das Verfahren vorgeschlagen,
wie eS bisher geHallen war, und möchte dabei bleiben. Ich

glaube, in den meisten Gemeinden werde die Besoldung
vierteljährlich bezahlt. In der Regel werden die Besoldungen so

entrichtet, und ich sehe keinen Grund, die Lehrer länger warten
zu lassen als andere Beamte, sondern möchte eher das Gegenheil.

Herr Geißbühlcr beantragt die Streichung des dritten
Alinea. ES ist richtig, wenn er sagt, daß vor zwei Jahren etwas
Aehnliches im Organisalionsgesetze gewünscht worden sei. Eben
deßhalb kommt es hier, weil man dort fand, es passe besser in
das Besoldungsgesetz. Man hat nachgewiesen, daß sehr häusig
Lehrer unvcrhältnißmäßig lang auf die Ausrichtung der
Besoldung warten müssen; es seien daherige Klagen gar nicht
selten, daher sei es gut, im Gesetze etwas zu sagen, und ich
glaube, es würde dann so wirken, wie Herr Regez andeutete.
Wenn ein Gemeindebeamter weiß, daß der Lehrer das Recht
hat, 5"/o Zins zu verlangen, wenn die Besoldung einen Monat
nach dem Verfalltage nicht bezahlt ist, so wird er es sich eher
angelegen sein lassen als sonst. ES ist gewiß eine sehr milde
Bestimmung und Entwürdigendes sehe ich nichts darin. Daher
möchte ich den Paragraphen unverändert zur Annahme
empfehlen.

Gygar zieht mit Rücksicht auf die vom Herrn Berichterstatter

gegebene Erkärung seinen Antrag zurück.

A b st i m m u n g.

Für den § 13, mit oder ohne Abänderung

„ den Antrag des Herrn Buch er
Handmehr.
Minderheit.

„ das dritte "Alinea"nach Antrag deS Ne-
gierungsrathes 43 Stimmen.

„ den Antrag des Herrn Geißbühlcr 47 „

8 19.

Die Entschädigung der Stellvertreter ist Sache der
betreffenden Lehrer oder deren Wittwen und Kinder.

Bei erledigten Schulen, an welchen aus irgend einem
Grunde in der gehörigen Zeit kein neuer Lehrer angestellt wird,
gebührt dem Lehrer einer andern Schule für die Stellvertretung
nebst der gewöhnlichen Besoldung der Stelle der StaatSbeitrag
eines provisorischen LehrerS.

Wird ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

8 20.

Der Staat wird solchen Lehrern, welche durch ihr Alter
verhindert sind, sich bei der Lehrerkaffe zu betheiligen, wie bisher
Letbgedinge entrichten; dagegen haben alle andern nur dann
darauf Anspruch, wenn sie der Lehrerkaffe beigetreten sind.
(8 31 des OrganisationSgesetzcs über daS Schulwesen.)

Berg er bemerkt, wenn er sich nicht irre, so habe der

Herr Berichterstatter bei z 17 von der Einführung der
Leibgedinge gesprochen und sich auf daS Organisationsgesetz berufen.

Der Herr Berichterstatter bezeichnet die Bemerkung
des Präopinanlen als einen Irrthum, und fügt bei, eS

handle sich nicht um Einführung von Pensionen oder Leib-

gcdingen; diese haben wir schon längst und sie sollen
einstweilen fortgesetzt werden; die Behörde sei denn auch mit der
Schullehrerkasse in Unterhandlung getreten.
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Rösti bemerkt, daß er die Bestimmungen über die
Leibgedinge der Schullehrer vermisse und wünscht deren Aufnahme
in das vorliegende Gesetz.

Herr Berichterstatter. Gegen den Antrag dcS Herrn
Nösti müßte ich mich erstens auS dem Grunde aussprechen,
weil eben die Unterhandlungen mit der Schullehrerkaffe zu
einem Resultate führen. Sovann enthält der 8 31 des
Organisationsgesetzes folgende Bestimmung: „Der Staat wird durch
einen jährlichen Zuschuß von 9000 Fr. die Schullehrerkasse
unterstützen, sobald dieselbe die statutengemäße Unterstützung alter
derjenigen Lehrer übernommen haben wird, welche nach dem
Gesetz vom 5. Dezember 1837 Anspruch auf StaatSunterstützung
haben. Bis dahin bleibt cS bei den Bestimmungen des
angeführten Gesetzes." DaS Datum des Gesetzes, in welchem die
fraglichen Bestimmungen vorgesehen sind, ist im Organisationsgesetze

angegeben, und ick denke, eS genüge dieß einstweilen.
UebrigenS sind die Bestimmungen über die Leibgedinge ziemlich
bekannt. Lehrer, die ein Leibgeding ansprechen, müssen wenigstens

21) Jahre im bernischcn Schuldienste zugebracht haben,
sie bekommen es aber im Alter von 40 bis 53 Jahren nicht,
wenn sie nicht dienstunfähig sind, und zwar auf unverschuldete
Weise. Die meisten bekommen erst im 60. Jahre ein
außerordentliches Leibgeding. Es gibt drei Klassen Leibgevinge, und
um sich über die erforderlichen Eigenschaften auszuweisen,
schickt man Zeugnisse an die betreffende Schulkommission; der
Lehrer hat ein schriftliches Begehren zu stellen. Ist ein Leib-
geding ledig, so muß er warten, bis er nach dem AlierSrange
dazu kommt.

Der 8 20 wird mit großer Mehrheit unverändert genehmigt,

der Antrag des Herrn Rösti bleibt in Minderheil.

L. Schullokali en.

8 21.

In jedem Schulkreise sollen die zur Behausung der Lehrer
und zur Ertheilung des Unterrichts nothwendigen Räumlichkeiten

bestehen. Jeder einzelnen Schule soll ein eigenes
zweckmäßiges und namentlich hinlänglich geräumiges und mit den

nöthigen Gerälhschasten versehenes Lekrzimmer gewidmet werden.
Jeder der Schule nachtheilige Gebrauch der Räumlichkeiten

ist untersagt.
AUfällig nothwendige nähere Vorschriften über die

Einrichtung der Schulzimmer und der Schulhäuser überhaupt wird
der NegierungSraih erlassen.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt diesen
Paragraphen als ganz übereinstimmend mit 8 52 des bisherigen
Gesetzes.

Steiner, Müller. Ich weiß gar wohl, daß dieser Paragraph

dem § 52 des Gesetzes von 1835 komsorm ist, aber ich
erinnere den Herrn Berichterstatter, daß bei 8 14 Anträge
erheblich erklärt wurden, welche dahin gehen, die Behausung des
LehrerS nicht als nothwendiges Erforderniß vorzuschreiben,
sondern eine Geldentschädigung dafür zu gestalten. Ich finde mich
veranlaßt, hier den betreffenden Antrag vorzubehalten, und hoffe,
der Herr Berichterstatter werde sein Mögliches thun, demselben
Geltung zu verschaffen. Es gibt gewisse größere Gemeinden,
Venen es unmöglich ist, ihren Schullehrern die Behausung zu
liefern. Die Gemeinde Bern wäre genöthigt, wie sie eine
Herrengasse für die Pfarrer hat, eine Schulmeistergasse für ihre
Lehrer zu bauen. Sodann möchte ich das dritte Alinea
streichen, um nicht bei der Erlassung eines Gesetzes ein Lücken¬

büßerlein vorzusehen. Es heißt im Gesetze, die zur Schule
gehörenden Lokalitäten sollen zweckmäßig eingerichtet sein, und
wenn noch etwas zu ergänzen ist, so mag es bis zur zweiten
Berathung geschehen. Aber ich sehe die Rothwendigkeil nicht
ein, die Gemeinden durch ein besonderes Dekret des Regierungs-
ralhes zu reglementiren. Ob ein Schulhaus so oder anders
angestrichen sei, ist untergeordneter Art. Ich möchte gerade bei
diesem Anlasse erinnern, daß unsere Gesetzgebung immer
unpopulärer wird, je mehr Lückenbüßer sie enthält, und daß wir
eineS Solon bedürften, um aufzuräumen. Wir haben eine
große Sammlung von Gesetzen, so daß selbst unsere Propheten
nicht wissen, woran sie sind.

Herr Berichtes st atter. Die Bestimmungen, welche der
8 21 enthält, bestanden schon bisher und haben sich bewährt.
Wenn schon gestern der Antrag erheblich erklärt wurde, daß
statt der im 8 14 bezeichneten Nutzunge» eine Geldentschädigung
geleistet werden könne, so hindert das nicht, daß der vorliegende
Paragraph stehen bleibe. Ich denke, wie eS seit 1835 bei den
Bestimmungen desselben blieb, so könne es auch ferner dabei
bleiben. Deßwegen glaube ich nicht, daß Verlegenheiten ent.
stehen, wenn dem erheblich erklärten Antrage Rechnung getragen
wird. Wenn Herr Steiner das dritte Alinea streichen will, so

halte ich dafür, man könne mit gleichem Rechte anderer Ansicht
sein. Es sind allerdings Bestimmungen vorhanden, nach welchen

bezüglich der Schullokalten bestimmten Vorschriften
nachgelebt werden soll. Es kommt da nicht auf den Besenwurf an,
aber es ist wichtig, daß das Lokal eine angemessene Größe
u. s. w. habe; eS kommt gar viel darauf an, daß bei einem
gesunden Schüllokal diese und jene Bedingungen erfüllt werden.

Es ist durchaus nicht etwa die Lust, alles reglementiren
zu wollen, welche die Behörde bestimmt, solche Vorschriften
aufzunehmen. UebrigenS wenn man eine kürze, deutliche
Gesetzgebung haben will, so muß man sie eben nicht so einrichten
wollen, wie Herr Steiner, sondern man muß dann auch eine
Regierung wählen, der man elwaS überlassen kann, resp, nicht
alles im Gesetze sagen wollen, sondern auch etwas den Regle-
menten überlassen. Das sind die Gründe, warum ich den
Paragraphen stehen lassen möchte.

Abstimmung!
Für den 8 21 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für Beibehaltung des dritten Alinea 05 Stimmen.
Für den Antrag deö Herrn Steiner 38 „

8 22.

Wo die Räumlichkeiten den allgemeinen Vorschriften nicht
entsprechen, wird der SchulkreiS durch die ErziehungSdireklion,
unter Vorbehalt des Rekurses an den Regierungsrath,
angehalten werden, daö Fehlende durch Neubau, over durch
Verbesserung der vorhandenen Gebäude zu erstellen.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt diesen Paragraphen
als eine Konsequenz des vorhergehenden in Uebereinstimmung
mit dem 8- 53 des bisherigen Gesetzes.

Regez stellt den Antrag, nach dem Worte „SchulkreiS»
einzuschalten „oder die Gemeinde».

Der Herr Berichterstatter gibt die Erheblichkeit deö
Antrages in dem Sinne zu, daß das Wort „Schulkreis" durch
„Schulbehörde"^ ersetzt werde; dann wäre der Gemeinderath die
betreffende Behörde da, wo das Schulwesen Sache der Ein-
wohnergcmeinde ist, während da, wo eine besondere Schulde-



hörde besteht, der Schulgemeinderath seine Stelle vertreten
würde.

Der 8 22 wird mit der zugegebenen Modifikation durch
daS Handmehr genehmigt.

8 23.

Bei bloßen Verbesserungen sollen Plan und Devis, bei

Reubaulen überdteß Lage und Baustelle vom Schulinspektor
und der Baubirekiion geprüft und von der Erzichnngsdireklion
vor der Ausführung genehmigt werden.

Lauterburg. Dieser Paragraph, wie er vorliegt, scheint
mir in zwei Beziehungen etwaS zu weil zu gehen. Ich gebe

zu, daß daS Prinzip davon richtig ist, daß der Staat, welcher
Beiträge an die Schulhausbauten leistet, auch das Recht habe,
die Plane zu prüfen. Aber wenn Sie den Wortlaut des
Artikels ins Auge fassen, so finden Sie, daß er in zweifacher
Beziehung nicht befriedigen kann. Im Eingange desselben heißt
es bei „bloßen Verbesserungen" sollen Plan und Devis vom
Schulinspekior und von der Baudireklion geprüft werden. Nun
kann man sich eine Menge Verbesserungen denken, die oft sehr
unbedeutender Art sind, und allemal müßten die Gemeinden die

Genehmigung der Pläne dafür einholen. DaS wäre zu viel
reglementirt. Bei Verbesserungen, an welche der Staat einen

Beitrag zu leisten im Falle ist, gebe ich zu, daß er sich die
Pläne vorlegen lasse; wo aber daS nicht der Fall ist, finde ich,
cS sei nicht am Staate, sich Rechenschaft geben zu lassen. Ich
stelle daher den Antrag, nach dem Worte „sollen" einzuschalten:
„sofern Anspruch aus den Staatsbcitrag gemacht wirb". Wir
haben hier schon öfter ziemlich bedeutende Verbesserungen ohne
alle Mahnung von Seite der Behörde eintreten lassen, ohne
den Staat anzusprechen. Wenn dann vorgeschrieben wird, daß
bei Neubauten Lage und Baustelle vom Schulinspektor und von
der Baudireklion geprüft werden sollen, so finde ich die

Forderung nicht unbegründet; ich finde, der Staat soll seinen Beitrag

an Bedingungen knüpfen Aber auch da ist nicht gesagt,
wie die Gemeinden in ihren Ansichten geschützt werden können,
wenn Differenzen erhoben werden. Auch hier hätte ich gerne
gesehen, wenn bestimmter gesagt worden wäre, in welchen Fäl»
len Plan und Devis genehmigt werden soll, wenn z. B. in
sanitarischcr Beziehung nichts dagegen eingewendet werden
könne; wie eS gehalten sei, wenn der Weisung der Erziehungsdirektion

nicht Folge geleistet wird. Trotzdem beschränke ich mich
auf meinen Antrag und vertraue auf die obere Behörde, daß
sie die Verhältnisse berücksichtigen werde. Ich hoffe, daß auf
die zweite Berathung etwas Entsprechendes vorgelegt werde.

Berger findet den 8 23 genügend und bemerkt, es scheine

ihm fast, man wolle in diesem Gesetze, statt das Schulwesen
zu regulircn, den Regierungsrath und die ErziehungSdirektion
beschränken; oft halte Jemand etwas für eine Verbesserung,
während es das Gegentheil sei.

Herr Berichterstatter. Ich halte es für angemessen

daß der Staat auch bei Verbesserungen etwas zu sagen habe.

Er leistet einen bedeutende!. Beitrag, aber dann sprechen noch

ganz andere Gründe dafür. Diese vermeintlichen Vervefi^ungW
könnten auch Verschlimmerungen sein durch unzweckmäßige
Aenderungen am Schulgebäude. Ich begreife auch, daß Herr
Lauterburg fühlen konnte, daß noch etwas nöthig wäre, und da
entdeckte ich, daß ein Wörtchcn fehlt, welches im bisherigen
Gesetze enthalten war, daS Wort „bedeutenden" vor „Verbesserungen".

Diese Ergänzung kann ich zugeben. Wenn Herr
Lauterburg dann weiter fand, es sollte gesagt sein, wie es ge«
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halten sein soll, wenn der Weisung der ErziehungSdirektion nicht
Folge geleistet werde, so mache ich aufmerksam, daß gegen jede
Verfügung der Direktion beim RegieruugSrathe Beschwerde
geführt werden kann. Deßhalb glaube ich nicht, daß hier etwas
besonderes darüber zu sagen sei.

Lauterburg zieht auf die Erklärung des Herrn
Berichterstatters hin seinen Antrag zurück.

Der 8 23 wird mit der zugegebenen Ergänzung durch das
Handmehr genehmigt.

Schluß der Sitzung: 2 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.

Sechste Sitzung.

Samstag den 18. Dezember 1853.

Morgens um 8 Uhr!

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Niggeler.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Blösch, Carlin,
v. Gonzenbach, Jngold und Ä'ehrli; ohne Entschuldigung: die
Herren Anderes, Bähler, Johann; Bêron, Brechet, Brüggcr,
Burger, Bützberger, Burn, Corbat, Funkhäuser, Feune, Fleury,
Freiburghaus, Frieden, Frvidevaur, Geiser, Gerber, Gfellcr,
RiklauS; Girardin, Gobat, v. Grünigen, Gucnat, Gygar,
Hennemann, Hermann, Hirsig, Hofer, Hofmeyer, Hoffmann,
Jeanncrat, Jmhoof, Samuel; Jmhoof, Benedikt; Joß, Kalmann,
Kaiser, Karlen, Jasob; Kasser, König, Kohler, Koller, KrebS,
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Abraham; Lehmann in Ruedtligen, Lehmann in Lotzwyl, Leh-

wann in Langnau, Lenz, Loviat, Marquis, Meister, Morel,
Moser, Jakob; Moser, Gottlieb; Müller, Jakob; Oeuvray,
Pallain, Paulet, Prubon, Reichenbach, Karl; Rial, Ritter,
Röthlisberger, Jsak; Röthlisberger, Gustav; Röthlisberger,
Johann; Röthlisberger, Mathias; Nothenbühler, SalfiZberg,
Salzmann, Schären, Schild, Schmid, Rudolf; Schori, Friedrich;
Schon, Johann; Schürch, Seiler, Seßler, Siegenthaler, Sigri,
Spring, Stockmar, Streit, Bencdikt; Theurillat, Thönen und
v. Wattenwyl in Habstetten.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

Tagesordnung:
Fortsetzung der ersten Berathung deS Gesetzes

über die ökonomischen Verhältnisse der
öffentlichen Primärschulen.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Sitzung,
Seite 50V ff.)

8 24.

Wo die Bauten nach genehmigtem Plane gehörig aus.
geführt worden sind, wird der Regierungsraih eine nach den
Umständen zu bestimmende Unterstützung leisten, welche jedoch
nicht lv Prozent deS Devises übersteigen soll.

Ist die Summe, zu welcher das Gebäude durch die
beeidigten Sachverständigen der BrandverstcherungSanstalt geschätzt

wird, geringer als diejenige deS Devis, so soll der Staatsbeitrag

nach der erstem und nicht nach dem Devis berechnet
werden.

Daherige Begehren sind bei Einsendung von Plan und
Devis an die ErzichungSdirektion zu stellen.

Or. Lehmann, Erziehungsdirektor, als Berichterstatter.
Dieser Paragraph handelt vom Staatsbeitrage und ist im Sinne
deS § 55 deS bisherigen Gesetzes und eines Regulativs, welches
der Regierungsraih erlassen hat, und worin zum ersten Male
der StaatSbeitrag auf 10 °/<> festgesetzt wurde. Dieß hat sich

als billig bewährt. In den meisten Kantonen werden vom
Staate Beiträge an die Schulhausbauien geleistet. Der Durchschnitt

der Staatsbeitrage in den letzten vier Jahren an die
Gemeinden beträgt Fr. 6960; er ist niedriger als früher, woran
die bösen Jahre schuld sein mögen und der Umstand, daß
weniger gebaut wurde. In der nächsten Zeit wird auch mehr
verabfolgt werden müssen als in den letzten Jahren Es gibt
Ortschaften, wo die bisherige DurchschnitiSsumme nicht hinreichen
wird, z. B. in St. Immer, wo es sich um den Bau eincS

Schulhauses für 7 8 Klassen handelt, daS wohl t00,000 Fr.
kosten wird. Ich stelle den Antrag, im ersten Satze des 8 24
nach dem Worte „ausgeführt" einzuschalten „und gegen Brand
versichert". Der letzte Satz schreibt hauptsächlich der Ordnung
wegen vor, daß daherige Begehren an die Erziehungsdirektion
zu stellen sind, um unnütze Wiederholung der Arbeiten zu er.
sparen.

Regez stellt den Antrag, den Staatsbeitrag von 10 «/<>

auf 20 °/„ zu erhöhen und zwar mit Rücksicht darauf, daß die
Gemeinden, resp, die Tellpflichtigen, durch das vorliegende Ge¬

setz bedeutend in Anspruch genommen werden, daß sie an daS
Minimum von 500 Fr. 330 Fr. zu leisten haben, daß an vielen

Orten Armengüter ersetzt und überdieß ordentliche und
außerordentliche Tellen bezogen werden müssen, abgesehen von
der StaatSsteuer, so daß eS den Gemeinden sehr schwer falle,
alle diese Leistungen zu bestreiten.

Der Herr Berichterstatter hält an den 10 °/„ fest, von
der Ansicht ausgehend, eS sei dieß ein ziemlich anständiger
Staatsbeitrag an die Schulhausbauten, welche den Gemeinden
alS Eigenthum verbleiben, eS werde an den wenigsten Orten
mehr als 10 °/o beigetragen. Würde man auf 20 gehen,
so würben dem Staate in den nächsten Jahren sehr bedeutende
Kosten erwachsen, weil es eben sehr schwer sei, unter dem
Maximum zu bleiben. Bis dahin wurden in allen Fällen 10
verabfolgt, obschon die Behörden bis auf diesen Betrag gehen
konnten, nicht mußten.

Abstimmung.
Für den 8 24 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für einen StaatSbeitrag van 10 «/„ 63 Stimmen.

» v » ,» 20 q4> 23 „

8 25.

Wird ein Theil des SchulhauseS zu andern als
Schulzwecken benutzt, so soll der jenem Theil zukommende Werth
von der Summe, welche der Berechnung des StaatsbeilragS
als Basis dient, abgezogen werden. In gleicher Weise ist der

allfällige Kapitalwerth oder Erlös für das alte Schullokal,
wenn es nicht mehe zu Schulzwccken dient, abzurechnen.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

O. Schulgüter und Verwaltung derselben,

z 26.

Schulgüter dürfen, ohne Bewilligung deS Regierungsraths,
weder angegriffen, noch ihrem Zwecke entfremdet werden. Wo
dieselben mit andern Gemeindcgütern vermischt sind, sollen sie

ausgeschieden und überhaupt für die Bildung und Aeufnung
der Schulgüter gesorgt werden.

Herr Berichterstatter. DaS bisherige Primarschulge-
setz hat leider nicht dafür gesorgt, wie es in vielen andern
Staaten und Kantonen geschah, Vorschriften über Bildung und
Aeufnung der Schulgüier aufzustellen. Ich finde nun, es sei

Zeit, das Versäumte nachzuholen; deßwegen wurden die
Bestimmungen dieses Abschnittes aufgenommen. Bei den immer
mehr steigenden Bedürfnissen im Schulwesen ist die Sorge für
Aeufnung der Schulgütcr wohl am Orte, einerseits zur Sicherung

der Schule überhaupt, andererseits zur Sicherung des
Fortschritts in der Schule. Der Ertrag der Schulgüter sollte
ziemlich im Verhältniß sein und wachsen mit den steigenden
Bedürfnissen im Schulwesen. Diejenigen Kantone, welche bei

Zeiten dafür gesorgt haben, wie Zürich und Aargau, haben
einen großen Vorsprung. Im Aargau betragen die Schulgüter
zur Stunde mehr als im Kanton Bern; auch im Kanton Zürich

sind sie verhältnißmäßig viel bedeutender. An vielen Orten

sind die Schulgüter mit andern Gemeindegütern vermischt,



in Zukunft sollen sie ausgeschieden werden. Die Erfahrung
hat gelehrt, daß man bei solcher Vermischung es nicht gar
genau bei der Verwendung nimmt; die Ausscheidung ist daher
gerechtfertigt. Ohne diese ist eS fast nicht möglich, gehörig zu
kontroUircn, ob die Schulgürcr ihrem Zwecke gemäß verwendet
werden Abgesehen davon, schien es angemessen, die Schulgüter
auszuscheiden. Zur Verbesserung der Redaktion schlage ich vor,
in der vierten Zeile nach dem Worte „sind" zu sagen: „sind
sie auszuscheiden und eS soll zc." (das Uebrige wie im
Entwürfe).

Lauterburg stellt den Antrag, das Wort „angegriffen"
in der zweiten Zeile durch den bezeichnendem Ausdruck „in
ihrem Kapitalbestande vermindert" zu ersetzen.

Der Herr Berichterstatter bemerkt, der vorliegende
Paragraph enthalte mit dem bisherigen Gesetze übereinstimmende
Verhalten, gibt jedoch den Antrag des Herrn Lanterburg als
eine Verbesserung als erheblich zu.

Der 8 26 wird mit der zugegebenen Modifikation durch
das Handmehr genehmigt.

s 27.

Zu Bildung und Aeufnung der Schulgütcr dienen:
1) Gaben und Vermächtnisse für die Primärschulen, wo

dieselben nicht ausdrücklich zu Bestreitung der laufenden
Ausgaben bestimmt sind;

2) Erblose Verlassenschaften, welche nach dem Gesetz dem
FiSkuS anheimfallen, insofern dieselben von kompetenter
Behörde den Gemeinden zuerkannt werden und der Ertrag
des ^ chulguis der betreffenden Gemeinde nicht ausreicht,
die allgemeinen Schulausgaben zu bestreiken;

3) Zwanzig Prozente der Einkaufssumme von jedem neu
ins Bürgerrecht der Gemeinde Aufgenommenen;

4) Der Ertrag einer freiwilligen Steuer in der Kirche oder
von Haus zu Haus;

5) Alle Bußen für Schulversäumnisse und zum Besten der
Schulen überhaupt;

6) Eine Gebühr von Fr. 1 von jedem neu in die Schule
tretenden Kinde, sofern dasselbe nicht notharm ist, oder
dessen Eltern nicht unterstützt werden;

7) Sonstige Einkünfte überhaupt, welche nach gesetzlichen
Bestimmungen zu kapitalistren sind.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph bezeichnet
die Quellen, welche zu Bildung und Aeufnung der Schulgüter
dienen. BezügUch der Ziffer 1 bemerke ich, daß eS bis dahin
auch so gehalten war. Ich möchte bei dieser Ziffer nicht nur
eine RedaklionSveränderung, sondern etwaS mehr vorschlagen,
und wünschte, daß dieselbe redigirt werde, wie folgt: „Gaben
und Vermächtnisse für die Schulen, wenn dieselben nicht
ausdrücklich für andere Schulen oder zu Bestreitung der laufenden
Ausgaben bestimmt sind." Es gibt oft Vermächtnisse, bei
denen nicht näher gesagt ist, welchen Schulen sie zukommen
sollen. Da glaube ich, es sei billig, daß sie für die Schulen
verwendet werden, die am allgemeinsten sind, nämlich für die
Primärschulen. Ziffer 2 bezieht sich auf erblose Verlassenschaften,
welche nach der Satz. 631 C. G. dem FisknS anheimfallen.
ES war ziemlich selten der Fall, daß ste dem Fiskus zuflössen;
gewöhnlich wurden sie bisher den betreffenden Gemeinden zu
gemeinnützigen Zwecken überlassen, so daß für den Staat kein
Ausfall entsteht. Abgesehen davon, läßt sich voraussetzen, daß
der Betreffende, wenn er nicht verhindert worden wäre zu
verfügen, den Betrag am liebsten zu Schulzwecken hätte verwendet
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wissen mögen. WaS Ziffer 3 betrifft, so fand man, da in der
Regel durch Aufnahme neuer Bürger VaS Schulwesen belastet
werbe, so sei es billig, daß von der Einkaufssumme auch etwas
zu Sckulzwccken verwendet werde. Bei Ziffer 4 möchte ich
ebenfalls eine Redaktionsveränderung beantragen, nämlich die
Ersetzung der Worte „einer freiwilligen Steuer" durch
„freiwilliger Steuern". Wenn zu Handen wohlthätiger Zwecke
regelmäßige Steuern stattfinden, wie z. B. zu Armenzwecken, so

glaube ich, es sei vollkommen gerechtfertigt, wenn man von Zeit
zu Zeit das Publikum auch zu Schulzwecken in Anspruch nimmt.
Die Ziffer 5 bezieht sich auf Bußen. Man fand, derartige
unregelmäßige Einkünfte werden am zweckmäßigsten kapitalistrt, ste
bilden eine nicht ganz unbedeutende Einnahme für daS Schulwesen.

Eine gleiche Bestimmung gilt für die Sekundärschulen.
Die Ziffer 6 bestimmt die Eintritlsgebühr. Wenn Notharme
und Kinder von Unterstützten ausgenommen werden, so glaubt
man, Fr. 1 per Kind könne nicht sehr lästig fallen, dennoch
bildet das Eintrittsgeld eine ziemlich erhebliche und regelmäßige
Einnahmsquelle für die Schulgüter. Nach Berechnungen, die
man gemacht hat, treten ungefähr 11,666 Kinder jährlich in
die Primärschulen, wovon ungefähr 8666 im Falle sein werden,

das Eintrittsgeld zu zahlen. Endlich folgen sonstige
Einkünfte, die nach gesetzlichen Bestimmungen zu kapitalisiren sind.

Mühleth aler. Der Herr Berichterstatter hat zwar eine
Erläuterung über die Ziff. 6 gegeben, aber wenn ste die Bedeutung

hat, daß jede Familie, die in einen neuen Schulkreis
tritt, von jedem Kinde 1 Fr. Eintrittsgeld zahlen müßte, so
wäre eS lästiger als das frühere Einzuggelv Zwischen
Vermöglichen und Armen ist noch eine bedeutende Klaffe von
Leuten, gerade die bewegliche Bevölkerung, welcher diese
Gebühr schwer fällt. Ich trage daher auf Streichung der Ziff. 6 an.

Gfeller zu Wichtrach. Die Ziff. 3 schreibt vor, welchen
Beitrag neu in's Bürgerrecht Aufgenommene in daS Schulgut
zahlen sollen. Nun haben wir letzthin ein Gesetz angenommen,
wonach eine Klaffe Leute ohne Einkauf das Gemeindebürgerrecht

erhält. Wenn nun die Ziff. 3 unverändert bleibt, so

wird dieser Klasse ein neues Borrecht eingeräumt gegenüber andern
Staatsbürgern. Man darf nicht vergessen, daß viele Bermög.
liche, sogar Reiche sich darunter befinden, und daß dieses Vorrecht

ein großes Unrecht wäre. Ich wünsche daher, daß da,
wo keine ElnkaufSsumme bestimmt ist, der Beitrag an das
Schulgut im Verhältniß zum Vermögen des Aufgenommenen
festgesetzt werden soll.

Mösching. ES gibt Gemeinden, welche verschiedene

Schulgüter «rd eigene Stiftungen haben, deren Ertrag bestimmt
ist zu Ausrichtung von Geschenken an Schulkinder bei den
Eramen und an einzelnen Orten als Beitrag für den Lehrer;
es beruht auf besonderen Vermächtnissen und Urkunden. Ich
habe nun nicht die Meinung, daß solche Schulgüter unter
dieses Gesetz fallen. WaS den Antrag deS Herrn Mühlethaler

betrifft, so bin ich mit demselben einverstanden. ES wäre
schwierig, die Ziff. 6 zu vollziehen, namentlich in Berggegenden.
Sollte ste aber dennoch angenommen werden, so möchte ich
dann einen Zusatz in dem Sinne beantragen, daß den Gemeinden

der Bezug des Eintrittsgeldes freigestellt sein soll.

Bucher unterstützt die Anträge der Herren Mösching und
Mühlethaler und beantragt überdieß die Streichung der Ziff. 4,
indem er eS nicht ganz paffend findet, für daS Schulgul betteln

zu lassen, sondern eS der Bevölkerung anheimstellen möchte,
durch freiwillige Beiträge auf dem Wege der Subskription das
Nöthige zusammen zu legen.

Anderegg macht die Versammlung aufmerksam, daß eS

allenthalben in den Gemeinden an Schulgütern fehle, während

z. B. im Kanton Solothurn bereits vor 20 —36 Jahren
die Bildung von Schulgütern angeordnet worden sei, und stellt
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den Antrag, im Hinblick auf die stattgefundene Aufhebung deS

Kartoffelbrennverbotes als Ziff. 8 die Brennpalentgebühren
aufzunehmen.

v. Känel findet es begreiflich, daß bei der Fassung der

Ziff. 6, wie sie vorliegt, die Besorgniß entstehen konnte, als
müßte ein Kind jedesmal beim Eintritt in eine Schule 1 Fr.
bezahlen, und wünscht daher, daß im Gesetze ausgesprochen
werde, die Eintritlsgebühr sei nur ein Mal zu bezahlen.

Lauterburg. Ich für meine Person glaube, der K 27
sei einer der wohlthätigsten Artilel im ganzen Gesetze, und
verdanke denselben ganz besonders. Ich habe schon bei der

Berathung des Organisalionsgesetzes daraus hingewiesen, daß
die Bildung von Schutgütern am wohlthätigsten wirke. Die
Ziff. 1 spricht von Gaben und Vermächtnissen, die nicht aus.
drücklich zu Bestreitung der laufenden Ausgaben bestimmt sind.
Da erlaube ich mir den Antrag zu stellen, daß nach dem Worte
„Ausgaben" eingeschaltet werde: „oder zu speziell angegebener
Verwendung." Wir haben hier z. B. Vermächtnisse, die weder
für die laufenden Ausgaben, noch für Primärschulen ober
andere Schulen, sondern für ganz besondere Zwecke bestimmt sind;
daher möchte ich dieselben vorbehalten. Bei Ziff. 3 glaube ich,
es sei den besondern Verhältnissen einzelner Gemeinden nicht
genug Rechnung getragen. Dem Grundsatze stimme ich ganz
bei und glaube, man habe wohl gethan, die Bestimmung
aufzunehmen, daß ein billiger Beitrag zu Schulzwecken verwendet
werden soll. Aber auch hier muß man die verschiedenen
Verhältnisse der Gemeinden in'S Auge fassen, damit man nicht
durch eine allgemeine Stimmung gegen den Willen ungerecht
werde. Hier in Lern ist das Verhältniß so, daß der neu
aufgenommene Bürger seine Einkaufssumme theils an seine Zunft,
theils an die Burgergemeinde zu entrichten hat. Die an dle

Burgergemeinve zu entrichtende Summe fällt theils in das
Waisengul derselben, ihetls in das allgemeine Burgergut z der
andere Theil fällt ganz in das Armengut der Zunft. Nun
möchte ich nickt, daß künftig diese milden Stiftungen zu Gunsten

anderer Anstalten um einen Antheil beraubt würden. Ich
mache aufmerksam auf die großen Summen, welche hie und da
für die Aufnahme in ein Gemeindebürgerrecht bezahlt werden.
Letztes Jahr haben wir einen Bürger aufgenommen, der
10,000 Fr. Einkauf zahlen mußte; nach diesem Artikel hätten
2t)t)t) Fr. davon in das Schälgut fließen müssen. Mir scheint, cS

wäre besser, wenn man statt 20 eine bestimmte Summe restsetzen

würde. Ich will die Summe nicht bestimmen, man kann 100, 150
oder 50 Fr. mehr festsetzen. Die Burgergemeinde hätte dann
das Recht, je nach der Größe der Nutzung eine Summe zu
bestimmen, und jeder wüßte dann, was er ungefähr «zu entrichten
hätte. Die Gemeinden würden sich viel besser dabei befinden.
Zch für meine Person war von jeher für möglichste Begünstigung

der Bürgerrechte, für Erweiterung derselben, und gerade
>n Uebereinstimmung mit dieser Gesinnung möchte ich nicht durch
eine solche drückende Bestimmung den Einkauf erschweren. Ich
will vorläufig eine Summe von 200 Fr. nennen, wenn der

Herr Berichterstatter dann eine andere Summe bestimmen will,
so ist es mir gleichgültig. Auch die Bestimmung unter Ziff. 4
finde ich zwcckmäpig; dagegen möchte ich mir die Frage
erlauben, wie oft diese Steuer bezogen werden soll. Man
kann annehmen, das sei den Gemeinden vorbehalten. In
seinem Rapporte sagt der Herr Berichterstatter, die Erhebung
solcher Steuern geschehe von Zeit zu Zeit, aber es wäre doch
wünschbar, vor bei» Worte „Steuern" einzuschalten: „auf
Anordnung des Gemeinderalhes zu erhebender." Wenn nichts
gesagt würbe, so könnte man meinen, daß die Regierung oder
die Schulkommission den Zeitpunkt zu bestimmen habe, während

es am passendsten wäre, denselben durch den Gemeinde«
rath bestimme» zu lassen. Ich glaube, diese Erweiterung werde
ziemlich dem Zwecke deS Gesetzes entsprechen. Bei Ziff. 7
wünsche ich, daß der Eingang also gesaßt werde: „Sonstige zu
Schulzwecken bestimmte Einkünfte."

Steiner, Müller. Wenn ich mir hie und da erlaube,
das Wort zu ergreifen, so geschieht es immer in reiner Absicht
für die Sache, nicht in der Absicht, eine Persönlichkeit zu
verletzen. Es schien mir, gestern habe meine allgemeine Bemerkung

über den Zustand unserer Gesetzgebung den Herrn
Berichterstatter verletzt. Ich erkläre nun, daß eine so allgemein
gehaltene Bemerkung über unsere Zustände sich nicht auf die

Erziehungsdireklion beziehen könne, sondern schließe mich in
dieser Hinsicht allen Ausdrücken der Anerkennung an, welche
Herr Lauterburg ihr gegenüber anbrachte. Der vorliegende
Artikel ist so beschaffen, daß man darauf halten soll, nicht
eine Art Druck in der Gemeinde auszuüben. Je mehr man
die Leute maßregeln würde, desto weniger würde künftig stießen.

Ich erinnere daran, daß letzthin ein Bürger eine namhafte
Summe für Schulzwecke widmete. Bei Ziff. 2 möchte ich nach
den Worten „erblose Verlassenschaften" einschalten: „von OrtS-
emwohnern." Es ist nicht Mißtrauen gegen die Behörden,
was mich veranlaßt, diesen Antrag zu stellen, sondern ich
möchte das Verhältniß klar darstellen. Ich fasse es so auf,
daß z. B. die Verlassenschaft eines RöthenbachcrS, der in
Nidau stirbt, nicht nach Röihenbach geschickt, sondern am
bisherigen Wohnorte desselben bleiben würde. Ich fand im
Gutachren der Vorsteherschaft der Schulsynode über die Ziff. 2
folgende Bemerkung: „Es sollen hier Gemeindseinwohner
verstanden sein, die keine Noiherben hinterlassen." Nun glaube
ich, man könne nicht so weil gehen, daß die ganze Verlassenschaft

dem Schulgute zufallen würbe. Der Umstand, da das
Guiachten von einem Rechtsgelehrten unterzeichnet ist, läßt eS

wünschenswerth erscheinen, daß der Herr Berichterstalter
Aufschluß darüber ertheile, der wahrscheinlich in dem Sinne
ausfallen wird, wie ich eS ausfasse. Bezüglich der Ziff. 3 schließe
ich mich dem Antrage des Herrn Laulerburg an. Wo werden
sich die Betreffenden einbürgern lassen? Vorzüglich in
Gemeinden, die eine rein bürgerliche Verwaltung haben. Nun
dürfen wir aber nicht übersehen, daß wir gerade diese Gemeinden

durch den Gesetzesentwurf über die Einbürgerung von
Heimathlosen ganz außerordentlich und unerhört belastet haben.
Wir dürfen daher die Einkaufssumme nicht zu schwer belasten,
wenn es diesen Gemeinden möglich sein soll, selbstständig
fortzubestehen; deßhalb wünsche ich, daß ein Marimum in das
Gesetz aufgenommen werbe.

Berg er. Die Bemerkung des Herrn Lauterburg über
Ziff. 1 möchte ich unterstützen. Die Ziff. 2 ist so zu verstehen,
daß erblose Verlassenschaften dann dem Schulgute zufallen,
wo nicht gesetzliche und andere Erben vorhanden sind. UebrigenS
würde auch die Redaktion, welche vorgeschlagen ist, die Sache
verdeutlichen. Bei Ziff. 3 behauptete Herr Gseller, es sei durch
die Einbürgerung der Heimathlosen ein Vorrecht geschaffen
worden. Ich glaube, als der Große Rath die unentgcldliche
Aufnahme der Heimathlosen in das Gemeindebürgerrecht
beschloß, sei er nicht vom Grundsatze ausgegangen, eS werde ein
Vorrecht geschaffen, sondern er ging von der Ansicht aus, ein
schon lange bestehendes Unrecht gut zu machen, und ich müßte
sehr bedauern, wenn hier eine solche Modifikation angenommen
würde. Sollte der Große Rath bei der zweiten Berathung
deS betreffenden Gesetzes nicht eine unentgcldliche Einbürgerung
beschließen, so wäre dann allfällig etwas darüber zu sagen,
aber heute möchte ich unter keinen Umständen den Antrag des

Herrn Gseller annehmen, weil er Präjudiziren würde. Ich halte
dafür, man könne ganz gut bei Ziff. 3 bleiben; eine Summe
im Gesetze zu firiren ist fast nicht möglich. Wir haben vorhin

vernommen, daß hier in Bern Jemand ein EinkaufSgcld
von 10,000 Fr. bezahlt habe, während die Einkausssummen an
andern Orten nicht über 500 Fr. betragen. Steht es dann in
einem billigen Verhältnisse, wenn eine Summe im Gesetze
bestimmt wird? Ich weiß gar wohl, daß hier besondere
Verhältnisse bestehen. Die Schulgüter haben einen örtlichen
Charakter, während die Einkaufsumme bürgerlicher Natur ist; aber
Einwohnerschaft und Burgerschaft bilden auch wieder ein



Ganzes. Ich glaube, es sei gar nicht übel, wenn etwas in
das Schulgut fällt, das einen wohlthätigen Zweck bat, wie
Waisengüter u. s. w. Zur Streichung der Ziff. 6 könnte ich
nicht stimmen. Ich gebe zu, wenn die Interpretation einzelner
Redner richtig wäre, so könnte eS geschehen, daß ein Kind
mehrere Male das Eintrittsgeld zahlen müßte, aber das ist
nicht der Fall. Zudem kann man nicht immer aus dem Staats-
seckel schöpfen, sondern auch die Privaten sollen sich anstrengen.
Wenn die Beiträge auch klein sind, so machen sie doch all-
mälig eine bedeutende Summe aus. Ich wäre dafür, daß
man es so viel als möglich dahin bringe, dem Staatsbüdget
eine Erleichterung zu verschaffen. Ob der Vorschlag des Herrn
Anderegg bezüglich der Brennpatentgebühren, so gut er gemeint
ist, sehr zweckmäßig sei, und ob er nicht die Verwaltung kom-

pliziren würde, weiß ich nicht.

Jmer. Ich betrachte die Bildung von Schulgütern in
den Gemeinden, wo sich noch keine vorfinden, als eine große
Wohlthat für die Zukunft der Primärschulen, und ich kann in
dieser Beziehung den 8 27 des Entwurfs nur unterstützen.
Dessen ungeachtet bin ich im Falle, eine Abänderung dieses
Artikels zu beantragen; sie bezieht sich auf Ziff. 5, wo von
der Einkaufsumme der neu aufgenommenen Burger die Rede
ist. Glauben Sie jedoch nicht, daß eS in engherzigem burger-
lichen Sinne geschehe, wenn ich von diesem Artikel spreche.
Nein ich gehöre nicht zu denen, welche die Gemeindegüter ihrer
Bestimmung entziehen wollen, aber ich fürchte, die
Burgergemeinden möchten sagen : da man uns nun zwingt, 20 hch

von der Einkaussumme zu Bestreitung der Ausgaben der
Einwohnergemeinde zu verwenden, so wollen wir die Einkaufsumme

um 20 °/g erhöhen. Um jede Art Umtriebe in den
Gemeinden zu verhüten, möchte ich vorschlagen, daß man zu
andern HülsSquellen Zuflucht nehme. Diese Summe von 20 "/<,

scheint ein wenig hoch, weil sie die Einbürgerung erschweren
könnte. Ich wünsche daher in erster Linie die Ersetzung der

Ziff. 3 durch eine Bestimmung in dem Sinne, daß die von
niedergelassenen Fremden entrichteten Gebühren dem Schulgute
zufließen sollen, sofern kein Vertrag zwischen dem Kanton Bern
und dem betreffenden Staate, welchem dieselben angehören,
besteht, wie z. B. Badcnser und Angehörige anderer Staaten.
Sollte der Herr Berichterstatter die Erheblichkeit dieses Antrages

nicht zugeben, so verlange ich in zweiter Linie die Reduktion
der 20 aus l0 der Einkaufsumme, um dafür die

erwähnten NicderlaffungS- und Aufcnthaltsgebühren aufzunehmen.

Rcgez macht die Versammlung aufmerksam, wie schwer
eS in vielen Gemeinden halten werde, die unter Ziff. 0
vorgeschriebene Gebühr einzukassiren und führt als Thatsache an,
daß einzelne Bürger, die wegen Nichterscheinens bei Wahl-
vcrhandlungen eine Buße von 1 Fr. hätten bezahlen sollen,
dieses Betrages wegen den Geldstag angerufen hätten. Deßhalb

stellt der Redner den Antrag, die Einführung einer Ein-
triltSgebühr den Gemeinden oder Schulbezirken als fakultativ
anheimzustellen.

Wenger hält dafür, die Ziff. 3 stehe im Widerspruche
mit dem neuen Armengesetze, indem die Schulen nicht Sache
der Burger-, sondern der Einwohnergemeinde seien, welche
letztere dort in den Vordergrund trete. Nach der Ansicht des
Redners sollte man die Burger, welche vor einem Jahre in
daS Stöcklein placirt worden, daselbst belassen und das Schulwesen

den Einwohnern überlassen; er stimmt daher gegen die

Z'ff. 3.

Steiner, Müller, appellirt an das Billigkeitsgefühl der

Versammlung, erinnert serner dieselbe, daß eine Gemeinde mit
rein bürgerlicher Verwaltung nicht nur die Burger des Ortes,
sondern auch die außerhalb der Heimathgemeinde angesessenen

Burger, endlich die Heimathlosen, welche ihr zugetheilt werden,

Tagdlatt des Große« Rathes
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erhalte, und stellt den Antrag, bei Ziff. 3 ein Marimum von
300 Fr. festzusetzen.

Flück stellt den Antrag, die Ziff. 6 in dem Sinne zu
modifiziren, daß Personen, die nicht über k Fr. SiaatS- oder
Gemeindesteuer bezahlen, von der Einiriltsgebühr dispensirt
werden sollen.

Girard. Ich betrachte dieses Gesetz als äußerst wichtig,
besonders den s 27, welcher die Mittel bieten wird, die
Besoldungen der Lehrer zu erhöhen. Ich wünsche nur, dieser
Artikel möchte möglichst klar gefaßt werden, weil nicht jeder
Bürger im Kanton Advokat ist, nicht jeder die Bestimmungen aller
über die Bildung von Gemeindegütern erlassenen Gesetze kennt.
Es sollte also hier gesagt werden, welches die HülsSquellen sind,
welche zu Bildung dieser Güter dienen, und welche insbesondere

den Schulgütern zugewiesen sind. Im Jura z. B gibt
es eine Anzahl Schalkonzesstonen, welche den Gemeindegütern
zustießen, sowie ein Theil der gerichtlich gesprochenen Bußen.
Ich wünsche daher, daß die Erziehungsdirektion die nöthigen
Untersuchungen anordne, damit man hier sagen könne, daß der
Ertrag der Schalrechte und der gerichtlich gesprochenen Bußen
den 8 27 ersetze, damit das Gesetz die Beschaffenheit dieser
Gegenstände genau bestimme; das wird in den Gemeinden die
Ermessung der Tragweite des Gesetzes.erleichtern.

Herr Berichterstatter. Es war zu erwarten, daß
dieser Paragraph viel zu reden geben werde, er umfaßt viel.
Man zeigte allgemein die Neigung, Bestimmungen zu Bildung
und Aeusnung der Schulgüter in diesem Gesetze auszunehmen,
aber leider kam man dann wieder darauf, dieses und jenes zu
streichen, so daß zuletzt sehr wenig übrig bleiben und der Zweck
verfehlt wrirde. Da ich. großes Gewicht darauf lege, daß da,
wo keine schulgüter vorhanden sind, sich solche bilden und
bestehende sich äusnen, so werde ich mir Mühe geben, die
gefallenen Anträge zu beleuchten. Herr Mühlethaler stellte den
Antrag, die Ziff. 6 zu streichen; das muß ich bekämpfen. Die
Eintrittsgelder bilden eine der regelmäßigsten und bedeutendsten
Quellen, die ich im Auge habe. Man schien die Sache so
aufzufassen, als müsse jedes Kind beim Eintritt in einen neuen
SchulkreiS neuerdings das Eintrittsgeld bezahlen. Diesen Sinn
hat es nicht. Das Eintrittsgeld soll von einem Kinde nur
ein Mal bezahlt werden. In diesem Sinne kann ich eine
Verdeutlichung der Revaktion zugeben. Es gibt Familien, die
ihren Wohnsitz mehrmals im Jahre ändern, wie z. B. Küher.
Herr Gseller sprach von Vorrecht, das durch Einbürgerung der
Landsaffen diesen zu Theil werde. Herr Berger hat ihm
geantwortet und ich glaube, er hatte Recht, wenn er sagte, es
sei umhunlich, von solchen Leuten etwas zu fordern.
Hingegen glaube ich doch, man könnte die Frage untersuchen, ohne
zu präjudiziren, ob diejenigen, welche ohne EinkausSgeld in
das Burgerrecht einer Gemeinde aufgenommen werden, nicht
nach Vermögen zahlen sollen. Es gibt noch Andere als
Landsaßen, denen das Bürgerrecht geschenkt wird, reiche Leute, von
denen eö billig wäre, einen Beitrag zu verlangen. Ich gebe
also die Untersuchung dieses Punktes zu. Herr Mösching stellte
elnen Antrag, der nach meiner Ansicht mit dem von Herrn
Lautecburg bei Ziff. 1 gestellten zusammenfällt, auf den ich
später zurückkommen werde. Er glaubte, man sollte den Bezug
des Eintrittsgeldes jeder Gemeinde frei stellen. Das könnte
ich entschieden nicht zugeben. Es verhält sich mit den
Gemeinden meistens, wie mit den Armen; die Aermsten sind oft
die Gleichgültigsten, und eS wäre am meisten zu befürchten,
daß die Benutzung solcher HülsSquellen vernachlässigt würde.
Herr Bucher bekämpfte auch die Ziff. 4 und fand, es schicke
sich nicht, für die Schulen zu betteln. Ich glaube, das sei
keine Bettelei. Man kolleklirt oft für gemeinnützige Zwecke,
ohne daran zu denken, daß man bettle. Jedenfalls werden
auch an andern Orten auf diese Weise die Schulgüter gespie-
sen, daher kann ich den Antrag des Herrn Bucher nicht zu-

13V
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geben. Herr Anderegg stellte den wohlgemeinten Antrag, die

Grennpatentgebühren als Ziff. 3 aufzunehmen. Herr Berger
machte aber mit Recht aufmerksam, daß eS die Verwaltung
kompliziren würde. Ueberdieß muß man dem Staate auch eine

Einnahme lassen gegenüber den Opfern, die er bringt. Herr
Lauterburg ist prinzipiell mit dem Paragraphen einverstanden,
schlägt aber mehrere Modifikationen vor. Ich kann die

Einschaltung zugeben, welche er bei Ziff. 1 beantragte. Bei Ziff 3
möchte Herr Lauierdurg lieber eine bestimmte Summe festsetzen

und spricht von 209 Fr.; er fand, der Artikel berücksichtige die

verschiedenen Verhältnisse der Gemeinden zu wenig. Er schien
mir von der Ansicht auszugehen, diese Einkaufsumme babe

eigentlich bereits eine gesetzliche Bestimmung, und wenn man
sie nun anders bestimme, so würbe man dem bisherigen gesetzlichen

Zwecke (Verwendung zum Besten der Armen) entgegenwirken.

Nun glaube ich, das sei ein Irrthum. Ich kenne

zur Stunde kein Gesetz, das sagt, wie diese Einkaussumme
verwendet werden soll. Jedenfalls schiene eS mir im höchsten
Grade unbillig, daß dieselbe nur für bürgerliche Zwecke
verwendet werden soll, und da möchte ich gerade Herrn Wenger
antworten. Ich glaube gerade weil die Einwohnergemetnde
diese Last hat und mit dem Eintritt eines jeden neuen Burgers
eine größere Belastung der Schulkasse eintritt, sei eS billig,
daß die bürgerliche Korporation nicht allein den Vortheil des
Einkaufs habe. Nehmen Sie die Verhältnisse der Stadt Bern:
die Burgerschaft, die Zünfte haben reichliche Mittel zu Bestreitung

aller Bedürfnisse; hingegen jammert man in der
Einwohnergemeinde, daß es zu Deckung der Defizite nicht bei der
BundesrathhauStelle bleiben werde, sondern noch mehr bezogen
werden müpe. Wäre es unbillig gewesen, wenn von den
10,000 Fr,, welche für den Einkauf eines Bürgers bezahlt
wurden, 2000 Fr. für Schulzwecke verwendet worden wären?
Durchaus nicht. Die Last der Einwohnerschaft wird durch die
Aufnahme jedes neuen Burgers vermehrt. Was den Vorschlag
betrifft, eine bestimmte Summe festzusetzen, so halte ich dafür,
es sei entschieden billiger, wenn man gewisse Prozente verlange,
welche nach dem Verhältnisse der Einkaussumme am einen
Orte mehr, am andern weniger betragen. Ich finde, eS sei

billig, daß da, wo l0,000 Fr. bei der Aufnahme eines Burgers
bezahlt werden, die verhältnißmäßigen Prozente fließen, wie
da, wo nur 1000 Fr. bezahlt werden. Ein Beilrag von 200 Fr.
wäre für eine Burgerschaft, die solche Einkaufsummen fordert,
nichts, während derselbe enorm wäre für ärmere Gemeinden,
die kleine Einkaufsummen fordern. Dagegen kann ich die
Anträge des Herrn Lautcrburg bezüglich der Ziff. 4 und 7 als
erheblich zugeben. Herr Steiner ist im Ganzen mit Herrn
Lauterburg einverstanoen, wünscht aber, daß bei Ziff. 2 gesagt
werde, unter erblosen Verlassenschaften seien diejenigen von
Orlseinwohnern verstanden. Ich gebe dieß als eine Verdeutlichung

der Redaktion zu; der Artikel wurde so verstanden.
Ferner bemühte Herr Steiner sich, Mitleiden zu erregen für
Gemeinden, die erne rein bürgerliche Armenverwaltung haben.
Ich glaube, eS werde ihm schwerlich gelungen sein. Entweder
haben die betreffenden Gemeinden die nöthigen Mittel, ihre
Bedürfnisse zu bestreiken, oder eS steht ihnen frei, sich unter
das allgemeine Gesetz zu stellen. UebrigenS gibt eS Viele, die
nrcht die Mittel haben, sich in Gemeinden einzubürgern, wo
man 10,000 Fr. oder 3-4000 Fr. Einkaufgeld fordert, und
doch kann das Interesse groß sein, ein Burgerrecht zu aequi-
riren. Dann muß man nicht vergessen, daß viele Gemeinden,
welche bisher rein bürgerliche Verwaltung hatten, Lust haben,
sich unter daS allgemeine Gesetz zu stellen, und eS ist noch von
mehreren zu erwarten. Den Antrag des Herrn Jmer könnte
ich unmöglich zugeben; ich glaube, das Schulgut würde viel
verlieren. UebrigenS spll ich bemerken, daß die Aufenthaltsund

NtederlassungSgebühren, von denen er sprach, bereits nach
bestehenden Gesetzen ihre Bestimmung haben. Daß durch den
vorliegenden Artikel der Eintritt neuer Burger sehr erschwert
würde, kann ich fast nicht glauben. Diese Gebühren werden
bezogen an Orten, wo man viel mehr neue Burger aufnimmt

und auch sehr gute Burgerrechte bestehen. Ich mache auf die
Kantone Zürich und Aargau aufmerksam. Auf den Antrag
deS Herrn Regez, welcher den Bezug des Eintrittsgeldes fakultativ

lassen möchte, habe ich bereits geantwortet, als ich auf
das Votum des Herrn Mösching zu sprechen kam. Auch Herrn
Wenger glaube ich geantwortet zu haben, welcher die Burger
in ihrem Stöcklein lassen und deßhalb ihnen nichts abnehmen
will, wenn sie von neu Eintretenden Einkaufsummen beziehen.
Ich zeigte bereits, daß eS nicht billig wäre, weil bei jeder
Ausnahme eine neue Last nach dem natürlichen Gang der
Dinge für die Einwohnerschaft entsteht. Den Antrag des Herrn
Flück gebe ich als erhebltch zu, um die Sache zu untersuchen.
Was endlich das Volum des Herrn Girard betrifft, so glaube
ich, die Ziff. 7 sage ungefähr, waS er bezweckt.

Mühle thaler zieht seinen Antrag unter der Voraussetzung

zurück, daß die Redaktion verdeutlicht werde.

Lauterburg erklärt, daß er bezüglich der Ziff. 3, wenn
der Beilrag von der Etnkaufsumme nach Prozenten bestimmt
werde, zum Antrage des Herrn Jmer, wenn aber eine bestimmte
Summe festgesetzt werde, zu demjenigen deS Herrn Steiner
stimme, so daß sein Antrag in Betreff dieser Ziffer dahinfalle.

Abstimmung.

Für den § 27 mit oder ohne Abänderung, die
zwei Anträge des Herrn Berichterstatters
inbegriffen Handmehr.

Für den Antrag des Herrn Lauter bur g bei

Ziff. 1

Für den Antrag deS Herrn Steinerbei Ziff. 2 „
„ „ „ „ „ Wenger bet Ziff. 3 Minderheit.
» » „ » „ Jmer (10°/o statt 20'X, „
„ „ „ „ 5 Steiner (300 Fr.

festzusetzen) „
Für den Antrag des Herrn G fell er (wie der

Herr Berichterstatter denselben zugegeben hat) Handmehr.
Für den Antrag deS Herrn Bucher bei Ziff. 4

(Streichung) 63 Stimmen.
Für Ziff 4 48 „
Für den Antrag des Herrn Lauterburg bei

Ziff. 4 (eventuell) Handmehr.
Für Streichung der Ziff. 6 Minderheit.
Für den Antrag des Herrn Regez „
„ „ „ „ Berger (einmalige

Bezahlung deS Eintrittsgeldes) Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Flück „

„ „ „ Lauterburg zu Ziff. 7 „
„ » And er egg Minderheit.

M

//

8 23.

Wo bisher kein Schulgut bestand, ist der ZinS von
entstehendem Schulgute einstweilen bis zu einiger Erstarkung
desselben zu kapiialisiren. Die Verwendung nach § 6, Art. 1,
darf erst nach eingeholter Bewilligung der Erziehungsdirektion,
unter Berücksichtigung der obwaltenden Verhältnisse, geschehen.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt diesen Paragraphen
mit der Bemerkung, daß derselbe das Erstarken von Schulgütreu
da, wo solche neu sich bilden, zum Zwecke habe.

Steiner, Müller, stellt den Antrag, die Worte „bis zu
einiger Erstarkung" zu ersetzen durch „bis zu einigem Anwachst"
oder „bis zu genügendem Kapitalbestande,"
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Der Herr Berichterstatter gibt diesen Antrag als
erheblich zu.

Der K 28 wird mit der zugegebenen Modifikation durch
das Handmehr genehmigt.

8 29

In jeder Gemeinde und in jedem Schulbezirke, wo nicht
schon ein Schulurbar vorhanden ist, soll sogleich ein solcher
errichtet werden.

Die vorhandenen Schulgütcr, sowie sonstige Stiftungen
und Leistungen zu Schulzwecken, find in Bezug auf Realität
und Solidität einer Revision zu unterwerfen und in die Schul,
urbarien einzutragen.

Es soll auch ein Generalurbar über sämmtliche Schulgüter
deS Kantons angelegt werden.

Der Herr Berichterstatter empfiehlt auch diesen Para-
graphen als unumgänglich nothwendig, weil durch denselben
allein eine genaue Kontrolle über die Verwaltung und daS
Rechnungswesen der Schulgüter möglich gemacht sei.

Der § 29 wird ohne Einsprache genehmigt.

8 30.

Die Verwaltung der Schulgüter liegt den Gemeinderäthen,
oder, wo besondere Schulbezirke bestehen, ihren Schulkommis-
fronen ob.

Ueber die Verwaltung deS Schulguts ist alljährlich dem
Regierungsstatthalter eine Rechnung zur Prüfung und
Genehmigung vorzulegen. '

Jndermühle, Amtsnotar, hält dafür, eS wäre genügend,
alle zwei Jahre über die Verwaltung des Schulguts Rechnung
zu legen und beantragt eine Modifikation deS Paragraphen in
diesem Sinne.

Regez stellt den Antrag, im ersten Alinea das Wort
„Gemeinderäthen" durch den bezetchnendern Ausdruck „Einwoh,
nergemetnderälhen" zu ersetzen, und im zweiten Alinea statt deö
Wortes „Genehmigung" zu setzen „Passation", weil das Gesetz
die Passation der Rechnungen durch den RegierungSstatthalter
vorschreibe, nachdem dieselbe vom Gemeinderalhe vorher geprüft
und genehmigt worden. Dagegen könnte der Redner den
Antrag deS Herrn Jndermühle im Interesse einer guten
Verwaltung nicht unterstützen.

Mühlethaler bemerkt dem Präopinanten, daß laut
der Erklärung deS Herrn Berichterstatters bei der Berathung
deS Gemeindegesetzes unter dem Ausdruck „Gemeinde" die Ein-
wohnergemeinde verstanden sei.

Mösching unterstützt den Antrag deS Herrn Jndermühle,
weil die alljährliche Rechnungslegung für die Gemeinden sehr
beschwerlich wäre.

Buch er stellt den Antrag, im ersten Alinea nach dem
Worte „bestehen" einzuschalten: „oder wo dieselbe nicht beson,
deren Beamten anvertraut ist", um die Verhältnisse solcher
Gemeinden zu berücksichtigen, wo die Einwohnergemeindc in

mehrere Schulbezirke zerfällt, die eine gemeinschaftliche
Schulkommisston haben.

G fell er zu Wichtrach unterstützt den Antrag des Herrn
Bucher, von der Ansicht ausgehend, die Verwaltung der
Schulgütcr sei Sache des Gemeinderatheö, nicht der
Schulkommission.

Berg er empfiehlt denselben Antrag zur Genehmigung, weil
die Schulkommission als solche keine eigentliche Verwaltungsbehörde

sei, und unterstützt sodann auch den Antrag des Herrn
Jndermühle im Interesse der Verminderung der Kosten und mit
Rücksicht auf den Umstand, daß der mit der Verwaltung be-
traute Beamte zu jeder Zeit zur Rechnungslegung aufgefordert
werden könne, wenn die Gemeinde etwas Unlauteres wahrzunehmen

glaube.

Weng er unterstützt ebenfalls die Anträge der Herren
Bucher und Jndermühle als den bestehenden Verhältnissen
entsprechend und im Interesse der Oekonomte der Gemeinden.

Herr Berichterstatter. Auf den Antrag des Herrn
Jndermühle habe ich zu bemerken, daß ich es bezüglich der
Rechnungslegung einfach bei dem bewenden lassen wollte, wie
eS mit andern Rechnungen gehalten ist, z B. bei der
Verwaltung der Armengüter, wo alljährlich Rechnung gelegt wird.
Ich kann aber den Antrag zur nähern Untersuchung als erheblich
zugeben. Auf den ersten Antrag des Herrn Regez hat Herr
Mühlethaler richtig geantwortet. Das Schulwesen ist im
Gemeindegesetze als Angelegenheit der Gemeinde, der Ortsge.
meinde bezeichnet; man redet daher gewöhnlich nur von der
Gemeinde. Dagegen kann ich den zweiten Antrag des Herrn
Regez zugeben, obschon in der Passation alles begriffen ist.
Herr Bucher hat vielleicht übersehen, daß der vorliegende Artikel
einen Vorbehalt bezüglich der Gemeinden enthält, wo das
Schulwesen nicht gerade Sache der Einwohnergemetnve ist,
sondern besondere >schulbezirke bestehen. Wenn man im ersten
Alinea die Worte „ihren Schulkommissionen" ersetzen will durch
„den betreffenden Schulbehörden", so habe ich nichts dagegen.

Abstimmung.

Für den § 39 mit oder ohne Abänderung
Für den ersten Antrag deS Herrn Regez
Für den zweiten Antrag des Herrn Regez
Für den Antrag des Herrn B ucher
„ „ „ „ „ Jndermühle

Handmehr.
Minderheit.
Handmehr.

Dritter Abschnitt.

Schlußbesttmmungen.

S 31.

Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten auch für öffentliche
Mädchen-Primarschulen und öffentliche Primarlehrertnnen.

Buch er stellt den Antrag, das Besoldungsminimum für
Lehrerinnen um Fr. 199 zu reduziren, weil mit ihren Schulen
gewöhnlich vom Staate unterstützte Arbeitsschulen verbunden
seien und die Lehrerinnen meistens nur einige Jahre Schule
halten, dann aber heirathen.

Mühlethaler unterstützt dagegen den Paragraphen, wie
er vorliegt, weil die Lehrerinnen die gleichen Ausgaben und die
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gleiche Mühe haben wie die Lehrer und eine höhere Besoldung
eher geeignet sei, sie vom Heiralhen abzuhalten.

Gfeller zu Wichtrach schließt sich der Ansicht des Herrn
Bucher an und bezeichnet diejenige deS Herrn Mühlethaler als
unrichtig, weil die Lehrerinnen als ledige Töchter viel geringere
Ausgaben hätten als Lehrer mit starken Familien; endlich würde
nach der Ansicht des Sprechenden durch den 8 3t neuerdings
Begehrlichkeit und Unzufriedenheit erweckt.

Dr. Schneider gibt die Einwendung deS Herrn Gfeller
alö thatsächlich richtig zu, zieht aber daraus den entgegengesetzten

Schluß, daß daS festgesetzte Minimum für die Lehrer
zu gering sei und man daher den Lehrerinnen nicht weniger
geben dürfe, indem bisher allzuwenig für die Erziehung und
Bildung der Mädchen gethan worden sei, und namentlich in
Gegenden, wo getrennte Schulen bestehen, für gehörige Bildung
von Lehrerinnen gesorgt werden müsse.

Sträub möchte gegen Lehrer und Lehrerinnen nicht karg
sein, könnte jedoch den Antrag des Herrn Bucher unterstützen
und schlägt eine Modifikation des Artikels in dem Sinne vor,
daß dle Zusätze deS 8 l4 für die Lehrerinnen wegfallen sollen.

Herr Berichterstatter. Ich begreife zwar den Antrag
deS Herrn Bucher, aber da wir im Ganzen immerhin noch ein
sehr bescheidenes Minimum haben, so kann ich demselben nicht
beipflichten. Man mag sagen was man will, so ist das
Auskommen eines Lehrers und einer Lehrerin noch ein sehr bescheidenes.

Ich glaube, man gewähre ihnen gerade so viel/ als
ein bescheidenes Auskommen für eine Person erfordert. Am
Ende ist kein großer Unterschied zu machen; es hat ohnehin
etwas gehässiges und fatales. Ich glaube, wenn es zur Stunde
billig wäre, eine Differenz zu machen, so würdet! von Seite der

Lehrer Aeußerungen darüber vorliegen; ich habe aber von
keiner Seite solche Aeußerungen vernommen. Wenn Herr Bucher
von Arbeitsschulen spricht, für welche die Lehrerinnen besonders
bezahlt würden, so mache ich aufmerksam, daß sie sich um so

mehr anstrengen müssen. ES gibt Zeilen, wo eine Lehrerin sich

fast todten muß, da sie deßhalb nicht weniger Schule hallen
darf. In jedem Falle wäre ein Abzug von Fr. 199 zu viel;
ich hoffe aber, der Antrag des Herrn Bucher werde nicht
belieben. Derjenige deS Herrn Sträub wäre im Effekte unge.
sähr das Gleiche, es wäre eine Verminderung von Fr. 190.
Wenn man einen Unterschied machen will, so wäre es eher der

Fall, denselben bei Regulirung der ökonomischen Verhältnisse
der Mädchcnarbcitsschulcn festzusetzen. Sie werden bald Anlaß
dazu haben, weil das fragliche Gesetz bereits entworfen und
von der Synode vorberalhen ist.

A b st i m m u n g:

Für den 8 31, mit oder ohne Abänderung
« „ Antrag des Herrn Bucher

Dagegen
Für den Antrag des Herrn Sträub
Dagegen

Handmehr.
41 Simmen.
45 „
59 »
43 „

8 33.

Alle mit diesem Gesetze im Widerspruch stehenden Gesetze
und Verordnungen, namentlich die §§ 12, 13, 14, 44, 45,
43, 49. 59, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 76, 77, 78, 79 und 80
des PrimarschulgesetzeS vom 13. März 1835, das Gesetz über
die Slaatözulage vom 28. Hornung 1837 und daS Regulativ
über die Verabfolgung von SlaalSbcisteuern an Schulhausbauten

vom 12. Juli 1853 sind aufgehoben.

Ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

8 34.

Dieses Gesetz tritt
in Kraft.

Wird auf die zweite Berathung verschoben.

§ 32.

Die Bestimmungen über die ökonomischen Verhältnisse
der MädchenarbeitSschulen werden einem besondern Gesetze
vorbehalten.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

DaS Präsidium eröffnet die Berathung über allfällige
Zusatzanträge.

Mösching. Es ist nicht bloß wahrscheinlich, sondern
als sicher anzunehmen, daß dieses Gesetz im Wesentlichen unverändert

bleiben werde. ES wird die Folge habe», daß viele Gemeinden

Teilen beziehen müssen. Es fragt sich, nach welchen Grundsätzen

es geschehen soll, ob nach dem verfassungsmäßigen Grundsatze

des Schuloenabzugs, wie bei der Staatssteuer, oder nach
dem Verfahren des Armengesetzes. Ich ergriff das Wort nicht,
um einen Zusatz zu beantragen, wohl aber wäre es mir lieb,
wenn der Herr Berichterstatter sich darüber auSsprcchen würde.
Wenn er sagt, es gehöre nicht hieher, so erinnere ich daran,
daß bei der Behandlung des Armengcsctzes der Grundsatz
festgestellt wurde, nach welchem die Armcntellen bezogen werden
sollen.

Herr Berichterstatter. ES freut mich, daß Herr Mösching
dem Gesetze eine so glückliche Zukunft prophezeit. Was seine Frage
betrifft, so kann ich dieselbe nicht kompetent beantworten,
sondern nur meine persönliche Ansicht mittheilen. Es ist bekannt,
daß ein neues Gemeindesteuergesetz höchst nothwendig ist. ES
wird nicht lange gehen, bis man einen Entwurf bringen wird.
Da wird eS dann am Orte sein, über Teilen, die zu Bestreitung

von Gemcindebedürfnisscn bezogen werden müssen, die
erforderlichen Bestimmungen aufzustellen. Ob dann die
Anschauungsweise deS Herrn Mösching, daß Gemeindetellen
erhoben werden sollen, wie die StaatSsteuer, durchdringen werde,
möchte ich sehr bezweifeln. Ich glaube, wenn man die Sache
genau uniersucht, so werde man einen bedeutenden Unterschied
finden. Ich bin übrigens noch nicht im Reinen über diese Frage,
aber ich glaube, man dürfe mit Grund Bedenken tragen, bei
Gemeindesteuern das gleiche Verfahren anzuwenden, wie bei der
StaatSsteuer.

Jndermühle, AmtSnotar. Die Gemeinden und Schulbezirke

sind jetzt verpflichtet, dafür zu sorgen, daß ihre Lehrer
wenigstens 599 Fr. erhalten. ES gibt nun aber Lehrer, die

bisher weniger hatten; so haben wir z. B. einen Uutcrlehrer,
dem wir bisher ein Almofen von Fr. 89 gaben. Nun frage
ich, ob wir demselben Fr. 299 zulegen müssen, und stelle eventuell

den Antrag, einen Zusatz des Inhaltes aufzunehmen:
„Die Gemeinden, in welchen die Besoldung der Lehrer infolge



dieses Gesetzes um einen Drittheil erhöht werden müssen, haben
daS Recht, die betreffenden Steilen auszuschreiben."

Sträub stellt den Antrag, den s 32 durch folgenden Zusatz

zu ergänzen: „Die Bestimmung über die Wahlart und
Entfernung der Lehrer sollen einem besondern Gesetze vorbehalten

werben."

Herr Berichterstalter. Ich glaube nicht, daß es der

Fall sei, Zusätze zu einzelnen Artikeln zu beantragen, sondern
man könne allfällig neue Artikel vorschlagen. WaS Herr
Sträub beantragt, wird im neuen Primarschulgesetze folgen.
Ich glaube nicht, daß cS hieher gehöre, wo bloß von
ökonomischen Verhältnissen die Rede ist. Was den Antrag des Herrn
Jndermühle betrifft, so wäre eS mir leib, wen» er angenommen
würde. Es kommt mir vor, als wolle man die Lehrer zuerst

auf die Gasse stellen, um ihnen dann eine bessere Stelle zu
geben, die ihnen nach Gerechtigkeit und Billigkeit gehört. Dieser

Gedanke tauchte schon früher auf, aber man kam dazu, den
im Jahre !837 Vekretirtcn Staatsbeitrag ohne eine solche

Bedingung zu verabfolgen. Haben die Gemeinden unfähige Lehrer,

so gibt es andere Mittel, einzuschreiten, und ich möchte die

Versammlung sehr bitten, nicht eine tolche sehr eingreifende
und gehässige Bestimmung in das Gesetz aufzunehmen.

Sträub zieht seinen Antrag in Gewärligung des neuen
PrimarschulgesetzeS zurück.

Jndermühle läßt seinen Antrag mit Rücksicht auf die

Erklärung des Herrn Berichterstatters fallen.

Bucher stellt im Hinblick auf die bedeutenden finanziellen
Folgen, welche das so eben durchberaihene Gesetz für die
Gemeinden habe, den Antrag, dasselbe, wie es aus der ersten
Berathung hervorgegangen, nebst den einschlägigen GroßrathS-
vcrhandlungen speziell drucken und an die Gemeinden versenden

zu lassen.

v. Känel hält dafür, die vorgeschlagene Spezialausgabe
würde zweckmäßiger nach der zweiten Berathung veranstaltet.

Der Herr Berichterstatter stellt den Entscheid über den

Antrag des Herrn Bucher dem Großen Rathe anheim, fügt
aber den Wunsch bei, daß dann auch der Bericht der Erzie-
bungsdirektion mit den betreffenden Verhandlungen besonders
verbreitet werde.

Kurz, Oberst, gibt zu, daß eine besondere Ausgabe der
GroßrathSverhandlungen bet Gesetzen, durch welche ganz neue
Verhältnisse geschaffen wurden, schon stattgefunden habe, hält
aber im vorliegenden Falle die Beilage zum Amtsblatte für
genügend und möchte sich vor Vermehrung der Kosten hüten.

Fischer wü'nscht hingegen sehr, daß der Antrag des Herrn
Bücher angenommen werde, damit die Gemeinden in die Lage
kommen, sich über daS fragliche Gesetz allfällig mit Sachkenntniß

aussprechen zu können.

A b sti m m ussg:

Für den Antrag des Herrn Bücher 62 Stimmen.
Dagegen -17 „

Tazbiatt des Großen Rathes t85«.

Eingang:

Der Große Rath des Kantons Bern,
um die zum Gedeihen der Primärschulen nothwendigen

Mittel herbeizuschaffen, namentlich
um den Lehrern eine bessere, ihren Pflichten und Leistungen

angemessene Stellung anzuweisen,
und um zu sicherer Erreichung dieser Zwecke die Gründung

und allmälige Aeusnung von Schulgütern zu erleichtern,
auf den Antrag der Erziehungsdireklion und des Regie-

rungsrathes beschließt ic.

Bernard. Ich war einer der Ersten und bin es jetzt
noch, den Nutzen des eben berathenen Gesetzes anzuerkennen,
aber ich betrachte die darin den Lehrern eingeräumten
Vortheile nicht als eine quitiirte Schuld für die Vergangenheit,
sondern als eine Pflicht und eine Aufmunterung für die
Zukunft und deßhalb finde ich, eS sei im Eingange etwas den
Lehrern zu sehr Schmeichelndes enthalten. Diejenigen, welche
dieses Lob verdienen, begehren esWcht, es sind die, welche es
nicht verdienen, die danach verlangen. Der Eingang spricht
von geleisteten Diensten («sie services qu'ils renclent»), nun
zahlen wir hier nicht eine Schuld für die Vergangenheit,
sondern wir siegen ihnen eine Pflicht für die Zukunft auf. Die
fragliche Stelle muß daher abgeändert werden, und statt von
den Diensten zu reden, welche die Lehrer leisten, soll man sagen:
„für die Leistungen, die man von ihnen erwartn" « pour les
services qu'on attend d'eux » Wenn die Gemeinden enorme
Opfer bringen für die Schulen, für die Besoldungen der Lei),
rer, so sollen auch diese ihrerseits den gebrachten Opfern
entsprechen. Uebrigens geziemt es sich nichr, hier der Eitelkeit der
Lehrer, die bei einzelnen schon ziemlich groß ist, zu schmeicheln.
Ich wünsche daher, daß der Herr Berichterstatter den Eingang
jin angegebenen Sinne modifizire.

Herr Berichterstatter. Herr Bernard glaubt, die Lehrer

seien im Eingänge des Gesetzes zu sehr gerühmt. Aber
was für Pflichten und Leistungen der Lehrer hat man dabei

im Auge? Die gesetzlichen. Deßhalb glaube ich, es sei
durchaus nicht zu viel gesagt, wenn man von ihren Pflichten
und Leistungen spricht. Man erwartet, daß die Lehrer
dieselben nach dem Gesetze erfüllen. Ich könnte daher den Antrag

des Herrn Bernard nicht zugeben, er würde einen üblen
Schein aus die Lehrer werfen, und daS möchte ich vermeiden.

Der Herr Präsident bemerkt, es liege mehr ein Unterschied

in der Uebcrsetzung als in der Sache selbst.

Der Herr Berichterstatter erklärt dafür sorgen zu
wollen, daß die französische Uebersetzung mit dem deutschen
Terte in Einklang gebracht werde.

Hier folgt die in der Sitzung der Großen Rathes
vom 2t Dezember 1858 genehmigte

Endliche Redaktion der ersten Berathung
des Gesetzes über die ökonomischen Verhältnisse

der öffentlichen Primärschulen.
Gegenstand der Berathung sind nur diejenigen Paragraphen,

in Bezug auf welche bei der ersten Berathung Anträge erheblich

erklärt worden sind.

Or. Lehmann, Erziehungsdirektor, als Berichterstatter.
Beim ersten Abschnitte sind die s§ 1, 2, 3 und 5 unverändert
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geblieben. Bei 8 4 wurde der Antrag erheblich erklärt, den

Ausdruck „vcrmöglichc" durch einen passendem zu ersetzen. Zu
diesem Ende mußte die Redaktion des zweiten Alinea des 8 4
geändert werden und lautet dieselbe nun also: „Wenn Schüler
nicht mit den erforderliche» Lehrmitteln versehen werden, so hat
die Schulbebörde auf Rechnung der Pflichtigen dafür zu sorgen,
sofern es nicht Noihaime oder Kinder von Unterstützten betrifft.
Im letztem Falle trägt die Gemeinde oder der Schulbezirk die

Kosten."

Der 8 4 wird ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Bei 86 wurden bezüglich der

Ziff. 4 und 5 Anträge erheblich erklärt, denen nun durch
Ergänzung dieser Ziffern entsprochen ist. Infolge dessen lautet
Ziff. 4 also: „Aus Zuschüssen der Gemeinde- oder Schulbe-
zirkskasse," und Ziff. 5: AuS dem allfälligen Ertrag der

Schulgelder."

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Bei 88 wurde der Antrag er»

heblich erklärt, bei Ziff. 2 die Publikation im Amtsblalte
vorzubehalten. Demgemäß erhält nun der Schlußsatz der Ziff. 2

folgende Fassung: „In beiden Fällen muß jedoch die Erhebung
von Schulgeldern von der Gemeinde oder der entsprechenden

Behörde des Schulbezirks beschlossen worden sein, und zwar
mit 2/z Stimmen Mehrheit und nachdem den Stimmberechtigten

acht Tage vorher der Gegenstand im AmtSblaite angezeigt
worden." Ferner wurden zwei Anträge erheblich erklärt, nach

welchen Kindern von Eltern, die weniger als t Fr. Staals-
stcuer oder Gemeindetelle bezahlen, sowie Kindern von
anerkannt Armen das Schulgeld zu erlassen wäre. Der Regie-
rungsraih glaubt jedoch, diese Anträge, welche nur erheblich
erklärt wurden, um die Sache zu untersuchen, nicht empfehlen

zu sollen. Durch die Abänderung, daß gesagt würde : „von
anerkannt Armen" sei kein Schulgeld zu beziehen, wäre den
Armen da nicht gedient, wo die Gemeinden lieber nehmen als
geben. Ucbrigens können immerhin Ausnahmen gemacht und
kann das Schulgeld erlassen werden. Wenn man also an
einem Orte billig gesinnt ist, so hindert das Gesetz nicht, auch
andern Armen alS Nolharmen und Kindern von Unterstützten
das Schulgeld zu erlassen. Der Herr Antragsteller hat wohl
übersehen, daß es fast unmöglich ist, hier eine andere Definition
zu geben als nach dem gegenwärtigen Armengeseye. DaS sind
die Gründe, warum der RcgicrungSrath nicht glaubte, dem

Antrage Rechnung tragen zu können. In Betreff des Antrages,

welchen Herr Flück stellte, nach welchem diejenigen, die

weniger als 1 Fr. Staats- oder Gemeindesteuer zahlen, vom
Schulgelde zu befreien wären, fand man, daß nach diesem

Antrage vom Schulgelde befreit würden: erstens diejenigen, welche

der Entwurf bereits davon befreit; ferner die Vielen,
welche nicht notharm und nicht unterstützt sind, und doch keine

Staats- und Gemeindesteuer bezahlen; endlich alle diejenigen,
welche weniger als 1 Fr. Staats- und Gemeindesteuer zahlen,
so daß am Ende Wenige übrig blieben, von denen man das
Schulgeld beziehen könnte Das Schulgeld würde einen sehr
niedrigen Ertrag abwerfen; es wäre nur eine Erleichterung
der einen Tellpflichtigen zu Ungunsten der andern. Wer
ì—2 Fr. Telle bezahlt, würde bann um so mehr belastet, und
doch wird man zugeben, daß derjenige, welcher 100 Rappen
Telle bezahlt, nicht besser steht alS der, welcher nur 90 Rappen

bezahlt. Endlich kann die betreffende Gemeinde jeden Augenblick

einen Nachlaß beschließen, ohne daß das Gesetz etwas
sagt. Das Gesetz stellt es den Gemeinden frei, Schulgelder
zu erheben oder nicht, und stellt nur eine Ausnahme auf, cS

hindert aber nicht, diese Ausnahme weiter auszudehnen. Also
kann man in den Gemeinden erreichen, waS Herr Flück
beabsichtigt, ohne hier etwas zu sagen. Dem ebenfalls erheblich
erklärten Antrage, daß statt der persönlichen Schulgelder
Familienschulgelder bezogen werden sollen, ist im 8 theilweise
Rechnung getragen, indem der Schlußsatz desselben nun also
lautet: „Es können auch entweder persönliche oder
Familienschulgelder nach den hicnach folgenden Bestimmungen erhoben
werden." Es bot sich die Frage, ob eS der Fall sei, für Fa-
milienschulgelder ein Marimum aufzustellen. Der RcgierungS-
raih fand, es sei nicht nöthig; da hier der Hauptgrund
wegfällt, welchen man gegen die persönlichen Schulgelber geltend
machte, nämlich die Rücksicht auf Eltern, die mit vielen Kindern

gesegnet sind. Bei 8 9 wird vor „1 Fr." eingeschaltet:
„für ein Kind;" serner erhält der Schlußsatz folgende
Fassung: „Für Kinder, welche außer dem Schulkreise wohnen,
darf ein höheres Schulgeld gefordert werben." Endlich wird
in der letzten Zeile des 8 10 nach dem Worte „findet"
eingeschaltet: „in der Regel." Damit glaube ich, sei den erheblich
erklärten Anträgen, mit Vorbehalt der erwähnten Ausnahmen,
Rechnung getragen.

Die 88 7, 8, 9 und 10 werden in der vom Herrn Be-
richterstatler vorgeschlagenen Redaktion ohne Einsprache
genehmigt.

Herr Berichterstatter. Bei den 88 1t und 14 wurden

folgende Anträge zugegeben: 1) die definitive Besoldung
auf Fr. 550 zu erhöhen, dagegen bei 8 14 die Leistungen unter

Ziffer 2 und 3 zu streichen, oder sie in den Fr. 550
eingerechnet zu erklären; 2) in Betreff des Holzes denjenigen Theil,
der dem Lehrer aUfällig vermöge besonderer Lokalverhälinisse
zukommt, der Gemeinde in Rechnung zu bringen; 3) bei Ziffer

1 (des 8 14) die Worte „wo möglich" unmittelbar nach

„Wohnung" zu setzen; 4) das vorletzte Lemma desselben
Paragraphen so abzuändern, daß je nach den örtlichen oder
persönlichen Verhältnissen eine angemessene Vergütung von 50 bis
150 Fr. geleistet werden könne; 5) den Schlußsatz in dem
Sinne zu modifiziren, daß der Lehrer die Sorge für Beheizung
und Reinigung unentgeldlich übernehme. Der Effekt des ersten

Antrages ist eine Herabsetzung des Minimums für diejenigen
Orte, wo man das Holz nicht zu Fr. 30 und das Land nicht
zu Fr. 20 erhalten könnte. In gewissen Gegenden könnte der
Lehrer sich beides zu diesem Preise verschaffen, an andern Orten

dagegen könnte man für Fr. 50 nicht einmal das betreffende
Quantum Holz bekommen; hier in Bern würde eS 79—80 Fr.
kosten. Der Rcgierungsrath wäre lieber bet den 8Z 11 u. 14
geblieben, indessen schlägt er Ihnen eine Redaktion vor,
wodurch den zugegeben Anträgen einigermaßen Rechnung getragen
wird. Der 8 11 bliebe unverändert, mit Ausnahme des Wortes

„baare" vor „Besoldung" im ersten Lemma. Dagegen
würde der 8 14 dahin modifizirt, daß es den Gemeinden
freigestellt bliebe, das Holz und Land anzuweisen oder eine

Entschädigung dafür zu leisten, und diese Entschädigung schlägt der

Regicrungsrath auf 80 Fr. an. ES schien angemessener, die

Baarbesoldung nicht mit den Nutzungen zu verschmelzen, die

ErziehungSdirektion legt Gewicht darauf. Deßhalb wird vor
dem Worte „Besoldung" das Wort „baare" eingeschaltet. Den
Antrag des Herrn Lauteiburg, für die Nutzungen eine

Entschädigung von 50 —150 Ar. zu gestallen, glaubte der Regie«
rungSrath nicht empfehlen zu sollen. Die Verhältnisse sind so

verschieden, daß der höchste Betrag an vielen Orten nicht ein«



mal für die Wohnung hinreichen würde. Hier in Bern und
in St. Immer z. B. wird für eine Wohnung von 159 bis
399 Fr. bezahlt. Man fürchtete, es gäbe ein Markten zwischen
der Gemeinde und dem Lehrer, deßhalb sei es besser, eine fire
Entschädigung zu bestimmen. Wo der Lehrer es verlangt, soll
ihm eine Wohnung angewiesen werden, wo aber eine Verständigung

stallfinden kann, wird ihm eine billige Entschädigung
dafür geleistet. Was Herr Wenger mit seinem Antrage
erreichen wollte, versteht sich nach meinem Dafürhalten von selbst,
daß da, wo der Lehrer „Holz wie ein Burger" oder Allmend-
thcile u. dgl. bezieht, dieses entweder als Theil der Baarbesol«
dung zu betrachten ist, oder bei 8 14 Ziffer 2 und 3 in Rechnung

gebracht werden kann. Wenn aber durch diesen Antrag
beabsichtigt worden wäre, einem Lehrer, der in der betreffenden
Gemeinde Burger ist, sein Burgerholz zu entziehen und ihm
nur das laut diesem Gesetze zukommende Quantum Holz
zukommen zu lassen, so könnte dieß nicht zugegeben werden; es

wäre unbillig, einen Lehrer deßwegen, weil er zufällig Burger
der betreffenden Gemeinde ist, um seine Burgernutzungcn zu
verkürzen. Solche Fälle sind häufig. Erst in letzter Zeit
bekam ein Lehrer im Jura Streit mir der Gemeinde und kam die

Sache vor den Regierungsralh. Es hätte nach der AuSschrei.
bung der Lehrer „Holz wie ein Burger" bekommen sollen. Es
wurde nun ein Burger gewählt, man gab ihm aber nur das
Holz als Burger; der Lehrer ließ es sich eine Zeit lang gefallen,

dann beschwerte er sich und der Regierungsrath fand, eS

gehöre ihm außer dem Holz, welches er als Burger erhalten
hat, auch dasjenige, das mit der Lehrerbesoldung verbunden sein
sollte. Ich möchte anläßlich den von mehreren Seiten gestellten

Fragen hier überhaupt über die Besoldnngs- und
Nutzungsverhältnisse der Lehrer einige Auskunft geben. Gegenwärtig ist
in den Besoldungen, wie sie im Amlsblatte erscheinen, gewöhnlich

alles inbegriffen, Wohnung, Holz, Land, Baarbesoldung.
Wenn nun gesagt ist, die Besoldung bestehe z. B. in Bleienbach

in baar zu Fr. 328. 57, serner in Wohnung zu Fr. 79,
Holz wie ein Burger, Bcunde und vier Mäs Korn zu Fr 69.
71 geschätzt, so beträgt die Besoldung in Geldwerth Fr. 459.
und mit dem Slaaisbeilrage von Fr. 229 Fr 679. 58. Wie
wird eS nach dem Entwürfe gehalten werden? Es fragt sich:
wie viel mißt die Beunde? ist sie gerade eine halbe Jucharte
groß, so ist damit der Ziffer 3 des s l4 entsprochen, so wie durch
die Wohnung dem Art. 1. Der Gcldwcrth des Kornes kommt
auf Rechnung der Baarbesoldung. Beträgt die Bcunde mehr
als eine halbe Jucharte und das Holz mehr als drei Klaster,
so kommt das Ueberschießende aus Rechnung der Baarbesoldung.
In Betreff deS Holzes fragt es sich, wie viel beträgt das
Burgerholz? Ist es gerade drei Klafter, so ist auch der Ziffer 2
deS s 14 entsprochen. Herr Gygar fragte, wie es mit dem Rüsten

und Führen des Holzes gehalten sei. Ich antwortete
darauf, daß wenn daS Holz, welches der Lehrer „wie ein Burger"

bezieht, gerade drei Klafter beträgt, die Gemeinde es ihm
gerüstet und kostenfrei zu liefern hat; wäre es mehr, so kann

ihm der Werth des Ueberschusscö auf Rechnung der Unkosten
für das Rüsten und Führen und der Rest auf Rechnung der
Baarbesoldung gesetzt werden; anders ist es, wenn die Leistung
„Holz wie ein Burger, Bcunde und Korn" in der Gesammt.
bcsoldung, wie es in Bleienbach bisher der Fall war, mit
Fr. 69. 71 begriffen ist, hier werden die RüstungS- und Fuhrkosten

dem Lehrer auffallen. Der H 14 würde nun folgende
Redaktion erhallen: „Außer der im 8 11 bestimmten Besoldung
soll jeder Lehrer von der Gemeinde ober dem Schulbezirke
erhalten: 1) eine anständige freie Wohnung, wo möglich mit
Garten und Bescheurung; 2) drei Klafter Tannenholz oder ein
diesem Quantum entsprechendes Maß eines andern Brennmaterials;

3) eine halbe Jucharte Pflanzland. Statt Ziffer 1

kann, nach gegenseitiger Uebereinkunft, eine angemessene
Vergütung, für Ziffer 2 und 3 dagegen, nach dem alleinigen
Ermessen der Pflichtigen Gemeinde, eine solche von Fr. 89 geleistet
werden. Die Benutzung der Jauche und Asche im Schlüge-
bäude steht dem Lehrer zu, wogegen er die Sorge für Beheizung
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und Reinigung unentgeldlich übernimmt." Ich glaube, man
werde von Seite der Gemeinden sich nicht beklagen können,
wenn den Lehrern für drei Klafter Holz und eine halbe Jucharte
Land eine Entschädigung von 89 Fr. geleistet werden soll. Es
wird richtig sein, wen» man annimmt, daß unter 69 Fr drei
Klafter Tannenholz im Durchschnitte nicht wohl erhältlich sind.
Es gibt wohl Orte, wo es mehr, und andere, wo es weniger
koster. Ebenso mögen 2» Fr. für eine halbe Jucharte Land
nicht zuviel sein. Wenn man mit dem fraglichen Antrage eine
eigentliche Herabsetzung des Minimums bezweckte, dann freilich
kann man anders raisvnniren. Nach dem Vorschlage des
Regierungsrathes erhielte nun der Lehrer wenigstens 599 Fr. in
Baar, die Wohnung unter allen Umständen und für die Nutzungen

unter Ziffer 2 und 3 des 8 14 erhielte er eine Entschädigung

von 8l) Fr. Ich empfehle Ihnen diesen Artikel
angelegentlich. Ich glaube nicht, daß man eine Verminderung der
Leistungen an die Lehrer wolle. Ich soll bei diesem Anlasse
nachträglich noch bemerken, daß in neuester Zeit in Solothurn
ein Gesetz erschien, das die Lehrer besser stellt, als dieser
Entwurf, und daß in Baselland, ebenfalls vor Kurzem, ein Minimum

von 799 Fr. festgesetzt wurde. Wo die Besoldung deS
Lehrers nicht 799 Fr. beträgt, hat der Staat sie bis auf diesen
Beirag auszugleichen. Ich gebe zu bedenken, wenn man in
Baselland und Solothurn das zu leisten vermag — von Neuenburg

will ich nicht reden —, wenn man bort es billig und
gerecht findet, den Lehrern höhere Minima zu bewilligen, ob
dann das in diesem Entwürfe Vorgeschlagene für unsere
Verhältnisse nicht als sehr bescheiden gelten dürfe.

Lau ter bürg erinnert den Herrn Berichterstatter an den
Antrag, nach welchem im Falle von Anstünden der Regierungs-
statthalter zu entscheiden hätte.

Herr Berichterstatter. Dieser Antrag wurde nicht
erheblich erklärt, weil im Reglement über die Obliegenheiten der
Schulbehörden (8 59) eine bezügliche Bestimmung enthalten ist.

Mühlethaler stellt den Antrag, am Wortlaute deS

ursprünglichen Entwurfs festzuhalten und hält dafür, die
Gemeinden, welche sich nicht gütlich mit dem Lehrer verständigen
können, sollen zahlen, waö sie nach dem Gesetze schuldig sind.

Sträub unterstützt den Vorschlag des Herrn Berichte?,
stackers namentlich mit Rücksicht daraus, daß es an vielen Orten
den Gemeinden nicht möglich sei, dem Lehrer Land anzuweisen
und daß letzteres oft weit vom Schulhaus entfernt, daher eine
Geldentschädigung in solchen Fällen am Platze sei.

G fell er zu Signau. Mir scheint denn doch, man sollte
eS in Bezug auf die Besoldung der Lehrer nicht allzuweit
treiben. Wenn man den Bogen zu sehr spannt, so springt er.
Ich möchte wenigstens den Schein vcrmerven, als wolle man
zu weit gehen, indem eS vielen armen Gemeinden fast nicht
möglich wäre, die Leistungen, welche das Gesetz von Ihnen
fordert, zu erschwingen und dann große Unzufriedenheit
entstehen könnte. Ich möchte die Sache so einrichten, daß es den
Gemeinden möglich und die Lehrer zufrieden sein können.
Lieber möchte ich in einigen Jahren noch weiter gehen, als
gefährden, daß man nach einiger Zeit wieder rückwärts gehe.
Im § 11 wurde ein Minimum der Baarbesoldung festgesetzt.

scheint mir, bei den übrigen Zuthaten sollte man auch
ein dem Bisherigen annäherndes Minimum aufstellen, so daß
die ärmern Gemeinden wüßten, was sie zu leisten hätten, und
die reichern, wenn sie guten Willen haben, weiter gehen können,
ohne daS Gesetz ändern zu müssen. Ich stelle daher den Antrag,
die Vergütung für freie Wohnung und Garten im Minimum
auf Fr. 59, für drei Klafter Tannenholz auf Fr. 39 und für
daS Land auf Fr. 29 festzusetzen, so daß man ein Minimum
von 199 Fr. hätte. Bezüglich der letzter» zwei Ansätze stütze
ich mich auf den Bericht des Herrn ErziehungsdinktorS selbst.
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Bei seiner Berechnung würde für die Gemeinden eine

Mehrausgabe von 199,999 Fr. einstehen; ist aber seine Berechnung
unrichtig, so würde diese Mehrausgabe beveulend höher zu
stehen kommen. Das hindert mich nicht, der Ansicht zu sein,
daß die Gemeinden, die eS können, mehr leisten sollen, aber die
ärmern Gemeinden möchte ich nicht zu sehr belasten.

Geißbühler unterstützt die Ansicht des Präopinanten,
hält ein Minimum von 199 Fr., alles inbegriffeu, für billig,
und stellt die Anfrage an den Herrn Berichterstatter, ob da,
wo das Minimum bereits hergestellt ist, die im s 14 bezeichneten

Zuthaien auch dazugeschlagen werden sollen. Der Redner
macht die Versammlung aufmerksam, daß bisher die Äcccoentien
in der Lehrerbeioldung begriffen waren, indem mau deren
Werth zur Gesammtbesoidung geschlagen habe und die
Gemeinden nicht mit zweierlei Besoldungen zu thun hallen, sondern
wußten, woran sie waren.

Der Herr Berichterstatter erwiedert, daß infolge dieses

Gesetzes alle Besoldungen, welche nicht das Minimum erreichen,
aus diese Stufe gebracht werden müssen; wo diejelben höher
sind, dürfen sie ohne Bewilligung der Erziehungsbirekiion nicht
herabgesetzt werden. Bezüglich der Naturallicserungen wird auf
den 8 13 verwiesen.

Revel reklamirt gegen die Form der Berathung mit der

Bemerkung, daß nach dem Reglemente bei der endlichen Ne»

vaktion keine neuen Anträge gestellt werden können.

Lenz erinnert an seinen bei der ersten Berathung gestellten

Antrag, die Ziff. 1 deS § 14 stehen zu lassen, dagegen die

Ziffern 2 und 3 zu streichen, in zweiler Linie, zu bestimmen,
daß die unter Ziffer 2 und 3 erwähnten Gegenstände dem

Lehrer an der Laarbesoldung angerechnet werden können; dieser

Antrag wird nun neuerdings gestellt.

Der Herr Berichterstatter bemerkt, daß es nicht der

Fall sei, auf frühere Anträge zurückzukommen; übrigens habe

Herr Lenz sich bei der ersten Berathung nachträglich dem

Antrage eines andern Redners angeschlossen.

Auch das Präsidium macht aufmerksam, daß heute nicht
neue Anträge gestellt werden können, sondern allsällig Abän-
verungsanlrägc, die sich inner den Grenzen der vorgelegten
Redaktion bewegen.

Gfeller zu Wichtrach möchte an dem festhalten, was die

Herren Lempen und Lenz bei der ersten Berathung beantragten,
um einige Ersparniß zu machen, und spricht sich für eine

Ausscheidung der Naturallieserungen in diesem Sinne aus.

Lempen hält seinen früher gestellten Antrag fest, von der
Ansicht ausgehend, viele Gemeinden würden sonst durch den
tz 14 unbillig belastet, unzufrieden werden und eS könnte dann
Lärm entstehen, während bisher nur die Lehrer sich

ausgesprochen hätten.

Gfeller von Signau erklärt, mit Rücksicht auf die
formellen Einwendungen, welche gemacht worden, an dem Minimum
von 5l) Fr. für Holz und Land festzuhalten, fügt aber die

Bemerkung bei, auch die Regierung sei nicht bei dem Antrage
geblieben, wie er in der ersten Berathung gestellt worden.

Lau ter bürg. Das ist ein sehr kitzlicher Paragraph, so

wie die Sache vorliegt. Die Regierung legt, wie es scheint,
Werth darauf, daß die §8 11 und 14 auSeinandergehalten
werden in der Weise, daß bei § 11 nur von der Baarbesol-
dpng die Rede wäre, im 8 14 die Accedentien bestimmt würden.
Ich habe schon früher erklärt, daß ich für mich auch glaube,
eS sei besser, die Sache zu trennen; indessen ist eS so ungeheuer

wichtig nicht, und wenn man beide Artikel verschmelzen will,
so könnte ich mich auch zufrieden geben. Es wurden bei der
ersten Berathung zwei Anträge erheblich erklärt, derjenige des

Herrn Lempen und der meintge, welcher dahin ging, den 8 11
unverändert zu lassen, dagegen bei 8 14 statt der Ziff. 1, 2
und 3 je nach den örtlichen oder persönlichen Verhältnissen
eine Vergütung von 5l) bis 159 Fr. zu gestatten. Die Sache
kann bei der zweiten Berathung noch einmal zur
Sprachkommen, aber einige Worte möchte ich mir erlauben, um den
erheblich erklärten Antrag festzuhalten. Ich war so frei,
aufmerksam zu machen, eS sel besser, eine bestimmte Summe in
das Gesetz aufzunehmen. Die Regierung trug meinem
Vorschlage insofern Rechnung, als sie eine bestimmte Summe im
Gesetze festsetzt. Ich verdanke dieß; dagegen glaube ich, eS

sei meinem Antrage insofern nicht ganz Rechnung getragen
worden, als man für Ziff. 1 eine Ausnahme machen will. Ich
kann mir wohl denken, warum die Regierung das will; sie

findet, die Verhältnisse bezüglich der Wohnungen seien sehr
verschieden. Die Verhältnisse bezüglich des Holzes und des
Pflanzlanbes sind eS aber auch, tue Verschiedenheit ist hier
noch größer. Ich gebe zu, ich mußte bet der frühern Berathung

eine Summe nennen, ohne dle Verhältnisse so würdigen
zu können, wie eS nöthig gewesen wäre. Ich gebe zu, baß
ich mit meinem Marimum zu wenig weit gegangen bin, und
erkläre mich bereit, bei der zweiten Berathung höher zu gehen.
Ich gebe zu, daß eS Gemeinben gibt, dle höher gehen können,
gerade hier die Stavtgemeinde. Ich spreche das aus, um zu
zeigen, daß ich allen billigen Anforderungen Rechnung tragen
will. Ich möchte aber an die Einsicht der Mitglieder des
Großen Rathes appelllren, daß sie sich nicht damit begnügen,
von ihrem Standpunkte aus die Ziff. 2 und 3 geregelt zu sehen,
sondern auch bedenken, baß es Gemeinden gibt, welche der
Schuh auch bei Ziff. 1 drückt. ES heißt dort, der Lehrer habe
Anspruch aus „eine anständige freie Wohnung" Was ist daS?
Der eine Lehrer wird vie angewiesene Wohnung anständig
finden, der andere nicht. Den Sinn deS Artikes begreise ich
wohl, aber in der Anwendung ist er nicht ausführbar. Wir
haben in der Stadt Bern 36 Primarlehrer, die wir bald um
einige vermehren müsse»; sieben haben Wohnungen im Schulhause,

die andern 29 nicht, und wir können den letztern keine
anweisen; man muß ihnen eine Entschädigung in Geld geben.
Wohin führt es, wenn ln Bern bekannt wird, der Gemeindc-
ralh müsse aus Lichtmeß 29 Wohnungen für die Lehrer suchen?
Daß man die Wohnungen sehr theuer bekäme. Da ich heule
an meinem Antrage festhalten muß, und die Summe nicht
erhöhen darf, so glaube ich, eS sei besser, diese drei Ziffern
zusammenzufassen. Die Negierung schlägt für Ziff. 2 und 3 eine
Entschädigung von 89 Fr. vor, ich nehme also für Ziff 1 79 Fr.
an, eine Summe, die hier zu klein, an vielen andern Orten
aber mehr als genügend ist. Ich behalte mir vor, bet der
zweiten Berathung darauf zurückzukommen und nehme meinen
erheblich erklärten Antrag auf.

Hoffmann kommt auf den von Herrn Wenger gestellten
und erheblich erklärten Antrag zurück, mit dem Wunsche, eS
möchte demselben Rechnung getragen werden, und führt bei-
sptelSwetse die Verhältnisse der Gemeinden Riggisberg und
Rüeggiöberg an, wo infolge abgeschlossener KanionementSver-
lräge Holzlieferungen für die Schule vorbehalten wurde», so
daß der Lehrer aus der Liste der Nutzungsberechtigten stehe und
einen großen Vortheil gegenüber Andern hätte, wenn ihm über«
dieß die im 8 14 bezeichneten Nutzungen zukämen, ohne daß
die erwähnte Berechtigung dabei in Anschlag gebracht würde.

RöthliSberger, alt-Regierungsrath, schließt sich
demjenigen an, was der Herr Berichterstalter und Herr Lauterburg
vorschlugen, indem er das beantragte Minimum für billig hält
und glaubt, es bilde so ziemlich den Durchschnittspreis.



v. Werbt bemerkt dem Pcâopinanten, die Mitglieder,
welche bei der ersten Berathung Antkäge stellten, hätten dabei

den H 14 in Verbindung mit § 11 im Auge gehabt, und unterstützt

die Ansicht des Herrn Gfeller, daß man den Bogen nicht

zu stark spannen soll,-um in den Gemeinden nicht Unwillen zu

erregen Der Umstand, daß in jüngster Zeit an vielen Orten
die Lehrerbesoldung erhöht worden, liefere den Beweis, daß

man gute Lehrer anzuerkennen wisse.

Herr Berichterstatter. Herr Mühleihaler stellte den

Antrag, dei den ursprünglichen 88 11 und 14 zubleiben. So
wohlgemeint dieser Antrag ist, so kann ich denselben als
Berichterstatter dennoch nicht zugeben, und muß auf der
vorgeschlagenen Modifikation beharren Herr Sträub, als früherer
Antragsteller, erklärte sich mit derselben einverstanden,'hingegen
greift nun Herr Gfeller den Antrag des RegierungsralheS an.
Er findet, man treibe es doch zu wett, man solle den Bogen
nicht zu sehr.spannen, man könne dann in einigen Iahten
weiter gehen. WaS den Einwarf betrifft, als gehe maw zu
weit, so wurde dieser Punkt seil mehreren Tagen hier besprochen.

Ich finde immer, man gehe nicht zu weit gegenüber andern
Berüfen und Angestellten. Ich las gestern in einem hiesigen
Blatte einen Artikel über die Besoldungen der Geistlichen, in
welchem gesagt war, das Minimum betrage 6t)i) Hr., ei» Post-
knechl habe 8 0 Fr. Ich habe Ihnen gesagt, wie die
Bahnwärter bezahlt sind, und habe an das Beispiel anderer Kantone

erinnert. Von Uebertreibung kann also nicht die Rede

sein. Wenn der Bogen springen und ein Sturm von Petitionen
folgen sollte, wie Herr Le»Mn andeutete, so würde ich mich
sehr verwundern; ich würde mich fast schämen für den Kanton
Bern. So viel vertraue ich auf die Gemeinden und aus das

Volk, wenn man sie vernünftig aufklärt, wenn man darauf
hinweist, was andere Staaten, wie Frankreich, Deutschland,
andere Kantone, die nicht in bessern Verhältnissen stehen als
wir, thun, wenn man sie aufmerksam macht, wle ein Taglöh-
ner, ein Handwerker gehalten wird, so können sie nicht anders
sagen als : ja, eS ist nur bescheiden, was man ihnen bietet. Dafür
sehe ich den Beweis in dem Geiste, der sich seil zwei Jahren
in vielen Gemeinden gezeigt hat. Er beweist, daß der
Entwurf nicht so schwer aufgenommen wird, wie man befürchtet.
Vielen Gemeinden wird es schwer fallen, aber es ist nicht zu
übersehen, daß man solche Gemeinden außerordentlich
unterstützen will, und daß zu diesem Zwecke 40,000 Kr. ausgesetzt
sind. Ich glaube, man soll auch un entgegengesetzten Sinne
nicht übertreiben. Wenn Herr Gfiller sich auf meinen Bericht
stützt, so erwiedere ich ihm nur, baß eS sich dort lediglich um
Durchfchnillssummen handelt, und daß ich einen Unterschied
zwischen Durchschnittsverechnungen und Schätzungen mache Ich
möchte die Versammlung bitten zur mildern Ansicht zu Gunsten
der Lehrer zu stimmen. Ich glaube, man habe die Gemeinden
ziemlich berücksichtigt, einerseits daß man sich in bescheidenen

Schranken hielt, anderseits daß man ihnen Unterstützung in
Aussicht stellt, wo es nöthig ist. Herr Laulerburg hat seinen

frühern Antrag aufgenommen, übrigens vertröstet er auf eine
Ipätere Verhandlung. Mit dieser Vertröstung habe ich es

ungefähr, wie mit derjenigen dcS Herrn Gfeller. Man vertröstete
die Lehrer lange auf bessere Zeiten, und man sollte sie jetzt
nicht noch aus Weiteres veriröliew Ich Halle mich an den

Antrag, wie ihn Herr Laulerburg gestellt hat. Ich finde, Herr
Laulerburg und andere Mitglieder, welche ihn umerstützien,
haben dabei Lvkalrücksichten im Auge. Ich glaube wirklich,
Bern käme wohlfeil weg, wenn mau eine Entschädigung von
150 Fr für Wohnung, Holz und Land aussetzen würbe. Ich
möchte Herrn Lauterburg fragen, wie viel man den Lehrern
hier für die Wohnung zahle. Ich glaube, man müsse ihnen
jedenfalls etwas geben, und zwar für die Wohnung wenigstens
150 Fr. Bei seinem Antrage kämen die Städte zu günstig
weg. Wenn man überhaupt nicht zugeben will, daß die Wohnung

dem Lehrer angewiesen werde, so müßte man den Antrag
stellen, einen Unterschied zu machen für die Wohnung der Leh-

Tagblall des Großen Rathes <858.
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rer in den Städten und auf dem Lande; man müßte dann eine
Entschädigung von 100 bis 250 Fr. festsetzen. Ich glaube aber,
man könne in Berücksichtigung der Lokalverhältnisse nicht so
weit gehen. Der Lehrer muß irgendwo wohnen. Herr Lauterburg

wollte der Versammlung damit bange machen, als müßten

in Bern auf Lichtmeß 29 Lehrcrwohnungen angewiesen
werden. Die Lehrer sind bereits da, sie kommen nicht erst; es
wird ganz gut gehen, wie an andern Orten; es gibt keine
Verlegenheiten. Wenn er dann, was mir auffiel, den Ausdruck
„anständige Wohnung" neu fand, so frage ich: ist das neu?
Nein, der Ausdruck steht im gegenwärtigen Gesetze. Daß er
nicht gefährlich ist, beweist die Erfahrung seit 1835. Mir ist
während der fünf Jahre, während welcher ich Erziehungs-
direkior bin, keine einzige Streitigkeit darüber zu Gesicht
gekommen. Das beweist, daß die Lehrer bescheiden stad. Die
Lehrerwohnungen sind an vielen Orten in miserablem Z istande,
dennoch scheint man sie anständig gefunden zu haben. Auf
die Bemerkung des H.rrn Hoffmann muß tch antworten, daß
ich mich über den Antrag oeS Herrn Wcnger bereits
ausgesprochen habe. Man kann sol be spezielle Verhältnisse unmöglich

im Gesetze berücksichtigen. Man faßte den Paragraphen so

allgemein, daß bei vernünftiger Auslegung denselben Rechnung
gelragen werden kann. Ich empfehle Ihnen daher die 88 11
und 14 nach dem Antrage des Regicrnngsralhes zur
Genehmigung.

A b st i m m u n g

Für den § 11 nach Antrag deS Regierungs¬
rathes Handmehr.

Für den 8 14 nach dem ursprünglichen Entwürfe Minderheit.
Für den Antrag des Regierungsrathe-s (80Kr.

Entschädigung statt Ziff. 2 und 3) „
Für den Antrag des Herrn Gfeller zu Signau

(50 Fr. Entschädigung) Mehrheit-.
Bei diesem Antrage und dem dcS RegicrungS-

rathes stehen zu bleiben 42Stimmen.
Für den Antrag des Herrn Laulerburg 47 „

Herr Berichterstatter. Bei 8 27 beantragte ich zwei
Modifikationen der Redaktion zu Ziff. 1 und 4, ferner wurden
mehrere Anträge erheblich erklärt. Der Paragraph ist diesen

Anträgen gemäß abgeändert worden, nur dem Antrage des Herrn
Flück zu Ziff. 6 und demjenigen des Herrn Gfeller zu Ziff. 3
ist nicht Rechnung getragen, dem erster« (dahin gehend, daß
Personen, die nicht über 1 Fr. Staats- oder Gemeindesteuer
bezahlen, von der Einltitlögcbühr diSpensirt werden solle») aus

132

Nach dem Antrage deS Herrn Berichterstatters wird
in Uebereinstimmung mit den erheblich erklärten Anträgen, ohne
Einsprache beschlossen, was folgt: 8 l2 bleibt definitiv gestrichen.

Bei 8 >3 wiro vor dem Worte „Besoldung" eingeschaltet:
„baare." Die 88 15, 16 und 17 bleiben nnvcränbert. Bei
8 18 wirb vaS vrille Alinéa gestrichen und am Schlüsse deS

letzten Lemma das Datum des OrganisationsgesetzcS beigefügt
(24 Juni >856). Die 88 19, 20 uns 21 bleiben unverändert.
Bei 8 22 werden die Worte „der Schulkreis" ersetzt durch:
„die Schalbchörden," ebenso bei 8 23 das Wort „bloßen" durch
„beveuleiiden." Bei 8 21 wird nach dem Worte „aasgeführt"
eingeschaltet: „nnv gegen Brand versichert." Der 8 25 bleibt
unyeränoen. Bei 8 26 wiro das Wort „angegriffen" ersetzt

durch: „in ihrem Kapitalbestanve vermindert."
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bereits früher angegebene» Gründen, Nach dem Antrage des

Herrn Gfeller sollte mit Rücksicht auf die Einbürgerung der

Heimathlosen und Landsaßen etwas aufgenommen werden. Ich
gab im Allgemeinen die Untersuchung der Frage zu, ob nicht
von Personen, welchen vaS Bürgerrecht geschenkt wird, etwaö

zu Handen des SchulguteS erhoben werden soll. Der Regie-
rungSrath fand, die Fälle seien so selten, daß man im Gesetze

nichts darüber sagen soll. Bezüglich der Heimathlosen und
Landsaßen soll keine Ausnahme gemacht werden; bezüglich der

übrigen Fälle glaubte man, eS schicke sich nicht wohl. Infolge
dessen würde der 8 27 also lauten: das erste Lemma bliebe

unverändert, die Ziff. 1 erhielte folgende Fassung: „Gaben und
Vermächtnisse für die Schulen, wenn dieselben nicht ausdrücklich

für andere Schulen, over zu Bestreitung laufender Ausgaben,
oder zu speziellen Zwecken bestimmt sind." Bei Ziff. 2 würde
nach „Verlassenschaflen" eingeschaltet: „von OrtSeinwvbnern."
Ziff. 3 bliebe unverändert; Ziff. 4 würde gestrichen. Ziff. 5
bliebe unverändert. Am Schlüsse der Ziff v wäre beizufügen:
„Diese Gebühr darf nur einmal und nur in derjenigen Schule
erhoben werden, welche das Kind nach erlangtem schulpflichtigen

Alter zuerst besucht." Endlich erhielte die Ziff. 7 folgende

Fassung: „Sonstige zu Schulzweckcn bestimmte Einkünfte
überhaupt, welche nach gesetzlichen Vorschriften zu kapitalisiren sind.«

Ich glaube, mit diesen Abänderungen sei allen erheblich erklärten

Anträgen entsprochen, die man überhaupt zugeben wollte,
mit Ausnahme von zweien.

Gfeller zu Wichtrach nimmt seinen frühern Antrag wieder

auf, die Ziff. 3 dahin zu ergänzen, daß von solchen

Personen. denen Bürgerrechte geschenkt werden, auch etwas für
das Schulgut bezogen werden könne, weil sie oft ein beträchtliches

Vermögen besitzen.

Regez rcproduzirt seinen frühern Antrag in dem Sinne,
daß die Erhebung der EmtrittSgebühr »ach Ziffer 6 deS 8 27

in Uebereinstimmung mit 8 9 den Gemeinden fakultativ anheimgestellt

werden möchte.

DaS Präsidium bemerkt, daß keine neuen Anträge gestellt

werden können.

Lauterburg stellt die Frage an den Herrn Berichterstatter,
wie es zu halten sei, wenn ein Kind beim Eintritt in die

Schule in solchen Verhältnissen lebe, daß ihm die EmtrittSgebühr

erlassen werde, später aber in bessere Verhältnisse komme,

ob man baö Recht habe, in diesem Falle daS Eintrittsgeld
nachträglich zu erheben.

Der Herr Berichterstatter erwiedert auf obige
Anfrage, daß der erwähnte Punkt nicht wichtig genug sei, um im
Gesetze vorgesehen zu werden; der Fall könne vorkommen, sei

aber in seinen Folgen höchst geringfügig. Im Uebrigen
empfiehlt der Redner mit Rücksicht auf die im Eingangsrap-
porle ertheilten Aufschlüsse die vorgelegte Redaktion zur
Genehmigung.

A b st i m m u n g.

Für den § 27 nach Antrag des RegierungS-
rathes mit oder ohne Ergänzung Handmehr

Für den Antrag des Herrn Gfeller zu Wich¬
trach 57 Stimmen.

Dagegen 9 „

Da nach diesem Resultate die Versammlung nicht mehr
beschlußfähig erscheint, so wird die Zählung derselben
vorgenommen, welche die Anwesenheit von 84 Mitgliedern konstatirl.

Die nach dem Antrage des Herrn Gfeller beschlossene

Ergänzung der Ziffer 3 dès 8 27 erhält nun folgende Redak¬

tion: „Personen, denen daS Burgerrecht unentgeldlich ertheilt
wird, können zu einem Beitrag an das Schulgut nach ihren
Vermögensverhältnissen angehalten werden. Wenn sich die Be.
«heiligten nicht verständigen können, so entscheidet der
Administrativrichter über den zu leistenden Betrag."

Ohne Einsprache werden hierauf nach Antrag deS Herrn
Berichterstatters folgende Paragraphen genehmigt: bei 8 28
werden die Worte „einiger Erstarkung" ersetzt durch „einigem
Anwachse". 8 29 bleibt unverändert. Bei § 39 werden im
ersten Alinea die Worte „ihren Schulkommissionen" ersetzt durch
„den bestehenden Schuldehörden". Das zweite Lemma erhält
folgende Fassung: „Die SchulgutSrechnungen hat der Re«
gierungsstalthaller alle zwei Jahre zu untersuchen und zu
passtren "

Herr Berichterstatter. Bei § 31 wurde der Antrag
deS Herrn Sträub erheblich erklärt, die Accedentien des 8 14
für die Lehrerinnen fallen zu lassen. Der RegieruugSralh hätte
auch hier lieber gesehen, wenn eS beim Entwürfe geblieben
wäre, aber um den erhobenen Einwendungen einigermaßen
Rechnung zu tragen, schlägt er statt der §8 31 und 32
folgende Redaktion als § 31 vor: „Die Bestimmungen dieses
Gesetzes, mit Ausnahme von Ziffer 3 deS § 14, gelten auch
für öffentliche Mädchenprimarschulen und öffentliche Primar-
lehrerinnen. Die Primarlchrcrinnen sind dagegen verpflichtet,
außer dem ihnen übertragenen gewöhnlichen Primarunterricht
auch den Unterricht in den weiblichen Handarbeiten in wenigstens

zweihundert jährlichen Unterrichtsstunden und zwar
unentgeldlich zu ertheilen." Es ist also dem größern Theile deS

Antrages entsprochen, der bezweckt hat, den Lehrerinnen etwas
weniger zu bieten. Sie würden infolge dessen die halbe Ju-
charte Land weniger erhalten, für Wohnung und Holz hätten
sie Arbeitsnnterricht in wenigstens zweihundert Stunden jährlich

unentgeldlich zu übernehmen. So leid eS mir ist für die

Lehrerinnen, so empfehle ich Ihnen die neue Redaktion doch

zur Genehmigung.

Sträub stellt die Frage an den Herrn Berichterstatter,
ob nicht der Primarunterricht darunter leibe, wenn die
Lehrerinne», auch diesen Arbeitsunterricht übernehmen müssen.

Herr Berichterstatter. Es war bisher an den meisten
Orten, wo Lehrerinnen angestellt sind, schon so gehalten. ES
muß natürlich auf eine Weise geschehen, daß der Primarunterricht

so wenig als möglich dadurch gestört wird. ES betrifft
meistens Lehrerinnen, die an untern Schulen angestellt sind und
die Klassen der jüngern Kinder haben; bei diesen ist eS nicht
gerade nöthig, daß die Zahl der Unterrichtsstunden daS Mari-
mum erreiche. Wenn man annimmt, die Lehrerin habe 33
Unterrichtsstunden, so bleiben für die giwöhnlichm Fâcher des

Primaruntcrrichts immerhin noch 23, wenn man 5 Stunden
in der Woche abzieht. Wenn man aber auch etwas mehr
verlangen würde, so glaube ich, eS sei dennoch möglich, daß eine

Lehrerin, diese Stunden finden kann. ES könnte z. B. ein

Theil der Umterrichtsstunden in den Handarbeilen während der

Ferien gegeben werden, an andern Orten geschieht eS am Samstag

Nachmittag, womit ich aber nicht einverstanden bin. Man
sollte den Lehrerinnen diesen Nachmittag auch frei lassen. Ich
glaube daher, sie können diesen Unterricht ertheilen und wo
besondere Mädchenprimarschulen bestehen, wird eS bereits nach
dem Gesetze so gehalten. Es sind aber dieser sehr wenige im



deutschen Theile des KantonS, mehr dagegen im Jura; die
meisten Lehrerinnen sind an gemischten Schulen angestellt und
da glaube ich, wird es den betreffenden Gemeinden eine
Erleichterung sein.

Die Redaktion deS § 31 wird nach Antrag deS Regie«
rungsratheS durch daS Handmehr genehmigt.

Der K 32 fallt infolge dessen dahin; 8 33 bleibt
unverändert; § 34 wird auf die zweite Berathung verschoben.

Der Gesctzesentwurf lautet in seiner definitiven Redaktion,
wie folgt:

Gesetzesentumrf
über

die ökonomischen Verhältnisse
der

öffentlichen Primärschulen.

Der Große Rath des Kantons Bern,

um die zum Gedeihen der Primärschulen nothwendigen
Mittel herbeizuschaffen, namentlich

um den Lehrern eine bessere, ihren Pflichten und Leistungen
angemessene Stellung anzuweisen,

und um zu sicherer Erreichung dieser Zwecke die Gründung
und allmälige Aeufnung von Schulgütern zu erleichtern,

auf den Antrag der ErziehungSvirektion und des Regte«
rungsratheS

beschließt:

Erster Abschnitt.

Allgemeines über den Unterhalt der Primärschulen.

8 1.

Jede öffentliche Primärschule soll in Bezug auf den innern
und äußern Bestand so unterhalten und mit allem Nöthigen
verschen sein, daß der Unterricht seinen ungehinderten und guten
Fortgang haben kann.

8 2.

- Zu den allgemeinen Schulbedürfnissen gehören:
1) Die Besoldungen und sonstigen Leistungen an die Lehrer;
2) daS Schullokal und dessen Unterhaltung z

3) die Schulgeräthschasten, wie Tische, Bänke u. dgl,;
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4) das zu Beheizung der Schulzimmer nöthige Material
zugerüstet und frei zum Hause geliefert, so wie auch daS
Material zu deren Reinigung;

5) die Lehrmittel, welche zum. allgemeinen Gebrauch in der
Schule dienen, wie Wandtafeln, Karten, Tabellen, Schul«
rödel, Tagebücher u. dgl ;

k) allfällige Eramenkosten.

8 3.

Die Sorge für die allgemeinen Bedürfnisse der öffentlichen
Primärschulen ist theils Sache des Staates, theils Sache der
Einwohnergemeinden s§ 81 der Verfassung) oder der besondern
Schulbezirke, wo solche bestehen, sei es, daß dieselben bloß
Theile einer Gemeinde in sich begreifen, oder über die Grenzen
derselben reichen (§8 3, 6 und 15 deS Gemeindegesetzes).

8 4.

Die Anschaffung der Schulbedürfnisse für die einzelnen
Schüler dagegen, wie Schulbücher, Schreibmaterialien u. f. w.
kommt den betreffenden Eltern oder deren Stellvertretern zu.

Wenn Schüler nicht mit den erforderlichen Lehrmitteln
versehen werben, so hat die Schulbehörde auf Rechnung der
Pflichtigen zu sorgen, sofern es nicht Notharme oder Kinder
von Unterstützten betrifft. Im letztern Falle trägt die Gemeinde
oder der Schulbezirk die Kosten.

8 5.

Die Erziehungsdirektion hat dafür zu sorgen, daß die
allgemeinen Lehrmittel und eingeführten Schulbücher um
möglichst billige Preise zu erhalten sind. Sie kann auch für
das Schulwesen besonders eifrige oder dürftige Schulkreise mit
Geschenken an Lehrmitteln unterstützen und ermuntern. Zu
diesem wie zu jenem Zwecke ist derselben ein jährlicher Kredit
auszusetzen.

8 6.

Die im 8 2 bezeichneten Schulbedürfnisse werden bestritten:
1) Aus dem Ertrag der Schulgütcr und anderer Stiftungen

zu Gunsten der Schule;
2) aus allsälligen Beiträgen anderer Gcmeindegüter;
3) aus den gesetzlichen Staalsbeiträgen;
4) aus Zuschüssen der Gemeinde- oder Schulbezirkskasse;
5) aus dem allfälligen Ertrag der Schulgelder;
6) aus Gaben und Vermächtnissen, weiche ausdrücklich für

die laufenden Ausgaben bestimmt sind.

8 7.

Wenn der Ertrag des SchulgutS und anderer zum Besten
der Schule bestehenden urbansirten Stiftungen und Leistungen
zu Bestreitung der allgemeinen Schulbedürfnisse nicht genügt,
so sind für den Mehrbedarf in der betreffenden Gemeinde oder
dem Schulbezirke Zuschüsse auS der Gemetndekassa zu leisten.
Es können auch entweder persönliche oder Familicnschulgelder
nach den hienach folgenden Bestimmungen erhoben werden.

8 3-

Schulgelder können nur mit Bewilligung deS Regierungsraths

bezogen werden. Diese Bewilligung wird ertheilt:
1) wenn bereits ein erheblicher Theil der Schulbedürfnisse

durch Beiträge auS der Gemeindekassa oder durch Zuschüsse

aus andern als Schulgütern bestritten wird; oder

2) wo bisher Schulgelder erhoben wurden.
In beiden Fällen muß jedoch die Erhebung von Schulgeldern

von der Gemeinde oder der entsprechenden Behörde deö
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Schulbezirks beschlossen worden sein und zwar mit Zrxeidrittel-
stimmen Mehrheit und nachdem den Stimmberechtigten acht
Tage vorher der Gegenstand im Amtsblatt? angezeigt worden.

Von Notharmen oder Kindern von Unterstützten soll kein

Schulgeld bezogen werden.

§ 9.

Der Betrag des Schulgelds soll für ein Kind Fr. 1, und
wenn mehrere Kinder einer Familie eine Schule desselben
SchulkreiseS besuchen, Fr. 2 jährlich für die Familie nicht
übersteigen, mit Ausnahme derjenigen Schulen, in welchen schon
bis dahin ein höheres Schulgeld bezahlt worden. Die Fest-
seyung des Betrags innert der gegebenen Grenze ist Sache der

betreffenden Gemeinde. Wo man ein höheres Schulgeld fort-
zubeziehen wünscht, hat der Regierungsralh über den Betrag
zu entscheiden.

Für Kinder, welche außer dem Schulkreise wohnen, darf
ein höheres Schulgeld gefordert werden.

s 10.

Das Schulgeld wird jährlich an den dafür bezeichneten
Gemeindsbeamten bezahlt - ° n.^..

Beim Wegbleiben vön der Schule wegsn Krankheit oder
andern Gründen findet in der Regel keine Rückvergütung statt.

Zweiter Abschnitt

Besondere Bestimmungen über L chrer besoldungen,
Schullokalien und Schulgüter.

Lehrerbesoldungen.

8 11.

Die baare Besoldung eines öffentlichen Primarlehrers
beträgt jährlich wenigstens, bei definitiver Anstellung Fr. 500,
bei provisorischer Anstellung Fr. 380.

Da wo dieselbe bereits diese Summe übersteigt, darf fie
in keiner Weise, ohne Genehmigung der Erziehungsdirektion
vermindert werden.

Die Gemeinde oder der Schulbezirk hat .für die Besoldung
zu sorgen, so weit sie nicht durch den StaatSbeitrag s 15)
bestriiten wird.

8 12.

Die baare Besoldung kann mit Zustimmung der Erzie-
hungsdireklion theilweise in verschiedenen Benutzungen oder
Naturallicferungen bestehen. Dieselben sollen zu einem billigen
Schatzungswerthe berechnet werden, welcher im Falle von
Anstünden dem RegierungSstalthalter zu bestimmen obliegt.

8 13.

Außer der in 8 11 bestimmten Besoldung soll jeder Lehrer
von der Gemeinde oder dem Schulbezirke erhalten:

1) Eine anständige freie Wohnung, wo möglich mit Garten
und Bcscheurung;

2) drei Klafter Tannenholz oder ein diesem Quantum ent¬
sprechendes Maaß eines andern Brennmaterials;

3) eine halbe Jucharte gutes Pflanzland.
Statt obiger Ziffern 1, 2 und 3 kann je nach den

örtlichen oder persönlichen Verhältnissen eine. Vergütung von 50
bis 150 Fr. von den Pflichtigen Gemeinden geleistet werden.

Die Benutzung der Jauche und Alche im Schulgebäude
steht dem Lehrer zu, wogegen er die Sorge für Beheizung und
Reinigung unentgeldlich übernimmt.

8 1-1.

Der Staat-trägt-an diö^Besoldung eineS öffentlichen Pri«
marschullehrers vom Amtsantritt desselben bis auf den Tag
seiner Entlassung jährlich bei:

a. wenn er definitiv angestellt ist Fr. 220
k. bei provisorischer Anstellung „ 100.

Für Unpateniirte soll der letztere Beitrag nur dann
geleistet werden, wenn nach wiederholter Ausschreibung kein pa-
tentirted Lehrer erhältlich ist.

8 15.

In ärmern Gemeinden oder Schulbezirken, wo die
bisherige Gemeinvebesoldung nebst der Staaiszulage (8 15) den
im 8 11 vorgeschriebenen Betrag des BesoldungSmtuimums nicht
erreicht und der Ertrag der übrigen in 8 6 erwähnten Quellen
es nicht erlaubt, das festgesetzte Minimum auszurichten, wird
der Staat einen außerordentlichen Beitrag leisten, zu welchem
Zwecke ein jährlicher Kredit von 40,000 Fr. auszusetzen ist.

Der Regierungsrath wird diejenigen Gemeinden bezeichnen,
denen außerordentliche Beiträge zukommen sollen, und auch den

Betrag der letzterrst bestimmen. !<->
,« >

8 16.

Ucberdieß leistet der Staat folgende jährliche AlterSzulagen
an Lehrer öffentlicher Primärschulen des Kantons, welche sich

darüber ausweisen können, daß sie mit Pflichttreue, Fleiß und
nach Kräften ihren Dienst versehen haben:

a. Nach 10 Jahren Dienst an der gleichen Schule Fr. 30.
b. Nach 20 Jahren Dienst an - öffentlichen Primärschulen

überhaupt Fr. 50.

8 17.

Die Besoldung soll den Lehrern vollständig und ohne
Unkosten entrichtet werden, und zwar die Naturallieferungen zu
den dafür üblichen Zeilen, und die Baarbesvldung in
vierteljährlichen Terminen.

Wo dieses nicht geschieht, Hai der RegierungSstalthalter
auf gemachte Anzeige hin die Fehlbaren zu Erfüllung ihrer
Pflicht anzuhalten.

Vorbehalten bleibt immerhin die Besoldung zu Gunsten
der Wittwe und der Kinder emes verstorbenen LehrerS, im Z 30
des Gesetzes über die Organisation des Schulwesens vom 24.
Juni 135v.

8 13.

Die Entschädigung der Stellvertreter ist Sache der
betreffenden Lehrer oder deren Wittwen und Kinder.

Bei erledigten Schulen, an welchen aus irgend einem
Grunde in der gehörigen Zeit kein neuer Lehrer angestellt wird,
gebührt dem Lehrer einer andern Schule für die Stellvertretung
nebst der gewöhnlichen Besoldung der Stelle der Staatsbeitrag
eines provisorischen Lehrers.

8 19.

Der Staat wird solchen Lehrern, welche durch ihr Alter
verhindert find, sich bei der Lehrerkasse zu betheiligen, wie bisher
Leibgedinge entrichten; dagegen haben alle andern nur dann
darauf Anspruch, wenn sie der Lehrerkasse beigetreten sind.
(8 31 des OrganisalionsgesetzeS über das Schulwesen
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§20.

Zn jedem Schulkreise sollen die zur Behausung der Lehrer
und zur Ertheilung des Unterrichts nothwendigen Räumlichkeiten

bestehen. Jeder einzelnen Schule soll ein eigenes
zweckmäßiges und namentlich hinlänglich geräumiges und mit den
nöthigen Gerälhschaften versehenes Lehrzimmer gewidmet werden.

Jeder der Schule nachtheiiige Gebrauch der Räumlichkeiten
ist untersagt.

Allfällig nothwendige nähere Vorschriften über die
Einrichtung der Schulzimmer und der Schulhäufer überhaupt wird
der Regierungsrath erlassen.

8 21.

Wo die Räumlichkeiten den allgemeinen Vorschriften nicht
entsprechen wird die Schulbehörde durch die Erziehungsdircktion,
unter Vorbehalt des Rekurses an den Regierungörath,
angehalten werden, das Fehlende durch Neubau, oder durch
Verbesserung der vorhandenen Gebäude zu erstellen.

8 22.

Bei bedeutenden Verbcsserungen sollen Plan und Devis, bei
Neubauten überdieß Lage und Baustelle vom Schulinspektor
und der Baudireklion geprüft und von der Erziehungsdireklion
vor der Ausführung genehmigt werden.

8 23. '

Wo die Bauten nach genehmigtem Plane gehörig auSgeführ t
und gegen Brand versichert worden sind, wird der Regierungs«
rath einx nach den Umständen zu bestimmende Unterstützung
leisten, welche jedoch nicht 10 Prozent des Devises übersteigen

soll.
Ist die Summe, zu welcher daS Gebäude durch die

beeidigten Sachverständigen der Brandversicherungsanstalt geschätzt
wird, geringer als diejenige des Devis, so soll der StaatS-
beilrag nach der erster,, und nicht nach dem Devis berechnet
werden.

Daherige Begehren sind bei Einsendung von Plan und
Devis an die Erziehungsdirektion zu stellen.

8 24.

Wird ein Theil des Schulhauscs zu andern als Schul-
zweckcn benutzt, so soll der jenem Theil zukommende Werth von
der Summe, welche der Berechnung des Staatsbeitrages als
Basis dient, abgezogen werden. In gleicher Weise ist der all«
fällige Kapitalwerth oder Erlös für das alte Schullokal, wenn
eS nicht mehr zu Schulzwecken dient, abzurechnen.

(l. Schulgüter und Verwaltung derselben.

8 25.

Echulgüter dürfen, ohne Bewilligung deS NegierungSra-
ihcS, weder in ihrem Kapitalbestande vermindert, noch ihrem
Zwecke entfremdet werden. Wo dieselben mit andern Ge-
meindegütern vermischt sind, sollen sie ausgeschieden und es soll
überhaupt f" .diUBildung und Aeufnung der Schulgüter
gesorgt werden, t

.8 26. ^'7'
Zu Bildung und Aeufnung der Schulgüter dienen"

1) Gaben und Vermächtnisse für die Schulen, wenn die¬

selben nicht ausdrücklich für-andere Schulen oder zu
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Bestreitung laufender Ausgaben, oder zu speziellen Zwecken
bestimmt sind;

2) Erblose Verlassenschaften von OrtSeinwohnern, welche
nach dem Gesetze dem FiskuS anheimfallen, insofern
dieselben von kompetenter Behörde den Gemeinden zucr-
kannt werden und der Ertrag deS SàlgutS der
betreffenden Gemeinde nicht ausreicht, die allgemeinen
Schulausgaben zu bestreuen;

3) Zwanzig Prozente der Einkaufssumme von jedem neu
in's Bürgerrecht der Gemeinde Aufgenommenen.

Personen, denen das Burgerrecht unentgeldlich ertheilt
wird, können zu einem Beitrag an daS Schulgut nach
ihren VermögensverhältnisieU angehalten werden. Wenn
sich die Betheiligten nicht verständigen können, so
entscheidet der Administrativrichter über den zu leistenden
Betrag.

4) Alle Bußen für Schulversäumnisse und zum Besten der
Schulen überhaupt;

5) Eine Gebühr von 1 Fr. von jedem neu in die Schule
tretenden Kinde, sofern dasselbe nicht notharm ist, oder
dessen Eltern nichr unterstützt werden.

Diese Gebühr darf nur einmal und nur in derjenigen
Schule erhoben werden, welche daS Kind nach erlangtem

schulpflichtigen Alter zuerst besucht.
6) Sonstige^zu Schulzwecken bestimmte Einkünfte über¬

haupt, welche nach gesetzlichen Vorschriften zu kapitali-
siren sind,

8 27.

Wo bisher kein Schulgut bestand, ist der Zins von
entstehendem Schulgute einstweilen bis zu einigem Anwachse
desselben zu kapitalisiren. Die Verwendung nach § 6, Art. 1,
darf erst nach eingeholter Bewilligung der Erziehungsdirektion,
unter Berücksichtigung der obwaltenden Verhältnisse, geschehen.

8 28
"

In jeder Gemeinde und in jedem Schulbczirke, wo nicht
schon ein Schulurbar vorhanden ist, soll sogleich ein solcher
errichtet werden.

Die vorhandenen Schulgütcr, sowie sonstige Stiftungen
und Leistungen zu Schulzwecken, sind in Bezug auf Realität
und Solidität einer Revision zu unterwerfen und in die Schul-
urbaricn einzutragen.

Es soll auch ein Generalurbar über sämmtliche Schulgütcr
des Kantons angelegt werden.

8 29.

Die Verwaltung der Schulgüier liegt den Gemeinderäthen,

à, wo besondere Schulbezirke bestehen, den betreffenden Schul,
behörden ob.

Die Schulgutsrcchnungen hat der Regierungsstatthalter
alle zwei Jahre zu untersuchen und zu passiren.

Dritter Abschnitt

S ch l u ß b e st i m m u n g e n.
.-7' - - -

5 Z 30.

Die Bestimmungen dieses Gesetzes, mit Ausnahme von
Ziffer 3 des 8 14, gelten auch für öffentliche Mädchenprimar«
schulen und öffentliche Primarlehrerinnen.

133
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Die Primarlehrerinnen sind dagegen verpflichtet, außer dem

ihnen übertragenen gewöhnlichen Primarunterricht, auch den

Unterricht in den weiblichen Handarbeiten in wenigstens zwei,
hundert jährlichen Unterrichtsstunden und zwar uncntgeldlich zu
ertheilen.

8 31.

Alle mit diesem Gesetze im Widerspruch stehenden Gesetze

und Verordnungen, namentlich die 88 12, 13, 14, 44, 45, 43,
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. 76, 77, 73, 79 und 80 deS

Primarschulgesetzes vom 13. März 1835, daS Gesetz über die

Staatszulage vom 28. Hornung 1837 und daS Regulativ über
die Verabfolgung von StaatSbeisteucrn an SchulhauSbauten
vom 12. Juli 1853 sind aufgehoben.

8 32.

Dieses Gesetz tritt
in Kraft

Vom Großen Rathe in obiger Fassung genehmigt.

Dieses Gesetz unterliegt einer zweiten Berathung, soll also
nach Verfluß von drei Monaten wieder vorgelegt, inzwischen
aber speziell gedruckt und nebst den einschlägigen GroßralhS-
verhanvlungen an die Gemeinden versendet werden.

Bern, den 21. Dezember 1858.

Namens des Großen Rathes,
Der Präsident;

Niggeler.
Der Staatsschreiber:

M. v. Stürler.

Wahl eines Oberingenieurs.

Schneeberger im Schweikhof stellt den Antrag, die

Wahl mit Rücksicht auf deren Wichtigkeit und die geringe Zahl
anwesender Mitglieder heute nicht vorzunehmen, sondern auf
eine künftige Sitzung zu verschieben, und zwar auf nächsten
Dienstag

Kurz, Oberst, bemerkt, daß es nicht.sicher sei, ob die
Versammlung nächste Woche zahlreicher sei als heule.

Kilian, Direktor der öffentlichen Bauten, als
Berichterstatter, spricht den dringenden Wunsch aus, daß die Wahl
sofort vorgenommen werden möchte, und verdankt daS ihm
geschenkte Zutrauen, abgesehen davon, ob dasselbe ihm mit
over ohne Rücksicht auf die finanziellen Verhältnisse deS Staates
geschenkt worden, fügt aber die Erklärung bei, daß er unter
keinen Umständen die Verantwortlichkeit übernehmen könnte, welche
in der Vereinigung der Stellen eines Oberingenieurs, eines
Baudirektors und eines Mitgliedes deS Regierungsrathes liegen
würde.

Karrer unterstützt den Antrag des Herrn Schneeberger
im Wesentlichen aus folgenden Gründen. Vor der Erbauung
von Eisenbahnen haste das Geniefach im ganzen Kanton eine
sehr große Bedeutung, infolge der Erstellung der Schienenwege
fiel ein großer Theil von dessen Aufgabe weg, indem eS sich

gegenwärtig meistens nur darum handle, die möglichst kurze und
zweckmäßige Verbindung einzelner Ortschaften mit der Eisenbahn

zu ermitteln. Während der Zeit, als daS Baudepartement

bestand, welchem kein Obcringenieur, sondern vier BezirkS-
ingnieure (jeder derselben hatte zwei Bezirksinspektoren zur
Verfügung) zu Gebole standen, hätten Mitglieder der Regierung

eine Menge Augenscheine besorgt, ohne daß man über
deren Abwesenheit klagte; große Slraßenbautcn seien damals
ausgeführt worden am Bielcrsee, im Jura, im Emmenthal rc.;
gegenwärtig bestehen vier Bezirksingenieure, mit deren Hülfe
der Baudireklor füglich auskommen möge, ohne daß für ihn
eine Vermehrung der Geschäfte daraus entstehe, im Gegentheil

hätte derselbe weniger Akten zu lesen und würde er sich

mit den wichtigern Geschäften direkt vertraut machen. Der
Redner glaubt daher, es sei unter den ganz veränderten
Umständen für den Straßen- und Brückenbau nicht ungeziemend,
wenn man Herrn RegierungSrath Kilian ersuche, die Leitung
der Geschäfte einstweilen ohne Obcringenieur zu besorgen.

Fischer möchte, in Unterstützung deS vom Präopinanten
Angebrachten, wenigstens den Versuch bis zur nächsten Sitzung
machen, und erinnert daran, daß seiner Zeit, als Herr
Forstmeister Marchand seine Entlassung eingereicht hatte, ebenfalls
der Versuch gemacht worden sei, diese Beamtung zu ersparen,
und daß dieses ungeachtet anfänglich erhobener Einwendungen
von Seite der Forstvcrwaltung, ganz gelungen sei.

Dr. Schneider erklärt, er habe bei der Wahl des Herrn
Kilian mir Vertrauen gehofft, dieser werde dem Staate den

Obcringenieur ersparen, und möchte die Wahl namentlich auch
deßhalb verschieben, weil man im Augenblicke noch nicht wisse,

welche Besoldung der Oberingenieur erhalten soll und ein da-
heriges Dekret dem Regierungsrathe vorliege. Endlich stellt
der Redner den Antrag, im Falle der Verschiebung den
Regierungsrath anzuweisen, der Baudirektion einstweilen die
nöthige Hülfe für das Technische zur Verfügung zu stellen.

Bernard unterstützt dagegen den Antrag deS Herrn
Berichterstatters, indem er auf die bedeutenden Siraßenbauten
hinweist, welche noch auszuführen seien, namentlich im Jura,
und daher auf sofortige Vornahme der Wahl eines Ober«
ingénieurs anträgt, welcher Beamte dem ganzen Lande große
Dienste leisten könne.

Regez stellt den Entscheid dem Großen Rathe anheim,
fügt jedoch die Bemerkung bei, der letzte Oberingenieur, Herr
Kocher, habe, wie man sage, sich längerer Zeit im Kanton
Freiburg aufgehalten und dort Eisenbahnarbeiten geleilet; wenn
dieß wahr sei, so müsse man wirklich Bedenken tragen, eine
Stelle mit so hoher Besoldung wieder zu besetzen.

Kurz, Oberst, ersucht die Versammlung, wohl zu
beachten, daß wenn zufällig der gegenwärtige Baudirektor
Sachverständiger sei, derselbe doch noch ganz andere Sachen zu
thun habe; der Redner würde daher im höchsten Grade
bedauern, wenn man denselben durch Beschäftigung in seinem
Spezialfache verhindern würde, an den Verhandlungen der
Regierung Theil zu nehmen, während eS in der Aufgabe eineS
Regierungsmitgliedes liege, in der Behörde zu sitzen und an
deren Verhandlungen Theil zu nehmen. Nöthige man aber
den Baudirektor, im Lande herumzureisen, so sei ihm die
Gelegenheit dazu benommen. Vielleicht möchte eS ihm persönlich
angenehmer sein, in seinem Fache zu arbeiten, um so achtungswerther

erscheine die Erklärung desselben, daß er die
Verantwortlichkeit nicht übernehmen möchte. Abgesehen von der
Ueberhäufung deS Baudirektors mit Geschäften, biete sich noch die
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Frage, ob für den Staat wirklich eine Ersparniß erfolgen
würde, wenn der Erstere, wozu er genöthigt wäre, sich bei

seinen Augenscheinen von einein Ingenieur begleiten ließe. Endlich

hält der Sprechende das angeführte Beispiel der Forst«
meisterstelle nicht für maßgebend, weil deren Aufgabe
hauptsächlich in Beaufsichtigung der Bezirksbeamten und in Erhaltung

des Alten bestand, während der Ingenieur überdieß Neues
schaffen solle.

Der Herr Präsident des Regierungsrathes gibt zu
bedenken, daß eS nicht im Interesse des Staates liegen könne,
einzelne Mitglieder der Regierung zu sehr mit Detailgeschäften
zu überhäufen und diese von Seite deS Direktors einfach
genehmigen zu lassen, so daß es den Mitgliedern unmöglich wäre,
Geschäfte anderer Direktionen gehörig zu untersuchen und zu
beurtheilen, dagegen ein einzelner Direktor im Regierungsrathe
herrschen könnte. Durch solche Geschäftsüberhäufung würde
der Baudirektor dem Regierungsrathe entzogen. Der Redner
empfiehlt daher die sofortige Vornahme der Wahl.

Der Herr Berichterstatter beginnt seinen Schlußrapport

mit der Bemerkung, wenn der Baudircktor viel im
Lande herumreisen müsse, so komme er in die Lage, gerade die
Geschäfte, welche er im Negierungsrathe beleuchten sollte, zu
vernachläßigen, eS sei denn, daß eine Menge Geschäfte
verschoben würben, da keine Sitzung vergehe, ohne daß solche

vorliegen. Der Redner erklärt, er habe während der letzten
Monate erfahren, welche Zumuthungen man dem Baudirektor
mache, wenn er Techniker ist, wie man denselben bet jedem
kleinen Neubau zum persönlichen Erscheinen in Anspruch nehmen

wolle. Es wäre sein innigster Wunsch, so oft als möglich

an Ort und Stelle zu erscheinen, auch wenn wieder ein
Oberingenieur gewählt werde. Was die Einwendungen deS

Herrn Karrer betrifft, so sei der Oberingenieur nicht nur für
das Bauwesen nöthig, sondern auch für die Eisenbahnen; dazu
kommen nun eine Menge Straßenkorrektionen, an die man
früher gar nicht gedacht, in Gegenden, die keine Eisenbahnen
erhalten, eine Menge Verbindungsstraßen. Zudem bieten die

Wasserbauten der Baudirektivn noch ein sehr weites Feld. Der
Rebner kommt daher auf seine Erkläung zurück, daß er
unmöglich die Verantwortlichkeit j^der gleichzeitigen Bekleidung der
Stellen eines Oberingenieurs, eines Regierungsratheö und
eines BaudirektorS übernehmen könnte. Auf die Bemerkung
deS Herrn Regez bezüglich der Verwendung des Herrn Kocher
tritt der Sprechende nicht näher ein, weil das Geschehene nicht
in die Zeit seiner Amtsführung fällt, und schließt NamcnS
des Reglerungsrathes dahin, daß die Wahl ohne Verzögerung
vorgenommen werden möchte, um dem Bauwesen die Entwicklung

zu geben, die es im Interesse deS KantonS erhalten soll.

A b st i m m u n g:

Für sofortige Vornahme der Wahl
Für Verschiebung derselben

Hierauf wird zur Wahl geschritten.

7t Stimmen.
37 »

Da keiner dieser Herren daS absolute Mehr erhalten hat,
so wird zum zweiten Wahlgange geschritten.

Von 117 Stimmenden erhalten im zweiten Mahlgange:

Herr Ganguillet
„ Aebi

„ Weren

„ Gränicher

55 Stimmen.
49 „
13 »
0

Da auch dieser Wahlgang ohne definitives Resultat
geblieben ist, so wird zum dritten geschritten.

Von 11k Stimmenden erhalten im dritten Wahlgange:

Herr Ganguillet
„ Aebi

» Weren

K2 Stimmen.
47 „

7

Erwählt ist somit Herr Emil Ganguillet, Bezirksingenieur,

in Burgdorf.

Dähler, alt-RegierungSrath, berichtigt die Bemerkung
deS Herrn Regez, als wäre Herr Obertngenieur Kocher längere
Zeit im Kanton Freiburg gewesen, dahin, derselbe habe sich

verschiedene Male mit Erlaubniß der zuständigen Behörde in
.den Kanton Freiburg begeben, um Augenscheine vorzunehmen :c.

Schluß der Sitzung: 12U Uhr Mittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind.

Von 117 Stimmenden erhalten im ersten Mahlgange:

Herr Ganguillet, Bezirksingenieur

» Aebi. »

» Weren, Ingenieur
„ Gränicher, „

49 Stimmen.
42 „
17 „

2 »

Die übrigen Stimmen zersplittern sich.
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Siebente Sitzung.

Montag den 2t). Dezember 1858.

Morgens um 10 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Präsidenten Niggclcr.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Blösch, Carlin,
v. Gvnzenbach, Gouvernon, Hermann, Karlen, Joh. Gottl.;
KrcbS, Jakob; Moser, Gottlieb; Müller, Johann, und Stock-
mar; ohne Entschuldigung : die Herren Anderes, Vähler, Daniel;
Bähler, Johann; Bärlschi, Bangerter, Batschelet, Böstger,
Botteron, Brechet, Brüggcr, Bücher, Bühlmann, Burger,
Bützberger, Chevrolet, Chopard, Corbat, Egger, v. Erlach,
Fankhauser, Feller, Feune, Fischer, Fieury, Freiburghaus, Frieden,
Friedlt, Froidevaur, Ganguillet, Gerber, Girard, Girardin,
Gobat, Großmann, v. Grüntgen, Guenat, v. Gurrten,
Hennemann, Hofmeyer, Jeannerar, Jmboden, Jmhoof, Samu?l;
Jmhoof, Benebikt; Jndermühle in Kiesen, Jngold, Joß, Kalmann,
v. Känel, Käser, Kaiser, Karrer, Kasser, Klaye, Knechtenhofcr,
Wilhelm; Knuchel, Kohler, Kohli, Koller, Lehmann, Daniel;
Lenz, Loviat, Marquis, Meier, Morel, Moser, NiklauS; Moser,
Johann; Moser, Jakob; Moser, GemeindSpräsident; Müller,
Jakob; Müller, Kaspar; Nägeli, Neuenschwander, Oeuvray,
Pallain, Paulet, Ptvbst, Prudon, Neichenbach, Karl; Reichen-
bach, Friedrich; Rial, Rosselel, Rösti, RöthliSberger, Jsak;
RöthliSberger, Gustav; RöthliSberger, Johann; Roth in
Wangen, Roth irr Niederbipp, Ryser, Sahli, SalfiSbcrg,
Salzmann, Schertenleib, Schild, Schmid, Rudolf; Schmid,'
Andreas; Schort,Friedrich; Schort, Johann; Schrämli, Schürch,
Setler, Seßler, Siegenthaler, Sigri, Spring, Steiner, Jakob;
Sterchi, Stetster, Streit, Hieronimus; Theurillat, Thönen,
Tièche, v. Waitenwyl in Habstetten, Widmer, Wirth, Würhrich
und Zbinden.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

An der Stelle des abwesenden Herrn Großrath Krebs
bezeichnet das Präsidium den Herrn Großraih Rcgcz zum
provisorischen Sàmcnzâhler.

Herr Gerichtspräsident Blumen sie in sucht als neuer-
wählteS Mitglied des Obergerichrs um Bedenkzeit von acht
Tagen nach, welche ihm der Große Rath bewilligt. Für den

Fall der Annahme der Wahl wird das Obergericht ermächtigt,
denselben zu beeidigen.

TageSordnungr
Strafnachlaß- und StrafumwandlungSgesuche.

1) Der Maria Gander, geb. Steffen, Joh. PeterS Ehe.
frau, von Saaneii, vom Assisenhofe des ersten Bezirkes wegen
Diebstählen und Unterschlagung zu Kettenstrafe verurtheilt.

Mösching verlangt Verschiebung dieses Geschäftes.

Sahli, RegierungSralh, als Berichterstatter, gibt die
Verschiebung zu, welche durch das Handmehr beschlossen wird.

2) DeS NiklauS H o fma nn von Suy und Lattrigen der
am 29. April 1850 vom Obergerichte wegen Brandstiftung zu
cilfjähriger Kettenstrafe verurtheilt worden und vom RegterungS.
rathe nun zur Begnadigung empfohlen wird.

Maurer stellt den Antrag, den Petenten mit Rücksicht aus
das schwere Verbrechen, daö er sich zu Schulden kommen ließ,
abzuweisen.

Der Herr Berichterstatter hält jedoch den Antrag deS

RcgierungSrathes fest und zwar einerseits gestützt auf die
günstigen Zeugnisse, welche dem Gesuche des Petenten über dessen

gute Ausführungen der Strafanstalt beiliegen, andererseits mit
Rücksicht aus Umstände, welche daS Verbrechen desselben in
einem mildern Lichte erscheinen lassen.

A b stim m u n g.

Von 89 Stimmen fallen:
für Willfahr 52
für Abschlag 37

3) DeS Desire Montavon von Montavon, 17 Jahre
alt, der wegen Versuchs von Brandstiftung zu 1l Jahren Ketten

verurtheilt, aber von der Kriminalkammer selbst der Gnade
des Großen Rathes empfohlen ist, infolge dessen der
RegierungSralh eine Umwandlung der Strafe in vierjährige Ein-
sperrung beantragt.

Der Herr Berichterstatter unterstützt auch diesen
Antrag mit Hinweisung auf daS empfehlende Schreiben, in
welchem die Kriminalkammer erklärt, baß sie nach dem strengen
Wortlaute des Gesetzes eine solche Strafe habe auSsprechen
müssen, und mit der Bemerkung, daß zwar seither daS nämliche

Haus, welches D. Montavon habe anzünden wollen, ein
Raub der Flammen geworden und deßhalb gegen die Eltern
desselben ein Verdacht obwalte, daß jedoch die vorberalhende
Behörde nicht auf eine Mitschuld des jungen Montavon habe
schließen können.

Kurz findet etwas sehr Ausfallendes in dem Umstände,
daß im Momente, wo der junge Mensch verurtheilt wurde, daS

Haus, das er hatte anzünden wollen, in Flammen aufging,
und stellt den Antrag, daS Geschäft zu verschieben bis zur
Erledigung deS neuen Brandstiftungsfalles in Montavon, gleichzeitig

aber auch die Vollziehung der Keltenstrafe zu suspendircn,
mit dem Vorbehalte der einstweiligen Unterbringung deS D.
Montavon in der Strafanstalt.



Bernard unterstützt den Antrag des Hrn, Kurz mit Rücksicht

darauf, daß der letzte Brand in Montavon durch Bosheit
veranlaßt worden sei, und baß der Große Rath nicht durch
voreilige Begnadigung das Verbrechen, und besonders dasjenige
der Brandstiftung, begünstigen dürfe.

Der Herr Berichterstatter verwahrt sich gegen die

Voraussetzung, als hätte der Regierungsralh eine Prolektion
des Verbrechens im Auge und weist auf die Gründe hin, welche

für die Strafumwandlung sprechen, so daß dem jungen
Montavon, sei er schuldig oder unschuldig am zweiten Brandfalle,
Recht widerfahren werde.

A b stim m u n g.

Für Verschiebung im Sinne des von Herrn
Kurz gestellten Antrages Gr. Mehrheit.

Für sofortige Behandlung deS Geschäftes Minderheit.

4) DeS Joh. Blatt von Nütschelcn, gewcs. BannwarteS,
der am 17. August 1853 wegen Brandstiftung vom Asstsenhofe
deS dritten Bezirks zu acht Jahren Ketten vcrurrheilt âworden,
dessen Begnadigungsgesuch aber vom RegicrungSrathe mit dem

^Schlüsse auf Abweisung vorgelegt wird.

G y gar stellt den Antrag auf Begnadigung, hauptsächlich
mit Rücksicht aus das gute Betragen deS Petentcn in der
Strafanstalt und auf den Umstand, daß derselbe während der
Untersuchungshaft ohne sein Verschulden großen Leiden ausgesetzt
gewesen sei.

Kurz macht die Versammlung aufmerksam, daß daS
urtheilende Gericht die zu Gunsten deS Petcnten sprecheudenUm«
stände bereits berücksichtigt habe, und spricht die Ansicht aus,
man dürfe über das Verbrechen der Brandstiftung, an das sich
die entsetzlichsten Folgen knüpfen können, nicht so leicht
hinweggehen.

Lehmann, I. U., theilt die Ansicht deS Präopinanten
über die Natur des Verbrechens, möchte aber den Petenten
namentlich im Hinblicke auf die zu seinen Gunsten sprechenden
Zeugnisse zur Begnadigung empfehlen, um demselben Gelegenheit

zu geben, seiner alten Mutter, seiner kränklichen Frau und
seinem Kinde eine Stütze zu sein.

G fell er zu Wichtrach findet, man gehe in der Begnadigung

von Verbrechen zu weit und möchte cS bei aller
Anerkennung von Humanitätsrücksichten mit der Brandstiftung nicht
so leicht nehmen.

Der Herr Berichterstatter gibt zu, daß daS Hauptmotiv,

auf welches sich der Abweisungsanlrag deS Rcgierungs-
rathes stützt (daS Gesuch sei verfrüht) nun dahin falle, und
stellt den Entscheid dem Großen Rathe anheim mit der Be,
mcrkung, wenn auch die Brandstiftung im Allgemeinen die

schärfste Züchtigung verdiene, so seien aus der andern Seile
auch ^mildernde Umstände nicht außer Acht zu lassen.

A b st i m m u n g.

Von 92 Stimmen fallen:
Für Abschlag 62
Für Willfahr. Z9

Lagblatt des Große» Rathe» tk»s.

Hierauf wird auf den Antrag des Regierungsrathes
und der Direktion der Justiz und P olize.i ohne Einsprache
durch daS Handmehr beschlossen, was folgt:

1) Der Barbara Marti "von Kirchdorf, am 12. Oktbr.
1342, wegen KindSmorveS zum Tode verurtheilr, welche Strafe
in 2l)jährige Kettcnstrafe umgewandelt wurde, wird der nicht
mehr einen Fünftel betragende Rest der Kettcnstrafe »achgelassen.

2) Der Maria Katharina Köhler, geb. Lachat, von La
Scheulte, wegen Bigamie zu 13 Monaten Zuchthaus verurtheilt,

wird der Rest dieser Strafe in Eingrcnzung in die
Gemeinde La Scheulte von doppelter Dauer umgewandelt.

3) Dem Karl Hypolit Choulet, gewesener Negotiant
in Pruntrut, wird die ihm wegen Wuchers und BankeroltS
in contumaciam auferlegte sechsmonatliche Gefangenschaft zur
Häfte erlassen.

4) Dem Lucien Jodry, Schlosser, und der Josephine
Claude zu La Chaur d'Abel, Gemeinde SvnviUier, wegen
Konkubinats je zu 3 Jahren Verweisung auS dem Amtsbezirk
Courteiary verurrheilt, wird der Rest ihrer Strafe erlassen.

5) Den EhcleuteiiM?ristiaii und Elisabeth Schüpbach,
von Mirchel, beide wegen DiebsiahlS zu 1 Jahr Zuch Haus
verurtheilt, wird der letzte Viertel ihrer Strafe erlassen.

6) Dem Johann Weber, von Brüttelen, am 21. Jan.
1343 wegen TodschlagS und Verwundung zu 25 Jahren Ketten
verurlheilt, werden die 7 letzten Jahre dieser Strafe in Kantonö-
vcrweisung von gleicher Dauer umgewandelt.

7) Dem Christian Wen g er, von Röthenbach, wegen
Diebstahls zu 1t) Jahren Ketten verurlheilt, wird der Rest
derselben in Verweisung aus der Eidgenossenschaft, von
zehnfacher Dauer, umgewandelt, unter der ausdrücklichen Bedingung

jedoch, daß er sofort nach seiner Entlassung auswandere.

8) Der Anna Krebs, geb. Gasser, von Hilterfingen,
wegen RaubeS zu 8 Jahren Kelten verurlheilt, wird der letzte
Viertel ihrer Strafe erlassen.

9) Dem Rudolph Oppliger, von Signau, dermal Soldat
in Neapel, am 9. Febr. l852, wegen Diebstahls zu lD/-Jahren
Kelten verurtheilt, und dessen ausstehende Strafzeit vom
Regierungsrath am 1. Mai l854 in Verweisung aus der
Eidgenossenschaft, von sechsfacher Dauer, umgewandelt wurde,
wird der Rest dieser Verweisung vom 1. Januar 1859 an
nachgelassen.

19) Dem Christian Jndermühle, von Amsvldingen,
wegen Diebstahls zu 1 Jahr Zuchthaus und 3 Jahren Kantons-
vcrweisung verurlheilt, wird der Rest der Verweisung erlassen.

Dagegen werden abgewiesen:

1) Das Bußnachlaßgesnch des wegen KartoffelbrennenS
zu 45 Fr. Buße verfällten Lehrers Joh. Kurz in Bümpliz.

2) Jakob In gold, Weber, von Niederwyl, Kantons
Aargau, wegen Diebstals und Vagantität zu 2s/z Jahren
Ketten und 4 Jahren Kantonsverweisung verurlheilt, mit dem
Gesuch um Nachlaß des Restes der Kettenstrafe.

3) Christian Jenni, von Hombcrg, wegen Kuppelei zu
3 Jahren Kautonsverweisung verurlheilt, mit dem Gesuch um
Nachlaß des Restes dieser Strafe oder Umwandlung desselben
in eine milde Geldstrafe.

134
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4) Friedrich Nysfenegger, von Signau, zu Uzenstorf
wegen Diebstahls zu 3 Monaten Einsperrung verurtheilt, mit
dem Gesuch um Umwandlung dieser Strafe in Verweisung.

5) Niklaus Kurz, von Vechigen, gewesener Aktuar deS

Richteramts Jnterlaken, mit dem Gesuch um Nachlaß deS letzten

Viertels der ihm wegen Unterschlagung auferlegten achtmonatlicher

Einsperrung oder Umwandlung derselben in eine
angemessene Verweisung.

6) Anna Kühn, geb. Schneider, anS Mainz, mit dem

Gesuch um Umwandlung, des Restes der ihr wegen Betrugs
auferlegten einjährigen Einsperrung in Verweisung.

7) Johann Zeller von Sigriswyl, wegen Diebslählen zu

t'/z Jahren Zuchthaus verurtheilt, mit dem Gesuch um Nachlaß

deS Nestes seiner Strafe.

8) DaS Gesuch der Eltern deS Karl Born von Grellin-
gen, der wegen Diebstahls zu 2'/z Jahren Zuchthaus verurtheilt

worden, mit dem Gesuch um Nachlaß deS ResteS der
ihm auferlegten Strafe oder Umwandlung derselben in
Verweisung.

9) Johann H ab egger von Trub, gew. RechtSagent, wegen

Dicbstahls (Einbruch in die Kirche zu Word) zu 9 Jahren

Ketten und wegen Versuchs von Brandstiftung zu 2 Jahren

Ketten verurtheilt, mit dem Gesuch um Umwandlung deS

Resteö seiner Strafe in Landesverweisung.

10) Elisabeth Scheu rer geb. Am von Schüpfew, wegen
Veranlassung zu Brandstiftung zu 8 Jahren Ketten verurtheilt,
mit dem Gesuch um Nachlaß des ResteS der Strafe.

11) Joseph Valser, Uhrenmachcr, von Bonfvl, wegen
Mißhandlung zu 6 Monaten Einsperrung und zwei Jahren
Kanlonsverweisung verurtheilt, mit dem Gesuch um Nachlaß
der letzten Strafe.

12) Ludwig Manthe von Meiringen, wegen Streit mit
seinem Bruder zu 1 Jahr Amtsverweisung verurtheilt, mit dem
Gesuch um Nachlaß deS Restes derselben.

13) Johann Baptist Pô lignât von Courgenay, wegen
Mißhandlung zu 5 Jahren Gefangenschaft verurtheilt, und
dessen noch ausstehende Strafzeit vom RegierungSrathe in
Kantonsverweisung von doppelter Dauer umgewandelt wurde, mit
dem wiederholten Gesuch um Nachlaß deS Restes der
Verweisungsstrafe.

14) Christina Küenzi geb. Schcidegger, wegen DiebstahlS
zu zwei Jahren Zuchthaus verurtheilt, mit dem von ihrem in
Bern wohnenden Ehemanne gestellten Gesuch um Umwandlung
des Resteö dieser Strafe in AmtSvcrwcisung

15) Friedrich Graf von Uctcndorf, wegen Betrugs zu
1 Jahr Einsperrung verurtheilt, mit dem von seiner Ehefrau
gestellten Gesuch um Umwandlung des Restes dieser Strafe in
Kantonsverweisung.

16) Anna Ritschard geb. Acgerter von Oberhofen, wegen

Diebstahls zu 10 Monaten Einsperrung verurtheilt, mit
dem Gesuch um Nachlaß des Restes dieser Strafe oder
Umwandlung desselben in Verweisung.

17) Cölestin Miserez, gew. Wirth, von und zu Lajour,
mit dem Gesuch um Nachlaß der ihm wegen Bakerotts
auferlegten Prozeßkosten von Fr. 207. 56.

18) Niklaus Hubacher von Krauchthal, wegen Diebstahls

zu 4 Jahren Ketten verurtheilt, mit dem vom Gemeinderath

von Krauchthal eingereichten Gesuch um Nachlaß deS

Restes dieser Strafe oder Umwandlung desselben in
Verweisung.

19) Philipp Ferrari auS Tesfin, wegen Mordes, Schlägerei

und Verwundung zu 2 Jahren Einsperrung und 5 Jahren

Kantonsverweisung verurtheilt, mit dem Gesuch um
Umwandlung deS ResteS der Einsperrung in Verweisung.

20) Sieben Einwohner von Bümpliz, Feller, Wacker,
Gseller, Stucker, Aeschlimann, Marthaler und Wälti,
wegen Kartofselbrennens jeder zu Fr. 45 Buße verfällt, mit
dem Gesuch um ganzen oder theilweisen Nachlaß dieser Buße.

21) Christian Sol ter mann auf dem Dentenberg,
Gemeinde Vechigen, wegen KartoffelbrennenS zu Fr. 45 Buße
verfällt, mit dem Gesuch um Nachlaß derselben.

22) Ludwig Tschopp von Waldenburg, wegen Schlägerei
und Verwundung zu 15 Monaten Zuchthaus verurtheilt, mit
dem Gesuch um Nachlaß des Restes dieser Strafe oder
Umwandlung desselben in Verweisung.

23) Andreas Lièvre von Courtemaiche, Fuhrmann, wegen

DiebstahlS zu 6 Monaten Gefangenschaft verurtheilt, mit
dem Gesuch um Nachlaß oder Umwandlung in Verweisung
der Hälfte seiner Strafe. *

24) Jakob Trasse let von und zu Vinclz, wegen Fahr,
läßigkeit und WiderHandlung gegen die Feuerpolizeivorschriften
zu Fr. 4. 50 Buße und zum Abzug von 2/,g der gesetzlich
ausgewickelten Brandentschädigungssumme verurtheilt, mit dem
Gesuch um Nachlaß der Buße und des Abzugs der Brandenl-
schädigung, über welches letztere Gesuch zur Tagesordnung
geschritten wird.

25) Jakob Spring von WimmiS, wegen DiebstahlS zu
2 Jahren Zuchthaus verurtheilt, mit dem von seiner Mutter
eingereichten Strafnachlaßgesuch.

26) Die Eheleute Heinrich und Marie Schärz von Där-
ligen, mit dem Gesuch, es möchte der Rest der dem Ehemann
Schärz wegen Diebstahls und Landstrcicherei auferlegten ein.
jährigen Zuchthausstrafe in Verweisung umgewandelt und den
Petenten die ihnen entzogene elterliche Gewalt über ihre Kinder

zurückgegeben werden.

27) Ludwig Gigandet von Genevcz mit dem Gesuch
um Umwandlung des ResteS der ihm wegen TodschlagS
auferlegten fünfjährigen Keltenstrafe in KamonSverweisung.

Vortrag des Regierungsrathes über daS Gesuch
der Gemeinde Ue tilgen um Erthcilung des Erpropria-
tionSrechtS behufs Korrektion der Wahlen-Uelligen-
Straße.

Der Rcgierungsrath stellt den Antrag, dem Gesuche
zu entsprechen.

Sahli, RegierungSrath, als Berichterstatter (in Abwesenheit

des Herrn BaudireklorS), empfiehlt diesen Antrag, nachdem



die petitionirende Gemeinde sich mit sämmtlichen betheiligten
Grundbesitzern, mit Ausnahme eines Einzigen, abgefunden hat.

Wird ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Auf den Antrag deS RegierungSratheS, empfohlen
durch Herrn Militärdirektor Karlen, als Berichterstatter, wird
ohne Einsprache beschlossen, den Anträgen der k. würtem-
bergischen Regierung und der freien Stadt Bremen über
Erklärung der Reziprozität, bezüglich der Befreiung der Ange,
hörigen der kontrahirenden Staaten von der Militärsteuer,
beizutreten.

H

Ferner ertheilt der Große Rath auf den Antrag deS

Regierungsrathes und der Militärdirektion, in
Betracht deS erreichten gesetzlichen Alters, die Entlassung auö
dem Militärdienste:

1) dem Herrn Kommandanten Chr. HirSbrunner in
Sumiswald;

2) dem Herrn Abr. Mützenberg in Spiez, Major deS

ReservebalaillonS Nr. 89,

beiden in allen Ehren und unter Vcrdankung der geleisteten
Dienste, sowie mit Beibehaltung der Ehrenberechtigung ihres
Grades.

Anzug
deS Herrn Bernard und 33 anderer Großräthe, betreffend die
Korrektion der Straße zwischen Pruntrut und TavanneS

bei Fornel-dessuS und dessous.

(Siehe GroßrachSverhandlungen der vorhergehenden Session,
Seite 437.)

Bernard. Die Straßenkorrektion, welche 34 jurassische
Mitglieder deS Großen Rathes verlangen, betrifft die Strecke
zwischen La Jour und Bellelay. Diese Straße ist die älteste
im Jura und die Hauptverbindung, welcher sich die Fürstbischöfe

von Pruntrut bedienten, um nach Biet und Neuenstadt
zu gelangen. Noch nie wurde eine Korrektion derselben

vorgenommen, ungeachtet sie an mehrern Punkten sehr schlecht

ist; sie bietet streckenweise 15—20 tzs, Gefäll, während may
durch die verlangte Korrektion eine ebene Straße erhielte.
Diese Korrektion würde übrigens die Staatsfinanzen nicht zu
sehr in Anspruch nehmen, weil die Kosten unbeträchtlich wärent
Die Straße wird von einem Theil der Bevölkerung der
Amtsbezirke Freibergen und DelSberg benutzt, die keinen andern
Verbindungsweg haben, um auf die TavanneS-Bern-Straße
zu gelangen. Ich will mich auf das Gesagte beschränken, da
ich voraussetze, die Baudirektion werde wohl diese Angelegenheit
untersuchen und die nöthigen Maßregeln ergreifen, damit die
Studien für diese Korrektion aufgenommen werden. Hat ein-
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mal der Herr Baudirektor davon Kenntniß genommen, dann
hoffe ich, daß er dem Gegenstande feine Aufmerksamkeit schenken
wird. Die zu Vornahme dieser Korrektion erforderliche Summe
wird 8000 Fr. nicht überschreiten, da bereits ein Vicinalweg
fast auf der ganzen Linie besteht, der nur einer Reparation
bedarf. Zum Schlüsse bemerke ich noch, daß der Staat ein
großes Interesse an dieser Korrektion hat mit Rücksicht auf die
Ausbeutung der ihm angehörenden Waldung, genannt Börvic,
von mehr als 300 Jucharten, die infolge des erleichterten
Verkehrs viel an Werth gewinnen würde.

Der Anzug wird ohne Einsprache erheblich erklärt.

Anzug
der Herren Großräthe Jmer, Bernard, Sigri und Steiner,

betreffend die Erlassung einer neuen Notariatsordnung
nebst Emolumententarif für die Notare.

(Siehe Großrathsverhandlungen der vorhergehenden Session,
Seite 422.)

Bernard. Obschon ich diesen, von Herrn Jmer redi-
girten Anzug nur unterzeichnet habe, so erlaube ich mir dennoch
einige Worte über diesen Gegenstand. Der Große Rath fand
im Jahre 1851 für gut, die Emolumente der Notare auf eiNen
Drittheil dessen zu revuziren, was man vorher forderte. Seil
dieser Zeit gelangte man in beiden KantonStheilen zur Erkenntniß

daß die Notare schlecht bezahlt sind, daß die Gebühren,
welche sie beziehen, ihnen, ich will nicht sagen, eine einfache,
sondern kaum eine kümmerliche Eristenz gewähren. Dieser
Zustand wurde als ein provisorischer betrachtet. Im Jura
haben die Notare sich unter einander verständigt, sie bestellten
ein Konnte mit dem Auftrage, ein Notariatsgesetz zu entwerfen.
Unglücklicherweise that die mit dieser Arbeit betraute Person
nichts, so daß die Sacke in diesem Stadium blieb. Die
Erlassung eines neuen Gesetzes über diesen Gegenstand ist daher
nothwendig. Ich glaube, der Anzug werde um so mehr
erheblich erklärt werden, als Herr Migy damit einverstanden ist.
Ich bin daher so frei, Ihnen denselben zu empfehlen.

Jmer. Da ich den Anzug, welcher so eben verlesen wurde,
veranlaßte, so möchte ich demjenigen, was Herr Bernard sagte,
einige Worte beifügen. Weniger vom Standpunkte der
Emolumente aus als in der Absicht, einmal die über das
Notariat bestehenden Gesetze mit einander in Einklang zu bringen,

legte ich diesen Anzug vor. Wir haben im Jura das
Gesetz vom 28. Ventose des Jahres 11, welches diese
Angelegenheit regulirt; wir haben serner die Gesetze von 1813, von
1834 und 1835 für die AmtSnolare, sodann dasjenige von
1851 über Abänderung deS Tarifs. Da diese Gesetze mit
einander nicht im Einklänge stehen, so muß man einmal
denselben herstellen, damit man für beide Kantonstheile ein
gleichförmiges Gesetz habe. Und daö ist nicht so schwierig, wie man
voraussetzen könnte, da es sich vor Allem um eine Formsache
handelt. WaS den Tarif betrifft, so sagte Herr Bernard
bereits, daß durch einen einfachen Federstrich die Emolumente um
einen Drittheil herabgesetzt wurden. Wenn nun diese Herabsetzung

ohne Konsequenz bleibt für gewisse wichtige Akte, für
große Summen, so verhält eö sich nicht gleich für solche, für
welche die Notare nur Fr. 1. 50 beziehen. Es leuchtet ein,
daß dieß zu wenig ist für Beamte, welche Rechtsstudien gemacht
und wenigstens drei Jahre auf einem Büreau zugebracht haben
müssen. Ich verkenne nicht, daß man bet dieser Herabsetzung
der Gebühren eine Verminderung der Zahl der Notare im Auge
hatte, aber das Mittel dazu war schlecht gewählt und das
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Gesetz verfehlte sein Ziel, denn die Reduktion des Tarifs hatte schuldigung: die Herren Aebi, Affolter, Johann Rud.; Bähler,
in mehrcrn Bezirken M Folge, daß die Notare Mittel und Daniel ; Bähler, Johann; Bmschelet, Bösiger, Botteron,
Wege fanden, ihrem Honorare verschiedene Emolumente als Brechet, Brüggcr, Burger, Bützberger, Chevrolet, Chopard,

Zuthaten beizufügen, so daß man gegenwärtig oft 3 Fr. für Corbat, Egger, Fankhauser, Feller, Feune, Fleury, Frieden,
den nämlichen Akt zahlt, der vor der Reduktion des Tarifs Friebli, Froidevaur, Geiser, Girard, Girardin, Gobat, Großmann,
nicht mehr als 2 Fr. kostete. Uebrigens ist die Bestimmung Guenat, v. Gunten, Gyger, Hennemann, Hofmeyer, Jeannerat,
der Verfassung von 1846 über das Notariatsgesetz deutlich, Jmboden, Jmhoof, Benedlkr; Joß, Kalmann, v. Känel, Käser,
indem sie dessen Erlassung im Jahre 1848 vorschreibt. Nun Kaiser, Kasser, Klayc, Knechtenhofer, Wilhelm; Knuchcl,
wurde in dieser Beziehung nichts geändert. Was damals Kohler, Koller, Lehmann, I U.; Loviat, Marquis, Morel,
dringend war, ist es gegenwärtig noch; ich muß daher der Moser, NiklauS; Moser, alt-Siailhalter; Moser, Gottlieb;
Versammlung die Erheblichkeit deö AnzugcS empfehlen. Moser, Gemeindsprästdenl; Müller, Jakob; Müller, Kaspar;

Nägcli, Neuenschwander, Oeuvray, Pallain, Paulet, Probst,
Auch dieser Anzug wird ohne Einsprache erheblich erklärt. Pruvon, Reichenbach, Karl; Reichenbach, Friedrich; Riat,

Rvhrer, Rösti, Roth in Niederbipp, Ryser, Salzmann, Schären,
Schertenleib, Schild, Schmiv, Rudolf; Schmid, AndreaS;
Schori, Johann; Schürch, Seiler, Sicgenthaler, Sigri, Steiner,
Jakob; Sterchi, TheuriUal, Thonen, Tièche, Trorler, v. Wat-
tcnwyl in Habstellen, Wenger, Wirth, Wülhrich und Zbinden.

Schluß der Sitzung: l'/t Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Kr. Faß bind.

Achte Sitzung.

Dienstag den 2t. Dezember 1856.

Morgens um 8 Uhr.

Unter dem Borsitze deS Herrn Präsidenten Niggeler.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglieder
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Blösch, Carlin,
». Gonzenbach, Gouvcrnon, Hermann, Karlen, Johann Gottl;
Moser, Jakob; Müller, Johann, und Stockniar; ohne Ent-

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen un»
ohne Einsprache durch daS Hanvmehr genehmigt.

Tagesordnung:
Endliche Redaktion der ersten Berathung deS Ge¬

setzesentwurfs über die Einbürgerung derHei-
mathlosen und Landsaßen.

(S. Großrathsverhandlungen, laufenden Jahrgang. S. 446 ff.)

Gegenstand der Berathung sind nur diejenigen Paragraphen,
in Bezug auf welche bei der ersten Berathung Anträge erheblich

erklärt worden sind.

Migy, Justizdirekior, als Berichterstatter. Die
Paragraphen 1 und 2 bleiben unverändert. Bei 8 3 Ziffer 1 wurde
die Frage aufgeworfen, wie eS in Fällen gehalten sein soll, wo
durch Verschulden der Einwohnergemeinde, welcher die
Handhabung der Fremden- und Niederlassungspolizei obliegt,
Heimathlose entstanden sind. Die Einwohnergemcinde hat nämlich
kein Bürgerrecht zur Verfügung; was ist also zu thun? ES
ist klar, daß unmöglich eine andere Burgergemeinde angehalten
werden kann, die betreffenden Heimathlosen aufzunehmen als die
Burgergemeinde des OrteS, wo das Verschulden begangen
wurde, selbst wenn die Einwohnergemeinde gefehlt hat. Ferner
ist zu untersuchen, ob man die Einwohnergemeinde anhalten
wolle, der Burgergemeinde eine billige Entschädigung zu geben.
Im NegierungSralhe gingen die Ansichten darüber auseinander,
indessen wurde die Enlschädigungsfrage in verneinendem Sinne
entschieden. Vorerst ging er von der Ansicht aus, der Fall
werde sehr selten sein, wo man das Verschulden der
Einwohnergemeinde beweisen könne. Die Verhältnisse gehen in die
Vergangenheit zurück und es wird sehr schwierig sein, bei dem
vagirendcn Leben der Heimathlosen das Verschulden einer
Gemeinde zu ermitteln. Sodann waren, namentlich früher, in sehr
vielen Gemeinden die Einwohner- und Burgcrgemeinderäthe
meistens von Burgern besetzt. Zudem ist zu erwägen, daß die

Einwohnergemeinden erst feit 1833 in'S Leben gerufen wurden.
Endlich will man Prozesse und Schwierigkeiten zwischen den
einzelnen Gemetndekorporalionen vermeiden, die zwar auf dem

Administraiivweg erledigt werden könnten, aber aus verschiedenen

Gründen vermieden werden sollen. Der Regierungsralh
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schlägt Ihnen daher vor, am Schlüsse der Ziffer 1 die Worte
»den betreffenden fehlbaren Gemeinden" zu ersetzen durch „der
Burgergemeinde deS betreffenden OrleS."

Steiner, Müller. Da ich das Mitglied bin, welches
den betreffenden Antrag gestellt hat, so kann ich denselben nicht
so leicht preisgeben, da er nicht berücksichtigt wird, obschon der

RegierungSrath einräumen muß, daß offenbar ein Unrecht

begangen wird, wenn man in den fraglichen Fällen keine

Entschädigung leistet. Der Herr Berichterstatter hat zwei
Alternativen: entweder läßt man die Ziff. 1 stehen und verschlimmert

sie noch dadurch, daß man geradezusagt: „Den Burger-
gemeinven deS betreffenden OrteS," die selbst nach der Ansicht
deS Regierungsrathes kein Verschulden treffen könnte, weil
ihnen die Handhabung der Ortspolizei nicht zukam. Die
andere Alternative wäre die Streichung deS Paragraphen. Dann
müßte die Gesammtheit der Gemeinden sür das Verschulden
einzelner derselben haften. Aber eS gibt einen dritten Ausweg:
daß in Fällen, wo durch daS Verschulden einer Einwohnergc«
meinde der Ortsburgergemcinde Heimathlose aufgebürdet werden,
die erstere sich mit der letztern abfinden soll. Das ist recht.

Herr Berichterstatter. Man kann verschiedener Anficht
sein, wenn man bei der Beantwortung der Frage, ob eine

billige Entschädigung geleistet werden soll, vom absoluten RechtS-
grundsatze ausgehen will. ES ist klar, daß die Burgergemeinde
des Ortes angehalten werden muß, in den betreffenden Fällen
die Heimathlosen auszunehmen, weil die Einwohnergemeinde
kein Bürgerrecht zur Verfügung hat. Die Regierung verhehlt
sich nicht, daß sich etwas sür eine Entschädigung sagen läßt,
deßhalb wurde denn auch im Schooße der vorberathenden
Behörde der Antrag auf Festsetzung einer billigen Entschädigung
gestellt. Aber die fraglichen Fälle sind sehr selten, wo die

Sache sich mit Bestimmtheit nachweisen läßt. In Zukunft da.
gegen wird dieser Nachweis leicht zu leisten sein, wenn einmal
die Liquidation stattgefunden hat. Der RegierungSraih glaubte
aus den bereits angegebenen Gründen und mit Rücksicht auf
die Solidarität, welche in den Gemeinden selbst besteht, auf
den Antrag nickt eintreten zu sollen, und ich empfehle Ihnen
die vorgelegte Redaktion zur Genehmigung.

A b st i m m u n g »

Für den 8 3 mit Vorbehalt deS in der Umfrage
gestellten Antrages Handmehr-

Für den Antrag deS Herrn Steiner 40 Stimmen.
Dagegen 42 „

Die §s 9, 10 und 11 bleiben definitiv gestrichen.

Herr Berichterstatter. Bei 8 12 wird im ersten Lemma
nach dem Worte „Heimathlosen" eingeschaltet: „und
Landsaßen," dagegen wird die Stelle „Ziff. 1 und 2" im nämlichen
Lemma gestrichen.

Ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Die §8 4, 5 und 6 bleiben

unverändert. Die 88 und 3 wurden in der Weise
verschmolzen, daß als K 7 folgende Redaktion vorgeschlagen wird:
„Die Einbürgerung in eine Gemeinde gewährt dem

Eingebürgerten alle Rechte und Vortheile, welche sich an den Besitz

des OrtSbürgerrechts knüpfen und erfolgt unentgeldlich." Der
übrige Theil deS § 7 wird gestrichen, ebenso 8 3.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Togblstt des Großen Rathes ts»s.

Herr Berichterstatter. lDie 88 13 und 14 bleiben
unverändert. Bei 8 15 wurde der Antrag erheblich erklärt,
am Schlüsse die Worte „und darüber" zu streichen und die
Progression in der Weise fortlaufen zu lassen, daß auf je
100,000 Fr. steuerbares Vermögen ein Heimathloser kommt.
Die Redaktion deS Artikels würde nun dahin abgeändert, daß
eS bei der XXI. Klasse heißen würde: „2.000,000 bis 2,100,000
21 (zu übernehmende Heimathlose) und sofort aus je 100,000 Fr.
steuerbares Vermögen ein Heimathloser." Da sich bei der
ersten Berathung eine große Mehrheit für diesen Antrag
ausgesprochen hat, so nahm der RegierungSrath keinen Anstand,
demselben in der endlichen Redaktion Rechnung zu tragen.

Stooß. Auch im vorliegenden Falle bin ich wieder
regierungsfreundlich, indem ich den ursprünglichen Vorschlag des
KegierungSrathes aufnehmen möchte, ohne näher auf die Sache
einzutreten. Man glaubte, die Billigkeil fordere, daß eine
gewisse Grenze aufgestellt werde. Wenn man nun auf der
andern Seite viel weiter geht, so darf man fragen, ob das Gesetz
auf einer solchen Grundlage ein gerechtes sei. Mit welchem
Rechte eine solche Eintheilung gemacht werde, läßt sich noch
untersuchen, und kann dieser Punkt möglicher Weise bei der
zweiten Berathung noch berücksichtigt werden. Dagegen glaubte
ich, den Antrag der Regierung, welcher doch eine gewisse
Billigkeit beobachten wollte, aufnehmen zu sollen. Endlich weiß
ich nicht, woher der Regierungsrath das Recht nimmt, den
Gemeinden nicht nur die Heimathlosen, sondern auch die Landsaßen

aufzubürden, während der Staat auf den letzlern eine
jährliche Ausgabe von 30,000 Fr. erspart.

v. Werdt. Ich unterstütze den Antrag deS Herrn Stooß.
Auf mich machte es den Eindruck, der RegierungSrath habe
bei Aufstellung dieser Skala vor dem Großen Rathe erklären
wollen, daß das Gesetz den Burgergemeinden gegenüber eine
Unbilligkeit sei; deßhalb wollte man in der XXII. Klasse eine
Schranke aufstellen, nach welcher keiner Gemeinde mehr alS
40 Heimathlose zugetheilt werden sollen. Deßhalb möchte
ich die ursprüngliche Redaktion beibehalten. Ueber das Gesetz
selbst kein Wort. Ich erkläre nur das, daß ich eS im
Allgemeinen unbillig finde.

Niggclcr (den Präsibentenstuhl verlassend). Nur zwei
Worte über den in Berathung liegenden Gegenstand. ES wird
das Gesetz als im Allgemeinen angefochten. Diese Frage ist
nicht zu untersuchen, daS Gesetz ist grundsätzlich angenommen,
daher trete ich nicht weiter darauf ein. Wenn man aber sagt,
der Grundsatz, nach welchem diejenigen Korporationen, welche
über 4 Millionen Vermögen besitzen, im Verhältnisse desselben
Heimailose übernehmen sollen, sei unbillig, so begreife ich daS
nicht. Im Gegentheil, ich finde eS ganz dillig. Ja, wenn
man ganz gerecht sein wollte, so müßte man progressiv
verfahren, die erste Million deS Vermögens würde dann weniger
belastet, die weitern Millionen mehr. Gehe man nach Basel.
Die Basler werben als Zöpfe verschrien, aber bezüglich der
Belastung des Vermögens ist man dort billiger als an andern
Orten. Während z. B. derjenige, welcher ein Einkommen von
5—6000 Fr. hat, 1 pro mille Steuer zahlt, zahlt der, welcher
ein Einkommen von 12,000 Fr. hat, 2 und wer 24,000 Fr.
hat, 3 pro mille. Man könnte hier eher das Umgekehrte

1Ä5
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dessen sagen, was die Herren Präopinanten verlangen: waS
über 4 Millionen gehe, werde doppelt belastet. Ich möchte

nicht so weit gehen. Da man die Vertheilung der Last auf
die Gemeinden grundsätzlich angenommen hat, so könnte ich

unmöglich zum Antrage dcS Herrn Stooß stimmen, sondern
möchte Ihnen denjenigen des Regierungsrathes zur Genehmigung

empfehlen, (Der Redner ntmmt wieder den Vorsitz ein.)

v. Werdt. Ich frage den Herrn Präsidenten, ob eS

nach dem Grundsatze der Verfassung, daß die Lasten gleich
vertheilt werden sollen, billig sei, wenn reiche Gemeinden, die
aber kein Burgergut haben, leer d'rauSschlüpfen.

Nig geler. Es betrifft diese Frage den Grundsatz, welcher
nicht mehr in Frage gestellt werden kann.

Herr Berichterstatter. Herr Stooß bemerkte, er wisse

nicht, woher der Regierungsrath daS Recht habe, nicht nur die

Htimalhlvsen, sondern auch die Landsaßen unter die Gemeinden

zu vertheilen. Das Bundesgesetz von 1350 spricht nicht nur
von Heimathlosen, sondern auch von ewigen Einwohnern,
Landsaßen u. s. w. In der Bundesversammlung reklamirten
Abgeordnete der Kantone, welche Landsaßenkorporalionen haben,
wie z. B. Waadt, aber die Mehrheit machte eS den Kantonen
zur Pflicht, auch den Landsaßen, so wie überhaupt allen
Personen, die zwar ein Kantons-, aber kein Gemeindebürgerrecht
haben, ein solches zu geben. Die Negierung macht also für
die Gemeinden die Last nicht größer alS daS Bundesgesetz.
Herr v. Werdt beschwerte sich über Unbilligkeit im
vorliegenden Gesetze. Ich muß Ihnen offen gestehen, ich erwartete
nicht, daß die Ziff. 2 des s 12 bei der Berathung zu keiner

Bemerkung Anlaß gebe. Der Entwurf wurde wiederholt an
den Redaktor zurückgewiesen, um, wenn, möglich zu einem
billigern Resultate zu gelangen, und auch die Burgernutzungen
als Faktor in Mitleidenschaft zu ziehen. Es ist indessen sehr
schwer, ein anderes Verhältniß auszustellen. Bei der zweiten
Berathung wird man allfällig darauf zurückkommen können,
heute handelt es sich nur um die Redaktion der ersten
Berathung. Uebrigens habe ich die Versammlung auf die
verschiedenen Faktoren aufmerksam gemacht.

A b st i m m u n g.

Für den 8 15 mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den 8 15 nach Antrag des Regierungs¬

rathes Mehrheit.
Für den Antrag des Herrn Stooß Minderheit.

Herr Berichterstatter. Die 88 20, 21, 22, 23 und
24 bleiben unverändert. Bei 8 25 wurde der Antrag erheblich
erklärt, im ersten Lemma nach den Worten „angehalten wurden"
einzuschalten: „und die sogenannten Halbburger." Der Re-
gicrungSrath fand jedoch, diese Ergänzung sei nicht zweckmäßig.
Was liegt dem Kantone nach dem Bundesgesetze ob? Allen
denjenigen, welche nur ein KantonS-, aber kein Gemetndebür.
gerrecht haben, seien sie Heimathlose, Landsaßen, ewige
Einwohner, oder wie sie heißen mögen, ein OrtSbürgerrecht zu
verschaffen. WaS sind nun die sogenannten Halbburger?
Haben sie nur ein Kantonsbürgerrecht? Nein, sie haben auch
ein OrtSbürgerrecht; sie sind zwar in gewissen Nutzungen
beschränkt, aber ihr Bürgerrecht in der betreffenden Gemeinde ist
dennoch vorhanden. Bestehen nicht in mchrern Gemeinden
besondere Nutzungen, welche gewissen Berechtigten zu gut
kommen, z. B. in Thun das Seygut? Wollen Sie auf alle
solche privatrechtliche Verhältnisse eintreten? Der RegierungS-
rath glaubte, eS sei dieß nicht unsere Aufgabe bet Erlassung
dieses GeseycS, welches für manche Gemeinden ohnedieß hart
genug erscheinen wird. Deßhalb stelle ich den Antrag, die
erwähnte Ergänzung wegzulassen.

Der Antrag deS RegierungSratheS wird ohne
Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter. Die 88. 26, 27, 28 und 2S
bleiben unverändert. Bei 8 30 wurde der Antrag erheblich
erklärt, in Bezug auf die successive Zutheilung der später zum
Vorschein kommenden Heimathlosen die Bestimmung der Ziffer 1

des 8 3 vorzubehalten. Diesem Antrage wird dadurch Rechnung

getragen, daß man das Wort „successive" streicht. ES
versteht sich von selbst, daß die Grundsätze dieses Gesetzes bei
der Vertheilung zur Anwendung kommen.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

Herr Berichterstatter, Der 8 31 wird definitiv
gestrichen. Die 88 32 und 33 bleiben unverändert. Der
Zeitpunkt des Inkrafttretens wird bei der zweiten Berathung
bestimmt werden.

Herr Berichterstatter. Die 88 16, 17 und 13 bleiben
unverändert. Der § 19 stellte bezüglich der Findelkinder den
Grundsatz auf, daß die gegenwärtigen Findelkinder den übrigen
Heimathlosen gleich behandelt, die künstigen aber derjenigen
Gemeinde verbleiben sollen, in welcher sie ausgesetzt worden.
Infolge eines erheblich erklärten Antrages wird nun der zweite
Satz des 8 19 gestrichen und statt desselben nach dem Worte
„behandelt" dem ersten Satze beigefügt: „später dagegen nach
den Vorschriften des 8 30 eingebürgert." Damit wäre die
Regel für die Zukunft gegeben. Ich glaube, diese Redaktion
liege im Sinne des GroßrathSbeschlusseö.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

v. Büren. Der Herr Berichterstatter hat heute eines

Antrages nicht erwähnt, der bei der ersten Berathung erheblich
erklärt wurde. Herr Wenger stellte nämlich den Antrag, daß
den Gemeinden bei der Vertheilung der Heimathlosen und Landsaßen

ein Vertretungsrecht eingeräumt und eine Bestimmung
darüber in das Gesetz aufgenommen werden soll.

Herr Berichterstatter. ES ist richtig; das Protokoll
sagt nichts darüber. Aber bei der zweiten Berathung, oder wenn
der Große Rath morgen noch versammelt ist, kann ich den
Gegenstand dem Regterungsralhe vorlegen.

v. Büren. In der Erwartung, daß der Herr Berichterstatter

bei der zweiten Berathung eine entsprechende Redaktion

vorlegen werde, erkläre ich mich als befriedigt.

Der Herr Berichterstatter gibt die verlangte Zusiche-

rung.
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Vorträge der Finanzdirektio«,

beireffend

Nachkredit, und Kreditübertragungsgesuche.

1) Antrag der Militärdirektion um Bewilligung fol-
gender Nachkrevue:

s. für einen Ausfall im Kredite der Wiederholungskurse
von Fr. 17.500;

b. für einen Ausfall im Kredite der Militärpferdemiethe
von Fr. 11,400.

Der Regierungsrath trägt auf Bewilligung dieser
Nachkredite an.

Scherz, Finanzdirektor als Berichterstatter, empfiehlt die«

sen Antrag, erklärt jedoch, daß er den Nachkrediten durchaus
nicht günstig sei und solche nur dann befürworten könne, wenn
außerordentliche Umstände dieselben veranlaßten, indem durch
Kredilüberschreitungen das Budget illusorisch würde. Indessen
unterscheidet der Redner zwischen außerordentlichen und alle
Jahre wiederkehrenden Ausgaben und führt zu Motivirung der
vorliegenden Kreditbegehren im Wesentlichen Folgendes an:
für die Wiederhvtungökurse wurden im letzten Büdget 103,000
Franken verlangt, aber nur 75,000 Fr. bewilligt, während
die Militärdirektion genöthigt war, die Hälfte sämmtlicher
Bataillone zu Wiederholungskursen einzuberufen, wodurch die

fragliche Mehrausgabe entstand. Ferner schreibt das Militär«
gesetz die Bespannung der Artillerie vor, wofür ein Kredit von
15,000 Fr. ausgesetzt war, der genügt bätte, wenn nicht ältere
Defizite hätten gedeckt werden müssen, weil die Rechnungen
nicht auf Neujahr abgeschlossen werden konnten, wozu noch
Theurung der Futterpreise kommt. Eine Ersparniß zu Deckung
dieser Kredite kann mit Sicherheit nicht nachgewiesen werden.

Der Antrag des Regierungsrathes wird ohne
Einsprache durch daS Handmehr genehmigt.

3) Antrag der Finanz direkt! on um Bewilligung
eines Nachkredites von 3000 Fr. für die Rechtskosten der Finanz«
Verwaltung.

Per Herr Berichterstatter empfiehlt diesen Antrag mit
Hinweisung auf die in letzter. Zeif bedeutend verminderten
Rechtskosten. Der Durchschnitt der letzten vier Jahre betrug
7200 Fr., welche Summe aber im letzten Büdget auf 4000 Fp.
reduztrt wurde, Da jedoch der Staat in zwei wichtigen
Prozessen unterlag, so war es der Regierung nicht möglich, mit
diesem Kredite auszukommen.

Wird ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

4) Antrag der Baudirektion um Uebertragung einer
Summe von 5000 Fr. vom nicht verwendeten Kredite für die
Bern-Belp-Siraße auf die Bern-Fretburg-Straße.

Dieser Antrag wird vom Herrn Baudirektor, als
Berichterstatter, empfohlen, um die Rechnung zu bereinigen und der
gesetzlichen Form Genüge zu leisten, und durch das Handmehr
genehmigt.

5) Antrag der Baudirektion um Bewilligung einer
Kreditübertragung von 26,600 Fr. für die Ercedente tm Kredite
dieser Direktion „Straßen- und Brückenbau, ordentlicher Unter«
halt, Maierialfuhrcn ms. w." in der Weise, daß

a. von der Bizel-Straße
Bern-Belp-Straße
les Kois-Straßenkorrektion
Neubrücke bei Meiringen „
Utzensiorf-Wynigen.Slraße „
Pruntrut-Laufen-Straße „

g. „ », Schwarzenburg-Heilenried-Straße „
zu diesem Zwecke übertragen werden.

b.
c.
ä.
e.
k.

„ »,

» »,

„ »,

», „
„ „

Fr. 7000

„ 4000

„ 2800

„ 3000

„ 800
3000
6000

2) Antrag deS Regierungsrathes auf Bewilligung
eines Nachkrebites von 20,000 Fr. zu Deckung der Mehrausgaben

für Sitzungögelder und Reiseentschädtgungen der
Mitglieder deS Großen RalhcS.

Der Herr Finanzdirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
auch diesen Antrag mit der Bemerkung, daß im Büdget ein
Kredit von 30,000 Fr. ausgesetzt wurde, während die

Ausgaben, die letzte Sitzung inbegriffen, sich in Wirklichkeit bereits

in runder Summe auf 50,000 Kr. belaufen.

v. Werbt stellt keinen Gegenantrag, spricht aber im Hinblick

auf die zahlreichen leeren Bänke den Wunsch aus, daß

hie und da Conire-Appell gehalten werden möchte, um die

Mitglieder des Großen Rathes zu fleißigerem Besuche der

Sitzungen zu veranlassen.

Der Antrag des RegierungSrat h cS wird durch das

Handmehr genehmigt.

Auch dieser Antrag wird vom Herrn Berichterstatter
mit der Bemerkung empfohlen, daß mehrere Kredite nicht
angegriffen, dagegen mehrere Slraßenkorrektioncn ausgeführt wurden,

die nun obige Uebertragung veranlassen.

Wird ebenfalls ohne Einsprache genehmigt.

6. Antrag der Baudirektion um Bewilligung eines
Nachkredites von 20,000 Fr. für einen Ausfall tm Kredite deS

ordentlichen Hochbaues. Die Deckung des Kredites bleibt dem
Endresultate der Staatsrechnung pro 1858 vorbehalten.

Der Herr Baudirektor, als Berichterstatter, empfiehlt
diesen Antrag ebenfalls und zwar hauptsächlich gestützt auf den
Umstand, daß Rechnungen, die auf das Jahr 1857 fielen, aber
im Laufe desselben nicht erledigt werden konnten, nunmehr dem
Jahre 1353 zur Last fallen.

Der Herr Finanzdirektor spricht den dringenden Wunsch
auS, daß derartige Kreditüberschreitungen künftig vermieden
werden möchten, daß man sich nach der Decke strecke, sonst
werde daS Büdget illusorisch und eine ordentliche Verwaltung
ungemein erschwert.

Auf diese Bemerkung ertheilt der Herr Baudirektor
folgenden Ausschluß zu Begründung des vorliegenden Kredit«
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begehrenS. Seit Jahren wurde für den Unterhalt der StaatS-
gebäude und Domänen ein Kredit von 90,000 Fr. ausgesetzt,
der vom Ertrage der Domänen abgezogen und der Baudirektion
zur Verfügung gestellt wurde. Diese Summe entsprach aber
dem vorhandenen Bedürfnisse nickt. Der Kanton besitzt über
1209 StaatSgebäude, so daß eS auf eine einzelne Domäne
jährlich nicht einmal 75 Fr. trifft, und doch sollte auS diesem
Kredite alles Mögliche bestritlen werden. Der Sprechende ist
der Ansicht, eS müsse künftig eine Ausscheidung dieses Kredites
in der Weise staltfinden, daß dasjenige, was zum Unterhalt
eines Staatsgebäudes nöthig ist, ohne den Werth desselben zu
erhöhen, von solchen Bauten, welche eine Erhöhung des Werthes

zur Folge haben, getrennt, und unter eine andere Rubrik
gestellt werde.

Der verlangte Kredit wird durch das Handmehr bewilligt.

daß die Urtheile der Assisen nichts vom Thatbestand enthalten,
während dieser für die gesetzgebende Behörde bei der Behandlung
von Begnadigungsgesuchen sehr wichtig sei. Der Redner
wünscht daher, daß in dieser Beziehung eine entsprechende
Aenderung getroffen werde.

Der Herr Berichterstatter erklärt, daß die Urtheile der
Geschwornengerichle allerdings über den Thatbestand nicht»
enthalten; die vorberathende Behörde stütze sich auf die
vorliegenden Zeugnisse über das Betragen der Verurtheilten;
übrigens sei es nicht möglich, bei jedem Gesuche alle auf den

fraglichen Fall bezüglichen Akten dem Großen Rathe vorzulegen.
Der Redner schließt sich dem Antrage auf Abweisung an.

Der Antrag des Herrn Kurz wird durch daS Handmehr
genehmigt.

7) Antrag der Baudirektion auf Bewilligung einer

Kreditübertragung von 9200 Fr. für die noch in diesem Jahre
vollendete Wanzwyl-Stutz-Korrcktion, durch Reduktion
der am 22. Sept. 1858 bewilligten Kreditübertragung von der
Utzenstorf-Wynigen-Straße auf die Herzogenbuchsee-Wanzwyl-
Straße.

Wird ohne Einsprache genehmigt.

KantonnementSvertrag
Zwischen dem Staate und der Bäuertgemeinde Haöleberg

ä. cl. 7. Dezbr. 1858.

Der Regicrungsrath schließt auf Genehmigung dieses Ver-
«rages, welcher dem Staate ein freies Eigenthum von 30

Jucharten der dortigen Hochwaldungen zusichert.

Dieser Antrag wird vom Herrn Direktor der Domänen

und Forsten, als Berichterstatter, empfohlen und ohne

Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

Strafnachlaßgesuch.
DaS gestern verschobene Strafnachlaßgesuch der wegen

Diebstählen und Unterschlagung peinlich zu vier Jahren Ketten
verurtheilten Maria Gander, geb. Steffen, von Saanen,
kommt nun zur Behandlung.

Der Antrag des RegierungSratheS geht dahin, der
Bittstellerin den letzten Viertheil der Strafe zu erlassen.

Der Herr Justizdirektor, als Berichterstatter, motivirt
diesen Antrag, indem er sich auf daS günstige Zeugniß des
ZuchthauSverwalterö über daS Betragen der Gander in der
Strafanstalt stützt, zugleich aber erklärt, daß dieselbe rückfällig
sei, was die berichterstaltende Direktion bisher übersehen habe.

Kurz stellt mit Rücksicht darauf, daß die Petentin rück-
fillig ist, den Antrag auf Abweisung, und macht aufmerksam,

Interpellation
der Herren Großrälhe Seßler, Karrer, G. RöthliS-

berger und Roth, welche darüber Auskunft verlangen, ob,

und besonders wann dem Großen Rathe ein Wechselgesetz
zur Berathung vorgelegt werden könne.

Der Herr Justizdirektor gibt darüber folgende Erklärung

ab: Bekanntlich wurde ein Konkordalsentwurf über

Einführung des Wechselrechtes durch eine Konferenz berathen,

an welcher Herr alt-RegierungSrath Blösch Theil nahm. Seit
dem Austritte desselben auS der Regierung wurde die Justlz-
direktion mit dieser Arbeit beauftragt. Auf eine Zuschrift der

Bankdirektion antwortete der Regierungsrath, der fragliche
Gegenstand werde dem Großen Rathe in der zweiten Hälfte
der Wintersitzung vorgelegt weiden; der Verwaltungsralh der

Bank nah», gestern davon Kenntniß. Mit Ausnahme weniger

Bestimmungen wird das Konkordat empfohlen werden können.

Seßler erklärt sich durch obige Auskunft befriedigt.

Hierauf wird ein Anzug des Herrn Karrer und 40
anderer Mitglieder des Großen RatheS verlesen, folgenden
Inhaltes:

ES solle der Große Rath dem RegierungSrathc den Auftrag

ertheilen, dem BundeSrathe von der Mittwoch den

15. Dezember 1853 gegenüber dem Verhalten deS

päpstlichen Geschäftsträgers, Herrn Bovierl,
in der Seminar frage gemachten Interpellation und

der vom Präsidenten der Regierung ertheilten Auskunft
Mittheilung zu machen und darauf zu dringen, daß gegenüber

den Uebergriffen und dem Benehmen des päpstlichen

Geschäftsträgers die Unabhängigkeit der schweizerischen

Stände und die Ehre ihrer Vertreter für jetzt und bte

Zukunft gewahrt werde.

Zum Schlüsse fragt der Herr Präsident an, ob man
die Sitzungen deS Großen Rathes mit dem heutigen Tage
schließen, oder fortsetzen und namentlich noch den Gesetzesent-



wurf über Wahlart und Besoldung der Geistlichkeit behandeln
wolle,

RöthliSberger, alt RegierungSrath, stellt mit Rücksicht

auf die Wichtigkeit des erwähnten Gesetzesentwurfs und auf
die geringe Zahl anwesender Mitglieder, sowie von der Ansicht
ausgehend, eS liege nicht in der Würde des Großen Rathes,
am Schlüsse einer Sitzung noch einen so wichtigen Gegenstand
zu behandeln, den Antrag, heule die Sitzung zu schließen.

Der Herr Präsident des RegierungSrathcS spricht da»

gegen Namens deS RegierungSrathes den Wunsch aus, daß
der Große Rath den fraglichen Entwurf einmal berathen möchte,
damit die Regierung die Ansicht der gesetzgebenden Behörde
über die Hauptpunkte kenne und die Angelegenheit um einen

Schritt gefördert werde.

Lauterburg hebt zu Unterstützung des von Herrn
RöthliSberger gestellten Antrages namentlich hervor, wie
wünschbar es sei, daß der Große Rath das Gesetz über die

Wahlart und Besoldung der Geistlichkeit, wodurch seit fünfzig
Iahren bestehende Berhältnisse geregell werden sollen, ein Gesetz,
daS für Kirche und Staat die größte Bedeutung habe, mit
der Würde der Versammlung angemessener Gründlichkeit, und
namentlich nicht in Abwesenheit des geistigen Vaters des
Entwurfs behandelt werde.

A b st i m m u it g:

Für Schluß der Sitzung 45 Stimmen.
Für Fortsetzung derselben 52

Schluß der Sitzung: 1 Uhr Nachmittags.

Der Redaktor:

Fr. Faßbind
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Neunte Sitzung.

Mittwoch den 22. Dezember 1353.

Morgens um 8 Uhr.

Unter dem Vorsitze des Herrn Vizepräsidenten Kurz.

Nach dem Namensaufrufe sind folgende Mitglied»»
abwesend, mit Entschuldigung: die Herren Blösch, Carlin,
v. Gonzcnbach, Hermann, Imhoof, Samuel, und Probst; ohne
Entschuldigung: die Herren Aebi, Bähler, Johann; Batschclet,
Böstger, Botteron, Brand-Schmid, Brechet, Brügger, Burger,
Bützberger, Burri, Chevrolet, Chopard, Corbat, Egger,
Funkhäuser, Feller, Feune, Fleury, Frieden, Friedli, Froidevaur,
Gerber, Girard, Girardin, Gobat, Gouvernon, Großmann,
Gruber, v. Grünigen, Guenat, v. Gunten, Hennemann,
Hofmeyer, Jaquet, Jeannerat, Jmboden, Imhoof, Benedikl;
Joß, Kalmann, v. Känel, Käser, Kaiser, Karlen, Joh Gottl.;
Kasser, Klaye, Knechtenhofcr, Wilhelm; Knuchel, Köhler,
Kohli, Koller, Lehmann in Ruedtligen, Lehmann in Lotzwyl,
Lehman», Daniel; Loviat, Marquis, Morel, Moser, NiklauS;
Moser, alt-Statihalter; Moser, Jakob; Moser, Gottlieb; Moser,
Gemeindspräsident; Müller, Johann; Müller, Jakob; Müller,
Kaspar; Nägeli, Neuenschwanber, Niggeler, Oeuvray, Pallain,
Paulet, Prudon, Reichenbach, Karl; Reichenbach, Friedrich;
Niat, Rohrer, Rosselet, Rösti, RöthliSberger, Gustav; Roth
in Niederblpp, Ryscr, Salzmann, Schenenleib, Schild, Schmid,
Rudolf; Schmid, Andreas; Schneeberger, Joseph; Schon,
Johann; Schürch, Seiler, Seßler, Siegenihaler, Sigri, Spring,
Steiner, Jakob; Sterchi, Stockmar, Streit, Hieronimuö;
Theurillat, Thönen, Tièche, Trorler, v. Wattenwyl in Hab-
steiten, Widmer, Wirth, Wüthrich und Zbinben.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache durch das Handmehr genehmigt.

T«qdlatt Große» A»the«

Tagesordnung:

Gefttzesentwurf

über

die Wahl und die Besoldung der evangelisch«
rcformirten Geistlichkeit.

(Erste Berathung.)

Herr Präsident deS RegierungSrathcS, als Berichterstatter.

Herr Präsident, meine Herren! Ich soll Ihnen
Namens deS RegierungSrathcS das Gesetz über die Wahl und
Besoldung der evangelisch-reformirten Geistlichkeit vortragen.
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Ich erlaube mir vor Allem, Ihnen den Gegenstand anzuempfehlen,

nicht nur für diesen Augenblick, sondern für die ganze
Zeit, bis er erledigt sein wird, und zwar deßhalb, weil ich

dafürhalte, und : ie ohne Zweifel mit mir, daß es ein nicht weniger
wichtiger Gegenstand ist als derjenige, den Sie in zwei andern
Gesetzen im Laufe der vorhergehenden Sitzungen erledigt haben,
sogar wichtiger als der eine jener Entwürfe. Der Gegenstand
rst wichtig vor Allem für die Kirche, nicht zwar in dem Sinne,
als ob die Geistliche», um deren Wahl und Besoldung es jich

liier handelt, die Kirche oder deren Repräsentanten wären. Sie
sind immerhin aber die Diener des Volkes zum Zwecke der

Förderung und Pflege einer sehr b.beulenden Seite ,emeS
Lebens, die eine Grundlage im Leben dcS Einzelnen und deS

gesummten Volkes bildet. Die Stellung der Gastlichen ist daher

für die Entwicklung des Lebens im Volke von wesentlichem

Einflüsse. Ich möchte Sie nur aufmerksam machen, welche

Stellung die Geistlichkeit einnimmt; wie viel auf den Grad
von Abhängigkeit oder Unabhängigkeit ankommt, der ihr ge-

geben wi-d; wie viel davon abhängt, ob sie mit dem Leben

und der Wissenschaft im Zusammenhange bleibe ober nicht; ob

eine Geistlichkeit da sei, die mit dem Leben und der Wissenschaft

fortschreitet, oder eine solche, die sich nach und nach da.
von ablöst. Sie sehen, um kurz zu sein, welche Stellung die

Gcistlichke t in der katholischen Kirche einnimmt. Wie unend-

lich wichtig war die Bestimmung, daß der Geistliche nicht ver-

heirathei sein darf, daß er immer in seiner Amlslracht erscheint.

Wenn Sie darüber nachdenken, so werden Sie zu dem Schlüsse

kommen, daß, wenn der katholische Geistliche nicht eine solche

Stellung einnähme, wenn er mlt dem Volksleben mehr im

Zusammenhang stände, dieß vielleicht der katholischen Kirche
eine bedeutend andere Gestalt geben könnte. Ich führe daS

nur an, um zu zeigen, welche Bedeutung die Stellung deS

Geistlichen hat. Sie ist aber auch für den Staat von größter

Wichtigkeit, und zwar weil daS kirchliche Leben für das staatliche

von bedeutendem Einfluß ist. Ich darf nur hinweisen

auf die alte Geschichte. Viele Jahrhunderte hindurch ist daS

ganze staatliche Leben nichts anderes als der Kampf zwischen

Staat und Kirche. Das ganze Miltelalter zeigt, welchen Einfluß

dieses Verhältniß auf den Staat Halle. Ich mache Sie
aber auch auf die neueste Geschichte aufmerksam. Man glaubte,
der Staat habe sich losgetrennt und schreite für sich fort, aber
die neueste Zeit zeigt Ihnen, baß daS kirchliche Leben in das
Leben der Völker eingreift. Sie sehen Frankreich mit seinem

bedeutenden Anschlüsse an das klerikale Element. Sie sehen,

wie in Preußen eine Umwandlungen von einer gewissen

religiösen Richtung erwartet wird. Sie sehen, welchen Einfluß
die Konventionen einiger Siaaien mit dem römischen Stuhle
hat. Es ist also hergestellt, daß wir es mit einem Gegenstände

zu thun haben, der für den Staat von größter Wichtigkeit ist.
Bezüglich der Schweiz brauche ich Sie gar nicht daran zu mahnen,

ich brauche Sie nichl zu erinnern, welche Bedeutung für
den Kanton Waadt die kirchliche Trennung und Zwistigkeit
Halle. Das im Vorbeigehen, um Ihnen den Gegenstand als einen

höchst wichtigen anzuempfehlen. Nun erlaube ich mir, Ihnen
rn möglichster Kürze einen geschichtlichen Uebcrblick über die

Verhältnisse zu geben, in denen wir stehen. Ich beginne mit
der Zeit deS Baues und Ausbaues der bisherigen Einrichtung
und zwar mit der Periode von 1804 bis 1830, dann kommt
die Zeit der Klagen über die Zustände, die Periode von 1830
bis 1850, dann die neueste Zeit; nachher komme ich zum Projekte

selber, und werde Ihnen eine kurze Skizze desselben geben,
die Nöthig ist zur Beurtheilung, eine kurze Uebersicht über den

Inhalt und die Hauptfragen, auf deren Entscheidung alles
ankommt. Davon wird es abhängen, ob Sie daS Gesetz wirklich

berathen, oder den Regierungsrath einladen wollen, eine

andere Vorlage zu machen. Erlauben Sie mir dann noch,

einige schützende Worte für meine Person anzubringen. Es
mag daS einx oder andere Mitglied der Versammlung denken,

man habe efir Mitglied deS betreffenden Standes vor sich. Ich
darf Ihnen die Versicherung geben, daß ich die allgemeinen

Interessen im Auge behalten habe, und daß, wenn das Amt
mir lieb, sehr lieb ist, eS nicht eine Vorliebe ist, welche dem
Gesetze nachtheilig wäre. Ich erlaube mir nun, eine kurze
Uebersicht über die erste Periode zu geben, über deu Bau und
Ausbau der gegenwärtigen Verhältnisse. Sie vatirt sich vom
Jahre 1304, obschon durch daS damalige Gesetz Einiges
bestätigt wurde, was im früheren Gesetze enthalten war. Am
Jahre 1804 wurden ganz neue Vorschriften über die Wahl
und Besoldung der Geistlichen aufgestellt, eS wurde das jetzige
Rang- und Kreditsystem festgesetzt, wonach einzelne Gemeinden
ihre bestimmten Einkünfte hatten, die verschieden waren. Seither

wurden einige Gesetze zum Ausbau dcS Systems erlassen,
so im Jahre 1806 über die Besoldung der Geistlichkeit, im
Jahre 1308 über die Verbesserungen der beschwerlichsten Pchr-
rcien, im Jahr 1815, betreffend die reformirten Pfarrer im
Leberbcrg; im Jahre 1813 über die Wahlart des obersten
Dekans und der Prediger an den vier Kirchen der Hauptstadt; im
nämlichen Jahre über die fremden reformirten Geistlichen, und
im Jahre 1824 über die Klassifikation und Besoldung. Kaum
war der Bau fertig, so ging es ihm, wie eS allem Menschlichen

geht, daß sich sofort Klagen erhoben, wie sich die
unzweckmäßigen Seiten allmälig fühlbar machten; es gaben sich

Stimmen für Abänderung deS Bestehenden kund und wurden
Versuche gemacht. Da beginnt die Periode von 1830 bis
1350. Im Jahre 1834 zeigte sich das erste Symptom. Der
Schutzverein von Konolfingen verlangte: alle dermal in der
Republik Bern angestellten Pfarrer provisorisch zu erklären,
Einräumung des RechlS an die Gemeinden, bei jeder Erledigung

einen doppelten Vorschlag einzureichen, welcher durch das
Erziehungsdepartement durch einen drillen vermehrt werden
könnte, Pfarrwahl nur auf eine Dauer von sechs Jahren, nach
deren Verfluß neue Wahl. Der Schutzverein von Fraubrunnen

schloß sich diesem Begehren an mit dem Unterschiede, daß
er eine zwölfjährige Amtsdauer verlangte. Unterm 29. August
1834 ertheilte der RegierungSrath dem ErziehungSdepartemente
den Auftrag, zu untersuchen, ob nicht in dem Systeme der
Kredit- und Rangpfarreien Veränderungen vorzunehmen seien,
und bejahenden FallS, welche. Anno 1836 gab der Regierungsrath

dem ErziehungSdepartemente die Weisung, einen
Gesetzesvorschlag zu Einführung eines Wechsels in der Besetzung der

Pfarreien durch freie Wahl auszuarbeiten. Im Jahre 1837
ertheilte das Erzichungsdepartement der evangelischen Kirchen-
kommission den Auftrag, die BesoldungSverhältnisse der Geistlichen

zu untersuchen. Im Jahre 1838 gelangte man zu einem

Gesetzesentwurfe, welchen das Erziehungsdepartement ausgearbeitet

hatte. Das Departement sprach dabei die Ansicht auS,
die Gemeinden sollen im Rang und Kredite alterniren, d. h.
regelmäßig wechseln zwischen Rang und Kredit; serner sollen
die Gemeinden bei Kreditstellen wählen, und zwar auf einen
dreifachen bindenden Vorschlag des RegicrungsraihcS; die AlteiS-
rangstellen hätten durch den Regierungsrath besetzt werden
sollen, ebenso die Klaßhelferstellen; endlich hätte der RegierungSrath

das Recht der Abberufung gehabt, gestützt auf einen moti-
viitm Beschluß des Erziehungsdepartcmcntes. WaS die Besoldung

betrifft, so hätte das Dotationsverhältniß unverändert
bleiben sollen. Die Besoldungen wurden in drei Klassen
eingetheilt mit allmäliger Reduktion ohne Beeinträchtigung deS

Rechtes und der Ansprüche der Geistlichkeit Nun folgt die

scchsundvierziger Periode. In Folge der Berufung von Ilr.
Zeller gelangten eine Reihe Vorstellungen an den Großen Rath,
welche Wiederbcsetzung der geistlichen Stellen, beschränkte AmtS-
dauer und VorschlagSrcchk der Gemeinden verlangten. Wir
finden auS dieser Zeit einen Rapport und Vorschlag an den

RegierungSrath, der sich wieder über die Hauptpunkte ausdehnt.
Die Anträge gehen dahin: Aushebung der LebenSlänglichkcit,
bestimmte Amisdauer, eventuelle Wiederbcsetzung der Stellen
(man nahm gestützt auf die Verfassung an, daß sämmtliche
Stellen erledigt seien); kein bindendes Vorschlagsrecht der
Gemeinden, sondern Wahl durch die Regierung. Sie werden
bemerken, daß da die Berufung vo. Zelierö vorherging, und daß



die Regierung für zweckmäßig fund, die Suche in der Hand zu
haben. Ferner wurde beantragt: Aufhebung des Rangsystems,
gleichmäßige Besoldung, Versetzung in Ruhestand und Pensio-
nirung. Ein GcsetzeSeniwurf wurde nicht vorgelegt, sondern
die Justizdireklion erklärte, es müssen zuerst die Grundsätze
festgesetzt werden; so lange man nicht wisse, welche Ansicht die
oberste Landesbehörde in der Sache babe, sei es unmöglich einen
Gesetzeseniwurf vorzulegen. Das führt uns zur Periode von
1850. Die Auflösung wurde immer vollständiger und zwar
namentlich in Bezug aus die Wabl. Da fängt das eigentliche
faktische Uebcrtreten vom alten Systeme zu einem neuen an,
so daß jede Gemeinde angehört wird, was früher nicht der

Fall war. Jene freiwillige Steuer von 30,000 Fr. war nichts
anderes als eine Auslösung des alten Systems, ein abgepreßter

Beitrag. Ich kann mir hier einen kleinen Ruhepunkl nicht
versagen. Man hat so viel über Freiwilligkeit gesprochen und
sich darüber aufgehalten, eS sei dieses und jenes nicht ganz
freiwillig. Da möchte ich den Herren zu bedenken geben, daß in Punkts
Freiwilligkeit bier auch etwas zu sagen wäre. Ich weiß wenigstens,
daß jene Steuer nicht eine freiwillige, sondern eine abgenöthigle
war. Vom Jahre 1850 an wurde diese Angelegenheit fortbewegt

durch Aufträge von Seile des Großen RatheS. Ich fand
drei Zedel bei den Akten, welche den Auftrag enthalten, zu
untersuchen, ob nicht das Gesetz über die Besoldung der
Geistlichkeit abgeändert werden soll. Sie sehen, daß man über die

Dringlichkeit der Sache nicht im Zweifel sein kann. So viel
in Bezug auf die geschichtliche Einleitung. Nun liegt Ihnen
endlich ein Projekt vor, während früher keines vor den Großen
Rath gelangte, sondern die meisten theils in der Regierung,
sogar in den Dcpartementen stecken blieben. Ich habe hier
einen ersten Entwurf vom 22. April 1853, der einzelnen
Geistlichen und befreundeten Männern mitgetheil wurde, um ihre
Ansicht zu erfahren, und ein zweiter Entwurf ist vom 24.
September 1853 datirt, der der Synode, nicht zum Begutachten,
sondern zur Ansicht, und ebenso einzelnen befreundeten Männern
mitgetheilt wurde. Ein dritter Entwurf vom 18. Merz 1856
wurde der Regierung vorgelegt. Dann folgt im nämlichen
Jahre ein eigentliches Projekt, welches der Synode zur
verfassungsmäßigen Begutachtung vorgelegt wurde und an den

Rcgierungsrath zurückgelangte. Die Kirchendireklion schlug
Abänderungen vor, und so haben Sie das zweite Projekt in
abgeänderter Form gegenüber dem ersten. Sie sehen, daß der
Gegenstand ziemlich durchgearbeitet wurde, und wenn Sie die
verschiedenen Entwürfe durchgehen, so erhalten Sie ein Bild
von der Sache selbst, denn daö System wechselt Stück für
Stück. Im ersten Entwürfe sehen Sie die Verbindlichkeit des

Vorschlages des Kirchenvorstandes und des Ausschusses der
Synode, die Entlassung durch die Gemeinden. 'Das fehlt im
folgenden Entwürfe. Ebenso finden Sie im ersten Entwürfe
daö System der Dienftjahre; auch das ließ man später fallen.
Im zweiten Entwürfe finden Sie statt der Entlassung durch die
Gemeinden eine modifizirtc Einrichtung und statt des Systems
der Dienstjahre das Klassensystem. Im Regierungsralhe
änderte die Sache ebenfalls. Sie sehen also, daß derselbe Mann
bald dieses, bald jenes als zweckmäßig betrachten konnte, und
daß da ein weites Feld der Berathung geöffnet ist Es kommt
nun darauf an, wie der Große Rath sich auSspricht. Wenn
eS möglich ist, daß die vorberathcnde Behörde sich bald so, bald
anders in der Sache aussprach, so kommt eS darauf an, welches

die eigentliche öffentliche Meinung im Lande ist DaS
ist die Geschichte, der bisherigen Entwürfe. WaS das Projekt
selbst betrifft, so handelt es vorerst von der Wahl der
Geistlichen, dann von der Besoldung derselben. Die Abänderungs-
anträge, welche Sie erhielten, ändern die allgemeine Einrichtung

durchaus nicht. Die Hauptfragen, welche im ganzen
Projekte liegen, beziehen sich nach hierseitiger Ansicht auf die

Wahl und Entfernung der Geistlichen. Von verschiedener Seite
wurde am meisten Gewicht auf. die Wahlart gelegt. Wer wählt:
soll die Regierung oder die Kirchgemeinde wählen? Hier ist
ein weites Feld. ES ist Folgendes möglich: entweder wählt
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die Regierung oder die kirchliche Behörde, worunter ich die
Kirchgemeinde verstehe. Wählt die Regierung, so geschieht es
entweder einzig, wie bisher, oder unter Mitwirkung der Kirche,
in letzterem Falle unter Mitwirkung der Gemeinde. Wenn dieß,
so macht die Gemeinde einen Vorschlag oder drückt einen Wunsch
aus. Der Vorschlag oder Wunsch kann bindend oder frei sein,
indem man sagt, nur gewisse Leute seien zum Vorschlage fähig,
je nach dem sie eine Zeit im Ministerium zugebracht baden.
Oder eS wird statt der Gemeinde ein Synodalaussehnß bcige-
zogen, wie im Kauton Waadt, wo die Kommission Vorschläge
macht. Die Wahl durch die Regierung besteht wahrscheinlich
einzig noch im allen Territorium Lern, in den Kantonen Bern,
Waadt und Aargau; in allen andern Kantone» der Schweiz
werden wir die Einrichtung treffen, daß die Wahl durch die
Kirche vor sich geht sei es durch die Kirchgemeinde oder die
Synode. Wenn tue Kirchgemeinde wählt, so ist sie es entweder
einzig und allein, wie in den Kantonen Appenzel! und
Graubünden, oder sie ist in ihrer Wahl auch an einen Vorschlag der
Regierung oder einer kirchlichen Behörde gebunden. So ist eS

z. B. in Zürich, wo der Kirchcnrath Vorschläge machen kann;
so at> andern Orten. In Freiburg findet die Wahl durch die

Synode statt und zwar auf den Vorschlag der Kirchgemeindeversammlung.

Die Einrichtung ist sehr mannigfaltig und wenn
wir die schweizerischen Verhältnisse durchgehen, so sehen wir
eine eigentliche Musterkarle. Die Kirchgemeinde erscheint als
Wahlbehörde in den Kantonen Zürich, GlaruS, Baselland,
Appenzell, St. Gallen, Graubünden, Thurgau, Neuenburg und
Genf; die Regierung wählt in den Kantonen Bern, Aargau
und Waadt, und zwar an Vorschläge gebunden in Aargau und
Waadt, an keine Vorschläge gebunden in Bern. Die Synode
erscheint als Wahlbchörde im Kanton Freiburg. Die Kantone
Schaffhausen und Baselstadt haben eine besondere Einrichtung.
Wenn in Schaffhausen ein Pfarrer zu wählen ist, so geschieht
es durch den Regierungsrath mit Zuziehung einer der
Wahlbehörde entsprechenden Zahl von Gemeindeabgeordneten. Noch
schöner ist die Einrichtung in Basel, wo die Wahl in der Kirche
vorgenommen wird und zwar unter Betheiligung des Kleinen
Rathes, deS Kirchenraihes und aller stimmfähigen Bürger der
Kirchgemeinde. Mir scheint das Hauptgewicht nicht in der
Wahl zu liegen, sondern in der Frage: ist eS möglich, einen

gewählten Geistlichen, wenn gewisse Gründe vorliegen, zu
entfernen, und unter welchen Formen und Bedingungen kann es

geschehen? Das ist der Hauptpunkt, der die Gemeinden und
die Geistlichen am meisten interessirt. Der Grund ist folgender.
Die Regierung wählt, sie kann sich täuschen, und im Glauben,
einen sehr guten Geistlichen gewählt zu haben, sich vergreifen.
Die Kirchgemeinde wählt, sie kann sich noch viel mehr täuschen,
sie kennt den zu wählenden Geistlichen noch weniger. ES wählt
die Synode, auch sie kann sich täuschen. Wer immer wählen
mag, er kann sich täuschen, und wenn nun ein Geistlicher nicht
mehr mit der Gemeinde harmonirt, wenn die Stellung desselben

unhaltbar geworden, —- ist eS eine Unmöglichkeit, ihn zu
entfernen, ja oder nein? Darin liegt der Hauptpunkt. Ich
glaube, es sollte die Kirchgemeinde weniger interessiren, wer
wähle, und in welcher Form die Wahl stattfinde, als die Frage
der Entfernung. Es wird gut sein, wenn man sich darüber
ausspricht. Wir kommen nun zum Besoldungssystem. Darüber
ist man einig, die unterste Klasse ist zu schlecht besoldet und eS

handelt sich hier nicht um eine Erhöhung, sondern nur um eine

Ausgleichung der Besoldungen. Es ist allerdings richtig, daß die

Besoldung, wie sie die jüngsten Geistlichen erhalten, eine sehr

spärliche ist. Ich habe nachgesehen, wie alt man werden müsse,

um in die oberste Klasse zu gelangen, und habe gefunden, wenn
Einer mit 23 Jahren in die unterste Klasse trat (Fr. 1000), so

kann er, wenn eS gut ging, mit 33 Jahren zu Fr. 1200, mit
43 Jahren zu Fr. 1400, mit 48 Jahren zu Fr. 1600, mit
54 Jahren zu Fr. 1800, mit 59 Jahren zu Fr. 2000 und mit
65 Jahren zu 2200, — das aber nur in der Voraussetzung,
wenn er schnell seine Studien absolvirt hatte, und es konnte

sich Einer Glück wünschen, wenn er als schneeweißer Mann



in die oberste Klasse trat. DaS war sehr drückend sûr die

jünger» Geistlichen. Ich will Sie nicht damit aufhalten, Ihnen
zu schildern, durch welche Umstände ihre Stellung noch bedemend

verschlimmert wurde. Früher bekamen die Geistlichen für jedes

Zügeln Fr. ckvv. Das fiel nun weg; dazu kam die Erhöhung
der Landzinse. Kurz, was vor 2t> Iahren mit Fr. kW»
auszuhallen war, ist cS jetzt fast nicht mehr, bei den Obliegenheiten,
welche der Geistliche zu erfüllen hat. Es ist nicht mehr auszuhallen,

es muß geändert werden, und eS fragt sich nur, wie soll
es geschehen, daß dem Geistlichen geholfen werde, mit Rücksicht

auf den Staal? Das ist eine Finanzfrage. Je weniger
Klassen Sie machen, desto theurer kommt es für den Staat zu
stehen, vorausgesetzt, daß die Geistlichen, welche gegenwärtig
mehr beziehen als die Klasse, in die sie neu eintreten, nichts
verlieren sollen. Ich betrachte dieß als gerecht. Auch in
den Dreißigerjahren wurde eS so aufgefaßt, ebenso ist der Rapport

von l8-l6 damit einverstanden, daß die Geistlichen, welche
lange gedient haben, die gegenwärtige Besoldung fortbeziehen
dürfen, sofern dieselbe die neu zu bestimmende übersteigen
würde. Es wird für den Staat wohlfeiler, wenn Sie fünf
Klassen machen, theurer, wenn Sie drei Klassen machen, und noch
theurer, wenn Sie eine aufstellen. Mit fünf Klaffen hätten Sie
eine Mehrausgabe von 2t,2l3 Fr. Freilich vermindert sich

diese Summe nach Berfluß von fünf Jahren, vorausgesetzt,
daß alle Leibgedinge sofort vergeben und alle Helfercien sofort
in Pfarreien umgewandelt werden, dann würden die Mehrkosten

noch 68W Fr. betragen; nach Lerfluß von 8 bis tll
Jahren wird ein Ueberschuß von ckWt) Fr. eintreten. Die
Rechnung ist eine ziemlich komplizirte. In fünf Jahren sterben

ungefähr 25 Geistliche und zwar nicht etwa auS den obersten,
sondern aus allen Klassen, dann schiebt es sich aus allen Klassen
vorwärts, und vermindert sich daS Defizit für den Staat
dadurch verhältnißmäßig, wobei verschiedene Alter durchschnittlich
in Berechnung kommen. Man kann auch darüber verschiedener
Ansicht sein, ob das System der Altersklassen richtig sei oder ob

man dasjenige der Dienstjahre vorziehen wolle. Auch darüber
bestehen verschiedene Einrichtungen in der Schweiz Das System
dcS reinen Privatvertrags zwischen dem Geistlichen und der
Gemeinde besteht i» den Kantonen Glarus, Graubünden und
Appenzell. In GlaruS gibt der Geistliche ei» Draufgeld gegen
frühes Wegziehen Auch in Graubünden besteht ein Berlrag
mit der Gemeinde, und die Synode verlangt, daß derselbe
regelmäßig gemacht werde. In Appenzell wird der Geistliche von
der Gemeinde besoldet. In den Kantonen Baselland, Schaff-
Hausen, ivi. Gallen findet die Besoldung nach der Bevölkerung
statt. Ein zweites System ist dasjenige der Dienstjahre, eS

besteht in Zürich und Waadt. Das Altcrsklassensystem besteht
einzig in Kern. Es bietet den Vortheil, daß der Staat ein
genaues Bridget machen kann, während dieß beim Dienstjahresystem

nicht möglich ist; unser gegenwärtiges System gibt also
einen festen Hatlpunkt. Ob Sie das Verhältnis der Bevölkerung

berücksichtigen wollen, mögen Sie bei der folgenden
Berathung entscheiden. Der vorliegende Entwurf enthält eine

Bestimmung darüber, indem er aus die Größe der Bevölkerung
Rücksicht nimmt. Das Entlassungssystem ist in der Schweiz
auch sehr verschieden. Baselland hat eine fünfjährige, Neuenburg

eine sechsjährige Amtsdauer, mit dem Unterschiede, daß
in Neuenburg die Gemeinde nach Verfluß der sechs Jahre eine
neue Wahl nicht vornehmen muß, sondern eS ihr freisteht,
während in Baselland nach Verfluß der AmtSdaucr die Neuwahl

stattfinden muß. Aus unbestimmte Zeit ist der Geistliche
in allen andern Kantonen gewählt. Ein bestimmtes
Abberufungsrecht steht zu: erstens den Gemeinden selbst in den
Kantonen Appenzell, St. Gallen und Thurgau; zweitens den
staatlichen Behörden in den Kantonen Glarus, Baselstadt,
Schaffhausen und Aargau; drittens den kirchlichen Behörden
in den Kantonen Freiburg, Waadt, Neuenburg und Genf.
Ohne administratives Abberufungsrecht sind Zürich und Bern,
infolge des Verfassungsgrundsatzes, baß kein Beamter von
seiner Stelle entfernt werben dürfe, es sei denn durch richterliches

Urtheil. Dieser Umstand wird uns am meisten leiten müssen
bei der Beurtheilung der Frage. Wenn bei unS irgend ein
Beamter auf dem Administrativwege von seiner Stelle entfernt
werden könnte, so ließe sich darüber reden, ob die Kirchgemeinde

oder die Regierung ein Abberufungsrecht haben soll;
aber dieser Frage ist der Faden abgeschnitten, und es kann bei
uns kein anderer Ausweg gefunden werden als die Abberufung
durch den Richter, wobei cS sich fragt, ob ein bestimmter Ab-
berufungSgrund vorhanden sei. Was die Stellung der
Regierung zum vorliegenden Projekte betrifft, so erlaube ich mir
darüber folgende Bemerkungen. ES ist das Ganze eine Arbeit
der abgetretenen Regierung, und man fragt sich, ob die jetzige
Regierung, die in verschiedener Beziehung Abänderungen
vornehmen würde, die Sache noch einmal zur Hand nehmen soll.
Man glaubte dieß nicht thun zu sollen. Der Entwurf ist da,
das Gutachten der Synode liegt vor, auch AbänderungSanlräge
sind vorhanden; es würde sich also sonderbar machen, wenn
man, ohne die Ansichten dcS Großen RatheS zu kennen, noch
einmal abgeändert hätte, man wäre dabei nicht weiter
gekommen. Die vorberathende Behörde legt Ihnen daher die
Sache vor und gewärligt, wie Sie sich aussprechen. Sollten
Sie den Grundlagen des Gesetzes Ihre Zustimmung geben, so

würde eS zur wcilern Berathung kommen, und Sie könnten
dann, wenn Sie die Sitzung abzubrechen wünschen, die artikel-
weise Berathung später vornehmen. Würden Sie aber in
Ihrer Mehrheit die Grundlagen nicht entsprechend finden, so
bliebe nichts anderes übrig, als den Entwurf an den Regie»
rungsraih zurückzuweisen mit dem Auftrage, entsprechende
Abänderungen vorzuschlagen. Deßhalb glaubte ich, es könne
dieses Gesetz noch behandelt werde», ohne daß Sie lange
aufgehalten werden, und stelle den Antrag, Sie möchten in die
Berathung eintreten und den Entwurf artikclweise behandeln.

Lau ter bürg. Ich erlaube mir nur wenige Worte und
zwar nach zwei Richtungen hin. Einerseits fühle ich mich
verpflichtet, hier die gleiche Bemerkung zu machen, wie bei der
Berathung des Gesetzes über die Einbürgerung der Heimath- >

losen und Landsaßen, daß ich es in der Stellung der Regierung

finde, bei so wichtigen Gesetzen einen kurzen historischen
Bericht auszutheilen. Ich erinnere an die Berathung des
Gesetzes über die ökonomischen Verhältnisse der Primärschulen
und möchte fragen, ob nicht die Berathung wesentlich dadurch
gewonnen habe, daß der Herr Erziehungsdirektor den
Mitgliedern deS Großen Rathes einen Bericht zustellen ließ. Ich
glaube nicht zu irren, wenn ich annehme, die Berathung sei
dadurch wesentlich erleichtert worden. DaS wäre auch hier
wünschbar gewesen, wo so verschiedene Verhältnisse in Frage
kommen. Ich sprach schon früher gegen Mitglieder der Synode
mein Bedauern aus, daß sie nicht von ihrem Standpunkte auS
den Entwurf beleuchtete; sie glaubte vielleicht, eS liege in
der Stellung der Regierung. Nachträglich hat der grünbliche
Eingangsrapport deö Herrn Berichterstatters dem Uebelstande
abgeholfen, aber es ist nicht das Gleiche, wie wenn ein
Bericht vorausgegangen wäre In anderer Richtung habe ich
Folgendes zu bemerken. Ich glaube, die Art und Weise, wie
der Herr Berichterstatter den Entwurf zu behandeln wünscht,
könne unS Alle befriedigen. Er sprach sich dahin auS, eS handle
sich wesentlich um die Eintretcnsfrage, um allfällige Wünsche
«uS der Mitte des Großen Rathes anzuhören und zu vernehmen,

ob die Versammlung mit den Grundlagen der Entwurfs
einverstanden sei und eintreten wolle; dann sei die Regierung
beruhigt, die artikelweise Berathung könne dann später
stattfinden. Sollte der Große Rath aber damit nicht einverstanden
sein, dann wisse die Regierung, woran sie sei. Auf diese Weise,
glaube ich, könne die Sache befriedigend behandelt werden, und
fällt nun meine frühere Befürchtung, das Gesetz möchte
oberflächlich behandelt werden, dahin. Schließlich erkläre ich, daß
nach meiner Ansicht das Gesetz in den Hauptpunkten dem
Bedürfniß entspricht, nicht daß ich dafürhielte, es seien nicht
wesentliche Verbesserungen möglich; aber man kann nicht immer
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alles erreichen, was wünschbar sein mag, sondern man muß

sich ans VaS Erreichbare beschränken und srvh sein, wenn es

erreicht weiden kann. Von diesem Standpunkte aus glaube ich,
der Entwurf enlyalie einen Fortschritt, entsprechend der

gegenwärtigen Ieit und den Verhältnissen, und wenn ich auch bei

der arlikelweisen Berathung Abänderungen vorschlagen werde,
so verdanke ich dennoch der Regierung die Vorlage des

Entwurfs und möchte der Versammlung daS Eintreten empfehlen,
indem ich glaube, der Große Rath habe es nicht zu bereuen,

Lenz stellt den Antrag, zwar einzutreten, aber die artikelweise

Berathung zu verschieben, und wünscht, daß der

Regierungsrath über den vorliegenden Gesetzesentwurf einen gedruckten

Bericht vorlege, wie eS in Beireff deS Gesetzes über die

ökonomischen Verhältnisse der Primärschulen geschah.

Geißbühl er unterstützt die Ansichten der beiden Präo-
pinanten und wünscht ferner, daß in dem vorzulegenden
Berichte namentlich die Grundsätze über Wählbarkeit und
Abberufung grünblich beleuchtet werben möchten und zwar speziell
mit Rücksicht auf den Art. 7.

Herr Berichterstatter. Ich hätte allerdings gewünscht,
daß man sich etwas allseitiger ausgesprochen hätte. Sie werden

nicht verkennen, daß manches von Bedeutung im
Entwürfe steht; indessen wurde das Eintreten und die Grundsätze
desselben nicht angefochten. Ich muß somit annehmen, daß
dieser Entwurf, wie er vorliegt, in seinem Ganzen Ihnen kon-
venire, und vag die Abänderungen, welche Sie wünschen, bei der
zweiten Berathung zur Sprache kommen werden. Damit bin
ich durchaus einverstanden. Was den Wunsch des Herr»
Laulerburg betrifft, daß ein Bericht über das vorliegende Gesetz
gedruckt werben möchte, so überlasse ich Ihnen den Entscheid
darüber. Man hat allerdings damit angesungen, aber eS ist

doch ein Unteischiev zwischen Gesetzen, bei deren Behandlung man
ein großes Detail von Geschichte, einen Ueberblick über
statistische Verhältnisse vor sich haben muß, um die Meinungen zu
konzentriren, während die Verhältnisse hier doch ziemlich
einfach sind, ES ist nothwendig, sich zu orienliren, deßhalb setzte

tch Ihnen in Kürze die Verhältnisse auseinander. Weiteres
halte ich nicht für nothwendig Ich anerkenne das Streben
deS Herrn Lauterburg, seine Sache möglichst vollständig, zu
haben, seine Berichte zu postiren und zum allgemeinen Besten

zu verwenden, aber das könnte mich nicht zur Vorlage eines

gedruckten Berichtes veranlassen. Ich wünsche daher, daß
davon abstrahln werde. Ich nehme also an, Sie treten in die

Berathung ein, der Gegenstand gehe an den RegierungSrath
zurück und eS werde in der nächsten Sitzung die artikelweise
Berathung folgen.

Lauterburg erklärt, daß er nicht den Antrag auf Vorlage

eincS gedruckten Berichtes gestellt habe und verweist auf
sein Votum,

Abstimmung:
Für das Eintreten Handmehr.
Für Verschiedung der weitem Berathung 78 Stimmen.
Für sofortige Berathung des Entwurfs 13 »

Projekt - Beschluß

betreffend

die Erhebung deS CharfreilagS zu einem Festtage.

Der roße Rath deS Kantons Bern,
in Betrachtung,

Tagblatt des KeoZm Rathes tsss.

daß schon seit vielen Jahren in der reformirten Bevölkerung
wiederholt die Erhebung deS CharfreilagS zu einem eigentlichen
Festlage gewünscht worden ist und daß dieser Wunsch im
Hinblick auf die hochwichtigen Ereignisse, deren Gedächtniß die
Christenheit an jenem Tage feiert, seine volle Berechtigung
hat;

daß jedoch die Verwirklichung desselben nur in
Uebereinstimmung mit den evangelischen und paritätischen Ständen
zweckmäßig erscheint;

auf den Antrag der evaugelisch-refvrmirten Kirchensynove
und deS RegierungöratheS,

beschließt:

t) Der Charfreitag ist für die evangelisch, reformirten
Gemeinden des Kantonö zu einem Festtage erhoben,
welcher hinsichtlich seiner äußerlichen Feler den übrigen
kirchlichen Festtagen gleichgestellt wirv.

2) Dieier Beschluß tritt tu Kraft, wenn eine genügende
Zahl der evangelischen und paritätischen Stände der
Eidgenossenschaft bezüglich der kirchlichen Stellung deS

genannten TageS in gleichem Sinne wird beschlossen
haben.

3) Der RegierungSrath ist ermächtigt, hierüber nach
Anhörung der evangelisch reformirten Kirchensynove oder
ihreS Ausschusses zu entscheiden und bei entsprechend
befundener Sachlage den vorliegenden Beschluß auf
einen von ihm zu bestimmenden Zeitpunkt in Vollziehung
zu fetzen.

Bern, den 1853.

NamcnS des Großen RalheS:
(Folgen die Unterschriften.)

Herr Präsident des Regierungsrathes, als Berichterstatter.

Ich habe Ihnen auch über den vorliegenden Gegenstand

eine kurze Mittheilung zu machen. Die eiste offizielle
Anregung desselben ging vom Stande Zürich aus, veranlaßt
durch eine Zulchrlft deS Herrn Natwnalrath Tobler von
Appenzell an die zülcherschen Mitglieder des Ständcrathcs,
welche den Wuntch enthüll, daß eine besondere kirchliche Haupt,
feier in Uebereinstimmung mit andern Ständen auf den
Charfreitag verlegt werden möchte. Die Sache wurde der Regierung
übermittelt, gelang-e an den Kirchenrath, an die Kirchensynove
und die Folge war die Veranstaltung einer Konferenz der
evangelischen und paritätischen Stände auf den 27. und 28.
April, an welcher der Kanlon Bern durch dle Herren Professor
Wyß und Dekan Trechsel vertreten war. Das Resultat war,
daß die Konferenz beschloß: die Äbgevldiieteii der Kantone, in
welchen der Charfrettag noch nicht zum ganzen Festtag erhoben
ist, haben dahin zu wirken, daß dieß geschehe, wo möglich mit
der Abendmahlfeier, und bei der nächsten Versammlung der
Konferenz ihre Eiklärung darüber abzugeben. Sollten nicht
alle betreffenden Kantone dem Konferenzdeschlusse beilrelen, so
bliebe eS den zustimmenden Ständen sreigestelll, von sich au»
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die geeignet scheinenden Anordnungen zu treffen. Die Konferenz
ging von der Ansicht aus, wenn auch nicht in allen Kantonen
Gleichförmigkeit deS Kultus bestehe, so sei eS doch zweckmäßig,
hierin gleich zu handeln; die Verschiedenheil der Feier habe

etwas Stoßendes und störe daö Gefühl der Zusammeuhörig-
kcit; ferner verdiene dieser Tag die Erhebung zum Festlage,
Die verniscbe Kirchensynode behandelte den Gegenstand am
22. Juni 1858 und erließ ein Schreiben an den Reglerungs-
rath, mit der Erklärung, daß sie beschlossen habe, den Char-
sreilag zu einem ganzen Festläge zu erheben. Nun konnte der

Regierungsralh in die Art und Weise, wie die Synode die

Sache erledigen wollte, nicht eingehen. Die Synode faßte
einen Beschluß, zeigte denselben an und verlangte die

Genehmigung der Regierung, Die Verfassung sagt nun aber im
§ 8z) : „Eine Kirchensynode ordnet die innern Angelegenheiten
der evangelisch-reformirlen Kirche, unter Vorbehalt des Rechtes
der Genehmigung des Staates. In äußeren Angelegenheiten
steht der Synode das Antrags - und Vorberalhungsrechl zu."
Die Verfassung unterscheidet also zwischen innern und äußern
Kirchenangelegenheüen; in Bezug aus die erstem gibt sie der

Synode daS Recht zu beschließen, unter Vorbehalt der
Genehmigung deS Staates; in äußern Angelegenheiten hat sie nur
das Recht der Vorberathung, daS Beschlußrecht steht nur der
Gesetzgebung zu Die Regierung konnte also nicht auf dieses

Verfahren eingehen. Die Erhebung deS CharsreilagS zu einem

Festlage ist nicht nur eine innere, sondern wenigstens eine

gemischte Angelegenheit der Kirche Die Frage, ob an diesem

Tage geaibuiel werden dürfe oder nicht, ist eine Frage der

äußern Volizei. Die Regierung betrachtete den Beschluß der

Synode als Antrag und lsi damit einverstanden, daß im Sinne
desselben ein Beschluß zu fassen sei. Die Regierung ist mit
den Motiven ganz einverstanden. Was vor Allem die

Berechtigung betrifft, so kann darüber nicht wohl Zweifel
obwalten. Der Große Rath deS KantonS Bern ist der Bischof
der resormirten Kirche, in kirchlichen Sachen ist er souverän,
wie in allen andern Angelegenheiten. Aber man kann fragen,
ob wir uns innerhalb unseres protestantischen Systems
bewegen, wenn wlr diesen Weg betreten; wir werden nicht in
die Lutherische Bahn übertreten, nicht unsere Konfession
verlassen wollen, Das alte resormirte Prinzip ging allerdings
dahin, in der Woche soll gar kein Festtag sein. Freilich ging
man sofort auseinander, Genf ging mit Waadt einseitig vor;
es wurde keine Weihnacht gefeiert, wenn sie auf einen Wochentag

fiel; man feierte einzig den Sonnlag, Dagegen fing Bern
an die Weihnacht zu stiein; das veranlaßte einen bedeutenden

Kampf. Bern drang bei Waadt durch, uns machte dann den

Angriff auf Genf. Die Folge war, daß Calvin von Genf
verjagt wurde, nach Zürich kam und daß dann Konzessionen
erfolgten. Sie sehen, wie man in den ältern Zeilen am Prinzipe

festhielt, während von der östliche» Schweiz und namentlich

von Bern aus mit Weihnachten der Anfang gemacht
wurde. Die Sache kam weiter, so daß neben dem Sonntag
in der resormirten Kirche noch dieser und jener Tag gefeiert
wurde, namentlich die hohe Woche, die Charwoche, der hohe
Donnerstag oder der Charfreiiag Daö ist sehr verschieden.
Am einen Orte wird am hohen Donnerstag das Abendmahl
genommen, am andern Orte am Charfreitag. Wenn es lichtig
ist, daß wir uns innerhalb der Tradition bewegen, so kommt
auch die Wünschbarkeil der Aenderung in Frage. In dieser

Beziehung liegen zweierlei Gründe vor. Es sind zunächst
äußere Gründe. ES ist nicht darum zu thun, die absolute
Einförmigkeit herzustellen. Wir find der Ansicht, baß wir unS
weder in kirchlicher noch in politischer Beziehung über eine
Form spannen lassen wollen. ES liegt nichts Gefährliches
darin, wenn in einzelnen Theilen der Schweiz abweichende
Ansichten bestehen. Dagegen ist es für Grenzgemeinden sehr
stoßend, wenn im einen Kantone der Charfreitag gefeiert wird,
im andern nicht; daS verletzt, daß man, obschon gleichen
Glaubens, verschieden feiert. Noch mehr sind es die innern
Gründe, welche für die Sache sprechen. ES ist die Bedeutung

des Tages, welche das größte Gewicht in die Wagschale legt.
Schon jetzt, obschon keinerlei Gebot besteht, sind die Kirchen
am Charfreitage an den meisten Orten sehr besucht, veranlaßt
durch das Bewußtsein, daß dieser Tag und der Weihnachtlag
die beiden Hauptpfeiler der ganzen christlichen Anschauung sind.
Ich glaube, so wichtig für uns der Tag der Geburt des
Wellerlösers ist, so wichtig ist nach unserer Aller Anschauung der
Tag, an dem er sein Werk sterbend vollendet hat, und eS liegt
durchaus im Innern der Sache, das dieser Tag gleich gehalten
sei, wie der Weihnachltag. Allerdings können einzelne
Einwürfe gemacht werden, so die Hinderung der Arbeit. Das
sollte man indessen nicht zu sehr in Anschlag bringen. Der
Vormittag wirb bei uns fast überall durch Gottesdienst gefeiert,
einzig am Nachmittag wird gearbeitet, und ich erinnere daran,
daß man für andere Sachen gar leicht einen Tag frei machen
kann, daß man bei Gesang und andern Vergnügungen VeS

Volkes sich leicht über einen Tag wegsetzt. Der Große Rath
kann sich also durch dieses Argument nicht bestimmen lassen,
bedeutende Gründe in den Hintergrund treten zu lassen. Am
Ende lebt der Mensch nicht vom Brode allein, und wenn nur
ein halber Tag für die Arbeit verloren geht, dabei aber anderes
gewonnen wird, so ist dann nichts verloren. Freilich läßt sich

ernwenoen, ob man nicht einen andern Tag wegfallen lassen
könne, Maria Verkündigung z. B. Das ist wahr. Ich habe
mich verwundert, daß die Synode sich nicht darüber aussprach.
Ich habe mich erkundigt, aber man sagte, man wisse nicht,
was der Große Rath darüber denke. Wenn hierseilS Wünsche
ausgesprochen werden, so bin ich meinerseits einverstanden.
Wlr sind in sonderbarer Lage. Vor einiger Zeit wurde an
den Bischof das Begehren um Abschaffung einiger Feiertage
gestellt, er verwendete sich beim päpstlichen Stuhle dafür und
die Folge war, daß Maria Verkündigung abgeschafft wurde,
und wir Protestanten feiern diesen Tag, während unsere ganze
Anschauung das Umgekehrte mit sich bringen würde. Wenn
es Ihnen also erwünscht sein sollte, einerseits den Charfreitag
zum Festtage zu erheben, andererseits dagegen Maria Verkündigung

als solchen aufzuheben, so bin ich einverstanden. Nun
wird eS sich frage», ob Sie mit dem Dekrete im Allgemeinen
einverstanden seien. Ich glaube, es sei dafür gesorgt, daß
Bern nicht einzig dasteht. Die meisten Stände haben schon
ihre Maßregeln getroffen, und wenn Bern dazu stimmt, so

wlrd die große Mehrzahl der evangelischen Stände dem
Konkordate besgetreten sein Ich empfehle Ihnen daher daS
Eintreten und, mit dem Vorbehalte, daß, wenn der Antrag gestellt
werden sollte, gleichzeitig Maria Verkündigung aufzuheben,
von Seite des Berichterstatters keine Schwierigkeit gemacht
werde, die Genehmigung des Dekretes in j-iollo.

i
v. Büren verlangt Auskunft darüber, ob das Dekret

sofort in Kraft trete, oder ob es vom Beitrilte anderer Kanton«
abHange.

Der Herr Berichterstatter verweist auf die Art. 2
und 3 des oben abgedruckten Beschlußentwurfs.

v. Büren erklärt sich befriedigt, mit dem Wunsche, daß
die Regierung nicht lange zaudern möchte, indem der Kanton
Bern groß genug fei, ein entscheidendes Gewicht in die Wagschale

zu legen.

Sehne eberger im Schweikhof stellt, mit Rücksicht
darauf, daß bereits von katholtscher Seite Maria Verkündigung
aufgehoben worden, und viele Festtage dem Müßiggange Vorschub

leisten, den Antrag, den bisherigen Festtag von Maria
Verkündigung aufzuheben, um so mehr, als die auf diesen Tag
fallenden Festlichkeiten, wie Schuleramen u. dgl. dennoch
stattfinden können.

Bernard. Ich bin ebenfalls damit einverstanden, daß
wir in den Gesctzcöenlwurf, der aus der Tagesordnung steht,



eintreten sollen, aber eS wäre mir unmöglich, zum Antrage deS

Herrn Schneeberger zu stimmen, welcher verlangt, daß wir
gleichzeitig, indem wir den Charfreitag zu einem Festlag
erheben, das Fest von Maria Verkündigung mil einem Federstriche

abschaffen, während vor Allein die Airchensynode darüber
zu Rathe gezogen werden muß. Ich stelle daher den Antrag,
den vorliegenden Entwurf zu behandeln, ohne die Aufhebung
des auf den 25. März fallenden Festes damit in Verbindung zu
bringen. Die Feier des.Charfreitags ist zweckmäßig, aber zu diesem

Zwecke sollte der G(sctzesentwurf in der Weise redigirt sein, daß
dieser Tag nicht zu Ausflügen auf der Eisenbahn und zu Lust-
pariien benutzt werden kann. Man sollte sagen, dieser Tag
werde (wie der Beltag) gefeiert, es sei ein dem Zwecke, den

man anstrebt, entsprechender Festtag, denn wenn eö sich bei

der Erhebung des CharfreitagS zu einem Festtage nur darum
handeln sollte, Lustparlien zu organisiren, so wäre es besser,

die Lache so zu lassen, wie sie zur Stunde ist, indem selbst die
Arbeit den Charfreiiag eher heiligen würde als Lustpartien.
Ich wünsche daher, im Entwürfe ein Wort darüber zu sehen,
das den Festtag näher bestimmen würde.

G äffn er bekämpft den Antrag des Herrn Schneeberger,
und möchte den Festlag von Maria Verkündigung beibehalten.

Geißbühl er. Was das Dekret betrifft, so bin ich mit
dem Grundsätze desselben einverstanden in Bezug aus die Feier
des Eharfreuags. Den Antrag deS Herrn Schneeberger halte
ich aller Berücksichtigung werth. Maria Verkündigung ist ein
Tag, an dem die Leute oft nicht wissen, wie sie ihn zubringen
wollen, so daß sie sich ausgelassenen Lustbarkeiten hingeben.
Dagegen möchle ich auch bemerken, baß wenn man den fraglichen
Festrag gehörig feiern will, man nicht sollte gewärtigen müssen,

durch militärische Züge gestört zu werden. Ich wünsche daher,
daß die Miltlärdircküon und der Regierungsrath mit dem
Begehren an die eidgenössischen Behörden gelangen, daß dieselben
in dieser Hinsicht mit größter Schonung zu Werke gehen,
damit nicht ohne absolute Noth der Gottesdienst durch Truppenmärsche

gestört werde. Bei uns waren die Störungen schon
so groß, daß der Gottesdienst unterbrochen werden mußte.

Karlen, Rcgierungsrath. Auf die Bemerkung des letzten

Redners erwiedere ich, daß während der letzten Jahre von
Seite der Militärbehörde des Kantons Bern an Festlagen nie

Truppen in Bewegung gesetzt wurden, wenn sie nicht infolge
Weisung der eidgenössischen Behörden sich an Ort und Stelle
begeben mußten. Daherige Wünsche wurden der Bundesbehörde

mehrmals mitgetheilt und ich glaube, das Militärdepartement

werde sich angelegen sein lassen, dieselben zu berücksich-

tigen, wenn nicht Truppcnzusammenzüge stattfinden müssen.

WaS den vorliegenden Gegenstand speziell betrifft, so unterstütze

ich deiK Antrag des Herrn Schneeberger, und möchle im
Interesse der Feier des betreffenden Festtages nicht einen solchen

neu einführe», ohne gleichzeitig einen andern aufzuheben. Sie
sehen, wie es mir dem Betrage geht. Dieser Tag wird von
Vielen mit der Würde und Religiosität gefeiert, die seinem
Zwecke angemessen ist, während eine große Zahl ihn zu einem

Freubentage macht und zu Zwecken beuützt^ die nicht sein sollten.

Das könnte dann auch beim Charfreilage geschehen, wenn
nicht ein anderer Festlag aufgehoben würde.

Or. Manuel spricht sich auS formellen Gründen gegen
den Antrag des Herrn Schneeberger auS und ist der Ansicht,
daß bezüglich des Festtages von Maria Verkündigung vorerst
die Kirchensynode angefragt werden sollte. Endlich hält der

Sprechende dafür, die Bestellung der Felder habe noch nie unter

der Feier dieses Festtages gelitten,

v. Buren ist in formeller Hinsicht mit Hrn. Manuel
einverstanden, dagegen möchte er schon jetzt den Wunsch für
Aufhebung deö Festtages Maria Veikündigung, unvorgreiflich dem
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Gutachten der Kirchensynode, erheblich erklären und zwar in
Verbindung mit dem Antrage des Herrn Bernard, jedoch in
dem Sinne, daß dann der Eharfrcilag nicht, wie eS in neuerer
Zeit mit dem Bettage geschah, zu Lustbarkeiten, namentlich mittelst

der Eisenbahn, auf das Schreiendste mißbraucht, sondern
gehörig gefeiert werde.

Müller-Fellenberg faßt den Antrag des Herrn Bernard

so auf, daß der Eharsreirag zu einem kirchlichen Festtag
erhoben werden soll, und glaubt, es wäre baS Einfachste,
denselben zu einem KominunionSlage zu erheben.

Meister. Ich stelle den Antrag, gar nicht einzutreten.
Ich habe irgendwo gelesen; sechs Tage soll man arbeiten, den
siebenten feiern. UebrigenS ist Jedem Gelegenheit geboten, den
Gottesdienst zu besuchen.

Gfeller zu Wichtrach unterstützt dagegen den Antrag deS

RegierungSratheS, besonders mit Rücklicht daraus, daß der
Charfreitag bisher bereits an den meisten Orten schon gefeiert
wurde.

Das Präsidium erinnert die Versammlung, daß dem
vorliegenden Beschlusse seiner bleibenden Bestimmung wegen der
Charakter eines förmlichen Gesetzes gegeben und dasselbe nach
s 30 der Versassung zweimal berathen werden soll, daß dagegen

der Antrag über Aufhebung des Festtages von Maria
Verkündigung, sofern er erheblich erklärt werde, bei der zweiten
Berathung vorgelegt und in der Zwischenzeit die Synode
darüber angefragt werden könne.

Herr Berichterstatter. Gegen das Eintreten hat sich

nur eine Stimme erhoben, gestützt daraus, daß kein Feierlag
außer dem Sonntag bestehen soll. Ich glaube, wir würden
uns sehr verirren wenn wir uns auf dieses Feld begäben.
Ich erinnere nur daran, Vag Herr Meister dann konsequenter
Weise auch die Aushebung der Feier, wie sie jetzt besteht,
verlangen müßte. Wenn er wirklich sechs Tage streng arbeiten
will, alttestamentlich, nicht neutestamentlich, so muß er daraus
dringen, daß die Weihnacht als Festlag wegfällt, daß am hohen
Donnerstag nicht gepredigt, am Charfreitag die Arbeit nicht
gehindert werde. Ich zweifle nun daran, daß er so konsequent
sein wolle, die Weihnacht loegfallen zu lassen; ich glaube, der

Tag selbst wäre ihm zu lieb. Deßhalb kann dieses Motiv,
das sehr formell ist, nicht stichhaltig sein. Wir hatten von
Anfang an seil der Reformation Festtage, im Ansang mehr,
nachher weniger. Ich halte also diese Einwendung nicht für
genügend, um nicht einzutreten. Herr Müller glaubt, der
Charfreitag sollte sofort zum KommunionStage erhoben werden.
Die Kirchensynode wünscht, Faß diese Frage, einer wettern
Entwicklung überlassen werde Das Projekt ist daher so gefaßt,
daß in keiner Weise vorgegriffen würde. Herr Bernard schlägt
vor, den Charfreitag so zu feiern, wie den Bettag. Der
Entwurf will das nicht. Es besteht ein bedeutender Unterschied
zwischen dem Bettag und andern Festen, und ich könnte dein
Antrage des genannten Redners nicht beistimmen. Es könnte
sich eher die Frage bieten, ob es nicht vielleicht an der Zeit
sei, bezüglich des BettagcS Aenderungen zu treffen. Ich
verschaffte mir die Verordnnngen der andern Kantone über die

Feier dieses TageS und fand, daß in der ganzen Schweiz, mit
Ausnahme von Neuenburg, die Anordnungen nicht so bindend
sind, wie bei uns. Nun möchte ich nicht, baß man das falsch
auffassen würde. Ich sage nur, es ist merkwürdig, daß gerade
da, wo die strengsten Bestimmungen über die Feier des TageS
bestehen, die größten Ausflüge gemacht werden. Es beweist
das den alten Satz, daß etwas nur recht verboten zu sein

brauche, um Viele zu reizen, es zu thun. Es entsteht daher
eher die Frage: läge eS nicht im Interesse deS BettagcS,
bezüglich der Feier desselben mehr Latitüde zu geben, um nicht
Anlaß zur Uebcrtretung von Gesetzen und Verordnungen zu
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Unredlichkeiten zu geben? Ich könnte also den Antrag des

Herrn Bernard nicht zugeben. Dagegen möchte ich denjenigen
des Herrn Schneeberger erheblich erklären lassen Nun möchte

Herr Manuel vorerst vie Synode zu Rache ziehen, Es erhebt
Nch also die Frage: wie steht der Große Rath zur Kirchen-
synode? Wenn irgend ein kirchlicher Gegenstand von der
Synode vorberathen ist und vor den Großen Rath kommt, so

fragt es sich: darf dann, der Große Rath als beschließende
Behörde etwas dazuthun oder etwas bavonnehmen, oder ist er
so sehr an die Synode gebunden, daß, sobald er einen in seiner
Mitte gefallenen Antrag erheblich erklärt, derselbe der Synode
vorgelegt werden muß? Das kann unmöglich die Stellung
des Großen Rathes gegenüber der Synode sein. Man darf
nicht vergessen, baß der Große Rath bei uns die oberste kirchliche

Behörde ist; er ist Bischof. Ich halte also in formeller
Beziehung dafür, daß der Große Rath von sich aus erklären
könne, er nehme den Antrag der Synode bezüglich des

vorliegenden Beschlusses an und erkläre zugleich den Festtag Maria
Verkündigung als aufgehoben. DaS ist meine Ansicht, eine

andere Auffassung würde sehr weil führen. Gleichwohl mache
ich aber nicht Schwierigkeilen, daß der Beschluß als Gesetz

behandelt werden und einer zweiten Berathung unterliegen soll.
Ich werde auch dafür sorgen, daß dem Wunsche des Herrn
Manuel Rechnung getragen werde und wenigstens den
Ausschuß der Synode veranlassen, sein Gutachten in der Sache
abzugeben, um bei der zweiten Berathung darüber Bericht zu
erstatten.

Müller-Fellenberg zieht seinen Antrag zurück.

Abstimmung.
Für das Eintreten Gr. Mehrheit.
Dagegen Minderheil.
Für den Entwurf mit oder ohne Abänderung Handmehr.
Für den Antrag des Herrn Bernard Minderheit.

», „ „ » » Schneeberger Mehrheit.
Dagegen Minderheit.
Für Behandlung deS Gegenstandes als blei¬

bendes Gesetz Handmehr.

Herr Berichterstatter. ES wäre nun am Schlüsse der

Ziffer 1 beizufügen: „Dagegen wird Maria Verkündigung als
Festtag aufgehoben " Indessen wenn Sie nicht besondern Werth
darauf legen, daß die endliche Redaktion sofort erledigt werde,
so kann dieß bei der zweiten Berathung geschehen.

Letzterer Antrag wird ohne Einsprache genehmigt.

Der Herr Berichterstatter wünscht noch darüber einen
Entscheid des Großen Rathes, ob die Synode neuerdings in
aller Form angehört werden müsse.

DaS Präsidium erwiedert, Herr Manuel habe nicht
einen eigentlichen Antrag gestellt; übrigens sei es Sache der

Regierung, ein Gutachten vorzulegen und es könne bei der zweiten
Berathung noch zur Sprache gebracht werden.

Bernard verlangt eine Umfrage über diesen Gegenstand
und Vorberalhung durch die Synode. Der Große Rath
beschließe nun die Aufhebung deS Festes Maria Verkündigung,

ohne die Synode angefragt zu haben, welcher doch daS Recht
zustehe, über solche Fragen ihr Gutachten abzugeben.

Das Präsidium wiederholt obige Erklärung.

Vortrag des Regierungsrathes mit dem Antrage,
der Große Rath möchte für die Reckwegarbeiten zu In-
terlaken einen Nachkrcdit von Fr. 4000 bewilligen.

Sahli, Regierungsrath, als Berichterstatter, empfiehlt
diesen Antrag zur Genehmigung und führt zu dessen Begründung

im Wesentlichen Folgendes an. Nach dem Dekrete über
Tieferlegung des BrtenzerseeS liegt dem Staate die Erstellung
der Reckwege längs dem Brienzersee ob, und wurde die
Ausführung der betreffenden Arbeiten Herrn I. Kräuchi um die
Summe von Fr. 24,600 übertragen. Die Gemeinde Unlerseen
wünschte, demselben Unternehmer gleichzeitig den Bau einer
Straße von der Schal bis zur Zollbrücke zu verdingen, gegen
die Verpflichtung, dem Staate die Mehrkosten zu vergüten,
worüber ein Vertrag abgeschlossen wurde, so daß die Gemeinde
die Mehrkosten von Fr. 4477 dem Staate zu vergüten hat.
Dieselbe war jedoch nrcht in der Lage, eine auf sie ausgestellte
Anweisung von 2(100 Fr. zu bezahlen; die Staatsbehörde
beschloß, um den Unternehmer nicht im Stiche zu lassen, die
Summe von 24,919 Fr. vorschußweise zu zahlen unter dem
Vorbehalte, daß die Gemeinde sich nicht säumig zeige. Zu
Bestreitung der Wasserbaukosten halte der Große Rath einen
Kredit von 40,000 Fr. bewilligt, woraus aber auch die
Ausgaben für die Uferbauien zwischen Schützenfahr und Elfenau
bestritten werden mußten, so daß nichi genug übrig blieb, um
die Koste» der Reckwege in Znterlaken zu decken. Eine Summe
von 17,764 Fr. ist bereits bezahlt, worin bereits eine Kredit-
Überschreitung von 1060 Fr. begriffen ist, die durch einen
Nachkredil gedeckt werden muß. Es sind also noch 7156 Fr.
zu decken, mit der erwähnten Kreditüberfchreitung noch 8216 Fr.
Die Regierung beschloß jedoch, den Betrag von 4477 Fr.,
welche die Gemeinde Untersten zahlen soll, davon in Abrechnung
zu bringen, weil es nur ein Voischuß ist und nur so viel zu
verlangen, was der Staat wirklich ausgegeben hat; daher
wird m runder Summe ein Nachkredit von 4000 Fr. verlangt.
Der Vortrug der Finanzdirekiion, in welchem ein größerer
Kredit verlangt wird, stützt sich auf eine Eingabe des Bezirks,
ingénieurs, nach welcher noch weitere Arbeiten ausgeführt
wurden oder noch auszuführen wären; nun liegt aber bezüglich
dieser Arbeiten noch keine Verfügung der Regierung vor, so
daß die bericbterstatlende Direktion sich auf obiges Kredilbe-
gehren beschränkt.

Scherz, Finanzdirektor, schließt sich dem Antrage auf
Bewilligung des verlangten Nachkreviles ebenfalls an, fügt
aber dem Rapporte die Bemerkung bei, daß mehrere
Unregelmäßigkeiten zum Vorscheine gekommen, die weder der Bau-
direkiion noch der Enlfumpfungsdirektion zur Last fallen, indem
ohne Vorwissen der obern Behörde Arbeiten im Betrage von
beiläufig 11,600 Fr. ausgeführt wurden, worüber nun die
EnisumpfungSbirektion eine Untersuchung vorzunehmen hat,
indem es sich fragt, wer die auf Anordnung deS BezirkSin-
genteurs ausgeführten wettern Arbeiten zu zahlen habe.

Der Herr Berichterstatter bemerkt, daß wahrscheinlich
noch weitere als die devistrten Arbeiten angeordnet werden
müssen und letztere nicht genügen, so daß der Große Rath
später in die Lage kommen werde, noch einen Nachkrcdit zu
bewilligen; es frage sich dann lediglich, ob die vom Bezirks-



ingénieur angeordneten Arbeiten rationell seien und der Staat
dazu stehen könne.

Der Antrag dcö Regierungsrathes wird durch das
Handmehr genehmigt.

Vortrag des RegierungSratheS mit dem Antrage
auf Ertheilung deS Expropriât ionsrechtes an die

Gemeinde A r ni behufs der Erstellung einer Nerbindungsstraße von
der Biglen-Golvbach-Straße gegen Balvistall und Hämmer-
liSmatt.

Sahli, Regierungsrath, als Berichterstatter, empfiehlt diesen

Autrag mit Rücksicht auf die Schwierigkeiten, welche die
Gemeinde Arni bezüglich der Landentschävigung gegenüber
einzelner Grundbesitzern zu überwinden hat.

Fischer fragt, ob das ErpropriationSrecht nach einem
bestimmten Plane oder nach der Willkür der Gemeinde ausgeübt

werden soll; in letzten« Falle wird Rückweisung gewünscht,

Der Herr Berichterstatter verweist auf den vorliegenden

Plan, an den die Gemeinde sich zu halten hat.

Der Antrag des RegierungSratheS wird durch das
Handmehr genehmigt.

Anzug

dcS Herrn Großrath Müh lethal er mit dem Schlüsse, daß
die Hunde tare auf 5 Fr. abgerundet werden möchte.

(Siehe Großrathsverhandlungen, laufenden Jahrgang Seite
292.)

Mühle thaler empfiehlt die Erheblicherklärung dieses

Anzuges mit Hinweisung darauf, daß seit Einführung der

neuen Münzordnung fast alle Tarife in neue Währung
umgewandelt worden, daß die Hundetare nicht eine Finanzquelle
für den Staat bilde, sondern einen sanitätspolizeilichen Zweck
habe, daß endlich die Tare verschieden berechnet werde und es

somit wünschdar sei, dieselbe einmal gesetzlich auf Fr. 5 zu
rcduzircn.

Der Anzug wird ohne Einsprache erheblich erklärt.

Hierauf schließt der Herr Vizepräsident die Sitzung.

Schluß der Sitzung und der Session: ll'/z Uhr Vormittags.
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Verzeichnis;

der seit der letzten Sommersitzung eingelangten
Vorstellungen und Bittschriften.

Strafnachlaßgesuch von C. Voirol, von La Jour, vom
2. Sept. l858.

Strafnachlaßgesuch von I. Rüegsegger, von Wachseldorn,

vom 9. Sept. 1858.
Vorstellung der evangelisch-reformirten Kirchensynode,

betreffend Reform der Eidespraris, vom 21. Sept. 1858.
Strafnachlaßgesuch von A. Ryser, in Huttwyl, vom

21. Sept. 1858.
Vorstellung der Land saßen, betreffend ^das

Einbürgerungsgesetz, vom 11. Okt. 1858.
Bußnachlaßgesuch von Johann Wenger von Bümplitz,

vom 19. Okt. 1853.
Bußnacklaßgesuch von Eh. Soltermann von Denten-

berg, vom 19. Okt. 1858.
Strafnachlaßgesuch von S. Schafroth von Egglen,

vom 19. Okt. 1358.
Strafnachlaßgesuch von L. Mäthe in Bern, vom 25. Okt.

1358,
Strafnachlaßgesuch der Geschwister Zaugg in Eggiwyl,

vom 29. Okt. 1858.
Vorstellung aus dem Emmenthal zu Gunsten der

Ostwestbahn, vom 1«F Nov. 1858.
Strafnachlaßgesuch von L. Tschopp, vom 13. Nov.

1858.
Vorstellung der Versammlung von DachSfelden zu Gunsten

der Ost westbahn, vom 15. Nov. 1358.
Vorstellung aus dem Unteremmenthal zu Gunsten einer

Burgdorf-Emmenthal-Bahn, vom 15. Nov. 1853.
Vorstellung der Gemeinde Brienz, betreffend die Brünig-

Straße, vom 15. Nov. 1353.
Vorstellung der Kriminalkammer, betreffend eine

Strafumwandlung für D. Mo ta von, vom 16. Nov. 1858.
Strafnachlaßgesuch von I. B. Petignat zu Noirmont,

vom 17. Nov. 1858.
Vorstellung von Vieler Partikularen, betreffend

Aufhebung des Preßgesetzes, vom 18. Nov. 1858.
Vorstellung mehrerer Gemeinden auS dem Jura, betreffend

die Erbauung einer ViqueS « Mervelier - Straßc, vom
19. Nov. 1858.

Vorstellung oberländischer Lehrer, betreffend BesoldungS-
verbesserung, vom 22. Nov. 1858

Sirafnachlaßgesuch von Eh. Jnv ermühle von Amsoldin-
gen, vom 14. Dez. 1358.

Vorstellung der Gemeinde Radelfingen, betreffend das

Kart o sfe l brennverboi, vom 14. Dez. 1858.
Drei Vorstellungen aus dem Oberlande, betreffend die

Brünig-Straße, und eine solche betreffend die B rie nzer-
see-Straße, alle vom 15. Dez. 1858.

Berichtigung.
Auf Seite 541, zweite Spalte, Zeile 6 von unten ist daâ

Wort «kann" durch »kam" zu ersetzen.

Der Redaktor:

Fr. Faß bind.
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